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§ 1 Einleitung  

Die Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht beschäftigt die Wissenschaft schon 

seit jeher. Immer wieder werden in der Praxis neue Gestaltungsvarianten für die 

Satzung entwickelt, die sich an den gesetzgeberischen Grenzen der Gestaltungs-

freiheit messen lassen müssen. Als Folge werden immer wieder umfassende Ab-

handlungen veröffentlicht, die sich mit der Frage nach der Zulässigkeit einzelner 

Satzungsbestimmungen befassen.1 Während die Freiräume der Kautelarpraxis im 

Personengesellschaftsrecht dabei nahezu grenzenlos zu sein scheinen, sind die 

Satzungsgeber im Kapitalgesellschaftsrecht stärker limitiert. Die Privatautonomie 

wird jedoch in keiner Gesellschaftsform stärker eingegrenzt als bei der Aktienge-

sellschaft. Grund dafür ist der in § 23 Abs. 5 AktG verankerte Grundsatz der Sat-

zungsstrenge, der Folgendes besagt: Die Satzung kann von den Vorschriften des 

Gesetzes nur abweichen, wenn es ausdrücklich zugelassen ist. Ergänzende Best-

immungen der Satzung sind zulässig, es sei denn, dass das Gesetz eine abschlie-

ßende Regelung enthält. Entwickelt in erster Linie zur Vermeidung von miss-

bräuchlichen Satzungsbestimmungen in dem damals noch wenig regulierten Ak-

tienrecht, hat die Satzungsstrenge schon aufgrund der inzwischen höheren Rege-

lungsdichte des Aktiengesetzes immer mehr an Bedeutung gewonnen. Heute ist 

sie eines der prägendsten Prinzipien des Aktienrechts, welches der Aktiengesell-

schaft ein sehr enges Korsett anlegt und die freie Gestaltung nahezu ausschließt. 

Umso wichtiger und interessanter ist es, Gestaltungsräume im Aktiengesetz aufzu-

decken, ihre Grenzen zu bestimmen und der Kautelarpraxis so die Möglichkeit zu 

geben, auf die Interessen der Satzungsgeber eingehen zu können. 

A. Untersuchungsgegenstand 

Wie stark die Gestaltungsfreiheit bei der Aktiengesellschaft tatsächlich eingegrenzt 

ist, entbehrt bis heute einer abschließenden Klärung. Zwar existieren gebräuchli-

che Definitionen der Begriffe Abweichung und Ergänzung, und auch was unter 

„Gesetz“ oder ausdrückliche Zulassung im Sinne des § 23 Abs. 5 AktG zu verste-

hen ist, wird weitgehend einheitlich beurteilt. Die Frage, wann eine abschließende 

Regelung des Aktiengesetzes vorliegt, wurde bisher jedoch nicht hinreichend be-

antwortet. Dabei werden in der Literatur zwar verschiedene Anhaltspunkte gege-

ben, die bei der Auslegung als abschließende Regelung Berücksichtigung finden 

 
1 So beispielsweise die Abhandlungen von Fischer, Existenzvernichtende Haftung; Schröder, 

Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen und Schlüter, 

Schiedsbindung von Organmitgliedern. 
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könnten. Ob bei dieser Auslegung eine Abwägung aller Umstände im Einzelfall er-

folgen muss, es eine Hierarchie der verschiedenen Auslegungskriterien gibt oder 

die Auslegung maßgeblich an einem einzelnen Kriterium festzumachen ist, blieb 

bisher indessen völlig offen. Die daraus resultierenden Unsicherheiten sollen im 

Laufe dieser Abhandlung ausgeräumt werden.  

Damit würde für die Kautelarpraxis ein erheblicher Mehrwert generiert, stellt sich 

doch vor der Gründung jeder Aktiengesellschaft und bei jedem satzungsändern-

den Beschluss die Frage: Steht diese Satzungsbestimmung im Einklang mit dem 

Grundsatz der Satzungsstrenge? Wenn diese Frage nicht klar beantwortet werden 

kann, gebietet es der Grundsatz anwaltlicher Vorsicht, die in Rede stehende Sat-

zungsbestimmung nicht aufzunehmen. Klare Strukturen bei der Bestimmung zu-

lässiger Ergänzungen in der Satzung können dazu führen, dass die Gestaltungs-

möglichkeiten in der Praxis weiter ausgeschöpft werden und dadurch Satzungen 

stärker den Interessen der Satzungsgeber entsprechen. Die Herausarbeitung der 

dazu erforderlichen Definition der abschließenden Regelung im Sinne des § 23 

Abs. 5 S. 2 AktG ist das übergeordnete Ziel dieser Abhandlung. 

Sowohl die Anzahl der potentiell abschließenden Regelungen als auch die denk-

baren Satzungsgestaltungen sind so zahlreich, dass sie nicht im Rahmen einer 

einzigen Arbeit umfassend abgehandelt werden können. Der Schwerpunkt der hie-

sigen Untersuchung liegt daher auf einer höheren Abstraktionsebene, die von der 

Norm des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG gebildet wird. Obwohl ein durchdringendes Ver-

ständnis dieser Norm nicht ohne einen Blick auf die Satzungsstrenge in ihrer Ge-

samtheit erreicht werden kann, sollen Fragen zu Abweichungen zum Aktiengesetz 

vorrangig zum Zwecke der Abgrenzung zu statuarischen Ergänzungen themati-

siert werden. Ergänzungen zum Aktiengesetz sollen demgegenüber möglichst um-

fassend beleuchtet werden, wobei auch die Zulässigkeit einzelner ausgewählter 

Satzungsbestimmungen zu erörtern sein wird. Ebenso ist eine Befassung mit der 

Rechtsfolge eines Verstoßes gegen die Satzungsstrenge Teil dieses umfassenden 

Bildes. Insgesamt sollen so klare Definition der Begriffe des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG, 

die bisher weder in Rechtsprechung noch Literatur existieren, erarbeitet werden. 

Die Bestimmung der Zulässigkeit einzelner Ergänzungen zum Aktiengesetz muss 

jedoch Gegenstand der weiterführenden Rechtsanwendung bleiben. In einem letz-

ten Schritt soll versucht werden, die Strukturen, die sich bei der Bestimmung von 

abschließenden Regelungen herauskristallisiert haben, auf jene Fälle zu übertra-

gen, in denen der Gesetzgeber ausdrücklich Gestaltungsspielräume für den Sat-

zungsgeber eröffnet hat. Denn auch in diesen Fällen ist unter Umständen nur 

schwer bestimmbar, wie weitreichende Spielräume der Gesetzgeber tatsächlich 

eröffnete. 
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B. Rechtspolitischer Diskurs 

Es mag verwundern, dass der Anwendungsbereich eines der prägenden Prinzipien 

des deutschen Aktienrechts auch nach inzwischen mehr als einem halben Jahrhun-

dert seines Bestehens nicht abschließend umrissen ist. Der Grund dafür ist darin zu 

sehen, dass sich die Literatur weniger mit der Anwendung der Satzungsstrenge als 

mit ihrer Existenzberechtigung beschäftigte. So wurde immer wieder Kritik gegen 

eine derart starke Begrenzung der Privatautonomie geäußert, die an dieser Stelle 

nicht übergangen werden soll.2  

I. Kritik an der Satzungsstrenge 

Gegen die Satzungsstrenge wurde unter anderem vorgebracht, dass das Rege-

lungsgefüge des heutigen Aktiengesetzes in seiner Dichte nicht mehr mit dem Ak-

tiengesetz von 1965 übereinstimme. Vielmehr sei die Aktiengesellschaft inzwi-

schen durch das Aktiengesetz deutlich stärker reguliert, weshalb die Satzungs-

strenge als immer stärker werdender Eingriff in die Privatautonomie3 überholt und 

nicht mehr gerechtfertigt sei.4 Ein stringentes gesetzgeberisches Konzept hin zu 

mehr Regulierung habe es nicht gegeben.5 Die Schlussfolgerung, der Gesetzge-

 
2 Eidenmüller, JZ 2001, 1041; Fabricius, in: FS Hilger und Stumpf 1983, 155 (160); Grund-

mann/Möslein, ZGR 2003, 317 (362); Grunewald, NZG 2009, 967 (969); Spindler, AG 1998, 53 

(55 ff.); Spindler, in: Aktienrecht im Wandel, Kap. 22 Rn. 46 f. Zu verfassungsrechtlichen wie auch 

europarechtlichen Bedenken vgl. Bayer, Gutachten 67. DJT, E 32; Fleischer, ZHR 168 (2004), 673 

(687 ff.); Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 28 ff. Im Ergebnis wird man hier 

jedoch annehmen müssen, dass die Satzungsstrenge im Rahmen des zulässigen Spielraums liegt, 

den der Gesetzgeber zur Ausgestaltung privatrechtlicher Vereinigungen auch laut des Bundesver-

fassungsgerichtes und des EuGHs hat. Vgl. dazu BVerfG, Urteil vom 01. März 1979, Az. 1 BvR 

532/77; 1 BvR 533/77; 1 BvR 419/78; 1 BvL 21/78, BVerfGE 50, 290, 355 ff. Zum Gestaltungs-

spielraum des Gesetzgebers auch Cornils, in: BeckOK GG, Art. 9 Rn. 2 ff.; Höfling, in: Sachs GG, 

Art. 9 Rn. 11, 26, 38; Jarass, in: Jarass/Pieroth GG, Art. 9 Rn. 3, 13; Linsenmaier, in: Erfurter Kom-

mentar zum Arbeitsrecht, Art. 9 Rn. 9 ff. Zum europarechtlich gewährten gesetzgeberischen Spiel-

raum, vgl. EuGH, Urteil vom 27. September 1988, Az. 81/87, Slg. 1988, 5483 = NJW 1989, 2186. 

Zusammenfassend auch Habersack/Vetter, AG 2024, 377 (383 f.). 

3 Zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen der Satzungsautonomie vgl. Bendfeld, Satzungs-

strenge, 31 ff. 

4 Luther, in: FG Hengeler 1972, 167 (169); vgl. auch Bayer, Gutachten 67. DJT, E 31, E 36. In die-

sem Sinne wohl auch Mertens, ZGR 1994, 426 (432). Einen groben Überblick, über die Entwick-

lung des Aktiengesetzes findet sich bei Spindler, in: Aktienrecht im Wandel, Kap. 22 Rn. 19, 26 f., 

33. 

5 Kübler, AG 1994, 141 (143); Spindler, in: Aktienrecht im Wandel, Kap. 22 Rn. 45. 
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ber sei sich des Ausmaßes der Einführung der Satzungsstrenge nicht bewusst ge-

wesen, liege deshalb nahe.6 Auch die Schutzzwecke der Satzungsstrenge recht-

fertigten einen derartigen gesetzgeberischen Eingriff nicht.7 Ausreichende Infor-

mation sei als Schutz ausreichend, um das Informationsgefälle zwischen Anleger 

und Aktiengesellschaft auszugleichen.8 Zudem sei gestalterische Freiheit im Ge-

sellschaftsrecht ökonomisch sinnvoll und wünschenswert.9  

Diese Schutzzwecke werden für die Beibehaltung der Satzungsstrenge ange-

führt.10 Anleger und Gesellschafter seien durch die Satzungsstrenge vorrangig vor 

Entscheidungen der Leitungsorgane oder aber vor Beschlüssen der Mehrheit ge-

schützt.11 Zudem schütze der weitgehend zwingende Charakter des Aktienrechts 

die Gläubiger der Aktiengesellschaft,12 womit auch die Seriosität der Aktiengesell-

schaft gesteigert werde.13 Denn die geschützten Gruppen müssen keine für sie 

nachteiligen Satzungsregelungen befürchten.14 Die Satzungsstrenge bewirke fer-

 
6 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 436. 

7 Fabricius, in: FS Hilger und Stumpf 1983, 155 (160). 

8 Grunewald, NZG 2009, 967 (969); Spindler, AG 1998, 53 (60 f.). Fabricius nimmt insbesondere 

an, ein verständiger Anleger werde sich ohnehin auch über die Satzungsbestimmungen informie-

ren, Fabricius, in: FS Hilger und Stumpf 1983, 155 (160). 

9 Bachmann, NZG 2025, 1171 (1173 f.); Eidenmüller, JZ 2001, 1041 (1046). Da nicht zuletzt durch 

die Rechtsprechung des EuGH (EuGH, Urteil vom 09. März 1999, Az. C-212/97, Slg. 1999, I-1459 

= NJW 1999, 2027; Urteil vom 05. November 2002, Az. C-208/00, Slg. 2002, I-9919 = NJW 2002, 

3614; Urteil vom 30. September 2003, Az. C-167/01, Slg. 2003, I-10155 = NJW 2003, 3331) in der 

EU ein Wettbewerb der Gesellschaftsrechte ausgebrochen ist, könnte gegen die Beibehaltung der 

Satzungsstrenge die starke Limitierung der Privatautonomie als rechtlicher Standortnachteil für 

Deutschland sprechen, vgl. Braun/Eidenmüller/Engert/Hornuf, ZHR 177 (2013), 131 (132, 147), die 

dies bezüglich der Mindestkapitalanforderungen bejahen. Viel relevanter sind diesbezüglich jedoch 

Nachteile für den Marktstandort Deutschland, wie die Arbeitnehmerbeteiligung (dazu Rehberg, in: 

Eidenmüller Ausländische Kapitalgesellschaften, § 6 Rn. 175 ff.) und die hohe Steuerbelastung 

(vgl. Bundesministerium der Finanzen, Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich, 13; 

KPMG, Corporate tax rates; Wernsmann, in: Schulze/Zuleeg/Kadelbach Europarecht, § 31 

Rn. 166). 

10 Grundmann/Möslein, ZGR 2003, 317 (362); Habersack, AG 2009, 1 (7 ff.); Vetter, in: Henss-

ler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 22. Dass die Schutzzwecke der Satzungsstrenge ihre Beibehal-

tung dementgegen nicht trügen, will Hey mit einem Vergleich zum Vereinsrecht belegen, Hey, 

Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen und ihre Schranken, 170 f. 

11 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 518. 

12 Pleßke, Satzungsstrenge, 54. 

13 Nodoushani, NZG 2008, 452 (453). In diesem Sinne wohl auch Hommelhoff, AG 1995, 529 

(533). 

14 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 42; 

Pleßke, Satzungsstrenge, 48; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 174; Solveen, in: 

Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 29. Ob jedoch die Auflockerung der Satzungsstrenge überhaupt zu 
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ner vorrangig mittels Standardisierung einen geringeren Aufwand bei Transaktio-

nen, da das Produkt Aktie in seiner rechtlichen Beschaffenheit in weiten Teilen be-

kannt sei.15 Negative Auswirkungen der Satzung seien für Anleger damit nicht zu 

befürchten, wodurch die Verkehrsfähigkeit gesichert sei.16 Ohne die Satzungs-

strenge müsse nämlich durch Auslegung jeder einzelnen Vorschrift des Aktienge-

setzes bestimmt werden, ob sie dispositiv sei.17 Der Informationsaufwand, bevor 

eine wohl überlegte Investition getätigt werden könne, sei durch die Satzungs-

strenge geringer, da Anleger regelmäßig nicht zusätzlich die Satzung, sondern nur 

Kennzahlen wie Kurs- oder Dividendenerwartung zum Kern ihrer Anlageentschei-

dung machten,18 was auch dem Anleger auf Veräußererseite zugutekomme.19 Für 

eine Beibehaltung der Satzungsstrenge spreche zudem der geringere Gründungs-

aufwand bei der Errichtung der Gesellschaft.20 Er sei nämlich bei dem standardi-

sierten Produkt Aktien im Bereich der Rechtsberatung insoweit geringer, als über 

weniger Gestaltungsmöglichkeiten beraten werden müsse.21 

II. Bedeutung der Börsennotierung 

Die Kritikpunkte an der Satzungsstrenge betreffen kapitalmarktorientierte Aktien-

gesellschaften deutlich mehr als kleine Aktiengesellschaften22. Aus diesem Grund 

gibt es eine starke Literaturmeinung, welche die börsennotierte Aktiengesellschaft 

wegen des Standardisierungserfordernisses an der Börse weiterhin uneinge-

 
einer Verringerung des Gläubigerschutzes führt, ist fraglich. Denn auch ein Blick auf beispielsweise 

die GmbH – namentlich § 45 Abs. 1 GmbHG – zeigt, dass auch hier Gläubigerschutz Vorschriften 

nicht dispositiv sind. Vgl. dazu Eidenmüller, JZ 2001, 1041 (1046). 

15 Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (65); Koch, in: Koch AktG, § 23 

Rn. 34; Kübler, AG 1994, 141 (144); Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 36. 

16 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 29; Vedder, 

in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 36. Zum Teil wird sogar angenommen, die Verkehrsfähigkeit an der 

Börse sei ohne die Satzungsstrenge nahezu aufgehoben, Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 158. 

17 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 174. 

18 Bayer, Gutachten 67. DJT, E 37; Koch, AG 2015, 213 (213); Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 34; 

Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 76; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 174; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53. 

19 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 1. 

20 Braun/Eidenmüller/Engert/Hornuf, ZHR 177 (2013), 131 (147). 

21 Braun/Eidenmüller/Engert/Hornuf, ZHR 177 (2013), 131 (147). Vgl. hierzu auch Hommelhoff, AG 

1995, 529 (530 f.). 

22 Zum Begriff der kleinen Aktiengesellschaft siehe Hoffmann-Becking, ZIP 1995, 1; Hommelhoff, 

AG 1995, 529. 



 

 
6 

schränkt der Satzungsstrenge unterwerfen möchte, während die nicht börsenno-

tierte Aktiengesellschaft Erleichterungen erführe.23 Dies sei zweckmäßig, da die 

Aktiengesellschaft größere Verbreitung im Mittelstand erfahren könne, wo die Be-

deutung der Kapitalaufnahme über den Kapitalmarkt geringer als bei der börsen-

notierten Aktiengesellschaft sei.24 Hiergegen wird eingewandt, dass auch bei der 

börsennotierten Aktiengesellschaft die Satzungsstrenge abgeschafft werden 

könne, da das Kapitalmarktrecht ausreichend Schutzmechanismen bereithalte, um 

die Schutzzwecke der Satzungsstrenge zu verwirklichen.25 Dies ergebe sich aus 

der Natur der Aktiengesellschaft als Kapitalsammelstelle.26 Das Kapitalmarktrecht 

könne mittels des Informationsmodells ausreichend Schutz bieten, der gesell-

schaftsrechtlich durch die Treuepflichten abgesichert sei.27 Durch ausreichend 

qualifizierte Informationsintermediäre sei auch eine ausreichende Vorselektierung 

der Informationen für die Anleger gewährleistet.28 Ohnehin trete auch ohne die 

Satzungsstrenge Standardisierung durch den Wettbewerb um Kapital ein.29 Um 

 
23 Bayer, Gutachten 67. DJT, E 81; Grunewald, NZG 2009, 967 (969); Schäfer, NJW 2008, 2536 

(2539 ff.); Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53; Spindler, AG 1998, 53 (58 ff.). In diesem 

Sinne auch Spindler, in: Aktienrecht im Wandel, Kap. 22 Rn. 46 f. In eine entgegengesetzte Rich-

tung argumentiert Bachmann, NZG 2025, 1171 (1173 f.). Für weitergehende Differenzierungen 

zwischen börsennotierter und kleiner AG, Hommelhoff, AG 1995, 529 (529 ff.). Siehe auch zum ös-

terreichischen Recht Nicolussi, die ein Standardisierungserfordernis ebenfalls nur für die kapital-

marktorientierte Gesellschaft für sinnvoll hält, Nicolussi, Satzungsstrenge, 23 ff. Zu berücksichtigen 

ist aber, dass in Österreich die Satzungsstrenge nach einer Entscheidung des OGH aus dem 

Jahre 2013 gerade nicht mehr uneingeschränkt für die nicht börsennotierte Gesellschaft gilt, OGH 

Österreich, Urteil vom 08. Mai 2013, Az. 6 Ob 28/13f, GesRZ 2013, 212. Vgl. dazu auch Kalss/Flei-

scher, AG 2013, 693. 

24 Bayer, Gutachten 67. DJT, E 21 f.; Hommelhoff, AG 1995, 529 (530 f.); Hopt, Gestaltungsfreiheit 

im Gesellschaftsrecht 1998, 123 (141); Pleßke, Satzungsstrenge, 55 f. Anders Zetzsche, der argu-

mentiert bei der börsennotierten Aktiengesellschaft gäbe es bessere Methoden um das Ziel des 

Idealzustands einer Harmonisierung ohne Satzungsstrenge herbeizuführen, während bei der bör-

senfernen Aktiengesellschaft ein Mehr an zwingenden Regeln wünschenswert sei, Zetzsche, in: 

KK-AktG § 179 Rn. 137 f. 

25 Fabricius, in: FS Hilger und Stumpf 1983, 155 (160); Grunewald, NZG 2009, 967 (969); Hopt, 

Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 123 (143 f.); Mertens, ZGR 1994, 426 (427 ff.); 

Spindler, AG 1998, 53 (57 ff.; 73). 

26 Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (779). Vgl. auch Bendfeld, Satzungsstrenge, 42; Braunfels, in: 

Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40. 

27 Spindler, AG 1998, 53 (69). Vgl. dazu auch Kübler, AG 1994, 141 (144). 

28 Grunewald, NZG 2009, 967 (969); Spindler, AG 1998, 53 (60 f.). Dies ablehnend Habersack AG 

2009, 1 (8). Dieser Ansatz wird in Zweifel gezogen, da das Kapitalmarktrecht weniger systematisch 

stringent entwickelt worden sei und dadurch ein lückenhafter Schutz bestünde, Bayer, Gutachten 

67. DJT, E 60. Zu Problemen des „Börsengesellschaftsrechts“, vgl. Schäfer, NJW 2008, 2536 

(2540). 

29 Petrikowski untersucht diesen Aspekt ausführlich, mit dem Ergebnis, dass der Markt nicht in glei-

cher Weise geeignet ist, die Zwecke der Satzungsstrenge zu realisieren. Dies lege insbesondere 

an der zumindest fraglich bleibenden Informationseffizienz des deutschen Kapitalmarktes, sowie 
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dies zu belegen wird auf einen internationalen Vergleich vorrangig zu den USA ab-

gestellt.30 Hier gilt ein der Satzungsstrenge vergleichbarer Grundsatz nicht.31 Der 

Gesetzgeber werde lediglich punktuell regulierend tätig.32 Denn der Wettbewerb 

der Unternehmen werde auf günstige Satzungsbestimmungen ausgedehnt, so-

dass sich abweichende Satzungsbestimmungen preislich niederschlügen.33  

Dagegen wird angeführt, dass bei einem Vertrauen auf den Markt der Einzelfall ei-

nes „Trittbrettfahrertums“ nicht ausgeschlossen werden könne.34 Darüber hinaus 

müsse bedacht werden, dass der zwingende Charakter des Aktienrechts nicht 

grundlos, sondern vielmehr als Reaktion auf Missbrauchsfälle entstanden sei.35 So 

leide durch die Lockerung der Satzungsstrenge die Struktur und das Renommee 

der Aktiengesellschaft.36 Darüber hinaus dürften die Differenzierungen nicht so 

stark ausfallen, dass faktisch eine dritte Kapitalgesellschaftsform geschaffen 

würde, welche nur durch einen Quasi-Formwechsel zu einer börsennotierten Akti-

engesellschaft werden könne.37 Der Wechsel zur börsennotierten Aktiengesell-

schaft solle nicht unnötig erschwert werden.38  

 
an den mit der Einpreisung der Satzungsregelung verbunden zusätzlichen Kosten, vgl. Pet-

rikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 120 ff. 

30 Vgl. Grunewald, NZG 2009, 967 (969); Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 350 ff.; 

360 f., 381; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53.Grundlegend gegen diesen Vergleich Bend-

feld, Satzungsstrenge, 49 f. 

31 Vgl. Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 349 ff.  

32 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 351 f.; Spindler, AG 1998, 53 (57). Petrikowski 

nimmt an, dass auch dieser regulierende Effekt nicht zu vernachlässigen sei, Petrikowski, Sat-

zungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 83 f. 

33 Grunewald, NZG 2009, 967 (969); Spindler, AG 1998, 53 (59). In diesem Sinne auch Hirte, in: 

Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (74 ff.). Nicolussi sieht es demgegenüber als 

belegt an, dass rechtliche Unterschiede – zumindest bezogen auf die österreichischen Kapital-

märkte – nicht durch den Preis abgebildet werden können, Nicolussi, Satzungsstrenge, 26 f. 

34 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 372. Derartige Gefahren sieht auch Spindler, AG 

1998, 53 (60, 64). Vgl. auch Kübler, NJW 1984, 1857 (1862). 

35 Bayer, Gutachten 67. DJT, E 82. 

36 Schäfer, NJW 2008, 2536 (2539). In diesem Sinne auch Bendfeld, Satzungsstrenge, 53 f.; Hom-

melhoff, AG 1995, 529 (533). 

37 Schäfer, NJW 2008, 2536 (2539). Dafür plädierend Hommelhoff, AG 1995, 529 (532 f.). 

38 Habersack, AG 2009, 1 (7); Schäfer, NJW 2008, 2536 (2538 f.). 
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III. Beibehaltung der Satzungsstrenge 

Trotz der dargestellten Bedenken an der Berechtigung der Satzungsstrenge hat 

sich der 67. DJT zurecht dafür ausgesprochen, die Satzungsstrenge beizubehal-

ten.39 Forderungen nach einer Abschaffung sind seitdem verstummt. Der Grund 

dafür ist neben der mittels Satzungsstrenge erreichten Rechtssicherheit40 zum ei-

nen in den Vorteilen für Anlegerschutz und Verkehrsfähigkeit durch Standardisie-

rung zu sehen.41 Dabei hat gerade der gesellschaftsrechtliche Schutz teilweise an-

dere Schutzziele als der bloße Anlegerschutz, da er die mitgliedschaftlichen 

Rechte stärker im Blick hat.42 Zum anderen ist nicht zu vernachlässigen, dass Öff-

nungsklauseln im Gesetz stets möglich sind.43 Es ist somit auch weiterhin der Ge-

setzgeber, der eine Deregulierung durch punktuelle Neuregelung ohne einen Ver-

zicht auf die Satzungsstrenge erreichen kann.44 Dies hat den Vorteil, dass eine 

punktuelle Neuregelung nahezu ohne Verlust an Rechtssicherheit möglich ist.45 

Darüber hinaus kann deutlich zielgerichteter reagiert werden, was wiederum ge-

setzestechnisch leichter und schneller umsetzbar ist.46 Dies gilt sowohl für die bör-

sennotierte als auch die nicht börsennotierte Aktiengesellschaft. 

Hinzu kommt, dass das kapitalmarktrechtliche Informationsmodell letztlich hinter 

dem gesellschaftsrechtlichen Schutz der Satzungsstrenge zurückbleibt. Denn das 

 
39 Beschlüsse Nr. 4a, 4b 67. DJT. 

40 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 133; Bendfeld, Satzungsstrenge, 50. Belegt auch durch die ge-

ringe Zahl gerichtlich ausgetragener Satzungsstreitigkeiten Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 174. 

41 Habersack, AG 2009, 1 (8); Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50. 

42 Ebenso Habersack, AG 2009, 1 (8). 

43 So wurde beispielsweise bei der Aktienrechtsnovelle 2016 ein neuer § 139 Abs. 1 S. 3 AktG ein-

geführt, durch den eine Nachzahlungspflicht von Vorabdividenden durch die Satzung ausgeschlos-

sen werden kann. Ebenso wurde in § 58 Abs. 4 S. 2 AktG ein Bestimmungsrecht der Fälligkeit der 

Dividende durch die Satzung eingeführt. Ferner wurde im Rahmen des ARUG beispielsweise in 

§ 118 Abs. 1 AktG die Möglichkeit geschaffen, durch die satzungsmäßige Zulassung die mitglied-

schaftlichen Rechte auch ohne die Anwesenheit bei der Hauptversammlung ausüben zu können. 

44 So auch Bayer, Gutachten 67. DJT, E 96; Bendfeld, Satzungsstrenge, 52 f.; Röhricht/Schall, in: 

GroKo AktG, § 23 Rn. 175. Vgl. dazu auch Habersack, AG 2009, 1 (9 f.). 

45 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 139; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 174 f.. Belegt auch 

durch die geringe Zahl gerichtlich ausgetragener Satzungsstreitigkeiten Röhricht/Schall, in: GroKo 

AktG, § 23 Rn. 174. 

46 Bayer, Gutachten 67. DJT, E 97. 
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Informationsmodell findet seine Grenze in dem Problem des sogenannten Infor-

mation Overload.47 Sobald der Aktionär mit zu vielen Informationen versorgt wird, 

führt dies dazu, dass die einzelnen Informationen untergehen und wertlos wer-

den.48 Wenn nun zu den ohnehin schon so zahlreichen Informationen von Finanz-

anlagen noch weitere, im Einzelnen unter Umständen äußerst komplexe Informati-

onen über die Satzungsregelungen hinzukämen, kann hierin kein Vorteil gegen-

über dem einheitlichen Befund, den die Satzungsstrenge liefert, gesehen werden. 

In Bezug auf die Zwecke des Anlegerschutzes und der Verbesserung der Ver-

kehrsfähigkeit ist die Satzungsstrenge ein geeignetes Mittel. Sie dient dem ur-

sprünglichen Leitbild der Aktiengesellschaft als Kapitalsammelstelle.49 Fehlende 

Flexibilität kann auch mittels schuldrechtlichen Nebenabreden verwirklicht wer-

den.50 Im Übrigen stehen dem Mittelstand mit der GmbH und der KGaA flexiblere 

Rechtsformen zur Verfügung.51 Es ist daher folgerichtig, in einer Abwägung der 

Zwecke der Satzungsstrenge mit der damit verbundenen Einschränkung der Pri-

vatautonomie, der Satzungsstrenge den Vorrang zu gewähren. Die Satzungs-

strenge ist somit auch in Zukunft und berechtigterweise als prägender Grundsatz 

des deutschen Aktienrechts zu sehen. 

 
47 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 457. In diese Richtung auch Petrikowski, Sat-

zungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 82 f.; Hiergegen Spindler, AG 1998, 53 (66 f.), der die Ka-

pitalmarktinformationseffizienz jedenfalls im Jahr 1998 als gegeben sieht.  

48 Vgl. hierzu Koch, BKR 2012, 485. 

49 Bendfeld, Satzungsstrenge, 42; Claussen, AG 1996, 481 (493 f.). Vgl. Braunfels, in: Heidel Ak-

tienrecht, § 23 AktG Rn. 40. 

50 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 45, 47; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 53 f.; Limmer, in: 

BeckOGK AktG, § 23 Rn. 64; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 36; Vetter, in: Henssler/Strohn 

GesR, § 23 AktG Rn. 29. 

51 Claussen, AG 1996, 481 (493 f.). Es sei zudem angemerkt, dass die Aktiengesellschaft schon 

jetzt nicht ausschließlich für kapitalmarktorientierte Unternehmen attraktiv ist. So gibt es bedeutend 

mehr nicht börsennotierte Aktiengesellschaften als börsennotierte, wenngleich die Zahl der Aktien-

gesellschaften im Vergleich zur Verbreitung der GmbH – namentlich aufgrund der größeren Ver-

breitung der GmbH im Mittelstand – verschwindend gering ist, vgl. Fastrich, in: Noack/Ser-

vatius/Haas GmbHG, Einleitung Rn. 16 f, 16; Marsch-Barner, in: Handbuch börsennotierte AG, § 1 

Rn. 1.  
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§ 2 Begriffsbestimmung 

Bereits in der Einleitung fielen einige Begrifflichkeiten, die es zu definieren gilt, um 

die Zulässigkeit von Satzungsbestimmungen in Anbetracht der Satzungsstrenge 

vollständig zu erfassen. Überlagernd muss zunächst geklärt werden, was unter 

Satzung im Sinne des § 23 Abs. 5 AktG zu verstehen ist und ob diese umfassend 

oder gegebenenfalls mit Ausnahmen von der Satzungsstrenge erfasst wird. So-

dann hat die Satzungsstrenge mit § 23 Abs. 5 S. 1 und 2 AktG zwei Varianten mit 

unterschiedlichen Regelungsanordnungen, die im Einzelnen zu beleuchten sind. 

Deshalb sollen vorab die Begriffe, die diese Vorschrift verwendet, bestimmt wer-

den und damit die Problemstellung dieser Abhandlung eingeleitet werden. 

A. Satzung 

Die Satzung stellt nach § 2 AktG als Gesellschaftsvertrag die Grundnorm der 

Rechtsverhältnisse der Aktiengesellschaft neben dem Gesetz dar.52 Sie ist ein Ge-

bilde von Rechtsnormen, das als Verfassung von Verbänden funktioniert und sich 

mit der Privatautonomie der Parteien begründen lässt.53 Sie ist damit die Summe 

der rechtsgeschäftlich aufgestellten Normen, welche die körperschaftlichen 

Rechtsverhältnisse der Gesellschaft regeln und damit die Gesellschaft gegenüber 

den anderen Aktiengesellschaften individualisieren.54 In § 23 Abs. 3, 4 AktG wer-

den die inhaltlichen Mindestanforderungen an die Satzung dargelegt. Diese sind 

als notwendiger Satzungsinhalt zwingend und können auch nicht durch Satzungs-

änderung gestrichen werden.55  

Die Rechtsnatur der Satzung ist umstritten. Die vorzugswürdige herrschende Mei-

nung geht davon aus, dass sie bei ihrem Entstehen als Vertrag zu qualifizieren ist. 

 
52 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 2; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 3; Vetter, in: Henss-

ler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 1. 

53 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 10; Pleßke, Satzungsstrenge, 13; Solveen, in: Hölters/Weber 

AktG, § 23 Rn. 19. 

54 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 6. 

55 Arnold, in: KK-AktG § 23 Rn. 141; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 18 ff.; Pentz, 

in: MüKo AktG, § 23 Rn. 64; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.2. 
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Sobald sie jedoch Wirkung entfaltet, ist sie als objektives Recht zu behandeln. Da-

mit stellt sie einen Vertrag sui generis dar.56 Dies gilt jedenfalls für die Satzungs-

bestimmungen, die organisationsrechtlichen Charakter haben und daher über ei-

nen gewöhnlichen schuldrechtlichen Vertrag hinausgehen.57  

I. Organisationsrechtlicher Charakter 

Die Regelungen der Satzung der Aktiengesellschaft können in materielle und for-

melle Bestimmungen unterteilt werden. Formelle Regelungen stellen kein Organi-

sationsrecht dar und regeln deshalb nicht die Grundlage der Gesellschaft, sondern 

lediglich die Beziehungen der Gründungsgesellschafter.58 Sie sind regelmäßig 

schuldrechtlicher Art und nur äußerlich in die Satzungsurkunde aufgenommen.59 

Aufgrund ihres schuldrechtlichen Charakters könnten sie grundsätzlich auch au-

ßerhalb der Satzung vereinbart werden und unterliegen deshalb nicht der Sat-

zungsstrenge nach § 23 Abs. 5 AktG.60 Ihre Wirkung ist damit nicht mitgliedschaft-

lich und geht nicht auf den Erwerber von Aktien über.61 Für diese Arbeit haben for-

melle Satzungsbestimmungen damit eine deutlich untergeordnete Rolle. 

Materielle und damit korporative Satzungsklauseln sind jene, die über den derzeiti-

gen Gesellschafterbestand hinaus wirken und die von den Mitgliedern losgelöste 

Organisation der Gesellschaft bestimmen. Sie haben damit organisationsrechtli-

chen Charakter. Die Abgrenzung zu formellen Satzungsbestimmungen bestimmt 

sich danach, ob die Satzungsbestimmung für einen unbestimmten Personenkreis 

Geltung beansprucht, zu dem sowohl gegenwärtige als auch künftige Gesellschaf-

ter oder Gläubiger der Gesellschaft gehören.62 Hierbei ist entscheidend, ob die 

 
56 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 6; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 38; Röhricht/Schall, in: 

GroKo AktG, § 23 Rn. 6, 11; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 3; Vetter, in: Henss-

ler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 1. 

57 Dazu sogleich. Vgl. auch Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 6; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 

Rn. 38; Vetter, in: Henssler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 1.  

58 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 7; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 40 ff.; Röhricht/Schall, in: 

GroKo AktG, § 23 Rn. 20; Vetter, in: Henssler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 5. 

59 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 4; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 7; Vedder, in: Grigoleit 

AktG, § 23 Rn. 7. 

60 Bendfeld, Satzungsstrenge, 25; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 4; Limmer, in: BeckOGK AktG, 

§ 23 Rn. 4; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 158. 

61 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 7; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 4. 

62 BGH, Urteil vom 11. Oktober 1993, Az. II ZR 155/92, NJW 1994, 51 (52); Braunfels, in: Heidel 

Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 8 f.; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 3; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 

Rn. 7; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 40. 
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Regelung den korporativen Organisationsinhalt der Gesellschaft darstellen soll 

oder lediglich eine Einzelfallregelung ist.63  

Da materielle Satzungsbestandteile anders als gewöhnliche Verträge nicht ledig-

lich zwischen denjenigen Parteien Geltung beanspruchen, die den Vertrag ab-

schließen, sondern auch für künftige Gesellschafter und von den Gründungsge-

sellschaftern losgelöst wirken, ist eine objektive Auslegung zwingend.64 Nur 

dadurch kann den Interessen zukünftiger Gesellschafter ausreichend Rechnung 

getragen werden. Dass materielle Satzungsbestimmungen als objektives Recht 

objektiv ausgelegt werden,65 kann im Rahmen dieser Arbeit dann von Relevanz 

sein, wenn mittels Auslegung im Rahmen der Prüfung des § 23 Abs. 5 AktG die 

Reichweite einzelner Satzungsbestimmungen zu ermitteln ist, um ihr Verhältnis 

zum Gesetz definieren zu können. 

Zu den materiellen Satzungsbestandteilen zählen insbesondere die bereits er-

wähnten notwendigen Satzungsbestimmungen nach § 23 Abs. 3, 4 AktG, sowie 

Satzungsbestimmungen, durch welche die Satzung von den in § 23 Abs. 5 AktG 

gewährten Freiräumen Gebrauch macht.66 Ob dabei von dem in § 23 Abs. 5 S. 2 

AktG gewährten Gestaltungsfreiraum Gebrauch gemacht wurde oder ob eine for-

melle Satzungsbestimmung vorliegt, die nicht an § 23 Abs. 5 AktG zu messen ist, 

ist unter Umständen durch Auslegung zu ermitteln.67 Jedenfalls aber Abweichun-

gen nach § 23 Abs. 5 S. 1 AktG stellen materielle Satzungsbestimmungen dar.68  

II. Verhältnis zu schuldrechtlichen Nebenabreden 

Abzugrenzen sind die Satzungsbestimmungen von schuldrechtlichen Nebenabre-

den. Dabei handelt es sich um Abreden vornehmlich zwischen den Gesellschaf-

 
63 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 7. 

64 BGH, Urteil vom 11. Oktober 1993, Az. II ZR 155/92, NJW 1994, 51 (52); Koch, in: Koch AktG, 

§ 23 Rn. 7; Pleßke, Satzungsstrenge, 13; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 2; Solveen, in: 

Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 4; Vetter, in: Henssler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 5. 

65 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 11; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 39; Limmer, 

in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 7; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 50; Solveen, in: Hölters/Weber 

AktG, § 23 Rn. 7. 

66 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 9; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 7; Sol-

veen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 4; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 5; Vetter, in: Henss-

ler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 5. 

67 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 5; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 39 f. 

68 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 9; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 4; Limmer, in: 

BeckOGK AktG, § 23 Rn. 7; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 40; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 

Rn. 5. 
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tern, die neben der Satzung vereinbart werden. Sie sind grundsätzlich in Wirksam-

keit, Auslegung und Treuebindung von der Satzung unabhängig.69 Ihre grundsätz-

liche Zulässigkeit ist unbestritten.70 Anders als der Satzung fehlt Ihnen der organi-

sationsvertragliche Charakter. Als Folge dessen ist zu ihrer Änderung die Zustim-

mung aller Vertragsparteien der schuldrechtlichen Abrede erforderlich.71 Die Bin-

dung an diese Abrede ist nicht zwingend an die Aktionärsstellung gebunden.72  

Entscheidend ist, dass wegen des schuldrechtlichen Charakters der Nebenabre-

den § 23 Abs. 5 AktG keine Anwendung findet.73 Ergänzungen und Abweichungen 

zum Aktiengesetz sind somit in weitaus größerem Maße möglich, als dies in der 

Satzung selbst der Fall ist. Ferner zeigt sich darin, dass sie nicht Gegenstand die-

ser Abhandlung sein können. Denn durch sie kann in unstreitig zulässiger Weise 

gerade die Bindung an § 23 Abs. 5 AktG umgangen werden. 

B. Satzungsstrenge 

Eng mit dem Begriff der Satzung verbunden ist auch der Grundsatz der Satzungs-

strenge. Die Satzungsstrenge meint die in § 23 Abs. 5 AktG festgelegte Begren-

zung der Satzungsautonomie. Sie gilt trotz einiger Kritik gleichermaßen für alle Ak-

tiengesellschaften, ob börsennotiert oder nicht.74  

 
69 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 45, 47; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 54; Limmer, in: 

BeckOGK AktG, § 23 Rn. 65 f.; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 41. Inwieweit Überlage-

rungen möglich und zulässig sind, soll hier nicht Thema sein. Vgl. dazu Koch, in: Koch AktG, § 23 

Rn. 47. 

70 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 55; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 45; König, in: 

Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 56; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 64; Vetter, in: Henss-

ler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 29. 

71 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 198; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 329 f.; Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 66. 

72 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 198; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 329; Solveen, in: 

Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 40 

73 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 57; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 45; Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 65. 

74 Gemäß §§ 108 Abs. 2, 140 Abs. 2 KAGB ist die Satzungsstrenge jedoch weder auf die Invest-

ment-Aktiengesellschaft mit veränderlichen noch auf die Investment-Aktiengesellschaft mit fixem 

Kapital anzuwenden. Vgl. dazu Zetzsche, in: KK-AktG, § 179 Rn. 139 ff. 
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I. Begriff der Satzungsstrenge 

Als Satzungsstrenge wird insgesamt die Anordnung des § 23 Abs. 5 AktG verstan-

den.75 Dieser lautet: 

„Die Satzung kann von den Vorschriften dieses Gesetzes nur abweichen, wenn es 

ausdrücklich zugelassen ist. Ergänzende Bestimmungen der Satzung sind zuläs-

sig, es sei denn, dass dieses Gesetz eine abschließende Regelung enthält.“ 

Diese gesetzliche Regelung stellt klar, dass grundsätzlich alle Bestimmungen des 

Aktiengesetzes zwingendes Recht darstellen.76 Dadurch wird der Vorrang des Ge-

setzes gegenüber der Satzung gesichert.77 Aus diesem zentralen Strukturmerkmal 

folgt weiter, dass die Gesellschafter anders als in den meisten Gesellschaftsfor-

men und im Gesellschaftsrecht insgesamt nur begrenzt Herr ihrer Verfassung 

sind.78 Das Innenrecht ist der Privatautonomie in weiten Teilen entzogen, wodurch 

die Träger des Verbandes Aktiengesellschaft diesen nicht durch die von ihnen in 

eigenverantwortlicher Selbstbestimmung festgelegte Satzung gestalten können, 

sondern das durch staatliche Gesetzgebung festgelegte Organisationsschema 

hinnehmen müssen.79 

II. Zweck der Satzungsstrenge 

Dieser gravierende Eingriff in die Verbandsautonomie der Aktiengesellschaft er-

folgt aus gleich mehreren Zwecken.80 Er begründet sich vorrangig darin, dass die 

Satzungsstrenge als Grundlage für die Verkehrsfähigkeit der Aktie dienen soll, in-

dem durch die Standardisierung der Satzung der Informationsaufwand und mit ihm 

 
75 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 6; Solveen, in: 

Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 1. 

76 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 51; 

Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 173; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 29. 

77 OLG Düsseldorf, Urteil vom 15. Oktober 1973, Az. U 131/72, AG 1974, 51 (53); Geßler, in: FS 

Luther 1976, 69 (76); Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 173; Schlüter, Schiedsbindung von 

Organmitgliedern, 217. 

78 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40; Pleßke, Satzungsstrenge, 15. 

79 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 173. 

80 Dazu ausführlich unten Seiten 105 ff. 
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die Transaktionskosten für Anleger gesenkt werden und die Handelbarkeit der Ak-

tie erhöht wird.81 Dies führt mittelbar zu einem Funktionenschutz des Kapital-

markts und des Börsenhandels.82  

Darüber hinaus bezweckt die Satzungsstrenge den Schutz verschiedener Perso-

nengruppen. Zuvorderst werden die aktuellen und potentiellen Anleger ge-

schützt,83 indem sie davor bewahrt werden, dass sie sich unerwarteten und für sie 

nachteiligen Satzungsbestimmungen gegenübersehen. Das Vertrauen in das Pro-

dukt Aktie wird gestärkt.84 Durch die Sicherung der Verkehrsfähigkeit der Aktie 

und des Anlegerschutzes wird zudem die Funktion der Aktiengesellschaft als Kapi-

talsammelbecken gestärkt.85 Durch dieselben Mechanismen sollen die Gesell-

schafter86 geschützt werden, was insbesondere durch die Gewährleistung der Effi-

zienz von Minderheitsrechten verwirklicht wird.87 Ferner werden die Gläubiger 

durch den zwingenden Charakter des Aktiengesetzes geschützt.88 

 
81 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 133; Bendfeld, Satzungsstrenge, 42; Braunfels, in: Heidel Aktien-

recht, § 23 AktG Rn. 40; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 34; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 

Rn. 50; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 158; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 174; Seibt, 

in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 2; Spindler, AG 

2008, 598 (600); Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 36. Zu den Kriterien der Investitionsentschei-

dung siehe Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 174. 

82 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 158; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 

38; Pleßke, Satzungsstrenge, 48. 

83 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 34; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 42; Limmer, in: 

BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 158; Pleßke, Satzungsstrenge, 48; 

Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53; Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 37. 

84 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 174. Vgl. auch Pleßke, Satzungsstrenge, 48. 

85 Bendfeld, Satzungsstrenge, 42; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40; Petrikowski, 

Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 38. Vgl. auch Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 174 und Pleßke, Satzungsstrenge, 52 f. 

86 Gemeint sind damit Aktionäre mit vorrangig mitgliedschaftlichen Interessen. Eine klare Abgren-

zung ist hier kaum durchführbar, da der Anlegerschutz auf kapitalmarktrechtlichen Schutzzwecken, 

der Aktionärsschutz hingegen vorwiegend auf gesellschaftsrechtlichen Schutzbedürfnissen beruht; 

vgl. dazu Koch/Harnos, NZG 2015, 729 (730 f.). Im Ergebnis befindet man sich in der äußerst 

problematischen Frage nach der Grenze zwischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, vgl. dazu 

Groß, Kapitalmarktrecht, § 39 BörsG Rn. 21. 

87 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 450 f. Vgl. auch Drygala, KapGesR, § 1 Rn. 8; Flei-

scher/Weller, in: MüKo GmbHG, Einleitung Rn. 31 f.; Wilhelm, KapGesR, Rn. 2. 

88 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfrei-

heit, 37 f.; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 

Rn. 29. 
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Die Satzungsstrenge erfüllt schließlich eine sozialschützende Funktion.89 Denn die 

private Altersvorsorge durch Aktien wird gesichert und der staatliche soziale Auf-

trag verwirklicht, im Alter eine Absicherung zu gewährleisten.90 Diese Zwecke sind 

bei der Auslegung und Anwendung der Satzungsstrenge stets zu berücksichtigen. 

III. Tatbestand des § 23 Abs. 5 AktG 

Die Satzungsstrenge gliedert sich entsprechend des Wortlauts des § 23 Abs. 5 

AktG zunächst in zwei Sätze mit jeweils unterschiedlichen Regelungsgegenstän-

den. Gemein haben beide Sätze, dass sie sich auf „dieses Gesetz“ beziehen.91 

Satz 1 legt dabei fest, dass Abweichungen92 von eben diesem Gesetz nur möglich 

sind, wenn dies „ausdrücklich zugelassen“ ist. Satz 2 hingegen bestimmt, dass Er-

gänzungen93 zulässig sind, wenn nicht das Gesetz eine „abschließende Regelung“ 

enthält. Damit ist zunächst zu bestimmen, welches Gesetz gemeint ist. Sodann 

bedürfen die Begriffe der Abweichung und der Ergänzung einer Definition. Für die 

Zulässigkeit entscheidend sind die auf zweiter Ebene der Prüfung relevanten Be-

grifflichkeiten der ausdrücklichen Zulassung und der abschließenden Regelung.  

1. Gesetz im Sinne des § 23 Abs. 5 AktG 

Der Terminus „Gesetz“ in § 23 Abs. 5 AktG betrifft beide Sätze des § 23 Abs. 5 

AktG und ist eng zu verstehen.94 Gemeint sind ausschließlich die Vorschriften des 

Aktiengesetzes,95 was sich schon aus dem Wortlaut „dieses Gesetz“ ergibt.96 So-

mit sind beispielsweise Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes nicht von der 

 
89 Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (65); Limmer, in: BeckOGK AktG, 

§ 23 Rn. 50; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53. Vgl. auch Bendfeld, der dies insbeson-

dere mittels eines Verweises auf § 396 Abs. 1 AktG begründet, der eine Auflösung der Aktienge-

sellschaft zum Gemeinwohl vorsieht, Bendfeld, Satzungsstrenge, 45. 

90 Pleßke, Satzungsstrenge, 50; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 174. In diesem Sinne 

auch Assmann, ZBB 1989, 49 (52). 

91 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 140, 153; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 34; Limmer, in: BeckOGK 

AktG, § 23 Rn. 51; Luther, in: FG Hengeler 1972, 167 (171); Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 156. 

92 Dieser Begriff wird dem Wortlaut des § 23 Abs. 5 S. 1 AktG „abweichen“ entnommen. 

93 Dieser Begriff wird dem Wortlaut des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG „ergänzende Bestimmung“ entnom-

men. 

94 Bendfeld, Satzungsstrenge, 56. 

95 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 140; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 41; König, in: 

Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 43; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 51; Pentz, in: MüKo AktG, 

§ 23 Rn. 156; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 29. 

96 Bendfeld, Satzungsstrenge, 56; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 156. 
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Satzungsstrenge umfasst.97 Eine Analogie zu § 23 Abs. 5 AktG verbietet sich 

mangels planwidriger Regelungslücke, da sich die zwingende oder abschließende 

Wirkung anderer Gesetze unmittelbar aus diesen ergeben kann.98 So sind bei-

spielsweise das Verhältnis aus Arbeitnehmer- und Anteilseignervertretern nach 

§ 7 Abs. 1 MitbestG und die Mehrheitserfordernisse bei der Wahl zum Aufsichts-

ratsvorsitzenden gemäß § 27 MitbestG zwingend.99 Folglich können Vorschriften 

außerhalb des Aktiengesetzes bei der Herausarbeitung klarer Konturen der Reich-

weite des § 23 Abs. 5 AktG außer Betracht bleiben.  

Eine andere Frage ist, ob die Satzungsstrenge Anwendung findet, wenn eine Vor-

schrift des Aktiengesetzes nur analog angewendet wird.100 Dies wird aus dem 

Grund bejaht, dass die Anwendung der Satzungsstrenge auch in diesem Fall ih-

rem Telos entspreche, dass die Aktionäre vor der Investition keinen erhöhten In-

formationsaufwand haben sollten.101 Dem ist zuzustimmen. Denn zum einen ent-

spricht es dem Wortlaut des § 23 Abs. 5 AktG, da auch bei analoger Anwendung 

des Aktiengesetzes Vorschriften „dieses Gesetzes“ angewendet werden. Zum an-

deren werden Analogien gerade dort erforderlich, wo der Gesetzgeber hätte ein-

schreiten müssen, dies aber unbewusst nicht tat. Ein solches gesetzgeberisches 

Versäumnis darf nicht dadurch verstärkt werden, dass mit der Satzungsstrenge 

gerade die Vorschrift nicht angewendet wird, die Vertrauen in die umfassende Re-

gelung durch den Gesetzgeber schaffen soll. Vielmehr muss das Vertrauen der 

Anleger in einen lückenlosen Schutz durch das Aktiengesetz durch die Anwen-

dung der Satzungsstrenge auf analog geltende Vorschriften ebenfalls verwirklicht 

werden.  

 
97 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 140; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 51; Pentz, in: MüKo 

AktG, § 23 Rn. 156; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 29. Vgl. auch Jürgenmeyer, ZGR 

2007, 112 (125). A.A., die inzwischen so wohl nicht mehr vertreten wird, Geßler, ZGR 1980, 427 

(441); Däubler, Das Grundrecht auf Mitbestimmung, 329. 

98 König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 43; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 51; Pentz, in: 

MüKo AktG, § 23 Rn. 156; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 180 f.; Solveen, in: 

Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 29.  

99 Henssler, in: Habersack/Henssler Mitbestimmungsrecht, § 7 MitbestG Rn. 17; Limmer, in: 

BeckOGK AktG, § 23 Rn. 51. Vgl. dazu auch BGH, Urteil vom 25. Februar 1982, Az. II ZR 123/81, 

NJW 1982, 1525 (1527). 

100 Befürwortend Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 205 mit Verweis auf K. Schmidt, 

BB 2001, 1857 (1861). 

101 Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 205. 
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2. Kategorisierung von Satzungsbestimmungen 

Von besonderer Bedeutung für die Beurteilung, ob eine Satzungsklausel gegen 

den Grundsatz der Satzungsstrenge verstößt, ist ihre Einordnung unter die Be-

griffe Abweichung oder Ergänzung. Dies ergibt sich in erster Linie daraus, dass 

§ 23 Abs. 5 S. 1 AktG Abweichungen für unzulässig erklärt, wenn das Gesetz sie 

nicht ausdrücklich zulässt. Der Spielraum, eine vom Gesetz abweichenden Sat-

zungsklausel zu ermöglichen, liegt damit ausschließlich beim Gesetzgeber.102 

Muss die Satzungsklausel daher als Abweichung klassifiziert werden und kann 

eine ausdrückliche Zulassung nicht gefunden werden, ist sie stets unzulässig.103 

Anders verhält es sich dagegen bei Ergänzungen. Hier ist die Grenze zwischen 

Zulässigkeit und Unzulässigkeit deutlich fließender und bisher nicht klar abge-

steckt. Aus der Formulierung „es sei denn“ in § 23 Abs. 5 S. 2 AktG ergibt sich, 

dass hier nicht die Unzulässigkeit, sondern die Öffnung des Aktiengesetzes die 

Regel sein soll.104 Maßgeblich soll es darauf ankommen, ob die ergänzte Vor-

schrift abschließenden Charakter hat. Damit behält sich der Gesetzgeber zwar im 

Ergebnis die Entscheidung über die Zulässigkeit einzelner Klauseln im Rahmen 

von Ergänzungen vor, gewährt aber einen deutlich weiteren Spielraum – zum ei-

nen durch die negative Formulierung des Satzes 2 und zum anderen durch die 

Möglichkeit, eine Subsumtion unter den Begriff der abschließenden Regelung im 

Einzelfall vornehmen zu können.  

Neben den beiden Kategorien, die § 23 Abs. 5 AktG aufstellt, existiert noch eine 

dritte Gruppe von Satzungsbestimmungen, die sogenannten gesetzesausfüllen-

den, notwendigen Satzungsbestimmungen.105 Unter diese fallen die durch § 23 

Abs. 3 und 4 AktG gewährten Gestaltungsspielräume, die der Satzungsgeber aus-

füllen muss, um die Aktiengesellschaft errichten zu können. Sie sind unerlässlich 

für die Grundordnung des Verbandes. Die Spielräume sind insbesondere deshalb 

gewährt, weil das Gesetz die entsprechenden Regelungen sinnvollerweise nicht 

 
102 Zu möglicherweise in engen Grenzen bestehenden Ausnahmen, vgl. Röhricht/Schall, in: GroKo 

AktG, § 23 Rn. 182.  

103 König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 44; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 161; Röh-

richt/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 177 f. 

104 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Koch, in: 

Koch AktG, § 23 Rn. 37; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 45; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 

Rn. 161; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.9; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 245; 

Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 31. 

105 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 157; Zöllner, in: KK-AktG, 2. Auflage, § 179 Rn. 65, 75. 
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treffen kann.106 Im Bereich dieser Satzungsbestimmungen wird lediglich der ge-

setzlich vorgegebene Rahmen ausgefüllt. Es handelt sich weder um eine Abwei-

chung noch eine Ergänzung.107 Wenn eine Satzungsbestimmung im Bereich ge-

setzesausfüllender, notwendiger Satzungsbestimmungen liegt, findet § 23 Abs. 5 

AktG daher keine Anwendung. Die Frage nach der Zulässigkeit der Satzungsbe-

stimmung verschiebt sich vielmehr auf die Frage, ob der satzungsmäßige Rege-

lungsgehalt tatsächlich von § 23 Abs. 3 und 4 AktG gedeckt ist. Geht er darüber 

hinaus, liegt wiederum keine gesetzesausfüllende, notwendige Satzungsbestim-

mung vor und § 23 Abs. 5 AktG ist anzuwenden.108 

3. Abweichung oder Ergänzung 

Im Rahmen der Prüfung der Zulässigkeit von Satzungsbestimmungen nach der 

Satzungsstrenge ist es notwendig, zwischen Abweichung und Ergänzung abzu-

grenzen. Die klare Einordnung der Satzungsbestimmung unter diese Begriffe ist 

stets der erste Schritt. Eine generell „flüssige“ Grenze zwischen diesen beiden Be-

grifflichkeiten in dem Sinne, dass nicht immer klar feststellbar ist, ob eine Sat-

zungsbestimmung eine Abweichung oder eine Ergänzung darstellt, besteht 

nicht.109 Dagegen wird eingewendet, dass es nicht erforderlich sei, eine Satzungs-

bestimmung klar zuzuordnen, weil der Gesetzgeber mit beiden Sätzen des § 23 

Abs. 5 AktG lediglich zwingendes Recht schaffen wollte. Eine klare Grenze be-

stehe deshalb nicht.110 Allerdings gibt das Gesetz verschiedene Maßstäbe vor, 

wann eine Abweichung und wann eine Ergänzung zulässig sind, was gerade eine 

Abgrenzung erforderlich macht.111 Es werden verschiedene Anforderungen für 

zwingendes Recht geschaffen, die es einzuhalten gilt. 

Obgleich sich Schwierigkeiten bei der Einordnung als Abweichung oder Ergän-

zung aus dem Grund ergeben können, dass der Regelungsbereich der betroffe-

nen Vorschrift des Aktiengesetzes unterschiedlich ausgelegt wird, ist eine ab-

 
106 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 141; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 157; Petrikowski, Satzungs-

strenge contra Gestaltungsfreiheit, 21; Zöllner, in: KK-AktG, 2. Auflage, § 179 Rn. 65, 75. 

107 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 141; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 157; Petrikowski, Satzungs-

strenge contra Gestaltungsfreiheit, 21; Zöllner, in: KK-AktG, 2. Auflage, § 179 Rn. 65, 75. A.A 

Bendfeld, Satzungsstrenge, 26. 

108 Vgl. dazu noch Verweis Unternehmensgegenstand. 

109 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (73); Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 

22. A.A Zetzsche, in: KK-AktG, § 179 Rn. 118. 

110 Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 

134. 

111 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (73); Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 176.  
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schließende Beurteilung stets notwendig. Dennoch gilt: Wird der Regelungsbe-

reich einer Vorschrift des Aktiengesetzes eng ausgelegt, wird dadurch zugleich 

der ungeregelte Bereich größer, was Raum für Ergänzungen schafft. Wird indes-

sen der Vorschrift durch Auslegung ein weiter Regelungsbereich zugemessen, 

werden die Spielräume für Satzungsbestimmungen kleiner.  

a. Abweichung 

Bei der Ermittlung, ob eine Abweichung oder eine Ergänzung vorliegt, sollte erster 

Ansatzpunkt stets die Frage sein, ob es sich bei einer Satzungsbestimmung um 

eine Abweichung vom Gesetz handelt. Dies ist allgemein dann der Fall, wenn die 

gesetzliche Regelung durch eine Satzungsklausel ersetzt wurde.112 Maßgeblich 

für die Feststellung einer Abweichung ist die Grenze des gesetzlich gesetzten 

Rahmens. Die Satzungsbestimmung weicht nur vom Gesetz ab, wenn sie über 

eine bloße Ersetzung des Wortlautes bei gleichbleibender Bedeutung hinaus-

geht.113 Die Auslegung von Gesetz und Satzungsklausel muss demnach ergeben, 

dass beide Vorschriften denselben Regelungsbereich betreffen, eine Anwendung 

beider Normen jedoch zu widersprüchlichen Ergebnissen führen würde.114 Be-

stimmte Fragen werden durch die Satzung anders geregelt als durch das Aktien-

gesetz.115 Betroffen sind hiervon oftmals Fragen der inneren Organisation und Zu-

sammensetzung der Aktiengesellschaft.116  

Einzig Bendfeld will bei der Bestimmung einer Abweichung die Auslegung auf die 

Wortlautauslegung beschränken, um einfacher Ergebnisse zu erzielen.117 Er be-

hauptet, dies sei eine geeignete Methode, um die Abweichung von der Ergänzung 

unterscheiden zu können. Er benennt dabei jedoch keine dogmatische Begrün-

dung für die Abkehr von der allgemeinen Methodenlehre, sondern verweist 

schlicht auf das gewonnene Mehr an Rechtssicherheit.118 Dem ist nicht zu folgen. 

Stattdessen sind bei der Bestimmung einer Abweichung alle Auslegungsmethoden 

heranzuziehen. Denn zum einen kann weder in dem Wortlaut des § 23 Abs. 5 

 
112 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 141; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 35; Limmer, in: BeckOGK 

AktG, § 23 Rn. 52; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 160; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 

Rn. 54; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30. 

113 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 141; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 41. 

114 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 41; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 160; Röh-

richt/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 176; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 54. 

115 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 52. 

116 Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 55. Vgl. auch Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 

AktG Rn. 40. 

117 Bendfeld, Satzungsstrenge, 89 ff. 

118 Bendfeld, Satzungsstrenge, 89, 98. 
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AktG noch in dessen Begründung119 ein Hinweis auf ein derartiges Vorgehen ge-

funden werden. Zum anderen vermag einzig die Tatsache, dass eine Abgrenzung 

unter Umständen schwer vorzunehmen ist, die Abkehr von der Methodenlehre 

nicht zu begründen. Ein solcher Systembruch kann nicht völlig ohne gesetzgeberi-

schen Hinweis erfolgen. Bei der Bestimmung einer Abweichung bestehen daher 

keine methodischen Grenzen. 

aa. Geschriebene Regelung 

Es muss nach den obigen Ausführungen stets eine gesetzliche Regelung geben, 

von der abgewichen wird. Dies ist unproblematisch, soweit es sich dabei um eine 

geschriebene Bestimmung des Aktiengesetzes handelt.120 Fraglich ist, ob darüber 

hinaus das bewusste Schweigen des Gesetzes eine gesetzliche Bestimmung dar-

stellen kann. Dies wurde insbesondere in der älteren Literatur vertreten.121 So 

wurde angenommen, das Gesetz kenne ein „beredetes Schweigen“, durch das es 

die Entscheidung deutlich mache, dass zwingendes Recht vorliege. Auch von die-

ser gesetzgeberischen Wertung könne abgewichen werden, was mangels Zulas-

sung zur Unzulässigkeit der entsprechenden Satzungsbestimmungen führe.122 

Die herrschende Lehre fordert indessen die Abweichung von einer geschriebenen 

Regelung.123 Dabei wird argumentiert, dass die Annahme einer Abweichung von 

dem Schweigen des Gesetzes nicht mit dem Wortlaut des § 23 Abs. 5 AktG in Be-

zug auf „dieses Gesetz“ und „ausdrücklich“ vereinbar sei.124 Dieser fordere einen 

gesetzlichen Bezugsrahmen.125 Systematisch sei es zudem zwingend, dass die 

ausdrückliche Zulassung einer Satzungsbestimmung nur möglich sei, wenn sie 

sich auf eine Norm des Aktiengesetzes beziehe. Eine gesetzliche Ausnahme von 

einem ungeschriebenen Grundsatz lasse sich nicht einführen, weshalb schon eine 

Abweichung von einem ungeschriebenen Grundsatz nicht existieren dürfe.126 Zu-

dem sei das Schweigen des Gesetzes gerade kein Problem der Feststellung einer 

 
119 Kropff, RegBegr, 44. 

120 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 41; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 160; Röh-

richt/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 176; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 54. 

121 Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, Vorb. § 76 Rn. 11. 

122 Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, Vorb. § 76 Rn. 11. 

123 Arnold, in: KK-AktG § 23 Rn. 141; Bendfeld, Satzungsstrenge, 60; Geßler, in: FS Luther 1976, 
69 (74); Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (126); Luther, in: FG Hengeler 1972, 167 (171); Röh-
richt/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 179; Zetzsche, in: KK-AktG, § 179 Rn. 113. 

124 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (126). 

125 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 179.  

126 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (74); Luther, in: FG Hengeler 1972, 167 (171). 



 

 
22 

Abweichung, sondern der Frage nach einem durch eine Ergänzung ausfüllungsfä-

higen Rahmen.127 

Die herrschende Lehre ist hier vorzugswürdig. Denn folgte man der Gegenansicht, 

würde dies dazu führen, dass die Zulassung von Abweichungen von ungeschrie-

benen Grundsätzen durch den Gesetzgeber faktisch nicht eingeführt werden 

könnte. Denn es gäbe keine gesetzliche Regelung, in der eine solche Öffnungs-

klausel zu verankern wäre. Zudem müsste die gesetzliche Zulassung zunächst 

selbst beschreiben, auf welchen Grundsatz sie sich bezieht. Das ist gesetzestech-

nisch nicht handhabbar. Daher läuft die Annahme einer Abweichung von einem 

ungeschriebenen Grundsatz der Systematik des § 23 Abs. 5 S. 1 AktG zuwider 

und stellt einen Einschnitt in die Privatautonomie dar, der nicht gesetzlich legiti-

miert ist. Folglich sind nur Abweichungen von gesetzlichen Vorschriften anzuneh-

men. 

bb. Ausdrückliche Zulassung 

Vom Gesetz abweichende Satzungsbestimmungen können dennoch zulässig 

sein, wenn das Gesetz sie ausdrücklich zulässt.128 Entscheidend ist hier der Wort-

laut des Gesetzes, was in der Forderung nach einer „ausdrücklichen“129 Zulassung 

deutlich wird.130 Dabei besteht zwar die Möglichkeit die Zulassung einer Satzungs-

bestimmung durch Auslegung zu ermitteln.131 Sie muss sich aber am Wortlaut der 

Vorschrift orientieren, wodurch eine bloß sinngemäße Auslegung nicht mehr statt-

haft ist.132 Die Zulassung muss sich demnach aus der klaren Aussage des Geset-

zes eindeutig ergeben.133 Der Auslegung bedarf es indessen regelmäßig nicht, da 

die gesetzlichen Formulierungen für die Satzungsbestimmungen klar formuliert 

 
127 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (74). 

128 Gessler, BB 1971, 1015 (1016); Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 35; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 

Rn. 160; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 54; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30. 

129 § 23 Abs. 5 S. 1 AktG. 

130 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 141 f.; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 41; Pentz, 

in: MüKo AktG, § 23 Rn. 161; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 177; Vetter, in: Henss-

ler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 23. 

131 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 52; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 161; Pühler, in: Happ 

Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.6; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30; Vetter, in: Henss-

ler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 23. 

132 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 176. 

133 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 142; Bendfeld, Satzungsstrenge, 104; Pühler, in: Happ Aktien-

recht, 1.01 Rn. 1.6. 
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ist.134 Häufig zeigen sich Öffnungsklauseln in Formulierungen wie „wenn die Sat-

zung nichts anderes bestimmt“ oder „die Satzung kann bestimmen“.135 Bloßes 

Schweigen des Gesetzes kann eine Abweichungsbefugnis nicht begründen.136 

Denn nur durch Beschränkung auf den ausdrücklich im Gesetz erklärten Rahmen 

kann dem Anliegen der Rechtssicherheit, das durch die Satzungsstrenge verwirk-

licht werden soll, ausreichend Rechnung getragen werden.137 

Beispiele138 für solche ausdrücklichen Zulassungen von Abweichungen in der Sat-

zung finden sich unter anderem in § 68 Abs. 2 AktG, der es erlaubt, bei der Über-

tragung von Namensaktien ein Zustimmungserfordernis einzuführen, § 77 Abs. 1 

S. 2 AktG, der es erlaubt, vom Grundsatz der Gesamtvertretung abzuweichen 

oder § 111 Abs. 4 S. 2 AktG, der es ermöglicht, in der Satzung einen Zustim-

mungsvorbehalt des Aufsichtsrates einzuführen. Diese Beispiele zeigen, dass der 

Rahmen für Abweichungen oftmals schon durch die gesetzliche Zulassung eng 

gesteckt ist. Teilweise werden dem Satzungsgeber aber auch nicht klar abge-

steckte Spielräume eingeräumt. So beispielsweise erfolgt in §§ 133 Abs. 1, 135a 

Abs. 3, 179 Abs. 2 S. 3 und 182 Abs. 1 S. 3 AktG durch die Ermächtigung, „wei-

tere Erfordernisse“ in Bezug auf Hauptversammlungsbeschlüsse einzuführen.139 

Ferner können Regelungswahlrechte auch außerhalb des Aktiengesetzes gewährt 

werden wie beispielsweise in §§ 33a, 33b WpÜG oder § 43 WpHG.140 

cc. Reichweite der Zulassung 

Unabhängig davon, wie umfassend die Satzungsermächtigung ausfällt, stellt sich 

stets die Frage nach ihrer Reichweite. Deshalb muss nach der Feststellung einer 

 
134 König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 44; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 184. 

135 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 142; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 163; Pühler, in: Happ Aktien-

recht, 1.01 Rn. 1.6; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30; Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 

Rn. 43. 

136 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 35; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 44; Limmer, in: 

BeckOGK AktG, § 23 Rn. 52; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.6; Röhricht/Schall, in: GroKo 

AktG, § 23 Rn. 178; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 

Rn. 37; Vetter, in: Henssler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 23; Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 39. 

A.A. wohl Bendfeld, der annimmt, dass eine gesetzliche Zulassung in Ausnahmefällen entbehrlich 

sein könne, wenn das Fehlen eines Grundes für zwingendes Recht evident fehle, Bendfeld, Sat-

zungsstrenge, 106.  

137 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 161. 

138 Umfassende Auflistungen finden sich bei Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 143 ff.; Limmer, in: 

BeckOGK AktG, § 23 Rn. 52; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 185 ff. 

139 Vgl. dazu unten Seiten 267 ff. 

140 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38. Vgl. dazu ausführlicher 

Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01. Rn. 1.11 ff. 
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möglicherweise zugelassenen Abweichung ermittelt werden, wie weit die gesetzli-

che Zulassung im Einzelfall geht.141 Eine klare Grenze bilden andere Vorschriften 

des Aktiengesetzes, welche sich mangels Öffnungsklausel ihrerseits als zwingend 

verstehen.142 In weniger eindeutigen Fällen ist die Reichweite der gesetzlichen Zu-

lassung durch Auslegung zu ermitteln. Maßgeblich hierfür ist neben dem Wortlaut 

vorrangig der Normzweck.143 Hierbei ist anders als bei der Frage nach dem „Ob“ 

hinsichtlich der Zulässigkeit der Abweichung, eine umfassende Auslegung auch in 

der Praxis tatsächlich erforderlich. Denn klare Grenzen sind durch den Wortlaut 

der Vorschrift nur selten abgesteckt. Es ist anhand der Wertung der Norm, von der 

abgewichen wird, und der Wertung der dazugehörigen Öffnungsklausel, sowie al-

len anderen Normen, auf welche die Abweichung ausstrahlt, zu ermitteln, ob das 

Gesetz die konkrete Art der Abweichung zulassen will.144 Wegen der vielen hier zu 

berücksichtigenden Faktoren kann es trotz des Ausdrücklichkeitserfordernisses im 

Einzelnen zu weiten Meinungsspektren bezüglich der Zulassung von abweichen-

den Satzungsklauseln kommen.145 Dennoch bilden die Öffnungsklauseln des Akti-

engesetzes wichtige Lockerungen der Satzungsstrenge, mittels derer die Kautelar-

praxis das Innenrecht der Aktiengesellschaft an zahlreichen Stellen individuell an-

passen kann. Welche Bereiche davon betroffen sind, entscheidet jedoch aus-

schließlich der Gesetzgeber. 

dd. Zwingende Regelungsbereiche 

Obwohl der Fokus bisher auf den einzelnen Vorschriften des Aktiengesetzes und 

den geschriebenen Regelungen lag, gibt es weitere Ansätze für die Beurteilung 

unzulässiger Satzungsbestimmungen. So werden vielfach im Zusammenhang zu 

Abweichungen gewisse Bereiche der Aktiengesellschaft oder des Aktiengesetzes 

als zwingend angesehen.146 Zwingend sei daher die Zusammensetzung und in-

nere Organisation der Verwaltungsorgane. Dies gelte namentlich auch für deren 

 
141 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 52; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30; Voß, 

in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 40. 

142 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (75); Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 179. 

143 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 41; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 52; 

Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 162; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30. 

144 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 52; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 162. 

145 Vgl. dazu noch Seiten 243 ff. 

146 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 152; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 36; Pentz, in: MüKo AktG, 

§ 23 Rn. 164; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 23; Pühler, in: Happ Aktien-

recht, 1.01 Rn. 1.7; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 55; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, 

§ 23 Rn. 30; Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 46. Anders Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41, 

der diese Grundsätze bei Ergänzungen einordnet. 
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Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflichten.147 Zudem seien die den Aufbau der 

Gesellschaft bestimmenden Normen keinen Abweichungen zugänglich und damit 

zwingendes Recht, womit auch die gesetzlich vorgesehene Zuständigkeits- und 

Kompetenzverteilung zwingend sei.148 Dies gelte insbesondere auch für die Min-

derheitsrechte,149 sowohl zugunsten als auch zulasten der Minderheiten.150 Inte-

ressant ist dabei, dass die entsprechenden Normen, von denen abgewichen 

würde, in Teilen nicht genannt werden.151 Lediglich Pentz verweist darauf, dass es 

keine ausdrücklichen Zulassungen gebe.152 Anders als bei den übrigen Autoren 

ordnet Vedder die oben benannten Grundsätze mit nahezu gleichlautenden For-

mulierungen bei Ergänzungen zum Aktiengesetz ein und erklärt sie als zwin-

gend.153  

Hierbei stellt sich die Frage, wie diese Grundsätze zu bewerten und einzuordnen 

sind. Denn richtigerweise verbietet sich im Bereich von Abweichungen die Frage 

danach, ob eine Vorschrift zwingendes Aktienrecht verkörpert oder nicht, sofern 

keine ausdrückliche gesetzliche Zulassung vorliegt.154 Ebenso ist eine Abwei-

chung von ungeschriebenen Grundsätzen des Aktiengesetzes aufgrund des 

Schweigens des Gesetzes nicht anzuerkennen.155 Dennoch ist den Autoren in Tei-

len beizupflichten. So sind beispielsweise die Sorgfalts- oder Verschwiegenheits-

 
147 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 152; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 36; Pentz, in: MüKo AktG, 

§ 23 Rn. 164; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 23; Solveen, in: 

Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30; Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 46. 

148 OLG Braunschweig, Beschluss vom 8. Mai 2023, Az. 2 W 25/23, NZG 2023, 1504 (1506); Koch, 

in: Koch AktG, § 23 Rn. 36; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 23; Rei-

chert/Groh, NZG 2023, 1500 (1502); Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30; Verse, AG 

2023, 578 (582); Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 46. 

149 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 152; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 36; Petrikowski, Satzungs-

strenge contra Gestaltungsfreiheit, 79; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30; Voß, in: MAH 

Aktienrecht, § 7 Rn. 46. 

150 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 164. Eine Ausnahme hierzu sei in § 122 Abs. 1 S. 2 AktG zu 

sehen, Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 164. 

151 Eine Ausnahme bildet die Aussage, die Rechte der Vorzugsaktionäre aus § 141 Abs. 1 AktG 

seien unantastbar, Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 36; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 

Rn. 30; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 164. Vgl. auch Werner, AG 1971, 69 (70). 

152 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 164. 

153 Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41. 

154 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (70 f.); Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 177. 

155 Dazu oben Seiten 36 ff. 
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pflichten zwingend, da § 93 Abs. 1 AktG und § 116 AktG keine ausdrücklichen Zu-

lassungen enthalten.156 Anders ist dies hinsichtlich des Aufbaus der Aktiengesell-

schaft, ihrer Organe und dem Zuständigkeits- und Kompetenzgefüge zu bewerten. 

In Bezug auf Abweichungen, sind diese Bereiche nicht uneingeschränkt dem Ge-

staltungsspielraum des Satzungsgebers entzogen. Dies zeigt sich bereits an den 

ausdrücklichen gesetzlichen Zulassungen in § 76 Abs. 2 S. 2 2. Halbsatz AktG, 

durch den von der Zahl der Vorstandsmitglieder in § 76 Abs. 2 S. 2 1. Halbsatz 

AktG abgewichen werden kann, oder § 111 Abs. 4 S. 2 AktG, wodurch von der un-

eingeschränkten Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes nach §§ 76 Abs. 1, 

77 AktG in flexiblem Ausmaß abgewichen werden kann.157 Ferner sind Minder-

heitsrechte zum Teil flexibel ausgestaltet. Beispielhaft ist § 122 Abs. 1 S. 2 AktG 

zu nennen, der dem Satzungsgeber für die Einberufung der Hauptversammlung 

durch eine Minderheit der Aktionäre hinsichtlich der Form des Einberufungsverlan-

gens und der Höhe der Beteiligung der Minderheit Gestaltungsmöglichkeiten 

gibt.158 Abweichungen sind daher auch im Bereich des Aufbaus der Organe und 

damit der Aktiengesellschaft, wie auch bei der Zuständigkeits- und Kompetenzver-

teilung und auch im Bereich der Minderheitsrechte möglich. Es muss daher dabei 

bleiben, dass sich im Bereich von Abweichungen generelle Aussagen zu zwingen-

dem Recht verbieten. Erforderlich ist stets eine Betrachtung einzelner Öffnungs-

klauseln sofern eine Abweichung festgestellt wurde. Geht man jedoch wie Ved-

der159 davon aus, dass diese Grundsätze der Zulässigkeit von Ergänzungen ent-

gegenstehen können, gilt das oben Gesagte nicht. Denn ausdrückliche Zulassun-

gen sind nur im Bereich von Abweichungen zwingend erforderlich. Ob diese Über-

legungen jedoch auf Ergänzungen übertragbar sind, wird noch zu prüfen sein.160 

ee. Zusammenfassung 

Eine Abweichung liegt damit vor, wenn die Auslegung von Gesetz und Satzungs-

klausel ergibt, dass beide Vorschriften denselben Regelungsbereich betreffen, 

eine Anwendung beider Normen jedoch zu widersprüchlichen Ergebnissen führen 

 
156 So auch Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (66); Solveen, in: 

Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30; Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 46. 

157 Dies erkennt – mit anderen Beispielen – auch Pühler, Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 

Rn. 1.7. 

158 Benannt bei Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 

Rn. 164; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.7; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30; 

Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 46. 

159 Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41. 

160 Siehe dazu Seiten 35 ff. 
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würde. Unter Gesetz sind ausschließlich geschriebene Regelungen des Aktienge-

setzes zu fassen. Zulässig ist eine Abweichung, wenn sie ausdrücklich zugelassen 

ist. Die Reichweite der Zulassung bestimmt sich im Einzelfall. Auch hier können 

ohne Blick auf das geschriebene Recht keine Aussagen getroffen werden. 

b. Ergänzung 

Weniger klar als der Begriff der Abweichung ist der Begriff der Ergänzung. Denn 

bei der Bewertung von Abweichungen ist der Maßstab stets das geschriebene 

Recht. Im Rahmen von Ergänzungen hingegen stellt sich die Frage, welche Berei-

che gerade nicht von den gesetzlichen Regelungen gedeckt sind. Es findet also 

eine Bewertung des nicht ausdrücklich Benannten statt. Allgemein soll eine Ergän-

zung vorliegen, wenn das Gesetz die der Satzungsbestimmung entsprechende 

Regelung nicht enthält oder eine gesetzliche Regelung durch die Satzungsbestim-

mung dem Gedanken nach weitergeführt wird, im Grundsatz jedoch unberührt 

bleibt.161 Es werden damit bestimmten Regelungen entweder weitere Rechtsfol-

gen beigefügt, die gesetzliche Vorschrift konkretisiert oder aber völlig offen gelas-

sene Regelungsfreiräume ausgefüllt.162 Eine Ergänzung zum Aktiengesetz ist da-

her nur dann gegeben, wenn die Satzungsbestimmung im Bereich einer gesetzli-

chen Regelungslücke liegt. Ist dies der Fall, beurteilt sich in einem zweiten Schritt 

die Zulässigkeit dieser Ergänzung vorrangig daran, ob die ergänzte Vorschrift eine 

„abschließende Regelung“163 ist. 

aa. Regelungslücke 

Maßgebliches Kriterium für das Vorliegen einer Ergänzung ist demnach die Frage 

nach einer Regelungslücke im Gesetz.164 Dies ist, ähnlich wie die Reichweite des 

Regelungsrahmens bei der Abweichung, im Wege der Auslegung vorrangig an-

hand von Sinn und Zweck der Norm zu ermitteln.165 Die Norm, auf die es bei der 

Ermittlung der Regelungslücke ankommt, ist die jeweils ergänzte Norm und nicht 

 
161 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 42; Geßler, 

in: FS Luther 1976, 69 (74); Kalss/Fleischer, AG 2013, 693 (701); Koch, in: Koch AktG, § 23 

Rn. 37; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 165; Röh-

richt/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 242; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 31. 

162 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 52; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.9; Röh-

richt/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 242. In diesem Sinne auch Pentz, in: MüKo AktG, § 23 

Rn. 166. 

163 § 23 Abs. 5 S. 2 2. Halbsatz AktG. 

164 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.9; 

Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57. 

165 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 245; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Vet-

ter, in: Henssler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 24. 
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§ 23 Abs. 5 AktG. Denn es geht in dieser vorgelagerten Frage noch nicht um die 

Zulässigkeit an sich. Der Zweck der Satzungsstrenge nach zwingendem Recht ist 

insoweit zunächst zweitrangig. Vielmehr ist der Regelungskomplex des Aktienge-

setzes zu betrachten, in dem die Satzungsregelung eine Lücke füllt. Zu bestimmen 

ist die Reichweite der jeweiligen Vorschrift des Aktiengesetzes. Die Prüfung ist da-

bei nicht auf eine einzelne Vorschrift beschränkt. Es ist denkbar, dass zahlreiche 

Vorschriften betroffen sind, die jeweils separat betrachtet werden müssen.166 

1) Schweigen des Gesetzes 

In den Bereichen des Gesetzes, in denen das Gesetz zu bestimmten Themen 

schweigt, stellt sich die Frage, ob jedes Schweigen des Gesetzes als Regelungs-

lücke aufgefasst werden kann.  

So wird zum Teil vertreten, dass eine Regelungslücke im Sinne des § 23 Abs. 5 

S. 2 AktG nur dann vorläge, wenn das Aktiengesetz Regelungen bereithalte, die 

durch die Satzungsbestimmung weitergeführt werden. Ein Schweigen des Geset-

zes hinsichtlich des gesamten Regelungskomplexes, um den sich die Satzungsbe-

stimmung dreht, sei nicht ausfüllungsfähig.167 Denn der Wortlaut „ergänzende 

Bestimmungen“ gebiete, dass es eine zugehörige gesetzliche Vorschrift gebe, die 

tatsächlich ergänzt werden könne. Wenn eine solche nicht existiert, weil das Ge-

setz vollständig schweigt, könne bei den Satzungsbestimmungen auch nicht von 

Ergänzungen gesprochen werden.168 Zudem führe nur dieses Verständnis des 

§ 23 Abs. 5 S. 2 AktG dazu, dass der Norm ein über Selbstverständlichkeiten hin-

ausgehender Regelungsgehalt zukäme.169 

Dem tritt die herrschende Meinung entgegen, nach der jedes Schweigen des Ge-

setzes für das Vorliegen einer Regelungslücke ausreicht.170 Zwar sei anzuerken-

nen, dass sich der zwingende Charakter von Gesetzesrecht auch aus einem wei-

teren Regelungszusammenhang ergeben könne. Insoweit seien das Aktiengesetz 

in seiner Gesamtheit sowie die dahinterstehenden gesetzgeberischen Ordnungs-

vorstellungen und Leitgedanken zu beachten. Allerdings sei diesbezüglich Zurück-

haltung geboten, da davon auszugehen ist, dass diese Grundsätze nur insoweit 

 
166 In diesem Sinne auch Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 245. 

167 Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, Vorb. § 76 Rn. 12.  

168 Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, Vorb. § 76 Rn. 12.  

169 Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, Vorb. § 76 Rn. 12. 

170 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 154; Bendfeld, Satzungsstrenge, 66; Geßler, in: FS Luther 1976, 

69 (76); Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 37; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Luther, in: FG 

Hengeler 1972, 167 (172 f.); Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 166; Petrikowski, Satzungsstrenge 

contra Gestaltungsfreiheit, 26; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.9; Röhricht/Schall, in: 

GroKo AktG, § 23 Rn. 243, 248; Zöllner, in: KK-AktG, 2. Auflage, § 179 Rn. 70.  
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Eingang in das Gesetz gefunden haben, wie sie dort nachweisbar notfalls mittels 

Auslegung zu finden seien.171 Dementsprechend könnten Leitgedanken durch den 

gesetzgeberischen Willen bei der Auslegung berücksichtigt werden. Zusätzlich un-

geschriebenes zwingendes Recht anzunehmen, schränke indessen die ohnehin 

marginale Verbandsautonomie durch überhaupt nicht bestehende gesetzliche Vor-

schriften zu stark ein.172 Es sei schlicht nicht möglich, dass ein Gesetz eine Aus-

sage über etwas treffe, was es nicht regele.173 Ferner liege der Zweck des § 23 

Abs. 5 S. 2 AktG gerade darin, Raum für Ergänzungen zu schaffen.174 Bezweckt 

werde insoweit lediglich die Klarstellung des Vorranges des Gesetzes, nicht aber, 

dass möglicherweise regelbare Punkte nur deshalb nicht geregelt werden dürfen, 

weil das Gesetz nicht im Ansatz eine Regelung dazu enthält.175 Es sollte „Selbst-

verständliches“ geregelt werden. Dies sei nur dann der Fall, wenn Satzungsfreiheit 

in dem Sinne bestehe, dass außerhalb der abschließenden Regelungen des Akti-

engesetzes im Grundsatz jede zusätzliche Regelung zulässig sei.176 Zudem spre-

che gegen die Ansicht, dass das Konstruieren eines gesetzlichen Rahmens für 

Satzungsbestimmungen derart abstrakt sei, dass eine Argumentation allenfalls for-

melhaft sei.177 Dem Gesetzgeber müsse ferner die Möglichkeit gegeben werden, 

Regelungsbereiche der Praxis zu überlassen.178  

Der herrschenden Lehre ist zu folgen. Denn das Wortlautargument der ersten An-

sicht kann nicht durchgreifen. Vom Wortsinn der „ergänzende(n) Bestimmungen“ 

ergänzt jede Satzungsbestimmung, die die Aktiengesellschaft betrifft, das Aktien-

gesetz in seinem Regelungsgehalt. Darüber hinaus ist aus der gesetzlichen For-

mulierung „es sei denn“ zu entnehmen,179 dass im Grundsatz Ergänzungen zuläs-

sig sein sollten. Forderte man einen gesetzlichen Rahmen für Ergänzungen, 

 
171 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 248. 

172 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 154; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 248. 

173 Bendfeld, Satzungsstrenge, 66; Luther, in: FG Hengeler 1972, 167 (172 f.). 

174 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (76). 

175 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (76). Vgl. auch Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.9; Röh-

richt/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 248. 

176 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 166; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 

26. 

177 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 166. 

178 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 26. 

179 Vgl. dazu Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG 

Rn. 43; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 37; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 45; Pentz, in: 

MüKo AktG, § 23 Rn. 161; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.9; Röhricht/Schall, in: GroKo 

AktG, § 23 Rn. 245; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, 

§ 23 Rn. 31. 
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würde dadurch die Beschränkung der Verbandsautonomie über die gesetzliche 

Anordnung hinaus begrenzt. Der Wortlaut der des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG wäre 

überstrapaziert. Daher besteht eine ergänzungsfähige Regelungslücke bei jedem 

Schweigen des Gesetzes. Ergänzungen können da eingesetzt werden, wo gesetz-

liche Regelungen und Wertungen fortgeführt werden, aber auch dann, wenn eine 

gesetzliche Regelung insgesamt nicht besteht. Letzteres ist jedoch aufgrund der 

hohen Regelungsdichte des Aktiengesetzes ohnehin wohl der Ausnahmefall. Re-

gelmäßig kann ein Bezug zu gesetzlichen Vorschriften hergestellt werden.180 Den-

noch ist jede Art der Regelungslücke für die Annahme einer Ergänzung im Sinne 

des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG ausreichend. 

2) Ausdrücklich zugelassene Ergänzungen 

Neben den Fällen, in denen sich die Frage nach der Aussage des Schweigens 

des Gesetzes stellt, gibt es Fälle in denen das Gesetz gerade ausdrücklich eine 

Satzungsbestimmung ermöglicht. Zugelassen werden dabei zum einen Abwei-

chungen.181 Zum anderen ist denkbar, dass der Gesetzgeber Spielräume für Er-

gänzungen aufzeigt.182 Dabei wird wohl einhellig angenommen, aufgrund der ge-

setzlichen Öffnungsklauseln sei eine Ergänzung zulässig.183 Als Grund dafür wird 

angeführt, dass der Gesetzgeber durch die gesetzliche Zulassung die Normen des 

Aktiengesetzes in dem entsprechenden Bereich für nicht abschließend erklärt.184  

α) Aussage von Öffnungsklauseln 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob der Schluss auf die Zulässigkeit einer Satzungs-

bestimmung voreilig ist. Denn die ausdrückliche gesetzliche Zulassung einer Er-

gänzung ist anders als bei der Abweichung gerade kein Zulässigkeitserfordernis. 

Die Zulassungen könnten insoweit lediglich als gesetzliche Markierung einer Re-

gelungslücke gewertet werden, die keinerlei Aussage über die abschließende Wir-

kung einer Vorschrift oder möglicherweise tangierender Vorschriften trifft.185 Eine 

 
180 Bendfeld, Satzungsstrenge, 65; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 24; 

Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 243. 

181 Dazu oben Seiten 20 ff. 

182 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Koch, in: 

Koch AktG, § 23 Rn. 37; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, 

§ 23 Rn. 244. 

183 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Koch, in: 

Koch AktG, § 23 Rn. 37; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, 

§ 23 Rn. 244. 

184 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 244. 

185 Zum Teil wird formuliert, es werde ein „Regelungsfreiraum“ aufgezeigt, Braunfels, in: Heidel Ak-

tienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53. 
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andere denkbare Interpretation wäre es, die gesetzliche Öffnungsklausel als ge-

setzgeberische Antwort auf die Frage nach dem Vorliegen von abschließenden 

Regelungen zu sehen. Bei Bestehen einer Öffnungsklausel wäre eine Ergänzung 

dann zulässig, weil der Gesetzgeber sowohl die Regelungslücke markiert, als 

auch explizit vorgibt, dass es bezüglich der zugelassenen Satzungsbestimmung 

keine abschließende Regelung gebe.186 Ein drittes und vorzugswürdiges Ver-

ständnis wäre es, dass die gesetzliche Erwähnung von Ergänzungsmöglichkeiten 

durch die Satzung zum einen eine Regelungslücke markiert und zugleich vorgibt, 

dass die Vorschrift, in der sich die Öffnungsklausel findet, keine abschließende 

Regelung darstellt. Andere Vorschriften des Aktiengesetzes können hingegen hin-

sichtlich der Satzungsbestimmung abschließend sein. Die Folge dessen wäre, 

dass eine Satzungsbestimmung zwar stets möglich ist. In ihrer Gestaltung ist sie 

jedoch nicht schrankenlos, sondern wird von anderen abschließenden Regelun-

gen des Aktiengesetzes limitiert. 

Hierzu kann das folgende Beispiel angeführt werden. In § 63 Abs. 3 AktG werden 

statuarische Vertragsstrafen für den Fall zugelassen, dass die Einlage der Aktio-

näre nicht rechtzeitig gezahlt wird. Dies stellt die Öffnungsklausel hinsichtlich einer 

Ergänzung dar.187 Durch diese gesetzliche Bestimmung wird der Satzungsgeber 

jedoch nicht dazu ermächtigt, Vertragsstrafen ohne weitere Bindung an das Akti-

engesetz einzuführen. § 63 Abs. 3 AktG trifft lediglich die Aussage, dass hinsicht-

lich Vertragsstrafen eine Regelungslücke besteht, deren Ausfüllung § 63 AktG 

nicht als abschließende Regelung entgegensteht. Begrenzt wird der Satzungsge-

ber aber nach allgemeiner Meinung durch die abschließende Regelung des § 64 

AktG. Deshalb ist der Entzug der Mitgliedschaft als Vertragsstrafe trotz der Öff-

nungsklausel in § 63 Abs. 3 AktG nicht zulässig.188 Darin zeigt sich, dass eine Öff-

nungsklausel keine Aussage über die abschließende Wirkung jeder betroffenen 

Vorschrift des Aktiengesetzes trifft.  

Ein weiteres Beispiel bildet die in § 100 Abs. 4 AktG gesetzlich vorgesehene Mög-

lichkeit durch Satzungsbestimmungen persönliche Voraussetzungen für Aufsichts-

 
186 In diesem Sinne Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 244 und Solveen, in: Hölters/Weber 

AktG, § 23 Rn. 31. 

187 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Koch, in: 

Koch AktG, § 23 Rn. 37; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, 

§ 23 Rn. 244; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 

Rn. 31. 

188 Bayer, in: MüKo AktG, § 63 Rn. 56; Cahn, in: BeckOGK AktG, § 63 Rn. 25; Drygala, in: KK-

AktG, § 63 Rn. 34; Fleischer, in: Schmidt/Lutter AktG, § 63 Rn. 25; Koch, in: Koch AktG, § 63 

Rn. 9; Kraft/Rieckers, in: MüHdB GesR, Band 4, § 16 Rn. 13. 
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ratsmitglieder zu fordern. Sie stellt nach wohl einhelliger Meinung die Öffnungs-

klausel hinsichtlich einer satzungsmäßigen Ergänzung dar.189 Die Reichweite die-

ser gesetzlichen Zulassung ist jedoch insbesondere hinsichtlich der satzungsmä-

ßigen Festschreibung einer Familienzugehörigkeit der Aufsichtsratsmitglieder um-

stritten. Zum Teil wird dies mit Verweis auf die Öffnungsklausel des § 100 Abs. 4 

AktG für zulässig erachtet.190 Ein Großteil der Literatur lehnt hingegen die Forde-

rung nach der Familienzugehörigkeit ab.191 Grund hierfür sei, dass durch die Zu-

lassung des § 100 Abs. 4 AktG nicht die Anforderungen an ein statuarisches Ent-

senderecht nach § 101 Abs. 2 S. 1 AktG unterlaufen werden dürfe. Denn eine Fa-

milienbindung laufe meist auf ein verkapptes Entsendungsrecht hinaus.192 Zudem 

dürfe der Hauptversammlung nicht die Auswahlmöglichkeit genommen werden. 

Auch insoweit seien statuarische Voraussetzungen für Aufsichtsratsmitglieder nur 

begrenzt einführbar.193 Hier verdient die zweite Ansicht den Vorzug. Denn erneut 

kann eine offen formulierte Öffnungsklausel nicht dazu führen, dass der Satzungs-

geber unbegrenzten Gestaltungsspielraum erhält. Stattdessen ist es erforderlich, 

alle betroffenen Vorschriften des Aktiengesetzes zu ermitteln und die Frage zu 

stellen, ob diese einer Satzungsbestimmung entgegenstehen. In diesem Fall findet 

die Ergänzung des § 100 AktG ihre Schranke in § 101 AktG der Abweichungen 

nur unter den Voraussetzungen des § 101 Abs. 2 S. 1 AktG zulässt. Wird die 

Wahlmöglichkeit zu stark begrenzt, liegt faktisch ein Entsenderecht vor. Dies ist 

bei der Bestimmung der Familienbindung der Fall, sodass die entsprechende Sat-

zungsbestimmung eine nicht zugelassene Abweichung ist. Erneut zeigt sich also, 

dass nicht jede Öffnungsklausel, die eine Ergänzung betrifft zwingend zur Zuläs-

sigkeit der Ergänzung führt. Vielmehr ist auch in diesen Fällen eine genaue Prü-

 
189 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Koch, in: 

Koch AktG, § 23 Rn. 37; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Petrikowski, Satzungsstrenge 

contra Gestaltungsfreiheit, 25; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 244; Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 31. 

190 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 156; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Röhricht/Schall, in: 

GroKo AktG, § 23 Rn. 246. 

191 Behme/Zwickgraf, AG 2015, 841 (854); Habersack, in: MüKo AktG, § 100 Rn. 59; Koch, in: 

Koch AktG, § 100 Rn. 20; Lutter/Krieger/Verse, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates, § 1 

Rn. 24; Spindler, in: BeckOGK AktG, § 100 Rn. 52; differenzierter Simons, in: Hölters/Weber AktG, 

§ 100 Rn. 59; unentschlossen insoweit Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 51; Vedder, in: Gri-

goleit AktG, § 23 Rn. 39. 

192 Habersack, in: MüKo AktG, § 100 Rn. 59; Koch, in: Koch AktG, § 100 Rn. 20; Spindler, in: 

BeckOGK AktG, § 100 Rn. 52. So auch Behme/Zwickgraf, AG 2015, 841 (854). Dagegen Zetz-

sche, der gerade in größeren Familiengesellschaften mit zahlreichen Familienmitgliedern keine 

Vergleichbarkeit zum Entsenderecht sieht, Zetzsche, in: KK-AktG, § 179 Rn. 127. 

193 Habersack, in: MüKo AktG, § 100 Rn. 59; Simons, in: Hölters/Weber AktG, § 100 Rn. 59. 
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fung hinsichtlich der zwingenden und abschließenden Wirkung des Aktiengeset-

zes erforderlich. Die Zulässigkeit darf daher nicht vorschnell angenommen wer-

den. Letztlich kann nur mit Sicherheit angenommen werden, dass eine Regelungs-

lücke besteht und die mit der Öffnungsklausel versehene Vorschrift nicht abschlie-

ßend ist. Über die übrigen Vorschriften des Aktiengesetzes wird keine Aussage 

getroffen.194 

β) Einordnung der Öffnungsklauseln 

Diese Argumentation trägt jedoch nur dann, wenn es sich bei der Öffnungsklausel 

tatsächlich um die gesetzliche Bestimmung einer Regelungslücke und nicht um 

die Zulassung einer Abweichung handelt. Zwar stellt sich in beiden Fällen die 

Frage nach der Reichweite des statuarischen Gestaltungsspielraums. Deren Beur-

teilung ist jedoch nicht zwingend dieselbe.195 Eine entsprechende Einordnung 

muss daher unabhängig davon erfolgen, dass eine Öffnungsklausel besteht.196 

Auch dabei bestehen Unterschiede. So ordnet Braunfels beispielsweise die oben 

als Abweichung bezeichnete Möglichkeit der Vinkulierung von Namensaktien nach 

§ 68 Abs. 2 AktG als ausdrücklich zugelassene Ergänzung ein.197 Sicherlich 

spricht generell viel dafür, dass bei einer ausdrücklichen Zulassung eine Abwei-

chung zugelassen wird, da nur in diesem Fall der gesetzlichen Anordnung des 

§ 23 Abs. 5 AktG entsprochen wird. Indessen werden Ergänzungen oftmals vorlie-

gen, wenn Aufzählungen im Gesetz als nicht abschließend erklärt werden, wie es 

beispielsweise in §§ 119 Abs. 1 oder 121 Abs. 2 AktG der Fall ist.198 Jedenfalls 

sind Öffnungsklauseln für Ergänzungen aber selten. Im Regelfall wird es daher da-

bei bleiben, dass eine Regelungslücke durch Auslegung ermittelt werden muss. 

bb. Ergänzende Satzungsbestimmungen 

Satzungsbestimmungen sind nur dann zulässig, wenn die gefundene Regelungs-

lücke einen ausfüllungsfähigen Freiraum darstellt. Dabei werden in der Literatur 

drei verschiedene Schranken der Zulässigkeit von Ergänzungen vorgeschlagen. 

Zum einen sollen die allgemeinen Gesetze eine Schranke von satzungsmäßigen 

Ergänzungen bilden.199 Darüber hinaus gebe es ungeschriebene Prinzipien des 

 
194 Ähnlich nur Bendfeld, Satzungsstrenge, 111. 

195 Dazu unten Seiten 146 ff. 

196 A.A. Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 183, 244. 

197 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43. 

198 Vgl. auch Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 244. 

199 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 154; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 37; König, in: Bürgers/Lieder 

AktG, § 23 Rn. 45; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 167; 

Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 31. 
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Aktienrechts, welche die Möglichkeit beschränken, satzungsmäßige Ergänzungen 

vorzusehen.200 Und schließlich findet sich in § 23 Abs. 5 S. 2 AktG eine Schranke 

für Ergänzungen. Sie sind unzulässig, wenn das Aktiengesetz eine abschließende 

Regelung bezüglich der Regelungslücke trifft.201 Zwar sind diese Beschränkungen 

auf derselben Stufe zu sehen.202 Da jede für sich genommen aber auf völlig unter-

schiedlichen Grundsätzen beruht, muss jede dieser Beschränkungen einzeln be-

trachtet werden. 

1) Allgemeine Gesetze  

Die benannte Schranke der allgemeinen Gesetze ist eine Begrenzung für die Zu-

lässigkeit satzungsmäßiger Ergänzungen außerhalb des Aktiengesetzes. Damit 

gemeint sind die für jedermann geltenden Rechtsgrundsätze, die selbstverständ-

lich weder vom Aktiengesetz, noch der Satzung verdrängt werden.203 Diese Vor-

schriften statuieren für sich genommen, also ohne Rückgriff auf § 23 Abs. 5 AktG, 

zwingendes Recht.204 Klassische Beispiele solcher Gesetze sind §§ 134,138 BGB 

oder das AGG.205 Als allgemeine Gesetze sind aber auch die Vorschriften zu 

Schiedsvereinbarungen der §§ 1025 ff. ZPO206 oder die europäischen Verordnun-

gen betreffend den Gerichtsstand207 zu sehen. Es kommt dabei nicht darauf an, 

dass diese Vorschriften abschließend sind. Denn eines Rückgriffs auf § 23 Abs. 5 

S. 2 AktG bedarf es gerade nicht. Vielmehr ist die Frage zu stellen, ob die allge-

meinen Vorschriften für sich genommen zwingendes Recht darstellen. Dies ist im 

 
200 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 45; 

Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 167; Röhricht/Schall, in: 

GroKo AktG, § 23 Rn. 248. Vgl. auch Koch und Solveen, die anstelle von Prinzipien des Aktienge-

setzes „Vorschriften des Aktiengesetzes“ nennen, Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 37; Solveen, in: 

Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 31. 

201 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Gätsch, 

in: Handbuch börsennotierte AG, § 4 Rn. 28; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 37; König, in: Bür-

gers/Lieder AktG, § 23 Rn. 45; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, 

§ 23 Rn. 165; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 243; Sailer-Coceani, in: MüHdB GesR, 

Band 4, § 6 Rn. 11; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, 

§ 23 Rn. 31; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 38; Vetter, in: Henssler/Strohn GesR, § 23 AktG 

Rn. 24. 

202 So insbesondere Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 167. 

203 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 167. 

204 BGH, Urteil vom 25. Februar 1982, Az. II ZR 123/81, NJW 1982, 1525 (1527); Henssler, in: Ha-

bersack/Henssler Mitbestimmungsrecht, § 7 MitbestG Rn. 17; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 

Rn. 51. 

205 Zu § 138 BGB vgl. Grunewald, AG 2013, 813 (817). Zum AGG, vgl. Koch, in: Koch AktG, § 23 

Rn. 38; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169. 

206 Dazu unten Seiten 177 ff. 

207 Dazu unten Seiten 207 ff. 
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Einzelfall zu ermitteln und lässt sich aufgrund der unüberschaubaren Menge allge-

meiner gesetzlicher Vorschriften nicht pauschal beantworten. 

2) Ungeschriebene Prinzipien des Aktiengesetzes 

Neben den allgemeinen Gesetzen wird vertreten, auch die ungeschriebenen Prin-

zipien des Aktiengesetzes schränkten die Satzungsautonomie hinsichtlich Ergän-

zungen ein.208 Gemeint sei damit, dass zwingendes Gesetzesrecht nicht nur aus 

dem ausdrücklichen Wortlaut der einzelnen gesetzlichen Norm folgen muss, son-

dern aus einem größeren Regelungszusammenhang, sowie den hinter dem Akti-

engesetz in seiner Gesamtheit stehenden gesetzgeberischen Ordnungsvorstellun-

gen und Leitgedanken.209 Obwohl teilweise zusammen abgehandelt,210 ist dies 

von der Frage zu trennen, ob dem Schweigen des Aktiengesetzes Regelungsge-

halt zukommt.211 Es geht vielmehr um die Frage, ob es Grundstrukturen innerhalb 

des Aktiengesetzes geben kann, die zwingendes Recht verkörpern. Uneinheitlich 

wird insoweit beurteilt, ob diese Grundprinzipien für sich genommen zwingendes 

Recht darstellen212 oder ob Strukturen des Aktiengesetzes als abschließende Re-

gelung anerkannt werden können und so in Verbindung mit § 23 Abs. 5 S. 2 AktG 

zwingend sind.213  

α) Beispiele aktienrechtlicher Prinzipien 

Unabhängig von der dogmatischen Einordnung der Prinzipien gehört nach verbrei-

teter Ansicht unter anderem die Kompetenzverteilung unter den Organen der Akti-

engesellschaft zu den zwingenden Prinzipien.214 Ferner werden die bereits im 

Rahmen von Abweichungen für zwingend befundenen Bereiche des Aktiengeset-

 
208 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 45; 

Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 167; Röhricht/Schall, in: 

GroKo AktG, § 23 Rn. 248. 

209 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 248. 

210 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 154; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 248. 

211 Dazu oben Seiten 35 ff. 

212 So König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 45; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 167. Wohl auch 

Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53. 

213 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 248. Wohl auch Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, 

§ 23 AktG Rn. 43. Auch Limmer scheint diesen Gedanken anzuerkennen, Limmer, in: BeckOGK 

AktG, § 23 Rn. 53. 

214 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 167. Mit Bezug auf den „Kernbereich“ der Kompetenzen, siehe 

OLG Braunschweig, Beschluss vom 8. Mai 2023, Az. 2 W 25/23, NZG 2023, 1504 (1506). Zustim-

mend Verse, AG 2023, 578 (582). 
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zes teilweise als zwingende Grundsätze ohne Bezug zu abschließenden Regelun-

gen gesehen.215 Und auch der Grundsatz der freien Übertragbarkeit der Aktien sei 

ohne Bezug zu einer Norm des Aktiengesetzes und ohne Verweis auf § 23 Abs. 5 

AktG ein ungeschriebener zwingender Grundsatz.216 Insbesondere Jürgen-

meyer217 scheint die Prämisse ungeschriebener und zwingender Grundsätze des 

Aktiengesetzes zu akzeptieren und denkt zum einen die Kapitalmarktfähigkeit der 

Aktie als einen solchen an. Er lehnt dessen zwingenden Charakter dann aber aus 

dem Grund ab, dass für die Kapitalmarktfähigkeit die Einführung bestimmter Sat-

zungsklauseln nicht derart zwingende Folgen habe, dass eine Legitimationsgrund-

lage für die Beschneidung der Satzungsautonomie daraus folge.218 Zum anderen 

erwägt er die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft im Ganzen als ungeschriebenen 

zwingenden Grundsatz, lehnt diesen aber erneut ab, indem er klarstellt, dass das 

Aktiengesetz ausreichend Vorschriften bereithalte, um die Funktionsfähigkeit der 

Aktiengesellschaft zu gewährleisten. Ungeschriebener Grundsätze bedürfe es da-

her gerade nicht.219 Es zeigt sich ein Bild, bei dem eine Vielzahl vermeintlicher 

Grundsätze ohne gesetzliche Anknüpfung für die über § 23 Abs. 5 AktG hinausge-

hende Beschränkung der Verbandsautonomie herangezogen werden. 

β) Bewertung 

Bei einem Blick auf die genannten Grundsätze mag bezweifelt werden, ob es sich 

bei den benannten Prinzipien tatsächlich um ungeschriebenes Aktienrecht han-

delt. Diesbezüglich wird teilweise ohnehin gefordert, dass Prinzipien und Leitge-

danken zur Begründung zwingenden Rechts nur herangezogen werden dürfen, 

wenn sie nachweisbar Eingang in konkrete gesetzliche Vorschriften gefunden ha-

ben.220 Dies wird man für alle oben als zwingend benannten Grundätze bejahen 

können. So sind die Kompetenzen der Organe qua Gesetz dem jeweiligen Organ 

zugewiesen. Ohne alle Kompetenzen der Organe nennen zu können, erhält der 

Vorstand seine Leitungs- und Geschäftsführungskompetenz aus den §§ 76 Abs. 1, 

 
215 So Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41.  

216 Bayer/Lieder, LMK 2004, 224 (224); Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 196. Dies wird 

auch von der Rechtsprechung vertreten, die diesen Grundsatz im Zusammenhang von § 241 Nr. 3 

AktG als Grundprinzip des Aktienrechts ansieht, der die Nichtigkeit von Hauptversammlungsbe-

schlüssen begründen kann, BGH, Urteil vom 20. September 2004, Az. II ZR 288/02, NJW 2004, 

3561 (3562). A.A. Liebscher, Konzernbildungskontrolle, 387.  

217 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112. 

218 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (130). 

219 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (131 ff.). 

220 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 26 f.; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, 

§ 23 Rn. 248. In diesem Sinne auch Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 154. 
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77 Abs. 1 AktG. Der Aufsichtsrat erhält seine Überwachungskompetenzen vorran-

gig aus § 111 AktG. Der Hauptversammlung werden die Beschlussgegenstände 

aus § 119 Abs. 1 AktG zugewiesen. Schon an dieser groben Skizzierung der Kom-

petenzen wird deutlich, dass sie stets gesetzlich angeknüpft werden können. Der 

Grundsatz der freien Übertragbarkeit der Aktien ist in § 68 AktG verankert, der le-

diglich eine Vinkulierungsmöglichkeit für Namensaktien vorsieht. Damit ist belegt, 

dass es sich gerade nicht um ungeschriebene Prinzipien handelt, sondern um 

Strukturen des Aktiengesetzes, die aus konkreten Normen ableitbar sind. 

Wenn man diese Grundsätze entgegen der hier vertretenen Ansicht als unge-

schrieben ansehen möchte, sind sie nicht anzuerkennen. Denn gegen die Aner-

kennung von ungeschriebenen zwingenden Prinzipien des Aktiengesetzes – so-

fern sie denn existieren – spricht, dass die Verbandsautonomie durch § 23 Abs. 5 

AktG in erheblichem Maße eingeschränkt wird. Und schon in dieser Vorschrift 

kommt durch die Formulierung „es sei denn“ in § 23 Abs. 5 S. 2 AktG der gesetz-

geberische Wille zum Ausdruck, abseits von Abweichungen grundsätzlich Privat-

autonomie zu gewährleisten.221 Diese gesetzgeberische Wertung zeigt, dass ab-

seits von abschließenden Regelungen und allgemeinen Gesetzen kein Raum für 

weitere Einschränkungen des Satzungsgebers ist. Insoweit gilt dasselbe wie beim 

Regelungsgehalt des Schweigens des Gesetzes. Und auch unter anderen Ge-

sichtspunkten spricht nichts für die Anerkennung solcher Grundsätze. Denn wie 

gezeigt können alle Schutzbelange oder Interessen der Betroffenen ausreichend 

durch die Anwendung der zur Verfügung stehenden Normen berücksichtigt wer-

den. 

γ) Berücksichtigung durch gesetzliche Anknüpfung 

Folglich bedarf es zur Berücksichtigung der Prinzipien des Aktiengesetzes keiner 

ungeschriebenen Grundsätze. Das Aktiengesetz ist insoweit jeweils ausführlich 

genug, um durch Anwendung der geschriebenen Regelungen identische Ergeb-

nisse zu erzielen. Die Wertungen des Aktiengesetzes können somit gleicherma-

ßen berücksichtigt werden. Ungeschriebene Grundsätze sind daher zwar nicht als 

von sich aus zwingend anzuerkennen. Dessen bedarf es aber ohnehin nicht. Denn 

die vorgeschlagenen Grundsätze lassen sich jeweils gesetzlich anknüpfen und 

stellen daher im Ergebnis gerade keine ungeschriebenen Prinzipien dar.  

 
221 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Koch, in: 

Koch AktG, § 23 Rn. 37; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 45; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 

Rn. 161; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.9; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 245; 

Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 31. 
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3) Problem der abschließenden Regelung 

Die sicher weitreichendste Schranke für satzungsmäßige Ergänzungen bildet die-

jenige der abschließenden Regelungen des Aktiengesetzes. Gleichzeitig ist sie je-

doch die Grenze, deren Bestimmung die größten Probleme bereitet. Eine einheitli-

che Herangehensweise zur Bestimmung der abschließenden Regelung hat sich 

bisher nicht herausgebildet. 

Dies wird zum einen daran liegen, dass die Anzahl denkbarer Satzungsbestim-

mungen nicht endlich ist. Dementsprechend muss jede Satzungsbestimmung hin-

sichtlich ihrer konkreten Auswirkungen beleuchtet werden. Selbst wenn daher ver-

schiedene Satzungsbestimmungen in dieselbe Regelungslücke fallen und densel-

ben Regelungsgegenstand haben, kann ihre Zulässigkeit uneinheitlich beurteilt 

werden – je nachdem wie umfassend sie formuliert sind und welche weiteren Re-

gelungskomplexe des Aktiengesetzes sie berühren. Auf Seiten der Satzung ist die 

Schaffung eines einheitlichen Bildes daher ausgeschlossen.  

Zum anderen ist auf Seiten des Gesetzes eine Untersuchung im konkreten Einzel-

fall im Lichte jedweder möglichen Ausstrahlungswirkung beliebiger Vorschriften 

des Aktiengesetzes erforderlich.222 Je weitreichender eine Satzungsbestimmung 

dabei formuliert ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie nicht nur eine ein-

zelne, sondern gleich mehrere Vorschriften ergänzt. Deshalb stellt sich die Frage 

nach der Reichweite möglicherweise entgegenstehender weiterer Regelungen des 

Aktiengesetzes.223 Dabei muss beachtet werden, dass eine Satzungsklausel nur 

solange ergänzenden Charakter hat, wie angrenzende Regelungskomplexe, von 

denen abgewichen werden kann oder die sich als abschließend verstehen, nicht 

konterkariert werden.224 Die Reichweite einer Ergänzung muss daher im Lichte der 

Auslegung anderer Vorschriften und dem Zusammenspiel mit weiteren gesetzlich 

angeknüpften Grundsätzen des Aktiengesetzes gesehen werden und darf nicht als 

ein Konstrukt zwischen einer Satzungsklausel und einer einzelnen Norm des Akti-

engesetzes verstanden werden. 

Die Komplexität der Frage nach der Zulassung von Ergänzungen ergibt sich somit 

daraus, dass die gesetzlichen Regelungen umfassend ausgelegt werden müssen, 

um festzustellen, auf welche gesetzlichen Vorschriften die Satzungsregelung Ein-

fluss nimmt. Jede Satzungsregelung ist dabei anhand des gesamten Aktiengeset-

zes als Regelungskomplex zu überprüfen. Des Öfteren stellt sich daher nicht die 

 
222 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Ge-

staltungsfreiheit, 25; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 31. 

223 König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 45; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 31. 

224 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 247. 
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Frage, ob eine, sondern ob gleich mehrere Normen des Aktiengesetzes abschlie-

ßend sind. Wann das der Fall ist, kann bisher nicht einheitlich beantwortet werden. 

Denn eine Definition des Begriffes abschließende Regelung existiert nicht. Neben 

den oben dargestellten Begrifflichkeiten ist die Kernfrage zum Thema „Die Zuläs-

sigkeit von Ergänzungen zum Aktiengesetz in der Satzung“, die es zu klären gilt: 

Wann liegt eine abschließende Regelung des Aktiengesetzes vor? 

C. Zusammenfassung der Definitionen 

Die für diese Arbeit entscheidenden Begrifflichkeiten lassen sich zusammenfas-

send und vereinfacht wie folgt definieren. Die Satzung als Gesellschaftsvertrag für 

den im Rahmen der Satzungsstrenge relevanten Bereich sind alle materiellen Sat-

zungsbestimmungen. Satzungsstrenge meint die Anordnung des § 23 Abs. 5 

AktG. Das Gesetz im Sinne dieser Vorschrift ist nur das Aktiengesetz. Neben den 

notwendigen gesetzesausfüllenden Satzungsbestimmungen lassen sich Sat-

zungsbestimmungen in Abweichungen und Ergänzungen unterteilen. Abweichun-

gen liegen vor, wenn die gesetzliche Regelung durch eine Satzungsklausel ersetzt 

wurde. Diese sind nur zulässig, wenn sie ausdrücklich durch Benennung im Wort-

laut der Norm des Aktiengesetzes zugelassen sind. Eine Ergänzung liegt vor, 

wenn das Gesetz eine der Satzungsbestimmung entsprechende Regelung nicht 

enthält oder eine gesetzliche Regelung durch die Satzungsbestimmung dem Ge-

danken nach weitergeführt wird, im Grundsatz jedoch unberührt bleibt. Erforderlich 

ist damit, dass eine Regelungslücke besteht, die entweder ausdrücklich benannt 

werden kann oder durch jedwedes Schweigen des Gesetzes markiert wird. Gren-

zen solcher Ergänzungen werden zum einen durch die allgemeinen Gesetze und 

zum anderen durch die abschließenden Regelungen des Aktiengesetzes be-

stimmt. Wann eine abschließende Regelung vorliegt, wird bisher nicht einheitlich 

beurteilt und muss daher noch definiert werden. 
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§ 3 Ausgangslage 

Von den Begrifflichkeiten, die § 23 Abs. 5 AktG verwendet, ist – wie die obigen 

Ausführungen bereits andeuten – keiner derart unbestimmt geblieben wie der Be-

griff der abschließenden Regelung. Dies mag daran liegen, dass es nahezu keine 

gerichtlichen Entscheidungen zur abschließenden Regelung gab, die eine Diskus-

sionen hätten ankurbeln können. Dennoch verwundert es, dass in über 55 Jahren 

Satzungsstrenge eine Definition des Begriffes abschließende Regelung nicht erar-

beitet wurde. Dies wäre erforderlich, um das tatsächlich Ausmaß der die Privatau-

tonomie beschränkenden Wirkung bestimmen zu können. Vielfach wurde vorran-

gig die Frage gestellt, ob das Aktiengesetz zwingend ist und daraus abgeleitet, 

eine Bestimmung des Aktiengesetzes sei dementsprechend abschließend. Wel-

che Bedeutung die Aussage des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG dabei spielt und wie dies 

Eingang in die Literatur gefunden hat, soll im Folgenden beleuchtet werden. 

A. Allgemeiner Befund 

Betrachtet man Rechtsprechung und Literatur zum Begriff der abschließenden Re-

gelung überblicksartig, fällt zunächst auf, dass abgesehen von einzelnen wenigen 

Gerichtsentscheidungen Stellungnahmen der Gerichte zur abschließenden Rege-

lung nahezu überhaupt nicht existieren.225 Dies ist schon deshalb erstaunlich, weil 

der Grundsatz der Satzungsstrenge seit nunmehr über einem halben Jahrhundert 

existiert. Nur wenige Entscheidungen kommen auf den Begriff der abschließenden 

Regelung überhaupt zu sprechen, schließen aber vorrangig aus dem zwingenden 

Charakter einer Vorschrift, dass eine abschließende Regelung vorliegen müsse. 

Eine Definition der abschließenden Regelung wird nicht angeboten.226 Vereinzelt 

 
225 Siehe nur BGH, Urteil vom 25. Februar 1982, Az. II ZR 123/81, NJW 1982, 1525; OLG Braun-

schweig, Beschluss vom 8. Mai 2023, Az. 2 W 25/23, NZG 2023, 1504; OLG Braunschweig, Be-

schluss vom 27. August 2013, Az. 2 W 142/12, BeckRS 2014, 20216 Rn. 21; OLG Hamburg, Be-

schluss vom 07. Mai 1993, Az. 2 Wx 55/91, AG 1993, 384; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28. Mai 

1990, Az. 8 W 203/90, AG 1991, 69; OLG Düsseldorf, Urteil vom 15. Oktober 1973, Az. U 131/72, 

AG 1974, 51.  

226 BGH, Urteil vom 25. Februar 1982, Az. II ZR 123/81, NJW 1982, 1525; OLG Braunschweig, Be-

schluss vom 27. August 2013, Az. 2 W 142/12, BeckRS 2014, 20216 Rn. 21; OLG Hamburg, Be-

schluss vom 07. Mai 1993, Az. 2 Wx 55/91, AG 1993, 384; OLG Stuttgart, Beschluss vom 28. Mai 

1990, Az. 8 W 203/90, AG 1991, 69; OLG Düsseldorf, Urteil vom 15. Oktober 1973, Az. U 131/72, 

AG 1974, 51. 
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argumentiert die Judikatur zudem mit der Satzungsstrenge, ohne dabei eine ge-

naue Zitierung der Varianten des § 23 Abs. 5 AktG vorzunehmen.227 Am häufigs-

ten erscheinen jedoch gerade in der höchstinstanzlichen Rechtsprechung Ent-

scheidungen, die sich zwar mit der Wirksamkeit von Satzungsbestimmungen be-

fassen, in denen die Satzungsstrenge aber keine Rolle spielt. Zwingendes Aktien-

recht wird stattdessen aus anderen Grundsätzen hergeleitet.228 

Auch in der Literatur existiert kein umfassendes Meinungsbild, das sich mit einer 

Definition der abschließenden Regelung befasst. Vielmehr ist der Meinungsstand 

zum Begriff der abschließenden Regelung aus den Stellungnahmen zur Zulässig-

keit einzelner Satzungsbestimmungen zu entnehmen. Daraus ergibt sich das fol-

gende Bild. 

B. Anerkannte Aspekte zur Bestimmung der abschließenden Regelung 

Es besteht Einigkeit über Teilaspekte bei der Bestimmung von abschließenden 

Regelungen, die auch hier nicht in Abrede gestellt werden sollen. Sie zielen je-

doch weniger auf eine Definition der abschließenden Regelung ab und geben nur 

eingeschränkt Auskunft darüber, ob eine solche tatsächlich vorliegt. 

I. Gesetzliche Zulassung 

Der erste Aspekt befasst sich mit dem eher seltenen Ausnahmefall, dass nicht 

eine Abweichung, sondern eine Ergänzung zum Aktiengesetz ausdrücklich zuge-

lassen ist. Sofern eine ausdrückliche gesetzliche Zulassung vorliegt, ist eine wie 

auch immer geartete Satzungsbestimmung zulässig.229 Dabei kann entscheidend 

sein, wie genau das Gesetz selber den zulässigen Regelungsfreiraum festlegt.230 

Da aber im Rahmen von Ergänzungen oftmals nicht nur eine einzige in Frage ste-

hende Norm auf ihren abschließenden Charakter hin überprüft werden muss, ist 

 
227 BGH, Urteil vom 08. Februar 2010, Az. II ZR 94/08, NZG 2010, 423; KG Berlin, Urteil vom 

31. Januar 1996, Az. 23 U 3989/94, AG 1996, 421; LG Frankfurt, Urteil vom 28. November 2006, 

Az. 3-5 O 93/06, ZIP 2007, 1861. 

228 BGH, Urteil vom 20. September 2004, Az. II ZR 288/02, NJW 2004, 3561; Urteil vom 08. No-

vember 1993, Az. II ZR 26/93, NJW 1994, 320; Urteil vom 11. Oktober 1993, Az. II ZR 155/92, 

NJW 1994, 51; Urteil vom 05. Juni 1975, Az. II ZR 156/73, NJW 1975, 1412; BayOLG, Beschluss 

vom 24. November 1988, Az. BReg 3 Z 111/88, NJW-RR 1989, 687; LG München, Beschluss vom 

27. Februar 2017, Az. 5 HK O 14748/16, AG 2917, 591. 

229 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Koch, in: 

Koch AktG, § 23 Rn. 37; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 45; Limmer, in: BeckOGK AktG, 

§ 23 Rn. 53; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 244; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 

Rn. 31. 

230 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 247. 
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auch der Erkenntnisgewinn aus der Feststellung ausdrücklicher Zulassungen be-

grenzt.  

II. Begründungserfordernis 

Ein weiterer Aspekt bei der Bestimmung von abschließenden Regelungen, über 

den Einigkeit besteht, ist die Aussage der gesetzgeberischen Formulierung des 

§ 23 Abs. 5 S. 2 AktG. So stellt die Formulierung „es sei denn“ keine Beweislastre-

gel dar.231 Sie hat die Bedeutung, dass eine Regelung des Aktiengesetzes im 

Zweifel nicht abschließend ist. Der abschließende Charakter von Bestimmungen 

des Aktiengesetzes ist somit positiv zu begründen.232 Die abschließende Wirkung 

einer gesetzlichen Vorschrift bildet daher den Ausnahmefall.233 Es handelt sich in-

soweit um eine Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt.234 Dieses Regel-Ausnahmever-

hältnis entbindet indessen nicht von einer umfassenden Prüfung des Gesetzes mit 

Blick auf seine abschließende Wirkung.235 Sie macht lediglich deutlich, dass der 

Gesetzgeber grundsätzlich im Bereich von Ergänzungen der Gestaltungsfreiheit 

mehr Raum lassen wollte. Wegen des dennoch bestehenden Prüfungserfordernis-

ses ist der Erkenntnisgewinn wiederum gering. Denn selbst wenn im Zweifel die 

Zulässigkeit einer Satzungsbestimmung angenommen werden kann, ist eine Aus-

einandersetzung mit dem Gesetz und dessen abschließender Wirkung unumgäng-

lich. Die hier besprochene Maßgabe kann daher nur dann greifen, wenn eine Prü-

fung des Gesetzes vollständig unergiebig geblieben ist. Dies ist nur schwer vor-

stellbar. Es bleibt daher dabei, dass eine Definition des Begriffes „abschließende 

Regelung“ notwendig erscheint. 

C. Meinungsstand 

Eine allgemein verwendete Definition, im Sinne von „eine abschließende Rege-

lung liegt vor, wenn …“, die in jedem Fall der Prüfung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG 

zur Anwendung kommen kann, wurde bisher nicht versucht. Deshalb ist auch der 

folgende Meinungsstand in weiten Teilen nicht als Meinung und Gegenmeinung zu 

 
231 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 245. 

232 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Bendfeld, Satzungsstrenge, 64; König, in: Bürgers/Lieder 

AktG, § 23 Rn. 45; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 165; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.9; 

Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 245; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57. 

233 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Koch, in: 

Koch AktG, § 23 Rn. 37; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 165; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 

Rn. 1.9; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 31. 

234 Bendfeld, Satzungsstrenge, 64. 

235 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 45. 
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verstehen. Stattdessen gibt es verschiedene Ansätze zu der Frage, wann eine ab-

schließende Regelung vorliegt, ohne dass dabei ausgeschlossen wäre, dass auch 

aus anderen Gründen eine Vorschrift des Aktiengesetzes abschließend sein 

könnte. Was folgt, ist somit in erster Linie eine Sammlung von in der Literatur ver-

tretenen Herangehensweisen zur Bestimmung einer abschließenden Regelung 

und Aspekte, die eine Regelung abschließend machen können. 

Problematisch an diesem Meinungsstand ist zudem, dass zumeist nur argumen-

tiert wird, ob zwingendes Aktienrecht vorliegt. Auf den Tatbestand des § 23 Abs. 5 

S. 2 AktG wird häufig ebenso wenig eingegangen wie auf den Begriff der abschlie-

ßenden Regelung. So bemerkte schon Bendfeld, dass die Anwendung des § 23 

Abs. 5 AktG häufig ungenau erfolgt und ein Satz der Vorschrift meist nicht zitiert 

wird.236 Dabei kommt es sogar vor, dass die Satzungsstrenge bei der Bestimmung 

von zwingendem Aktienrecht überhaupt keine Erwähnung findet. Da im Rahmen 

von Ergänzungen zwingendes Aktienrecht aber nur dann vorliegen kann, wenn 

eine Regelung des Aktiengesetzes abschließende Wirkung hat, sind die Ansätze 

der Literatur für zwingendes Recht Teil des Meinungsspektrums für das Vorliegen 

einer abschließenden Regelung.  

I. Einzelfallbestimmung 

Die wohl vorherrschende Meinung ist, dass die Bestimmung einer abschließenden 

Regelung nur im Rahmen einer Einzelfallbestimmung erfolgen könne.237 Dabei 

werden regelmäßig keine Kriterien genannt, an denen sich diese Einzelfallbestim-

mung orientieren könnte. Stattdessen finden sich in der Kommentarliteratur bei-

spielhafte Aufzählungen verschiedener Satzungsbestimmungen. Folgende Einzel-

fälle werden benannt. 

Satzungsbestimmungen, die überwiegend jedenfalls unter Einhaltung bestimmter 

Voraussetzungen dem Grunde nach für zulässig befunden werden, sind Gerichts-

standsklauseln,238 Schiedsklauseln abseits ausdrücklich bestimmter Fälle der 

 
236 Bendfeld, Satzungsstrenge, 86, 88. 

237 Bendfeld, Satzungsstrenge, 63; Fritzsche, WM 1984, 1243 (1244); Limmer, in: BeckOGK AktG, 

§ 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 165; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestal-

tungsfreiheit, 25; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Vetter, in: Henssler/Strohn GesR, 

§ 23 AktG Rn. 24. 

238 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 156; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44; Koch, in: 

Koch AktG, § 23 Rn. 38; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 43; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 

Rn. 169; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01. Rn. 1.10; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 246; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 39.  
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staatlichen Gerichtsbarkeit,239 Bestimmungen hinsichtlich der Veröffentlichung des 

Geschäftsberichts,240 der Erweiterung des Auskunftsrechts der Aktionäre,241 der 

Aufstellung persönlicher Voraussetzungen für Vorstandsmitglieder,242 der Einrich-

tung der Funktion eines Vorstandsprechers,243 der Schaffung fakultativer Gre-

mien,244 der Bestellung eines Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrates,245 sowie der 

Befugnis des Aufsichtsrates zur Fassungsänderung der Satzung.246 Überwiegend 

 
239 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 156; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44; Limmer, 

in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 

1.01. Rn. 1.10; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 

Rn. 57; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 39.  

240 König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 46; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01. Rn. 1.10; Seibt, 

in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57.  

241 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 156; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44; Koch, in: 

Koch AktG, § 23 Rn. 38; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 

Rn. 169; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01. Rn. 1.10; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 246; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 39. 

242 Grundsätzlich zulässig nach Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 155; Braunfels, in: Heidel Aktien-

recht, § 23 AktG Rn. 44; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 

Rn. 46; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Pühler, in: 

Happ Aktienrecht, 1.01. Rn. 1.10; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246; Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 31. Ohne Stellung-

nahme Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 40. 

243 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 46; Limmer, in: 

BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 

1.01. Rn. 1.10; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 

Rn. 57; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 39.  

244 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 155; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44; Flei-

scher/Maas, AG 2020, 761 (770); Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38; König, in: Bürgers/Lieder 

AktG, § 23 Rn. 46; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; 

Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01. Rn. 1.10; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246; Seibt, 

in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 39.  

245 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 156; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38; König, in: Bürgers/Lieder 

AktG, § 23 Rn. 46; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; 

Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01. Rn. 1.10; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246. 

246 Grundsätzlich zulässig nach Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38; Limmer, in: BeckOGK AktG, 

§ 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Sol-

veen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 31. Ohne Stellungnahme Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 

Rn. 40. 
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abgelehnt werden Satzungsbestimmungen, die eine Beschränkung der Geschäfts-

führungsbefugnis des Vorstandes,247 die Statuierung eines Wettbewerbsverbo-

tes248 oder die Veröffentlichung eines Abhängigkeitsberichts249 vorsehen. 

Uneinheitlich beurteilt in Bezug auf ihre Zulässigkeit werden beispielsweise Sat-

zungsbestimmungen zur Beschränkung der Person des Stimmrechtsvertreters in 

der Hauptversammlung250 oder zu Beschränkungen der Übertragbarkeit der Aktien 

abseits von § 68 Abs. 2 AktG.251 Nach einer Entscheidung des OLG Braun-

schweig252 wurde zuletzt prominenter diskutiert, ob die Satzung einer AG den Vor-

stand dazu verpflichten kann, in der nichtfinanziellen Berichterstattung (§§ 289b, 

315b HGB) offenzulegen, welche auf das Thema Klimawandel bezogenen Lob-

byaktivitäten die Konzerngesellschaften verfolgen und inwiefern diese Aktivitäten 

der Verringerung von Risiken aus dem Klimawandel dienen und wie sie zur Erfül-

lung der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens beitragen.253 

Beispiele für abschließende oder nicht abschließende gesetzliche Regelungen 

werden nur vereinzelt genannt. Namentlich §§ 241, 275 und 130 Abs. 4 S. 1 

AktG254 sowie § 107 Abs. 3 S. 1 AktG255 seien abschließend. In Bezug auf die 

 
247 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 155; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44; König, 

in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 46; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Zetzsche, in: KK-AktG, 

§ 179 Rn. 129. A.A. Sailer-Coceani, in: MüHdB GesR, Band 4, § 6 Rn. 11. 

248 Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01. Rn. 1.10. 

249 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01. Rn. 1.10. 

250 Grundsätzlich zulässig nach Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57. Grundsätzlich unzuläs-

sig nach Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01. Rn. 1.10, 1.04 

Rn. 19.2; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 134 Rn. 58. Ohne Stellungnahme Vedder, in: Gri-

goleit AktG, § 23 Rn. 40. Vgl. aber Koch, in: Koch AktG, § 134 Rn. 25; Röhricht/Schall, in: GroKo 

AktG, § 23 Rn. 246. Hier wird richtigerweise angenommen, die Unzulässigkeit derartiger Satzungs-

bestimmungen stünde aufgrund von Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 1 S. 1 der Aktionärsrechterichtlinie 

(Richtlinie 2007/36/EG geändert durch Richtlinie (EU) 2017/828) inzwischen fest. Der entspre-

chende Meinungsstreit hat sich somit erledigt. Eine Satzungsbestimmung zu Anforderungen des 

Stimmrechtsvertreters ist unzulässig. Zum damaligen Meinungsstand vgl. Bendfeld, Satzungs-

strenge, 80. 

251 Grundsätzlich zulässig nach Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57. Zum ausführlichen 

Meinungsstand siehe unten Seiten 233 ff. 

252 OLG Braunschweig, Beschluss vom 8. Mai 2023, Az. 2 W 25/23, NZG 2023, 1504. 

253 Siehe Fest, AG 2024, 269 (274); Fuhrmann/Röseler, AG 2022, R153, (R154); Hippeli, jurisPR-

HaGesR 9/2023 Anm. 6; Klöhn, NZG 2023, 645 (648 ff.); Reichert/Groh, NZG 2023, 1500 (1502); 

Verse, AG 2023, 578 (580 ff.). Rechtspolitisch dazu Fleischer/Hülse, DB 2023, 44. 

254 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41. 

255 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38. 
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soeben benannte Satzungsbestimmung zur Stimmrechtsvertretung wird inzwi-

schen § 134 Abs. 3 AktG allgemein als abschließende Regelung benannt.256 Eine 

Begründung zur Einordnung dieser Einzelfälle findet jedoch regelmäßig nicht oder 

nur sporadisch statt. 

II. Auslegung 

Weit verbreitet ist die Ansicht, dass die Frage, ob eine abschließende Regelung 

des Aktiengesetzes vorliegt, im Wege der Auslegung zu beantworten sei.257 Dabei 

sei weniger entscheidend, ob sich eine Regelung insgesamt als abschließend ver-

stehe, sondern inwieweit sie sich abschließende Geltung beimessen wolle.258 Un-

terschiede bestehen in Bezug darauf, welche Vorschriften Gegenstand der Ausle-

gung sind. Wenn es darum geht, an welchem Maßstab eine Auslegung vorzuneh-

men ist und welche Auslegungsmethoden anzuwenden sind, ergänzen sich die 

verschiedenen Ansätze.  

1. Gegenstand der Auslegung 

Weit überwiegend wird angenommen, der Gegenstand der Auslegung seien die 

von der Satzungsbestimmung betroffenen Vorschriften, das heißt die Vorschriften, 

die durch die Satzungsbestimmung ergänzt werden.259 Dadurch beschränke sich 

die Auslegung nicht auf eine einzelne Norm. Vielmehr seien alle unmittelbar oder 

mittelbar betroffenen und damit ergänzten Vorschriften sowie das gesamte Nor-

menstruktursystem zu analysieren, um die abschließende Wirkung festzustel-

len.260 Daraus ergebe sich auch, dass die äußere Schranke für Satzungsbestim-

mungen dadurch gezogen werde, dass sie nicht in Widerspruch zu anderen Vor-

schriften des Aktiengesetzes stehen dürften, wodurch sie wiederum vorrangig als 

 
256 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246. 

257 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Bendfeld, Satzungsstrenge, 63; Koch, in: Koch AktG, § 23 

Rn. 37; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 165; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfrei-

heit, 25; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.9; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 245; 

Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 31; Zetz-

sche, in: KK-AktG, § 179 Rn. 121. 

258 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 247. 

259 Siehe Grunewald, AG 2013, 813 (815 f.); Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 603 ff.; 

Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 

134 ff.; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Werner, AG 1971, 69 (70). 

260 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (124); Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Petrikowski, Sat-

zungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 25; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 245. 
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Abweichung zum Gesetz zu klassifizieren seien.261 Werde dabei deutlich, dass die 

vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen zur Thematik keinen Raum für zusätzli-

che Regelungen lassen wollen, seien die Satzungsgeber zu einer privatautono-

men Ergänzung nicht befugt.262  

Bei der Auslegung müssten die benachbarten Vorschriften, die kraft Sachzusam-

menhangs eine Auswirkung auf die ergänzten Vorschriften haben, bei der Beurtei-

lung herangezogen werden.263 Die Prüfungskriterien entsprächen dabei denen für 

Abweichungen nach § 23 Abs. 5 S. 1 AktG.264 Erst wenn alle Auslegungsmetho-

den zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt haben, sei es zulässig, auf die Be-

gründungsbedürftigkeit der abschließenden Wirkung abzustellen und deshalb im 

Zweifel die Zulässigkeit einer Satzungsbestimmung anzunehmen.265 

Ein Unterfall der Auslegung der ergänzten Vorschrift liegt vor, wenn eine der er-

gänzten Vorschriften eine Öffnungsklausel hinsichtlich der zu prüfenden Satzungs-

bestimmungen enthält. Hier wird angenommen, die Öffnungsklausel könne hin-

sichtlich ihrer Reichweite ausgelegt werden.266 Dabei könne insbesondere histo-

risch mit der Intention des Gesetzgebers bei Einführung der entsprechenden Öff-

nungsklausel argumentiert werden.267 In dem entgegengesetzten Fall, dass keine 

Öffnungsklausel hinsichtlich einer Ergänzung existiert, wurde bereits vertreten, 

dass das Fehlen einer Öffnungsklausel gegen die Zulässigkeit von Ergänzungen 

und für das Vorliegen einer abschließenden Wirkung spreche.268 Dem wird entge-

gengehalten, dass ausdrückliche Zulassungen gerade nur im Rahmen von Abwei-

chungen gesetzlich gefordert würden, weshalb deren Fehlen nicht als Kriterium für 

die Bestimmung einer abschließenden Regelung herangezogen werden dürfe.269 

 
261 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 247. Dieser Aspekt wird jedoch regelmäßig schon bei 

der vorgelagerten Prüfung, ob eine Ergänzung oder eine Abweichung vorliegt, Berücksichtigung 

finden. 

262 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53. 

263 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 247.  

264 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 247. 

265 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43. 

266 So bei Timm, DB 1980, 1201 (1204). 

267 Timm, DB 1980, 1201 (1204). 

268 OLG Stuttgart, Beschluss vom 28. Mai 1990, Az. 8 W 203/90, AG 1991, 69 (69). Zustimmend 

OLG Braunschweig, Beschluss vom 27. August 2013, Az. 2 W 142/12, BeckRS 2014, 20216 

Rn. 21. 

269 Bendfeld, Satzungsstrenge, 86 f.; Hommelhoff, BB 1977, 322 (323). 
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Eher vereinzelt finden sich Autoren, die bei der Auslegung ergänzend auf den 

Zweck der Satzungsstrenge abstellen, und damit eine Auslegung des § 23 Abs. 5 

AktG vornehmen.270 Dabei wird allerdings nicht die Frage gestellt, was „abschlie-

ßend“ im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG meint. Stattdessen wird mittels § 23 

Abs. 5 AktG auf den zwingenden Charakter der ergänzten Vorschrift geschlos-

sen.271 Dass der Zweck der Satzungsstrenge unter anderem darin liege, das Akti-

engesetz zu zwingendem Recht zu machen, könne jedoch nicht als Kriterium bei 

der Auslegung herangezogen werden. Denn es gebe durchaus Gestaltungsmög-

lichkeiten in der Satzung, die es gerade auszuloten gelte.272 Für die Auslegung re-

levant sei hingegen der Zweck der Satzungsstrenge, die Fungibilität der Aktie zu 

sichern.273 Die Standardisierungsfunktion der Satzungsstrenge mit Blick auf den 

Anleger- und Minderheitenschutz könne ebenfalls als Argument herangezogen 

werden. Satzungsbestimmungen seien deshalb unzulässig, wenn die Satzung et-

was vorsehe, was anders als das Gesetz und nachteilig für den Anleger sei.274 

2. Auslegungsmethoden 

Anders als bei der Auslegung der ausdrücklichen Zulassung von Abweichungen, 

die durch die Wortlautauslegung begrenzt wird, stellen die meisten Autoren im 

Rahmen von Ergänzungen schlicht auf das Erfordernis einer Auslegung der er-

gänzten Vorschriften ab. Diese Auslegung müsse sich vorrangig und maßgeblich 

am Sinn und Zweck der Vorschrift orientieren.275 Letztlich könne aber auf alle nach 

allgemeinem Recht für zulässig erachtete Auslegungskriterien zurückgegriffen 

werden, da eine Beschränkung wie unter § 23 Abs. 5 S. 1 AktG auf den Wortlaut 

nicht bestehe.276 Dies schließe eine grammatikalische Auslegung umgekehrt nicht 

 
270 So bei Bayer/Lieder, LMK 2004, 224 (225); Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 

204, 212. 

271 Bayer/Lieder, LMK 2004, 224 (225); Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 204 f. 

Schröder stellt sogar die Behauptung auf, selbst eine Unterscheidung zwischen § 23 Abs. 5 S. 1 

AktG und § 23 Abs. 5 S. 2 AktG sei nicht erforderlich, da es letztlich nur um die Frage gehe, ob 

zwingendes Recht vorliege, Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen 

Beschlussmängelklagen, 134. 

272 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (123). 

273 Bayer/Lieder, LMK 2004, 224 (225). 

274 Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 204, 212. 

275 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (74); König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 45; Limmer, in: 

BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 165; Röhricht/Schall, in: GroKo 

AktG, § 23 Rn. 245; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Vetter, in: Henssler/Strohn GesR, 

§ 23 AktG Rn. 24; Wachter, in: Wachter AktG, § 23 Rn. 63; Zetzsche, in: KK-AktG, § 179 Rn. 121. 

276 Bendfeld, Satzungsstrenge, 63; Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (124); Röhricht/Schall, in: GroKo 

AktG, § 23 Rn. 245; Timm, DB 1980, 1201 (1204); Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41. Vgl. 
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aus,277 wobei aber dem Fehlen einer Öffnungsklausel keine Bedeutung beigemes-

sen werde dürfe, da diese gerade nur bei Abweichungen gefordert werde.278  

Als systematisches Argument könne nutzbar gemacht werden, dass der Gesetz-

geber in einem ähnlichen Fall wie dem der ergänzenden Satzungsbestimmung 

eine gesetzliche Öffnungsklausel eingeführt habe. Denn daraus könne man ablei-

ten, dass sich der Gesetzgeber der Möglichkeit von Satzungsbestimmungen in 

diesem Regelungszusammenhang zwar bewusst gewesen sei, davon aber im zu 

prüfenden Fall abgesehen habe.279  

Auch die historische Auslegung der ergänzten Vorschrift sei in Betracht zu ziehen. 

Schwierig und unter Umständen unergiebig sei sie jedoch namentlich dann, wenn 

die ergänzte Vorschrift vor der Satzungsstrenge eingeführt wurde und die Möglich-

keit ihrer Ergänzung bei der Entstehung nicht thematisiert wurde.280 Nicht ausge-

schlossen sei indessen, dass schon bei der Gesetzesentstehung vor der Einfüh-

rung der Satzungsstrenge über den zwingenden Charakter einer Norm entschie-

den wurde. Denn die Einführung der Satzungsstrenge sei klarstellenden Charak-

ters gewesen und habe die Gesetzesanwendung in Bezug auf zwingendes Recht 

nicht ändern sollen.281  

Bei der Auslegung nach Sinn und Zweck der – zumeist ergänzten – Vorschriften, 

wird unabhängig von der in der Diskussion stehenden Satzungsbestimmung auf 

die jeweiligen Schutzzwecke der Normen abgestellt.282 Ähnlich wie bei der Ausle-

gung des § 23 Abs. 5 AktG ist der Aktionärsschutz oftmals das Kernargument.283 

Dabei komme es insbesondere darauf an, inwieweit die Aktionäre und ihre Rechte 

betroffen seien.284 Die Minderung der Aktionärsrechte sei nicht ohne gesetzliche 

 
auch Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelkla-

gen, 134 ff. 

277 Eine solche nehmen unter anderem vor: Grunewald, AG 2013, 813 (815); Hommelhoff, BB 

1977, 322 (323); Werner, AG 1971, 69 (70). 

278 Bendfeld, Satzungsstrenge, 86 f.; Hommelhoff, BB 1977, 322 (323). 

279 Werner, AG 1971, 69 (70). Ähnlich OLG Stuttgart, Beschluss vom 28. Mai 1990, Az. 8 W 

203/90, AG 1991, 69 (69); OLG Braunschweig, Beschluss vom 27. August 2013, Az. 2 W 142/12, 

BeckRS 2014, 20216 Rn. 21. 

280 Hommelhoff, BB 1977, 322 (323). Ähnlich Lutter, ZIP 1984, 645 (647). 

281 Vgl. Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (83). 

282 Vgl. Giedinghagen, AG 2017, R243 (R244); Grunewald, AG 2013, 813 (816); Werner, AG 1971, 

69 (70).  

283 So beispielsweise bei Giedinghagen, AG 2017, R243 (R244); Werner, AG 1971, 69 (70). 

284 Werner, AG 1971, 69 (70). 
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Ermächtigung möglich. Dies gelte umso mehr, wenn ein anderes Organ zur Be-

schränkung der Aktionärsrechte erst ermächtigt würde, da hier der Eingriff 

dadurch intensiver werde, dass die tatsächliche Rechtsminderung nicht von dem 

betroffenen Organ entschieden werde.285 Aber auch der Gläubigerschutz spielt in-

soweit eine Rolle, als er dazu führen könne, dass Vorschriften als zwingend einge-

ordnet werden.286  

Sofern eine Auslegung der Satzungsstrenge selbst vorgenommen wird, findet sich 

ebenfalls keine Beschränkung auf bestimmte Auslegungsmethoden oder Kriterien. 

Erneut steht der Zweck des § 23 Abs. 5 AktG im Vordergrund. Namentlich die Ver-

kehrsfähigkeit der Aktie und die Auswirkungen der ergänzenden Satzungsbestim-

mung hierauf werden als Argument nutzbar gemacht.287 Namentlich Hommelhoff 

stellt bei der Auslegung allgemeine Erwägungen zur Satzung an und geht davon 

aus, dass eine Einschränkung der Wahlfreiheiten der Aktionäre durch die Satzung 

im Sinne einer vorweggenommenen Selbstbindung eher möglich sein müsse als 

die vorweggenommene Fremdbindung der anderen Organe. Einen direkten Bezug 

zu der Terminologie des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG stellt er jedoch nicht dar.288 Auch 

Hirte legt die Satzungsstrenge unter konkretem Bezug auf § 23 Abs. 5 AktG aus, 

um die Reichweite zwingenden Rechts zu bestimmen. Er nimmt jedoch an, dass 

die Vorschrift nahezu ausschließlich dem Anlegerschutz diene. Deshalb statuiere 

die Satzungsstrenge nur einen Mindeststandard für die Aktionäre, der durch die 

Satzung jederzeit angehoben werden könne.289  

III. Prinzipien des Aktiengesetzes 

Neben der allgemeinen Auslegung der betroffenen Vorschriften soll sich der ab-

schließende Charakter einer Norm aus verschiedenen Prinzipien des Aktiengeset-

zes ergeben können.290 Damit ist nicht gemeint, dass ungeschriebene Prinzipien 

des Aktiengesetzes für sich genommen eine abschließende Regelung darstel-

len.291 Die Vertreter dieses Ansatzes nehmen vielmehr an, dass es der einzelnen 

Vorschrift übergeordnete Leitgedanken des Aktiengesetzes gebe, die derart 

 
285 Werner, AG 1971, 69 (70). 

286 So bei Grunewald, AG 2013, 813 (816). 

287 Hommelhoff, BB 1977, 322 (323).  

288 Hommelhoff, BB 1977, 322 (323). 

289 Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (86). 

290 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 45; 

Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.9. 

291 Dies wäre unzulässig, dazu oben Seiten 36 ff. 
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grundsätzlich sind, dass sie stets Beachtung bei der Bestimmung zwingenden 

Rechts finden müssten.292 Der abschließende Charakter einer Vorschrift wird folg-

lich aus einem größeren Regelungszusammenhang des Aktiengesetzes in seiner 

Gesamtheit und den gesetzgeberischen Ordnungsvorstellungen und Leitgedanken 

abgeleitet. Prinzipien des Aktiengesetzes müssten allerdings in den gesetzlichen 

Vorschriften Niederschlag gefunden haben und könnten dann als hinter der kon-

kreten Regelung stehende gesetzgeberische Leit- oder Ordnungsgedanken im 

Rahmen der Auslegung des geschriebenen Gesetzesrechts nutzbar gemacht wer-

den. Sie seien insoweit Ausdruck des gesetzgeberischen, unvollkommen zum 

Ausdruck gelangten Willen des Gesetzgebers.293 Erforderlich sei dementspre-

chend eine Gesamtanalyse des Normenstruktursystems.294  

Unter die grundsätzlichen Regelungsbereiche des Aktiengesetzes fasst Vedder 

die bereits im Rahmen von Abweichungen als zwingend dargestellten Regelungs-

bereiche.295 Die Zusammensetzung der Organe und ihre innere Organisation ein-

schließlich der Arbeitnehmerbeteiligung seien ebenso wie die gesetzlichen Min-

derheitsrechte zwingend.296 Insoweit werden breite Oberbegriffe genannt, denen 

zahlreiche Vorschriften des Aktiengesetzes zugeordnet werden können, sodass 

ein gesetzlicher Niederschlag vorliegt. Es wird dabei ein Bogen zwischen der ab-

schließenden Regelung und zugelassenen Abweichungen gespannt, indem ange-

nommen wird, dass bei der Bestimmung von abschließenden Regelungen diesel-

ben Maßstäbe gelten, die auch bei der Zulässigkeit von Abweichungen heranzu-

ziehen seien.297 Deshalb gelten die Ausführungen jener Autoren, die die Zustän-

digkeits- und Kompetenzordnung im Rahmen von Abweichungen pauschal als 

 
292 Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.09. Zum Teil werden diese geschriebenen Grundsätze 

ohne Nennung der Vorschriften als zwingendes Recht bezeichnet. So bei Vedder, in: Grigoleit 

AktG, § 23 Rn. 41. Bei Abweichungen eingeordnet bei Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 36; Solveen, 

in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30. 

293 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 26; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, 

§ 23 Rn. 248. 

294 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53. 

295 Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41. Von der Mehrzahl der Autoren werden diese Rege-

lungsbereiche hingegen schon im Rahmen von Abweichungen als zwingend aufgefasst, Arnold, in: 

KK-AktG, § 23 Rn. 152; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 36; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 164; 

Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 23; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 

Rn. 1.7; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 55; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30; 

Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 46.  

296 Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41. 

297 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 247. 
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zwingend darstellen, ohne dass dabei ein Bezug zu konkreten Normen298 des Akti-

engesetzes oder dem Begriff der abschließenden Regelung hergestellt würde, 

auch im Bereich von Ergänzungen.299 Ähnliches gilt für die Ansicht, dass die Orga-

nisation der Aktiengesellschaft abschließend sei.300 Aus dem abschließenden 

Charakter der Organisation der Aktiengesellschaft folge, dass auch das dualisti-

sche Führungssystem der Aktiengesellschaft zwingend sei.301 Besonders weitrei-

chend nimmt Schröder an, dass ein zu berücksichtigender Leitgedanke des Akti-

engesetzes das Leitbild der Aktiengesellschaft als Publikumsgesellschaft sei.302 Er 

leitetet dies aus zahlreichen Normen des Aktiengesetzes ab, durch die die Interes-

sen von außenstehenden Dritten gesichert werden. Ein Verstoß hiergegen könne 

ebenfalls einen Verstoß gegen zwingendes Recht bedeuten.303  

Es gebe darüber hinaus Leitgedanken des Aktiengesetzes, die durch einzelne 

Vorschriften abgebildet werden. So werden Prinzipien des Aktiengesetzes zur Ar-

gumentation im Rahmen von abschließenden Regelungen herangezogen, die 

durch eine einzelne Vorschrift des Aktiengesetzes ausgedrückt werden. Sie sollen 

bei der Ergänzung des Gesetzes berücksichtigt werden. Zu diesen Vorschriften 

gehören beispielsweise der Gleichbehandlungsgrundsatz des § 53a AktG,304 so-

 
298 Vgl. allenfalls Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 55. 

299 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 36; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.07; Solveen, in: 

Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30. 

300 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169. 

301 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 77. 

302 Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 

164. 

303 Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 

162 ff. Dabei nimmt Schröder zwar an, dass dieses Leitbild in der Gesamtheit der Normen des Ak-

tiengesetzes niedergelegt und damit nicht ungeschrieben sei. Er prüft jedoch zunächst pauschal, 

ob sich daraus zwingendes Recht ergebe, und verneint dann eine Abweichung vom Leitbild der 

Aktiengesellschaft nach § 23 Abs. 5 S. 1 AktG, Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei 

aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 162 ff. Er geht jedoch auch davon aus, dass eine Diffe-

renzierung zwischen den beiden Sätzen des § 23 Abs. 5 AktG nicht stattfinden müsse, da es letzt-

lich stets um die Frage nach zwingendem Recht gehe. Das Leitbild der Publikumsgesellschaft 

macht nach Schröder damit gleichsam Ergänzungen unzulässig, Schröder, Schiedsgerichtliche 

Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 134. 

304 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 156; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 46; Pühler, in: Happ 

Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.10; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246; Seibt, in: Schmidt/Lutter 

AktG, § 23 Rn. 57. 
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wie die Verschwiegenheitspflicht nach § 93 Abs. 1 S. 3 AktG und die Sorgfalts-

pflicht nach § 93 Abs. 1 S. 1 AktG.305 Laut BGH ist in § 107 Abs. 3, 4 AktG die ei-

genverantwortliche Organisation des Aufsichtsrates bezüglich seiner gesetzlichen 

Zuständigkeiten insbesondere hinsichtlich der Arbeit in Ausschüssen geregelt.306 

Deshalb entfalte § 107 Abs. 4 S. 1 AktG abschließende Wirkung, soweit in diese 

eigenverantwortliche Organisation eingegriffen werde. Dies sei der Fall, wenn der 

Aufsichtsrat durch Satzungsbestimmung daran gehindert würde, selbst zu ent-

scheiden, in welcher personellen Besetzung seine Aufgaben wahrgenommen wür-

den.307 Werde hingegen die Arbeit des Aufsichtsrates nicht negativ beeinträchtigt, 

sondern beispielsweise Pattsituationen bei Abstimmungen geregelt, komme § 107 

Abs. 3 S. 1 AktG keine abschließende Wirkung zu und die Satzungsbestimmung 

sei als ergänzende Bestimmung zulässig.308 Auch der BGH liest somit übergeord-

nete Leitgedanken in Bestimmungen des Aktiengesetzes hinein, knüpft diese aber 

normativ an.  

IV. Zuständigkeits- und Kompetenzordnung  

Als Prinzip des Aktiengesetzes am ausführlichsten bei der Bestimmung von ab-

schließenden Regelungen diskutiert wird die Zuständigkeits- und Kompetenzord-

nung.309 Dabei wird nicht angenommen, dass nur dann, wenn diese Ordnung be-

troffen ist, eine abschließende Regelung vorliegt. Jedenfalls wenn sie betroffen 

 
305 Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41. Braunfels sieht dies ähnlich, jedoch mit der Einschrän-

kung, dass die Verschwiegenheitspflicht im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Investitions-

entscheidung eingeschränkt werden könne, sofern sie nicht der Ausforschung diene, Braunfels, in: 

Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44. 

306 BGH, Urteil vom 25. Februar 1982, Az. II ZR 123/81, NJW 1982, 1525 (1526). 

307 BGH, Urteil vom 25. Februar 1982, Az. II ZR 123/81, NJW 1982, 1525 (1527). 

308 BGH, Urteil vom 25. Februar 1982, Az. II ZR 123/81, NJW 1982, 1525 (1527 f.). 

309 OLG Braunschweig, Beschluss vom 8. Mai 2023, Az. 2 W 25/23, NZG 2023, 1504; Bendfeld, 

Satzungsstrenge, 91, Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 10; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 

Rn. 41. Nicht im Zusammenhang der abschließenden Regelung aber als zwingendes Recht be-

nannt bei Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 152; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 36; Pentz, in: MüKo 

AktG, § 23 Rn. 164; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 23; Pühler, in: Happ 

Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.7; Sailer-Coceani, in: MüHdB GesR, Band 4, § 6 Rn. 10; Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 55; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30; Timm, DB 1980, 

1201 (1204). 
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sei, wäre das Aktiengesetz jedoch zwingend.310 Die gesetzliche Zuständigkeitsver-

teilung zwischen den Gesellschaftsorganen müsse dementsprechend beachtet 

werde.311 

Im Rahmen dieser Überlegungen wird in der Literatur uneinheitlich beurteilt, wie 

die Zuständigkeits- und Kompetenzordnung dogmatisch einzuordnen ist. Zum Teil 

wird angenommen, es handele sich um ein ungeschriebenes Prinzip des Aktien-

rechts.312 Andererseits wird von Autoren, die die Zuständigkeits- und Kompetenz-

verteilung zur Bestimmung von abschließenden Regelungen heranziehen, ange-

nommen, dass abseits absoluter Ausnahmefälle gesetzlich verankerte Struktur-

prinzipien des Aktiengesetzes bei der Beurteilung des § 23 Abs. 5 AktG herange-

zogen werden dürfen.313 Zum Teil wird auch von der „gesetzlich“ angeordneten 

Zuständigkeitsverteilung gesprochen, womit eine gesetzliche Verankerung gefor-

dert wird.314  

Den zwingenden Charakter des Kompetenzgefüges nimmt auch Petrikowski an 

und spricht davon, dass die entsprechenden „Bestimmungen des Aktiengesetzes“ 

zwingend ausgestaltet seien.315 Er benennt §§ 76 Abs. 1, 111 Abs. 1, 4 und 119 

Abs. 1 AktG als die entscheidenden Kompetenznormen und macht damit deutlich, 

dass es sich gerade nicht um einen ungeschriebenen Grundsatz handelt.316 Die 

Kompetenzordnung wird beschrieben, indem er die jeweiligen Hauptfunktionen der 

einzelnen Organe als Kern dieser Ordnung benennt. So habe der Vorstand die 

Gesellschaft nach § 76 Abs. 1 AktG unter eigener Verantwortung zu leiten. Damit 

seien Aufsichtsrat und Hauptversammlung von dieser Funktion ausgeschlossen. 

Der Vorstand werde in eigener Verantwortung und auch in eigener Initiative tätig. 

Die Geschäftsführung sei vom Aufsichtsrat nach § 111 Abs. 1 AktG zu überwa-

chen, wobei § 111 Abs. 1 S. 1 AktG sicherstelle, dass ihm keine Geschäftsfüh-

rungsaufgaben insbesondere durch die Satzung übertragen werden. Die Haupt-

versammlung sei in dieser Ordnung das Willensbildungsorgan der Gesellschaft, 

 
310 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Holle/Schwarz, AG 2024, 17 (19); Vedder, 

in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41. 

311 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41. 

312 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 167. Zustimmend Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 154. 

313 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 26; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, 

§ 23 Rn. 248.  

314 Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41.  

315 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 77 f. 

316 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 77 f.; Ähnlich Mertens, NJW 1970, 

1718 (1719). Ähnlich auch OLG Braunschweig, Beschluss vom 8. Mai 2023, Az. 2 W 25/23, NZG 

2023, 1504 (1505 f.). 



 

 
55 

was durch ihre Beschlusskompetenz in § 119 AktG gesichert werde. Wegen der 

zwingenden gesetzlichen Kompetenzzuordnung zwischen den einzelnen Organen 

bestehe dabei für statuarische Beschlusskompetenzen nach § 119 Abs. 1 AktG 

kaum ein Regelungsspielraum.317 Zur Kompetenzordnung gehörten namentlich 

auch die Minderheitsrechte, wie die Einberufungsmöglichkeit der Hauptversamm-

lung, sowie in Bezug auf den einzelnen Aktionär sein Frage- und Stimmrecht.318 

Diese überblicksartig skizzierte Zuständigkeits- und Kompetenzordnung wird dem-

nach zwar verbreitet als geschriebener Grundsatz zur Bestimmung zwingenden 

Rechts und damit von abschließenden Regelungen herangezogen, im Einzelnen 

bestehen aber große Unterschiede dahingehend, wie genau die Zuständigkeits- 

und Kompetenzordnung zur Bestimmung von abschließenden Regelungen nutz-

bar gemacht wird.  

1. Zuständigkeit oder Kompetenz  

Unterschiede bestehen zunächst hinsichtlich der Frage, wie die Begriffe Zustän-

digkeit und Kompetenz verwendet werden und welche Bedeutung der Einordnung 

dieser Begriffe in Bezug auf die Feststellung zwingenden Rechts zukommt.  

a. Synonymie der Begriffe 

Es bestehen unterschiedliche Auffassungen darüber, ob Zuständigkeit und Kom-

petenz letztlich dieselben Befugnisse innerhalb des Aktiengesetzes meinen. Timm 

verwendet die Begriffe Kompetenz und Zuständigkeit synonym.319 Er nimmt an, 

dass die Kompetenzen nicht nur des Vorstandes, sondern aller Organe – also 

auch der Hauptversammlung und des Aufsichtsrates – zwingend zugewiesene 

Entscheidungsbereiche bedeuten. Diese Ordnung der Aktiengesellschaft, die auf 

Entscheidungszentren angelegt sei, werde durch § 23 Abs. 5 AktG als zwingendes 

Recht im Sinne einer gesetzlichen Zuständigkeitsordnung festgeschrieben.320 Un-

abhängig von den verwendeten Begriffen gehe es somit darum, die Entschei-

dungsgewalt der Organe zu sichern, indem die Satzung hierein in keiner Variante 

des § 23 Abs. 5 AktG eingreifen dürfe. 

Abseits dieser offen synonymen Verwendung werden die Begriffe Zuständigkeits-

ordnung und Kompetenzordnung zur Begründung der Grenzen ein und derselben 

 
317 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 77 f. 

318 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 79. 

319 Timm, DB 1980, 1201 (1204). 

320 Timm, DB 1980, 1201 (1204). 
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Satzungsbestimmung mit identischen Ergebnissen von verschiedenen Autoren sy-

nonym verwendet.321 Ohne weitere Ausführungen wird angenommen, dass die 

Kompetenzverteilung der Organe die Schranke der Zulässigkeit von Ergänzungen 

sei.322 In denselben Zusammenhängen wird auch angenommen, dass die Zustän-

digkeitsverteilung zwischen den Organen beachtet werden müsse.323 Ein Streit 

hinsichtlich der Bedeutung der verschiedenen Begrifflichkeiten existiert nicht.  

Besonders deutlich wird diese synonyme Verwendung beider Begriffe am Beispiel 

der Beurteilung der Zulässigkeit statuarisch eingesetzter fakultativer Gremien wie 

einem Beirat324 in der Aktiengesellschaft. Sie werden neben den bereits bestehen-

den Organen der Aktiengesellschaft etabliert, um Funktionen wie die Überwa-

chung und Kontrolle der Geschäftsführung, sowie die Nutzung externen Wissens 

zu erfüllen und dadurch eine Verminderung von Fehlentscheidungen der Ge-

schäftsleitung zu erreichen.325 Wie aufgrund der weiten Verbreitung nicht anders 

zu erwarten, ist die Einsetzung derartiger Gremien in der Literatur anerkannt.326 

Dies ergebe sich schon daraus, dass mit der Einführung des § 160 Abs. 3 Nr. 8 

 
321 So bei der Begründung der Zulässigkeit fakultativer Gremien. Vgl. schon Arnold, in: KK-AktG, 

§ 23 Rn. 155; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44; Holle/Schwarz, AG 2024, 17 

(19); Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38, § 76 Rn. 6; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 46; 

Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01. Rn. 1.10, 35.1; Seibt, 

in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57.  

322 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 154; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43, 44; Lim-

mer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 167; Pühler, in: Happ Aktien-

recht, 1.01. Rn. 1.10; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57. 

323 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 155; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Koch, in: 

Koch AktG, § 23 Rn. 38; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 46. 

324 Der Beirat kann sowohl vom Aufsichtsrat als auch von der Hauptversammlung gewählt werden, 

obgleich es dem Vorstand obliegt, ihn zu bestellen, da es sich um eine Geschäftsführungsmaß-

nahme handelt und er gegenüber dem Beirat zur Vertretung der Aktiengesellschaft berufen ist. An-

dernfalls ginge damit eine zu starke Beschränkung der Leitungsmacht einher, Pühler, in: Happ Ak-

tienrecht, 1.01 Rn. 35.1; Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 18. Bei der Informationsversorgung 

des Beirates gilt die Verschwiegenheitspflicht nach § 93 Abs. 2 S. 3 AktG unverändert, wodurch es 

im Unternehmensinteresse liegen muss, dass der Beirat über möglicherweise sensible Themen in-

formiert wird. Dies wird bei der Beratung des Vorstandes zur Fehlervermeidung in der Regel der 

Fall sein, ist jedoch nicht zwingend, vgl. Hoffmann-Becking, in: MüHdB GesR, Band 4, § 29 Rn. 27. 

325 Henseler, Beiräte in Familienunternehmen, 120 ff. Vgl. dazu auch die Statistik bei Gaug-

ler/Heimburger, Beiräte mittelständischer Unternehmen, 44 ff. 

326 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 155; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44; Hirte, in: 

Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (66); Hoffmann-Becking, in: MüHdB GesR, 

Band 4, § 29 Rn. 24; Hopt/Roth, in: GroKo AktG, § 95 Rn. 52; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38, 

§ 76 Rn. 6; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 46; Kort, in: GroKo AktG, § 76 Rn. 18; Lim-

mer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Luther, in: FG Hengeler 1972, 167 (177); Pühler, in: Happ 

Aktienrecht, 1.01. Rn. 1.10, 35.1; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246; Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 59.  
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AktG a.F. – heute § 285 Nr. 9 HGB – die Bildung eines Beirates auch von gesetz-

geberischer Seite akzeptiert sei.327 Einhellige Auffassung ist dabei, dass die Funk-

tionen der Beiräte so ausgestaltet werden müssen, dass die Zuständigkeits- bezie-

hungsweise Kompetenzregelungen zwischen den Organen unangetastet blei-

ben.328 Obwohl manche Autoren von Kompetenzen, andere von Zuständigkeiten 

sprechen, ist die Ausgestaltung des Beirates unbestritten. Der Aufsichtsrat muss, 

obwohl er ebenso wie der Beirat eine beratende Funktion einnimmt, seine Aufga-

ben in gleichem Maße wahrnehmen, wie es ohne einen Beirat der Fall wäre.329 

Dementsprechend muss der Aufsichtsrat die Kontrolle der Geschäftsführung an 

erster Stelle vornehmen und darf nicht verdrängt werden.330 Auch Entscheidungs-

befugnisse der anderen Organe dürfen dem Beirat nicht übertragen werden.331 Er 

darf den Aufsichtsrat im Rahmen seiner Sitzungen nicht beraten, da die Ausübung 

der Aufgaben des Aufsichtsrates nach § 111 Abs. 6 AktG höchstpersönlich wahr-

zunehmen ist.332 Aufgrund dieser Stellung sind derartige Beiräte keine Organe, 

sondern schlicht durch Auftrag oder Dienstvertrag mit der Gesellschaft verbun-

dene Gremien.333 Ungeachtet dessen, ob nun die zu wahrende Ordnung Zustän-

digkeitsordnung oder Kompetenzordnung genannt wird, ist die Argumentation die-

selbe. Weder Entscheidungsbefugnisse des Vorstandes noch des Aufsichtsrates 

dürfen den Beiräten übertragen werden. Denn ein Verstoß gegen diese Ordnung 

würde, sofern die konkrete Satzungsbestimmung eine Ergänzung darstellt, nach 

einhelliger Auffassung gegen den abschließenden Charakter der jeweils ergänzten 

Vorschrift verstoßen. 

 
327 Hoffmann-Becking, in: MüHdB GesR, Band 4, § 29 Rn. 24; Hopt/Roth, in: GroKo AktG, § 95 

Rn. 52. 

328 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 155; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Koch, in: 

Koch AktG, § 23 Rn. 38, § 76 Rn. 6; Kort, in: GroKo AktG, § 76 Rn. 18; Limmer, in: BeckOGK 

AktG, § 23 Rn. 53; Lippert, JuS 1978, 90; Cahn, in: KK-AktG, Vorb. 76 Rn. 18; Patzina, in: 

Patzina/Bank/Schimmer/Simon-Widmann, Haftung von Unternehmensorganen, Kap. 7 Rn. 84; 

Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 35.2; Röhricht/Schall, 

in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Vedder, in: Grigoleit 

AktG, § 23 Rn. 41; Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 59. Vgl. auch Hopt/Roth, in: GroKo AktG, 

§ 95 Rn. 53 f. Ähnliches gilt für Ehrenpositionen. Dazu ausführlich Lutter, ZIP 1984, 645. 

329 Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 35.2. 

330 Hopt/Roth, in: GroKo AktG, § 95 Rn. 54 f. 

331 Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 18; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 35.2. 

332 Hoffmann-Becking, in: MüHdB GesR, Band 4, § 29 Rn. 26; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 

Rn. 35.2. Insbesondere in Bezug auf die ständige Beratung, welche zu einer Verlagerung der Auf-

gaben des Aufsichtsrates führt, die von der Höchstpersönlichkeit abweicht, vgl. Hopt/Roth, in: 

GroKo AktG, § 95 Rn. 54 f. 

333 Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 18. 
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b. Unterscheidung als Merkmal für zwingendes Recht 

Eine andere Ansicht sieht gerade in der Unterscheidung zwischen Zuständigkeit 

und Kompetenz eine Antwort auf die Frage, welche Satzungsbestimmung zulässig 

und welche unzulässig ist.334 Inwieweit Entscheidungsspielräume von Organen 

der Aktiengesellschaft durch Bestimmungen der Satzung eingeengt werden kön-

nen, entscheide sich deshalb gerade danach, ob eine Kompetenz oder eine Zu-

ständigkeit des Organs vorliege. Welche Art dieser Zuweisungen vorliege, sei 

dann wieder durch Auslegung der jeweils zu bestimmenden zuständigkeits- oder 

kompetenzzuweisenden Norm zu ermitteln.335 Dies erfolge in der Regel anhand 

des Entscheidungsspielraumes des die Kompetenz innehabenden Organs. Sofern 

dem Organ ein eigenverantwortlicher Entscheidungsbereich zustehe, sei davon 

auszugehen, dass es sich um eine Kompetenz handele.336 Beispiel dafür sei die 

Geschäftsführungskompetenz des Vorstandes. Diese sei in keiner Weise – auch 

nicht durch materielle Richtlinien oder Managementgrundsätze – zu regeln.337 

Wenn dem Organ also ein freies Ermessen zugebilligt werde, müsse von einer 

fehlenden Einschränkbarkeit der Kompetenz durch die Satzung ausgegangen wer-

den.338 In dem entgegengesetzten Fall einer gebundenen Entscheidung sei von 

einer Zuständigkeit auszugehen. Erneut sei bei der Auslegung in Bezug auf das 

Vorliegen dieser Zuständigkeit vorrangig der Zweck der Vorschrift heranzuziehen. 

Insbesondere wenn die Befugnis eines Organs durch die parallele Kompetenz ei-

nes anderen Organs beschränkt werde, müsse die zugehörige Vorschrift regemä-

ßig so ausgelegt werden, dass es sich um eine beschränkbare Zuständigkeit han-

dele.339 Bedeutung erlange diese Einordnung somit dadurch, dass eine umfas-

sende Kompetenzzuweisung eine abschließende Regelung enthalte, während 

eine bloße Zuständigkeitsregel nicht abschließend sei.340 

2. Schlussfolgerung zwingenden Rechts 

Der Stellenwert des Merkmals der Zuständigkeits- und Kompetenzordnung wird 

ebenfalls uneinheitlich beurteilt. Zum Teil wird die Ordnung pauschal als zwingend 

 
334 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (79); Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 249. Ablehnend 

Mertens, NJW 1970, 1718 (1719); Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 10. 

335 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (79 f.); Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 249. 

336 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 249. 

337 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 250; Zetzsche, in: KK-AktG, § 179 Rn. 129. In diesem 

Sinne auch Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (80). 

338 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (79 f.). 

339 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (79). 

340 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (79); Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 249. 
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angesehen.341 Noch weiter geht Lutter, der die „Organordnung“ als zwingend an-

sieht.342 Hierunter seien nicht nur die Zuständigkeiten oder Kompetenzen der Or-

gane, sondern unter anderem ihr Bestand, ihre Rechte und Pflichten, sowie ihre 

Besetzung zu fassen. Auch dies sei kein ungeschriebener Grundsatz, sondern ein 

minutiös geregelter Bereich, mit dem Satzungsbestimmungen nicht konfligieren 

dürften.343 Wann genau ein solcher Konflikt vorliegt, wird jedoch nicht geklärt. Ne-

ben diesen pauschalen Ansätzen existieren jedoch auch vermittelnde Ansichten 

zur Begrenzung von Kompetenzen. 

a. Stellenwert der Kompetenz 

Ein Ansatz ist es, die Frage der Beschränkung von Kompetenzen durch Satzungs-

bestimmungen anhand der Bestimmung des Stellenwertes der jeweiligen Kompe-

tenz im Gesamtgefüge der Aktiengesellschaft zu beantworten. Dabei seien zu-

nächst die möglichen tatsächlichen Auswirkungen der Begrenzung von Kompeten-

zen auf den Erfolg des Unternehmens in Trägerschaft der Aktiengesellschaft zu 

beachten.344 Selbst zentrale Aufgaben eines Organs, obwohl regelmäßig sat-

zungsmäßigem Einfluss entzogen, seien nicht stets unantastbar, sondern müssten 

sich nach einem Blick auf das Gesamtbild der Aufgaben des Organs und den da-

mit verbundenen Befugnissen als zwingendes Recht darstellen.345 Dagegen wird 

auch vertreten, dass im Falle einer Zuständigkeitsregelung der zwingende Charak-

ter durch Auslegung zu ermitteln sei. Für den Fall, dass das Aktiengesetz die Zu-

ständigkeit gleich mehrerer Organe vorsehe, handele es sich beispielsweise um 

beschränkbare Zuständigkeiten.346  

b. Intensität des Eingriffs 

Eine weitere Ansicht sieht eine abschließende Wirkung nicht bei jeder Relevanz 

für die Kompetenzordnung, sondern erst, wenn der satzungsmäßige Eingriff in 

diese Ordnung eine entsprechende Qualität erreiche.347 Originär satzungsmäßig 

begründete Zuständigkeiten seien deshalb nur dort möglich, wo § 23 Abs. 5 AktG 

 
341 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 152; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 36; Pühler, in: Happ Aktien-

recht, 1.01 Rn. 1.7; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 55; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, 

§ 23 Rn. 30; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41. 

342 Lutter, ZIP 1984, 645 (647). 

343 Lutter, ZIP 1984, 645 (647). 

344 Hommelhoff, BB 1977, 322 (324). 

345 Hommelhoff, BB 1977, 322 (324). 

346 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (78 f.). 

347 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Ge-

staltungsfreiheit, 77 f. 
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dies ausdrücklich zulasse.348 Ebenso seien Kompetenzverschiebungen durch die 

Satzungsstrenge verboten.349 Folglich sei die Verlagerung von gesetzlichen Kom-

petenzen des Vorstandes oder des Aufsichtsrates auf die Hauptversammlung qua 

Satzungsanordnung völlig ausgeschlossen, und zwar auch in mittelbarer Form wie 

durch Bindung bestimmter Geschäftsführungsmaßnahmen an die Zustimmung der 

Hauptversammlung.350 Immer wenn ein solcher Eingriff vorliege, sei die Kompe-

tenzordnung unabhängig von der Variante des § 23 Abs. 5 AktG zwingend. Im 

Rahmen des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG hätte die entsprechende Norm damit aufgrund 

der Relevanz für die Kompetenzordnung abschließende Wirkung.351 

c. Ermessens- und Entscheidungsfreiheit 

Das im Rahmen der Kompetenzordnung am weitesten verbreitete Abgrenzungs-

kriterium zwischen zwingendem und nachgiebigem Recht ist die Beurteilung des 

Ermessens- und Entscheidungsspielraumes, der mit der Kompetenzzuweisung 

einhergeht. Unterschiede bestehen darin, was die Einräumung von Ermessen für 

das zwingende Recht bedeutet. 

aa. Volle Entscheidungsfreiheit 

Nach einer Ansicht sind Kompetenzen schon dann nicht mehr einschränkbar, 

wenn dem Organ freies Ermessen zugebilligt werde.352 Es gelte volle Ermessens-

freiheit, weil sonst das Kräfteverhältnis innerhalb der Aktiengesellschaft verscho-

ben sei.353 Dies könne ihr gefährlich werden, wenn Anpassungsmöglichkeiten 

durch die Satzungsbestimmung wegen der Einschränkung der Auswahlmöglich-

keiten verwehrt seien. Deshalb gelte volle Ermessensfreiheit nicht nur für Kompe-

tenzzuweisungen zugunsten einzelner Organe, sondern auch für bloße Zuständig-

keitsverteilungen, da auch diese der wirtschaftlich erforderlichen Flexibilität der 

 
348 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 77. 

349 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40; Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeile-

gung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 160. 

350 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 77. 

351 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (79). A.A. Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, Vorb. § 76 Rn. 17 ff. 

352 Behme/Zwickgraf, AG 2015, 841 (846 f.); Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (78 f.); Hommelhoff, 

BB 1977, 322 (325); Lutter/Krieger/Verse, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates, § 7 Rn. 341; 

Mertens, NJW 1970, 1718 (1719); Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 10. Behme/Zwickgraf ebenso 

wie Lutter/Krieger/Verse halten entsprechende Satzungsbestimmungen jedoch nicht umfassend für 

unwirksam. 

353 Mertens, NJW 1970, 1718 (1719); Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 10. 
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Aktiengesellschaft dienen.354 Problematisch könne die Feststellung des freien Er-

messens sein. Bei Wahlen beispielsweise sei ein freies Ermessen anzuneh-

men.355 Besonders schwierig sei eine Beurteilung bei den globalen Kompetenzen 

wie der Geschäftsführungsbefugnis nach § 76 Abs. 1 AktG oder der Kontrollauf-

gabe des Aufsichtsrates nach § 111 AktG.356 Ob im Zweifel angenommen werde 

müsse, dass ein voller Ermessensspielraum gewährleistet werden müsse357 oder 

dies im Einzelfall durch Auslegung stets abschließend beantwortet werden 

müsse358, wird uneinheitlich beurteilt.  

Jedenfalls sei in einer Kompetenzzuweisung regelmäßig das Verbot satzungsmä-

ßiger Ermessenbindung zu sehen.359 Schon die Gefahr organfremder Einflüsse 

auf die Entscheidung des Organs sei auszuschließen.360 Denn durch ermessens-

beschränkende Satzungsbestimmungen würden die Aktionäre in die Rechtsmacht 

der anderen Organe eingreifen und diese entgegen der gesetzlichen Konzeption 

beschränken.361 Zudem sei unerheblich, welches Organ die entsprechende Kom-

petenz innehabe. Auch die Hauptversammlung habe insoweit einen Ermessens-

spielraum der nicht einschränkbar sei, sodass sich die Hauptversammlung selbst 

nicht durch Satzungsbestimmungen über die Gewährleistung der Entscheidungs-

freiheit aus § 119 AktG hinwegsetzen dürfe.362 Es gehe bei der zwingenden Aus-

gestaltung der Zuständigkeits- und Kompetenzordnung darum, die „Macht-Zen-

tren“ der Organe verbindlich zu machen.363 Insoweit müsse das unternehmerische 

Ermessen dem Organ vorbehalten bleiben, das es per gesetzlicher Zuweisung er-

halten habe.364 Namentlich das Gewichtsverhältnis zwischen Vorstand und Auf-

 
354 Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 10. Vgl. auch schon Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, Vorb. 

§ 76 Rn. 17 ff. A.A. Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (79). 

355 Vgl. Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (79); Mertens, NJW 1970, 1718 (1720). 

356 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (79). Für beide bestünde jedoch letztlich freier Ermessensspiel-

raum, da die Aufgabenwahrnehmung andernfalls gefährdet sei, Geßler, in: FS Luther 1976, 69 

(80). 

357 Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, Vorb. § 76 Rn. 17. 

358 So Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (80). 

359 Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 13. 

360 Hommelhoff, BB 1977, 322 (325). 

361 Hommelhoff, BB 1977, 322 (325 f.). 

362 Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 

160; Timm, DB 1980, 1201 (1204); Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 56. 

363 Timm, DB 1980, 1201 (1204). 

364 Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 

160. 
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sichtsrat sei vom Gesetz abschließend geregelt, da nur so die optimale Anpas-

sung der Aktiengesellschaft an die inneren und äußeren Umstände im Einzelfall 

gewährleistet sei.365  

Zwingende Kompetenzzuweisungen im Sinne voller Entscheidungsfreiräume und 

eine Minimierung der Organisationsautonomie durch die Satzung sei zudem die 

notwendige Konsequenz aus der institutionellen Trennung von Leitung und Eigen-

tum in der Aktiengesellschaft.366 Diese Trennung erfordere die strikte Beibehaltung 

der ausbalancierten Gewaltenteilung innerhalb der Gesellschaft. Denn die Lei-

tungsmacht des Vorstandes sei nicht mehr durch die Kapitaleigner legitimiert, was 

bedeute, dass Bindungen der Verwaltung auf andere Weise gesichert werden 

müssen. Solche Bindungen würden namentlich durch zwingendes Recht herge-

stellt, das durch § 23 Abs. 5 AktG geschaffen wird.367 Eine unzulässige Ermes-

sensbindung liege aber nicht bei jeder Relevanz für die Entscheidungskompeten-

zen der Organe vor. Im Rahmen der Entscheidungen der Hauptversammlung be-

stünden hinsichtlich der Durchführung durchaus Freiräume für die Satzung.368 Ent-

scheidend sei, ob das Ermessen tatsächlich eingeengt werde. Dies ist beispiels-

weise nach herrschender Meinung nicht der Fall, wenn unternehmerische Ent-

scheidungen durch ein Schiedsgericht anstelle der staatlichen Gerichtsbarkeit 

überprüft werden,369 da das Schiedsgericht selbst kein unternehmerisches Ermes-

sen ausübe.370 Eine Ausnahme bilde hingegen die Möglichkeit des Schiedsge-

richts nach Billigkeit zu entscheiden. Denn eine Billigkeitsentscheidung sei Zweck-

mäßigkeitsgesichtspunkten unterworfen, die gerade Teil der Unternehmensfüh-

rung sein müsste.371 

bb. Ermessensbeschränkung 

Vielfach erfolgt ein Verweis auf das Kompetenzgefüge nur mittelbar, indem ein-

zelne Klauseln für zulässig erklärt werden, soweit einem bestimmten Organ der 

 
365 Mertens, NJW 1970, 1718 (1719); Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 10. 

366 Mertens, NJW 1970, 1718 (1719). 

367 Mertens, NJW 1970, 1718 (1719). 

368 Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 56. 

369 Dazu ausführlich Seiten 184 ff. 

370 Spindler, in: MüKo AktG, § 84 Rn. 187; Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (11); Schlüter, 

Schiedsbindung von Organmitgliedern, 203. A.A. Hommelhoff, ZHR 143 (1979), 288 (312 f.).  

371 Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 

160. 
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Aktiengesellschaft weiterhin ein Auswahl- oder Entscheidungsermessen ver-

bleibe.372 Nur insoweit gehöre ein Auswahlermessen zu den grundlegenden Me-

chanismen des Aktienrechts, die es stets zu berücksichtigen gelte.373 Dennoch sei 

ein gesteigerter Einfluss der Aktionäre aufgrund von Satzungsbestimmungen auf 

Organzuständigkeiten nicht stets ein Eingriff in die zwingende gesetzlich vorgege-

bene Gesellschaftsstruktur. Denn es läge noch keine gesetzeswidrige Zuständig-

keitsverlagerung vor. Die Unabhängigkeit könne weiter gewahrt sein.374  

Beispielhaft nimmt Zetzsche an, dass die Einengung vorhandener oder die Eröff-

nung zusätzlicher Handlungsspielräume für die Gesellschaftsorgane und ihre Mit-

glieder oder für die Aktionäre regelmäßig Gegenstand von ergänzenden Sat-

zungsbestimmungen seien.375 Dennoch seien die Entscheidungsspielräume der 

Organe nicht völlig frei durch satzungsmäßige Vorgaben einschränkbar. Den Or-

ganen könnten nicht derart weitreichende Vorgaben in der Satzung gemacht wer-

den, dass sie ihren konkreten Aufgaben im Gesellschaftsinteresse nicht mehr 

nachgehen könnten.376 Sachbezogene Einschränkungen der Entscheidungsfrei-

heit seien jedoch zulässig, soweit sie bei sachgemäßer Berücksichtigung des Ge-

sellschaftsinteresses und im Lichte der Realstruktur, sowie der Gesellschaftskultur 

gerechtfertigt seien.377 

Das prominenteste Beispiel für ergänzende Satzungsbestimmungen ist Aufstel-

lung persönlicher Voraussetzungen für Vorstandsmitglieder, die zwar das Ermes-

sen eines Organs – hier das Wahlermessen des Aufsichtsrates nach § 84 Abs. 1 

AktG – einschränken, nach herrschender Ansicht aber nur zulässig sind, soweit 

dem Aufsichtsrat ein ausreichendes Auswahlermessen verbleibt.378 § 76 Abs. 3 

 
372 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44; Hippeli, jurisPR-HaGesR 9/2023 Anm. 6; 

Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, 

§ 23 Rn. 169; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.10; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 246. 

373 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53. 

374 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (135 f.). 

375 Zetzsche, in: KK-AktG, § 179 Rn. 120. 

376 Zetzsche, in: KK-AktG, § 179 Rn. 125 f. 

377 Zetzsche, in: KK-AktG, § 179 Rn. 125 f. 

378 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 155; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44; Fritz-

sche, WM 1984, 1243 (1244); Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 

Rn. 53; Luther, in: FG Hengeler 1972, 167 (178); Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Pühler, in: 

Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.10; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246; Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 49; Weber, in: Hölters/Weber 

AktG, § 76 Rn. 76. A.A. Behme/Zwickgraf, AG 2015, 841 (846 f.); Hommelhoff, BB 1977, 322 

(324 ff.); Lutter/Krieger/Verse, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates, § 7 Rn. 333, 341; Cahn, in: 



 

 
64 

AktG sei nicht abschließend in Bezug auf persönliche Voraussetzungen, da er le-

diglich Hinderungsgründe bereithalte.379 Allerdings gewährleiste § 84 Abs. 1 AktG 

eine Kompetenz des Aufsichtsrates, die grundsätzlich freies Ermessen gewähr-

leiste.380 Deshalb müsse ein echtes Auswahlermessen hinsichtlich der Personen 

des Vorstandes bestehen. Andernfalls wäre der abschließende Regelungsbereich 

des § 84 Abs. 1 AktG betroffen.381 Auch soweit deshalb Autoren annehmen, die 

Zuständigkeits- und Kompetenzordnung sei zu beachten,382 wird nicht angenom-

men, das Ermessen könne in keiner Weise eingeschränkt werden. Vielmehr wird 

angenommen, ein Kernbereich an Entscheidungsspielraum müsse gewährleistet 

bleiben. Dann liege eine abschließende Regelung des Aktiengesetzes nicht vor. 

cc. Relative Wirkung von Satzungsbestimmung 

Eine vermittelnde Ansicht, die vorrangig im Zusammenhang von Satzungsbestim-

mungen zu persönlichen Voraussetzungen des Vorstandes entstanden ist, nimmt 

zwar an, dass eine volle Ermessensfreiheit im Rahmen von Kompetenzen gewähr-

leistet sei. Allerdings seien beschränkende Satzungsbestimmungen deshalb nicht 

absolut, sondern lediglich relativ unwirksam.383 Satzungsmäßige Einschränkungen 

des Auswahlermessens hätten lediglich den Charakter einer Sollvorschrift, die 

zwar zu berücksichtigen seien, über die sich das entscheidende Organ nach 

pflichtgemäßem Ermessen aber hinwegsetzen könne.384 Der Verlust an Rechtssi-

cherheit sei dabei in Kauf zu nehmen, da dieser ohnehin eher gering sei, weil Ent-

scheidungen, die entgegen Satzungsbestimmungen getroffen würden, in jedem 

Fall wirksam seien.385 Die Grenze zwischen insgesamt unwirksamer – weil zu 

stark ermessensbeschneidender – und nur relativ unwirksamer Satzungsbestim-

mung sei durch Auslegung im Einzelfall zu bestimmen. Je stärker der Eingriff in 

die Ermessensfreiheit sei, desto wahrscheinlich sei auch, dass nicht nur von einer 

 
KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 11 ff., 16; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 76 Rn. 116. Siehe zur Verbreitung 

derartiger Klauseln Fleischer/Maas, AG 2020, 761 (766). 

379 Vgl. Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (82). 

380 Weber, in: Hölters/Weber AktG, § 76 Rn. 76. 

381 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44; Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 16. 

382 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 48. 

383 Behme/Zwickgraf, AG 2015, 841 (846 f.); Hommelhoff, BB 1977, 322 (324 ff.); Lutter/Krie-

ger/Verse, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates, § 7 Rn. 341; Mertens, NJW 1970, 1718 

(1720); Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 11 f. Grundlegend Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, 

Vorb. § 76 Rn. 10, 18 ff. 

384 Behme/Zwickgraf, AG 2015, 841 (846 f.); Lutter/Krieger/Verse, Rechte und Pflichten des Auf-

sichtsrates, § 7 Rn. 341. 

385 Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 11. 
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relativ unwirksamen Klausel ausgegangen werden könne.386 Entscheidend sei, 

dass situationsbezügliche Entscheidungen stets möglich bleiben.387 Namentlich 

Satzungsbestimmungen über das Innenrecht der Organe könnten keine Wirkung 

innerhalb des Gesamtgefüges der Aktiengesellschaft entfalten.388 Speziell in Be-

zug auf das Auswahlermessen des Aufsichtsrates nach § 84 Abs. 1 AktG zeige 

die Unzulässigkeit bindender Vorschlags-, Zustimmungs- und Weisungsrechte, 

dass das Entschließungsermessen des Aufsichtsrates bei der Bestellung nicht be-

schränkbar sei. Mittel des Vorbeugens sachwidriger Ergebnisse sei nicht die Sat-

zung, sondern die Pflichtenbindung des Aufsichtsrates nach §§ 116 S. 1, 93 

Abs. 1 S. 1 AktG.389 

Dieser relativen Wirkung tritt Geßler entgegen, indem er feststellt, dass gerade der 

Sinn und Zweck des § 23 Abs. 5 AktG darin liege, Rechtssicherheit hinsichtlich der 

Wirksamkeit von Satzungsbestimmungen herzustellen. Diese sei aber nicht mehr 

gegeben, wenn stets die Möglichkeit bestünde, dass eine Satzungsbestimmung 

lediglich relativ wirke.390 Zudem sei eine freie Ermessensbindung nicht durch rela-

tiv wirkende, sondern insgesamt unwirksame Satzungsbestimmungen zu gewähr-

leisten, weshalb es dieser Rechtsfigur nicht bedürfe.391 

Ähnlich nimmt Zetzsche an, dass eine allgemeine Relativierung von Satzungsbe-

stimmungen zwar zu weit gehe.392 So komme ein Beiseiteschieben der satzungs-

mäßigen Vorgaben nicht schon dann in Betracht, wenn das entscheidende Organ 

glaubt, andernfalls das Wohl des Unternehmens zu beeinträchtigen. Wenn jedoch 

gewichtige Beeinträchtigungen des Gesellschaftsinteresses objektiv erkennbar 

seien, könne in krassen Ausnahmefällen eine Relativierung der Satzungsbestim-

mungen in Frage kommen.393 Es geht ihm dabei offensichtlich weniger um die Ent-

scheidungsfreiheit der Organe, sondern in erster Linie um den Erhalt der Aktienge-

sellschaft als solche. 

 
386 Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 12. 

387 Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 15. 

388 Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, Vorb. § 76 Rn. 16. 

389 Behme/Zwickgraf, AG 2015, 841 (846 f.). 

390 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (81). 

391 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (81 f.). 

392 Zetzsche, in: KK-AktG, § 179 Rn. 128. 

393 Zetzsche, in: KK-AktG, § 179 Rn. 128. 
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V. Rechtsfolgen in der Satzung 

Ein in der Literatur ebenfalls angedachtes Kriterium zur Bestimmung einer ab-

schließenden Regelung ist die Frage, ob es sich bei dem Regelungsgegenstand 

der Satzungsbestimmung um Rechtsfolgen handelt. Daraus werden verschiedene 

Schlüsse für die Zulässigkeit von Satzungsbestimmungen gezogen.  

1. Rechtsfolgenregelungen als Ergänzungen 

Weit überwiegend wird hinsichtlich Rechtsfolgenregelungen in der Satzung eine 

differenzierte Beurteilung vorgenommen.394 In die Prüfung, ob eine abschließende 

Regelung vorliegt, seien die Rechtsfolgen einzubeziehen, die bei Verstoß gegen 

die ergänzende Satzungsbestimmung vorgesehen sind.395 Zu überprüfen seien 

also nicht nur die Ergänzungen unmittelbar, sondern auch die bei einem Verstoß 

hiergegen vorgesehenen Rechtsfolgen. Auch letztere seien Ergänzungen im 

Sinne des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG und deshalb nicht automatisch von der Zulässig-

keit der ihre Grundlage bildenden Satzungsregelung erfasst.396 Dabei müsse jede 

einzelne Bestimmung jedoch die Schranken des § 23 Abs. 5 AktG beachten.397 

Selbst wenn gesetzliche Regelungen über Rechtsfolgen gewisser Bestimmungen 

fehlen würden, könne durch die Art der in der Satzung geregelten Rechtsfolge 

aber gleichwohl ein Verstoß gegen den abschließenden Charakter einer gesetzli-

chen Regelung vorliegen.398 Dies könne sich beispielsweise durch Rechtsfolgen-

regelungen mit ähnlichen Rechtsfolgen, wie jene der Satzungsbestimmung erge-

ben.399 Die Tatsache allein, dass eine bestimmte Rechtsfolge dem Aktiengesetz 

fremd ist, reiche hingegen nicht aus, um die Unzulässigkeit der Satzungsbestim-

mung zu begründen.400 Eine pauschale Aussage zu Rechtsfolgen lasse sich daher 

nicht treffen. 

 

 
394 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (77); Luther, 

in: FG Hengeler 1972, 167 (173 ff.); Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 166; Röhricht/Schall, in: 

GroKo AktG, § 23 Rn. 256 f. 

395 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43. 

396 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 166. 

397 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (77); Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 256. 

398 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 257. 

399 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 256. 

400 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 257. 
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2. Fehlende Benennung der Rechtsfolgen im Aktiengesetz 

Ferner wird vertreten, es könne danach differenziert werden, ob zu einer Thematik 

Rechtsfolgen im Aktiengesetz grundsätzlich geregelt seien oder ob etwaige 

Rechtsfolgen in Regelungsbereichen keine Erwähnung im Aktiengesetz finden.401 

Jede Art der Anknüpfung von Rechtsfolgen, die im Aktiengesetz nicht geregelt 

sind, sei in der Satzung zulässig. Denn dem Gesetz könne nicht im Ansatz ent-

nommen werden, dass die Bestimmung von Rechtsfolgen ausschließlich durch 

den Gesetzgeber erfolgen solle. Ohne Sanktionen seien Satzungsbestimmungen 

nicht durchsetzbar und daher nahezu bedeutungslos.402 Ausnahme hiervon seien 

Erweiterungen von Rechtsfolgen, die im Aktiengesetz selbst vorgesehen sind, wie 

beispielsweise die Einführung weiterer über §§ 241, 250 AktG hinausgehende 

Nichtigkeitsgründe für Hauptversammlungsbeschlüsse. Diese Erweiterung der 

Rechtsfolgen sei unzulässig, weil die Rechtsfolge Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit 

für bestimmte Beschlussmängel angeordnet sei, und die Vorschriften diesbezüg-

lich abschließend seien.403 

Eine namentlich von Mertens404 vertretene Auffassung ist, dass das Aktiengesetz 

hinsichtlich seiner Rechtsfolgenregelungen abschließend sei, wenn die Rechtsfol-

gen Sanktionen bedeuteten, die das Aktiengesetz so nicht kenne. Dies gelte allge-

mein und nicht einzelfallbezogen auf die jeweils angeordnete Rechtsfolge.405 Ge-

wisse Deutungen eines Verhaltens, die auf Sanktionen hinauslaufen würden, 

seien daher ebenfalls unzulässig.406 Auch sei es nicht möglich Rechtsfolgen in der 

Satzung zu bestimmen, wenn das Aktiengesetz selbst eine Rechtsfolgenregelung 

enthalte. Diesbezüglich sei das Aktiengesetz ebenfalls verbindlich.407 Ergänzun-

gen des Gesetzes, die Rechtsfolgen beinhalten, seien aus diesem Grund unzuläs-

sig. 

Abzugrenzen ist dies von der Frage, ob Rechtsfolgen tatsächlich im Aktiengesetz 

geregelt sind. Dabei geht es vielmehr darum, ob die Rechtsfolgenregelung der 

Satzung tatsächlich als Ergänzung anzusehen ist oder ob die satzungsmäßige 

 
401 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (77); Luther, in: FG Hengeler 1972, 167 (175). 

402 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (77). 

403 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (77); Luther, in: FG Hengeler 1972, 167 (175). 

404 Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, Vorb. § 76 Rn. 14 ff. Bei Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 

Rn. 10 ff. nicht mehr angesprochen. 

405 Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, Vorb. § 76 Rn. 15.  

406 Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, Vorb. § 76 Rn. 15. 

407 Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, Vorb. § 76 Rn. 14. 
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Rechtsfolge als Abweichung zum Aktiengesetz anzusehen wäre.408 In diesem Fall 

wäre nicht § 23 Abs. 5 S. 2 AktG und der Begriff der abschließenden Regelung 

der Zulässigkeitsmaßstab, sondern § 23 Abs. 5 S. 1 AktG käme zur Anwendung. 

VI. Relevanz der Börsennotierung 

Schließlich gibt es Stimmen in der Literatur, die die Satzungsstrenge unterschied-

lich anwenden wollen, je nachdem ob es sich bei der betroffenen Gesellschaft um 

eine börsennotierte Gesellschaft handelt oder nicht. Unabhängig davon wie diese 

Differenzierung vorgenommen wird, besteht weitgehende Ablehnung gegen ein 

derartiges Vorgehen.409 Denn de lege lata sei eine Differenzierung zwischen den 

börsennotierten und nicht börsennotierten Gesellschaften bei der Satzungsstrenge 

nicht durch den Gesetzgeber vorgesehen. § 23 Abs. 5 AktG differenziere gerade 

nicht nach diesem Kriterium.410 Methodisch sei eine Unterscheidung weder mittels 

des Wortlauts noch des Zwecks der Vorschrift durchführbar und scheide deshalb 

aus.411 Deshalb müsse der Grundsatz der Satzungsstrenge uneingeschränkt res-

pektiert werden. 

Es gibt dennoch einzelne Gegenstimmen. Diese befassen sich nicht explizit mit 

dem Begriff der abschließenden Regelung bei börsennotierten Gesellschaften. 

Stattdessen wird eine Relevanz für die Anwendung der Satzungsstrenge im Gan-

zen gesehen, worunter mittelbar die Bestimmung abschließender Regelungen im 

Aktiengesetz fallen. 

1. Restriktive Auslegung 

Teilweise wird vertreten, das Mittel der Wahl zur Differenzierung nach der Börsen-

notierung sei eine restriktive Auslegung der Satzungsstrenge bei der Anwendung 

auf nicht börsennotierte Gesellschaften.412 Denn aus Anleger- und Funktionen-

schutzgründen seien bestimmte Standardisierungen nur für solche Wertpapiere 

erforderlich, die zum Handel an einem regulierten Markt zugelassen seien. Über 

dieses Ziel schieße § 23 Abs. 5 AktG hinaus, indem die Vorschrift systematisch 

 
408 Vgl. dazu Fischer, existenzvernichtende Vorstandshaftung 138 ff.  

409 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 139; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 42; Limmer, in: 

BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 158; Schlüter, Schiedsbindung von 

Organmitgliedern, 204. 

410 König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 42; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50; Schlüter, 

Schiedsbindung von Organmitgliedern, 204. 

411 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 139; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 158. 

412 Hopt, Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 123 (145); Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, 

§ 23 Rn. 53. 
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nicht zwischen börsennotierten und nicht börsennotierten Aktiengesellschaften un-

terscheide.413 Diese Unterscheidung nehme das Aktiengesetz aber an anderen 

Stellen und über die letzten Jahre immer weitgehender vor. Die darin zum Aus-

druck kommende gesetzgeberische Wertung könne nicht ohne Folgen für die Aus-

legung des § 23 Abs. 5 AktG bleiben.414 Ohnehin existiere eine Vielzahl von alter-

nativen Kontrollmechanismen, namentlich Möglichkeiten des Selbstschutzes der 

Aktionäre durch mehr Publizität, Transparenz, Presse, Beratung und Rating. Zu-

dem bestehe die Möglichkeit der Durchsetzung der bestehenden Verantwortlich-

keit der Verwaltung durch die Aktionärsklage, wodurch ebenfalls die Anleger ge-

stärkt würden.415 Die Vorschrift sei daher bereits de lege lata restriktiv auszulegen, 

sofern nicht börsennotierte Aktiengesellschaften betroffen sind.416 Wie diese rest-

riktive Auslegung im Einzelnen Einfluss auf die Anwendung der Satzungsstrenge 

haben solle, wird jedoch nicht dargelegt. Einzig Kalss/Fleischer bemerken, dass 

eine restriktive Auslegung – sofern man sie denn anerkenne – allenfalls am Begriff 

der abschließenden Regelung ansetzen könne, da nur hier ein entsprechender 

Spielraum für Auslegung bestünde.417 

2. Teleologische Reduktion 

Andere Stimmen wollen sogar noch weiter gehen und statt einer restriktiven Aus-

legung der Satzungsstrenge eine teleologische Reduktion des § 23 Abs. 5 AktG 

durchführen.418 Dabei gibt es zum einen die Ansicht, eine teleologische Reduktion 

der Satzungsstrenge müsse zugunsten mehr Gestaltungsfreiheit bei der börsen-

notierten Gesellschaft angenommen werden419 und zum anderen gibt es Bestre-

bungen diese teleologische Reduktion lediglich an einzelnen Vorschriften des Akti-

engesetzes vorzunehmen420. 

 
413 Hopt, Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 123 (144); Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, 

§ 23 Rn. 53. 

414 Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53. Eine solche Wertung durch den Gesetzgeber wird 

von Kalss/Fleischer abgelehnt, da es insoweit an beweiskräftigen Anhaltspunkten fehle, Kalss/Flei-

scher, AG 2013, 693 (701). 

415 Hopt, Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 123 (143); Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, 

§ 23 Rn. 53. 

416 Hopt, Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 123 (145); Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, 

§ 23 Rn. 53. 

417 Kalss/Fleischer, AG 2013, 693 (702). 

418 Hey, Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen und ihre Schranken, 183 ff.; Hirte, in: Gestal-

tungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (82 ff.). 

419 So Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (82 ff.). 

420 Hey, Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen und ihre Schranken, 183 ff. 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR010890965BJNE002801307/format/xsl/part/S?oi=C6PU764CTM&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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a. Anwendung nur auf nicht börsennotierte Gesellschaften 

Dabei vertritt Hirte die Ansicht, eine Betrachtung der Zwecke der Satzungsstrenge 

gebiete es, dass die Satzungsstrenge nicht umfassend auf börsennotierte Aktien-

gesellschaften anzuwenden sei.421 Denn der Hauptzweck sei nicht die Standarisie-

rung und Verkehrsfähigkeit der Aktie, da es jedenfalls ohne die Satzungsstrenge 

nicht zu einem Marktversagen komme. Stattdessen liege der primäre Zweck der 

Satzungsstrenge im Anlegerschutz.422 Insoweit habe die Satzungsstrenge vorran-

gig eine sozialschützende Funktion, die aber im Bereich der börsennotierten Ge-

sellschaften in ausreichendem Maße sowohl durch das Kapitalmarktrecht, als 

auch durch die Marktmechanismen verwirklicht würden, die günstige Satzungs-

klauseln ausreichend prämieren würden.423 Anlegerschutz durch die Satzungs-

strenge bedürfe es folglich nur bei kleinen Aktiengesellschaften.424 Die Grenze 

dieser teleologischen Reduktion sei dann erreicht, wenn wesentlichen Grundge-

danken der gesetzlichen Regelungen widersprochen würde. Dies sei namentlich 

der Fall, wenn Rechte, die zum unverzichtbaren Individualschutz des Anlegers ge-

hörten, wie das Stimm- und das Auskunftsrecht, abbedungen würden.425 Insoweit 

bilde die Satzungsstrenge aufgrund der teleologischen Reduktion in all ihren Vari-

anten lediglich einen Mindeststandard für börsennotierte Gesellschaften, den es 

zu wahren gelte.426 

Gegen diese teleologische Reduktion wurde zum einen angeführt, dass gerade 

die Anleger der börsennotierten Publikumsgesellschaften schutzwürdig seien und 

deshalb schon der Ansatz ein falscher sei.427 Zudem sei die Marktkontrolle inzwi-

schen nicht mehr lediglich auf börsennotierte Gesellschaften beschränkt, sondern 

betreffe alle Aktiengesellschaften. Die von Hirte vorgenommene Differenzierung 

sei folglich nicht haltbar.428 

 
421 Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (82). 

422 Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (74 ff.). Anders ausdrücklich Seibt, 

in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53. 

423 Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (76 ff.). 

424 Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (83, 87). 

425 Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (92). 

426 Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (83). 

427 Diskussionsbericht, Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 99, (101). 

428 Hey, Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen und ihre Schranken, 182. 
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b. Eingeschränkte Anwendung in Einzelfällen 

Ebenfalls für eine reduzierte Anwendung der Satzungsstrenge spricht sich Hey 

aus.429 Er nimmt jedoch an, dass eine Differenzierung nach der Börsennotierung 

zu pauschal sei. Dadurch würden ähnliche Gefahren wie bei der umfassenden An-

wendung geschaffen und ohnehin sei ein derartiger Konzeptwechsel dem Gesetz-

geber vorbehalten.430 Stattdessen sei unabhängig von der Variante des § 23 

Abs. 5 AktG die Satzungsstrenge auf einzelne Vorschriften des Aktiengesetzes 

nicht anwendbar, weil es gerade dem Zweck der Satzungsstrenge widerspreche, 

diese Vorschriften zwingend auszugestalten. So müsse beispielsweise in Bezug 

auf § 147 AktG der Minderheitenschutz erweiterbar sein. Dies liege nicht daran, 

dass der Minderheitenschutz per se eine Sonderposition innehabe, sondern da-

ran, dass sich die Gestaltungsbefugnis der Gesellschafter in der Hauptversamm-

lung am Kapitalmarkt messen lassen müsse. Ausreichend Transparenz, um dies 

zu ermöglichen, sei gewährleistet. Eine Anwendung des § 23 Abs. 5 AktG sei des-

halb nicht geboten.431 

D. Fazit 

Es zeigt sich, dass die Anwendung der Satzungsstrenge bisher weitgehend un-

strukturiert durchgeführt wird. Regelmäßig wird argumentativ eine Antwort auf die 

Frage gegeben, ob zwingendes Recht vorliegt. Eine allgemeingültige Herange-

hensweise an die Auslegung des Aktiengesetzes im Hinblick darauf, ob eine nach 

§ 23 Abs. 5 S. 2 AktG abschließende Regelung gegeben ist, bleiben Literatur und 

Rechtsprechung schuldig. Eine Definition des Begriffes der abschließenden Rege-

lung fehlt. Besonders prominent sind Ansätze, die zwingendes Recht gerade bei 

einem Bezug zur Zuständigkeits- und Kompetenzordnung des Aktiengesetzes an-

nehmen. Doch weder bezüglich der Reichweite der zwingenden Wirkung dieser 

Ordnung noch bezüglich der Eingriffsintensität der Satzungsbestimmung besteht 

Einigkeit. Die Bedeutung für den Begriff der abschließenden Regelung wird nur 

mittelbar deutlich. 

 
429 Hey, Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen und ihre Schranken, 183 ff. Hey ist insgesamt 

der Ansicht, die Satzungsstrenge entbehre einer Legitimation. Dennoch sei die gesetzgeberische 

Entscheidung für § 23 Abs. 5 AktG zu respektieren, weshalb er seinen Versuch einer Gesetzesan-

wendung contra legem im Sinne einer offenen Gesetzeskorrektur selbst als gescheitert ansieht, 

Hey, Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen und ihre Schranken, 178 f. 

430 Hey, Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen und ihre Schranken, 187. Aus diesem Grund 

insgesamt ablehnend gegenüber der teleologischen Reduktion des § 23 Abs. 5 AktG Arnold, in: 

KK-AktG, § 23 Rn. 139; Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 446; Schäfer, NJW 2008, 

2536 (2537 f.). 

431 Hey, Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen und ihre Schranken, 184 f. 
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Der Hinweis darauf, eine umfassende Auslegung sei erforderlich, scheint auf den 

ersten Blick der umfassendste Ansatz zu sein. Dabei wird die Frage, welche Vor-

schriften auszulegen sind – die ergänzten Vorschriften oder die Norm des § 23 

Abs. 5 AktG, bisher nicht nennenswert diskutiert. Ob andere Ansätze jeden denk-

baren Fall der Anwendung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG abdecken, ist demgegen-

über zweifelhaft. In jedem Fall ist eine unstrukturierte Einzelfallbestimmung unbe-

friedigend. Denn in Bezug auf statuarische Ergänzungen sind alle Satzungsbe-

stimmungen ebenso wie alle ergänzten Vorschriften des Aktiengesetzes durch die 

Regelungsanordnung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG umklammert. Sie bildet den ge-

meinsamen Nenner. Einen allgemeinen Beurteilungsmaßstab ermitteln zu können, 

der an einer Definition der abschließenden Regelung ansetzt, erscheint daher 

nicht nur möglich. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass dies umfassend Struktur in 

die Bestimmung der Reichweite der Satzungsstrenge bringt. 
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§ 4 Bestimmung von abschließenden Regelungen des Aktiengesetzes 

Der Ausgangspunkt zur Erarbeitung einer Definition der abschließenden Regelung 

sollte der dargestellte Meinungsstand sein. Dieser lässt sich, wie bereits deutlich 

geworden ist, nicht in entgegengesetzte Lager unterteilen. Stattdessen besteht er 

aus einzelnen Ansätzen, von denen keiner den Anspruch hat, die Frage nach der 

Reichweite abschließenden Rechts umfassend zu beantworten. Dennoch ist denk-

bar, dass verschiedene Ansätze in ihrer Zusammenschau eben dieses umfas-

sende Bild ergeben. Das Ergebnis einer Betrachtung der dargestellten Ansätze 

wird dogmatisch aufzuarbeiten sein, um schließlich die erforderliche Definition der 

abschließenden Regelung des Aktiengesetzes zu erhalten. Daraus kann eine all-

gemeine Herangehensweise zur Bestimmung der Zulässigkeit von Ergänzungen 

zum Aktiengesetz in der Satzung der Aktiengesellschaft hervorgehen. 

A. Prüfungsauftrag aus dem Meinungsstand 

Bei der Betrachtung des Meinungsbildes in seiner Gesamtheit fällt auf, dass die 

Satzungsstrenge häufig ungenau angewendet wird. Insbesondere der Tatbestand 

des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG scheint bei der Beurteilung der Zulässigkeit von sat-

zungsmäßigen Ergänzungen in der Literatur eine untergeordnete Rolle zu spielen. 

Denn den Autoren in der Literatur geht es ebenso wie der Rechtsprechung vorran-

gig darum, zwingendes Recht zu bestimmen. Oftmals wirkt es so, als sei die ab-

schließende Wirkung einer Vorschrift die Folge des Vorliegens von zwingendem 

Recht. Wäre dies der Fall, so würde sich aber das Aktienrecht im Ergebnis nicht 

von dem Recht der GmbH oder insgesamt vom Gesellschaftsrecht unterscheiden, 

da auch dort stets die Frage aufgeworfen werden kann, ob zwingendes oder dis-

positives Recht vorliegt.432 Tatsächlich unterscheidet sich die Aktiengesellschaft 

aber gerade durch die Satzungsstrenge hinsichtlich der Bestimmung zwingenden 

und abschließenden Rechts von anderen Gesellschaften. Denn nur bei der Aktien-

gesellschaft ordnet das Gesetz an, dass das Aktiengesetz in grundsätzlich unge-

regelten Bereichen dennoch der Privatautonomie entgegensteht, wenn eine ab-

schließende Regelung vorliegt. Die Satzungsstrenge muss daher auch einen Un-

terschied bei der Rechtsanwendung bedeuten. Deshalb darf es nicht um die Frage 

gehen, ob zwingendes Recht vorliegt. Vielmehr muss die Frage beantwortet wer-

den, ob eine Regelung abschließend ist. Schon in diesem Ansatzpunkt setzen sich 

 
432 Vgl. zum Recht der GmbH Liebscher, in: MüKo GmbHG, § 45 Rn. 57 ff.; Schindler, in: BeckOK 

GmbHG, § 45 Rn. 16 ff.; Noack, in: Noack/Servatius/Haas GmbHG, § 45 Rn. 7 ff. Zum Recht der 

Personenhandelsgesellschaften Enzinger, in: MüKo HGB, § 109 Rn. 6 ff.; Roth, in: /Hopt HGB, 

§ 109 Rn. 3. 
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die meisten Autoren der Kritik der Ungenauigkeit aus. Ob die Ansätze im Einzel-

nen dennoch zur Bestimmung abschließender Regelungen herangezogen werden 

können, ist für jeden Ansatz gesondert zu ermitteln. 

I. Einzelfallbestimmung 

Der Verweis darauf, dass eine Einzelfallbestimmung stets erforderlich sei, ist 

schon unter Wertungsgesichtspunkten höchst unbefriedigend. Sicherlich wird es 

wegen der Verschiedenheit möglicher Satzungsbestimmungen nicht auszuschlie-

ßen sein, dass jeder Einzelfall separat zu beurteilen ist. Bisher wird diese Einzel-

fallbestimmung aber unstrukturiert und ohne klare Definition des Begriffes der ab-

schließenden Regelung abgehandelt. Dies ist ein Zustand, den es zu überwinden 

gilt. Gerade weil alle Einzelfälle durch die Vorschrift des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG ver-

bunden sind, ist es höchst unwahrscheinlich, dass sich kein gemeinsamer Nenner 

in diesen Einzelfällen finden lässt.  

Ein gemeinsamer Nenner könnte beispielsweise darin liegen, dass die ergänzte 

Vorschrift des Aktiengesetzes mit einer Öffnungsklausel versehen ist oder eine 

solche gerade fehlt. Wenn dies der Fall ist, wurde bereits gezeigt,433 dass es sich 

bei der von der Öffnungsklausel konkret betroffenen Vorschrift um eine nicht ab-

schließende Regelung handelt. Dieser Befund sagt jedoch nichts über die ab-

schließende Wirkung weiterer durch die Satzungsbestimmung betroffener Vor-

schriften aus. Diese sind richtigerweise bei der Beurteilung der Zulässigkeit von 

Ergänzungen selbst dann zu berücksichtigen, wenn sie nur kraft Sachzusammen-

hangs betroffen sind. Eine umfassende Beurteilung der abschließenden Wirkung 

des Aktiengesetzes kann daher mittels dieses Ansatzes nicht erfolgen. Ferner ist 

mit der Feststellung, dass eine Öffnungsklausel vorhanden ist, noch keine Aus-

sage über die Reichweite der Zulassung getroffen. Insoweit stellt sich die An-

schlussfrage, ob für die Reichweitenbestimmung von Öffnungsklauseln dieselben 

Maßstäbe herangezogen werden können, die zur Bestimmung von abschließen-

den Regelungen gelten.434 Diese Frage kann jedoch erst beantwortet werden, 

wenn feststeht, wann eine abschließende Regelung allgemein vorliegt.  

Insgesamt muss konstatiert werden, dass dem Hinweis auf das Erfordernis einer 

Einzelfallbestimmung jedenfalls dann nicht uneingeschränkt zuzustimmen ist, 

wenn sich aus der Beurteilung der verklammernden Vorschrift des § 23 Abs. 5 

S. 2 AktG eine Definition der abschließenden Regelung herleiten lässt.  

 
433 Siehe oben Seiten 30. 

434 Dazu unten Seiten 148. 
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II. Allgemeine Auslegung 

Die Ansicht, die eine umfassende Auslegung zur Bestimmung der abschließenden 

Regelung fordert, verweist letztlich schlicht auf die allgemeine Methodenlehre. 

Wann eine abschließende Regelung vorliegt, bleibt unklar. Ferner wird nicht deut-

lich, was durch Auslegung zu ermitteln ist. Soll festgestellt werden, wann eine ab-

schließende Regelung vorliegt oder ob eine Vorschrift zwingendes Recht darstellt. 

Geboten ist deshalb eine strukturierte Herangehensweise an die Bestimmung ei-

ner abschließenden Regelung und zwar in dem Sinne, dass nicht jede beliebige 

Vorschrift des Aktiengesetzes umfassend ausgelegt wird, weil sie ergänzt wird. 

Vielmehr muss – was in der Literatur bisher nicht erfolgt ist – durch Auslegung des 

§ 23 Abs. 5 S. 2 AktG ermittelt werden, was „abschließende Regelung“ bedeutet. 

Dabei sind die einzelnen Satzungsbestimmungen außer Acht zu lassen. Gesucht 

wird ganz abstrakt eine Antwort auf die Frage, wann eine ergänzte Vorschrift des 

Aktiengesetzes unter § 23 Abs. 5 S. 2 2. Halbsatz AktG zu subsumieren ist. Es 

kann hier deshalb nur auf die Satzungsstrenge selbst ankommen, weil nur sie sich 

mit der Frage nach dispositivem Recht befasst. Gerade darin liegt der Zweck der 

Satzungsstrenge. Kann als Folge der Auslegung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG mit 

dem Begriff der abschließenden Regelung gearbeitet werden, trägt dies zur Ver-

wirklichung der durch die Satzungsstrenge ebenfalls bezweckten Rechtssicherheit 

bei.435  

In ihrer Methodik ist die Auslegung nicht auf die Wortlautauslegung beschränkt. In-

soweit ist der allgemeinen Meinung beizupflichten, dass die Beschränkung auf den 

Wortlaut, die in § 23 Abs. 5 S. 1 AktG erfolgt, für die Auslegung des § 23 Abs. 5 

S. 2 AktG nicht gilt. Dabei werden Sinn und Zweck der Satzungsstrenge sicherlich 

tragende Argumente liefern. Dies darf jedoch nicht zu einer Versteifung auf die te-

leologische Auslegung führen. Auch Systematik und Historie der Vorschrift sind 

nicht außer Acht zu lassen. 

Erst in einem zweiten Schritt kann dann festgestellt werden, ob eine ergänzte Vor-

schrift eine abschließende ist. Dies ist insoweit ein Fortschritt, als nicht mehr ganz 

allgemein die Frage beantwortet wird, ob zwingendes Recht vorliegt. Die von der 

Mehrzahl der Literaturstimmen geforderte Auslegung der ergänzten Vorschrift fin-

det erst auf dieser Ebene statt. Dabei wird ermittelt, ob die ergänzte Vorschrift un-

ter die erarbeitete Definition der abschließenden Regelung zu fassen ist, mit der 

Konsequenz, dass die ergänzte Vorschrift zwingendes Recht auch für neben ihr 

 
435 Vgl. auch Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (71). 
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bestehende Regelungsfreiräume darstellt. Die Abwägung, ob dies bei der einzel-

nen Vorschrift vom Gesetzgeber gewollt ist, entfällt. Sie wäre durch die Definition 

der abschließenden Regelung vorgezeichnet.  

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass eine Auslegung in zwei Schritten zu 

erfolgen hat. Zunächst muss anhand der Auslegung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG be-

stimmt werden, wann eine abschließende Regelung vorliegt. Die dabei erarbeitete 

Definition ist sodann auf die jeweils ergänzte Vorschrift anzuwenden. Auf dieser 

zweiten Ebene kann es dann erforderlich werden, durch Auslegung der ergänzten 

Vorschrift festzustellen, ob sie sich unter den Begriff der abschließenden Rege-

lung subsumieren lässt.  

III. Prinzipien des Aktiengesetzes 

Die Tragfähigkeit der Argumentation mit verschiedenen Prinzipien des Aktienge-

setzes lässt sich nicht pauschal beantworten. Wie bereits dargelegt, sind die hier 

in Bezug genommenen Prinzipien jedenfalls keine ungeschriebenen Grundsätze. 

Dadurch dürfen sie zulässigerweise in die Beurteilung der Satzungsstrenge einflie-

ßen, ohne dabei die Privatautonomie über die Regelungsanordnung des § 23 

Abs. 5 AktG hinaus zu beschränken. Ob die einzelnen Prinzipien, wie die Zusam-

mensetzung der Organe und ihre innere Organisation oder die grundsätzlichen 

Vorschriften der §§ 53a und 93 Abs. 1 AktG zur Begründung von abschließenden 

Regelungen herangezogen werden können, bedarf im Einzelnen einer genauen 

Betrachtung. Problematisch ist dabei, dass eine Ableitung aus der Satzungs-

strenge, die bewertet werden könnte, von den Autoren in der Literatur nicht erfolgt. 

Alle Argumentationen mit Prinzipien des Aktiengesetzes sind aber nur dann statt-

haft, wenn sich das entsprechende Prinzip aus der Anordnung des § 23 Abs. 5 

AktG ableiten lässt. Denn diese Vorschrift macht Aktienrecht zu zwingendem 

Recht. Und deshalb kann auch nur die Beurteilung dieser Vorschrift eine Bewer-

tung der verschiedenen Literaturansätze liefern. Dementsprechend wird erst nach 

der erforderlichen Auslegung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG eine endgültige Stellung-

nahme zu den einzelnen Prinzipien erfolgen können.  

Unabhängig von der gebotenen Auslegung zeigt sich indessen die größte 

Schwachstelle der Ansätze zu aktienrechtlichen Prinzipien. Oftmals fehlt eine Er-

klärung dafür, warum das jeweilige aktienrechtliche Prinzip ein Kriterium für die 

Bestimmung des Begriffes der abschließenden Regelung oder zwingenden Rechts 

sein soll. Eine Ableitung aus der Satzungsstrenge wird nicht vorgenommen. So 
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werden sowohl die Minderheitsrechte als auch die Organisation der Aktiengesell-

schaft pauschal als zwingend dargestellt.436 Gleiches gilt für die Zusammenset-

zung der Organe und ihre innere Organisation. Und selbst der BGH437 macht zwar 

ausführliche Ausführungen dazu, wann ein unzulässiger Eingriff in die Eigenver-

antwortlichkeit des Aufsichtsrates vorliegt. Warum gerade die herausgearbeiteten 

Kriterien aber zu abschließenden Regelungen und damit zu zwingendem Recht 

führen sollen, wird nicht erläutert. Sofern Schröder438 zwingendes Recht aus dem 

Leitbild der Aktiengesellschaft als Publikumsgesellschaft herleiten will, begründet 

er dies zwar ausführlich mit der Interessenlage, die die Einstufung als Publikums-

gesellschaft mit sich bringt. Doch auch bei ihm wird kein ausreichender Bezug zur 

Satzungsstrenge hergestellt. Bei all diesen Grundsätzen mag es gute Gründe ge-

ben, die dafür sprechen, dass sie von der Satzung unberührt bleiben sollen. Dog-

matisch sauber müsste dies aber konkret aus der Anordnung des § 23 Abs. 5 

AktG gefolgert werden. Denn diese Regelung bestimmt das Verhältnis von Sat-

zung und Gesetz in der Aktiengesellschaft. Dies wird im Rahmen der bereits ange-

sprochenen Auslegung nachzuholen sein. 

Eine Begründung für den Zusammenhang zwischen der Satzungsstrenge und 

dem Leitgedanken der Zuständigkeits- und Kompetenzordnung als aktienrechtli-

ches Prinzip bietet Mertens.439 Er sieht den Grund der Freiheit vor statuarischen 

Bindungen in der Trennung von Leitung und Eigentümerstellung. Dies erscheint im 

Ansatz richtig zu sein. Denn gerade die Machtfülle des Vorstandes, die nur mini-

maler Bindung durch die eigentlichen Kapitalgeber unterliegt, bedarf der Begren-

zung. Dazu ist es erforderlich, dass die Machtverteilung innerhalb der Aktienge-

sellschaft stetig ist und Kontrollmechanismen unumstößlich sind. Die Ausbalancie-

rung der Gewaltenteilung, die Mertens annimmt,440 könnte sich dabei als entschei-

dend für die Beurteilung der Satzungsstrenge herausstellen. Sie ist derart weitrei-

chend im Aktiengesetz geregelt, dass eine allgemeingültige Definition durch sie er-

reicht werden könnte. 

Dennoch ist zum einen zweifelhaft, ob der Bezug zur Satzungsstrenge ausrei-

chend hergestellt wurde. Denn eine Verbindung zwischen dem Grundsatz der Sat-

zungsstrenge und der Trennung von Leitung und Eigentum ist alles andere als tri-

vial und kann nicht pauschal mit dem Verweis auf das Bedürfnis nach zwingenden 

 
436 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41. 

437 BGH, Urteil vom 25. Februar 1982, Az. II ZR 123/81, NJW 1982, 1525. 

438 Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 

162 ff. 

439 Mertens, NJW 1970, 1718 (1719 f.). 

440 Mertens, NJW 1970, 1718 (1719). 
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Regelungen erfolgen. Namentlich die Frage, ob volle Entscheidungsfreiräume nur 

durch § 23 Abs. 5 S. 1 AktG oder vorrangig – wie Geßler annimmt441 – durch § 23 

Abs. 5 S. 2 AktG gewährleistet werden, wird nicht hinreichend beantwortet. Denn 

dies kann nicht lediglich durch Beispielsfälle belegt werden, sondern muss konkret 

aus § 23 Abs. 5 AktG abgeleitet werden. Zum anderen kann die Abgrenzung von 

Zuständigkeit und Kompetenz nicht umfassend zu einer Beurteilung der Satzungs-

strenge führen. Denn Kompetenzen und Zuständigkeiten haben lediglich die Or-

gane. Namentlich die Aktionäre zählen nicht zu diesen. Dass es jedoch Aktionärs-

rechte gibt, die aufgrund von abschließenden Vorschriften zwingend sind, ist un-

bestritten. Dementsprechend bedarf der Ansatz von Mertens, sofern er als Krite-

rium zur Bestimmung einer Definition der abschließenden Regelung herangezo-

gen wird, jedenfalls der Ausweitung. Wie sich diese Ausweitung darstellen kann, 

wird abermals durch Auslegung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG zu zeigen sein. Zu ei-

ner Definition der abschließenden Regelung können diese Ansätze aber nur dann 

beitragen, wenn klar bestimmt ist, ob jedes Tangieren der Kompetenz- bzw. Zu-

ständigkeitsverteilung durch eine ergänzende Satzungsbestimmung gleichzeitig 

bedeutet, dass gegen den abschließenden Charakter des Aktiengesetzes versto-

ßen wird oder ob vielmehr nur qualifizierte Eingriffe diese Folge bedeuten.  

IV. Rechtsfolgen als Zulässigkeitskriterium 

Nicht überzeugen kann der Ansatz, es bestünde ein Zusammenhang zwischen der 

abschließenden Wirkung des Aktiengesetzes und der Einordnung der Satzungs-

bestimmung als Rechtsfolgenregelung. Denn dieser Ansatz beurteilt die Satzungs-

strenge in einer Pauschalität, die in § 23 Abs. 5 AktG nicht angelegt ist. Selbst die 

in der Literatur vorgenommene Unterscheidung zwischen dem Aktiengesetz be-

kannten Rechtsfolgen und solchen, die im Aktiengesetz nicht vorgesehen sind, 

trägt nicht. Denn zwischen der Anordnung der Satzungsstrenge und der Untertei-

lung in Tatbestand und Rechtsfolge besteht kein einheitlicher Zusammenhang. 

Vielmehr ist mit der herrschenden Lehre jede Satzungsbestimmung über Rechts-

folgen für sich genommen als Ergänzung anzusehen, die auf ihr Verhältnis zu ab-

schließenden Regelungen des Aktiengesetzes hin überprüft werden muss. Dabei 

ist sicherlich richtig, dass Sanktionen oder ähnliche Rechtsfolgenregelungen dazu 

beitragen können, dass die Einhaltung von Satzungsbestimmungen gesichert und 

deren Umsetzung erzwungen werden kann. Dennoch entbinden diese praktischen 

Erwägungen nicht davon, festzustellen, ob der Gesetzgeber die entsprechenden 

Regelungsfreiräume eröffnet hat oder ob das Aktiengesetz mit Blick auf die kon-

 
441 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (79). 
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krete Rechtsfolgenregelung abschließend ist. Als Merkmal für abschließende Re-

gelungen des Aktiengesetzes taugt die Einordnung auf Rechtsfolgenseite daher 

nicht. 

V. Relevanz der Börsennotierung 

Der Ansatz, die Satzungsstrenge bei börsennotierten Aktiengesellschaften anders 

auszulegen als bei nicht börsennotierten, ist ebenfalls sehr pauschal. Anders als 

bei einer Unterscheidung nach Rechtsfolgen, ist dieser Ansatz jedoch zumindest 

im Gesetz angedeutet. Denn einzelne Vorschriften des Aktiengesetzes, so bei-

spielsweise §§ 67 Abs. 6 S. 2, 134 Abs. 1 S. 2 AktG, sehen die Möglichkeit er-

leichternder Satzungsbestimmungen für die nicht börsennotierte Gesellschaft vor. 

Dieser Erleichterungen werden einer börsennotierten Gesellschaft nicht zu Teil. 

Zudem ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Interessenlage der börsenno-

tierten Gesellschaft eine andere sein kann, als die der nicht börsennotierten Ge-

sellschaft. Allerdings können einzelne wenige Vorschriften des Aktiengesetzes, die 

eine Unterscheidung nach der Börsennotierung vornehmen, nicht für sich genom-

men dazu führen, dass mit Blick auf die Satzungsstrenge zwei Klassen an Gesell-

schaften bestehen.  

Jedenfalls kann die punktuelle Unterscheidung nach der Börsennotierung im Ge-

setz nicht zu einer teleologischen Reduktion der Satzungsstrenge führen – weder 

insgesamt, noch in Einzelfällen. Denn dadurch würde ein wesentlicher Grundsatz 

des Aktienrechts für die Mehrzahl der Aktiengesellschaften442 für unanwendbar er-

klärt. Ein solcher Systemsturz darf nicht im Wege der teleologischen Reduktion 

durchgeführt werden, sondern obliegt allein dem Gesetzgeber.443 Darüber hinaus 

begründet Hirte die teleologische Reduktion fälschlicherweise damit, die Sat-

zungsstrenge diene letztlich nur dem Anlegerschutz bei nicht börsennotierten Ge-

sellschaften.444 Dieses Schutzziel betrifft aber alle Aktiengesellschaften gleicher-

maßen, da der Anlegerschutz in Bezug auf die rechtliche Ausgestaltung der Sat-

zung bei börsennotierten Gesellschaften nicht umfassend durch das Kapitalmarkt-

recht verwirklicht werden kann. Ferner besteht die Gefahr von Schwindelgründun-

gen bei jeder Art von Aktiengesellschaft. Zwingendes Aktienrecht soll aber auch 

 
442 Der Anteil der nicht-börsennotierten Aktiengesellschaften übersteigt den Teil der börsennotier-

ten Aktiengesellschaften, Marsch-Barner, in: Handbuch börsennotierte AG, § 1 Rn. 1. 

443 In diesem Sinne auch Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 446. 

444 Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (82). 
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diesem Missbrauch Einhalt gebieten,445 was die Satzungsstrenge umfassend un-

abhängig von der Börsennotierung gewährleistet.446 Entscheidend gegen eine te-

leologische Reduktion der Satzungsstrenge spricht zudem, dass der Hauptzweck 

der Satzungsstrenge in der Gewährleistung der Verkehrsfähigkeit der Aktie 

liegt.447 Dieser Zweck greift ebenfalls unabhängig von einer Börsennotierung. Si-

cherlich wird es an der Börse leichter sein, eine Aktie zu veräußern als im Freiver-

kehr oder am grauen Kapitalmarkt. Dennoch ist es nicht die einzige Möglichkeit 

dem Zweck der Satzungsstrenge ausreichend Rechnung zu tragen, wenn sie auf 

die börsennotierte Gesellschaft nicht angewendet wird. 

Rein methodisch wäre daher eine restriktive Auslegung vorzugswürdig, um die im-

mer mehr in den Vordergrund tretende Differenzierung zwischen den verschiede-

nen Typen der Aktiengesellschaft448 zu ermöglichen. Denn die restriktive Ausle-

gung ist nicht ausschließlich an den Zweck der Satzungsstrenge gebunden. Doch 

auch hier greifen die zuvor erhobenen Bedenken durch. Denn es zeigt sich kein 

einheitliches Konzept, nach dem eine Unterscheidung vorgenommen wird. Es 

wurde von Seiten des Gesetzgebers bisher kein echter Subtypus der nicht-börsen-

notierten Aktiengesellschaft erschaffen.449 Ein solcher gesetzgeberischer Schritt 

kann namentlich nicht in der Einführung mehrerer differenzierender Vorschriften in 

das Aktiengesetz gesehen werden. Sofern dem Gesetzgeber das Erfordernis der 

Unterscheidung bei der Satzungsstrenge bei der Einführung dieser Vorschriften 

tatsächlich, wie Seibt behauptet,450 bewusst gewesen wäre, so hätte er auch bei 

der Satzungsstrenge eine Unterscheidung einführen können. Da dies unterblieb, 

erscheint eine Unterscheidung nach der Börsennotierung nicht zielführend. Dieser 

Paradigmenwechsel bleibt dem Gesetzgeber vorbehalten. 

VI. Zwischenfazit 

Der anfängliche Befund, dass in Bezug auf die Satzungsstrenge oftmals ungenau 

gearbeitet wird, hat sich bestätigt. Deshalb konnte eine Beurteilung des Meinungs-

standes nur sehr abstrakt vorgenommen werden. Dies führt wiederum dazu, dass 

 
445 Vgl. dazu Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Ge-

staltungsfreiheit, 88; Priester, BB 1996, 333; Schäfer, NJW 2008, 2536 (2536); Spindler, in: Aktien-

recht im Wandel, Kap. 22 Rn. 11. 

446 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50; Schäfer, NJW 2008, 2536 (2537). 

447 Dazu noch Seiten 106 ff. 

448 Vgl. Marsch-Barner, in: Handbuch börsennotierte AG, § 1 Rn. 3. 

449 So auch Schäfer, NJW 2008, 2536 (2536). 

450 Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53. 
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ein vorzugswürdiger Ansatz nicht zweifelsfrei ermittelt werden konnte. Dement-

sprechend kann lediglich festgestellt werden, dass eine Auslegung zur abschlie-

ßenden Stellungnahme erforderlich ist. Gegenstand der Auslegung muss § 23 

Abs. 5 S. 2 AktG sein. Im Rahmen dieser Auslegung sind die Aussagen von Öff-

nungsklauseln im Rahmen einer Einzelfallprüfung zwar zu berücksichtigen. Eine 

Definition der abschließenden Regelung kann sich aber allenfalls aus einer Ablei-

tung der benannten aktienrechtlichen Prinzipien aus der Satzungsstrenge erge-

ben. Besonders erfolgversprechend wirkt dabei der Ansatz, die Zuständigkeits- 

und Kompetenzordnung aus der Satzungsstrenge mit Bezug auf die Leitungsfunk-

tion des Vorstandes herzuleiten. Sollte auch dieser Ansatz zu keiner umfassenden 

Definition führen, ist ein vom Meinungsstand unabhängiger Ansatz durch Ausle-

gung des Begriffes der abschließenden Regelung zu erarbeiten. Methodische Ein-

schränkungen bei der Auslegung bestehen nicht. 

B. Der Begriff „abschließende Regelung“ 

Der hier als vorzugswürdig angesehen und in der Literatur bisher nicht durchge-

führte Weg zur Beurteilung der Reichweite des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG ist derjenige 

der Auslegung der Kernvorschrift. Entscheidend ist dabei, was abschließende Re-

gelung im Sinne der Vorschrift meint, da die übrigen Begrifflichkeiten entspre-

chend den obigen Ausführungen weitgehend unproblematisch sind. Ausgangs-

punkt dieser Auslegung sollte zwar der Wortlaut der Norm sein. Letztlich stehen 

aber alle Auslegungsmethoden gleichberechtigt nebeneinander. 

I. Numerus Clausus abschließender Gesetzesbestimmungen  

Betrachtet man den Wortlaut des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG „Ergänzende Bestimmun-

gen der Satzung sind zulässig, es sei denn, dass dieses Gesetz eine abschlie-

ßende Regelung enthält“ ist zunächst die Formulierung „es sei denn“ besonders 

prägnant. Wie bereits mehrfach angedeutet, ist dies so zu deuten, dass nach der 

gesetzgeberischen Vorstellung das Vorliegen einer abschließenden Regelung die 

begründungsbedürftige Ausnahme darstellen soll.451 Es wird deutlich, dass ge-

setzgeberische Bemühungen in Abkehr von dem Gesetzesperfektionismus frühe-

rer Zeiten bestehen, auch im Aktienrecht mehr Raum für die Gestaltungsfreiheit 

 
451 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Bendfeld, Satzungsstrenge, 64; Braunfels, in: Heidel Aktien-

recht, § 23 AktG Rn. 43; Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 158 f.; Koch, in: Koch AktG, § 23 

Rn. 37; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 45; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 165; Pühler, 

in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.9; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 245; Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 31. 
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der Beteiligten zu lassen.452 Obwohl damit im Grundsatz keine abschließende Re-

gelung vorliegen soll, ist mit diesem Befund keine Aussage darüber getroffen, wie 

die Begründung der abschließenden Regelung auszusehen hat. Vielmehr muss 

die Definition der abschließenden Regelung eben diese Begründung liefern. Damit 

verengt sich die Wortlautauslegung auf „abschließend“ und „Regelung“. 

Dabei deutet zunächst die Wahl des Wortes Regelung im Unterschied zu Norm 

oder Vorschrift darauf hin, dass eine Vorschrift nicht stets pauschal abschließend 

ist. Vielmehr zeigt sich darin, dass eine Vorschrift hinsichtlich einzelner Rege-

lungsbereiche abschließend sein kann. In anderen Bereichen kann die Vorschrift 

hingegen von der Satzungsbestimmung betroffen sein, gewährt aber dennoch den 

erforderlichen Regelungsfreiraum und ist deshalb insoweit nicht abschließend.453 

Dementsprechend kann eine Norm des Aktiengesetzes lediglich hinsichtlich be-

stimmter Auswirkungen von Satzungsbestimmungen abschließend sein, während 

andere Gestaltungsvarianten in der Satzung zugelassen werden sollen. Damit 

scheidet jedenfalls ein Numerus Clausus abschließender Vorschriften des Aktien-

gesetzes aus. Entscheidend ist stets die Korrelation zwischen Satzungsbestim-

mung und Vorschrift und in welchem Regelungsfreiraum die Satzungsbestimmung 

liegt. 

„Abschließend“ nach allgemeinem Wortverständnis meint etwas zu Ende bringen 

oder den Schluss von etwas bilden.454 Dies ist so zu verstehen, dass eine Sat-

zungsbestimmung dann nicht mehr zulässig sein soll, wenn die betroffene Vor-

schrift des Aktiengesetzes hinsichtlich dieses Bereiches den Schluss der normati-

ven Regelungen darstellen soll. Diese Analyse des Wortlauts ist ohne Mehrwert. 

Denn gerade die Frage, wann diese Schlussfunktion vorliegt, soll durch die Ausle-

gung beantwortet werden.  

Ferner ist ein Vergleich zum Gebrauch des Begriffes abschließend in Rechtspre-

chung und Literatur in anderen Rechtsgebieten nicht weiterführend. Zwar werden 

insoweit auch andere gesetzliche Bestimmungen als abschließend angesehen.455 

Die Gründe für diese Beurteilung sind aber vielschichtig und zu different, als dass 

sich daraus ein gemeinsamer Nenner herauskristallisieren könnte.  

 
452 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 245. 

453 So auch Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 247. 

454 „Abschließend“, auf Duden online, https://www.duden.de/rechtschreibung/abschlieszend. 

455 So beispielsweise § 34 EStG, dazu Lindberg, in: Brandis/Heuermann Ertragssteuerrecht, § 34 

EStG Rn. 48. 
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Eine Betrachtung des Wortlautes der Satzungsstrenge kann folglich keine Defini-

tion der abschließenden Regelung liefern. Er gibt lediglich vor, dass es keinen Nu-

merus Clausus der abschließenden Vorschriften des Aktiengesetzes geben kann. 

II. Der Normzusammenhang der Satzungsstrenge  

In systematischer Hinsicht ist zunächst denkbar, dass die Stellung der Vorschrift 

der Satzungsstrenge im zweiten Teil des ersten Buches des Aktiengesetzes im 

Rahmen der Gründungsvorschriften eine Aussage über die abschließende Wir-

kung des Aktiengesetzes treffen kann. Ferner könnte eine Betrachtung anderer 

Vorschriften der deutschen Rechtsordnung, die eine ähnliche Regelungsanord-

nung wie § 23 Abs. 5 S. 2 AktG enthalten, Aufschluss über dessen Ausmaß lie-

fern. 

1. Stellung im Aktiengesetz 

Die Satzungsstrenge wurde innerhalb des Aktiengesetzes an weniger prominenter 

Stelle verortet, als es bei einem Grundsatz zu erwarten wäre, der die gesamte Ak-

tiengesellschaft auf Dauer prägt. Sie findet sich im fünften Absatz der Vorschrift 

zur Feststellung der Satzung, die sich in den Gründungsvorschriften des Aktienge-

setzes befinden.  

Dort ist sie sicherlich insoweit richtig zugeordnet, als bei der Gründung der Aktien-

gesellschaft die Satzungsstrenge ebenfalls zu beachten ist. Sie ist entscheidend 

für die Feststellung der Satzung. Ähnlich wie § 23 Abs. 3 und Abs. 4 AktG wirkt sie 

dabei über die Gründung der Gesellschaft hinaus für den gesamten Zeitraum des 

Bestehens der Aktiengesellschaft. Anders jedoch als die übrigen Teile des § 23 

AktG strahlt ihre Wirkung auf jede weitere Vorschrift des Aktiengesetzes sowie 

jede Satzungsbestimmung aus. Dieser systematische Unterscheid zum Rest des 

§ 23 AktG führt dazu, dass jedenfalls die Zusammenschau aller Absätze des § 23 

AktG keine Anhaltspunkte für die Auslegung des § 23 Abs. 5 AktG liefern kann. 

Ferner kann aus ihrer Stellung in den Gründungsvorschriften kein systematisches 

Argument für die Auslegung hergeleitet werden. Denn anders als die überwie-

gende Mehrheit der §§ 23 bis 53 AktG wirkt sie über die Gründungsphase hinaus.  

Rückschlüsse könnten allerdings daraus gezogen werden, dass die Satzungs-

strenge sowohl vor dem Teil des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Ge-

sellschaft und der Gesellschafter, als auch dem Teil des Gesetzes über die Ver-

fassung der Aktiengesellschaft Eingang in das Gesetz gefunden hat. Sie ist 

dadurch allen Regelungen zu den Beteiligten innerhalb der Aktiengesellschaft vo-

rangestellt. Diese sind zum einen die Gesellschaft selbst und zum anderen die Ak-
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tionäre, zu denen sich Regeln im dritten Abschnitt des Aktiengesetzes finden. Dar-

über hinaus ist die Satzungsstrenge auch den Regeln über die Organe der Aktien-

gesellschaft vorgelagert, die sich im vierten Teil des Aktiengesetzes über die Ver-

fassung der Aktiengesellschaft finden. Sie könnte dadurch eine verklammernde 

Wirkung für alle Vorschriften haben, die sich mit den Beziehungen der soeben be-

nannten Beteiligten in der Aktiengesellschaft befassen. Diese Beurteilung verfängt 

nicht. Denn entscheidend gegen eine solche systematische Herangehensweise 

spricht, dass die Satzungsstrenge auch für die Vorschriften des ersten Teils des 

Aktiengesetzes volle Geltung beansprucht. Dieser ist der Satzungsstrenge jedoch 

anders als die benannten Abschnitte vorangestellt. Dass die Satzungsstrenge 

zweifellos auch für diesen Abschnitt gilt, zeigt sich beispielsweise darin, dass in 

§ 10 Abs. 5 AktG die Zulassung einer Abweichung vom Aktiengesetz durch statua-

rischen Ausschluss des Verbriefungsanspruchs der Aktionäre vorgesehen ist.456 

Dies wäre nicht erforderlich, wenn die Satzungsstrenge hier keine Geltung bean-

spruchen würde. Sie gilt folglich umfassend für das gesamte Aktiengesetz. Ihre 

Stellung innerhalb des Gesetzes wirkt sich nicht auf ihre Interpretation aus.  

2. Vergleichbare Vorschriften anderer Gesetze 

Betrachtet man die deutsche Rechtsordnung als Ganzes, fallen zwei Vorschriften 

ins Auge, die dem § 23 Abs. 5 AktG ähneln. So entspricht § 18 S. 2 GenG dem 

§ 23 Abs. 5 S. 1 AktG. Ein dem § 23 Abs. 5 S. 2 AktG entsprechender Satz fehlt 

hingegen. § 1 Abs. 3 UmwG entspricht in seinen Sätzen § 23 Abs. 5 AktG mit der 

Ausnahme, dass er nicht nur für Satzungen, sondern auch für Verträge und Wil-

lenserklärungen Geltung beansprucht.  

Teilweise wird in § 18 GenG eine dem § 23 Abs. 5 S. 2 AktG entsprechende Re-

gelungsanordnung hineingelesen und dementsprechend davon ausgegangen, 

dass auch die Satzung der Genossenschaft Ergänzungen zum Gesetz nur dann 

enthalten dürfe, wenn das Genossenschaftsgesetz keine abschließende Regelung 

enthält.457 Allerdings gewährt das Genossenschaftsrecht insbesondere hinsichtlich 

der organschaftlichen Verfassung, die bei der Aktiengesellschaft gerade als Kern 

des zwingenden Rechts angesehen wird,458 weitere Spielräume als das Aktienge-

setz.459 Obwohl nicht dargestellt wird, wie sich diese Unterschiede ausdrücken, 

steht damit fest: Rückschlüsse auf § 23 Abs. 5 S. 2 AktG können schon mangels 

 
456 Vgl. Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 143; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 185. 

457 Geibel, in: Henssler/Strohn GesR, § 18 GenG Rn. 19. Nicht erwähnt bei Pöhlmann, in: Pöhl-

mann/Fandrich/Bloehs GenG, § 18 Rn. 2. 

458 Vgl. oben Seiten 53 ff. 

459 Geibel, in: Henssler/Strohn GesR, § 18 GenG Rn. 19. 
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Vergleichbarkeit nicht gezogen werden. Ohnehin fehlt aber eine Darstellung, was 

nach genossenschaftsrechtlichem Verständnis eine abschließende Regelung dar-

stellen könnte. Systematisch kann hieraus folglich nichts hergeleitet werden. 

Der Bezug des § 1 Abs. 3 UmwG zur Satzungsstrenge ist noch deutlicher als die 

Verbindung zum Genossenschaftsgesetz. Der Gesetzgeber lehnte diese Vorschrift 

sogar bewusst an § 23 Abs. 5 AktG an und verwies darauf, dass ausreichend Fle-

xibilität für Einzelfallregelungen bestehen bleibe. Im Wesentlichen betreffe die Vor-

schrift die Mehrheitserfordernisse des Umwandlungsrechts.460 Doch ebenso wie 

bei der Einführung der Satzungsstrenge selbst, machte der Gesetzgeber keinerlei 

Ausführungen dazu, wie der Tatbestand der Vorschrift zu verstehen sei.461 Man-

gels aussagekräftiger Rechtsprechung462 obliegt es somit erneut der Literatur, 

dem Begriff der abschließenden Regelung Konturen zu verleihen. Allerdings findet 

sich auch im Umwandlungsrecht keine entsprechende Definition.463 Vielmehr fin-

den sich zu § 1 Abs. 3 UmwG dieselben Ausführungen, die schon in der Literatur 

zu § 23 Abs. 5 S. 2 AktG zu finden waren.464 So sei die abschließende Wirkung ei-

ner Vorschrift des Umwandlungsgesetzes durch Auslegung im Einzelfall zu beur-

teilen, wobei namentlich Anteilsinhaber-, Gläubiger- und Arbeitnehmerschutz nicht 

unterlaufen werden dürften.465 Ebenso entscheidend seien Gläubiger- und Minder-

heitenschutz.466 Dies deckt sich mit dem Befund, dass die Schutzzwecke der Sat-

zungsstrenge bei der Auslegung nach der abschließenden Wirkung des Gesetzes 

den Ausschlag geben sollen. Ebenso wird der Ansatz vertreten, die abschließende 

Wirkung entscheide sich mittels – vorrangig teleologischer – Auslegung der er-

gänzten Norm.467 Darin zeigt sich, dass die Kriterien zur Bestimmung einer ab-

schließenden Regelung im Rahmen des § 1 Abs. 3 UmwG nahezu identisch mit 

den Ansätzen zu § 23 Abs. 5 S. 2 AktG sind. Zwar ist eine Übertragbarkeit dieser 

Kriterien deshalb gegeben. Allerdings bleiben alle Ausführungen zur abschließen-

 
460 BT-Drs. 12/6699, 80. 

461 Vgl. auch Kropff, RegBegr, 44. 

462 Siehe nur OLG Karlsruhe, Urteil vom 26. September 2002, Az. 9 U 195/01, NZG 2002, 1118. 

Dort stellte das OLG Karlsruhe die abschließende Wirkung ohne Begründung fest. 

463 Siehe beispielhaft Drygala, in: Lutter UmwG, § 1 Rn. 61 ff.; Marsch-Barner/Oppenhoff, in: Kall-

meyer UmwG, § 1 Rn. 22 f.; Maulbetsch/Rebel, in: Maulbetsch/Klump/Rose UmwG, § 1 Rn. 15. 

464 Hörtnagl, in: Schmitt/Hörtnagl UmwG, § 1 Rn. 74; Marsch-Barner/Oppenhoff, in: Kallmeyer 

UmwG, § 1 Rn. 22; Wamser, in Henssler/Strohn GesR, § 1 UmwG Rn. 31. 

465 Marsch-Barner/Oppenhoff, in: Kallmeyer UmwG, § 1 Rn. 23. 

466 Hörtnagl, in: Schmitt/Hörtnagl UmwG, § 1 Rn. 74. 

467 Maulbetsch/Rebel, in: Maulbetsch/Klump/Rose UmwG, § 1 Rn. 15. 
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den Wirkung des Gesetzes zu unbestimmt, als dass hieraus ein Mehrwert zur Be-

urteilung der Satzungsstrenge generiert werden könnte. Die systematische Ausle-

gung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG ist damit insgesamt unergiebig. 

III. Entstehung der Satzungsstrenge 

Ein Verständnis der Entwicklung der Satzungsstrenge könnte dazu beitragen, die 

Interessenlage bei Einführung der Satzungsstrenge nachzuvollziehen. Aus dieser 

Interessenlage wiederum könnte sich ableiten lassen, inwieweit historisch gese-

hen ein Bedürfnis für abschließende Regelungen des Aktiengesetzes gesehen 

wurde. Dies könnte auf die heutige Zeit übertragbar sein und so zur Definition der 

abschließenden Regelung beitragen. 

1. Entwicklung des Grundsatzes der Satzungsstrenge 

Historisch betrachtet bildete die Einführung der Satzungsstrenge den Abschluss 

einer im Folgenden näher zu beleuchtenden Diskussion um den zwingenden Cha-

rakter des Aktiengesetzes. Die Satzungsstrenge wurde im Jahre 1965 als § 23 

Abs. 4 AktG eingeführt und gilt bis heute mit identischem Wortlaut als § 23 Abs. 5 

AktG weiter.  

a. Einführung der Satzungsstrenge in das Gesetz 

Als die Satzungsstrenge in das Aktiengesetz aufgenommen wurde, änderte der 

Gesetzgeber die bereits bestehende Rechtslage nicht grundlegend. Bei der Ent-

wurfsverfassung ging er sogar davon aus, dass die Einführung der Satzungs-

strenge lediglich klarstellenden Charakter habe.468 Denn der heutige § 23 Abs. 5 

AktG habe der herrschenden Lehre entsprochen. Lediglich die Rechtsprechung 

sei bisher uneinheitlich hinsichtlich der Zulässigkeit von Ergänzungen geblieben, 

was gerade aufgrund des wichtigen Verhältnisses von Gesetz und Satzung klar-

stellungsbedürftig sei.469 Eine weitere Stellungnahme zur Reichweite, Bedeutung 

oder Auslegung der Vorschrift seitens des Gesetzgebers unterblieb. Er machte 

sich durch diese Aussagen aber die Ausführungen der damals herrschenden 

Lehre zu eigen, weshalb es maßgeblich auf diese ankommt. Und auch hinsichtlich 

der Rechtsprechung bedürfen diejenigen Entscheidungen einer genaueren Be-

trachtung, deren Aussage der Gesetzgeber erhalten und in die Satzungsstrenge 

aufnehmen wollte. 

 
468 Kropff, RegBegr, 44. Zusätzliche Begründungen finden sich weder in der Begründung des Re-

gierungsentwurfes zum Aktiengesetz von 1965, BT-Drs. IV/171, 105, noch im schriftlichen Bericht 

des Rechtsausschusses zu diesem Entwurf, BT-Drs. IV/3296, 9. 

469 Kropff, RegBegr, 44. 
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b. Rechtsprechung des Reichsgerichts 

Der Grundsatz der Satzungsstrenge ging letztlich aus drei Entscheidungen des 

Reichsgerichts aus den Jahren 1901470, 1907471 und 1928472 hervor.473 Dabei be-

fasste sich die erste Entscheidung aus dem Jahr 1901 lediglich mit Abweichungen 

zum Gesetz. Die beiden letzten Entscheidungen enthielten jeweils eine Stellung-

nahme zur Zulässigkeit von Ergänzungen zum Aktiengesetz durch die Rechtspre-

chung. Das Verhältnis der beiden letzten Entscheidungen zueinander wird von der 

Rechtsprechung hingegen nicht thematisiert.  

aa. RGZ 49, 77 

Die Entscheidung des Reichsgerichts vom 25. September 1901474 war es, durch 

die erstmalig eine Doktrin des zwingenden Aktienrechts entwickelt wurde. Dabei 

wurde über den Fall entschieden, dass ein Aktionär in Übereinstimmung mit der 

entsprechenden Satzungsbestimmung aus der Gesellschaft entgegen seinem Wil-

len aufgrund eines Hauptversammlungsbeschlusses ausgeschlossen werden 

sollte. Fraglich war die Zulässigkeit dieser Satzungsbestimmung.475 Eine Bestim-

mung des Aktienrechts, nach der ein Aktionär ausgeschlossen werden konnte, 

existierte auch damals nicht.  

Das Reichsgericht stellte fest, dass das Aktienrecht in der Beziehung zwischen 

der Aktiengesellschaft und den Gesellschaftern nur insoweit dispositiv sei, als dies 

ausdrücklich zugelassen werde.476 Es deklarierte damit das Aktienrecht im Ver-

hältnis zwischen der Gesellschaft und den Aktionären als zwingend. Dadurch 

sollte der Möglichkeit Einhalt geboten werden, dass der Aktionär seine mitglied-

schaftliche Stellung gegen seinen Willen kompensationslos verliert. Der Hauptver-

sammlung sollte zudem die Rechtsmacht verwehrt bleiben, ihre Beschlusskompe-

tenz dahingehend auszuweiten, dass sie sich über die Mitgliedschaft des Aktio-

närs hinwegsetzen und diesen aus der Gesellschaft eigenmächtig ausschließen 

 
470 RG, Urteil vom 25. September 1901, Az. Rep. I. 142/01, RGZ 49, 77. 

471 RG, Urteil vom 12. Januar 1907, Az. Rep. I. 542/06, RGZ 65, 91. 

472 RG, Urteil vom 17. Februar 1928, Az. II 275/27, RGZ 120, 177. 

473 Vgl. Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 132; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50. 

474 RG, Urteil vom 25. September 1901, Az. Rep. I. 142/01, RGZ 49, 77. 

475 RG, Urteil vom 25. September 1901, Az. Rep. I. 142/01, RGZ 49, 77. 

476 RG, Urteil vom 25. September 1901, Az. Rep. I. 142/01, RGZ 49, 77 (80). 
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kann. Eine Begründung dafür lieferte das Reichsgericht zwar nicht. Jedoch ver-

wies es darauf, vom Aktienrecht abweichende Konstruktionen seien in anderen 

Gesellschaftsformen zu verwirklichen.477  

bb. RGZ 65, 91 

Diese erste Entscheidung wurde vom Reichsgericht am 12. Januar 1907478 bestä-

tigt und sogar noch ausgeweitet. In dem Verfahren ging ein Gesellschafter gegen 

einen Hauptversammlungsbeschluss vor, der zwar den gesetzlichen Vorgaben 

des § 259 HGB a.F.479 entsprach, nicht aber den überschießenden Voraussetzun-

gen der Satzung. Diese sah vor, dass das Beschlussprotokoll nicht nur vom Notar, 

sondern zusätzlich von drei Aktionären zu unterzeichnen sei.480 Diese zusätzli-

chen Voraussetzungen sind als Ergänzung zum Gesetz anzusehen. 

Hier stellte das Reichsgericht fest, dass sowohl Abweichungen als auch Ergän-

zungen in Form von überschießenden Satzungsbestimmungen bei der Aktienge-

sellschaft – anders als in den anderen Gesellschaftsformen – wegen der zwingen-

den Natur des Aktienrechts unwirksam seien. Auch für Ergänzungen bedürfe es 

also der ausdrücklichen Zulassung durch das Gesetz.481 Zudem galt von nun an 

nicht mehr lediglich das Verhältnis zwischen den Aktionären und der Aktiengesell-

schaft als zwingend, sondern das gesamte Aktienrecht, sofern nicht eine Ergän-

zung oder Abweichung vom Gesetz als zulässig erklärt wurden.482  

cc. RGZ 120, 177 

Die letzte Entscheidung des Reichsgerichts vor der Einführung der Satzungs-

strenge483 war die für Ergänzungen zum Aktiengesetz fundamentale Entschei-

dung. In ihr war der Bruch der bisherigen Rechtsprechung zu sehen, der zu der 

vom Gesetzgeber angesprochenen uneinheitlichen Entwicklung der Rechtspre-

chung führte und der Klarstellung bedurfte. Das Urteil befasste sich zudem erst-

malig mit dem Verhältnis der Satzungsbestimmungen zu außenstehenden Dritten.  

In dem vom Reichsgericht zu entscheidenden Fall sah die Satzung der Aktienge-

sellschaft vor, dass nach der Ausschüttung der Dividende ein überschießender 

 
477 RG, Urteil vom 25. September 1901, Az. Rep. I. 142/01, RGZ 49, 77 (80). 

478 RG, Urteil vom 12. Januar 1907, Az. Rep. I. 542/06, RGZ 65, 91. 

479 In der Fassung mit Gültigkeit bis zum 30. Januar 1937. 

480 RG, Urteil vom 12. Januar 1907, Az. Rep. I. 542/06, RGZ 65, 91 (91). 

481 RG, Urteil vom 12. Januar 1907, Az. Rep. I. 542/06, RGZ 65, 91 (92). 

482 So das Reichsgericht in RG, Urteil vom 12. Januar 1907, Az. Rep. I. 542/06, RGZ 65, 91 (92). 

483 RG, Urteil vom 17. Februar 1928, Az. II 275/27, RGZ 120, 177. 



 

 
89 

Teil des Gewinns dazu genutzt werden sollte, Aktien von den Aktionären entgelt-

lich an den Staat als Dritten zu übertragen. Den Preis für den Erwerb der zu über-

tragenden Aktien, der von allen Aktionären im gleichen Verhältnis entsprechend 

ihrem Aktienanteil gezahlt werden sollte, legte die Hauptversammlung fest. Das 

Reichsgericht erkannte hier einen Zusammenhang mit § 227 HGB a.F.484, der eine 

Einziehung der Aktien für zulässig erklärte. Sodann stellte es fest, dass kein direk-

ter Fall des § 227 HGB a.F. vorliege. Dennoch verstoße eine Satzungsklausel, die 

statt der Einziehung eine Übertragung vorsah, nicht gegen das zwingende Aktien-

recht, sondern ergänze einen in § 227 HGB a.F. anerkannten Mechanismus.485  

Die Zulässigkeit einer solchen Regelung stützte das Reichsgericht darauf, dass in 

dem zu entscheidenden Fall das Grundkapital nicht angegriffen werde, da der Er-

werb aus Gewinnen finanziert werde. Insbesondere liege kein unzulässiger Eingriff 

in die Aktionärsrechte vor, da § 227 HGB a.F. die Einziehung aufgrund entspre-

chender Satzungsbestimmung vorsehe und mithin auch die hier streitige Sat-

zungsbestimmung ausdrücklich erlaube. Insoweit war die damalige Rechtslage in 

Bezug auf den Verlust der Mitgliedschaft der Aktionäre grundlegend verschieden 

von der heutigen. Denn in § 227 Abs. 1 HGB a.F. war vorgesehen, dass eine Ein-

ziehung der Aktien der Aktionäre auf Initiative der Hauptversammlung durch eine 

Satzungsbestimmung vorgesehen werden konnte.486 Dementsprechend sei die 

Rechtsposition der Aktionäre dauerhaft mit dem potentiellen Verlust der Mitglied-

schaft behaftet.487 Dieser Verlust werde durch die hier streitige Satzungsbestim-

mung realisiert. Auch im Übrigen bestünden keine Bedenken gegen die Satzungs-

bestimmung. Indem alle Aktionäre gleich betroffen seien und der Übergang der 

Aktien nicht aus der Stellung des Staates als Aktionär folge, sei der Gleichbehand-

lungsgrundsatz nicht betroffen. Eine Gläubigergefährdung liege nicht vor, da das 

Grundkapital unangetastet bleibe.488 Letztlich werde auch der Staat als Dritter 

durch den Hauptversammlungsbeschluss, der die Höhe der übergehenden Aktien 

festlegt, nicht benachteiligt, da diesem vielmehr ein Recht auf Aktien gewährt 

werde.489 In dieser Entscheidung wurde damit erstmals angenommen, dass eine 

statuarische Ergänzung zum Aktiengesetz zulässig sei, sofern keine zwingenden 

Belange des Aktiengesetzes entgegenstünden.  

 
484 Fassung vom 01. Januar 1900. 

485 RG, Urteil vom 17. Februar 1928, Az. II 275/27, RGZ 120, 177 (180). 

486 Da eine entsprechende gesetzliche Bestimmung nicht mehr existiert, wären derartige Satzungs-

bestimmungen nach aktueller Rechtslage nicht mehr zulässig. 

487 RG, Urteil vom 17. Februar 1928, Az. II 275/27, RGZ 120, 177 (180). 

488 RG, Urteil vom 17. Februar 1928, Az. II 275/27, RGZ 120, 177 (180). 

489 RG, Urteil vom 17. Februar 1928, Az. II 275/27, RGZ 120, 177 (181). 
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dd. Eingang der Rechtsprechung in die Gesetzgebung  

In der zweiten Entscheidung des Reichsgerichts wurde eine Ergänzung zum Akti-

engesetz für unzulässig gehalten, da eine ausdrückliche Ermächtigung im Gesetz 

fehlt. In der dritten Entscheidung des Reichsgerichts wurde eine Ergänzung je-

doch für zulässig erachtet. Dabei wurde zwar angenommen, die Satzungsbestim-

mung sei im Gesetz „ausdrücklich“ zugelassen.490 Letztlich wurde aber durch um-

fassende Auslegung festgestellt, dass die Grundsätze des Aktiengesetzes den er-

gänzenden Satzungsbestimmungen nicht entgegen stehen. Fraglich ist, wie die-

ses uneinheitliche Bild zu bewerten ist und welche Entscheidungen tatsächlich in 

den gesetzgeberischen Willen zur Klarstellung dieser uneinheitlichen Rechtspre-

chung aufgenommen wurden, zumal sich dieses uneinheitliche Bild in der unter-

instanzlichen Jurisprudenz fortführte.491 

Schon in der damaligen Literatur wurde die Bedeutung der letzten Entscheidung 

des Reichsgerichts unterschiedlich bewertet.492 So nahm Pinner an, die Entschei-

dung stehe in keinerlei Widerspruch zu früheren Entscheidungen.493 Richtiger-

weise ist jedoch mit der herrschenden Lehre anzunehmen, dass die dritte Ent-

scheidung des Reichsgerichts hinsichtlich der Möglichkeit von Ergänzungen zum 

Gesetz eine Abkehr der bisherigen Rechtsprechung vorsah.494 Denn wie bereits 

dargestellt, wird in der Entscheidung des Reichsgerichts aus dem Jahr 1928 keine 

Öffnungsklausel angewendet, wie sie im Falle von Abweichungen zu fordern wäre. 

Stattdessen findet eine umfassende Auslegung des Gesetzes dahingehend statt, 

ob das Aktiengesetz eine ergänzende Satzungsbestimmung zulasse. Im Ergebnis 

wird dann die ergänzende Satzungsbestimmung für zulässig erachtet, obwohl dies 

nicht eindeutig aus dem Wortlaut der damaligen Vorschriften abgeleitet werden 

kann. Darin ist eine Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung zu erkennen.495 

 
490 RG, Urteil vom 17. Februar 1928, Az. II 275/27, RGZ 120, 177 (180). 

491 Vgl. OLG Karlsruhe, Urteil vom 12. Juli 1923, Az. Z.I. RPT.A 17/23, JFG 1, 213 (214); OLG 

Dresden, Urteil vom 11. April 1924, Az. 6 Reg. 171/23, JFG 1, 227 (229); KG Berlin, Urteil vom 

06. März 1930, Az. 1b X 6/30, JW 1930, 2712 (2713); Urteil vom 16. April 1931, Az. 1b X 197/31, 

JFG 8, 163 (164). 

492 Pleßke bewertete die damalige Literatur so, dass die Abkehr von der bisher verfolgten Linie der 

Rechtsprechung entweder verkannt wurde oder aber als unabsichtlich eingeordnet wurde, Pleßke, 

Satzungsstrenge, 42 f. m.w.N. 

493 Pinner, JW 1928, 1556 (1557). 

494 Fischer, in: GroKo AktG, 2. Auflage, § 16 Rn. 18; Goldschmit, JW 1928, 2617; Nord, JW 1928, 

2617; Schlegelberger/Quassowski, AktG 1937, § 16 Rn. 27; Ritter, AktG 1937, Vor § 1 Rn. 3. Zu-

stimmend Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 37.  

495 In diesem Sinne auch Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 435. 
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Nimmt man mit der hier vertretenen Ansicht an, dass eine Abkehr von der bisheri-

gen Rechtsprechung vorlag, erklärt sich auch die Anmerkung des Gesetzgebers, 

dass hinsichtlich der uneinheitlichen Rechtsprechung eine Klarstellung erforderlich 

sei.496 Es wird nämlich klargestellt, dass die erste Entscheidung des Reichsge-

richts, sowie die zweite Entscheidung hinsichtlich der Zulässigkeit von Abweichun-

gen zum Gesetz geltendes Recht sein sollen, während in Bezug auf die Zulässig-

keit von Ergänzungen lediglich die dritte Entscheidung des Reichsgerichts den 

Maßstab bilden soll. Denn bei Geltung der heutigen Satzungsstrenge hätte die 

zweite Entscheidung des Reichsgerichts in Bezug auf Ergänzungen zum Aktien-

gesetz so nicht ergehen dürfen, weil eine ausdrückliche Zulassung gefordert 

wurde. Der Begriff der abschließenden Regelung war bis dahin in der Rechtspre-

chung jedoch nicht gefallen.  

c. Die herrschende Lehre bis 1965 

Als Reaktion auf diese Entscheidungen des Reichsgerichts entwickelte sich die 

vom Gesetzgeber in das Gesetz aufgenommene herrschende Meinung.497 Diese 

Literaturansicht war jedoch nicht so gefestigt, dass die Einführung der Satzungs-

strenge kaum Auswirkungen gehabt hätte. So gab im Jahre 1930 noch Kritiker der 

Satzungsstrenge, die vor allem den Gedanken umfassend zwingenden Aktien-

rechts für unangemessen hielten.498 Pinner stellte zu dieser Zeit noch fest, dass 

die Geltung des Grundsatzes der Satzungsstrenge gerade nicht herrschende 

Lehre war.499 Er bezeichnete die durch das Reichsgericht statuierte Begrenzung 

der Privatautonomie sogar als Rückschritt in der Entwicklung des Aktienrechts. 

Begründet wurde dies damit, dass das Recht der Aktiengesellschaft eine stetige 

Entwicklung nehme, welche für die Wirtschaft notwendig sei, und deshalb Ergän-

zungen in der Satzung für die Anpassung der rechtlichen Umstände der Aktienge-

sellschaft an die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Unternehmens möglich sein 

müssten.500 Gleichsam wird eingeräumt, dass die Vorschriften des Aktienrechts, 

sowie dessen allgemeine Grundsätze Satzungsbestimmungen jedenfalls nicht ent-

gegenstehen dürften.501  

 
496 Kropff, RegBegr, 44. 

497 Vgl. Baumbach/Hueck, AktG, § 16 Rn. 4; Fischer, in: GroKo AktG, 2. Auflage, § 16 Rn. 18; Rit-

ter, AktG 1937, Vor § 1 Rn. 3; Godin/Wilhelmi, AktG 1965, § 23 Rn. 14; Schlegelber-

ger/Quassowski, AktG 1937, § 16 Rn. 27; Teichmann/Köhler, AktG, § 16 Rn. 4. 

498 Siehe beispielsweise Brodmann, JW 1931, 775 (776); Netter, JW 1930, 3692 (3694); Pinner, 

JW 1930, 2712 (2713).  

499 Pinner, JW 1930, 2712 (2713). 

500 Pinner, JW 1930, 2712 (2713). 

501 Pinner, JW 1930, 2712 (2714). 
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Dieses von Pinner gezeichnete Bild hatte sich jedoch bis zum Jahre 1965 – also 

vor Einführung der Satzungsstrenge – gewandelt. Die Satzungsstrenge in ihrer ins 

Gesetz aufgenommenen Ausprägung hatte sich als herrschende Lehre etab-

liert.502 Als Vorreiter dieser herrschenden Lehre und deshalb mit maßgeblichem 

Einfluss auf die Einführung des heutigen § 23 Abs. 5 AktG durch den Gesetzgeber 

gelten Schlegelberger/Quassowski,503 die schon vor der Einführung in das Gesetz 

den Grundsatz der Satzungsstrenge wie folgt beschrieben: „Abweichen kann die 

Satzung von den gesetzlichen Bestimmungen nur, wo dies ausdrücklich vorgese-

hen ist. (…) Satzungsbestimmungen können die gesetzlichen Vorschriften nicht 

nur ergänzen, wo dies ausdrücklich vorgesehen ist, sondern auch überall dort, wo 

es ohne Verstoß gegen grundsätzliche Vorschriften oder gegen hinter den Vor-

schriften stehende Rechtsgrundätze über das Wesen der Aktiengesellschaft mög-

lich ist.“504 Sie zeigen damit, dass in der Literatur grundsätzlich die Zulässigkeit 

von Ergänzungen auch dann angenommen wurde, wenn eine ausdrückliche Er-

mächtigung im Gesetz fehlt. Der Begriff der abschließenden Regelung fällt aber in 

der Literatur ebenso wenig wie in den Entscheidungen des Reichsgerichts. 

2. Grundaussagen der Gesetzesentwicklung 

Nach den obigen Ausführungen können Ableitungen aus der Historie der Sat-

zungsstrenge mit Blick auf abschließende Regelungen des Aktiengesetzes nach 

den folgenden Maßstäben erfolgen. Der historische Gesetzgeber beabsichtigte mit 

der Einführung der Satzungsstrenge lediglich die Klarstellung, dass die herr-

schende Lehre geltendes Recht sein soll. Dementsprechend könnte die damals 

herrschende Lehre die Grundlage der Definition einer abschließenden Regelung 

bilden. Die Rechtsprechung darf in Bezug auf Ergänzungen zum Aktiengesetz le-

diglich in der Ausgestaltung der Entscheidung des Reichsgerichts aus dem Jahre 

1928505 Berücksichtigung finden, da der Gesetzgeber gerade klarstellen wollte, 

dass die Entscheidung des Reichsgerichts aus dem Jahre 1907506 nicht fortgelten 

 
502 So auch Bendfeld, Satzungsstrenge, 38; Luther, in: FG Hengeler 1972, 167 (169); Petrikowski, 

Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 37; Spindler, in: Aktienrecht im Wandel, Kap. 22 

Rn. 24. 

503 Bendfeld, Satzungsstrenge, 38; Luther, in: FG Hengeler 1972, 167 (169). 

504 Schlegelberger/Quassowski, AktG 1937, § 16 Rn. 27. Ähnlich Baumbach/Hueck, AktG, § 16 

Rn. 4; Fischer, in: GroKo AktG, 2. Auflage, § 16 Rn. 18; Ritter, AktG 1937, Vor § 1 Rn. 3; 

Godin/Wilhelmi, AktG 1965, § 23 Rn. 14; Teichmann/Köhler, AktG, § 16 Rn. 4. 

505 RG, Urteil vom 17. Februar 1928, Az. II 275/27, RGZ 120, 177. 

506 RG, Urteil vom 12. Januar 1907, Az. Rep. I. 542/06, RGZ 65, 91. 
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sollte.507 Problematisch ist dabei jedoch, dass es der Gesetzgeber war, der erst-

malig den Begriff der abschließenden Regelung verwendete. Insoweit deutet der 

historische Gesetzgeber Folgendes an: Als abschließend gilt, was nach den rele-

vanten Fundstellen in Literatur und Rechtsprechung im Rahmen von Ergänzungen 

gerade nicht mehr zulässig sein sollte. 

a. Unterscheidung nach Art des satzungsmäßigen Eingriffs 

In Bezug auf die Rechtsprechung lässt sich festhalten, dass die Satzungsstrenge 

nicht nur – wie in der ersten Entscheidung – im Verhältnis zwischen Aktionär und 

Aktiengesellschaft Geltung beansprucht. Vielmehr betrifft sie die Verhältnisse der 

Aktiengesellschaft insgesamt.508 Demnach muss eine Definition der abschließen-

den Regelung dazu führen, dass sie sich auf die Aktiengesellschaft insgesamt be-

zieht. Dabei geht es wie auch in den Entscheidungen des Reichsgerichts maßgeb-

lich darum, dass die Beteiligten der Aktiengesellschaft, das heißt, vorrangig die 

Aktionäre, aber ebenso die Hauptversammlung oder die anderen Organe wie Vor-

stand und Aufsichtsrat, umfassende Berücksichtigung finden. Das Reichsgericht 

legt insoweit nahe, dass eine abschließende Regelung oftmals im Rahmen der 

Beziehungen zwischen diesen Beteiligten vorliegt. 

Allerdings kann daraus nicht zugleich gefolgert werden, dass alle Vorschriften 

über die Rechte, Befugnisse und Pflichten der Organe umfassend abschließend 

ausgestaltet sein sollen. Ein Blick auf die dritte Entscheidung des Reichsgerichts 

zeigt vielmehr, dass modifizierende Eingriffe in die Rechtspositionen einzelner Be-

teiligter zulässig sind. Dort wurde es als zulässig angesehen, dass ein Aktionär 

seine Rechtsposition gegen eine entsprechende Kompensation vollständig verliert. 

Die Rechtsposition der Aktionäre war dauerhaft mit dem potentiellen Verlust der 

Mitgliedschaft behaftet, da nach damaligem Recht eine Einziehung in § 227 HGB 

a.F. gesetzlich vorgesehen war. Unschädlich war insoweit, dass der Mechanismus 

des Rechtsverlustes nicht exakt den gesetzlichen Vorgaben entsprach. Laut 

Reichsgericht war vielmehr ausreichend, dass etwas dem Grunde nach gesetzlich 

verankert war. Wie das gesetzlich Gestattete jedoch statuarisch umgesetzt wurde, 

ist ein Spielraum, den der Satzungsgeber ausfüllen kann. Folglich wird hierin deut-

lich, dass das „Ob“ einer Rechtsinhaberschaft eine durch das Gesetz abschlie-

ßend geregelte Frage ist, während das „Wie“, also die Art und Weise der Rechts-

inhaberschaft oder eben des Rechtsverlustes, Satzungsbestimmungen zugänglich 

ist. Dass die zweite Entscheidung des Reichsgerichts etwas anderes nahelegt, ist 

 
507 Dazu oben Seite 88. 

508 RG, Urteil vom 12. Januar 1907, Az. Rep. I. 542/06, RGZ 65, 91 (92). 
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dabei unerheblich. Denn wie bereits gezeigt wurde, haben die Leitgedanken die-

ser Entscheidung gerade nicht Eingang in den gesetzgeberischen Willen gefunden 

und sollten eben nicht fortgelten. 

b. Betroffenheit von Anlegern und Gläubigern 

Weiterhin lassen die Entscheidungen des Reichsgerichts erkennen, dass es ver-

schiedene Schutzbelange gibt, die es bei der Beurteilung zwingenden Aktien-

rechts zu berücksichtigen gilt. Allen voran lag in der damaligen Zeit die Kerninten-

tion hinter der Einführung der Satzungsstrenge im Anlegerschutz.509 Schon in der 

ersten Entscheidung des Aktiengesetzes war der maßgebliche Leitgedanke, dass 

ein Aktionär nicht in einer gesetzlich nicht vorgesehenen Weise von seiner Aktio-

närsposition ausgeschlossen werden sollte. Der Aktionär als Anleger wurde damit 

vor dem Verlust seiner Mitgliedschaft geschützt. Und auch in der Dritten Entschei-

dung ging es um den Anlegerschutz. Dabei wurde jedoch klargestellt, dass der Ak-

tionär nur im Umfang des gesetzlichen Rahmens vor einem Rechtsverlust ge-

schützt werden soll. Nicht schutzwürdig wird er entsprechend den obigen Ausfüh-

rungen indessen in Bezug darauf angesehen, wie seine Rechte ausgestaltet sind.  

Zusätzlich wird mit der dritten Entscheidung des Reichsgerichts klargestellt, was 

ohnehin das Gesellschaftsrecht durchzieht: Satzungsbestimmungen können nur 

dann Gültigkeit haben, wenn Rechte außenstehender Dritter nicht betroffen wer-

den. Zudem wird deutlich, dass der Anlegerschutz nicht allein maßgeblich für 

zwingendes Aktienrecht ist. Denn obwohl der Gleichbehandlungsgrundsatz als für 

die Satzungsbestimmungen relevant angesehen wird,510 zeigt sich, dass die da-

malige Befugnis der Hauptversammlung zur Einziehung nicht beschnitten werden 

darf. Insoweit wird die Geltung der Satzungsstrenge durch das Reichsgericht nicht 

nur für die Aktionärsrechte, sondern auch für die Rechte Dritter und die weiteren 

Beteiligten der Aktiengesellschaft festgestellt. 

c. Wesen der Aktiengesellschaft 

Ähnliche Erwägungen wie jene zur Rechtsprechung des Reichsgerichts sind auch 

für die herrschende Lehre entscheidend. Denn in Bezug auf die Reichweite der 

Satzungsstrenge und somit auch für die abschließende Wirkung des Aktiengeset-

zes werden keine Einschränkungen hinsichtlich einzelner Beteiligter innerhalb der 

Aktiengesellschaft oder außenstehender Dritte vorgenommen.  

 
509 In diesem Sinne auch Bendfeld, Satzungsstrenge, 41; Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesell-

schaftsrecht 1998, 61 (85). 

510 RG, Urteil vom 17. Februar 1928, Az. II 275/27, RGZ 120, 177 (180 f.). 



 

 
95 

In Bezug auf die herrschende Lehre ist zunächst klarzustellen, dass der Gesetzge-

ber die Formulierung „abschließende Regelung“ als Umschreibung der Beurteilung 

der herrschenden Lehre von ergänzenden Satzungsbestimmungen verwendete. 

Denn nur dieses Verständnis der Formulierung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG führt tat-

sächlich zu einer Klarstellung im Gegensatz zur Neuregelung zwingenden Aktien-

rechts. Sodann ist festzustellen, dass die herrschende Lehre Ergänzungen zum 

Aktiengesetz immer dort für zulässig erachtet, wo grundsätzliche Vorschriften oder 

hinter den Vorschriften stehende Rechtsgrundätze über das Wesen der Aktienge-

sellschaft nicht entgegenstehen.511 Der dieser Beurteilung der herrschenden Lehre 

entsprechende gesetzgeberische Wille kann folgendermaßen interpretiert werden.  

Die abschließende Wirkung einer Vorschrift darf nicht allein durch den Blick auf 

eine einzelne Vorschrift beurteilt werden. Stattdessen sind die gesetzlich anknüpf-

baren – also hinter den Vorschriften stehenden – Prinzipien des Aktiengesetzes, 

soweit sie als Rechtsgrundsatz das Wesen der Aktiengesellschaft ausmachen, bei 

der Beurteilung der abschließenden Wirkung heranzuziehen. Dazu gehören nach 

dem derzeitigen Meinungsstand neben den grundsätzlichen Vorschriften des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes oder den Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflich-

ten vorrangig die innere Organisation und Zusammensetzung der Organe, das 

Leitbild der Aktiengesellschaft als Publikumsgesellschaft und besonders prominent 

die Zuständigkeits- und Kompetenzordnung der Aktiengesellschaft. Eindeutige 

Hinweise darauf, ob einer oder gleich jeder dieser Ansätze zur Beurteilung ab-

schließenden Gesetzesrechts herangezogen werden sollte, fehlen in der damali-

gen Literatur. Jedenfalls aber die Bedeutung des Leitbilds als Publikumsgesell-

schaft512 kann an dieser Stelle ausgeschlossen werden. Denn in allen drei Ent-

scheidungen des Reichsgerichts ging es lediglich um die Betroffenheit einzelner 

Aktionäre. Zudem gibt es weder in der damaligen Literatur noch der Rechtspre-

chung Anhaltspunkte dafür, dass die Satzungsstrenge für Aktiengesellschaften mit 

kleinem Aktionärskreis nicht oder anders gelten sollte. Die übrigen Ansätze hinge-

gen bedürfen weiterer Beurteilung. 

3. Zum Begriff der abschließenden Regelung 

Die Überlegungen zur Historie der Satzungsstrenge können für verschiedene An-

sätze zur Definition des Begriffes der abschließenden Regelung nutzbar gemacht 

 
511 Schlegelberger/Quassowsky, AktG 1937, § 16 Rn. 27. Ähnlich Baumbach/Hueck, AktG, § 16 

Rn. 4; Fischer, in: GroKo AktG, 2. Auflage, § 16 Rn. 18; Ritter, AktG 1937, Vor § 1 Rn. 3; 

Godin/Wilhelmi, AktG 1965, § 23 Rn. 14; Teichmann/Köhler, AktG, § 16 Rn. 4. 

512 Dazu oben Seite 52. 
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werden. Die dabei herausgearbeiteten Grundsätze sind dann anhand einer Beur-

teilung des Zwecks der Satzungsstrenge zu überprüfen. Dennoch sollen bereits an 

dieser Stelle denkbare Herangehensweisen dargestellt werden. 

a. Interessenabwägung 

Ein sehr verallgemeinernder Ansatz wäre es, dann eine Regelung als abschlie-

ßend anzusehen, wenn die jeweilige Vorschrift eine vom Gesetzgeber abstrakt 

vorgezeichnete Interessenabwägung darstellt. Diese Interessenabwägung könnte 

im Sinne der damals herrschenden Lehre als hinter der einzelnen Vorschrift ste-

hender Rechtsgrundsatz angesehen werden. Ein solcher Rechtsgrundsatz läge im 

Rahmen des bereits besprochenen § 227 HGB a.F. beispielsweise darin, dass der 

Gesetzgeber den Stellenwert der Mitgliedschaft insoweit mit den Rechten der 

Hauptversammlung abgewogen hatte, als eine Einziehung aufgrund eines Haupt-

versammlungsbeschlusses möglich war. Da diese Interessenabwägung nicht 

durch die Satzungsbestimmung von der im Jahre 1928 vom Reichsgericht513 zu 

entscheidenden Fallkonstellation beeinträchtigt wurde, lag keine abschließende 

Wirkung vor. Allerdings könnte schon hiergegen eingewendet werden, dass die 

gesetzliche Vorschrift eine Interessenabwägung dergestalt vorgenommen habe, 

dass ein Übergang der Aktien an den Staat als Dritten gerade nicht vorgesehen 

war. Wo also die gesetzgeberische Interessenabwägung endet und wo damit ge-

stalterischer Spielraum eröffnet wird, ist kaum feststellbar. Ein Vorteil dieses Ver-

ständnisses wäre jedoch, dass es auf jede Vorschrift des Aktiengesetzes ange-

wendet werden könnte und dementsprechend die Reichweite hat, welche die his-

torische Auslegung nahe legt. 

Allerdings liegt in dieser Reichweite zugleich die unüberbrückbare Schwäche die-

ses Ansatzes. Denn letztlich stellt jede gesetzliche Vorschrift eine vom Gesetzge-

ber abstrakt vorweggenommene Interessenabwägung dar. Es würde also jede ein-

zelne Vorschrift des Aktiengesetzes weitreichend zu einer abschließenden Rege-

lung. Dies widerspricht jedoch der gesetzgeberischen Intention, im Rahmen von 

Ergänzungen Raum für Satzungsbestimmungen zu schaffen, was in der mehrfach 

angesprochenen Formulierung „es sei denn“ deutlich wird. Zudem kann nicht jede 

gesetzliche Interessenabwägung im Sinne der damals herrschenden Lehre als 

Rechtsgrundsatz das Wesen der Aktiengesellschaft betreffen. Vielmehr wird in 

dieser Formulierung deutlich, dass es gewichtigere Gründe für zwingendes Recht 

geben muss. Historisch betrachtet kann der Befund gesetzgeberischer Interessen-

abwägungen innerhalb des Aktiengesetzes daher nicht zu einer Definition der ab-

schließenden Regelung führen. 

 
513 RG, Urteil vom 17. Februar 1928, Az. II 275/27, RGZ 120, 177. 
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b. Zuständigkeits- und Kompetenzordnung 

Auf Grundlage der Ausführungen von Mertens wurde eine Beurteilung der ab-

schließenden Regelungen anhand der Zuständigkeits- und Kompetenzordnung als 

vielversprechend eingestuft.514 Und tatsächlich sprechen historisch betrachtet gute 

Gründe für diesen Ansatz. Mit Blick auf die Formulierungen der damals herrschen-

den Lehre kann konstatiert werden, dass die Zuständigkeits- und Kompetenzord-

nung als gesetzlich anknüpfbarer Grundsatz zweifellos entscheidend für das We-

sen der Aktiengesellschaft ist. Denn entsprechend der Ausführungen von Mertens 

prägt die Kompetenzordnung die Aktiengesellschaft durch die Trennung von Lei-

tung und Eigentümerschaft.515 Die Gefahren, die diese Trennung mit sich bringt, 

sind zwar nicht in der Begründung zur Satzungsstrenge selbst in die Regierungs-

begründung aufgenommen worden. Dennoch spielten sie bei der Aktienrechtsre-

form im Jahre 1965 eine entscheidende Rolle. So wurde die Unabhängigkeit der 

Leitung sowohl in dem Referentenentwurf als auch im Regierungsentwurf zum 

neuen Aktiengesetz als tragende Erwägung für die zahlreichen Erweiterungen des 

Aktiengesetzes angesehen, die sich namentlich in Kontrollinstrumenten gegen-

über der Verwaltung darstellten.516 Die ausbalancierte Kompetenzordnung ist folg-

lich historisch eng mit der Einführung der Satzungsstrenge verknüpft. Ein Zusam-

menhang zwischen der Auslegung des Begriffes der abschließenden Regelung 

und der Zuständigkeits- und Kompetenzordnung ist daher nicht von der Hand zu 

weisen. 

Dagegen kann nicht angeführt werden, dass im Rahmen der Entscheidung des 

Reichsgerichts aus dem Jahre 1907517 das Erfordernis zusätzlicher Unterschriften 

der Aktionäre lediglich eine Formalität war, die weder die Kompetenzen noch die 

Zuständigkeiten der Hauptversammlung unangemessen beeinträchtigen. Denn 

unabhängig davon, ob man diese Prämisse für zustimmungswürdig hält, ist bereits 

deutlich geworden, dass diese Entscheidung in Bezug auf Ergänzungen gerade 

nicht in der heutigen Satzungsstrenge aufgegangen ist. Sie gilt nicht fort. Dement-

sprechend ist unerheblich, ob durch diese Entscheidung tatsächlich die Hauptver-

sammlung oder unter Umständen sogar lediglich das Amt des Notars518 geschützt 

werden sollte. Aus der Entscheidung des Reichsgerichts dürfen jedenfalls keine 

Schlüsse auf das Vorliegen einer abschließenden Regelung getroffen werden, da 

 
514 Vgl. dazu auch oben Seiten 53 ff. und 76 ff. 

515 Mertens, NJW 1970, 1718 (1719 f.). 

516 BT-Drs. IV/171, 93 f.; Kropff, RegE, 15. 

517 RG, Urteil vom 12. Januar 1907, Az. Rep. I. 542/06, RGZ 65, 91. 

518 So Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (85). 
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das Reichsgericht davon ausging, dass eine ausdrückliche Zulassung auch für Er-

gänzungen erforderlich sei. 

Dennoch kann der von Mertens entwickelte Ansatz nicht uneingeschränkt über-

zeugen. Denn historisch betrachtet war der Anlegerschutz der vorrangige Zweck 

der Satzungsstrenge. Die Sicherung der Verkehrsfähigkeit der Aktie als Zweck der 

Satzungsstrenge trat erst später – abgeleitet aus dem Anlegerschutzgedanken – 

in den Vordergrund.519 Für den Anlegerschutz ist zwar erforderlich, dass die Lei-

tung der Gesellschaft ausreichend mittels verschiedener Kontrollinstrumente so-

wie Verschwiegenheits- oder Sorgfaltspflichten gebunden wird und dies nicht ab-

dingbar ist. Der Anlegerschutz geht aber darüber hinaus. So sind namentlich die 

Minderheitsrechte oder die Kapitalerhaltung für die Anleger maßgebliche Ge-

sichtspunkte, die entsprechend abschließend sein müssen. Auch dies zeigt sich in 

den bereits erwähnten Erwägungsgründen von Referenten- und Regierungsent-

wurf, in denen die Rücklagenbildung und das Recht auf Gewinnbeteiligung als un-

verzichtbar für die Anleger dargestellt werden. Denn nur diese Mechanismen führ-

ten zu einem Ausgleich des geringen Einflusses der Aktionäre und sicherten ihre 

Stellung als Eigentümer- und Kapitalgeber.520 Dabei handelt es sich jedoch weder 

um Organzuständigkeiten noch Kompetenzen. Sie müssen gleichwohl entspre-

chend der Regierungsbegründung weitreichend abschließend geregelt sein, um 

die Aktionärsstellung zu sichern. In Bezug auf diese Bereiche vermag die Zustän-

digkeits- und Kompetenzordnung keine Aussage zu treffen. Folglich kann sie je-

denfalls nicht allein zur Bestimmung der abschließenden Regelung dienen. 

Es zeigt sich erneut, dass sich der bisherige Meinungsstand darauf beschränkte, 

einzelne Aspekte zwingenden Rechts zu beleuchten. Umfassende Beurteilungen 

der Begrifflichkeiten der Satzungsstrenge finden sich nicht. Somit kommt lediglich 

in Betracht, den hier zumindest in Teilen tragenden Ansatzpunkt der Zuständig-

keits- und Kompetenzordnung, der sich durch die Unabhängigkeit der Leitung von 

den Eigentümern der Gesellschaft bestimmt, in die Definition der abschließenden 

Regelung einzuarbeiten. 

c. Funktionskreise des Aktiengesetzes 

Der Ansatz der Zuständigkeits- und Kompetenzordnung ist nach dem soeben Ge-

sagten, um die weiteren Belange des Anlegerschutzes zu erweitern. Dabei liegt 

die erste Hürde darin, dass Aktionäre anders als die Organe der Aktiengesell-

 
519 Vgl. Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50; Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschafts-

recht 1998, 61 (85);  

520 BT-Drs. IV/171, 93; Kropff, RegE, 15. 
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schaft weder Zuständigkeiten noch Kompetenzen haben, sondern mitgliedschaftli-

che Rechte und Pflichten. Die Organe haben Befugnisse und Pflichten, wobei 

manche dieser Befugnisse Zuständigkeiten oder Kompetenzen darstellen kön-

nen.521  

Eine Verbindung von Rechten, Befugnissen und Pflichten könnten die Funktionen 

der Beteiligten innerhalb der Aktiengesellschaft sein und so eine Verbindung aller 

abschließenden Regelungsbereiche des Aktiengesetzes darstellen. Als Grundlage 

dieser Hypothese müssten die meisten – wenn nicht gar alle – Befugnisse und 

Pflichten der jeweiligen Organe einschließlich ihrer Zuständigkeiten und Kompe-

tenzen im Zusammenhang mit der Funktion des Organs innerhalb der Aktienge-

sellschaft stehen. Denn dann ließe sich der Ansatz der Zuständigkeits- und Kom-

petenzverteilung der Organe mit den Funktionen der Organe umschreiben. Dabei 

hätte der Vorstand die Geschäftsführungsfunktion, der Aufsichtsrat die Funktion 

des internen Kontrollorgans und die Hauptversammlung als Willensbildungsorgan 

die Funktion des Sprachrohrs der wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens. 

Zudem könnten die Rechte und Pflichten der Aktionäre ihrer Funktion innerhalb 

der Aktiengesellschaft zugeordnet werden. Diese liegt darin, als Eigentümer der 

Gesellschaft das erforderliche Kapital bereitzustellen. Im Umkehrschluss dieser 

Funktion müsste es entsprechend gesicherte Herrschafts- und Vermögensrechte 

der Aktionäre geben, die ebenfalls zwingend wären. Auf diese Weise könnte über 

die Funktionen von Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung ein Bezug zu 

den vom Anlegerschutz betroffenen Aktionären hergestellt werden. Zu diesen 

Funktionen der Organe könnte gleichzeitig das Funktionieren der Organe gehören.  

aa. Gesetzesbegründung von 1965 

Diese Hypothese lässt sich historisch verankern. Denn aus Referenten- und Re-

gierungsentwurf geht hervor, dass den Aktionären innerhalb der Aktiengesellschaft 

gerade die Funktion der Kapitalbereitstellung zukommt.522 Dies erfolgt zwar erneut 

ohne direkten Bezug zur Satzungsstrenge. Dennoch wird das funktionelle Geflecht 

der Organe mit den Aktionären detailliert beschrieben, indem zunächst festgestellt 

wird, dass die Mitsprache- und Kontrollrechte zwar eingeschränkt werden müss-

ten. Die Einschränkung dürfe aber nur in angemessenem Maße erfolgen, damit 

 
521 Flume, Juristische Person, 405; Häsemeyer, ZHR 144 (1980), 265 (271 f.); Cahn, in: KK-AktG, 

Vorb. § 76 Rn. 3 f. 

522 BT-Drs. IV/171, 94; Kropff, RegE, 14. 
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das Kapital auch weiterhin zur Verfügung gestellt werde und der verfassungsrecht-

lich anerkannte Schutz des Eigentums gewährleistet sei.523 Dazu müssten insbe-

sondere die Aktionärs- und Minderheitsrechte stark ausgestaltet sein.524 Schon 

dies spricht dafür, dass der historische Gesetzgeber von einer starren Ausgestal-

tung dieser Funktion ausging.  

Gleichzeitig wird festgestellt, dass es richtig gewesen sei, Vorstand und Aufsichts-

rat eine derart starke Position gegenüber den Eigentümern der Gesellschaft einzu-

räumen, da es wirtschaftlich sinnvoll sei, eine eigenständig agierende Verwaltung 

zu installieren. Zu rechtfertigen sei dies gegenüber den Eigentümern aber nur 

dann, wenn eine ausreichende Kontrolle zwischen Vorstand und Aufsichtsrat be-

stünde und die Rechenschaftspflichten gegenüber der Gesellschaft ausreichend 

stark ausgestaltet seien.525 Insoweit wird vom historischen Gesetzgeber betont, 

dass die internen Verknüpfungen zwischen Verwaltung und der Gesellschaft, die 

namentlich durch die Rechte innerhalb der Hauptversammlung definiert werden, 

sowie die Beziehungen zwischen der Verwaltung und den Aktionären als Eigentü-

mern detailliert ausgestaltet werden müssen. So wird ein wirtschaftliches Funktio-

nieren der Gesellschaft gewährleistet und dennoch der Eigentumsschutz aner-

kannt. All diese Erwägungen mit derjenigen Gesetzesnovelle anzustellen, welche 

die Aufnahme der Satzungsstenge ins Gesetz mit sich brachte und damit weite 

Teile dieser beschriebenen Struktur zwingend macht, zeigt, dass diese Erwägun-

gen in die Auslegung der Satzungsstrenge einfließen müssen. Sowohl Referen-

ten- als auch Regierungsentwurf können demnach so verstanden werden, dass 

nicht nur einzelne Rechte, Zuständigkeiten oder Kompetenzen zwingend werden 

sollten. Vielmehr sollten die einzelnen Funktionen der Beteiligten in der Aktienge-

sellschaft unverrückbar ausgestaltet werden. Diese fügen sich dann in ein Ge-

flecht aus Rechten, Befugnissen und Pflichten ein, um den idealen Ausgleich der 

funktionellen Machtzentren526 zu wahren. 

Insgesamt entspricht daher die zwingende Ausgestaltung der durch die Rechte, 

Befugnisse und Pflichten der Beteiligten umschriebenen Funktionen in der Aktien-

gesellschaft dem Willen des historischen Gesetzgebers. 

 
523 BT-Drs. IV/171, 93; Kropff, RegE, 14. 

524 BT-Drs. IV/171, 94; Kropff, RegE, 15 f. 

525 BT-Drs. IV/171, 93; Kropff, RegE, 15. 

526 Ähnliche Begriffe verwendete Timm, DB 1980, 1201 (1204). Hommelhoff spricht von einer 

Funktionentrennung innerhalb der Aktiengesellschaft, Hommelhoff, ZHR 143 (1979), 288 (308). 
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bb. Übereinstimmung mit der damals herrschenden Lehre 

Ferner steht die in den gesetzgeberischen Willen aufgenommene herrschende 

Lehre der damaligen Zeit mit diesem funktionellen Ansatz in Einklang. Denn den 

Passus der von Schlegelberger/Quassowski527 geprägten herrschenden Lehre, 

Satzungsbestimmungen könnten die gesetzlichen Vorschriften ergänzen, wo es 

ohne Verstoß gegen grundsätzliche Vorschriften oder gegen hinter den Vorschrif-

ten stehende Rechtsgrundätze über das Wesen der Aktiengesellschaft möglich 

sei, umschreibt der Gesetzgeber mit dem Begriff der abschließenden Regelung. 

Da die Funktionen durch zahlreiche gesetzliche Vorschriften abgebildet werden 

und damit hinter den Vorschriften stehende Rechtsgrundätze über das Wesen der 

Aktiengesellschaft darstellen, stimmen der funktionelle Ansatz und die damalige 

herrschende Lehre überein. 

Insbesondere sind die Eigentümerstellung der Aktionäre bei verhältnismäßig ge-

ringem Einfluss auf das Tagesgeschäft ebenso Wesensmerkmal der Aktiengesell-

schaft wie die Unabhängigkeit der Leitung der Gesellschaft durch den Vorstand. 

Dies ergibt sich daraus, dass sich die Aktiengesellschaft in dieser Struktur maß-

geblich von den anderen deutschen Gesellschaftsformen unterscheidet. Eine 

solch strikte Trennung der wirtschaftlichen Eigentümer von der Geschäftsleitung 

existiert in anderen Gesellschaftsformen des deutschen Rechts nicht.528 So gilt im 

Personengesellschaftsrecht der Grundsatz der Selbstorganschaft529 und die Ge-

schäftsführung der GmbH ist an die Weisungen der Gesellschafterversammlung 

gebunden.530 Dementsprechend besteht bei der Aktiengesellschaft, mehr als bei 

allen anderen Gesellschaftsformen die Gefahr, dass die Geschäftsleitung das Ei-

gentum der Anteilseigner aushöhlt.531 Daraus erklärt sich zudem, dass die Haupt-

versammlung nur mit einzelnen Beschlusskompetenzen ausgestattet ist und im 

Übrigen vor allem der Kommunikation zwischen Leitung und Eigentümer der Ge-

sellschaft dient. Dieses Wesensmerkmal wiederum begründet ein gesteigertes Be-

dürfnis der Aktionäre und damit mittelbar ein Bedürfnis der Hauptversammlung, 

dass die Rechte zur Informationsgewinnung, Mitbestimmung und auf finanzielle 

Erlöse weitreichend unangetastet bleiben. Auch die zwingend vorgeschriebene 

zweigliedrige Verwaltung der Aktiengesellschaft, die sich namentlich durch die 

 
527 Schlegelberger/Quassowski, AktG 1937, § 16 Rn. 27. 

528 Bachmann, in: Groko AktG, § 1 Rn. 36. 

529 Leistikow, in: Beck’sches RA-HdB, § 44 Rn. 30; Born, in: Ebenroth/Boujong HGB, § 108 

Rn. 28 ff.. 

530 Konzen, NJW 1989, 2977; Oetker, in: Henssler/Strohn GesR, § 37 GmbHG Rn. 13. 

531 Drygala, KapGesR, § 21 Rn. 5. Vgl. auch Baums, ZIP 1995, 11; Fleischer, ZGR 2001, 1 (6). 
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Kontrollfunktion des Aufsichtsrates auszeichnet, ist ein Wesensmerkmal der Akti-

engesellschaft, die sowohl im nationalen als auch internationalen Vergleich prä-

gend für die Aktiengesellschaft ist. Denn nur bei der Aktiengesellschaft besteht die 

Pflicht zur Einsetzung eines Aufsichtsrates.532 Ein solcher kann aufgrund der pri-

vatrechtlichen Gestaltungsfreiheit zwar auch in anderen Gesellschaftsformen, bei-

spielsweise der GmbH,533 eingesetzt werden. Unabhängig von einer Arbeitneh-

merbeteiligung existiert die Einsetzungspflicht aber ausschließlich bei der Aktien-

gesellschaft. Da der verpflichtende Aufsichtsrat gegenstandslos wäre, wenn nicht 

dessen Befugnisse und Pflichten abschließend ausgestaltet wären, ist auch dieses 

Wesensmerkmal im Sinne der historischen herrschenden Lehre als abschließend 

anzusehen. Andernfalls könnte dieses Wesensmerkmal qua Satzungsbestimmung 

ausgehöhlt werden. 

Durch die Funktionen der Beteiligten der Aktiengesellschaft lässt sich aber auch 

dem Gedanken der herrschenden Lehre Rechnung tragen, dass ein Verstoß ge-

gen grundsätzliche Vorschriften des Aktiengesetzes dazu führen soll, dass eine 

satzungsmäßige Ergänzung unzulässig ist. Denn als diese grundsätzlichen Vor-

schriften sind gerade die Normen des Aktiengesetzes zu klassifizieren, die für die 

Funktionen entscheidend sind. Dazu zählen im Bereich der Aktionäre namentlich 

der Gleichbehandlungsgrundsatz des § 53a AktG, da Kapital nur dann bereitge-

stellt wird, wenn gesichert ist, dass dieses Kapital entsprechend seiner Beteiligung 

am Unternehmen Rechte und wirtschaftlichen Wert verkörpert. In Bezug auf die 

Verwaltung sind derart grundsätzliche Vorschriften beispielsweise die Sorgfalts- 

und Verschwiegenheitspflichten nach § 93 Abs. 1 S. 1 und 3 AktG. Denn nur wenn 

diese Beschränkungen gewahrt werden, ist die Unabhängigkeit der Leitung der 

Gesellschaft von den Eigentümern hinnehmbar, weil das Risiko von Misswirtschaft 

und Missbrauch minimiert wird. Die herrschende Lehre zu ergänzenden Satzungs-

bestimmungen lässt sich folglich umfassend durch die Funktionen innerhalb der 

Aktiengesellschaft abbilden. 

Fraglich ist, inwieweit die Betroffenheit der Funktionen innerhalb der Aktiengesell-

schaft durch eine Satzungsbestimmung dazu führt, dass diese Satzungsbestim-

mung unzulässig wäre, weil die entsprechende Vorschrift abschließend ist. Erneut 

kann dazu etwas aus der in die Gesetzesnovelle aufgenommenen herrschenden 

Lehre entnommen werden. Denn diese gibt vor, dass Ergänzungen namentlich 

dann unzulässig sein sollen, wenn sie gegen das Wesen der Aktiengesellschaft 

verstoßen. Dies ist jedoch nicht bei jeder Betroffenheit der Funktionen der Fall. 

 
532 Bachmann, in: Groko AktG, § 1 Rn. 37; Heider, in: MüKo AktG, § 1 Rn. 106. 

533 Vgl. § 52 GmbHG. Dazu Spindler, in: MüKo GmbHG, § 52 Rn. 9. Ausnahmen ergeben sich le-

diglich bei der mitbestimmten GmbH. 
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Vielmehr kann ein Verstoß gegen das Wesen der Aktiengesellschaft nur bei mate-

riellen Änderungen angenommen werden. Als eine derart materielle Änderung 

kann es angesehen werden, wenn die Funktion eines Organs zumindest teilweise 

auf ein anderes übertragen wird oder die Funktion als solches beschränkt oder 

ausgeweitet wird. Nicht betroffen ist das Wesen der Aktiengesellschaft indessen 

dann, wenn lediglich eine formelle Änderung im Funktionsbereich eines Beteiligten 

in der Aktiengesellschaft vorgenommen wird. Eine solche formelle Änderung ist 

namentlich dann anzunehmen, wenn die Art und Weise der Ausübung der Funk-

tion modifiziert wird, ohne dabei die tatsächliche Wahrnehmung der entsprechen-

den Aufgabe zu beschränken. Befugnisse und Pflichten, die eine solche Funktion 

umschreiben, dürfen also formell modifiziert, aber nicht materiell eingeschränkt 

oder verschoben werden. Die im gesetzgeberischen Willen aufgenommene herr-

schende Lehre stützt also den Ansatz der Funktionen innerhalb der Aktiengesell-

schaft zur Bestimmung abschließender Regelungen im Gesetz. 

cc. Verhältnis zur Rechtsprechung des Reichsgerichts 

Schließlich lässt sich dieser Ansatz durch die Rechtsprechung des Reichsgerichts 

stützen. Denn zum einen nimmt das Reichsgericht ebenfalls an, dass die bereits 

als grundsätzlich zu verstehenden Vorschriften für die Zulässigkeit von Satzungs-

bestimmungen von Relevanz sind. Dies wird darin deutlich, dass das Reichsge-

richt eine Satzungsbestimmung zur Einziehung nur dann für zulässig hält, wenn 

der Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt ist.534  

Zum anderen zeigt sich namentlich in der dritten Entscheidung des Reichsge-

richts, dass formelle Änderungen durch die Satzungsbestimmungen auch bei einer 

Funktionsbetroffenheit zulässig sind. Denn durch die Einziehung wird die Eigentü-

merstellung der Aktionäre vollständig aufgehoben.535 Allerdings war dies damals 

gesetzlich so vorgesehen, sodass der potentielle Verlust der Aktionärsstellung 

durch Einziehung Teil der funktionellen Stellung als Kapitalgeber war, zumal je-

denfalls eine monetäre Kompensation vorgesehen war. Im Rahmen dieser Einzie-

hung wird es vom Reichsgericht dann aber als unerheblich angesehen, wie der 

Verlust der Eigentümerstellung erfolgt, solange er grundsätzlich den funktionsbe-

stimmenden Vorschriften des Gesetzes entspricht. Bei der satzungsmäßigen Aus-

gestaltung als Einziehung samt Übertragung an einen Dritten handelt es sich im 

Vergleich zu der gesetzlich vorgesehenen Einziehung lediglich um eine Formalität. 

Die funktionelle Stellung der Aktionäre als Kapitalgeber ist nicht in einer Weise be-

troffen, die unstatthaft ist. Dies wäre allenfalls dann der Fall, wenn eine Einziehung 

 
534 RG, Urteil vom 17. Februar 1928, Az. II 275/27, RGZ 120, 177 (180). 

535 RG, Urteil vom 17. Februar 1928, Az. II 275/27, RGZ 120, 177 (180). 
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anders als im Gesetz vorgesehen keine Kompensation vorsehen würde. Denn 

dies beträfe den materiellen Wert der Mitgliedschaft. In den Entscheidungen der 

Rechtsprechung des Reichsgerichts, die der Gesetzgeber als Teil der Satzungs-

strenge übernehmen wollte, zeigt sich damit eine Funktionsbezogenheit der Gren-

zen statuarischer Ergänzungen. Danach sind funktionell relevante Vorschriften 

nicht abschließend, soweit sie lediglich in formeller Hinsicht betroffen sind. Ab-

schließend sind die Vorschriften des Aktiengesetzes jedoch hinsichtlich grundsätz-

licher Vorschriften wie dem Gleichbehandlungsgrundsatz des heutigen § 53a 

AktG. 

dd. Ableitungen aus der Entstehungsgeschichte der Satzungsstrenge 

Ein Blick auf die historische Entwicklung der Satzungsstrenge führt zu folgender 

Arbeitshypothese. Der Begriff der abschließenden Regelung könnte mit der Betrof-

fenheit der Funktionen der Beteiligten in der Aktiengesellschaft zusammenhängen. 

Dabei hätten die Rechte und Pflichten der Aktionäre ebenso wie die Befugnisse 

und Pflichten der Organe jeweils eine Zugehörigkeit zu den Funktionen der Be-

troffenen. Sie bilden in einer Gesamtschau die Funktionskreise der jeweiligen Be-

teiligten der Aktiengesellschaft. Diese Funktionskreise könnten nach einer histori-

schen Betrachtung in materieller Hinsicht abschließend geregelt sein. Das bedeu-

tet, dass die jeweils funktionsrelevante Norm abschließend wäre, soweit sie durch 

Satzungsbestimmung in materieller Hinsicht ergänzt werden soll. Formelle Ergän-

zungen wären hingegen zulässig, weil die funktionsrelevanten Normen nach dem 

historischen Verständnis der Satzungsstrenge insoweit keine abschließende Re-

gelung darstellten. Fraglich ist, ob sich dies mit dem Zweck der Satzungsstrenge 

in Einklang bringen lässt. Die erarbeitete Hypothese wäre dadurch bestätigt und 

eine Definition der abschließenden Regelung könnte formuliert werden. 

IV. Funktionskreise des Aktiengesetzes unter Zweckgesichtspunkten 

Die Zwecke der Satzungsstrenge wurden bereits im Rahmen der Begriffsbestim-

mungen angerissen. Schon dort zeigte sich die Vielschichtigkeit der Zweckbestim-

mung der Satzungsstrenge. Fraglich ist, ob sich eine Definition des Begriffes der 

abschließenden Regelung aus der teleologischen Auslegung herleiten lässt. Dabei 

sind erneut insbesondere die Ansätze der Literatur zu überprüfen, die verschie-

dene Prinzipien des Aktiengesetzes zur Bestimmung der abschließenden Rege-

lung heranziehen. Darüber hinaus wird sich der im Rahmen der historischen Aus-

legung beschriebene Ansatz zu den Funktionskreisen der Aktiengesellschaft an 

der teleologischen Auslegung messen lassen müssen. Letztlich könnte dann eine 

dem Zweck entsprechende Definition der abschließenden Regelung die Reich-

weite des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG klar konturieren. 
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1. Telos der Satzungsstrenge 

Während historisch gesehen, die Hauptintention der Satzungsstrenge im Schutz 

der Anleger lag, dient sie inzwischen in erster Linie der Verkehrsfähigkeit der Ak-

tie. Dennoch stellen die Anlegerschutzziele weiterhin eine tragende Säule der Sat-

zungsstrenge dar. Daneben treten sowohl Gesellschafter- als auch Gläubiger-

schutz.536 Insgesamt soll die Satzungsstrenge ein Mittel sein, um Rechtssicherheit 

hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Satzung und Gesetz herzustellen.537 Da-

bei handelt es sich jedoch weniger um einen Zweck der Satzungsstrenge als viel-

mehr um eine Legitimation der Einschränkung der Privatautonomie durch die Sat-

zungsstrenge.538 Im Rahmen der teleologischen Auslegung muss dieser Gesichts-

punkt daher zurücktreten.  

a. Verkehrsfähigkeit  

Der Hauptzweck der Satzungsstrenge ist es, die Verkehrsfähigkeit der Aktie zu 

gewährleisten.539 Dieser Zweck ist den weiteren Schutzzielen übergeordnet. Inso-

weit wurde der Anlegerschutz als Hauptzweck abgelöst.540 Die besondere Bedeu-

tung der Verkehrsfähigkeit der Aktie wird dabei dadurch unterstrichen, dass sie im 

Rahmen des Eigentumsschutzes aus Art. 14 GG verfassungsrechtlich abgesichert 

ist.541 Sie ist dementsprechend vom Gesetzgeber zu garantieren. 

 
536 Mittelbar führt die Verwirklichung dieser Zweckbestimmungen zu einem Funktionieren des Kapi-

talmarkts und des Börsenhandels. Mithin wird ein gesamtwirtschaftlich erheblicher Sektor der Fi-

nanzmärkte gestärkt, was auch die Berücksichtigung öffentlicher Interessen durch die Satzungs-

strenge zur Folge hat. Neben der Effizienz der Kapitalmärkte, die für eine optimale Allokation der 

Wirtschaftsgüter erforderlich ist, steigt die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen 

Marktes, vgl. Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 158; Pleßke, Satzungsstrenge, 48 ff. A.A. Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53. 

537 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 133; Bendfeld, Satzungsstrenge, 46; Petrikowski, Satzungs-

strenge contra Gestaltungsfreiheit, 39; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 174; Spindler, AG 

2008, 598 (600). 

538 Vgl. Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 133; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40. 

539 Bendfeld, Satzungsstrenge, 42; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 34; Limmer, in: BeckOGK AktG, 

§ 23 Rn. 50; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 158; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestal-

tungsfreiheit, 39; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 174; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, 

§ 23 Rn. 53; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 29; Spindler, AG 2008, 598 (600); Vedder, 

in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 36; Vetter, in: Henssler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 22.  

540 Vgl. in diesem Sinne Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50. 

541 BVerfG, Beschluss vom 27. April 1999, Az. 1 BvR 1613/94, NJW 1999, 3769. Vgl. dazu auch 

Bayer/Lieder, LMK 2004, 224 (225). 
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aa. Standardisierung 

Das Mittel zur Erreichung des Erhalts der Verkehrsfähigkeit ist die Standardisie-

rung des Produkts Aktie, indem die Gestaltungsspielräume in der Satzung mini-

miert werden. Die Aktie wird ein „Serienprodukt“,542 wodurch die Handelbarkeit der 

Aktie erhöht werden kann.543 Denn als Folge der Standardisierung sinkt nicht nur 

der Informationsaufwand, sondern die Satzung selbst tritt als Investitionsgrund 

oder -hindernis zurück. Für die Investitionsentscheidung bleibt vornehmlich der 

Kurswert übrig, in dem sich beispielsweise die Dividendenerwartung widerspiegelt. 

Er wird zum maßgeblichen Kriterium für eine Investition.544 Durch den geringeren 

Informationsaufwand werden zudem die Transaktionskosten gesenkt, welche sich 

namentlich daraus ergeben, dass Informationen über das Produkt eingeholt wer-

den müssen.545 Die erforderlichen Informationen in rechtlicher Hinsicht und damit 

die Kosten der Informationsbeschaffung werden dadurch reduziert, dass beispiels-

weise Informationen zu Berichtspflichten, Auskunftsansprüchen, Kontrollbefugnis-

sen oder Stimmrechten nicht erforderlich sind, da sie für jede Aktie gleich sind.546 

Dadurch werden zugleich Gelder bei der Beratung eingespart, was dazu führt, 

dass eine Investition nicht nur sicherer, sondern auch attraktiver wird. Durch die 

geringeren Kosten kann eine höhere Marge generiert werden. Auch Kriterien, wel-

che die Satzung zwingend vorgibt – wie die Trennung von Leitung und Kapitaleig-

ner oder die Aktionärsstruktur, treten bei der Investitionsentscheidung in den Hin-

tergrund. Dies führt dazu, dass das Unternehmen als solches in den Vordergrund 

rückt.547 Indem damit weniger die Rechtsform als der Wert des Unternehmens den 

Kern der Investitionsentscheidung ausmacht, wird eine vorzugswürdige Allokation 

auf dem Kapitalmarkt erreicht.  

 
542 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 133; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 174. 

543 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 133; Koch, AG 2015, 213 (213); Koch, in: Koch AktG, § 23 

Rn. 34; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 158; Petrikowski, 

Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 39; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 174; 

Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53. 

544 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 133; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40; Pet-

rikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 76; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 174. 

545 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 133; Bendfeld, Satzungsstrenge, 42; Koch, AG 2015, 213 (213); 

Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 34; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 76; 

Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53; Spindler, AG 2008, 598 (600); Vedder, in: Grigoleit 

AktG, § 23 Rn. 36. Zu den Kriterien der Investitionsentscheidung siehe Röhricht/Schall, in: GroKo 

AktG, § 23 Rn. 174. 

546 Kübler, NJW 1984, 1857 (1862); Kübler, AG 1994, 141 (144 f.). 

547 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 174. 
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Essentiell für die Verkehrsfähigkeit der Aktie ist damit eine einheitliche Struktur der 

Aktiengesellschaft.548 In dieser Struktur der Gesellschaft müssen neben den not-

wendigen Satzungsbestimmungen – wie beispielsweise Klauseln in Bezug auf 

Grundkapital oder Sitz der Gesellschaft – alle Organe und weitere Beteiligte der 

Aktiengesellschaft abgebildet werden.549 Zum Zwecke der Verkehrsfähigkeit ist 

eine einheitliche Ausgestaltung der Aktiengesellschaft hinsichtlich ihres komplexen 

Geflechts von Rechten, Befugnissen und Pflichten erforderlich. Erneut spielt dabei 

eine maßgebliche Rolle, dass das Management von den Eigentümern der Gesell-

schaft unabhängig ist, da die Verwaltung bekannt ist, während der Aktionärskreis 

unter Umständen anonym bleibt.550 Eintretenden Aktionären ist deshalb daran ge-

legen, dass die Ihnen bekannte Verwaltung ohne Einflüsse von den unbekannten 

Aktionären ist. Ihre Unverrückbarkeit ist entscheidend für die Sicherung der Ver-

kehrsfähigkeit der Aktie. 

bb. Kapitalsammelfunktion 

Eng mit der Sicherung der Verkehrsfähigkeit der Aktie verknüpft ist die Sicherung 

der Kapitalsammelfunktion der Aktiengesellschaft durch die Satzungsstrenge.551 

Denn durch die Verkehrsfähigkeit der Aktie ist es auch möglich, neue Investoren 

zu gewinnen und so die Kapitalausstattung der Aktiengesellschaft zu erhöhen. Da-

bei ist die Einschränkung der Privatautonomie sogar notwendige Konsequenz für 

die Kapitalsammelfunktion. Denn für das Einsammeln von Kapital ist es erforder-

lich, dass die jeweiligen Anleger eine positive Investmententscheidung treffen. 

Dies werden sie vorzugsweise dann tun, wenn sie rechtliche Unsicherheiten auf-

 
548 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 158; Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53. 

549 Diesbezüglich ist Hirte jedoch zuzugestehen, dass es erstaunlich ist, dass der Gesetzgeber ge-

rade in Bezug auf strukturrelevante Merkmale – wie Höchststimmrechte bei nicht börsennotierten 

Gesellschaften in § 134 Abs. 1 S. 2 AktG und Vinkulierungen von Namensaktien in § 68 Abs. 2 

AktG – Durchbrechungen der gesetzlichen Strukturen durch die Satzung gestattet, Hirte, in: Ge-

staltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (81). Einzelne wenige Ausnahmen zu einer an-

sonsten starren Struktur können jedoch nicht dazu führen, die Zweckerreichung der Satzungs-

strenge in Frage zu stellen. Dies gilt umso mehr, als Höchststimmrechte nur bei nicht börsennotier-

ten Gesellschaften und Vinkulierungen nur bei bekanntem Aktionärskreis aufgrund der Ausgabe 

von Namensaktien zulässig sind. Dementsprechend sind diese Ausnahmen als Zugeständnisse 

des Gesetzgebers für kleine Aktiengesellschaften einzuordnen, welche die allgemeinen Strukturen 

nicht aushebeln. Vgl. dazu auch Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 84. 

550 Vgl. Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40. 

551 Bendfeld, Satzungsstrenge, 42; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40; Pet-

rikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 39. 
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grund erhöhter Standardisierung bei der Anlageentscheidung ausschließen kön-

nen.552 Die gesteigerte Umlauffähigkeit der Aktie ist zudem volkswirtschaftlich in-

soweit günstig, als sie erhöhte Umsatzzahlen bedeutet, wodurch der Finanzmarkt 

mit den erforderlichen Mitteln versorgt wird. Diese können gleichzeitig besser allo-

kiert werden.553 Dementsprechend findet durch die Sicherung der Verkehrsfähig-

keit mittelbar ein Schutz des gesamten Kapitalmarktes statt.554 

b. Anlegerschutz 

Weiterer maßgeblicher Zweck der Satzungsstrenge ist der Anlegerschutz.555 Ne-

ben der Standardisierung ist ein umfassender Anlegerschutz sowohl für die Ver-

kehrsfähigkeit der Aktie als auch für die Kapitalsammelfunktion unumgänglich.556 

Denn er ist zwingendes Erfordernis für das Funktionieren der Märkte und damit 

auch für die Verkehrsfähigkeit.557 Insoweit bestehen für die unterschiedlichen Risi-

ken der Anleger unterschiedliche Schutzmechanismen im Aktiengesetz, die von 

der Satzungsstrenge zu zwingendem Recht gemacht werden. Diese lassen sich in 

präventive Schutzaspekte vor der Anlageentscheidung und ex post Schutzaspekte 

nach der Anlageentscheidung einteilen. 

aa. Anlegerrisiken 

Die Risiken der Anleger können grob in drei Kategorien unterteilt werden. Zu-

nächst bringt für den in seiner Mitbestimmung stark beschränkten Anleger die 

Struktur der Aktiengesellschaft selbst Risiken mit sich. Darüber hinaus besteht für 

den Anleger ein erhebliches Informationsrisiko insbesondere vor der Anlageent-

scheidung, da er nur wenig Einblick in den Geschäftsgang des jeweiligen Unter-

nehmens hat. Und letztlich besteht gerade aus finanzieller Sicht ein Substanzer-

haltungs-, Ertrags- und Liquiditätsrisiko für den Anleger, der bereits Teil des Aktio-

närskreises ist. 

 
552 Mülbert, Aktiengesellschaft, Unternehmensgruppe und Kapitalmarkt, 97 f.; Petrikowski, Sat-

zungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 39. 

553 Assmann, ZBB 1989, 49 (61); Bayer, Gutachten 67. DJT, E 37; Kalss/Schauer, Gutach-

ten16. ÖJT, 54 ff. 

554 Bendfeld, Satzungsstrenge, 42; Hey, Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen und ihre 

Schranken, 172; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 39.  

555 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 34; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 158; Seibt, in: Schmidt/Lutter 

AktG, § 23 Rn. 53; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 29; Vetter, in: Henssler/Strohn 

GesR, § 23 AktG Rn. 22. 

556 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 39. 

557 Bendfeld, Satzungsstrenge, 42 f.; Assmann, ZBB 1989, 49 (61). 
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Die Struktur der Aktiengesellschaft birgt für den Anleger namentlich aus dem 

Grund hohe Risiken, dass er nur sehr geringen Einfluss auf den Geschäftsgang 

des Unternehmens hat. Insoweit ist es für den Anleger erforderlich, sich der aus-

reichenden Kontrolle des Vorstandes und den gesetzlichen Schranken der Verwal-

tung sicher zu sein.558 Umgekehrt wird nach dem gesetzlichen Leitbild der Aktien-

gesellschaft ein hoher Ertrag und Unternehmenswert dann generiert, wenn eine 

von den Eigentümern der Gesellschaft unabhängige und damit flexible Geschäfts-

leitung installiert ist. Dies ist namentlich durch die Unabhängigkeit des Vorstandes 

gewährleistet.559 Insoweit bedürfen Anleger auch des Schutzes vor übermäßigem 

Einfluss anderer Aktionäre auf die Geschäftsleitung. Zum Zwecke des Anleger-

schutzes muss demnach diese Unabhängigkeit und Trennung fixiert sein. Hin-

sichtlich der Struktur der Aktiengesellschaft bestehen somit sowohl hinsichtlich zu 

großer Freiheiten der Geschäftsführung als auch hinsichtlich eines zu großen Ein-

flusses auf die Geschäftsführung Risiken, die im Sinne des Anlegerschutzes je-

denfalls zu minimieren sind. 

Zusätzliche Risiken für den Anleger ergeben sich daraus, dass eine Informations-

asymmetrie zwischen ihm und der Aktiengesellschaft hinsichtlich ihrer wirtschaftli-

chen Kennzahlen und potentiell auch ihrer rechtlichen Ausgestaltung besteht. 

Deshalb beinhalten funktionierende Anlegerschutzregeln stets einen marktspezifi-

schen Teil, der regelmäßig informationelle Regelungen zugunsten der Anleger 

vorsieht.560 Dadurch soll der Anleger in die Situation gebracht werden, dass er vor 

seiner Anlageentscheidung die Möglichkeit hat, eine sachgerechte Bewertung des 

Unternehmens und seiner Risikofaktoren vorzunehmen.561 Dabei entfallen die zu-

sätzlichen Informationen über die Satzung der Aktiengesellschaft, wenn diese voll-

ständig standardisiert ist. Wenn er bereits in die Aktiengesellschaft investiert hat, 

besteht eine Informationsasymmetrie zwischen Verwaltung und Eigentümern, die 

mittels diverser Auskunftsrechte und Berichtspflichten ausgeglichen werden soll, 

um das Informationsrisiko des Anlegers auch ex post zu reduzieren.562 Die Infor-

mationsasymmetrie wird so insgesamt reduziert. 

 
558 Vgl. Mertens, NJW 1970, 1718 (1719); Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 

43. 

559 Mertens, NJW 1970, 1718 (1719); Wentrup, in: MüHdB GesR, Band 4, § 19 Rn. 2 ff. Wentrup 

nimmt allerdings eine Entwicklung in Richtung des amerikanischen Board Systems durch die ge-

steigerte Verantwortung des Aufsichtsrates wahr. Vgl. auch Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 9 ff. 

560 Assmann, ZBB 1989, 49 (62), Kübler, NJW 1984, 1857 (1862). 

561 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 43 f. 

562 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 44 f. Vgl. auch Kübler, NJW 1984, 

1857 (1862). 
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Zuletzt bestehen verschiedene finanzielle Risiken des Anlegers. Allen voran be-

steht ein Substanzerhaltungsrisiko, also das Risiko des gleichwertigen Fortbeste-

hens des Unternehmens.563 Dieses hängt ebenso wie das Ertragsrisiko maßgeb-

lich von der wirtschaftlich sinnvollen Verwendung des Kapitals durch die Verwal-

tung ab. Denn nur ein erfolgreich geführtes Unternehmen kann seinen Wert halten 

und zugleich Erträge abwerfen.564 Und zuletzt besteht gerade bei der Aktiengesell-

schaft, bei der es inzwischen weder Einziehungs- noch Kündigungsmöglichkeiten 

gibt, ein erhöhtes Liquiditätsrisiko, da ein Austritt aus der Gesellschaft nur durch 

den Verkauf möglich ist. Dieses Risiko besteht darin, dass der Kapitalanteil tat-

sächlich zu einem für den Anleger angemessen Preis am Kapitalmarkt veräußer-

lich ist.565 Das Marktversagen eines Sekundärmarktes muss daher ausgeschlos-

sen werden können.566  

bb. Präventiver Anlegerschutz 

Alle benannten Anlegerrisiken haben sowohl Komponenten, die einen präventiven 

Anlegerschutz erfordern, als auch Bereiche, die einen Anlegerschutz ex post un-

umgänglich machen. Dabei meint der von der Satzungsstrenge bezweckte prä-

ventive Anlegerschutz, dass der Teil der Anleger geschützt werden soll, der poten-

tiell noch in die Gesellschaft eintreten könnte.567 Erneut kommt die Standardisie-

rung der Aktie zum Tragen. Denn diese hat zur Folge, dass sich eintretende Aktio-

näre nicht überraschenden, für sie möglicherweise nachteiligen Strukturen der 

Satzung gegenübersehen.568 Dadurch wird gleichzeitig das Vertrauen der Anleger 

in das Produkt Aktie gesteigert.569 Indem wegen der Satzungsstrenge die Aktie 

dem Grunde nach stets gleich ausgestaltet wird, werden auch in Einzelfällen ne-

gative Folgen für die Anleger, die sich aus Satzungsklauseln ergeben, äußerst un-

wahrscheinlich. In das Ausbleiben solcher Überraschungen soll ein jeder Anleger 

 
563 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 42. 

564 Vgl. Bendfeld, Satzungsstrenge, 42; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 

42 f. 

565 Bendfeld, Satzungsstrenge, 42; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 43. 

566 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 43. 

567 Koch, AG 2015, 213 (213); Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 34; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 

Rn. 158; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 29; 

Vetter, in: Henssler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 22. 

568 König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 42; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 158; Pleßke, Sat-

zungsstrenge, 48; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 29; Spindler, AG 2008, 598 (600); 

Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 38. 

569 Bendfeld, Satzungsstrenge, 43; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40; Röh-

richt/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 174. 
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vertrauen können.570 Ausgeschlossene Überraschungen für die Anleger können 

veränderte Strukturen innerhalb der Gesellschaft sein, wie die Abhängigkeit der 

Leitung der Gesellschaft oder besondere Rechte der Mehrheitsgesellschafter. 

Rechtliche Gestaltungen dieser Art sollen durch die Satzungsstrenge ausge-

schlossen werden. Zudem werden durch das weitreichend enge gestalterische 

Korsett, welches die Satzungsstrenge der Aktiengesellschaft anlegt, Informations-

risiken der eintretenden Anleger abgebaut. Denn in rechtlicher Hinsicht werden 

alle Aktiengesellschaften in weiten Teilen vereinheitlicht, wodurch das Produkt Ak-

tie im Wesentlichen bekannt wird. Zusätzliche Informationen über rechtliche Ge-

sichtspunkte sind nur in sehr geringem Ausmaß erforderlich.571 

Überdies steht der präventive Anlegerschutz in engem Zusammenhang mit der 

Funktion der Aktiengesellschaft als Kapitalsammelbecken.572 Diese Funktion kann 

nur erfüllt werden, wenn die Anleger einen Schutz genießen, der es für sie sinnvoll 

erscheinen lässt, ihr Kapital dem in der Rechtsform der Aktiengesellschaft organi-

sierten Unternehmen zu überlassen. Insoweit muss für die Anleger abschätzbar 

sein, welche Liquiditäts-, Substanzerhaltungs- und Ertragsrisiken das jeweilige Un-

ternehmen hat, in das investiert werden soll.573 Diese Risiken hängen zwar stärker 

mit der Qualität des Managements als mit der rechtlichen Ausgestaltung der Akti-

engesellschaft zusammen. Dennoch trägt die Satzungsstrenge dadurch zu einer 

Risikominimierung bei, dass sich der Anleger schon im Vorfeld seiner Investitions-

entscheidung einer ausreichenden Kontrolle des Vorstandes durch den Aufsichts-

rat und einem verhältnismäßig geringen Einfluss der Mehrheitsgesellschafter si-

cher sein kann.574 Durch die zwingenden rechtlichen Strukturen wird das Misswirt-

schaftsrisiko auf ein verträgliches Minimum reduziert, wenngleich es zugunsten ei-

ner ausreichenden Flexibilität der Verwaltung nicht ausgeschlossen werden kann. 

Die obigen Erwägungen haben einen stark kapitalmarktrechtlichen Einfluss, ob-

gleich sie im Aktiengesetz und damit im Gesellschaftsrecht verortet sind. Als Kon-

sequenz kann daraus geschlossen werden, dass das Bedürfnis des einzelnen An-

legers im Rahmen des § 23 Abs. 5 AktG im Vordergrund stehen muss, da es für 

 
570 Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 42; 

Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 29; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 36; Voß, in: 

MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 38. 

571 Vgl. Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 53, 75 ff. 

572 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 138; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 40. Vgl. 

auch Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 174. 

573 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 43 f. 

574 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 44 f. 
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das kapitalmarktrechtliche Ziel, den Funkionenschutz des Marktes zu gewährleis-

ten, andere Mechanismen gibt. Dennoch wird insbesondere die Missbrauchsprob-

lematik575 abweichender Satzungsklauseln nur durch den Grundsatz der Sat-

zungsstrenge und nicht durch andere Mechanismen ausgeschlossen. In Bezug 

auf die Informationsrisiken des Anlegers hingegen ist die Satzungsstrenge ledig-

lich als Beiwerk einzustufen, da zahlreiche Informationsmechanismen gerade nicht 

im Aktienrecht zu finden sind. Namentlich zu den für die Anlageentscheidung oft-

mals grundlegenden Kennzahlen der Rechnungslegung finden sich im Aktienge-

setz nur ergänzende Vorschriften, während die Kernvorschriften in anderen Geset-

zen geregelt sind.576 Insoweit muss in Bezug auf den präventiven Anlegerschutz 

konstatiert werden, dass die Satzungsstrenge hier vorrangig die rechtlichen Risi-

ken der Anleger absichern will, während die wirtschaftlichen Risiken vorrangig 

durch andere gesetzliche Mittel realisiert werden. Allerdings gibt die Satzungs-

strenge durch die Vereinheitlichung der rechtlichen Variablen erst die Möglichkeit, 

andere Kennzahlen ohne unverhältnismäßig hohe Transaktionskosten ausführlich 

zu sichten, da eine rechtliche Betrachtung weitgehend entfällt. 

cc. Ex post Anlegerschutz 

In Abgrenzung zum präventiven Anlegerschutz geht es beim ex post Anleger-

schutz vorrangig darum, die Investitionsentscheidung gegen nicht eingeplante 

oder unvorhersehbare Veränderungen zu stabilisieren, um dadurch die ex ante 

Bewertung im Rahmen der Investitionsentscheidung gegen nicht kalkulierbare Ri-

siken zu immunisieren.577 Hierbei geht es vorrangig darum, die Substanzerhal-

tungs- und Ertragsrisiken zu minimieren.578 Erneut ist das rechtliche Mittel dies zu 

gewährleisten, die Leitung der Gesellschaft zwar weitgehend unabhängig auszu-

gestalten, sie gleichzeitig aber zwingend in eine umfassende Verflechtung aus 

Kontroll- und Informationsrechten einzuflechten.579 Dadurch soll ein optimales 

Wirtschaften der Gesellschaft gesichert werden. Dies erhält den Unternehmens-

wert und schafft gleichzeitig die Möglichkeit, ausschüttungsfähige Gewinne zu er-

wirtschaften. Eine erhebliche Rolle spielen dabei die Haftungsregeln, die den Vor-

 
575 Vgl. Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50; Pleßke, Satzungsstrenge, 36. 

576 Vgl. Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 55 ff. 

577 Mülbert, Aktiengesellschaft, Unternehmensgruppe und Kapitalmarkt, 121; Petrikowski, Sat-

zungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 85. Für einen ex post Anlegerschutz auch Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53. 

578 Hirte, in: Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht 1998, 61 (82); Petrikowski, Satzungsstrenge 

contra Gestaltungsfreiheit, 86. 

579 Vgl. Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 87. 
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stand und den Aufsichtsrat für etwaige Fehler haftbar machen. Sie haben verhal-

tenssteuernde Wirkung zugunsten der bereits investierten Anleger, sodass die oft-

mals nicht realisierbare vollständige Kompensation durch diese Haftungsregeln 

verkraftet werden kann.580 In diesem Bereich ist es für den investierten Anleger 

zudem erforderlich, auf die Rücklagen und Ausschüttungsmechanismen des Akti-

engesetzes vertrauen zu können. Denn sie sind tragende Säulen der Substanzer-

haltung und hinsichtlich der zu erwartenden Erträge. 

Gegen die benannten Risiken soll nicht nur jeder Anleger einzeln geschützt wer-

den, sondern auch die Gesamtheit aller Anleger. Denn die Satzungsstrenge erfüllt 

zugleich eine sozialschützende Funktion.581 Insbesondere solche Anleger, die für 

eine private Altersvorsorge den Weg der Investition in Aktien wählen und somit zur 

Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes beitragen, bedürfen wegen ihres persönli-

chen und perspektivischen Engagements eines besonderen Schutzes. Gleichzei-

tig vereinfacht der Ausbau der Altersvorsorge über den Kapitalmarkt den staatli-

chen sozialen Auftrag, im Alter eine soziale Absicherung zu gewährleisten.582 

Dementsprechend ist es sozialpolitisch und volkswirtschaftlich erforderlich,583 dass 

im Rahmen der Kapitalanlage in die deutsche Aktiengesellschaft Substanzerhal-

tungs- und Ertragsrisiken minimiert werden, da so wichtige Pfeiler des Sozialsys-

tems und des Finanzsystems gesichert werden.  

c. Gesellschafterschutz 

Geschützt werden ferner diejenigen Aktionäre, welche über die finanziellen Inte-

ressen hinaus vorrangig gesellschaftsrechtliche Interessen verfolgen.584 Obwohl 

Gesellschafter und Anleger beide als Aktionäre Teil der Gesellschaft sind, müssen 

durch das Aktiengesetz aufgrund der verschiedenen Interessen der Aktionärsty-

pen auch verschiedene Schutzrichtungen umgesetzt werden. Für die Gesellschaf-

ter ergibt sich wegen der Trennung von Eigentümerschaft und Geschäftsleitung 

ein verstärktes Schutzbedürfnis.585 Es geht den Gesellschaftern in Abgrenzung zu 

 
580 In diesem Sinne auch Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 98. 

581 Bendfeld, Satzungsstrenge, 45; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50; Seibt, in: Schmidt/Lut-

ter AktG, § 23 Rn. 53. 

582 Pleßke, Satzungsstrenge, 50; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 174. In diesem Sinne 

auch Assmann, ZBB 1989, 49 (52). 

583 Vgl. Bendfeld, Satzungsstrenge, 45. 

584 Eine klare Abgrenzung zwischen Anleger und Gesellschafter ist kaum durchführbar, vgl. dazu 

Koch/Harnos, NZG 2015, 729 (730 f.). 

585 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 450 f. Vgl. auch Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, 

§ 23 AktG Rn. 40; Drygala, KapGesR, § 1 Rn. 8; Fleischer/Weller, in: MüKo GmbHG, Einleitung 
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Anlegern namentlich um Mitbestimmungsrechte und Einflussmöglichkeiten. Ein 

weiteres Schutzbedürfnis ergibt sich somit daraus, dass alle Gesellschafter dem 

Mehrheitsprinzip unterworfen sind und so zumindest in gewissen Ausprägungen 

auch Minderheitsrechte verliehen werden müssen, über die sich die Mehrheit nicht 

hinwegsetzen kann.586 Die Satzungsstrenge führt dazu, dass die Aktionäre sich ih-

rer Position sicher sein können und sich keinen Satzungsklauseln ausgesetzt se-

hen, die das vom Gesetz vorgesehene Mindestmaß an Kontrolle und Einfluss ins-

besondere der Minderheit gegenüber der Mehrheit aber auch der Aktionäre ge-

genüber der Geschäftsleitung untergraben.  

d. Gläubigerschutz 

Nach überwiegender Ansicht werden durch die Satzungsstrenge auch die Gläubi-

ger der Aktiengesellschaft geschützt.587 Dies ist insoweit kritisch zu sehen, als 

Gläubigerschutz kein Spezifikum der Aktiengesellschaft ist. Vielmehr sind Gläubi-

gerschutzvorschriften auch bei der GmbH zwingend ausgestaltet, obwohl dort die 

Satzungsstrenge nicht gilt.588 Insoweit kann der Gläubigerschutz zwar nicht als Le-

gitimation der Satzungsstrenge angesehen werden.589 Das bedeutet indessen 

nicht, dass die Satzungsstrenge nicht dem Gläubigerschutz dienen kann. Denn 

wenn die Satzungsstrenge das Aktiengesetz weitestgehend zu zwingendem Recht 

erklärt, muss dies auch für die entsprechenden Gläubigerschutzvorschriften gel-

ten. Zu den gläubigerschützenden Vorschriften gehören namentlich die Vorschrif-

ten über die Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung, da sie ein Mittel zur ausrei-

chenden Kapitalausstattung der Aktiengesellschaft darstellen.590 Aber auch solche 

Vorschriften, die mittelbar dem Erhalt des Unternehmenswertes dienen, kommen 

letztlich den Gläubigern zugute. Denn sie tragen dazu bei, dass über die unter 

 
Rn. 32. Zum sogenannten Prinzipal-Agent-Konflikt vgl. Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaf-

ten, 518; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 43 f. 

586 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 450 f. Vgl. auch Drygala, KapGesR, § 1 Rn. 8; 

Fleischer, in: MüKo GmbHG, Einleitung Rn. 32. 

587 Bendfeld, Satzungsstrenge, 44; Koch, AG 2015, 213 (213); Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 34; 

König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 42; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 50; Petrikowski, 

Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 37 f.; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 53; Sol-

veen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 29; Vetter, in: Henssler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 22. 

588 Vgl. beispielsweise zu § 30 GmbHG Ekkenga, in: MüKo GmbHG, § 30 Rn. 15; Schmolke, in: 

BeckOK GmbHG, § 30 Rn. 2. Allgemein siehe Servatius, in: Noack/Servatius/Haas GmbHG, Ein-

leitung Rn. 5 ff. 

589 Dazu Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 103 ff. 

590 Bendfeld, Satzungsstrenge, 44. Kritisch dazu Drygala, ZGR 2006, 587; Spindler, AG 1998, 53 

(71). 
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Umständen viel zu geringe gesetzlich vorgesehene Mindestkapitalausstattung hin-

ausgehendes Kapital erwirtschaftet und erhalten wird.591 

Anders als für die übrigen Schutzzwecke der Satzungsstrenge ist eine Standardi-

sierung für den Gläubigerschutz nicht erforderlich. Vielmehr sind einzelne Vor-

schriften zugunsten der Gläubiger als zwingend zu bewerten. Dementsprechend 

ist dieser Schutzzweck von den übrigen Erwägungen abzugrenzen. Dennoch 

muss der Gläubigerschutz bei der Auslegung der Satzungsstrenge gleichrangig 

neben den übrigen Schutzzwecken stehen und demnach bei der Auslegung eine 

prominente Rolle spielen. Denn der Grundsatz des Gläubigerschutzes durchzieht 

das gesamte Kapitalgesellschaftsrecht, weil in der Beschränkung der Haftung ein 

besonderes Gläubigerrisiko liegt.592  

2. Zweckmäßigkeit von Ansätzen zur Bestimmung abschließender Regelungen 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Satzungsstrenge aus gesell-

schaftsrechtlicher Sicht dafür sorgt, dass ein durchschaubares und rechtlich abge-

sichertes Anlageprodukt zur Verfügung steht. Um dies zu erreichen, durchdringt 

sie das Aktiengesetz umfassend. Sie schafft dabei zusätzliche Anreize für Anle-

ger, Gesellschafter und Gläubiger, indem sie diese Gruppen vor verschiedenen 

Risiken schützt. Dies wird dadurch erreicht, dass die Satzung der Aktiengesell-

schaft weitreichend standardisiert wird und so namentlich die ökonomisch wün-

schenswerte Struktur der Aktiengesellschaft ebenso wie die Schutzinstrumente 

des Aktiengesetzes, die vor Missbrauch dieser Strukturen schützen sollen, zwin-

gend werden. Fraglich ist, was sich aus diesem Befund für den Begriff der ab-

schließenden Regelung ableiten lässt. 

a. Interessenabwägung 

Aufgrund der Vielschichtigkeit der durch die Satzungsstrenge betroffenen Interes-

sen könnte daran gedacht werden, dass der Zweck der Satzungsstrenge es gebie-

tet, an jeder Stelle eine abschließende Regelung zu sehen, an der der Gesetzge-

ber eine Interessenabwägung vornimmt, die die Anleger, Gesellschafter, Gläubi-

ger oder Verkehrsfähigkeit der Aktie betreffen. Dies könnte im Sinne der Sat-

zungsstrenge sein, weil mittels dieses Ansatzes das Aktiengesetz sehr weitrei-

 
591 Bendfeld, Satzungsstrenge, 44; Spindler, AG 1998, 53 (71). Vgl. auch Petrikowski, Satzungs-

strenge contra Gestaltungsfreiheit, 103 f. 

592 Zur Legitimation dieser besonderen Gläubigerrisiken vgl. Kleindiek, ZGR 2006, 335 (337 ff.); 

Lutter, AG 1998, 375 (377); Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 104 f.; Teich-

mann, NJW 2006, 2444 (2445). Zur GmbH vgl. Engert/Eidenmüller, GmbHR 2005, 433.  
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chend abschließend wäre und dadurch die erforderliche Standardisierung der Sat-

zung der Aktiengesellschaft eintreten würde. Allerdings ist erneut anzumerken, 

dass letztlich jeder Einführung einer gesetzlichen Vorschrift eine Interessenabwä-

gung vorausgeht. Zudem sind die Interessen einer der Schutzgruppen oder die 

Verkehrsfähigkeit bei nahezu jeder Bestimmung des Aktiengestzes betroffen. 

Dementsprechend würde dieser Ansatz nicht nur dazu führen, dass eine beson-

ders weitreichende Standardisierung erreicht wird. Vielmehr würde die Aktie insge-

samt vereinheitlicht und statuarische Spielräume praktisch ausgeschlossen. Dies 

widerspricht aber der gesetzgeberischen Formulierung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG, 

in der deutlich wird, dass Ergänzungen zum Aktiengesetz grundsätzlich zulässig 

sein sollen. Gerade im Bereich von Ergänzungen soll ein Gestaltungsspielraum 

bestehen und Anpassungsmöglichkeiten für den individuellen Verband zugelassen 

werden. Aus diesem Grund kann ein Ansatz über die Interessenabwägung weder 

historisch noch nach teleologischer Auslegung überzeugen. Er ist damit insgesamt 

abzulehnen. 

b. Zuständigkeits- und Kompetenzordnung 

Jedoch könnte die teleologische Auslegung dazu führen, dass der in der Literatur 

breit diskutierte Ansatz der Zuständigkeits- und Kompetenzordnung zur Bestim-

mung der abschließenden Regelung herangezogen werden kann.  

aa. Trennung von Leitung und Eigentümern 

Dafür spricht zunächst, dass sich die Zuständigkeits- und Kompetenzordnung 

durch den Großteil des Aktiengesetzes zieht und insbesondere die Organstruktur 

betrifft. Diese ist zugleich bestimmend für die Struktur der Gesellschaft insgesamt. 

Wird sie zwingend ausgestaltet, wird zugleich ein erheblicher Grad an Standardi-

sierung geschaffen. Ferner spricht für diesen Ansatz, dass er sich aus dem Ver-

hältnis von Leitung und Eigentümerschaft der Gesellschaft ableitet.593 Denn bei 

der Darstellung des Zwecks der Aktiengesellschaft wurde deutlich, dass sowohl 

die Verkehrsfähigkeit als auch der Anlegerschutz maßgeblich an diesen Grund-

satz anknüpften. Im Sinne der Verkehrsfähigkeit ist es nämlich erforderlich, dass 

die Anleger auf die Unabhängigkeit der Geschäftsleitung vertrauen dürfen. Denn 

gerade in der dadurch gewonnenen Flexibilität der Unternehmensführung liegt er-

hebliches wirtschaftliches Potential. Zudem sind aufgrund dieser Trennung auch 

die Funktionen von Aufsichtsrat und Hauptversammlung zwingend auszugestal-

ten, da die gesetzlichen Regelungen ein ausgewogenes Geflecht der Befugnisse 

 
593 Dazu Mertens, NJW 1970, 1718 (1719 f.). 
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und Pflichten darstellen.594 Und auch der Anlegerschutz trägt diesen Ansatz in Tei-

len. Denn wie gezeigt wurde, ist die starre Ausgestaltung der Trennung von Lei-

tung und Eigentümerstellung ebenso wie der Rest der Zuständigkeits- und Kom-

petenzordnung, die unter anderem der Kontrolle der Geschäftsleitung dienen, 

auch für den Anleger essentiell. Denn dadurch werden zum einen Informationsrisi-

ken hinsichtlich der bedeutsamen Kompetenzordnung ausgeschlossen und zu-

gleich wird der Anleger vor Missbrauch durch die unabhängige Geschäftsleitung 

und übermäßiger Einflussnahme durch den Mehrheitsgesellschafter geschützt.  

bb. Umfassende Berücksichtigung des Anlegerschutzes 

Dennoch trägt der Anlegerschutzgedanke diesen Ansatz nicht umfassend. Denn 

was bei der Zuständigkeits- und Kompetenzordnung keine Berücksichtigung fin-

det, sind die Rechte der Aktionäre selbst. Insbesondere das Substanzerhaltungs- 

und das Ertragsrisiko der Anleger wird durch diese Ordnung nur marginal abge-

deckt. Denn im Idealfall führt die Unabhängigkeit der Geschäftsführung zu einem 

Wachstum des Unternehmens und ausschüttbaren Gewinnen. Dies ist aber in ers-

ter Linie von der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens abhängig und weniger von 

der rechtlichen Ausgestaltung. Die rechtliche Ausgestaltung bildet nur das Funda-

ment der Wirtschaftlichkeit, welches es auszunutzen gilt. Sicherheit bezüglich 

Substanzerhalt und Ertrag sind damit nicht verbunden. Diese werden vorrangig 

durch Vorschriften zur Rücklagenbildung wie § 150 AktG oder den Vorschriften zur 

Gewinnverwendung in §§ 58, 60 AktG gesichert. Sie sind jedoch nicht Teil der Zu-

ständigkeits- und Kompetenzordnung, sondern liegen im Bereich der Anlegerinte-

ressen. Sie sind aber von gesteigerter Bedeutung für den Anlegerschutz, der von 

der Satzungsstrenge gesichert werden soll. Für eine umfassende Beurteilung der 

abschließenden Wirkung des Aktiengesetzes müssen aber die Interessen der Akti-

onäre stärker betont werden. Eine Definition der abschließenden Regelung kann 

dieser Ansatz folglich nicht liefern. 

cc. Gesellschafterschutz 

Dies wird durch den Gesichtspunkt des Gesellschafterschutzes bestätigt. Für die 

mitgliedschaftlich interessierten Gesellschafter liegen maßgebliche Rechte in dem 

Auskunftsrecht nach § 131 AktG und dem Stimmrecht nach § 134 AktG. Auch 

diese Rechte sind aber nicht zur Zuständigkeits- und Kompetenzordnung zu zäh-

len. Der Gesellschafterschutz, der ebenfalls von der Satzungsstrenge bezweckt 

wird, findet in diesem Ansatz daher nahezu keine Berücksichtigung.  

 
594 So auch Mertens, NJW 1970, 1718 (1720); Timm, DB 1980, 1201 (1204). 
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Sofern man annähme, das Auskunft- und Stimmrecht der Aktionäre gehöre zur in-

neren Organisation der Hauptversammlung als Organ, könnte man hier die Auffas-

sung vertreten, dass der Ansatz der zwingenden Ausgestaltung von innerer Orga-

nisation und Zusammensetzung der Organe595 zum Tragen kommen könnte. Die-

ser Grundsatz allein kann aber wiederum offensichtlich nicht tragen, weil die Ver-

flechtungen zwischen den Organen und den Aktionären mit den Organen nicht ab-

gedeckt sind. Dass dies erforderlich ist, wurde dem Ansatz zur Zuständigkeits- 

und Kompetenzordnung jedoch sowohl durch historische als auch teleologische 

Auslegung zugestanden. Deshalb muss der Ansatz zur Zusammensetzung der Or-

gane ebenso wie der im Grundsatz anerkennungswürdige Gedanke der Zustän-

digkeits- und Kompetenzordnung in der umfassenden Definition der abschließen-

den Regelung aufgehen.  

dd. Gläubigerschutz 

Der von der Satzungsstrenge verwirklichte Gläubigerschutz lässt sich ebenfalls 

nicht durch die Zuständigkeits- und Kompetenzordnung in eine Definition der ab-

schließenden Regelung integrieren. Obwohl die Ausgestaltung der Organstruktur 

für das gute Wirtschaften des Unternehmens zuträglich ist, sichert sie alleine noch 

keine ausreichende Haftungsmasse für die Gläubiger. Rechtliche Mechanismen, 

die zur Aufbringung und dem Erhalt einer solchen Haftungsmasse bestimmt sind, 

liegen vielmehr in den Regelungen zur Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung, 

die sich beispielsweise in §§ 9 Abs. 1, 26, 27, 57 Abs. 1 AktG finden. Zwar lässt 

sich darüber streiten, ob diese Vorschriften für den Gläubigerschutz ausreichen.596 

Nach der gesetzgeberischen Konzeption dienen sie aber jedenfalls dem Gläubi-

gerschutz und müssen deshalb der Satzungsstrenge unterfallen. Dies kann ein 

Ansatz über die Zuständigkeits- und Kompetenzordnung nicht leisten.  

Ferner werden von diesem Ansatz auch punktuelle, dem Gläubigerschutz die-

nende Vorschriften nicht umfasst. So besteht beispielsweise im Rahmen der Vor-

standshaftung nach § 93 Abs. 5 AktG die Möglichkeit für die Gläubiger der Aktien-

gesellschaft, Regressansprüche der Gesellschaft gegen den Vorstand geltend zu 

machen. Unabhängig von der rechtlichen Einordnung dieser Position der Gläubi-

ger stellt die Vorschrift weder eine Zuständigkeits- noch eine Kompetenzzuwei-

sung zugunsten der Gläubiger dar. Dass die Vorschrift zwingend und abschlie-

ßend ist, wird jedoch ebenso wenig bestritten wie die Tatsache, dass es sich um 

 
595 Dazu oben Seiten 51 f. 

596 Vgl. dazu Lutter, AG 1998, 375; Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 104 f.; 

Teichmann, NJW 2006, 2444. 
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eine Gläubigerschutzvorschrift handelt.597 Eine Definition der abschließenden Re-

gelung, die den Zweck des Gläubigerschutzes berücksichtigt, müsste folglich auch 

diese Vorschrift abdecken. Da dies in Bezug auf die Zuständigkeits- und Kompe-

tenzordnung nicht der Fall ist, zeigt sich abermals, dass dieser Ansatz jedenfalls 

nicht umfassend gelten kann.  

ee. Zwischenfazit 

Die teleologische Auslegung hat den Befund der historischen Auslegung bestätigt. 

Im Ansatz ist die Ableitung abschließender Regelungen aus der Trennung von Lei-

tung und Eigentümern in der Aktiengesellschaft zu befürworten. Allerdings spielen 

Anleger- und Gesellschafterschutz eine maßgebliche Rolle für die Satzungs-

strenge. Sie sind untrennbar mit der Verkehrsfähigkeit der Aktie durch Standardi-

sierung und der Funktion der Aktiengesellschaft als Kapitalsammelstelle verknüpft. 

Insoweit sind Aktionärsrechte, die zur Minimierung von Substanzerhaltungs- und 

Ertragsrisiko dienen von ebenso großer Bedeutung wie die Mitbestimmungsrechte 

der Aktionäre. Die Zwecke der Satzungsstrenge erfordern, dass Rechte wie diese 

abschließend geregelt sind. Der Ansatz der Zuständigkeits- und Kompetenzord-

nung berücksichtigt die Aktionäre aber kaum. Auch wenn man ergänzend den An-

satz der zwingenden Ausgestaltung der inneren Organisation und Zusammenset-

zung der Organe heranzieht, werden Anleger- und Gesellschafterinteressen nicht 

ausreichend einbezogen. Gleiches gilt für den Gläubigerschutz. Folglich ist ein An-

satz zu entwickeln, welcher der Bedeutung der Trennung von Leitung und Eigen-

tümern gerecht wird, gleichzeitig aber Gesichtspunkten des Aktionärs- und Gläubi-

gerschutzes Rechnung trägt. 

c. Verkehrsfähigkeit als maßgeblicher Zweck 

Ein Ansatz, der die Trennung von Leitung und Eigentümern ebenso berücksichtigt 

wie die Aktionärsinteressen, könnte sich aus dem Hauptzweck der Satzungs-

strenge ableiten lassen, die Verkehrsfähigkeit der Aktie zu sichern. Denn wie oben 

dargestellt ist die Struktur der Aktiengesellschaft, die sich maßgeblich über die Un-

abhängigkeit der Leitung definiert, entscheidend für die Verkehrsfähigkeit der Ak-

tie. In diese Struktur fließen des Weiteren Kontroll- und Personalkompetenzen von 

Aufsichtsrat und Hauptversammlung ein. Ergänzend sind zahlreiche Berichts- und 

Auskunftspflichten Teil dieser Struktur, die in ihrer Gesamtheit zu der für die Ver-

kehrsfähigkeit entscheidenden Standardisierung führt. Darüber hinaus erfordert 

die Verkehrsfähigkeit jedoch, dass dem Anlegerschutz dienende Vorschriften so-

wie Aktionärsrechte an der Standardisierung teilhaben. Dementsprechend ließen 

 
597 Vgl. Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 93 Rn. 356 ff.; Grigoleit/Tomasic, in: Grigoleit AktG, § 93 

Rn. 152; Spindler, in: MüKo AktG, § 93 Rn. 331 ff. 
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sich über das Standardisierungserfordernis sowohl die Zuständigkeits- und Kom-

petenzordnung der Aktiengesellschaft als auch die innere Organisation und Zu-

sammensetzung der Organe mit dem Anlegerschutz verbinden. Dass der Anleger-

schutz von entscheidender Bedeutung für die Verkehrsfähigkeit der Aktie ist wurde 

bereits beleuchtet und ist unumstritten.598 Denn letztlich ist eine Aktie nur dann 

verkehrsfähig, wenn ein standardisiertes rechtliches Konstrukt besteht, das die 

strukturellen, informationellen und finanziellen Risiken des Anlegers minimiert. 

Dieses Konstrukt bildet die Organordnung in Verbindung mit den Anlegerschutz-

vorschriften.  

In den bisherigen Feststellungen blieb allerdings die Frage unberücksichtigt, wann 

eine abschließende Wirkung des Aktiengesetzes gegeben ist. Denkbar wäre inso-

weit, dass die Standardisierung als Kern der Verkehrsfähigkeit angesehen wird. 

Dies könnte zu dem Schluss führen, jede noch so kleine Ergänzung nehme der 

Aktie den Charakter als Standardprodukt. Denn jede Ergänzung wäre eine Abwei-

chung vom Standard. Dadurch würde jedoch das Aktiengesetz umfassend ab-

schließend. Für Ergänzungen wäre kein Raum mehr. Dies entspricht wiederum 

nicht der gesetzgeberischen Intention, die gerade Raum für Ergänzungen schaffen 

wollte.  

Dementsprechend wäre eine differenziertere Beurteilung der Bedeutung der Ver-

kehrsfähigkeit der Aktie für die abschließende Wirkung des Aktiengesetzes anzu-

nehmen. Möglich wäre, eine Regelung immer dann als abschließend anzusehen, 

wenn aufgrund der ergänzenden Satzungsbestimmung die Verkehrsfähigkeit der 

Aktie tatsächlich gemindert ist. Dabei wären die Marktbegebenheiten und nicht die 

rechtliche Standardisierung ausschlaggebend für die Bestimmung der abschlie-

ßenden Regelung. Eine solche Beurteilung läuft jedoch der Zielbestimmung der 

Satzungsstrenge mehr Rechtssicherheit zu schaffen entgegen.599 Denn die Aus-

wirkungen einzelner rechtlicher Maßnahmen auf die Verkehrsfähigkeit der Aktie zu 

bestimmen, ist nahezu unmöglich und mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. 

Dies zeigt sich beispielsweise an der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum De-

listing.600 Dort wurde über mehr als ein Jahrzehnt angenommen, dass die Börsen-

notierung entscheidende Auswirkungen auf die Verkehrsfähigkeit der Aktie 

 
598 Dazu oben Seiten 108 ff. 

599 Vgl. zur Rechtssicherheit Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 133; Bendfeld, Satzungsstrenge, 46; 

Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 39; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 174; Spindler, AG 2008, 598 (600). 

600 BVerfG, Urteil vom 11. Juli 2012, Az. 1 BvR 3142/07; 1 BvR 1569/08, NZG 2012, 826; BGH, 

Beschluss vom 08. Oktober 2013, Az. II ZB 26/12, BKR 2014, 29; Urteil vom 25. November 2002, 

Az. II ZR 133/01, BKR 2003, 253.  
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habe.601 Diese Annahme wurde vom Bundesverfassungsgericht entschieden zu-

rückgewiesen, da namentlich die „rechtliche Verkehrsfähigkeit“ nicht beeinträchtigt 

sei.602 Daraufhin nimmt nunmehr auch der Bundesgerichtshof an, dass keine ge-

steigerte Relevanz für die rechtliche Verkehrsfähigkeit bestehe.603 Wenn aber 

schon die Frage, ob eine Relevanz für die Verkehrsfähigkeit derart komplex und 

umstritten sein kann und zudem nach den Maßstäben des Bundesverfassungsge-

richtes eine Beurteilung der Frage erforderlich wäre, ob die rechtliche oder die tat-

sächliche Verkehrsfähigkeit von der Satzungsstrenge geschützt ist, erscheint es 

nahezu unmöglich, hieraus eine Definition der abschließenden Regelung herzulei-

ten. Namentlich eine klare Grenze, anhand derer eine starke Betroffenheit der 

Verkehrsfähigkeit zu einer abschließenden Regelung führt, während geringfügige 

Auswirkungen auf die Standardisierung der Aktiengesellschaft zulässig sind, ist 

nicht allgemeingültig bestimmbar. Selbst wenn dies unter größten Umständen em-

pirisch und rechtlich durchführbar wäre, bleibt der Befund derselbe, dass jeden-

falls enorme Rechtsunsicherheiten geschaffen würden, die dem Konzept der Sat-

zungsstrenge grundlegend zuwider laufen. Eine Beurteilung der abschließenden 

Wirkung anhand der Auswirkungen auf die Verkehrsfähigkeit der Aktie ist daher 

abzulehnen.  

Deshalb kann allein aus dem Zweck, die Verkehrsfähigkeit der Aktie zu sichern, 

keine Definition der abschließenden Regelung hergeleitet werden. Es fehlt an ei-

nem klaren Kriterium für die Frage, wann eine Vorschrift abschließende Wirkung 

hat und wann der vom Gesetzgeber bewusst eröffnete Gestaltungsspielraum ge-

geben ist.  

d. Funktionskreise des Aktiengesetzes 

Zur Erarbeitung einer Definition der abschließenden Regelung verbleibt der aus 

der historischen Auslegung entwickelte Ansatz der Funktionskreise. Die durch die 

Schlussfolgerungen der teleologischen Auslegung zu belegende Hypothese lautet, 

dass die Rechte und Pflichten der Aktionäre ebenso wie die Befugnisse und 

Pflichten der Organe in einer Gesamtschau die Funktionskreise der jeweiligen Be-

teiligten der Aktiengesellschaft bilden. Diese Funktionskreise sind in materieller 

Hinsicht abschließend geregelt. Formelle Ergänzungen sind hingegen zulässig, 

weil die Funktionen nicht über die Anordnung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG hinaus 

beeinträchtigt werden.  

 
601 BGH, Urteil vom 25. November 2002, Az. II ZR 133/01, BKR 2003, 253 (255). 

602 BVerfG, Urteil vom 11. Juli 2012, Az. 1 BvR 3142/07; 1 BvR 1569/08, NZG 2012, 826 (828 f.). 

603 BGH, Beschluss vom 08. Oktober 2013, Az. II ZB 26/12, BKR 2014, 29 (30 f.). 
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aa. Mittel zur Sicherung der Verkehrsfähigkeit 

Zunächst müsste die materielle Fixierung der Funktionskreise als Mittel für die Si-

cherung der Verkehrsfähigkeit dienen, während bei formellen Eingriffen in die 

Funktionskreise die Verkehrsfähigkeit nicht beeinträchtigt sein dürfte. Dazu 

müsste der Ansatz der Funktionskreise zur Standardisierung des Produkts Aktie 

führen und zugleich die Informationsasymmetrie zwischen Anleger und Gesell-

schaft abbauen, um im Ergebnis das Liquiditätsrisiko zu minimieren. 

1) Standardisierung 

Standardisierung ist nur dann zu erreichen, wenn in Bezug auf die rechtlichen Vor-

gaben, weitreichend einheitliche Bedingungen geschaffen werden. Dementspre-

chend ist auch bei der Auslegung der Satzungsstrenge auf ein Prinzip zurückzu-

greifen, welches das gesamte Aktiengesetz weitreichend durchzieht. Dabei kann 

zunächst ein Blick darauf geworfen werden, wie umfassend die Beteiligten der Ak-

tiengesellschaft vom Ansatz der Funktionskreise betroffen sind. An erster Stelle 

sind dabei die Organe der Aktiengesellschaft zu nennen. Denn jedes dieser Or-

gane hat eine entscheidende Funktion im Gefüge der Aktiengesellschaft. Der Vor-

stand hat die Leitungs- und Geschäftsführungsfunktion nach §§ 76 Abs. 1, 77 

Abs. 1 AktG. Um die Missbrauchsgefahr der Unabhängigkeit dieser Funktion aus-

zuschließen, hat der Aufsichtsrat die umfassende Überwachungs- und Kontroll-

funktion innerhalb der Gesellschaft nach § 111 AktG. Damit diese beiden Organe 

der Verwaltung jedoch nicht völlig ohne Bindung an die Eigentümer agieren, 

nimmt die Hauptversammlung die Funktion der Willensbildung der Aktionäre 

ein.604 Die diesen Funktionen zuordenbaren Vorschriften bilden einen Großteil der 

Vorschriften des Aktiengesetzes. Denn für eine gesetzeskonforme Ausübung der 

Funktionen der Organe sind nicht nur die Befugnisse und Pflichten der Organe 

entscheidend. Vielmehr sind auch die innere Organisation und Zusammensetzung 

der Organe von Bedeutung. Darüber hinaus muss jedoch die Funktion der Aktio-

näre als Kapitalgeber und Eigentümer der Aktiengesellschaft berücksichtigt wer-

den. Denn der Funktionskreis der Aktionäre geht über die Rechte innerhalb der 

Hauptversammlung hinaus und betrifft zudem von der Organordnung nicht abge-

deckte Vorschriften wie beispielsweise zur Rücklagenbildung nach § 150 AktG 

oder zur Gewinnverwendung nach § 60 AktG. Dies steht im Einklang mit der über-

wiegenden Ansicht, dass die Bestimmungen des Aktiengesetztes über die Rechte 

und Pflichten der Aktionäre, über die Bildung und Zusammensetzung der Gesell-

schaftsorgane, über deren Zuständigkeit und Verfahren, sowie die Finanzordnung 

 
604 Mülbert, in: GroKo AktG, Vor § 118 Rn. 9, 15; Koch, in: Koch AktG, § 118 Rn. 2, 6; Kubis, in: 

MüKo AktG, § 118 Rn. 1, § 119 Rn. 3; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 118 Rn. 6. 
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der Aktiengesellschaft zwingend ausgestaltet sind.605 Die mit diesem Ansatz inner-

halb und zwischen den Organen, sowie bezüglich der Aktionäre abgedeckten Vor-

schriften sind so zahlreich, dass die für die Verkehrsfähigkeit der Aktie erforderli-

che Standardisierung eintritt, wenn jede dieser Vorschriften potentiell abschlie-

ßend ist. Folglich kann die Reichweite des funktionellen Ansatzes zur Bestimmung 

der abschließenden Regelungen den Zweck der Satzungsstrenge erfüllen, die 

Verkehrsfähigkeit der Aktie zu sichern. 

Allerdings ist erneut zu berücksichtigen, dass nicht nur Standardisierung durch 

§ 23 Abs. 5 S. 2 AktG verwirklicht werden soll, sondern zwingendes Recht im Rah-

men von Ergänzungen nach der Formulierung des Gesetzgebers die begrün-

dungsbedürftige Ausnahme bilden muss.606 Dementsprechend muss das Aktien-

gesetz zwar so weitreichend abschließende Wirkung entfalten, wie es für eine 

Standardisierung geboten ist. Dennoch darf ein derart weitreichender Ansatz nicht 

dazu führen, dass jede betroffene Vorschrift umfassend als abschließend zu be-

werten ist. Erforderlich ist insoweit, dass bei der Bestimmung der abschließenden 

Wirkung einer Vorschrift die Auswirkungen der satzungsmäßigen Ergänzung als 

differenzierendes Kriterium berücksichtigt wird, ohne dabei die Standardisierungs-

funktion auszuhebeln. Dabei ist es denkbar, entsprechend dem Ergebnis der his-

torischen Auslegung danach zu differenzieren, ob die Satzungsbestimmung 

Rechte, Befugnisse oder Pflichten des betroffenen Beteiligten materiell be-

schränkt, erweitert oder verschiebt oder ob lediglich formelle Anforderungen an die 

Funktionsausübung geknüpft werden. Durch diese Unterscheidung kann der ge-

setzgeberisch implizierte Ausgleich zwischen Standardisierung und Gestaltungs-

freiheit entsprechend der Wertung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG umgesetzt werden. 

Denn durch ihn bestehen gerade in Bezug auf die Formalitäten des Innenlebens 

der Gesellschaft weitreichende statuarische Spielräume. Im Hinblick auf die für die 

Investitionsentscheidung entscheidenden materiellen Rechte, Befugnisse und 

Pflichten des Aktiengesetzes wird jedoch eine umfassende Standardisierung er-

reicht, sodass die statuarischen Ergänzungen die Verkehrsfähigkeit der Aktie na-

hezu unbeeinflusst lassen.  

Neben den Gesichtspunkten, die Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht vonei-

nander unterscheiden, wie die Ertragslage des Unternehmens oder die Manage-

mentqualität, sind vor allem materielle Gesichtspunkte für die Investitionsentschei-

 
605 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 77. Siehe auch Seiten 24 ff. 

606 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 153; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Koch, in: 

Koch AktG, § 23 Rn. 37; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 165; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 

Rn. 1.9; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 31. 
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dung in das Produkt Aktie entscheidend. Gerade diese müssen deshalb ausrei-

chend standardisiert sein, um die Verkehrsfähigkeit der Aktie zu sichern. Dies be-

legt eine Studie des Deutschen Aktieninstituts über das Verhalten und Präferen-

zen deutscher Aktionäre.607 Mittels dieser sollte allgemein beurteilt werden, welche 

Kriterien für Anleger in Bezug auf eine Investition in Aktien, unabhängig von dem 

jeweiligen Unternehmen, von entscheidender Bedeutung sind. Im Ergebnis be-

fürchten Privatanleger vor allem, von Mehrheitsaktionären ausgebeutet zu werden, 

während institutionelle Anleger vorrangig die Gefahren der Unabhängigkeit des 

Managements sehen und dementsprechend die Bedeutung des Informationsflus-

ses von Verwaltung an Anteilseigner betonen.608 Die Effektivität der Stimmrechts-

ausübung wurde sowohl von Privatanlegern als auch institutionellen Anlegern als 

wesentlich angesehen.609 Im Übrigen werden vor allem Wirtschaftskennzahlen als 

für die Anlageentscheidung relevant eingestuft, die jedoch gerade nicht rechtlich 

standardisiert sind.610 Der Einfluss von Mehrheitsgesellschaftern, die Kontrolle des 

Managements, ein ausreichender Informationsfluss und die Stimmrechtsausübung 

hingegen sind rechtlich abbildbare Merkmale der Aktie. Hierbei geht es eindeutig 

nicht um Formalitäten. Stattdessen ist für die Anleger entscheidend, dass ihnen im 

Verhältnis zum Mehrheitsgesellschafter ausreichend rechtliche Schutzmechanis-

men und starke Minderheitsrechte zur Verfügung stehen. Zudem ist für die Anle-

ger entscheidend, dass der Vorstand umfassend kontrolliert wird und die Anleger 

unabdingbare Ansprüche auf Informationen über die Geschäfte der Gesellschaft 

innehaben. Zuletzt muss das Stimmrecht und damit die Effektivität der Stimm-

rechtsausübung in der Hauptversammlung gesichert sein. Dabei geht es ersicht-

lich nicht um das „Wie“ der Ansprüche und Rechte, sondern vielmehr darum, dass 

sie bestehen und gesichert sind. Da dies die entscheidenden Elemente des Pro-

dukts Aktie für die Anleger sind, muss gerade hier die Standardisierung greifen, 

um die Verkehrsfähigkeit zu gewährleisten. Ein Ansatz, der die Funktionen der Be-

teiligten in der Aktiengesellschaft in materieller Hinsicht fixiert und für abschlie-

ßend erklärt, kann genau dieses Ergebnis liefern, ohne dabei die Privatautonomie 

über die Maßen der gesetzlichen Anordnung einzuschränken. Er entspricht damit 

auch in tatsächlicher Hinsicht einem Ansatz, der dem Zweck der Satzungsstrenge 

entspricht, die Verkehrsfähigkeit durch ausreichende Standardisierung zu sichern. 

 
607 Pellens/Ahlich/Schmidt, Verhalten und Präferenzen deutscher Aktionäre 2018. 

608 Pellens/Ahlich/Schmidt, Verhalten und Präferenzen deutscher Aktionäre 2018, 20. 

609 Pellens/Ahlich/Schmidt, Verhalten und Präferenzen deutscher Aktionäre 2018, 27. 

610 Vgl. Pellens/Ahlich/Schmidt, Verhalten und Präferenzen deutscher Aktionäre 2018, 16 ff. 
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2) Informationsasymmetrie 

Der hohe Grad an Standardisierung, der durch die materiell zwingende Ausgestal-

tung der Funktionskreise innerhalb des Aktiengesetzes erreicht wird, verringert zu-

dem die Informationsrisiken der Anleger. Diese sollen ebenfalls durch die Sat-

zungsstrenge teilweise ausgeschlossen werden. Dass das Informationsbedürfnis 

der Marktteilnehmer in Bezug auf die Satzung auf ein Minimum reduziert wird, ist 

erforderlich, um ein informationsbedingtes Marktversagen auszuschließen.611 Be-

trachtet man nämlich die inzwischen ohnehin so zahlreichen Kapitalmarktinforma-

tionen, besteht die Notwendigkeit zugunsten der Verkehrsfähigkeit der Aktie die 

weiteren Informationen betreffend die rechtliche Struktur des Unternehmens au-

ßen vor zu lassen. Denn eine umfassende Information über die durch die Satzung 

bestimmten rechtlichen Begebenheiten innerhalb der Aktiengesellschaft wäre der-

art umfangreich, dass sich die Gefahr eines sogenannten Information Overload re-

alisieren würde. Die Anleger könnten nicht mehr zwischen relevanten und irrele-

vanten Informationen unterschieden und eine professionelle Auswertung aller In-

formationen würde die Transaktionskosten derart steigen lassen, dass eine ren-

table Anlage nicht mehr realisierbar wäre. Das würde das Produkt Aktie für den 

Markt ungeeignet machen.612  

Der Ansatz über die Funktionskreise schafft auch hier einen passenden Ausgleich. 

Denn in Bezug auf die für die Anlageentscheidung bedeutenden Informationen, 

die namentlich in der Beibehaltung der rechtlichen Struktur der Gesellschaft und 

der mitgliedschaftlichen Rechte der Aktionäre zur Mitbestimmung und der Teil-

habe am Gewinn liegen, wird ein Informationsbedürfnis wegen der vollständigen 

Standardisierung ausgeschlossen. In diesen Bereichen ist das Gesetz nach hiesi-

gem Ansatz abschließend. Über die gesetzliche Ausgangslage hinausgehende In-

formationen werden nicht benötigt. Im Hinblick auf formale Besonderheiten inner-

halb einer Aktiengesellschaft wird jedoch der erforderliche Gestaltungsspielraum 

beibehalten. Diese Besonderheiten betreffen die potentiellen Anleger jedoch nicht 

derart einschneidend, dass sie von gesteigerter Bedeutung für die Investitionsent-

scheidung wären. Diese Informationen können daher zugunsten anderer relevan-

ter Kapitalmarktinformationen außen vor bleiben. Die Gefahr eines durch die Sat-

zungsgestaltung ausgelösten Information Overload besteht nicht. Die Information-

sasymmetrie wird folglich durch die ausreichende Standardisierung zugunsten der 

Verkehrsfähigkeit der Aktie in den relevanten Bereichen ausgeschlossen und ins-

gesamt auf ein Minimum reduziert. Auch unter diesem Gesichtspunkt sprechen die 

 
611 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 39. Vgl. dazu auch Koch, BKR 2012, 

485 (485 f.); Koller, ZBB 2011 (361 ff.); Möllers/Kernchen, ZGR 2011, 1 (6 f.). 

612 Vgl. auch Assmann, ZBB 1989, 49 (60). 
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Zwecke der Satzungsstrenge folglich für den Ansatz, dass das Aktiengesetz im 

Hinblick auf seine Funktionskreise in materieller Hinsicht abschließend ist. For-

melle Freiräume dürfen indessen ausgefüllt werden. 

3) Liquiditätsrisiko 

Es steht damit fest, dass sich eine zwingende Ausgestaltung der Funktionskreise 

in materieller Hinsicht positiv auf die Verkehrsfähigkeit der Aktie auswirkt. Dies 

führt gleichzeitig zu einer Verringerung des Liquiditätsrisikos der Anleger. Diese 

können ihr Investment in die Aktiengesellschaft lediglich durch einen Verkauf ihrer 

Anteile liquidieren, da Mechanismen wie die Kündigung oder Einziehung der Aktie 

dem Aktienrecht inzwischen fremd sind. Insoweit sind sie auf ein Funktionieren 

des Marktes und die Verkehrsfähigkeit der Aktie angewiesen, um ihr Liquiditätsri-

siko auszuschließen. Da dies aber durch den hier erarbeiteten Ansatz gewährleis-

tet ist, sprechen die Liquiditätsrisiken der Anleger nicht gegen eine Bestimmung 

abschließenden Rechts mittels der Funktionskreise des Aktiengesetzes. Vielmehr 

entspricht die abschließende Ausgestaltung der Funktionskreise in materieller Hin-

sicht dem Zweck der Satzungsstrenge, die Verkehrsfähigkeit der Aktie zu sichern. 

bb. Anlegerschutzgesichtspunkte 

Dieser Befund müsste sich durch Anlegerschutzgesichtspunkte bestätigen lassen. 

Der Anlegerschutz ist insoweit nicht nur entscheidend für die Verkehrsfähigkeit der 

Aktie, sondern eine eigenständige Schutzrichtung der Satzungsstrenge von großer 

Bedeutung. Denn während es bei der Verkehrsfähigkeit der Aktie vorrangig um 

Anlegerschutzgesichtspunkte vor der Anlageentscheidung geht, bestehen jeden-

falls auch nach dem Investment Schutzerfordernisse für die Anleger. 

1) Struktur der Gesellschaft 

Dabei liegt eine Gefahr, vor der Anleger zu schützen sind, in der inzwischen mehr-

fach beschriebenen Struktur der Gesellschaft, die sich über die Trennung von Lei-

tung und Eigentum definiert. Mit Blick auf den präventiven Anlegerschutz muss 

sich der Anleger der Tatsache gewiss sein können, dass diese Struktur entspre-

chend den gesetzlichen Regelungen und damit ohne potentielle negative Überra-

schungen besteht. Aus ex post Sicht muss zudem gesichert sein, dass diese 

Strukturen unveränderlich sind. Insbesondere darf es nicht zur Disposition der Ak-

tionärsmehrheit stehen, diese Strukturen durch Satzungsbestimmung nachträglich 

zu verändern. Insoweit bedürfen die Anleger und besonders die Minderheitsaktio-

näre des Schutzes. 
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Der Grund dafür liegt darin, dass die Aktiengesellschaft wirtschaftlich betrachtet 

als Kapitalsammelbecken fungieren soll.613 Das vorhandene Kapital soll möglichst 

effektiv eingesetzt werden. Dies ist nur dann möglich, wenn die Geschäftsführung, 

welche dieses Kapital verwalten soll, die größtmögliche Professionalität besitzt. 

Diese kann den Aktionären – insbesondere aufgrund der unter Umständen beste-

henden Inhomogenität des Aktionärspools614 – jedoch nicht zugesprochen wer-

den.615 Demgegenüber geht der Gesetzgeber davon aus, dass der Vorstand der 

Aktiengesellschaft über diese Professionalität verfügt und sie dahingehend ausü-

ben kann, dass im Sinne des Unternehmemsinteresses eine möglichst nachhaltige 

Wertschöpfung erreicht wird. Um dies zu gewährleisten, wurden die §§ 76, 77 

AktG so konzipiert, dass der Vorstand in seiner Tätigkeit unabhängig und wei-

sungsfrei agieren kann.616 So wird durch die unabhängige Geschäftsführungskom-

petenz des Vorstandes die Zweckmäßigkeit der Unternehmensführung und folg-

lich der gesamten Aktiengesellschaft als Rechtsform sichergestellt. Die Anleger 

müssen folglich darauf vertrauen können, dass eine Geschäftsleitung derart einge-

setzt ist, dass sie zumindest hinsichtlich ihrer rechtlichen Ausgestaltung alle Vo-

raussetzungen für eine optimale Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft erfüllt. 

Dieses Ergebnis kann dadurch erreicht werden, dass die Funktionskreise materiell 

als abschließend behandelt werden. Denn strukturelle Änderungen mit Auswirkun-

gen auf Wertschöpfungsmöglichkeiten können sich nur aus materiellen Ergänzun-

gen ergeben, wenn beispielsweise die Geschäftsführungskompetenz des Vorstan-

des beschränkt oder auf den Aufsichtsrat verschoben würde. Nicht denkbar ist es 

hingegen, dass ergänzende Satzungsbestimmungen, die lediglich formelle Ände-

rungen betreffen, derartige Auswirkungen auf die Struktur der Gesellschaft haben, 

dass der Anlegerschutz unterlaufen wäre. So liegt eine Änderung der Gesell-

schaftsstruktur beispielsweise nicht vor, wenn – wie weit überwiegend für zulässig 

erachtet617 – das Amt eines Vorstandssprechers eingerichtet wird. Denn dadurch 

wird lediglich die Ausübung der Geschäftsführungsbefugnis modifiziert, indem 

 
613 Bendfeld, Satzungsstrenge, 42; Drygala, KapGesR, § 18 Rn. 9; Gaybrysch, in: Kompendium 

GesR, Teil 2 § 3 Rn. 440; Hoffmann-Becking, in: MüHdB GesR, Band 4, § 2 Rn. 6. 

614 BGH, Urteil vom 26. April 2004, Az. II ZR 155/02, NJW 2004, 1860; Koch, in: Koch AktG, § 76 

Rn. 5. 

615 Drygala, KapGesR, § 18 Rn. 9; Gaybrysch, in: Kompendium GesR, Teil 2 § 3 Rn. 440; Hoff-

mann-Becking, in: MüHdB GesR, Band 4, § 2 Rn. 8. 

616 Dauner-Lieb, in: Henssler/Strohn GesR, § 76 AktG Rn. 8 f.; Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 

(779). 

617 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 46; Limmer, in: 

BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 

1.01. Rn. 1.10; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 

Rn. 57; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 39. 
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schwerpunktmäßig ein Vorstandsmitglied mit der externen Kommunikation des 

Vorstandes betraut wird. Die Geschäftsführungsbefugnis wird materiell weder auf 

einen anderen Teil der Aktiengesellschaft übertragen, noch wird sie eingeschränkt 

oder erweitert. Es geht vielmehr formell darum, wie der Vorstand seine in diesem 

Fall vor allem kommunikativen Aufgaben wahrnimmt. Dies betrifft nicht die Struktur 

der Gesellschaft. Auch dieses Beispiel verdeutlicht damit die Unterstützung des 

Anlegerschutzes durch den funktionellen Ansatz der Bestimmung der abschlie-

ßenden Regelung. 

Umso weniger ist der Anlegerschutz betroffen, wenn überhaupt keine Änderungen 

innerhalb der Funktionskreise stattfinden. Ein Beispiel hierfür wäre die Einführung 

eines Beirates. Dies ist wie bereits dargestellt nach allgemeiner Meinung dann 

möglich, wenn die Zuständigkeits- und Kompetenzordnung der Organe unberührt 

bleibt.618 Sofern jedoch die Zuständigkeits- und Kompetenzordnung nicht berührt 

wird, sind auch die Funktionskreise der Organe unangetastet. Denn es ist einhel-

lige Auffassung, dass unabhängig davon, in welcher Weise ein fakultatives Gre-

mium eingesetzt wird, alle Organe ihre Funktionen in gleichem Ausmaß wie zuvor 

wahrnehmen müssen.619 Namentlich die Kontrollfunktion des Aufsichtsrates kann 

nicht auf einen Beirat übertragen werden.620 Dadurch, dass somit der Beirat voll-

ständig eigenständig und neben den Funktionen des Aktiengesetzes etabliert wird, 

stehen seiner Einsetzung keine Anlegerschutzgesichtspunkte entgegen. Denn er 

hemmt weder die Eigenständigkeit des Vorstandes, noch kann er rechtlich abgesi-

cherten Einfluss auf diesen nehmen. Und auch an der Kontrolle des Vorstandes 

ändert er dem Grunde nach nichts, da diese Zuständigkeit originär beim Aufsichts-

rat verbleibt. An diesem Beispiel zeigt sich, dass bei fehlender Funktionsbetroffen-

heit einer Satzungsbestimmung mangels abschließender Regelung nichts entge-

 
618 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 155; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44; Koch, in: 

Koch AktG, § 23 Rn. 38, § 76 Rn. 6; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 46; Limmer, in: 

BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01. Rn. 1.10, 35.1; Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 48. Dazu auch oben Seiten 

55 f. 

619 Vgl. Holle/Schwarz, AG 2024, 17 (21) mit Bezug zur Funktion von fakultativen Gremien im Ver-

gleich zu den Kompetenzen der Organe der Aktiengesellschaft. 

620 So insbesondere Hopt/Roth, in: GroKo AktG, § 95 Rn. 54 f.; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 

Rn. 35.2. Vgl. auch Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 155; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG 

Rn. 43; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38, § 76 Rn. 6; Kort, in: GroKo AktG, § 76 Rn. 18; Limmer, 

in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 53; Lippert, JuS 1978, 90; Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 18; 

Patzina, in: Patzina/Bank/Schimmer/Simon-Widmann, Haftung von Unternehmensorganen, Kap. 7 

Rn. 84; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246; Seibt, 

in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41; Voß, in: MAH Aktien-

recht, § 7 Rn. 59.  
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genstehen kann. Zusammenfassend sichert der funktionelle Ansatz zur Bestim-

mung einer abschließenden Regelung somit die Struktur der Gesellschaft, die für 

die Anleger entscheidend ist. 

2) Substanzerhaltungs- und Ertragsrisiko 

Die für die Anleger vor allem nach der Investitionsentscheidung bedeutenden Risi-

ken der Substanzerhaltung und des Ertrags werden durch den Ansatz der Funkti-

onskreise dem Zweck der Satzungsstrenge entsprechend ebenfalls reduziert. Die-

ser Aspekt ist Kernelement des durch die Satzungsstrenge verwirklichten ex post 

Anlegerschutzes.  

Die Rechte, Pflichten und Befugnisse, die der Minimierung dieser Risiken dienen, 

sind vornehmlich dem Funktionskreis der Aktionäre als Kapitalgeber und Eigentü-

mer zuzuordnen. Dennoch bestehen auch hinsichtlich dieser Risiken abschlie-

ßende Regelungen in Bezug auf die Organe der Aktiengesellschaft. Denn zur Ab-

sicherung der Wirtschaftlichkeit des Handelns der Verwaltung wird sowohl die Ge-

schäftsführungsfunktion des Vorstandes als auch die Kontrollfunktion des Auf-

sichtsrates von der Sorgfaltspflicht des § 93 Abs. 1 S. 1 AktG überlagert. Sie sorgt 

dafür, dass die Verwaltung zum Wohle der Gesellschaft handelt.621 In der Folge 

können idealiter Gewinne erwirtschaftet und der Unternehmenswert gesteigert 

werden. Durch die Statuierung dieses Sorgfaltsmaßstabes werden folglich die fi-

nanziellen Risiken der Aktionäre reduziert. Die Sorgfaltspflicht ist dabei untrennbar 

mit den Funktionen der Organe verknüpft. Ähnliches gilt für die Verschwiegen-

heitspflicht des § 93 Abs. 1 S. 3 AktG. Sie verpflichtet die Verwaltung dazu, bei der 

Wahrnehmung Ihrer Funktionen Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens zu 

wahren.622 Dadurch wird das Geschäftsmodell des Unternehmens abgesichert und 

so Vorteile gegenüber der Konkurrenz gesichert. § 93 Abs. 1 S. 3 AktG enthält 

deshalb nach dem funktionellen Ansatz eine abschließende Regelung. Insoweit 

stimmt der hier erarbeitete Ansatz mit der Ansicht des Bundesgerichtshofes über-

ein. Dieser entschied, dass es sich bei der Vorschrift zur Verschwiegenheitspflicht 

um eine abschließende Regelung handele, die weder verschärft noch gelockert 

werden könne.623 Mittels des Ansatzes der Funktionskreise werden so in Überein-

stimmung mit gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes Pflichten zu 

 
621 Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 93 Rn. 2; Grigoleit/Tomasic, in: Grigoleit AktG, § 93 Rn. 7 ff.; 

Spindler, in: MüKo AktG, § 93 Rn. 22. Vgl. auch Bayer/Scholz, NZG 2014, 926 (928 f.). 

622 BGH, Urteil vom 05. Juni 1975, Az. II ZR 156/73, NJW 1975, 1412 (1413); Fleischer, in: 

BeckOGK AktG, § 93 Rn. 204; Spindler, in: MüKo AktG, § 93 Rn. 142. 

623 BGH, Urteil vom 05. Juni 1975, Az. II ZR 156/73, NJW 1975, 1412. Dies ist in der Literatur in-

zwischen zurecht anerkannt, Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 152; Bendfeld, Satzungsstrenge, 77; 

Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 36; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 164; Petrikowski, Satzungs-

strenge contra Gestaltungsfreiheit, 23; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30; Vedder, in: 
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abschließendem Recht, die dazu beitragen, dass Gewinne erwirtschaftet werden 

können und der Unternehmenswert erhalten oder gesteigert wird. Indem damit 

nicht nur Rechte und Befugnisse, sondern auch Pflichten Teil der Funktionskreise 

sind, wird dem Anlegerschutz aus ex post Sicht zusätzlich Rechnung getragen.  

Letztlich ist es dennoch der Funktionskreis der Aktionäre, der maßgeblich zur Mi-

nimierung des Substanzerhaltungs- und des Ertragsrisikos beiträgt. Insoweit exis-

tieren offensichtlich und unmittelbar den Aktionären zuordenbare Vorschriften, die 

diesem Zweck dienen. Dazu zählt beispielsweise der Anspruch auf Gewinnbeteili-

gung nach § 58 Abs. 4 AktG. Gerade an dieser Vorschrift zeigt sich jedoch, dass 

die Funktionskreise nur soweit abschließend und damit zwingend sein können, wie 

der Gesetzgeber dies vorsieht. Der Gesetzgeber kann nämlich die funktionellen 

Normen des Aktiengesetzes durch Öffnungsklauseln Abweichungen zugänglich 

machen. Dies ist im Rahmen von § 58 Abs. 4 AktG dadurch erfolgt, dass die Mög-

lichkeit eingeräumt wird, durch Satzungsbestimmung eine Ausschüttung der Ge-

winne an die Aktionäre auszuschließen. Dies erfolgt, obwohl die Gewinnausschüt-

tung entscheidend für die Funktion der Aktionäre als Kapitalgeber ist und elemen-

tar für die Investitionsentscheidung des Anlegers. Wegen einzelner gesetzgeberi-

scher Aufweichungen der Funktionskreise auch in materieller Hinsicht kann nicht 

pauschal davon gesprochen werden, dass das Aktiengesetz hinsichtlich seiner 

Funktionskreise zwingend ist. Vielmehr sind die Funktionskreise im Aktiengesetz 

materiell abschließend geregelt. Punktuelle gesetzgeberische Eingriffe in diese 

Ordnung sind nicht auszuschließen und müssen berücksichtigt werden.  

Es existieren darüber hinaus zahlreiche Vorschriften, die dem Funktionskreis der 

Aktionäre zuzuordnen sind und vom Gesetzgeber nicht für satzungsmäßige Ände-

rungen geöffnet werden. Diese betreffen die Aktionäre oftmals nicht unmittelbar, 

wie dies beispielsweise beim Verbot der Einlagenrückgewähr nach § 57 Abs. 1 

AktG der Fall ist. Sie sind aber untrennbar mit der Kapitalgeberfunktion des Aktio-

närs verbunden, sodass der Aktionär jedenfalls mittelbar betroffen ist. Hierzu sind 

beispielsweise die Vorschriften zur Rücklagenbildung des § 150 AktG oder das 

Aufrechnungsverbot des § 66 Abs. 1 S. 2 AktG zu zählen. Diese berechtigen den 

Anleger zwar nicht. Sie sind jedoch essentiell für die Substanzerhaltung des Un-

ternehmens.624 Dadurch schützen sie nicht nur die Gläubiger, sondern reduzieren 

auch Anlegerrisiken. Nach hier vertretenem Ansatz müssen sie folglich in materiel-

 
Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41; Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 93 Rn. 202; Spindler, in: MüKo AktG, 

§ 93 Rn. 175. 

624 Vgl. BGH, Urteil vom 6. Dezember 2011, Az. II ZR 149/10, NZG 2012, 69 (73 f.); Grigoleit/Rach-

litz, in: Grigoleit AktG, § 66 Rn. 1; Koch, in: Koch AktG, § 150 Rn. 1; Waclawik, in: Hölters/Weber 

AktG, § 150 Rn. 1. 
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ler Hinsicht abschließend sein. Erneut deckt sich daher die Bestimmung der ab-

schließenden Regelung anhand einer funktionellen Betrachtung mit dem durch 

den Zweck der Satzungsstrenge gebotenen Ergebnis.  

3) Kapitalgeberfunktion 

Diese Ausführungen zum Anlegerschutz haben gezeigt, dass der Zweck der Sat-

zungsstrenge, den Anlegerschutz zu gewährleisten, dazu führt, dass sich der 

Funktionskreis der Aktionäre nicht lediglich aufgrund ihrer Rechte und Pflichten 

bestimmen kann. Um alle Risiken abdecken zu können, vor denen die Satzungs-

strenge schützen soll, ist der Funktionskreis des Aktionärs von seiner Kapitalge-

berfunktion aus zu bestimmen. Ähnlich wie also dem Vorstand überlagernd die 

Geschäftsführungsfunktion und dem Aufsichtsrat eine Überwachungsfunktion zu-

kommen, haben die Aktionäre die Kapitalgeberfunktion. Im Umkehrschluss müs-

sen sie gegen den Kapitalverlust geschützt werden. Dazu ist es im Sinne des 

Zwecks der Satzungsstrenge erforderlich, dass die Vorschriften, die dem Erhalt 

der Gesellschaft dienen, ebenfalls abschließend sind. Dies gewährleistet der hier 

vertretene Ansatz. Folglich steht er im Einklang mit dem Anlegerschutzgedanken 

der Satzungsstrenge. 

cc. Gesellschafterschutz 

Neben dem Anlegerschutz wird durch die Satzungsstrenge der Gesellschafter-

schutz bezweckt. Damit ist gemeint, dass Aktionäre nicht nur in finanzieller Hin-

sicht, sondern auch in Bezug auf ihre mitgliedschaftlichen Rechte und Pflichten 

geschützt werden müssen.  

1) Eigentümerfunktion 

Um einen Ausgleich zwischen der Weisungsfreiheit des Vorstandes und der Ge-

sellschafterstellung der Aktionäre zu schaffen, hat der Gesetzgeber den Gesell-

schaftern hinsichtlich der Kernentscheidungen innerhalb der Aktiengesellschaft – 

vermittelt durch die Hauptversammlung – Rechte mit essentieller Bedeutung für 

die Identität der Gesellschaft eingeräumt. Zu diesen gehören namentlich die Be-

stimmung des Unternehmensgegenstandes nach § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG oder die 

Beschlusserfordernisse nach § 119 AktG. An diesen Beschlüssen nimmt der Akti-

onär nach §§ 133, 134 AktG durch Ausübung seines Stimmrechts teil. Die Sat-

zungsstrenge im Auftrag des Gesellschafterschutzes wiederum gebietet es, diese 

Funktion der Hauptversammlung und damit der Gesellschafter als zwingend anzu-

sehen. Anders als bei den Anlegern sind die vordergründigen Rechte hier somit 

die Herrschafts- oder Informationsrechte der Aktionäre nach §§ 131 Abs. 1, 134 

Abs. 1 AktG. Damit die Satzungsstrenge hier den bezweckten Schutz tatsächlich 

gewährleisten kann, ist es erforderlich, dass der Funktionskreis der Aktionäre aus 
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zweierlei Perspektive bestimmt wird. In Bezug auf den Anlegerschutz war dies die 

Funktion des Kapitalgebers. Hinsichtlich der mitgliedschaftlichen Position der Akti-

onäre kommt die Funktion der Eigentümerstellung des Aktionärs hinzu. Diese 

Funktion gebietet es, dass der Aktionär in informationeller Hinsicht und in Bezug 

auf essentielle Entscheidungen der Aktiengesellschaft Schutz durch zwingendes 

Recht genießt. Durch den so verstandenen Ansatz ist die Satzungsstrenge als In-

strument für diesen Schutz nutzbar, wenn der Funktionskreis der Aktionäre in ma-

terieller Hinsicht als abschließend angesehen wird. 

2) Mehrheiten und Minderheiten 

Zu dem so verstandenen Funktionskreis der Aktionäre gehören namentlich Vor-

schriften, die Minderheitsrechte statuieren oder besondere Mehrheiten fordern. 

Auch wenn sie dabei regelmäßig nicht bloß einzelne Aktionäre betreffen, dienen 

sie doch dem Schutz des einzelnen Gesellschafters. Mechanismen, die diesen 

Schutz gewährleisten sollen, sind beispielsweise der Katalog des § 119 AktG, das 

Antragsrecht zur Bestellung eines besonderen Vertreters durch ein Zehntel des 

Grundkapitals nach § 147 AktG oder das Erfordernis einer Dreiviertelmehrheit be-

zogen auf das Grundkapital bei Änderungen des Unternehmensgegenstandes in 

§ 179 Abs. 2 S. 1, 2 AktG. Diese Schutzinstrumente des Aktiengesetzes sind für 

die Gesellschafter von elementarer Wichtigkeit. Viele dieser Vorschriften würden 

ihrer Bedeutung für die Aktionäre indessen nicht gerecht, wenn ihre Mehrheitser-

fordernisse oder Regelungsgegenstände in der Satzung eingeschränkt werden 

könnten.  

Darüber hinaus gibt es einige Minderheitsrechte der Aktionäre, die auf die Teil-

habe an der Gesellschaft ausgelegt sind. Sie dürfen daher nicht von der Mehrheit 

abdingbar sein. Andernfalls könnte das Mehrheitserfordernis selbst unterlaufen 

werden. Dies gilt entsprechend für die zur Teilhabe am Entscheidungsprozess er-

forderlichen Informationsrechte und die Kontrollinstrumente des einzelnen Aktio-

närs in Bezug auf die Beschlussfassung, namentlich die Klagerechte nach 

§§ 241 ff. AktG. Auch im Rahmen der Vermögensrechte sieht das Gesetz einzelne 

Schutzmechanismen vor, die zeigen, dass die Vermögensrechte zugunsten der 

Minderheit ebenfalls nicht über die gesetzlichen Freiräume hinaus beschränkt wer-

den dürfen. Insgesamt ist dieser Minderheitenschutz zwar kein Wesensmerkmal 

der Aktiengesellschaft allein, sondern ein das gesamte Gesellschaftsrecht durch-

ziehender Grundsatz,625 er muss aber als wichtiger Grundsatz der gesamten 

Rechtsordnung umso mehr als zwingend angesehen werden. Gleiches gilt für die 

 
625 Gesetzliche Ausformungen beispielsweise in § 50 GmbHG, §§ 707, 716 BGB, §§ 118, 119 

HGB. 



 

 
133 

Befugnisse des besonderen Vertreters, der gerade dazu eingeschaltet wird, die 

Minderheitsrechte gegen die Gesellschaft geltend zu machen.626 

3) Willensbildung in der Hauptversammlung 

Die Wahrnehmung der mitgliedschaftlichen Rechte der Aktionäre findet zum Groß-

teil in der Hauptversammlung statt. Diese ist das Organ der Willensbildung der 

Gesellschaft. Damit die Rechte der Aktionäre ihre Wirkung entfalten können, ist es 

daher erforderlich, dass auch die Hauptversammlung in ihrer Funktion als Willens-

bildungsorgan nicht durch ergänzende Satzungsbestimmungen beschränkt wer-

den kann. Denn sie darf nicht dem Willen des Mehrheitsgesellschafters unterwor-

fen werden, sondern muss grundsätzlich als neutrales Sprachrohr innerhalb der 

Gesellschaft fungieren. Die abschließende Ausgestaltung der Funktion der Haupt-

versammlung ist demnach zwingende Konsequenz aus dem Gesellschafterschutz-

zweck der Satzungsstrenge.  

4) Relevanz formeller Eingriffe 

Bei der Frage, inwieweit das Aktiengesetz abschließend sein muss, damit der Ge-

sellschafterschutz verwirklicht werden kann, ohne eine übermäßige Einschrän-

kung der Privatautonomie zu bewirken, kommt es zugleich auf die Intensität der 

Betroffenheit des Gesellschafterschutzes an. Dazu ist festzuhalten, dass gerade 

formelle Ergänzungen in der Satzung nicht dem Gesellschafterschutzgedanken 

zuwiderlaufen. Dies zeigt sich vor allem an § 134 Abs. 4 AktG, der die Form der 

Ausübung des Stimmrechts vollständig der Satzung überlässt. Durch diese Vor-

schrift wird keine Abweichung zugelassen und damit auch kein Funktionskreis 

durch den Gesetzgeber aufgebrochen. Stattdessen zeigt sich hierin deutlich, dass, 

obwohl das Stimmrecht zu den wichtigsten Rechten der Aktionäre gehört, die 

Form dessen Ausübung für den Schutz der Aktionäre aus Sicht des Gesetzgebers 

unerheblich ist. Folglich muss sie ebenfalls für die Satzungsstrenge unerheblich 

sein, die den Gesellschafterschutz verwirklicht. Dementsprechend ist die Unter-

scheidung zwischen materiellen und formellen Eingriffen in die Funktionskreise 

des Aktiengesetzes im Gesetz angelegt und entspricht den Zwecken der Sat-

zungsstrenge. Der Gesellschafterschutz spricht daher ebenfalls für den hier vertre-

tenen Ansatz, die Funktionskreise des Aktiengesetzes materiell als abschließend 

anzusehen, sofern der Funktionskreis der Aktionäre nicht nur durch die Funktion 

als Kapitalgeber, sondern auch als Eigentümer der Gesellschaft bestimmt wird.  

 
626 Vgl. Arnold, in: MüKo AktG, § 147 Rn. 21. 
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dd. Gläubigerschutz 

Der Gläubigerschutz nimmt eine Sonderstellung im Vergleich zu den übrigen 

Schutzzwecken der Satzungsstrenge ein. Denn anders als die anderen geschütz-

ten Personengruppen sind die Gläubiger weder aktuell noch zukünftig Teil des 

Binnengefüges der Aktiengesellschaft.  

1) Funktionskreis der Gläubiger  

Fraglich ist, ob die Gesellschaftsgläubiger einen Funktionskreis innerhalb des Akti-

engesetzes innehaben. Eine solche Funktion konnte den übrigen Beteiligten in der 

Aktiengesellschaft zugeordnet werden, weil ihre Rechte, Befugnisse und Verpflich-

tungen und der Schutz ihrer Interessen jeweils unter einem Oberbegriff zusam-

mengefasst werden konnten, der ihre Stellung innerhalb der Aktiengesellschaft be-

schreibt. Ein derartiger Oberbegriff fehlt für die Gläubiger in zweierlei Hinsicht.  

Zum einen stehen Gläubiger nicht innerhalb der Aktiengesellschaft. Die Satzung 

bildet aber gerade das Innenrecht der Aktiengesellschaft. Sie sind weder an der 

Entstehung der Satzung beteiligt, noch kann in der Begründung der Gläubigerstel-

lung ein freiwilliger Unterwerfungsakt unter die Regelungen der Satzung gesehen 

werden. Dies gilt für Gläubiger gesetzlicher Forderungen des Delikts- oder Berei-

cherungsrechts zweifellos, weil in diesem Fall der Begründung der Gläubigerstel-

lung keine Entscheidung der Gläubiger vorausgeht. Aber auch bei der Begrün-

dung vertraglicher Beziehungen zu einer Aktiengesellschaft kann nicht angenom-

men werden, dass mit Vertragsabschluss gleichzeitig durch die Gläubiger erklärt 

wird, sich an die Satzung binden zu wollen.627 Dies wird regelmäßig schon man-

gels Kenntnis der Satzung im Detail ausgeschlossen sein. Daher bedürfen die 

Gläubiger eines besonderen Schutzes durch den Gesetzgeber. 

Zum anderen nehmen sie im Aktiengesetz keine Funktion wahr, die ihrer Gläubi-

gerstellung übergeordnet wäre. Stattdessen bedürfen sie des Schutzes, da ihnen 

zur Befriedigung ihrer Forderungen wie bei allen Kapitalgesellschaften lediglich 

eine Haftungsmasse und keine natürliche Person zur Verfügung steht, die für ihre 

Forderung einsteht.628 Dementsprechend existiert kein Funktionskreis der Gläubi-

ger. Um dem Gläubigerschutzgedanken dennoch Rechnung zu tragen, ist auf all-

gemeine Erwägungen zurückzugreifen. 

 
627 Ähnlich Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 118. 

628 Petrikowski, Satzungsstrenge contra Gestaltungsfreiheit, 104. 
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2) Verwirklichung des Gläubigerschutzes 

Gläubigerschützende Vorschriften müssen wie im gesamten Gesellschaftsrecht 

als zwingend angesehen werden.629 Da zwingendes Recht im Aktiengesetz durch 

die Satzungsstrenge bestimmt wird, kann nicht pauschal darauf verwiesen wer-

den, dass gläubigerschützende Vorschriften zwingend sind. Vielmehr muss die 

Anwendung der Satzungsstrenge entsprechend dieses Schutzgedankens erfol-

gen. Geboten ist daher im Rahmen der Auslegung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG ne-

ben dem Ansatz der Funktionskreise bei der Definition der abschließenden Rege-

lung zu berücksichtigen, dass der Gläubigerschutz durch die Satzungsstrenge ver-

wirklicht wird. Demnach ist eine Norm des Aktiengesetzes jedenfalls dann als ab-

schließend anzusehen, wenn sie dem Gläubigerschutz dient. Insoweit gibt es we-

der historische noch teleologische Gründe dafür, auch im Bereich der Gläubiger 

eine Differenzierung zwischen formellen und materiellen Eingriffen vorzunehmen. 

Denn es wäre systemfremd, durch das Innenrecht einer Gesellschaft Gläubiger-

rechte verändern zu können. Eine derartige Konstruktion würde einem unzulässi-

gen Vertrag zulasten Dritter ähneln. Folglich sind Gläubigerschutzregeln zur Erfül-

lung der Zwecke der Satzungsstrenge umfassend als abschließend anzusehen. 

Dies gilt sowohl für Vorschriften, die Gläubiger unmittelbar berechtigen, als auch 

für solche Vorschriften, die dem Gläubigerschutz dienen.  

Dabei kann eine Überlagerung mit dem Funktionskreis der Aktionäre vorliegen. 

Um den Gläubigerschutz aber ausreichend zu berücksichtigen, muss dieser dem 

funktionellen Ansatz vorgehen. Sofern also sowohl der Funktionskreis der Aktio-

näre als auch der Gläubigerschutz betroffen ist, muss die Vorschrift umfassend als 

abschließend angesehen werden. Eine Unterscheidung zwischen formell und ma-

teriell verbietet sich. Denn dadurch wird der Schutz der Aktionäre nicht vermindert, 

sondern lediglich die Gestaltungsfreiheit der Aktionäre weiter eingeschränkt, um 

einen weiteren Zweck der Satzungsstrenge zu verwirklichen. Die stärkere Be-

schränkung der Verbandsautonomie ist deshalb angemessen. 

3) Funktionskreise innerhalb des Binnengefüges der Aktiengesellschaft 

Aufgrund der gläubigerschützenden Funktion der Satzungsstrenge muss der An-

satz der Funktionskreise demnach eine Einschränkung erfahren. Er kann nur inso-

weit zur Bestimmung von abschließenden Regelungen des Aktiengesetzes heran-

gezogen werden, als es sich um Vorschriften des Aktiengesetzes handelt, welche 

 
629 Servatius, in: Noack/Servatius/Haas GmbHG, Einleitung Rn. 7 ff.; Petrikowski, Satzungsstrenge 

contra Gestaltungsfreiheit, 111 f. Vgl. beispielsweise zu § 30 GmbHG Ekkenga, in: MüKo GmbHG, 

§ 30 Rn. 15; Schmolke, in: BeckOK GmbHG, § 30 Rn. 2. Allgemein siehe Servatius, in: Noack/Ser-

vatius/Haas GmbHG, Einleitung Rn. 5 ff. 
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die Binnenordnung der Aktiengesellschaft betreffen. Hinsichtlich der Rechte au-

ßenstehender Dritter darf die Satzung keine Bestimmungen vorsehen. Deshalb ist 

für das Außenrecht der Gesellschaft der Ansatz der Funktionskreise insoweit zu 

erweitern, dass die Außenbeziehungen umfassend abschließend im Aktiengesetz 

geregelt sind. 

V. Fazit 

Die Auslegung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG hat zunächst gezeigt, dass die bisheri-

gen Ansätze der Literatur keine umfassende Definition des Begriffes der abschlie-

ßenden Regelung des Aktiengesetzes liefern. Insbesondere stellte sich heraus, 

dass die Auslegung der Satzungsstrenge an dem Leitbild der Aktiengesellschaft 

als Publikumsgesellschaft zu orientieren, nicht möglich ist, da im Rahmen der Ent-

stehung der Satzungsstrenge keine Unterscheidung zwischen Publikumsgesell-

schaften und kleinen Aktiengesellschaften vorgenommen wurde. Demgegenüber 

ist zum einen der Ansatz der Zuständigkeits- und Kompetenzordnung sowohl his-

torisch als auch teleologisch begründbar, sofern er aus der Trennung von Leitung 

und Eigentümern in der Aktiengesellschaft hergeleitet wird. Ferner lässt sich ein 

Ansatz, der die innere Organisation und Zusammensetzung der Organe für ab-

schließend erklärt, aus dem Anlegerschutzgedanken der Satzungsstrenge herlei-

ten. Allerdings kann keiner dieser Ansätze umfassend zu einer Definition der ab-

schließenden Regelung führen. Denn der Ansatz der Zuständigkeits- und Kompe-

tenzordnung berücksichtigt den Zweck der Satzungsstrenge, die Aktionäre zu 

schützen nicht ausreichend. Wird daneben auch die innere Organisation und Zu-

sammensetzung der Organe als abschließend angesehen, führt dies ebenfalls 

nicht zur vollständigen Behebung dieser Schutzdefizite. 

Dementsprechend war es erforderlich einen grundlegend neuen Ansatz zu entwi-

ckeln. Kernfrage war dabei nicht das Vorliegen zwingenden Rechts, sondern das 

Bestehen abschließender Regelungen. Diese kann nicht dadurch beantwortet wer-

den, eine abschließende Regelung dann anzunehmen, wenn der Gesetzgeber bei 

Einführung einer Vorschrift eine Interessenabwägung vorgenommen hat. Denn 

dies würde dazu führen, dass das Aktiengesetz insgesamt abschließend wäre, 

was der gesetzgeberischen Intention des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG widerspricht. Zu-

dem wäre dabei das Wesen der Aktiengesellschaft nicht betroffen, was nach der 

historischen Auslegung für einen umfassenden Ansatz jedoch erforderlich wäre. 

Ebenso wenig taugt die Verkehrsfähigkeit der Aktie allein als maßgebliches Krite-

rium zur Bestimmung einer abschließenden Regelung. Denn zum einen ist die tat-

sächliche Betroffenheit der Verkehrsfähigkeit durch Satzungsbestimmungen fak-
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tisch kaum feststellbar. Und zum anderen führt diese Unsicherheit bei der Fest-

stellung der Betroffenheit der Verkehrsfähigkeit zu erheblichen Rechtsunsicherhei-

ten, welche die Satzungsstrenge gerade vermeiden soll. 

Belegt werden konnte jedoch ein Zusammenhang zwischen den Funktionskreisen 

des Aktiengesetzes und dem Begriff der abschließenden Regelung. Die Ausle-

gung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG hat gezeigt, dass eine Vorschrift des Aktiengeset-

zes dann abschließend ist, wenn entweder Rechte außenstehender Dritter betrof-

fen sind oder im Innenverhältnis der Aktiengesellschaft die Funktionskreise des 

Aktiengesetzes materiell betroffen sind. Hinsichtlich einer formellen Betroffenheit 

der Funktionskreise ist das Aktiengesetz indessen nicht abschließend. Materiell 

betroffen meint dabei, dass die Rechte, Befugnisse oder Pflichten, aus denen sich 

die Funktionskreise der Beteiligten in der Aktiengesellschaft ergeben, erweitert, 

eingeschränkt oder verschoben werden. Eine formelle Betroffenheit liegt demge-

genüber vor, wenn lediglich die Art und Weise der Funktionsausübung tangiert 

wird. Die Funktionskreise können jedoch durch Öffnungsklauseln in Einzelfällen 

vom Gesetzgeber aufgebrochen werden, was entsprechend zu berücksichtigen 

ist.  

Der funktionelle Ansatz stimmt hinsichtlich der Bestimmung der Reichweite ab-

schließenden Rechts mit den Überlegungen der Gesetzesentwicklung überein. 

Denn die Funktionskreise leiten sich maßgeblich aus der Trennung von Leitung 

und Eigentum in der Aktiengesellschaft und den korrespondierenden Kontrollme-

chanismen ab, die dafür erforderlich sind, dass sich weitere Kapitalgeber für die 

Aktiengesellschaft finden. Gerade diese Struktur war Leitgedanke des Gesetzge-

bers im Jahre 1965. Sie ist derart weitreichend, dass durch ihre abschließende 

Ausgestaltung die für die Verkehrsfähigkeit der Aktie entscheidende Standardisie-

rung bewirkt wird. Dadurch kann auch das Liquiditätsrisiko der Anleger minimiert 

werden. Zudem bestimmen die Funktionskreise des Aktiengesetzes das Wesen 

der Aktiengesellschaft und decken alle grundsätzlichen Vorschriften im Sinne der 

in der Gesetzesbegründung aufgegangenen herrschenden Lehre und der damali-

gen Rechtsprechung ab.  

Gegenüber den bisherigen Ansätzen der Literatur hat der funktionelle Ansatz den 

Vorteil, dass die Anlegerschutzgesichtspunkte, die gerade historisch gesehen für 

die Satzungsstrenge fundamental sind, in die strukturelle Betrachtung der ab-

schließenden Wirkung des Aktiengesetzes einbezogen werden. Insoweit wird den 

Aktionären die bedeutende Funktion der Kapitalgeber und Eigentümer der Gesell-

schaft zugesprochen. Diese kann sowohl unmittelbar als auch mittelbar betroffen 

sein. Diese Funktion materiell als abschließend anzusehen, reduziert die Anleger- 

ebenso wie die Gesellschafterrisiken im Sinne der Zwecke der Satzungsstrenge. 
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Als Teil dieses Funktionskreises werden die Mehr- und Minderheitsrechte inner-

halb des Aktiengesetzes abschließend. Außerdem sind die Befugnisse und Pflich-

ten der Hauptversammlung als Sprachrohr der Aktionäre in die Beurteilung aufzu-

nehmen, da dies für den Anlegerschutz entscheidend ist. Letztlich bedingt der An-

legerschutz, dass Pflichten der Beteiligten der Aktiengesellschaft Teil der abschlie-

ßenden Funktionskreise sind.  

Darüber hinaus ergibt sich aus der Auslegung eine Unterscheidung zwischen ma-

teriellen und formellen Eingriffen. Sie entspricht dem Wortlaut des § 23 Abs. 5 S. 2 

AktG, da einzelne Bestimmungen nicht insgesamt, sondern hinsichtlich bestimm-

ter Wirkweisen für abschließend erklärt werden, sodass die Vorschriften des Akti-

engesetzes regelmäßig einer Ergänzung zugänglich sind. Die Korrelation zwi-

schen Satzungsbestimmung und Gesetz wird ausreichend berücksichtigt. Dabei 

wird jedoch die für die Verkehrsfähigkeit der Aktie gebotene Standardisierung in 

den aus Anlegersicht entscheidenden Bereichen beibehalten. Denn ein Informati-

onsbedürfnis der Anleger bestünde nur hinsichtlich materieller Änderungen, die je-

doch gerade ausgeschlossen sind. Außerdem ist das Wesen der Aktiengesell-

schaft nur dann betroffen, wenn tatsächlich materielle Änderungen vorgenommen 

werden, womit erneut eine Übereinstimmung mit der Intention des historischen 

Gesetzgebers erreicht wird. Dies gilt umso mehr, als auch das Reichsgericht die 

Zulässigkeit einer formellen Ergänzung feststellte.  

Die Funktionskreise bestehen jedoch lediglich innerhalb der Aktiengesellschaft, 

sodass die Betroffenheit außenstehender Dritter separat und zwar nach allgemei-

nen Kriterien beurteilt werden muss. Danach dürfen die Rechte Dritter nicht durch 

die Satzung als Innenrecht betroffen werden, weshalb die entsprechenden Vor-

schriften des Aktiengesetzes stets abschließend sind. Werden dabei Überschnei-

dungen zwischen dem Gläubigerschutz oder einer anderen Betroffenheit Dritter 

und den Funktionskreisen innerhalb des Aktiengesetzes festgestellt, so ist die Vor-

schrift stets umfassend abschließend, da der Gläubigerschutz vorrangig ist. Eine 

Differenzierung zwischen formeller und materieller Betroffenheit darf dabei nicht 

erfolgen. 

Die Auslegung der Satzungsstrenge belegt damit in jeder Hinsicht einen Zusam-

menhang zwischen der abschließenden Wirkung des Aktiengesetzes und den 

Funktionskreisen. Denn die funktionelle Verflechtung innerhalb der Aktiengesell-

schaft ist der einzig taugliche Aspekt, der das Aktiengesetz vollständig durchzieht 

und dabei sowohl für den Anlegerschutz, als auch die Gewährleistung der Ver-

kehrsfähigkeit der Aktie die entsprechende Reichweite hat. Durch die Unterschei-

dung nach der Intensität des statuarischen Eingriffs wird gleichzeitig der gesetzge-

berischen Intention Rechnung getragen, Ergänzungen dem Grunde nach zuzulas-

sen. 
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C. Die Funktionskreise des Aktiengesetzes 

Bisher wurden die Funktionskreise des Aktiengesetzes im Rahmen der Auslegung 

lediglich in einzelnen Bereichen dargestellt. Um eine endgültige Definition des Be-

griffes der abschließenden Regelung zu erhalten, ist es aber erforderlich, umfas-

send zu beleuchten, welche Funktionen im Aktiengesetz von den verschiedenen 

Beteiligten eingenommen werden. Sodann sind die Funktionskreise entsprechend 

zu umreißen. Dadurch wird es möglich, genauere Aussagen über die Intensität 

des Eingriffes in diese Funktionskreise zu treffen. Sofern dann alle Funktions-

kreise des Aktiengesetzes ebenso wie die möglichen Eingriffe in diese dargestellt 

wurden, kann eine Definition des Begriffes der abschließenden Regelung im Sinne 

der vorangegangenen Auslegung formuliert werden. 

I. Funktionen innerhalb der Aktiengesellschaft 

Jeder Beteiligte innerhalb der Aktiengesellschaft wurde vom Gesetzgeber aus ei-

nem bestimmten Grund als Teil der Gesellschaft eingesetzt. In diesem Grund er-

klärt sich die Funktion des jeweiligen Teils der Aktiengesellschaft. Dabei hat die 

Aktiengesellschaft selbst keinen Funktionskreis inne. Sie erfüllt nach innen keinen 

Selbstzweck. Vielmehr sind die Vorschriften, welche die Aktiengesellschaft als sol-

che betreffen, als Vorschriften mit Bezug zu Dritten zu sehen und daher aus Grün-

den des Gläubigerschutzes ohne Bezug zu den Funktionskreisen des Aktiengeset-

zes abschließend und zwingend. Denn es wurde bereits gezeigt, dass der funktio-

nelle Ansatz durch den Gläubigerschutz ergänzt wird und nur im Binnengefüge der 

Aktiengesellschaft Geltung beanspruchen kann.630 Dementsprechend sind die 

Funktionen der im Binnengefüge der Aktiengesellschaft existierenden Beteiligten 

zu bestimmen.  

Besondere Bedeutung hat dabei der Vorstand als Leitungsorgan.631 Ihm ist gemäß 

§ 76 Abs. 1 AktG die Leitung und nach § 77 Abs. 1 AktG die Geschäftsführung der 

Aktiengesellschaft zugewiesen. Dabei ist die Leitung ein Prozess, der eine Fülle 

 
630 Dazu oben Seiten 134 ff. 

631 Bürgers, in: Bürgers/Lieder AktG, § 76 Rn. 2; Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 76 Rn. 4; Koch, 

in: Koch AktG, § 76 Rn. 8 ff.; Oltmanns/Quass, in: Heidel Aktienrecht, § 76 AktG Rn. 2 ff.; Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 76 Rn. 2. 
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an Entscheidungen umfasst und die strategische Führungsfunktion des Unterneh-

mens bezeichnet.632 Sie bildet einen herausgehobenen Teilbereich der Geschäfts-

führung,633 sodass die Geschäftsführungsfunktion die Leitungsfunktion des Vor-

standes umfasst. Zwar existieren nach herrschender Meinung keine subsumtions-

fähigen Kriterien zur Abgrenzung zwischen Leitung und Geschäftsführung.634 Dies 

ist aber für die Zwecke der Funktionsbestimmung des Vorstandes entbehrlich. 

Denn jedenfalls nimmt er beide Funktionen innerhalb der Aktiengesellschaft wahr. 

Dementsprechend sollen auch beide Begrifflichkeiten zur Benennung des Funkti-

onskreises herangezogen werden, um zu verdeutlichen, dass es in diesem Fall 

auf eine Abgrenzung gerade nicht ankommt. 

Der Aufsichtsrat übt demgegenüber keine Leitungsmacht aus, obgleich auch er 

unter den Oberbegriff der Verwaltung zu fassen ist.635 Stattdessen obliegt ihm ge-

mäß § 111 Abs. 1 AktG die Überwachung und Kontrolle des Vorstandes. Seine 

Funktion liegt folglich in der Überwachung und Kontrolle der Geschäftsführung.636 

Diese Kontrolle umfasst sowohl die vergangenheitsbezogene als auch die präven-

tive, mitgestaltende Kontrolle.637 Der Funktionskreis des Aufsichtsrates bestimmt 

sich maßgeblich an dieser Funktion und wird dabei durch zahlreiche einzelne Nor-

men, den Aufsichtsrat betreffend umrissen. 

Als drittes Organ dieser Organisation fungiert die Hauptversammlung. Sie ist Or-

gan der internen Willensbildung der Aktionäre.638 Dabei geht es ausschließlich um 

 
632 Dauner-Lieb, in: Henssler/Strohn GesR, § 76 AktG Rn. 5; Koch, in: Koch AktG, § 76 Rn. 10; 

Spindler, in: MüKo AktG, § 76 Rn. 17. 

633 Dauner-Lieb, in: Henssler/Strohn GesR, § 76 AktG Rn. 5; Hüffer, in: FG Happ 2006, 93 (98 f.); 

Koch, in: Koch AktG, § 76 Rn. 10; Spindler, in: MüKo AktG, § 76 Rn. 18. 

634 Dauner-Lieb, in: Henssler/Strohn GesR, § 76 AktG Rn. 6; Koch, in: Koch AktG, § 76 Rn. 13. 

Ähnlich Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 76 Rn. 14; Spindler, in: MüKo AktG, § 76 Rn. 17. 

635 Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 76 Rn. 4; Lutter/Krieger/Verse, Rechte und Pflichten des Auf-

sichtsrates, § 3 Rn. 62; Wentrup, in: MüHdB GesR, Band 4, § 19 Rn. 2. 

636 BGH, Urteil vom 25. März 1991, Az. II ZR 188/89, NJW 1991, 1830 (1831); Habersack, in: 

MüKo AktG, Vor § 95 Rn. 2; Henze, NJW 1998, 3309 (3309 f.); Koch, in: Koch AktG, § 111 Rn. 1; 

Seebach, AG 2012, 70 (70, 73). Vgl. auch Frerk, AG 1995, 212. 

637 BGH, Urteil vom 25. März 1991, Az. II ZR 188/89, NJW 1991, 1830 (1831); Habersack, in: 

MüKo AktG, Vor § 95 Rn. 2; Henze, NJW 1998, 3309 (3309 f.); Veil, in: BeckOGK AktG, § 111 

Rn. 15 ff. 

638 Herrler, in: Grigoleit AktG, § 118 Rn. 1; Hoffmann, in: BeckOGK AktG, § 118 Rn. 7; Koch, in: 

Koch AktG, § 118 Rn. 2, 6; Kubis, in: MüKo AktG, § 118 Rn. 1, 8, § 119 Rn. 3; Mülbert, in: GroKo 

AktG, Vor § 118 Rn. 9, 15. 
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die Willensbildung zu Gesellschaftsangelegenheiten, die innerhalb der Hauptver-

sammlungszuständigkeit liegen.639 Die Bildung und Erklärung dieses Organwillens 

erfolgt durch Abstimmung über einen Antrag.640 Der so gebildete Wille ist sodann 

als Beschluss kraft organschaftlicher Zurechnung Wille der Aktiengesellschaft 

selbst.641 In dieser Willensbildung liegt die entscheidende Funktion der Hauptver-

sammlung.  

Darüber hinaus haben die Aktionäre selbst eine Funktion innerhalb des Binnenge-

füges der Aktiengesellschaft. Grundsätzlich gilt, dass die Aktionäre aus der Mit-

gliedschaft ein Bündel an Rechten und Pflichten erhalten, die sie in einem Dauer-

rechtsverhältnis mit der Aktiengesellschaft verbinden.642 Diese Mitgliedschaft wird 

regelmäßig durch die Aktien verkörpert und ist veräußerlich.643 Doch schon die 

Auslegung der Satzungsstrenge hat gezeigt, dass diese Mitgliedschaft kein 

Selbstzweck ist. Vielmehr bedeuten die Rechte und Pflichten, welche die Aktio-

näre innehaben, zugleich die inhaltliche Ausgestaltung des Eigentums an der Akti-

engesellschaft.644 Darüber hinaus zeigt sich in dem durch die Aktie verkörperten 

Kapital, dass den Aktionären eine Kapitalgeberfunktion zukommt.645 Auch diese 

Funktionen werden durch die Rechte und Pflichten ausgedrückt, die aus der Mit-

gliedschaft folgen. Sie bilden so den Funktionskreis der Aktionäre. 

Schließlich werden einzelne Personen im Aktiengesetz benannt, denen ebenfalls 

eine bestimmte Funktion zugesprochen wird. Zu nennen sind insbesondere die 

Abschluss-, Sonder- und Gründungsprüfer, deren jeweilige Funktion in der Prü-

fung verschiedener, oftmals die Rechnungslegung der Gesellschaft betreffender 

Fragen liegt. Ob sich aus dieser Funktion ein Funktionskreis des Aktiengesetzes 

ableitet, ist jedoch fraglich. Darüber hinaus nimmt der besondere Vertreter die 

 
639 Koch, in: Koch AktG, § 119 Rn. 2; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 3; Marsch-Barner/von der 

Linden, in: Handbuch börsennotierte AG, § 33 Rn. 1. 

640 Koch, in: Koch AktG, § 119 Rn. 3; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 118 Rn. 12. 

641 Herrler, in: Grigoleit AktG, § 118 Rn. 1; Hoffmann, in: BeckOGK AktG, § 118 Rn. 7; Koch, in: 

Koch AktG, § 119 Rn. 3; Liebscher, in: Henssler/Strohn GesR, § 118 AktG Rn. 2; Mülbert, in: 

GroKo AktG, Vor § 118 Rn. 19; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 118 Rn. 12. 

642 Götze, in: MüKo AktG, Vor § 53a Rn. 5 f.; Mimberg, in: Handbuch börsennotierte AG, § 38 

Rn. 1. 

643 Götze, in: MüKo AktG, Vor § 53a Rn. 5; Mimberg, in: Handbuch börsennotierte AG, § 38 Rn. 2; 

Vatter, in: BeckOGK AktG, § 13 Rn. 15 ff.; H. Fischer/Wagner, in: Heidel Aktienrecht, § 13 AktG 

Rn. 4. 

644 BVerfG, Beschluss vom 7. September 2011, Az. 1 BvR 1460/10, NZG 2011, 1379 (1380); 

Gaier/Ernst, in: MüKo BGB, Vor § 903 Rn. 50; Papier/Shirvani, in: Dürig/Herzog/Scholz GG, Art. 14 

Rn. 310 f.  

645 BT-Drs. IV/171, 93; Kropff, RegE, 15; Breithaupt, in: Kompendium GesR, Teil 1 § 1 Rn. 11. Vgl. 

dazu oben Seite 131. 
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Funktion der Anspruchsverfolgung nach erfolgter Bestellung ein. Auch daraus 

könnte sich ein Funktionskreis ableiten lassen. Letztlich findet sich das Recht der 

verbundenen Unternehmen im Aktiengesetz. Auch die Beziehung dieser Vorschrif-

ten zur Satzungsstrenge ist zu überprüfen. 

II. Begriff des Funktionskreises 

Die Vorschriften des Aktiengesetzes, die dazu beitragen, dass die benannten Be-

teiligten der Aktiengesellschaft ihre Funktion wahrnehmen können, bilden nach der 

hier vertretenen Ansicht die Funktionskreise des Aktiengesetzes. Denn um ihre 

Funktionen wahrnehmen zu können, hat der Gesetzgeber ihnen eine Fülle an Be-

fugnissen, Rechten und Pflichten gewährt, die minutiös aufeinander abgestimmt 

sind und so das vielfach angesprochene Konstrukt der Machtbalance innerhalb 

der Aktiengesellschaft bilden. Gerade dieses Konstrukt ist es, das zur Erfüllung 

der Zwecke der Satzungsstrenge abschließend sein muss. 

1. Rechte und Befugnisse des Aktiengesetzes 

Die Kernvorschriften, aus denen sich die Funktionskreise des Aktiengesetzes er-

geben sind die verschiedenen Befugnisnormen. Sie weisen den Aktionären 

Rechte und den Organen Befugnisse innerhalb des Binnengefüges der Aktienge-

sellschaft zu. Dabei kann dahinstehen, ob die Normen den Organen lediglich Be-

fugnisse oder echte Rechte verleihen können. Für ersteres spräche, dass die Or-

gane keine Rechtspersönlichkeit haben und deshalb in ihrer Funktion nicht Träger 

von Rechten sein können.646 Allerdings besagt die Überschrift des § 111 AktG 

ausdrücklich, dass er die „Rechte des Aufsichtsrats“ regele. Zudem ist § 119 AktG 

mit „Rechte der Hauptversammlung“ überschrieben. Dies wiederum spricht dafür, 

dass Organe Träger von Rechten sein können. Unabhängig von der rechtlichen 

Einordnung handelt es sich aber um Vorschriften, die den Funktionskreis der je-

weiligen Organe prägen. Hommelhoff spricht dabei von der „funktionsbezogenen 

Berechtigung“ eines Organs, welche sich in das Gesamtgefüge der Funktionen in-

nerhalb der Aktiengesellschaft einfügt.647 Deshalb ist auch ohne Bedeutung, inwie-

weit diese Befugnisse mittels eines Organstreits innerhalb der Aktiengesellschaft 

durchgesetzt werden können.648 Denn jede Befugnisnorm hat in jedem Fall ganz 

entscheidenden Einfluss auf die Funktionsausübung. 

 
646 Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 3 f. Für eine Teilrechtsfähigkeit spricht sich Hommelhoff der 

Organe selbst aus, Hommelhoff, ZHR 143 (1979), 288 (291, 303 f.). 

647 Hommelhoff, ZHR 143 (1979), 288 (303). 

648 Vgl. dazu Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 3 f., 6 f. 
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Denkbar sind insoweit drei verschiedene Arten von Befugnisnormen. Zunächst 

gibt es Vorschriften, die wie § 76 Abs. 1 AktG den Organen mit konkretem Funkti-

onsbezug weitreichende Kompetenzen einräumen. Hier ergeben sich die konkre-

ten Befugnisse und damit auch die Reichweite des Funktionskreises nicht aus 

dem Wortlaut der Vorschrift. Sie ist vielmehr durch Auslegung zu ermitteln.649 Dar-

über hinaus bestehen ganz konkrete Rechte und Befugnisse, die lediglich Teilbe-

reiche des Funktionskreises ausformen, wie beispielsweise die Einräumung des 

Stimmrechts zugunsten der Aktionäre nach § 12 Abs. 1 S. 1 AktG. Ferner existie-

ren innerhalb des Aktiengesetzes Vorschriften, die einzelne Beteiligte ausdrücklich 

von verschiedenen Befugnissen und den damit verbundenen Funktionen ausneh-

men. Namentlich zur Sicherung der Geschäftsführungsfunktion des Vorstandes 

wurde so sowohl nach § 111 Abs. 4 S. 1 AktG der Aufsichtsrat, als auch nach 

§ 119 Abs. 2 AktG die Hauptversammlung weitgehend von der Geschäftsführung 

ausgeschlossen. Jede Art dieser Vorschriften mit Bezug zu den Befugnissen bildet 

jedoch einen Teil des jeweiligen Funktionskreises des Beteiligten in der Aktienge-

sellschaft. 

2. Pflichten des Aktiengesetzes 

Über die Rechte und Befugnisse hinaus darf nicht außer Acht gelassen werden, 

dass Pflichten den Funktionen der Beteiligten zugeordnet werden können. Ganz 

offensichtlich ist dies bei der Verpflichtung dazu, die jeweilige Funktion tatsächlich 

wahrzunehmen. Deshalb sind denklogisch die Pflicht zur Geschäftsführung sei-

tens des Vorstandes nach § 76 Abs. 1 AktG oder die Überwachungspflicht des 

Aufsichtsrates nach § 111 Abs. 1 AktG Teil ihrer Funktionskreise. Daneben exis-

tieren Pflichten, die diesen Aufgaben untergeordnet sind. So bestehen die Be-

richtspflichten des Vorstandes nach § 90 AktG als zwingendes Korrelat zu den 

Überwachungsaufgaben des Aufsichtsrates.650 Ferner sind die Berichtspflichten 

des Aufsichtsrates nach § 171 Abs. 2 AktG für die Informationsweitergabe an die 

Aktionäre und damit deren Eigentümer- und Kapitalgeberfunktion zwingend erfor-

derlich.651  

 
649 So werden beispielsweise unter den Begriff der Leitung zahlreiche Befugnisse und Pflichten ge-

fasst und dem Vorstand zugeordnet. Siehe dazu Dauner-Lieb, in: Henssler/Strohn GesR, § 76 

AktG Rn. 7; Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 76 Rn. 6 ff. 

650 Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 90 Rn. 1; Koch, in: Koch AktG, § 90 Rn. 1. 

651 Dazu Ekkenga, in: KK-AktG, § 171 Rn. 65; Hennrichs/Pöschke, in: MüKo AktG, § 171 

Rn. 204 ff. 
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a. Einzelne Sonderpflichten 

Zur Verdeutlichung der Funktionsbezogenheit einzelner Pflichten soll anhand von 

Beispielen dargestellt werden, wie sich ein Funktionskreis anhand einer Verpflich-

tung des Aktiengesetzes bestimmen lässt. Bei den bereits benannten Berichts-

pflichten ist dieser Bezug offensichtlich. Aber auch die Verpflichtung zur Leistung 

von Schadensersatz nach § 93 Abs. 2 S. 1 AktG i.V.m. § 116 S. 1 AktG hat star-

ken Bezug zur Funktion von Vorstand und Aufsichtsrat. Denn sie dient repressiv 

dazu etwaiges Fehlverhalten der Verwaltung im Rahmen ihrer Funktionsausübung 

zu kompensieren.652 Noch wichtiger für die Funktionsausübung der Verwaltung ist 

jedoch, dass diese Schadensersatzverpflichtung präventiv verhaltenssteuernde 

Wirkung hat. Denn die Gefahr persönlicher Haftung der Verwaltungsmitglieder 

trägt dazu bei, dass sie keine übermäßigen Risiken eingehen und so das Gesell-

schaftsvermögen nicht unverhältnismäßig in Gefahr bringen.653 Dementsprechend 

sind die Schadensersatzverpflichtungen Mittel zur Sicherung der ordnungsgemä-

ßen Verwaltung. Sie tragen somit dazu bei, dass der Vorstand seine Leitungs- und 

Geschäftsführungsfunktion und der Aufsichtsrat seine Kontroll- und Überwa-

chungsfunktion im Sinne des Gesellschaftswohls ausüben. Folglich bilden sie ei-

nen Teil der jeweiligen Funktionskreise.  

b. Überlagernde Pflichten 

Neben diesen Sonderpflichten existieren Pflichten innerhalb des Aktiengesetzes, 

welche die Funktionskreise insgesamt überlagern. Die Funktionen von Vorstand 

und Aufsichtsrat werden beispielsweise von der Verschwiegenheitspflicht nach 

§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG gegebenenfalls i.V.m. § 116 S. 2 AktG überlagert. Sie er-

streckt sich als Ausfluss der organschaftlichen Treuepflicht auf sämtliche Vor-

standsmitglieder und verbietet es diesen, Informationen über Geschäftsgeheim-

nisse oder vertrauliche Angaben weiterzugeben, die sie im Zusammenhang mit ih-

rer Tätigkeit als Vorstand erfahren haben.654 Diese Pflicht ist eng mit der Leitungs-

funktion des Vorstandes und der Kontrollfunktion des Aufsichtsrates verbunden. 

 
652 BGH, Urteil vom 10. Juli 2018, Az. II ZR 24/17, NZG 2018, 1189 (1193); Dauner-Lieb, in: Hens-

sler/Strohn GesR, § 93 AktG Rn. 1; Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 93 Rn. 2; Goette, in: FS 50 

Jahre BGH 2000, 123 (124); Grigoleit/Tomasic, in: Grigoleit AktG, § 93 Rn. 1; Hopt, ZIP 2013, 

1793 (1795); Koch, in: Koch AktG, § 93 Rn. 1. 

653 BGH, Urteil vom 10. Juli 2018, Az. II ZR 24/17, NZG 2018, 1189 (1193); Dauner-Lieb, in: Hens-

sler/Strohn GesR, § 93 AktG Rn. 1; Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 93 Rn. 2; Grigoleit/Tomasic, 

in: Grigoleit AktG, § 93 Rn. 1; Koch, in: Koch AktG, § 93 Rn. 1; Schneider, in: FS Werner 1984, 

795 (807). 

654 Dauner-Lieb, in: Henssler/Strohn GesR, § 93 AktG Rn. 10 f.; Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 93 

Rn. 204 ff.; Lüneborg, in: Hölters/Weber AktG, § 93 Rn. 116 ff. Geheimnisse der Gesellschaft sind 

dabei Tatsachen, die nicht offenkundig sind und nach dem geäußerten oder mutmaßlichen Willen 
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Denn sie ist ein Ausdruck der Bindung an das Gesellschaftsinteresse655 und kor-

respondiert insbesondere mit den Informationsrechten der anderen Organe und 

Organteile.656 Dementsprechend kann die Verschwiegenheitspflicht dazu beitra-

gen, die Funktionskreise von Vorstand und Aufsichtsrat einzuschränken, indem 

die Preisgabe bestimmter Informationen verboten wird. Gleichzeitig wird zum Wohl 

der Gesellschaft der Funktionskreis der Aktionäre durch die Eingrenzung der Aus-

kunftspflichten der Gesellschaft beschränkt. 

Weiteres Beispiel für derart überlagernde Pflichten ist der Gleichbehandlungs-

grundsatz des § 53a AktG. Dieser verpflichtet die Organe der Gesellschaft die Ak-

tionäre unter gleichen Voraussetzungen gleich zu behandeln.657 Er gilt nur für den 

mitgliedschaftlichen Bereich, also innerhalb der Aktiengesellschaft.658 Inhaltlich be-

deutet er das Verbot, bei objektiver Betrachtung Aktionäre ohne sachlichen Grund 

willkürlich ungleich zu behandeln.659 Ebenso wie die Informations-, Rede- oder die 

Klagerechte der Aktionäre verhindert der Gleichbehandlungsgrundsatz sowohl die 

Benachteiligung der Minderheit als auch deren Bevorteilung.660 Dabei ist die 

Gleichbehandlung grundsätzlich unabhängig von bestimmten Quoren oder Stimm-

besitz und schützt jeden Aktionär in gleichem Maße, sofern das Gesetz nicht et-

was anderes anordnet.661 Durch diese Verpflichtung der Organe wird gesichert, 

dass die Eigentümerstellung der Aktionäre und die damit verbundenen mitglied-

schaftlichen Rechte nicht ausgehöhlt werden und der Funktionskreis der Aktionäre 

beständig ist. Insoweit bildet der Gleichbehandlungsgrundsatz einen fundamenta-

len Teil des Funktionskreises der Aktionäre. 

 
der Gesellschaft auch nicht offenkundig werden sollen. Vertrauliche Angaben sind Angelegenhei-

ten, deren Mitteilung sich für die Gesellschaft nachteilig auswirken können, auch wenn sie bekannt 

und demnach keine Geheimnisse sind. Maßgeblich für die Beurteilung, ob es sich um Geheim-

nisse oder vertrauliche Angeben handelt, ist das Unternehmensinteresse, Dauner-Lieb, in: Henss-

ler/Strohn GesR, § 93 AktG Rn. 13, 15; Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 93 Rn. 204 ff.; 164; Lüne-

borg, in: Hölters/Weber AktG, § 93 Rn. 115 ff.; Koch, in: Koch AktG, § 93 Rn. 63 f.; Spindler, in: 

MüKo AktG, § 93 Rn. 146. 

655 Koch, in: Koch AktG, § 93 Rn. 63; Spindler, in: MüKo AktG, § 93 Rn. 147. 

656 Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 93 Rn. 209; Spindler, in: MüKo AktG, § 93 Rn. 128. 

657 Cahn/v. Spannenberg, in: BeckOGK AktG, § 53a Rn. 13; Fleischer, in: Schmidt/Lutter AktG, 

§ 53a Rn. 2 ff.; Götze, in: MüKo AktG, § 53a Rn. 5 ff. 

658 Götze, in: MüKo AktG, § 53a Rn. 7; Horcher/Janssen, in: Heidel Aktienrecht, § 53a AktG Rn. 2. 

659 Drygala, in: KK-AktG, § 53a Rn. 9; Horcher/Janssen, in: Heidel Aktienrecht, § 53a AktG Rn. 4. 

660 Cahn/v. Spannenberg, in: BeckOGK AktG, § 53a Rn. 13 f.; Horcher/Janssen, in: Heidel Aktien-

recht, § 53a AktG Rn. 2; Koch, in: Koch AktG, § 53a Rn. 1; Paefgen, in: Henssler/Strohn GesR, 

§ 53a AktG Rn. 1. 

661 Drygala, in: KK-AktG, § 53a Rn. 24. 
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Diese Beispiele zeigen, dass nicht nur Rechte oder Befugnisse, sondern auch 

Pflichten funktionsbestimmend sein können. Bei der Abgrenzung der Funktions-

kreise ist dies zu berücksichtigen.  

3. Funktionskreisbestimmung kraft Interessenzusammenhang 

Darüber hinaus bestehen Vorschriften, deren Regelungsgehalt für die Funktion ei-

nes Beteiligten innerhalb der Aktiengesellschaft von entscheidender Bedeutung 

ist, ohne diesen oder einen anderen Beteiligten unmittelbar zu berechtigen oder zu 

verpflichten. Als Beispiel für eine solche Norm des Aktiengesetzes kann § 152 

AktG gesehen werden, der rechtsformspezifische Ergänzungen zu den Bilanzie-

rungsregeln der §§ 238 ff. und 264 ff. HGB für die Aktiengesellschaft vorsieht.662 

Diese Vorschrift berechtigt zwar niemanden innerhalb der Aktiengesellschaft, sie 

trägt jedoch dazu bei, dass die Informationsasymmetrie zwischen Aktionär und Ak-

tiengesellschaft verringert wird und hat deshalb eine Relevanz für die Kapitalge-

berfunktion der Aktionäre. Dementsprechend ist diese Vorschrift ebenfalls Teil des 

Funktionskreises der Aktionäre und Satzungsbestimmungen sind nur entspre-

chend des hier herausgearbeiteten Ansatzes als Ergänzung möglich. Auch solche 

Vorschriften können somit Teil der Funktionskreise des Aktiengesetzes sein. 

4. Gesetzgeberische Eingriffe in die Funktionskreise 

Die bisherigen Feststellungen gelten unter der Prämisse, dass die Funktionskreise 

im Wege der Auslegung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG dazu herangezogen werden 

können, die abschließende Wirkung des Aktiengesetzes festzustellen. Keine end-

gültige Aussage wird jedoch über den zwingenden Charakter dieser Funktions-

kreise getroffen. Denn der Gesetzgeber kann durch Öffnungsklauseln im Gesetz 

gerade eine Durchbrechung der Funktionskreise anordnen. Dies gilt in besonde-

rem Maße, wenn der Gesetzgeber ausdrücklich Abweichungen vom Gesetz zu-

lässt. Aber auch im Rahmen von Ergänzungen können Öffnungsklauseln in das 

Gesetz eingeführt werden. Diese haben nach hier vertretener Ansicht663 die Wir-

kung, dass die konkret betroffene Vorschrift nach dem Willen des Gesetzgebers 

keine abschließende Regelung enthält. Auch dadurch können die Funktionskreise 

des Aktiengesetzes durchbrochen werden. 

 
662 Euler/Sabel, in: BeckOGK AktG, § 152 Rn. 2; Kleindiek, in: Schmidt/Lutter AktG, § 152 Rn. 1; 

Suchan, in: MüKo AktG, § 152 Rn. 1. 

663 Dazu oben Seiten 30 ff. 
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a. Zulassung von Abweichungen 

Beispiele für gesetzliche Zulassungen von Funktionskreis durchbrechenden Sat-

zungsbestimmungen sind unter anderem Folgende: Der Satzungsgeber wird er-

mächtigt über die Verwendung des Jahresgewinns in § 58 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 2, 

Abs. 3 S. 2, Abs. 4 AktG zu entscheiden, wodurch in die Vermögensrechte des 

einzelnen Aktionärs qua Satzung eingegriffen werden kann. Hierdurch wird die Ka-

pitalgeberfunktion des Aktionärs betroffen und seine Rechtsstellung maßgeblich 

beschränkt. Die Ermächtigung nach § 111 Abs. 4 S. 2 AktG unterwirft bestimmte 

Geschäfte der Geschäftsführung der Zustimmung des Aufsichtsrates, wodurch in 

die Geschäftsführungsfunktion des Vorstandes eingegriffen wird. Die Möglichkeit 

nach § 101 Abs. 2 AktG in der Satzung Entsenderechte einzelner Aktionäre in Be-

zug auf Aufsichtsratsmitglieder vorzusehen, greift in die Willensbildungsfunktion 

der Hauptversammlung ein, nach § 101 Abs. 1 AktG den Aufsichtsrat zu wählen.  

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber Öffnungsklauseln in das Aktiengesetz einge-

führt, welche die Struktur der Organe selbst betreffen. Dies zeigt sich beispiels-

weise in den Bestimmungen der §§ 76 bis 78 AktG. In diesen Vorschriften wird 

dem Satzungsgeber die Möglichkeit gegeben, die Art der Geschäftsführung und 

Vertretung festzulegen und dadurch die Ermessensausübung des Vorstandes 

maßgeblich zu beeinflussen. So sind namentlich die Einzelvertretungsbefugnis 

oder die Gesamtvertretungsbefugnis und eine korrelierende Geschäftsführungsbe-

fugnis denkbare Gestaltungsvarianten. Bei der Wahl einer dieser Alternativen 

durch die Hauptversammlung wäre grundsätzlich das Geschäftsführungsermes-

sen des Vorstandes664 und damit die Leitungs- und Geschäftsführungsfunktion be-

troffen. Allerdings soll dem Satzungsgeber ein gestalterischer Spielraum eröffnet 

werden.  

Es gibt also eine Vielzahl an gesetzlichen Regelungen, die den zwingenden Cha-

rakter der Funktionskreise des Aktiengesetzes aufbrechen, indem Abweichungen 

zum Gesetz ausdrücklich zugelassen werden. Folglich kann allenfalls von der ab-

schließenden Wirkung der Funktionskreise gesprochen werden. 

b. Zulassung von Ergänzungen 

Darüber hinaus kann der Gesetzgeber Ergänzungen zum Aktiengesetz zulassen, 

die bei rein funktioneller Betrachtung gegen den abschließenden Charakter des 

Aktiengesetzes verstoßen würden. Als Beispiel für eine solche Bestimmung kann 

§ 55 Abs. 1 AktG gesehen werden. Dieser gestattet es dem Aktionär Verpflichtun-

gen aufzuerlegen, die über die Kapitaleinlagepflicht hinausgehen. Dadurch wäre 

 
664 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (79). 



 

 
148 

grundsätzlich insbesondere die Kapitalgeberfunktion betroffen. Denn Teil dieser 

Funktion ist es, dass der Aktionär davon ausgehen kann, über das eingebrachte 

Kapital hinaus gerade keine Verpflichtungen einzugehen. Zwar existiert keine Vor-

schrift, die darüber hinausgehende Verpflichtungen ausdrücklich verbietet, sodass 

Nebenverbindlichkeiten keine Abweichung zum Gesetz darstellen. Sie wären aller-

dings ohne gesetzliche Öffnung aufgrund der Erweiterung des Funktionskreises 

der Aktionäre unzulässig, weil sie gegen den abschließenden Charakter des § 54 

Abs. 1 AktG verstoßen würden, der die Verpflichtungen der Aktionäre regelt. In-

dem der Gesetzgeber hier jedoch eine Öffnungsklausel einführte, stellte er klar, 

dass dem Grunde nach Nebenverpflichtungen zulässig sind. Wie weitreichend 

diese Nebenverpflichtungen in der Satzung eingeführt werden können, ist sodann 

wieder Gegenstand der Auslegung der übrigen Vorschriften des Aktiengesetzes. 

Für diese Auslegung kann wiederum der funktionelle Ansatz zur Bestimmung von 

abschließenden Regelungen herangezogen werden. Jedenfalls aber wird deutlich, 

dass der Gesetzgeber durch die Zulassung von Ergänzungen die Funktionskreise 

des Aktiengesetzes durchbrechen kann. Dies erscheint aus dem Grund folgerich-

tig, als nur dadurch die Öffnungsklauseln hinsichtlich ergänzender Satzungsbe-

stimmungen mehr als nur einen klarstellenden Charakter haben. 

III. Darstellung der Funktionskreise des Aktiengesetzes 

Die beschriebenen, für die Funktionskreise konstitutiven Vorschriften ziehen sich 

durch das gesamte Aktiengesetz und regeln die Beziehungen zwischen den Orga-

nen und den Aktionären innerhalb der Aktiengesellschaft. Rechte, Befugnisse, 

Pflichten und interessenbestimmende Vorschriften sind dabei ebenso zu berück-

sichtigen, wie die verschiedenen Öffnungsklauseln des Gesetzgebers. Dabei exis-

tieren einige Vorschriften, die beispielhaft zur Verdeutlichung des funktionellen An-

satzes angeführt werden können, da sie zum einen für den jeweiligen Funktions-

kreis zentral sind und zum anderen die Herangehensweise zur Konturierung des 

Funktionskreises aufzeigen. Anhand dieser Vorschriften sollen auf der Grundlage 

der festgestellten Funktionen der Beteiligten innerhalb der Aktiengesellschaft die 

Funktionskreise zur Bestimmung der abschließenden Regelungen des Aktienge-

setzes umrissen werden. 

1. Aktionäre 

Die Aktionäre bilden den Grundstein einer jeden Aktiengesellschaft. Denn sie sind 

zum einen die Eigentümer des Unternehmens und zum anderen diejenigen, die 

das zur Gründung und sachgemäßen Bewirtschaftung des Unternehmens erfor-
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derliche Kapital bereitstellen.665 Aufgrund dieser Position ist die Funktion der Akti-

onäre zweigeteilt. Zum einen erfüllen sie die Eigentümerfunktion und zum anderen 

die Kapitalgeberfunktion innerhalb der Gesellschaft. Insgesamt bestimmt sich der 

Funktionskreis der Aktionäre über ihre damit einhergehenden Rechte und Pflich-

ten. Dabei liegt der Fokus der Eigentümerfunktion der Aktionäre in Herrschafts- 

und Minderheitsrechten, während der Kern der Kapitalgeberfunktion durch die 

Vermögensrechte und Belange der Kapitalerhaltung definiert wird. Rechte wie der 

Gleichbehandlungsgrundsatz oder die diversen Informationsrechte der Aktionäre 

sind für beide Funktionen bedeutsam. Eine Unterscheidung zwischen den Funktio-

nen der Aktionäre ist nicht immer durchführbar, da es Rechte gibt, die beide Funk-

tionen betreffen. Insoweit ist die Funktion der Aktionäre einheitlich zu verstehen 

und wird durch die Aktionärsrechte und -pflichten im Ganzen bestimmt. 

a. Eigentümerfunktion 

Die meisten Rechte der Aktionäre – namentlich die für die Eigentümerfunktion 

maßgeblichen Herrschaftsrechte – werden gemäß § 118 Abs. 1 AktG in der 

Hauptversammlung wahrgenommen. Für die Ausübung dieser Rechte ist es erfor-

derlich, dass die Aktionäre ein Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung 

haben. Dies ist zwar nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt, aber als selbstver-

ständliche Folge der Mitgliedschaft anerkannt.666 Diese Herrschaftsrechte sind die 

wichtigsten Rechtspositionen der Aktionäre zur Durchsetzung ihrer Interessen in-

nerhalb der Aktiengesellschaft.667 Um dabei zu den für den jeweiligen Aktionär in-

teressanten Themen abstimmen und sprechen zu können, wird ebenso wie das 

Teilnahmerecht des Aktionärs auch ein Antragsrecht anerkannt.668 Das wiederum 

ermöglicht dem Aktionär beispielsweise nach § 119 Abs. 2 AktG auf die Ge-

schäftsführung Einfluss zu nehmen, nach § 119 Abs. 1 Nr. 5 AktG die Satzung zu 

verändern und zahlreiche weitere für die Gestaltung der Aktiengesellschaft ent-

scheidende Entschlüsse zu fassen. Damit sind die Herrschaftsrechte die entschei-

dende Verbindung zwischen den wirtschaftlichen Eigentümern des Unternehmens 

und der Führungsebene. Die Wichtigkeit dieser Rechte wird ferner in dem eigens 

eingeführten Kontrollverfahren für die Hauptversammlungsbeschlüsse in §§ 241 ff. 

AktG deutlich.  

 
665 Vgl. Cahn/v. Spannenberg, in: BeckOGK AktG, § 54 Rn. 1 ff.; Heider, in: MüKo AktG, § 1 

Rn. 97; Albrecht vom Kolke, in: Hölters/Weber AktG, § 54 Rn. 2. 

666 Koch, in: Koch AktG, § 118 Rn. 24; Kubis, in: MüKo AktG, § 118 Rn. 105; Mülbert, in: GroKo 

AktG, § 118 Rn. 66; Wellkamp, Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionäre, Rn. 284. 

667 Vgl. Heider, in: MüKo AktG, § 11 Rn. 17 f., § 12 Rn. 6. 

668 Marsch-Barner/von der Linden, in: Handbuch börsennotierte AG, § 36 Rn. 61; Wellkamp, Vor-

stand, Aufsichtsrat und Aktionäre, Rn. 235. 
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Einige Rechte der Aktionäre sind an bestimmte Quoren gebunden. Sofern diese 

Quoren unterhalb der 50 Prozent Grenze liegen, wird von sogenannten Minder-

heitsrechten gesprochen. Beispiele dafür sind die Bestellungsmöglichkeit eines 

besonderen Vertreters nach § 147 Abs. 2 AktG oder auch die Einberufungsmög-

lichkeit der Hauptversammlung nach § 122 Abs. 1 AktG. Diese Rechte sind an 

Quoren gebunden, da das Zustandekommen dieses Quorums die Relevanz und 

Notwendigkeit des beabsichtigten Erfolges indiziert. Grundsätzlich ist aber die Be-

teiligung des einzelnen Aktionärs hieran ein enorm wichtiger Teil seiner Mitglied-

schaft. Denn die Minderheitsrechte dienen der Durchsetzung seiner Rechte. Durch 

die Einberufung der Hauptversammlung ist es ihm möglich, sein Stimmrecht und 

die übrigen hauptversammlungsgebundenen Rechte auszuüben. Mittels des An-

trages zur Berufung eines besonderen Vertreters kann der Aktionär unter Umstän-

den Einfluss auf den Bilanzgewinn nehmen, den die Organe innerhalb der Haupt-

versammlung nicht ausüben wollen. Dadurch ist auch sein Recht auf die Beteili-

gung am Bilanzgewinn betroffen. Werden diese Quoren verändert, verliert das 

Stimmrecht der Aktionäre an Bedeutung.  

Folge dieses Regelungsgefüges ist, dass jedes einzelne dieser Herrschaftsrechte 

nicht nur Ausfluss der Mitgliedschaft669, sondern elementarer Teil der funktionellen 

Stellung der Aktionäre ist. In Bezug auf die Rechte, die dem Aktionär unmittelbar 

zustehen, ist dieser funktionelle Zusammenhang offensichtlich. Aber auch die Min-

derheitsrechte sind dem Funktionskreis des Aktionärs aufgrund seiner Eigentü-

merstellung zuzuordnen. Zwar besteht kein Anrecht darauf, dass ein gewisses 

Quorum erreicht wird, und auch die Minderheit ist als solche keine gleichbleibende 

Personengruppe innerhalb der Gesellschaft. Allerdings sind Minderheitsrechte vor 

allem in Bezug auf die Eigentümerfunktion des Aktionärs entscheidendes Mittel 

der Mitbestimmung und der Einflussnahme auf die Gesellschaft. Dabei genügt die 

Möglichkeit des Bestehens einer entsprechenden Sperrminorität aus, um eine für 

die Bestimmung des Funktionskreises ausreichend gesicherte Rechtstellung des 

Aktionärs zu begründen. Die Minderheitsrechte dienen daher jedenfalls der Eigen-

tümerstellung des Aktionärs und sind aus diesem Grund Teil dessen Funktions-

kreises.  

 
669 Mimberg, in: Handbuch börsennotierte AG, § 38 Rn. 5; Rieckers, in: MüHdB GesR, Band 4, 

§ 17 Rn. 3 ff. 
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b. Kapitalgeberfunktion 

Neben diesen für die Mitbestimmung in der Aktiengesellschaft relevanten Rechten 

stehen den Aktionären die ebenfalls aus der Mitgliedschaft folgenden Vermögens-

rechte zu.670 Dazu zählen der Anspruch auf den Anteil am Bilanzgewinn nach § 58 

Abs. 4 AktG, das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs. 1 AktG 

oder der Anspruch auf den Liquidationserlös gemäß § 271 AktG.671 Ein Großteil 

der Kapitalgeberinteressen der Aktionäre wird durch die Vermögensrechte ver-

wirklicht. Diesbezüglich hat sich an zahlreichen Stellen im Rahmen der Auslegung 

gezeigt, dass die Vermögensrechte für die Kapitalgeberfunktion der Aktionäre ele-

mentar sind. Sie sorgen dafür, dass eine positive Investitionsentscheidung sich 

auszahlen kann. 

An diesen Rechten zeigt sich jedoch auch, dass die Kapitalgeberfunktion des ein-

zelnen Aktionärs aus Sicht des Gesetzgebers sowohl dem Gesellschaftswohl ins-

gesamt als auch den Interessen der Mehrheit untergeordnet ist. Denn wie bereits 

angesprochen ist der Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn nach § 58 

Abs. 4 S. 1 AktG namentlich durch die Satzung einschränkbar. Ebenso kann das 

Bezugsrecht der Aktionäre nach § 186 Abs. 3 AktG ausgeschlossen werden. Auf-

grund der jeweils ausdrücklichen Benennung der Abweichungsmöglichkeiten ist 

dies jedoch für die Bestimmung der abschließenden Wirkung unerheblich. Viel-

mehr wird der Funktionskreis der Aktionäre durch den Gesetzgeber derart gestal-

tet, dass gesamtgesellschaftliche Interessen in den Vordergrund gestellt werden. 

Die Begrenzungen des Funktionskreises der Aktionäre muss entsprechend dieser 

gesetzgeberischen Wertung erfolgen. 

Zusätzlich zu den echten Vermögensrechten sind im Funktionskreis der Aktionäre 

aufgrund der Kapitalgeberfunktion die Vorschriften zur Kapitalaufbringung und Ka-

pitalerhaltung zu verorten. Dazu zählen beispielsweise die §§ 9 Abs. 1, 26, 27, 57 

Abs. 1 AktG oder die Vorschriften zur Rücklagenbildung nach § 150 AktG. Ob-

gleich all diese Vorschriften erwiesenermaßen zum Funktionskreis der Aktionäre 

zu zählen sind, ist hier in nahezu allen Fällen eine Überlagerung mit dem Gläubi-

gerschutz gegeben.672 Wird eine solche Überlagerung festgestellt, tritt der funktio-

nelle Ansatz in den Hintergrund, da die Außenbeziehungen der Aktiengesellschaft 

 
670 Mimberg, in: Handbuch börsennotierte AG, § 38 Rn. 5; Rieckers, in: MüHdB GesR, Band 4, 

§ 17 Rn. 3 ff. 

671 Zu weiteren Ansprüchen vgl. Rieckers, in: MüHdB GesR, Band 4, § 17 Rn. 4. 

672 Cahn/v. Spannenberg, in: BeckOGK AktG, § 57 Rn. 7; Katzenstein, in: BeckOGKAktG, § 27 

Rn. 4; Koch, in: Koch AktG, § 9 Rn. 1, § 26 Rn. 1, § 27 Rn. 1, § 57 Rn. 1, § 150 Rn. 1; Albrecht 

vom Kolke, in: Hölters/Weber AktG, § 57 Rn. 2; Limmer, in: BeckOGKAktG, § 26 Rn. 2; Solveen, 
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betroffen sind. Der Gläubigerschutz gebietet eine zwingende Ausgestaltung dieser 

Vorschriften sowohl hinsichtlich Abweichungen als auch Ergänzungen. Deshalb 

sind diese Vorschriften stets abschließend, unabhängig von der Art der Satzungs-

bestimmung. Aus diesem Grund definiert sich letztlich die Kapitalgeberfunktion der 

Aktionäre doch maßgeblich aus den Vorschriften, welche die Aktionäre unmittelbar 

berechtigen oder verpflichten. 

c. Umfassende Rechte 

Um ihre Herrschafts- und Minderheitsrechte wahrnehmen zu können oder die tat-

sächlichen Erträge ihrer Investition kontrollieren zu können, benötigen die Aktio-

näre vorrangig Informationen über die Geschicke der Gesellschaft. Anderenfalls ist 

es ihnen nicht möglich, ihre Interessen in der Hauptversammlung durchzuset-

zen.673 Essentiell ist daher das Informationsrecht der Aktionäre nach § 131 Abs. 1 

AktG.674 Seine besondere Bedeutung liegt darin, dass, anders als beispielsweise 

durch die Ad-hoc-Publizität oder die Berichtspflichten gegenüber der Hauptver-

sammlung, Informationen aus Eigeninitiative erlangt werden können.675 Dabei ha-

ben nach § 131 Abs. 1 AktG die Aktionäre das Recht innerhalb der Hauptver-

sammlung, Auskünfte über die Angelegenheiten der Gesellschaft vom Vorstand zu 

verlangen, der die Gesellschaft als Schuldnerin des Auskunftsanspruchs vertritt.676 

Dies gilt, sofern die jeweilige Auskunft zur Beurteilung eines Tagesordnungspunk-

tes erforderlich ist.  

Seine Schranke findet das Auskunftsrecht neben der allgemeinen Begrenzung 

durch die Tagesordnung in den Auskunftsverweigerungsrechten des § 131 Abs. 3 

AktG. Dabei kann eine Begrenzung beispielsweise nach § 131 Abs. 3 Nr. 1 AktG 

durch zwingende Gründe des Gesellschaftsinteresses oder gemäß § 131 Abs. 3 

Nr. 5 AktG durch zwingende Gründe von Seiten des Vorstandes gerechtfertigt 

werden. Dementsprechend stehen dem Auskunftsrecht die Interessen anderer 

Gesellschaftsteile gegenüber. Das Auskunftsrecht findet demnach seine Schran-

ken in allgemeinen und übergeordneten Erwägungen des Gesetzgebers. So wird 

 
in: Hölters/Weber AktG, § 9 Rn. 1, § 26 Rn. 2, § 27 Rn. 3; Vatter, in: BeckOGK AktG, § 9 Rn. 2; 

Waclawik, in: Hölters/Weber AktG, § 150 Rn. 1. 

673 Heidel, in: Heidel Aktienrecht, § 131 AktG Rn. 1; Kubis, in: MüKo AktG, § 131 Rn. 1. 

674 Zu den Möglichkeiten das Frage- und Rederecht durch die Satzung zu beschränken und auszu-

gestalten vgl. Seiten 254 ff. 

675 Heidel, in: Heidel Aktienrecht, § 131 AktG Rn. 1. Vgl. weiterführend Kersting, in: KK-AktG, § 131 

Rn. 26 ff. 

676 Koch, in: Koch AktG, § 131 Rn. 6; Kubis, in: MüKo AktG, § 131 Rn. 19. 
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der Funktionskreis der Aktionäre zum Wohle der Gesellschaft und dem Funktionie-

ren der Hauptversammlung677 begrenzt. An der materiell abschließenden Wirkung 

des Frage- und Rederechts kann dies jedoch nichts ändern.  

Obwohl nach teilweise vertretener Ansicht durch dieses Recht nicht allein der Akti-

onär, sondern auch die Effektivität des Kapitalmarkts gestärkt werden soll,678 ist 

nicht von der Hand zu weisen, dass die Informationsweitergabe an die Aktionäre 

als elementarer Teil sowohl ihrer Eigentümer- als auch ihrer Kapitalgeberfunktion 

dazu dienen, dass sie ihre Interessen durchsetzen und den Einsatz ihres Kapitals 

kontrollieren können. Dies wird schon daraus deutlich, dass ein großes Problem 

des Anlegerschutzes die Informationsasymmetrie zwischen Anleger und Gesell-

schaft ist. Diese Asymmetrie wird durch den hier beschriebenen Informationsan-

spruch relativiert. Dementsprechend sind auch die Informationsrechte im Sinne 

der Zwecke der Satzungsstrenge dem Funktionskreis der Aktionäre zuzuordnen. 

2. Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung setzt sich aus den Aktionären zusammen und ist eines der 

drei notwendigen Organe der Aktiengesellschaft.679 In Bezug auf die Satzung stellt 

die Hauptversammlung das wichtigste Organ der Aktiengesellschaft dar, da sie 

nach § 179 Abs. 1 AktG zu Satzungsänderungen befugt ist. Durch ihre übrigen 

Beschlusskompetenzen trifft sie zudem die Kernentscheidungen des Unterneh-

mens. Sie hat dementsprechend als Organ die Funktion der Willensbildung der 

Aktionäre. Aufgrund dieser Stellung, die in engem Zusammenhang mit den Aktio-

nären steht, ist hinsichtlich ihres Funktionskreises oftmals eine Abgrenzung zu 

dem Funktionskreis der Aktionäre erforderlich. Entscheidend ist dabei, ob die Vor-

schrift der Eigentümer- oder Kapitalgeberfunktion des einzelnen Aktionärs dient 

oder ob es sich um eine Vorschrift handelt, die für die Hauptversammlung als Kol-

lektivorgan bestimmend ist. 

a. Prozess der Willensbildung 

Im Rahmen der Willensbildungsfunktion der Hauptversammlung geht es in einem 

ersten Schritt darum, dass die Abläufe im Rahmen der Veranstaltung der Haupt-

versammlung gewährleisten, dass sich der einzelne Aktionär das erforderliche Bild 

 
677 Herrler, in: Grigoleit AktG, § 118 Rn. 1; Hoffmann, in: BeckOGK AktG, § 118 Rn. 7; Koch, in: 

Koch AktG, § 118 Rn. 1 f.; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 118 Rn. 10. 

678 Poelzig, in: BeckOGK AktG, § 131 Rn. 6. Andere vorzugswürde Ansicht Kersting, in: KK-AktG, 

§ 131 Rn. 13 ff. 

679 Göhmann, in: Handbuch des Aktienrechts, Kap. 9 Rn. 2; Marsch-Barner/von der Linden, in: 

Handbuch börsennotierte AG, § 33 Rn. 1. 
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über die Themen der jeweiligen Beschlussgegenstände machen kann, um dann 

entsprechend agieren zu können.  

Dabei ist fraglich, ob die Vorschriften zur Einberufung der Hauptversammlung in 

§§ 121 ff. AktG, die minutiöse Regeln zu Inhalt und Form der Einladung enthalten, 

dem Funktionskreis der Aktionäre oder der Hauptversammlung zuzuordnen sind. 

Denn sie dienen grundsätzlich den Aktionärsinteressen, indem sie die Wahrneh-

mung der Aktionärsrechte in der Hauptversammlung sichern und deren Teilnahme 

an der Hauptversammlung aktivieren sollen.680 Dabei wird jedoch nicht der ein-

zelne Aktionär berechtigt. Es geht vielmehr darum, dass die Aktionäre als Kollektiv 

tatsächlich zusammenkommen. Dementsprechend liegt der Fokus auf der Haupt-

versammlung, was auch die systematische Stellung innerhalb des Abschnitts zur 

Hauptversammlung belegt. Insoweit steht der Willensbetätigungsaspekt im Vor-

dergrund. Ausnahmen zu diesem Befund bilden die Minderheitsrechte zur Einbe-

rufung der Hauptversammlung nach § 122 AktG, da sie nicht die Willensbildung, 

sondern die Durchsetzung der Aktionärsrechte im Fokus haben. Überwiegend sind 

die Vorschriften über die Einberufung der Hauptversammlung jedoch der Willens-

bildungsfunktion der Hauptversammlung zuzuordnen und bilden folglich den Funk-

tionskreis der Hauptversammlung.  

Gleiches gilt für die Vorschriften über das Verfahren von Ergänzungsverlangen in 

§ 124 AktG oder zur Antragsstellung in § 126 AktG. Zwar wird hier sowohl auf die 

Minderheitsrechte in § 124 Abs. 1 S. 1 AktG und den einzelnen Aktionär in § 126 

Abs. 1 S. 1 AktG Bezug genommen. Die Vorschriften dienen jedoch weniger der 

Durchsetzung der Aktionärsrechte als vielmehr dazu, dass die Geltendmachung 

dieser Rechte ausreichend Berücksichtigung im Rahmen des Plenums erhalten 

können. Sie sind folglich Instrument der Willensbildung der Hauptversammlung 

und als solche dem Funktionskreis der Hauptversammlung zuzuordnen. 

b. Beschlüsse der Hauptversammlung 

Die Willensbildung der Hauptversammlung erfolgt letztlich durch Beschluss.681 In-

soweit stellt ein Hauptversammlungsbeschluss die Bildung und Erklärung des Or-

ganwillens dar.682 Demnach wird auch die Funktion der Hauptversammlung durch 

 
680 Drinhausen, in: Hölters/Weber AktG, § 121 Rn. 1; Herrler, in: Grigoleit AktG, § 121 Rn. 1; Hoff-

mann, in: BeckOGK AktG, § 118 Rn. 7; Kubis, in: MüKo AktG, § 121 Rn. 1. 

681 Herrler, in: Grigoleit AktG, § 118 Rn. 1; Koch, in: Koch AktG, § 118 Rn. 3, § 119 Rn. 2; Spindler, 

in: Schmidt/Lutter AktG, § 118 Rn. 12. 

682 Herrler, in: Grigoleit AktG, § 118 Rn. 1; Hoffmann, in: BeckOGK AktG, § 118 Rn. 7; Koch, in: 

Koch AktG, § 119 Rn. 3; Liebscher, in: Henssler/Strohn GesR, § 118 AktG Rn. 2; Spindler, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 118 Rn. 12. 
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die entsprechenden Beschlüsse verwirklicht, die gemäß § 119 Abs. 1 AktG ledig-

lich in den gesetzlich oder in der Satzung vorgesehenen Fällen zulässig sind. Dar-

über hinaus sind Hauptversammlungsbeschlüsse auf Verlangen des Vorstandes 

nach Abs. 2 oder aufgrund von Richterrecht683 denkbar. Für die Beschlüsse gilt, 

soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, das Erfordernis einfacher Mehrheit 

nach § 133 Abs. 1 AktG. Auffällig in Bezug auf die Funktionskreise ist, dass der 

Hauptversammlung durch § 119 Abs. 1 AktG die Möglichkeit eröffnet wird, sich 

durch die Satzung selbst Beschlusskompetenzen zuzuweisen. Hier muss sich 

trotz der Öffnung des Gesetzes jedoch die Satzungsbestimmung an § 23 Abs. 5 

AktG messen lassen.684 Dementsprechend ist die Passage des § 119 Abs. 1 AktG 

lediglich als Öffnungsklausel für Ergänzungen zu sehen, die zwar ausdrückt, dass 

§ 119 AktG derartigen Satzungsbestimmungen nicht entgegensteht. Im Übrigen 

wird aber keine Aussage über die Zulässigkeit von Satzungsbestimmungen getrof-

fen. Folglich ist die Grenze dieser ergänzenden Satzungsbestimmungen gerade 

durch den funktionellen Ansatz zur Bestimmung von abschließenden Regelungen 

festzulegen.  

Die für die Satzungsstrenge wichtigsten der gesetzlichen Zuweisungen sind die 

Fälle der satzungsändernden Beschlüsse nach § 179 Abs. 1 und 2 AktG. Nach 

dessen Abs. 1 S. 1 ist die Hauptversammlung grundsätzlich exklusiv für die Ände-

rungen der Satzung zuständig, soweit das Aktiengesetz selbst keine Ausnahmen 

vorsieht.685 Diese Vorschrift ist nach allgemeiner Meinung zwingend.686 Erforder-

lich für die Satzungsänderung ist nach § 179 Abs. 1 AktG ein Beschluss der 

Hauptversammlung, bei dem Dreiviertel der abgegebenen Stimmen für die Sat-

zungsänderung stimmen. Die daraus folgende Alleinzuständigkeit der Hauptver-

sammlung als Kollektivorgan lässt sich mit dem Erfordernis begründen, dass die 

Mitglieder eines Verbandes stets Herr ihrer Verfassung sein müssen und daher 

die Organisationshoheit innehaben.687 Vorschriften, welche diese Alleinzuständig-

keit begrenzen, wie die Ermächtigungen zu Fassungsänderungen nach § 179 

Abs. 1 S. 2 AktG oder Kapitalerhöhungen in Höhe des genehmigten Kapitals nach 

 
683 Vgl. dazu BGH, Urteil vom 15. Januar 2001, Az. II ZR 124/99, BGHZ 146, 288; Urteil vom 

26. April 2004, Az. II ZR 154/02, NZG 2004, 575; Urteil vom 26. April 2004, Az. II ZR 155/02, 

BGHZ 159, 30. 

684 Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 17; Mülbert, in: GroKo AktG, § 119 Rn. 190. 

685 Holzborn, in: BeckOGK AktG, § 179 Rn. 3; Koch, in: Koch AktG, § 179 Rn. 10; Würz, in: Hand-

buch des Aktienrechts, Kap. 4 Rn. 86. 

686 Holzborn, in: BeckOGK AktG, § 179 Rn. 6; Koch, in: Koch AktG, § 179 Rn. 10; Stelmaszczyk, 

in: Henssler/Strohn GesR, § 179 AktG Rn. 1. 

687 Holzborn, in: BeckOGK AktG, § 179 Rn. 3. 
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§ 202 Abs. 1 AktG, verleihen entweder keine Befugnis zur materiellen Rechtsän-

derung688 oder basieren auf einer vorgelagerten Entscheidung der Hauptver-

sammlung in Bezug auf den materiellen Regelungsgehalt der Satzungsbestim-

mung.689 Hinsichtlich materieller Satzungsbestimmungen ist somit die Hauptver-

sammlung stets umfassend berechtigt.690 

Im Ergebnis bestimmt sich damit der Funktionskreis abseits von Verfahrensregeln 

maßgeblich durch die gesetzlich vorgesehenen Beschlussgegenstände. Dazu 

zählt auch die Willensbildung hinsichtlich der Satzung selbst. Die Grenze dieses 

Funktionskreises bilden die Funktionskreise der übrigen Beteiligten. Besondere 

Bedeutung für die Bestimmung dieser Grenze des Funktionskreises der Hauptver-

sammlung hat dabei die negative Kompetenzzuweisung des § 119 Abs. 2 AktG, 

welche die Hauptversammlung von der Geschäftsführung und den damit zusam-

menhängenden Befugnissen ausschließt.691 So wird deutlich, dass die Geschäfts-

führung ausschließlich dem Vorstand obliegt und verfestigt somit die Grenze der 

Hauptversammlungsrechte und der Geschäftsführung.692 Diese Grenze kann nur 

auf ausdrückliches Verlangen des Vorstandes durchbrochen werden, was wiede-

rum die Rechtsmacht des Vorstandes bestärkt, in Fragen der Geschäftsführung 

über eine uneingeschränkte Entscheidungshoheit zu verfügen.693 Entsprechend 

dieser Abgrenzung ist die Begrenzung des Funktionskreises der Hauptversamm-

lung vorzunehmen. Die Willensbildungsfunktion ist in Bezug auf die Beschlüsse 

nur für Kernfragen innerhalb des Aktiengesetzes zulässig, die dem Stellenwert der 

gesetzlich zugewiesenen Beschlussgegenstände entsprechen. Die Funktion, über 

Geschäftsführungsfragen zu entscheiden, ist der Hauptversammlung ausdrücklich 

nicht zugewiesen. Entsprechend ist auch die Öffnungsklausel des § 119 Abs. 1 

 
688 So die Fassungsänderung gemäß § 179 Abs. 1 S. 2 AktG, vgl. Koch, in: Koch AktG, § 179 

Rn. 11; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 179 Rn. 23 f.; Voß, in: MAH Aktienrecht, § 7 Rn. 51 f. 

689 So das genehmigte Kapital gemäß § 202 Abs. 1 AktG, vgl. Stelmaszczyk, in: Henssler/Strohn 

GesR, § 202 AktG Rn. 3; Apfelbacher/Metzner, in: Hölters/Weber AktG, § 202 Rn. 30. 

690 Vgl. auch Holzborn, in: BeckOGK AktG, § 179 Rn. 3. 

691 Hoffmann, in: BeckOGK AktG, § 119 Rn. 1; Liebscher, in: Henssler/Strohn GesR, § 119 AktG 

Rn. 1; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 119 Rn. 1.  

692 Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 18. 

693 Krenek, in: Heidel Aktienrecht, § 119 AktG Rn. 15 ff.; Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 20 ff.; 

Wellkamp, Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionär, Rn. 221. Wann der Vorstand zu diesem Verlangen 

verpflichtet ist, soll in dieser Abhandlung offengelassen werden. Vgl. dazu Kubis, in: MüKo AktG, 

§ 119 Rn. 32 ff.; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 119 Rn. 26 ff. 
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AktG zu deuten. Dass dadurch für statuarische Beschlussgegenstände kaum 

Raum bleibt, wird insoweit hingenommen.694 

3. Vorstand 

Weniger für die Gestaltung der Satzung als für den Auftritt der Aktiengesellschaft 

und ihre Handlungsfähigkeit ist der Vorstand das bedeutsamste Organ der Aktien-

gesellschaft. Diese Bedeutung zeigt sich in der Stellung der Regelungen über den 

Vorstand zu Beginn des vierten Teils des Aktiengesetzes „Verfassung der Aktien-

gesellschaft“.695 Als Geschäftsleitungs- und Vertretungsorgan wird er gemäß § 84 

AktG vom Aufsichtsrat bestellt, um das Unternehmen in eigener Verantwortung zu 

leiten und die Geschäfte zu führen.696 

a. Leitung und Geschäftsführung 

Die Kernaufgaben des Vorstandes sind die Geschäftsleitung und Geschäftsfüh-

rung nach §§ 76 Abs. 1, 77 Abs. 1 AktG. Sie stellen sowohl Recht als auch Pflicht 

des Vorstandes dar.697 Es besteht ein bisher unentschiedener Streit um die Be-

grifflichkeiten Leitung und Geschäftsführung hinsichtlich der Frage, wie sie vonei-

nander abzugrenzen sind und welche Bedeutungen sie haben.698 Vorzugswürdig 

ist die Ansicht, nach der die Geschäftsführung als sämtliche tatsächliche und 

rechtliche Handlungen für die Aktiengesellschaft, sowohl intern als auch extern de-

finiert wird699, während die Leitung als herausgehobener Teil der Geschäftsfüh-

rung im Bereich grundlegender Entscheidungen angesehen wird.700 Die Unter-

 
694 Herrler, in: Grigoleit AktG, § 119 Rn. 12; Reger, in: Bürgers/Lieder AktG, § 119 Rn. 8; Spindler, 

in: Schmidt/Lutter AktG, § 119 Rn. 1 f. 

695 Frodermann/v. Eiff, in: Handbuch des Aktienrechts, Kap. 7 Rn. 2; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, 

§ 76 Rn. 1. Vgl. zur übergeordneten Rolle des Vorstandes auch Koch, in: 50 Jahre AktG, 65 (83). 

696 Arnold, in: Handbuch börsennotierte AG, § 20 Rn. 1, 5; Frodermann/v. Eiff, in: Handbuch des 

Aktienrechts, Kap. 7 Rn. 2. 

697 Frodermann/v. Eiff, in: Handbuch des Aktienrechts, Kap. 7 Rn. 2; Kort, in: GroKo AktG, § 77 

Rn. 6; Oltmanns/Quass, in: Heidel Aktienrecht, § 76 AktG Rn. 1; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, 

§ 76 Rn. 9; Weber, in: Hölters/Weber AktG, § 76 Rn. 8.  

698 Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 76 Rn. 12; Koch, in: Koch AktG, § 76 Rn. 10 ff.; Weber, in: 

Hölters/Weber AktG, § 76 Rn. 8. 

699 Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 77 Rn. 3; Oltmanns, in: Heidel Aktienrecht, § 76 AktG Rn. 5; 

Koch, in: Koch AktG, § 77 Rn. 3. 

700 Kort, in: GroKo AktG, § 76 Rn. 28; Oltmanns, in: Heidel Aktienrecht, § 76 AktG Rn. 5; Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 76 Rn. 9; Spindler, in: MüKo AktG, § 76 Rn. 15. 
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scheidung ist im Besonderen für die Frage nach einer Delegation von Vorstands-

aufgaben durch den Vorstand selbst relevant.701 Da der entscheidende Unter-

schied zwischen Leitungs- und Geschäftsführungsaufgabe das Bestehen einer 

Delegationsbefugnis durch den Vorstand ist, nicht aber die Delegation durch die 

Hauptversammlung, ist diese Abgrenzung für Satzungsbestimmungen indessen 

unerheblich. Entscheidend für die Bestimmung der abschließenden Regelung ist 

lediglich, dass der Vorstand sowohl die Leitungs- als auch die Geschäftsführungs-

funktion innehat. Der Funktionskreis des Vorstandes bestimmt sich folglich anhand 

beider Begrifflichkeiten. 

Wie weitreichend der dadurch bezeichnete Funktionskreis ist, richtet sich entschei-

dend nach der Ausgestaltung der Geschäftsführungsbefugnis. Dabei wird dem 

Vorstand ein grundsätzlich freies Ermessen eingeräumt, da im Gesetz keine Indi-

katoren für eine Beschränkbarkeit vorhanden sind.702 Deshalb besteht auch grund-

sätzlich keine Pflicht, Hauptversammlungsbeschlüssen oder Weisungen des Auf-

sichtsrates zu folgen.703 Ferner erstreckt sich das freie Ermessen des Vorstandes 

auf die Entscheidung, die Initiative für Leitungs- und Geschäftsführungsentschei-

dungen zu ergreifen.704 Ausnahmen dieser Freiheit bestehen lediglich in punktuel-

len, ausdrücklichen Anordnungen des Gesetzes, wie die bindende Wirkung eines 

nach § 119 Abs. 2 AktG durch den Vorstand eingeforderten Hauptversammlungs-

beschlusses oder die Zustimmungserfordernisse durch den Aufsichtsrat nach 

§ 111 Abs. 4 AktG.705 Über diese Einzelfälle hinaus wird die Geschäftsführungsbe-

fugnis nur durch den in der Satzung festgelegten Unternehmensgegenstand be-

grenzt.706  

 
701 Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 76 Rn. 12 ff.; Koch, in: Koch AktG, § 76 Rn. 8; Kort, in: GroKo 

AktG, § 76 Rn. 32a; Spindler, in: MüKo AktG, § 76 Rn. 20 f.; Weber, in: Hölters/Weber AktG, § 76 

Rn. 8; Wellkamp, Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionäre, Rn. 6. 

702 Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (80); Spindler, in: MüKo AktG, § 76 Rn. 22; Wellkamp, Vorstand, 

Aufsichtsrat und Aktionäre, Rn. 9; mit Einschränkungen Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 11 ff. 

A.A. Zöllner, in: KK-AktG, 2. Auflage, § 179 Rn. 27. 

703 Dauner-Lieb, in: Henssler/Strohn GesR, § 76 AktG Rn. 9; Oltmanns, in: Heidel Aktienrecht, § 76 

AktG Rn. 7. 

704 Koch, in: 50 Jahre AktG, 65 (82).  

705 Arnold, in: Handbuch börsennotierte AG, § 20 Rn. 13; Koch, in: Koch AktG, § 76 Rn. 62; Olt-

manns, in: Heidel Aktienrecht, § 76 AktG Rn. 7; Spindler, in: MüKo AktG, § 76 Rn. 22. Darüber hin-

aus könnte eine Ausnahme in der Holzmüller-Rechtsprechung gesehen werden. Vgl. dazu BGH, 

Urteil vom 15. Januar 2001, Az. II ZR 124/99, BGHZ 146, 288. Siehe auch Koch, in: 50 Jahre 

AktG, 65 (69).  

706 Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 76 Rn. 69; Kort, in: GroKo AktG, § 76 Rn. 45; Mertens, 

NJW 1970, 1718 (1720); Spindler, in: MüKo AktG, § 76 Rn. 18. Vgl. zu den Grenzen Seiten 275 ff. 
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Mit Ausnahme dieser gesetzlich ausdrücklich bestimmten Grenzen der Leitungs- 

und Geschäftsführungsfunktion des Vorstandes ist der Funktionskreis abschlie-

ßend geregelt. Namentlich das in der bisherigen Literatur zur Satzungsstrenge 

thematisierte freie Ermessen des Vorstandes707 muss gewährleistet sein, da an-

dernfalls die Funktion des Vorstandes ausgehöhlt würde. Denn nur auf diese 

Weise wird die funktionelle Struktur der Aktiengesellschaft der gesamtwirtschaftli-

chen Ausrichtung im Sinne größtmöglicher Wirtschaftlichkeit gerecht.708 Bindun-

gen des Vorstandes in seiner Funktion als Geschäftsführungsorgan werden des-

halb durch diverse Berichtspflichten und die Kontrolle durch den Aufsichtsrat ver-

wirklicht, nicht aber durch die Satzung. Innerhalb seines Funktionskreises ist der 

Vorstand daher frei von materieller statuarischer Bindung. 

b. Unbeschränkbare Vertretungsbefugnis  

Mit der Geschäftsführungsbefugnis als rechtliches „Dürfen“ geht die Vertretungs-

befugnis nach § 78 Abs. 1 S. 1 AktG als rechtliches „Können“ einher.709 Sie ist ge-

mäß § 82 Abs. 1 AktG unbeschränkbar. Die Vertretungsmacht korrespondiert da-

bei mit der Geschäftsführungsbefugnis, indem die Geschäftsführungsbefugnis das 

Innenverhältnis, die Vertretungsmacht hingegen das Außenverhältnis der Aktien-

gesellschaft betrifft.710 Dabei stellt die Vertretungsbefugnis zwar ein Recht des 

Vorstandes dar, da sie aber das Außenverhältnis der Aktiengesellschaft betrifft, ist 

die Vertretung gleichbedeutend mit dem Handeln der Gesellschaft selbst.711 Die 

Vertretung ist damit gleichzeitig Recht des Vorstandes und die Handlungsfähigkeit 

der Gesellschaft. Beschränkungen nach § 82 Abs. 1 AktG sind ausdrücklich nicht 

zulässig. Dabei dient ihre Unantastbarkeit vorrangig dem Verkehrsschutz.712  

Darin zeigt sich, dass in der Vertretung der Gesellschaft sicherlich eine Funktion 

des Vorstandes liegt, die die übrigen Beteiligten der Aktiengesellschaft von dieser 

Vertretung grundsätzlich ausschließt. Allerdings liegt diese Funktion vorrangig im 

Außenverhältnis und dient damit dem Gläubigerschutz. Diese Erwägung geht den 

Erwägungen der Funktionskreise vor, sodass unabhängig von der Intensität des 

 
707 Dazu oben Seiten 60. 

708 Vgl. ähnlich Mertens, NJW 1970, 1718 (1719). 

709 Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 77 Rn. 5; Dauner-Lieb, in: Henssler/Strohn GesR, § 82 AktG 

Rn. 1; Oltmanns/Quass, in: Heidel Aktienrecht, § 82 AktG Rn. 1; Spindler, in: MüKo AktG, § 82 

Rn. 6. 

710 Fleischer, in: BeckOGKAktG, § 77 Rn. 5; Koch, in: Koch AktG, § 77 Rn. 3. 

711 Koch, in: Koch AktG, § 78 Rn. 3; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 78 Rn. 2 f. 

712 Dauner-Lieb, in: Henssler/Strohn GesR, § 82 AktG Rn. 2; Oltmanns/Quass, in: Heidel Aktien-

recht, § 82 AktG Rn. 1; Spindler, in: MüKo AktG, § 82 Rn. 7. 
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statuarischen Eingriffs in diese Befugnis des Vorstandes eine Satzungsbestim-

mung jedenfalls unwirksam ist.  

4. Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat ist gemäß § 111 Abs. 1 AktG das Kontrollorgan, dessen Aufgabe 

im dualistischen System der Aktiengesellschaft darin besteht, die Geschäftsfüh-

rung durch den Vorstand zu überwachen.713 Damit unterliegen auch die Leitungs-

aufgaben des Vorstandes der Überwachung.714 Bei dieser Überwachung handelt 

es sich nicht nur um eine Rechtmäßigkeitskontrolle. Stattdessen sind auch die 

Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Gegenstand der Kon-

trolle.715 Um diese Funktion erfüllen zu können, wurde der Aufsichtsrat vom Ge-

setzgeber mit verschiedenen Rechten ausgestattet, die jedoch eher fragmenta-

risch zugewiesen werden.716  

Bestellt wird der Aufsichtsrat nach § 101 Abs. 1 AktG durch die Hauptversamm-

lung. Er ist somit ein mittelndes Organ zwischen den wirtschaftlichen Eigentümern 

und der Geschäftsführung, das indirekt Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben 

kann.717 Alle Entscheidungen, die der Aufsichtsrat im Rahmen seiner Aufgaben-

wahrnehmung trifft, werden gemäß § 108 Abs. 1 AktG durch Beschluss gefasst. 

Dabei entscheidet er nach pflichtgemäßem Ermessen, ist weisungsfrei und unab-

hängig.718 Dies gilt insbesondere für Weisungen durch die Aktionäre, sodass der 

Aufsichtsrat nicht als Vertreter der Aktionäre angesehen werden kann.719 Auch 

 
713 Habersack, in: MüKo AktG, Vor § 95 Rn. 1; Hoffmann-Becking, in: MüHdB GesR, Band 4, § 29 

Rn. 28; Koch, in: Koch AktG, § 111 Rn. 1. 

714 So auch Habersack, in: MüKo AktG, § 111 Rn. 20; Wellkamp, Vorstand, Aufsichtsrat und Aktio-

näre, Rn. 87. Zu der Frage, ob es sich sogar um eine organbezogene Aufgabe handelt, vgl. 

Hopt/Roth, in: GroKo AktG, § 111 Rn. 112. 

715 BGH, Urteil vom 25. März 1991, Az. II ZR 188/89, NJW 1991, 1830 (1831); Drygala, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 111 Rn. 21; Henze, NJW 1998, 3309 (3310); Mertens/Cahn, in: KK-AktG, 

§ 111 Rn. 14; Veil, in: BeckOGK AktG, § 111 Rn. 15 ff.; Vetter, in: 50 Jahre AktG, 103 (114). 

716 Vgl. Vetter, in: Handbuch börsennotierte AG, § 27 Rn. 1 ff. Zum Verfahren und den Zusammen-

hängen mit dem Anstellungsvertrag vgl. Dauner-Lieb, in: Henssler/Strohn GesR, § 84 AktG 

Rn. 14 ff.; Oltmanns/Quass, in: Heidel Aktienrecht, § 84 AktG Rn. 3 ff. 

717 Vetter, in: Handbuch börsennotierte AG, § 24 Rn. 15, 18, 21; Wolff, in: Handbuch des Aktien-

rechts, Kap. 8 Rn. 2 ff. 

718 Habersack, in: MüKo AktG, § 114 Rn. 31, § 116 Rn. 39; Henssler, in: Henssler/Strohn GesR, 

§ 114 AktG Rn. 19; Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 13. 

719 Raiser/Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, § 15 Rn. 97. Vgl. umfassend zur Bedeutung von 

Weisungsrechten gegenüber dem Aufsichtsrat Fischer, AG 1982, 85. 
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durch Hauptversammlungsbeschlüsse dürfen keine Weisungen oder andere Er-

messensbeschränkungen an den Aufsichtsrat erfolgen.720 Der Hauptversammlung 

stehen in Bezug auf das Innenleben des Aufsichtsrates jedoch Mittel der Einfluss-

nahme zu. Gemeint sind die Möglichkeiten der Hauptversammlung, in den gesetz-

lichen Grenzen der §§ 107–110 AktG die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates 

durch die Satzung der Aktiengesellschaft zu gestalten.721 Dementsprechend wer-

den dem Aufsichtsrat Freiheiten bezüglich seiner inneren Ordnung nur in durch 

das Gesetz begrenztem Maße gewährt.722  

a. Befugnisse gegenüber dem Vorstand 

Im Rahmen seiner Kontrollaufgabe stellt die Bestellungs- und Abberufungsbefug-

nis als sogenannte Personalkompetenz aus § 84 Abs. 1, 3 AktG eines der wich-

tigsten Druckmittel des Aufsichtsrates dar.723 Bei der Ausübung dieser Kompetenz 

steht dem Aufsichtsrat wie bei all seinen Befugnissen in der Entscheidung ein 

freies Ermessen zu.724 In die Beziehung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat fügt 

sich auch die Vertretungsbefugnis des Aufsichtsrates gegenüber dem Vorstand 

nach § 112 AktG ein. Dadurch soll die potentielle Befangenheit des Vorstandes 

bei Geschäften der Gesellschaft mit Vorstandsmitgliedern ausgeschlossen wer-

den.725 Durch § 112 AktG wird dem Aufsichtsrat das Recht eingeräumt das Gesell-

schaftsinteresse im Verhältnis zum Vorstand zu wahren.726  

In diesen Rechten wird deutlich, dass der Aufsichtsrat im Rahmen seiner Überwa-

chungs- und Kontrollfunktion gegenüber dem Vorstand zugleich die handelnde In-

stanz der Gesellschaft ist. Sowohl in Bezug auf die Vertretung als auch hinsichtlich 

seiner Personalkompetenz drückt sich der Funktionskreis des Aufsichtsrates da-

her in diesen Befugnissen gegenüber dem Vorstand aus. Dabei nehmen die Ver-

 
720 In diesem Sinne Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (79 f.). 

721 Siehe dazu Hoffmann-Becking, in: MüHdB GesR, Band 4, § 31 Rn. 2; Vetter, in: Handbuch bör-

sennotierte AG, § 28 Rn. 2. 

722 Hoffmann-Becking, in: MüHdB GesR, Band 4, § 31 Rn. 2. 

723 Dauner-Lieb, in: Henssler/Strohn GesR, § 84 AktG Rn. 1; Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 84 

Rn. 1; Habersack, in: MüKo AktG, Vor § 95 Rn. 2; Koch, in: Koch AktG, § 84 Rn. 1; Spindler, in: 

MüKo AktG, § 84 Rn. 1; Wellkamp, Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionäre, Rn. 47; Wolff, in: Hand-

buch des Aktienrechts, Kap. 8 Rn. 13. 

724 Cahn, in: KK-AktG, Vorb. § 76 Rn. 13. 

725 Diese Vertretungsnorm wird ebenfalls als zwingend angesehen, Habersack, in: MüKo AktG, 

§ 112 Rn. 1, 3; Groß-Bölting/Rabe, in: Hölters/Weber AktG, § 112 Rn. 35; Henssler, in: Henss-

ler/Strohn GesR, § 112 AktG Rn. 1. 

726 Koch, in: Koch AktG, § 112 Rn. 1; Veil, in: BeckOGK AktG, § 112 Rn. 2. 
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tretungsbefugnisse des Aufsichtsrates wiederum eine Sonderstellung ein. So be-

stehen Vertretungsbefugnisse des Aufsichtsrates nicht lediglich gegenüber dem 

Vorstand, sondern beispielsweise auch gegenüber einem Sachverständigen nach 

§ 111 Abs. 2 S. 2 AktG oder nach § 246 Abs. 2 S. 2 AktG als Doppelvertretung ge-

meinsam mit dem Vorstand. All diesen Vertretungsregeln ist gemein, dass sie 

nicht ausschließlich Innenrecht der Aktiengesellschaft regeln. Denn selbst bei der 

Vertretung gegenüber dem Vorstand vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft und 

nicht sich selbst. Deshalb sind alle Vertretungsregeln als Regelungen in der Bezie-

hung zu Dritten zwar der Funktion des Aufsichtsrates zuzuordnen. Sie betreffen 

jedoch Handlungen der Aktiengesellschaft selbst und sind deshalb insgesamt ab-

schließend. Die Eingriffsintensität spielt dabei keine Rolle. 

b. Informationsrechte 

Im Zusammenhang zur präventiven wie auch der repressiven Überwachung und 

Kontrolle sind es die Informationsrechte des Aufsichtsrates, die eine Kontrolle 

überhaupt erst ermöglichen. Sie teilen sich grundlegend in das Recht des Auf-

sichtsrates zur Einsichtnahme und das Recht, verschiedene Berichte vom Vor-

stand zu erhalten. 

Das Einsichts- und Prüfungsrecht des Aufsichtsrates ergibt sich aus § 111 Abs. 2 

S. 1 AktG. Mit diesem Recht hat der Aufsichtsrat Zugang zum gesamten Datenbe-

stand der Gesellschaft, kann diesen einsehen und prüfen.727 Es ist nicht abhängig 

von einem konkreten Anlass,728 steht allerdings dem Grunde nach nur dem ge-

samten Aufsichtsrat als Organ zu.729 Es besteht gegenüber dem Vorstand und ok-

troyiert dem Vorstand die Informationsherausgabe auf.730 Dabei wird deutlich, 

dass jede denkbare Art der Informationsbeschaffung für den Aufsichtsrat möglich 

ist und er im Ergebnis umfassend informiert sein soll. Dementsprechend bedeutet 

§ 111 Abs. 2 AktG nicht nur ein Recht zur Einsichtnahme, sondern zu einer umfas-

senden Information. 

 
727 Hüffer, NZG 2007, 47 (53); Koch, in: Koch AktG, § 111 Rn. 34. 

728 Cahn, WM 2013, 1293 (1299); Habersack, in: MüKo AktG, § 111 Rn. 78; Koch, in: Koch AktG, 

§ 111 Rn. 34. 

729 OLG Stuttgart, Urteil vom 30. Mai 2007, Az. 20 U 14/06, NZG 2007, 549; Koch, in: Koch AktG, 

§ 111 Rn. 35. 

730 Breuer/Fraune, in: Heidel Aktienrecht, § 111 AktG Rn. 15; Veil, in: BeckOGK AktG, § 111 

Rn. 53. 



 

 
163 

Teil dieser umfassenden Information sind auch die in § 90 AktG geregelten Be-

richtspflichten. Dabei muss der Vorstand dem Aufsichtsrat zu bestimmten Fra-

gen731 nach § 90 Abs. 1, 2 AktG in regelmäßigen Intervallen Bericht erstatten. 

Diese Berichte können aber nach § 90 Abs. 3 AktG auch jederzeit vom Aufsichts-

rat eingefordert werden.732 Beachtlich ist, dass auch einfache Fragen an den Vor-

stand als Minusmaßnahme zu einem vollständigen Bericht von der Ermächtigung 

des § 90 Abs. 3 AktG gedeckt sind. Sie unterliegen dementsprechend denselben 

Voraussetzungen wie ein Berichtsverlangen nach § 90 AktG.733 Über die Berichte 

hinaus muss dem Aufsichtsrat gemäß § 170 Abs. 1 S. 1 AktG der Jahresab-

schluss vorgelegt werden, denn nur nach der Billigung des Aufsichtsrates nach 

§ 172 AktG kann der Jahresabschluss durch die Hauptversammlung festgestellt 

werden. Auch dies ist eine Ausformung der Überwachungspflicht des Aufsichtsra-

tes.734  

Der umfassende Informationsanspruch des Aufsichtsrates ist elementar für eine 

geeignete Überwachung und Kontrolle des Vorstandes. Die entsprechenden Infor-

mationsrechte sind folglich bezeichnend für den Funktionskreis des Aufsichtsrates, 

da sie das einzige Mittel sind, durch das die Gefahren der Trennung von Leitung 

und Eigentümerstellung im Sinne des durch die Satzungsstrenge verwirklichten 

Anlegerschutzes minimiert werden können. Insoweit müssen diese Rechte nach 

dem funktionellen Ansatz materiell abschließender Teil des Funktionskreises des 

Aufsichtsrates sein. 

c. Zustimmungserfordernisse 

Die Zustimmungsrechte aus § 111 Abs. 4 AktG sind das schärfste Schwert des 

Aufsichtsrates gegenüber der Geschäftsführungskompetenz des Vorstandes. So 

bestimmt § 111 Abs. 4 S. 2 AktG, dass bestimmte Geschäfte der Gesellschaft nur 

mit Zustimmung des Aufsichtsrates durchgeführt werden dürfen. Ein satzungsmä-

ßiger Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte ist gesetzlich verpflichtend. Ein 

Ermessen besteht lediglich hinsichtlich der Art der zustimmungspflichtigen Ge-

schäfte.735 Daneben kann der Aufsichtsrat selbst ein Zustimmungserfordernis bei-

 
731 Aufgelistet in § 90 Abs. 1 S.1 AktG. 

732 Seine Grenze hat dieses Verlangen in rechtsmissbräuchlichem Verhalten, Koch, in: Koch AktG, 

§ 90 Rn. 3; Wellkamp, Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionäre, Rn. 442. 

733 Habersack, in: MüKo AktG, § 111 Rn. 65; Veil, in: BeckOGK AktG, § 111 Rn. 44. 

734 Euler/Klein, in: BeckOGK AktG, § 171 Rn. 1; Hennrichs/Pöschke, in: MüKo AktG, § 171 Rn. 6 f. 

Vgl. auch Vetter, in: Handbuch börsennotierte AG, § 27 Rn. 53 ff. 

735 Koch, in: Koch AktG, § 111 Rn. 59; Mertens/Cahn, in: KK-AktG, § 111 Rn. 98. 
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spielsweise in seiner Geschäftsordnung vorsehen. Dieses Recht des Aufsichtsra-

tes geht nach der herrschenden Meinung sogar so weit, dass der Aufsichtsrat eine 

Ad-hoc-Zustimmungspflicht begründen kann.736 Die Grenze des Zustimmungs-

rechts ist nur die in § 111 Abs. 4 S. 3 AktG gesetzlich vorgesehene Möglichkeit die 

Zustimmung des Aufsichtsrates durch einen Hauptversammlungsbeschluss zu er-

setzen. Insgesamt beschränken die Rechte aus § 111 Abs. 4 S. 2 AktG – gleich 

ob mittels Satzungsbestimmung, Geschäftsordnung oder ad-hoc – zwar die Ge-

schäftsführungskompetenz des Vorstandes. Sie soll jedoch im Kern unangetastet 

bleiben. Dies zeigt sich darin, dass bei erteilter Zustimmung keine Ausführungs-

pflicht besteht und das Initiativrecht für Geschäftsführungsmaßnahmen beim Vor-

stand verbleibt,737 sowie der fehlenden Weisungsbefugnis des Aufsichtsrates.738 In 

jedem Fall verbleibt somit ein Geschäftsführungsermessen beim Vorstand. 

Für die Funktionskreise der Aktiengesellschaft bedeutet dies, dass die Funktion 

der Geschäftsführung trotz einiger gesetzlicher Durchbrechungen beim Vorstand 

verbleibt. Im Funktionskreis des Aufsichtsrates stellen derartige Rechte einzelne 

weitere Kontrollmechanismen gegenüber dem Vorstand dar, die für die Aufgaben-

wahrnehmung des Aufsichtsrates fundamental sind. Sie sind jedoch, obgleich sie 

die Geschäftsführung betreffen, allein der Überwachungs- und Kontrollfunktion 

des Aufsichtsrates zuzuordnen. Eine darüber hinausgehende Funktion nimmt der 

Aufsichtsrat innerhalb der Gesellschaft nicht ein. 

5. Weitere Funktionsträger des Aktiengesetzes 

Neben den bereits besprochenen Hauptakteuren der Aktiengesellschaft – Haupt-

versammlung, Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionäre, die jeweils von erheblicher 

Bedeutung für den Bestand der Gesellschaft sind, werden im Aktiengesetz einige 

weitere Funktionsträger benannt.739 So ist beispielsweise in den §§ 162 Abs. 3, 

142 Abs. 1, 33 Abs. 2 AktG die Rede von einem Abschluss-, Sonder- und Grün-

dungsprüfer. Darüber hinaus kennt das Aktiengesetz nach § 147 Abs. 2 S. 1 AktG 

 
736 BGH, Urteil vom 15. November 1993, Az. II ZR 235/92, NJW 1994, 520 (524); Habersack, in: 

MüKo AktG, § 111 Rn. 131; Henssler, in: Henssler/Strohn GesR, § 111 AktG Rn. 20; Semler, 

AG 1983, 141 (142); Veil, in: BeckOGK AktG, § 111 Rn. 88. Vgl. auch zur Überwachungsaufgabe 

Henze, BB 2000, 209. Dabei ist anzunehmen, dass einer solcher ad-hoc Zustimmungspflicht nur 

grundlegende Geschäfte unterfallen, Habersack, in: MüKo AktG, § 111 Rn. 121; Koch, in: Koch 

AktG, § 111 Rn. 62; Mertens/Cahn, in: KK-AktG, § 111 Rn. 105.  

737 Habersack, in: MüKo AktG, § 111 Rn. 111; Hoffmann-Becking, in: MüHdB GesR, Band 4, § 29 

Rn. 58; Mertens/Cahn, in: KK-AktG, § 111 Rn. 114. Vgl. auch Koch, in: 50 Jahre AktG, 65 (85). 

738 Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 76 Rn. 67; Vetter, in: 50 Jahre AktG, 103 (115); a.A. Wellkamp, 

Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionäre, Rn. 931. Vgl. auch Seite 157. 

739 Der Arbeitsdirektor soll hier trotz gesetzlicher Nennung in § 76 Abs. 2 S. 3 AktG außen vor blei-

ben, da er lediglich Teil des Vorstandes ist.  
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das Amt des besonderen Vertreters. Zudem finden im Aktiengesetz sowohl die 

Gläubiger740, wozu auch die Arbeitnehmer zu zählen sind, als auch verbundene 

Unternehmen741 Erwähnung. Auch bezüglich der Vorschriften zu diesen Rechtsin-

habern des Aktiengesetzes stellt sich die Frage nach der abschließenden Wir-

kung. Bei der Auslegung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG fanden sie jedoch mit Aus-

nahme der Gläubiger keine Erwähnung.742 Fraglich ist, inwieweit der Ansatz der 

Funktionskreise die weiteren Vorschriften abdeckt und ob die benannten Personen 

einen eigenen Funktionskreis im Sinne der Auslegung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG 

haben. 

a. Abschluss-, Sonder- und Gründungsprüfer 

Der Abschlussprüfer, als Funktionär im öffentlichen Interesse für den Schutz au-

ßenstehender Dritter im Rahmen einer unabhängigen Prüfung,743 erhält seine 

Rechte nicht auf der Grundlage des Aktiengesetzes, sondern nach §§ 316 ff. 

HGB. Er ist keine Figur innerhalb des Binnengefüges der Aktiengesellschaft, son-

dern eine von außen in den Rechtskreis der Aktiengesellschaft tretende Person. 

Das Aktiengesetz beschränkt sich darauf, eine Abschlussprüfung in bestimmten 

Fällen anzuordnen. Der Zweck der Abschlussprüfung liegt jedoch im Gläubiger-

schutz.744 Gleiches gilt für die Gründungsprüfung. Auch sie hat im Interesse der 

künftigen Gläubiger und Aktionäre stattzufinden.745 

In Bezug auf die Satzungsstrenge bedeutet dies, dass letztlich die Rechte außen-

stehender Dritter betroffen sind. Obgleich damit begrifflich sicherlich davon ge-

sprochen werden kann, dass sie eine Funktion – nämlich die Abschluss- oder 

Gründungsprüfung – innehaben, greift der Ansatz der Funktionskreise hier nicht, 

da nicht ausschließlich das Binnengefüge der Aktiengesellschaft betroffen ist. 

Dementsprechend sind diejenigen Vorschriften des Aktiengesetzes, die sich mit 

diesen Prüfungen befassen, Gläubigerschutzvorschriften mit abschließender Wir-

kung. Auf die Funktionskreise kommt es insoweit nicht an. 

 
740 So beispielsweise in §§ 93 Abs. 5, 225 Abs. 1, 233 Abs. 2 S. 2 AktG. 

741 Insbesondere in den §§ 15 ff. AktG. 

742 Gläubigerschützende Vorschriften sind dabei aufgrund der Zwecke der Satzungsstrenge stets 

als abschließend anzusehen. Denn die Gläubiger haben keine Mitsprachemöglichkeiten bei der 

Satzungsgebung und bedürfen daher besonderen Schutzes. Dazu oben Seiten 134 ff. 

743 Rabenhorst, in: Handbuch börsennotierte AG, § 60 Rn. 1 ff.; Wentrup, in: MüHdB GesR, 

Band 4, § 19 Rn. 11. 

744 Rabenhorst, in: Handbuch börsennotierte AG, § 60 Rn. 1. 

745 Kropff, RegBegr, 53. Vgl. auch Bayer, in: Schmidt/Lutter AktG, § 33 Rn. 1; Koch, in: Koch AktG, 

§ 33 Rn. 1; Pentz, in: MüKo AktG, § 33 Rn. 4. 
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Etwas Anderes könnte in Bezug auf die Sonderprüfung gelten. Denn diese be-

zweckt nicht den Gläubiger-, sondern den Minderheitenschutz. Insoweit dient sie 

dazu, die Aufklärung der tatsächlichen Grundlage etwaiger Ersatzansprüche der 

Aktiengesellschaft gegen ihre Gründer, Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 

vorzubereiten.746 Aus dieser Zweckbindung wird deutlich, dass die Sonderprüfung 

keinen Selbstzweck hat und dementsprechend keine dauerhafte Funktion inner-

halb des Binnengefüges der Aktiengesellschaft einnimmt. Stattdessen besteht 

eine Zuordnung zur Eigentümerfunktion der Aktionäre. Dass Minderheitsrechte 

dieser Funktion zuzuordnen sind, wurde bereits festgestellt. Dementsprechend ge-

hören die Vorschriften über die Sonderprüfung zum Funktionskreis der Aktionäre. 

Dies wiederum bedeutet, dass sie in materieller Hinsicht abschließend sind. 

b. Besonderer Vertreter 

Für den besonderen Vertreter nach § 147 Abs. 2, 3 AktG könnte hingegen ein ei-

gener Funktionskreis innerhalb des Aktiengesetzes bestehen. Er hat die Funktion 

bestimmte Sachverhalte zu prüfen und die daraus folgenden Ersatzansprüche für 

die Gesellschaft geltend zu machen.747 Er tritt dabei innerhalb des Binnengefüges 

der Aktiengesellschaft auf, was sich schon darin zeigt, dass ihm Organqualität zu-

gesprochen wird.748 Dabei hat er besondere Informationsbefugnisse, die ihm die 

Geltendmachung der entsprechenden Ansprüche ermöglichen sollen.749 Darüber 

hinaus erlangt er in dem Maße die Rechtsstellung der anderen Organe, wie dies 

zur Verfolgung der jeweiligen Rechte erforderlich ist.750 Allerdings stellen seine 

Befugnisse lediglich Annexkompetenzen dar, die sich aus der ihm aufgetragenen 

Anspruchsgeltendmachung ableiten.751 Im Ergebnis hat der besondere Vertreter 

deshalb lediglich die Funktion der Anspruchsgeltendmachung. 

Fraglich ist, ob diese Funktion einen Funktionskreis innerhalb der Aktiengesell-

schaft begründet oder ob – ähnlich wie bei der Stellung des Sonderprüfers – die 

 
746 Arnold, in: MüKo AktG, § 142 Rn. 6 f.; Grigoleit/Rachlitz, in: Grigoleit AktG, § 142 Rn. 1; Koch, 

in: Koch AktG, § 142 Rn. 1; Mock, in: BeckOGK AktG, § 142 Rn. 7 ff. 

747 Mock, in: BeckOGK AktG, § 147 Rn. 149; Schmolke, in: GroKo AktG, § 147 Rn. 5. 

748 BGH, Urteil vom 04. Juni 1981, Az. III ZR 4/80, ZIP 1981, 1097 (1098); Koch, in: Koch AktG, 

§ 147 Rn. 23; Lochner, in: Heidel Aktienrecht, § 147 AktG Rn. 16; Mock, in: BeckOGK AktG, § 147 

Rn. 149; Schmolke, in: GroKo AktG, § 147 Rn. 399; Wentrup, in: MüHdB GesR, Band 4, § 19 

Rn. 11. 

749 Koch, in: Koch AktG, § 147 Rn. 26 f.; Mock, in: BeckOGK AktG, § 147 Rn. 190 ff.; differenzierter 

Humrich, NZG 2014, 441 (443). 

750 Lochner, in: Heidel Aktienrecht, § 147 AktG Rn. 24.  

751 Koch, in: Koch AktG, § 147 Rn. 26 f.; Vgl. ausführlich bei Schmolke, in: GroKo AktG, § 147 

Rn. 399 ff. 
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Funktion des besonderen Vertreters Teil des Funktionskreises eines anderen Be-

teiligten innerhalb der Aktiengesellschaft ist. Dafür müsste er als verlängerter Arm 

eines der Organe gelten. Dabei ist zunächst an die Hauptversammlung zu denken, 

da sie den besonderen Vertreter gemäß § 147 Abs. 2 S. 1 AktG bestellen kann. 

Gemäß § 147 Abs. 2 S. 2 AktG kann jedoch das Gericht auf Antrag einer Aktio-

närsminderheit den besonderen Vertreter bestellen, sofern es dies für zweckmä-

ßig hält. Damit besteht sowohl ein Bezug zum Funktionskreis der Hauptversamm-

lung, da sie den entsprechenden Beschluss fassen kann, als auch zum Funktions-

kreis der Aktionäre, weil sie mittels ihrer Minderheitsrechte ebenfalls die Bestel-

lung des besonderen Vertreters herbeiführen können. Diese doppelte Zuordnung 

zu Funktionen innerhalb der Aktiengesellschaft in Verbindung mit der herausra-

genden Stellung des besonderen Vertreters als temporäres Organ führt dazu, 

dass er einen eigenen Funktionskreis innerhalb der Aktiengesellschaft hat.  

Dies steht im Einklang mit den Zwecken der Satzungsstrenge. Denn zum einen 

stärkt der besondere Vertreter die Aktionäre. Er dient damit dem Anlegerschutz, 

indem er dazu beiträgt, Regressforderungen für Schäden der Aktiengesellschaft 

einzutreiben. Mittelbar sichert er damit auch die Kapitalausstattung der Gesell-

schaft. Wichtiger noch ist jedoch, dass seine Einsetzungsmöglichkeit verhaltens-

steuernde Wirkung auf die Verwaltung der Aktiengesellschaft hat752 und gleichzei-

tig die unvoreingenommene Geltendmachung der Ersatzansprüche gegen die Ver-

waltung sichert.753 Denn so trägt auch der besondere Vertreter dazu bei, dass die 

Risikolage der Aktionäre entschärft wird, die sich aus der Trennung von Leitung 

und Eigentümern ergibt. Und gerade darin lag ein zentraler Belang der Satzungs-

strenge. Folglich existiert ein von der Satzungsstrenge geschützter Funktionskreis 

des besonderen Vertreters, der sich durch die Funktion der Anspruchsgeltendma-

chung definiert. Die Vorschriften, die den besonderen Vertreter betreffen, sind 

deshalb schon vor dessen Einsetzung in materieller Hinsicht als abschließend im 

Sinne des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG anzusehen.  

c. Verbundene Unternehmen 

Die Vorschriften über verbundene Unternehmen stellen Vorschriften dar, die re-

gelnd in die Beziehung der Aktiengesellschaft zu Dritten eingreifen. Denn § 15 

AktG besagt eindeutig, dass verbundene Unternehmen rechtlich selbständige Un-

ternehmen sind. Allerdings können sie an der Entstehung der Satzung beteiligt 

 
752 Brander, in: FS Lutter 2000, 317 (318). 

753 Lochner, in: Heidel Aktienrecht, § 147 AktG Rn. 16. Vgl. dazu auch Kling, ZGR 2009, 190 (193); 

Mock, DB 2008, 393 (394).  
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sein, da sie oftmals zugleich Aktionär der Aktiengesellschaft sind.754 Zudem kann 

entweder in der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung oder dem Abschluss eines 

Unternehmensvertrages nach §§ 291 ff. AktG ein freiwilliger Unterwerfungsakt un-

ter die Regelungen der Satzung gesehen werden. Insoweit unterscheiden sich 

verbundene Unternehmen von Gläubigern der Aktiengesellschaft.  

Allerdings liegt der Zweck des in den Vorschriften zu verbundenen Unternehmen 

geregelten Konzernrechts vorrangig im Schutz der Gläubiger und Minderheitsakti-

onäre.755 Denn gerade im Konzernrecht bestehen für Gläubiger erhebliche Gefah-

ren dadurch, dass zum einen die Leitungsmacht gerade anders als in der idealty-

pischen Aktiengesellschaft verteilt ist756 und zum anderen die Vermögensbasis der 

abhängigen Gesellschaft durch Aushöhlung und Gewinnabschöpfung untergraben 

werden kann.757 Zum Zwecke des Gläubigerschutzes ist es demnach erforderlich, 

dass die Vorschriften des Konzernrechts insgesamt zwingend und damit abschlie-

ßend sind. Der funktionelle Ansatz greift hier nicht.  

IV. Satzungsmäßiger Eingriff in die Funktionskreise  

Sofern es sich um eine Satzungsbestimmung handelt, die nicht das Außenverhält-

nis betrifft, sondern im Innengefüge der Aktiengesellschaft Wirkung entfaltet, kann 

ein Eingriff in die Funktionskreise in verschiedenen Gestaltungsformen erfolgen. 

Im Rahmen der Beurteilung von § 23 Abs. 5 AktG ist das Instrument dieser Ein-

griffe stets die Satzung. Sie wird von der Hauptversammlung dazu nutzbar ge-

macht, um als Verfassung der Aktiengesellschaft Rechte, Befugnisse und Pflich-

ten und damit insbesondere die Funktionskreise innerhalb der Aktiengesellschaft 

zu modifizieren. Derartige Modifizierungen sind in verschiedenen Varianten denk-

bar von denen nicht alle gleichermaßen zulässig sind. Denn die Auslegung des 

§ 23 Abs. 5 S. 2 AktG hat gezeigt, dass die Art des statuarischen Eingriffs in die 

Funktionskreise das entscheidende Kriterium für die Beurteilung der abschließen-

den Wirkung einer Regelung des Aktiengesetzes ist. Liegt nämlich lediglich ein 

formeller Eingriff in die Funktionskreise des Aktiengesetzes vor, enthält die Be-

stimmung, in die eingegriffen wird, keine abschließende Regelung. Materielle Ein-

 
754 Insoweit kommt der Mehrheitsbeteiligung eine gewichtige Rolle im Rahmen des Rechts der ver-

bundenen Unternehmen zu, vgl. §§ 16, 17 AktG. 

755 Kropff, RegBegr, 374; Habersack, in: Emmerich/Habersack Konzernrecht, Einleitung Rn. 1; 

Koch, in: Koch AktG, § 15 Rn. 3; Peres/Walden, in: Heidel Aktienrecht, Vor §§ 15-18 AktG Rn. 3; 

Vetter, in: Schmidt/Lutter AktG, § 15 Rn. 13. 

756 Kropff, RegBegr, 374; Peres/Walden, in: Heidel Aktienrecht, Vor §§ 15-18 AktG Rn. 3. 

757 Kropff, RegBegr, 373 f.; Koch, in: Koch AktG, § 15 Rn. 3. 
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griffe hingegen verstoßen gegen die Intentionen hinter der Satzungsstrenge. Dem-

entsprechend ist insoweit von einer abschließenden Regelungswirkung der be-

troffenen Vorschrift auszugehen.  

1. Materieller Eingriff 

Ein materieller Eingriff in die Funktionskreise des Aktiengesetzes liegt vor, wenn 

die Funktion eines Beteiligten innerhalb der Aktiengesellschaft teilweise ausge-

schlossen, zulasten eines anderen Beteiligten innerhalb der Aktiengesellschaft er-

weitert oder auf einen anderen Beteiligten verschoben wird. Damit ist gemeint, 

dass die Ausübung der konkreten Funktion, also das „Ob“ der funktionellen Zuord-

nung verändert wird. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn eine Satzungsbe-

stimmung vorsehen würde, dass die Bestellung des Vorstandes nach § 84 Abs. 1 

AktG nur aus einer zuvor von der Hauptversammlung beschlossenen Liste von 

Personen erfolgen dürfte. Denn dadurch würde die Personalkompetenz des Auf-

sichtsrates erheblich eingeschränkt. Diese ist als Druckmittel jedoch entscheidend 

für die Überwachungs- und Kontrollaufgaben des Aufsichtsrates. Damit wäre fak-

tisch die Funktionsausübung des Aufsichtsrates auf die Hauptversammlung ver-

schoben. Ein solcher materieller Eingriff ist unzulässig. § 84 Abs. 1 AktG enthält 

insoweit eine abschließende Regelung. 

Aber auch Pflichten dürfen materiell nicht ergänzt werden. So wäre es beispiels-

weise unzulässig, neben der Einlagepflicht der Aktionäre nach § 54 AktG im Kri-

senfall der Gesellschaft eine Nachschusspflicht vorzusehen. Denn diese Ergän-

zung fiele zum einen nicht unter die Öffnungsklausel des § 55 Abs. 1 AktG, da es 

sich um monetäre Zuwendungen handelte. Zum anderen wird dadurch die Kapital-

geberfunktion der Aktionäre erheblich erweitert. Denn grundsätzlich geht ein Aktio-

när davon aus, dass mit Leistung der Einlage keine weiteren Verpflichtungen auf 

ihn zukommen. Auch hierin läge demnach ein materieller Eingriff in die Funktions-

kreise des Aktiengesetzes, der unzulässig ist. Hinsichtlich dieses Eingriffes stellt 

§ 54 Abs. 1 AktG wegen der Kapitalgeberfunktion der Aktionäre eine abschlie-

ßende Regelung dar. 

Derartige Eingriffe sind in jedem Bereich eines Funktionskreises des Aktiengeset-

zes denkbar. Da sie jedoch stets die Struktur der Aktiengesellschaft verändern, 

müssen sie zur Verwirklichung der Zwecke der Satzungsstrenge abseits von aus-

drücklichen gesetzlichen Zulassungen als unzulässig qualifiziert werden. 

2. Formeller Eingriff 

Anderes muss gelten, wenn durch die Satzungsbestimmung lediglich die konkrete 

Art der Ausübung der Funktion innerhalb des Aktiengesetzes modifiziert wird. In 
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diesem Fall liegt lediglich ein formeller Eingriff in die Funktionskreise vor, der zu-

lässig ist.  

Für eine formelle Ergänzung der Funktionskreise des Aktiengesetzes kann als 

Beispiel angeführt werden, dass die Satzung weitere wichtige Gründe zum Wider-

ruf der Bestellung des Vorstandes im Sinne des § 84 Abs. 3 S. 1 AktG vorsieht. 

Denn dadurch werden die Leitlinien des Aufsichtsrates ergänzt. Allerdings bedeu-

tet das Vorliegen des wichtigen Grundes nicht, dass der Aufsichtsrat den Vorstand 

tatsächlich abberufen muss. Ihm steht insoweit bei seiner Personalkompetenz wei-

terhin das volle Ermessen zu.758 Die durch die Personalkompetenz beschriebene 

Funktion des Aufsichtsrates wird daher weder beschränkt noch auf die Hauptver-

sammlung verschoben. Es handelt sich lediglich um einen formellen Eingriff in 

dem Sinne, dass der Aufsichtsrat bei seiner Kompetenzausübung zusätzlich den 

statuarischen wichtigen Grund zu berücksichtigen hat. Diese Berücksichtigung be-

trifft jedoch lediglich die Art und Weise der Ausübung seiner Überwachungs- und 

Kontrollfunktion. § 84 Abs. 3 AktG enthält diesbezüglich keine abschließende Re-

gelung.  

Hinsichtlich der Einlagenverpflichtung der Aktionäre wäre ein lediglich formeller 

Eingriff beispielsweise dann gegeben, wenn die Satzung bestimmen würde, dass 

die Einlagepflicht nicht in Euro, sondern in einer gesetzlichen Auslandswährung 

auf ein Auslandskonto erfolgen soll.759 Denn dadurch wird die tatsächliche Belas-

tung der Aktionäre nicht verändert. Lediglich das „Wie“, also die Art und Weise der 

Kapitalgeberfunktion ist betroffen.  

Derartige Eingriffe wirken sich weder auf die Struktur der Gesellschaft aus, noch 

werden die Schutzzwecke der Satzungsstrenge unangemessen betroffen. Sie re-

geln vielmehr den Gang der Geschäfte innerhalb der Aktiengesellschaft, ohne da-

bei einzelne Positionen von Organen oder Aktionären negativ zu beeinträchtigen. 

Aus diesem Grund sind sie auch nicht von Relevanz für die Anlageentscheidung. 

Sowohl der Wert der Mitgliedschaft, als auch die Rechte, welche die Mitgliedschaft 

mit sich bringt, bestehen weiter. Dementsprechend wird zudem die Standardisie-

rung der Aktie nicht in einer Weise betroffen, die Auswirkungen auf die Verkehrs-

fähigkeit der Aktie hat. Ferner waren solche Eingriffe schon historisch betrachtet 

 
758 Vgl. zum Ermessen des Aufsichtsrates Koch, in: Koch AktG, § 84 Rn. 55; Lieder, ZGR 2018, 

523 (540 ff.); Weber, in: Hölters/Weber AktG, § 84 Rn. 71. A.A. Janzen, NZG 2003, 468 (471); 

Wentrup, in: MüHdB GesR, Band 4, § 20 Rn. 67. 

759 Vgl. zu Währungsfragen Cahn/v. Spannenberg, in: BeckOGK AktG, § 54 Rn. 54 f.; Götze, in: 

MüKo AktG, § 54 Rn. 66 f; Koch, in: Koch AktG, § 54 Rn. 16. 
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bedenkenlos möglich.760 Daraus kann gefolgert werden, dass die ergänzte, funkti-

onsbeschreibende Vorschrift bei Vorliegen eines solchen Eingriffs in einen Funkti-

onskreis des Aktiengesetzes keine abschließende Regelung enthält. Liegt eine 

derartige Modifikation vor, ist deshalb davon auszugehen, dass eine Zulässigkeit 

nach § 23 Abs. 5 S. 2 AktG gegeben ist. 

V. Zusammenfassung 

Für die Herausarbeitung der abschließenden Wirkung des Aktiengesetzes ist nach 

dem oben Gesagten folgendes entscheidend: Sofern nicht die Rechte außenste-

hender Dritter betroffen sind, ist eine abschließende Regelung anhand der Funkti-

onskreise des Aktiengesetzes zu ermitteln. Dabei hat der Vorstand den Funktions-

kreis der Leitung und Geschäftsführung, der Aufsichtsrat den Funktionskreis inter-

ner Kontrolle und Überwachung und die Hauptversammlung den Funktionskreis 

der internen Willensbildung inne. Die Aktionäre erfüllen zugleich die Eigentümer- 

und die Kapitalgeberfunktion innerhalb der Aktiengesellschaft, woraus sich auch 

für sie ein entsprechender Funktionskreis ergibt. Im Übrigen nimmt nur der beson-

dere Vertreter temporär eine für § 23 Abs. 5 S. 2 AktG relevante Funktion inner-

halb des Binnengefüges der Aktiengesellschaft ein. Weitere Funktionskreise be-

stehen nicht. Denn zum einen sind die diversen Prüfungsmöglichkeiten innerhalb 

des Aktiengesetzes Teil des Funktionskreises der Aktionäre oder bezwecken den 

Gläubigerschutz. Zum anderen dienen die Vorschriften über verbundene Unter-

nehmen dem Gläubigerschutz und sind deshalb wie alle gläubigerschützenden 

Vorschriften insgesamt abschließend.  

Die jeweiligen Funktionskreise bestimmen sich sowohl durch die Befugnisse, 

Rechte und Pflichten der Beteiligten als auch durch die ihrer Funktion zugehörigen 

Interessen. Zwingend sind diese Funktionskreise abseits gesetzlicher Öffnungs-

klauseln nur in Bezug auf ergänzende Satzungsbestimmungen, die materielle Ein-

griffe bedeuten. Nicht abschließend und damit auch nicht zwingend sind Vorschrif-

ten des Aktiengesetzes jedoch, soweit die Funktionskreise durch die ergänzende 

Satzungsbestimmung lediglich formell betroffen werden. 

D. Zulässigkeit statuarischer Ergänzungen zum Aktiengesetz 

Die Auslegung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG hat ergeben, dass in den bisherigen An-

sätzen der Literatur zur Bestimmung der Zulässigkeit von statuarischen Ergänzun-

gen zum Aktiengesetz kein Ansatz eine umfassende Beurteilung aller Satzungsbe-

stimmungen ermöglichte. Gleichzeitig hat die Auslegung aber auch gezeigt, dass 

 
760 Vgl. zu all diesen Erwägungen Seiten 86 ff. 
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die Feststellung der abschließenden Wirkung des Aktiengesetzes durch die Be-

stimmung der Funktionskreise des Aktiengesetzes schematisch durchgeführt wer-

den kann. Somit ist es nunmehr möglich, allgemeingültig festzuhalten, wie die Zu-

lässigkeit von Ergänzungen zum Aktiengesetz in der Satzung der Aktiengesell-

schaft bestimmt werden kann. 

I. Feststellung einer Ergänzung 

In einem ersten Schritt ist in Entsprechung zur bisherigen Praxis festzustellen, ob 

die Satzungsbestimmung eine Abweichung oder eine Ergänzung darstellt. Eine 

Ergänzung liegt vor, wenn das Gesetz eine der Satzungsbestimmung entspre-

chende Regelung nicht enthält oder eine gesetzliche Regelung durch die Sat-

zungsbestimmung dem Gedanken nach weitergeführt wird, im Grundsatz jedoch 

unberührt bleibt. Erforderlich ist damit, dass eine Regelungslücke besteht, die ent-

weder ausdrücklich benannt werden kann oder durch jedwedes Schweigen des 

Gesetzes markiert wird. Diese Regelungslücke ergibt sich daraus, dass eine ge-

setzliche Regelung nur einen begrenzten Anwendungsbereich hat, über den die 

Satzungsbestimmung hinausgeht. Zu beachten ist, dass eine Regelungslücke mit 

Bezug auf mehrere gesetzliche Regelungen bestehen kann. Denkbar, wenn auch 

unwahrscheinlich, ist ferner, dass eine Ergänzung vorliegt, weil die Satzungsbe-

stimmung einen völlig ungeregelten Bereich betrifft. 

II. Zulässigkeit der Satzungsbestimmung 

Eine ergänzende Satzungsbestimmung ist sodann auf ihre Zulässigkeit hin zu 

überprüfen. Dabei bilden zunächst die allgemeinen Gesetze eine Schranke für den 

Satzungsgeber. Liegt ein Verstoß gegen die allgemeinen Gesetze nicht vor, 

kommt es darauf an, ob die Vorschriften des Aktiengesetzes, die durch die Sat-

zungsbestimmung ergänzt werden, abschließende Wirkung entfalten. Dabei sind 

die Auslegungsergebnisse anzuwenden. 

Dementsprechend ist eine ergänzte Regelung des Aktiengesetzes jedenfalls dann 

abschließend, wenn sie Außenwirkung entfaltet und damit dem Gläubigerschutz 

dient. Denn sobald Schutzbelange außerhalb der Aktiengesellschaft betroffen 

sind, darf nicht mittels Satzung eingegriffen werden. Eine Differenzierung zwi-

schen formeller und materieller Betroffenheit darf dabei nicht erfolgen. Indes ist 

eine Norm des Aktiengesetzes dann nicht abschließend, wenn sie eine Öffnungs-

klausel enthält. Die Funktionskreise können nämlich in Einzelfällen vom Gesetzge-

ber aufgebrochen werden. Allerdings ist die Grenze der gesetzlichen Öffnungs-

klausel hier anhand der abschließenden Wirkung der zusätzlich durch die Ergän-

zung betroffenen Vorschriften zu bestimmen. 
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Abseits von Gläubigerschutz und Öffnungsklauseln des Gesetzes bilden die Funk-

tionskreise des Aktiengesetzes das Mittel zur Bestimmung abschließenden Aktien-

rechts. Dies ist der Regelfall für die Beurteilung von Satzungsbestimmungen, die 

lediglich das Innenleben der Aktiengesellschaft betreffen. Dabei hat der Vorstand 

den Funktionskreis der Leitung und Geschäftsführung, der Aufsichtsrat den Funkti-

onskreis interner Kontrolle und Überwachung und die Hauptversammlung den 

Funktionskreis der internen Willensbildung inne. Der Funktionskreis der Aktionäre 

ergibt sich aus ihrer Eigentümer- und Kapitalgeberfunktion. Im Übrigen nimmt nur 

der besondere Vertreter temporär die Funktion der Anspruchsgeltendmachung 

ein.  

Eine Vorschrift des Aktiengesetzes ist dann abschließend, wenn die Funktions-

kreise des Aktiengesetzes materiell betroffen sind. Hinsichtlich einer formellen Be-

troffenheit der Funktionskreise ist das Aktiengesetz hingegen nicht abschließend. 

Materiell betroffen meint dabei, dass die Rechte, Befugnisse oder Pflichten, aus 

denen sich die Funktionskreise der Beteiligten in der Aktiengesellschaft ergeben, 

erweitert, eingeschränkt oder verschoben werden. Eine formelle Betroffenheit liegt 

vor, wenn lediglich die Art und Weise der Funktionsausübung tangiert wird. Stellt 

die Satzungsbestimmung einen materiellen Eingriff in die ergänzte Vorschrift des 

Aktiengesetzes dar und gehört diese zu einem Funktionskreis innerhalb der Akti-

engesellschaft, so entfaltet die Regelung des Aktiengesetzes abschließende Wir-

kung. Die Satzungsbestimmung wäre dann unzulässig. 

III. Definition der abschließenden Regelung 

Als Vereinfachung dieser allgemeingültigen Herangehensweise zur Bestimmung 

der Zulässigkeit ergänzender Satzungsbestimmungen zum Aktiengesetz sind die 

Ergebnisse der Auslegung des Begriffes „abschließende Regelung“ nach § 23 

Abs. 5 S. 2 AktG in eine allgemeine Definition aufzunehmen. Diese muss wie folgt 

lauten: 

Eine Vorschrift des Aktiengesetzes enthält dann eine abschließende Regelung im 

Sinne des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG, wenn die Regelung dem Schutz außenstehender 

Dritter dient oder eine materielle Regelung des Funktionskreises eines Beteiligten 

in der Aktiengesellschaft betroffen ist, soweit dieser Funktionskreis nicht durch 

eine Öffnungsklausel durchbrochen wird. 



 

 
174 

§ 5 Zulässigkeit ausgewählter Satzungsbestimmungen 

Der Meinungsstand zur Zulässigkeit von Ergänzungen zum Aktiengesetz in der 

Satzung der Aktiengesellschaft hat gezeigt, dass die bisherige Literatur sich über-

wiegend darauf beschränkte, Einzelfälle zu entscheiden. In vielen dieser Einzel-

fälle entwickelte sich keine gefestigte Rechtsprechung, weshalb die Meinungsver-

schiedenheiten hinsichtlich der Zulässigkeit zahlreicher Satzungsbestimmungen 

weiterhin für Unsicherheit sorgen. Ziel der Arbeit ist es, diese teilweise umfassen-

den Meinungsstreitigkeiten zur Zulässigkeit von Satzungsbestimmungen einheit-

lich zu beurteilen. Das dadurch gewonnene Mehr an Rechtssicherheit soll der 

Kautelarpraxis zugutekommen und zu größerer Gestaltungsvielfalt in der Satzung 

der Aktiengesellschaft beitragen. In diesem Sinne sind die bisher abstrakt geblie-

benen Erwägungen auf einige ausgewählte Satzungsbestimmungen anzuwenden, 

die in der bisherigen Literatur und in Teilen auch von der Rechtsprechung disku-

tiert wurden.  

A. Schiedsklauseln 

Im Rahmen der Diskussionen zu § 23 Abs. 5 S. 2 AktG wird immer wieder die 

Frage aufgeworfen, ob in der Satzung der Aktiengesellschaft Klauseln enthalten 

sein dürfen, die Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis den staatlichen Ge-

richten entziehen und Schiedsgerichten zuweisen. Dass es in der Praxis ein star-

kes Bedürfnis für die Einführung von Schiedsklauseln gibt, wird besonders deut-

lich, wenn man sich die Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit vor Augen führt.761 

Dazu zählt namentlich, dass der Öffentlichkeitsgrundsatz des § 169 S. 1 GVG im 

Schiedsverfahren nicht gilt,762 weil sowohl die betroffene Aktiengesellschaft, als 

auch die Parteien ein Interesse daran haben, dass die unter Umständen rufschädi-

genden Informationen des Verfahrens nicht nach außen dringen.763 Weitere Vor-

teile von Schiedsverfahren sind ihre hohe Flexibilität und Schnelligkeit, welche 

 
761 Hierzu können die Kosten nicht gezählt werden, da nicht vorab bestimmt werden kann, ob das 

staatliche oder das schiedsgerichtliche Verfahren günstiger ist. Der fehlende Instanzenzug spricht 

für das Schiedsverfahren. Das möglicherweise einzuleitende Nachverfahren gegen ein solches, 

vgl. Borris, NZG 2010, 481 (485); Münch, in: MüKo ZPO, Vor § 1025 Rn. 112 ff.; Schlüter, Schieds-

bindung von Organmitgliedern, 33. A.A Rodloff, DStR 1997, 1408 (1408). 

762 Bauer/Arnold/Kramer, AG 2014, 677 (683); Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (2); Herresthal, 

ZIP 2014, 345 (345); Münch, in: MüKo ZPO, Vor § 1025 Rn. 122; Leuering, NJW 2014, 657 (658); 

Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 26 f. 

763 Bauer/Arnold/Kramer, AG 2014, 677 (683); Leuering, NJW 2014, 657 (658); Lüke/Blenske, ZGR 

1998, 253 (298); Rodloff, DStR 1997, 1408 (1408); Thümmel, in: FS Geimer 2002, 1331 (1334). 

Vgl. mit Einschränkungen wegen der kapitalmarktrechtlichen Publizitätspflichten Schlüter, Schieds-

bindung von Organmitgliedern, 27. 
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sich aus der Verfahrensherrschaft der Parteien ergibt.764 Dies führt regelmäßig 

auch zur Umgehung von Beweisnöten und Verzögerungen durch Formalitäten im 

Prozess.765 Zudem bestellen die Parteien im Vorfeld des Prozesses die Richter, 

sodass die besondere Sach- oder Sprachkunde des Gerichts sichergestellt wer-

den kann.766 Nachteilig kann sich demgegenüber auswirken, dass den schiedsge-

richtlichen Entscheidungen die Präzedenzwirkung fehlt.767 Denn dadurch wird die 

Entwicklung einer einheitlichen Rechtsprechung deutlich schwieriger und es man-

gelt in der Folge an Rechtssicherheit. Darüber hinaus sind prozessrechtliche In-

strumentarien wie Streitverkündung oder Nebenintervention allenfalls mit Zustim-

mung der Parteien möglich.768 Letztlich besteht zudem die Gefahr der Voreinge-

nommenheit der durch die Parteien bestellten Schiedsrichter.769 Insgesamt führen 

diese Erwägungen dennoch dazu, dass vielfach die Einführung von Schiedsklau-

seln sinnvoll sein wird. Die Beurteilung ihrer Zulässigkeit hat dementsprechend er-

hebliche praktische Bedeutung. Sie ist bisher allerdings sowohl hinsichtlich der 

Schranken der allgemeinen Gesetze, als auch der aktienrechtlichen Zulässigkeit 

stark umstritten. 

I. Meinungsstand 

Grob lässt sich der Meinungsstand in drei Lager unterteilen. Erstens werden Ein-

schränkungen hinsichtlich der Zulässigkeit von Schiedsklauseln in den allgemei-

nen Gesetzen gesehen, zu denen die Regelungen der Zivilprozessordnung und 

 
764 Bauer/Arnold/Kramer, AG 2014, 677 (683); Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (2); Münch, in: 

MüKo ZPO, Vor § 1025 Rn. 128 ff.; Leuering, NJW 2014, 657 (660); Lüke/Blenske, ZGR 1998, 253 

(298); Rodloff, DStR 1997, 1408 (1408). 

765 Bauer/Arnold/Kramer, AG 2014, 677 (683); Leuering, NJW 2014, 657 (660). 

766 Bauer/Arnold/Kramer, AG 2014, 677 (683); Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (2); Leuering, 

NJW 2014, 657 (659); Lüke/Blenske, ZGR 1998, 253 (298); Münch, in: MüKo ZPO, Vor § 1025 

Rn. 119, 121; Rodloff, DStR 1997, 1408 (1409); Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 

27 f.; Thümmel, in: FS Geimer 2002, 1331 (1335). 

767 Bauer/Arnold/Kramer, AG 2014, 677 (684); Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (3); Münch, in: 

MüKo ZPO, Vor § 1025 Rn. 113; Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 29. Ferner kön-

nen im Bereich des Europarechts keine Grundsatzentscheidungen des EuGH erfolgen, da 

Schiedsgerichte nicht vorlageberechtigt nach Art. 267 AEUV sind, Wegener, in: Calliess/Ruffert 

EUV/AEUV, AEUV Art. 267 Rn. 20 f. 

768 Althammer, in: Zöller ZPO, § 66 Rn. 3; Schultes, in: MüKo ZPO, § 66 Rn. 2. 

769 Dazu Lüke/Blenske, ZGR 1998, 253 (267 ff.). 
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die aus § 138 BGB hergeleiteten Grundsätze des Bundesgerichtshofes zu Be-

schlussmängelstreitigkeiten bei der GmbH zählen.770 Zweitens werden aktien-

rechtliche Schranken gegen die Zulässigkeit von statuarischen Schiedsklauseln 

vorgebracht.771 Und zuletzt gibt es einige Stimmen in der Literatur, die umfas-

sende Zuweisungen von Streitigkeiten an die Schiedsgerichte für zulässig erach-

ten.772 Innerhalb dieses Meinungsspektrums existieren jedoch zahlreiche Unter-

schiede hinsichtlich der jeweiligen Streitgegenstände, die den Schiedsgerichten 

zugeordnet werden sollen. Entsprechend breit ist der Meinungsstand zur Zulässig-

keit der Schiedsklauseln.  

1. Schranken der allgemeinen Gesetze 

Den allgemeinen Gesetzen wird inzwischen keine allgemeine Unzulässigkeit der 

Schiedsbindung von Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis mehr entnom-

men. Dennoch verneinen vereinzelte Stimmen in der Literatur die Zulässigkeit ei-

ner statuarischen Schiedsbindung für Streitigkeiten um den Bestand des Organ-

verhältnisses und generell Streitigkeiten der Gesellschaft mit den Organen aus all-

gemeinen Erwägungen der Zivilprozessordnung. § 138 BGB hingegen wird heran-

gezogen, um sehr ausdifferenzierte Voraussetzungen für die Schiedsbindung von 

Beschlussmängelstreitigkeiten aufzustellen. 

 
770 Thümmel, in: FS Geimer 2002, 1331 (1337). Keine Unzulässigkeit von Schiedsklauseln kann 

jedoch aus der Klauselrichtlinie (RL 93/13/EWG) hergeleitet werden. Denn nach Erwägungs-

grund 10 dieser Richtlinie werden Anstellungsverträge ebenso wie Verträge auf dem Gebiet des 

Gesellschaftsrechts nicht von der Richtlinie erfasst. Zudem bezieht sich der sachliche Anwen-

dungsbereich der Richtlinie ausweislich Art. 1 Abs. 1 RL 93/13/EWG ausschließlich auf Verträge 

und nicht Satzungen. Vgl. dazu Bauer/Arnold/Kramer, AG 2014, 677 (679); Graph von Westpha-

len, ZIP 2013, 2184; Herresthal, ZIP 2014, 345 (348).  

771 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 156; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; 

Göz/Peitsmeyer, DB 2009, 1915 (1916); Noack, Gesellschaftervereinbarungen bei Kapitalgesell-

schaften, 225; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 167; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.10; 

Reichert, in: FS Ulmer 2003, 511 (530 f.); K. Schmidt, AG 1995, 551 (553); K. Schmidt, ZGR 1988, 

523 (537); Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41; Westermann, in: Schiedsgerichtsbarkeit 1996, 

31 (46). In einem obiter dictum stellte auch der Bundesgerichtshof die Zulässigkeit von Schieds-

klauseln in der Satzung der Aktiengesellschaft mit Verweis auf § 23 Abs. 5 AktG in Frage, BGH, 

Urteil vom 29. März 1996, Az. II ZR 124/95, BGHZ 132, 278. Ob er daran auch nach der inzwi-

schen erfolgten Rechtsprechungsänderung festhalten würde, ist jedoch zweifelhaft. 

772 Borris, NZG 2010, 481 (483); Borris, SchiedsVZ 2018, 242 (245); Goette, GWR 2009, 103 

(105); Lüke/Blenske, ZGR 1998, 253 (257 ff.); Riegger/Wilske, ZGR 2010, 733 (748); Röh-

richt/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246; Vollmer, ZGR 1982, 15 (30, 42 f.); Werner, NZG 2023, 

458 (459). Wohl auch Hauschild/Böttcher, DNotZ 2012, 577 (587). 
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a. Die Regeln der Zivilprozessordnung 

In der Zivilprozessordnung finden sich in den §§ 1025 ff. ZPO-Bestimmungen über 

die Schiedsgerichtsbarkeit. Dabei werden zum einen Anforderungen an die 

Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten im Allgemeinen und darüber hinaus auch Re-

gelungen für statuarische Schiedsklauseln aufgestellt. Beide Regelungsbereiche 

stehen Satzungsbestimmungen potentiell entgegen. 

aa. Schiedsfähigkeit gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten 

Relevanz wird zunächst § 1030 Abs. 1 S. 1 ZPO beigemessen, der fordert, dass 

es sich bei der an das Schiedsgericht verwiesenen Streitigkeit um eine vermö-

gensrechtliche Streitigkeit handeln muss. Insoweit ist einhellige Auffassung, dass 

Fragen der Vorstands- oder Aufsichtsratshaftung unter § 1030 Abs. 1 S. 1 AktG zu 

subsumieren sind, da es hier um Schadensausgleichung als Vermögensposition 

geht.773 Weniger trivial ist dies bei Beschlussmängelstreitigkeiten, weil sie grund-

sätzlich nur mitgliedschaftliche Rechte betreffen. Dennoch werden hier keine Ein-

wände gegen die Schiedsfähigkeit der Streitigkeiten erhoben, da die Mitgliedschaft 

des Aktionärs als eine seiner Vermögenspositionen zu sehen sei.774 Dagegen 

spreche auch nicht die Gestaltungswirkung von Beschlussmängelstreitigkeiten.775  

Nach ganz herrschender Ansicht sind zudem Streitigkeiten, die den Bestand der 

Organstellung betreffen als vermögensrechtliche Streitigkeiten schiedsfähig.776 

Denn jedenfalls werde der Wert des Unternehmens betroffen, der vermögens-

rechtliche Relevanz habe.777 Dem wird vereinzelt entgegengetreten. Der Bestand 

des Organverhältnisses sei gerade von Vergütungsfragen oder Schadensersatz-

ansprüchen gegen die Organe abzugrenzen und daher nicht vermögensrecht-

lich.778 Diese Streitigkeiten seien nicht nach § 1030 ZPO schiedsfähig und könnten 

folglich nicht durch Satzung an die Schiedsgerichte übertragen werden. Mangels 

Vergleichsfähigkeit könne eine Schiedsfähigkeit ferner nicht nach § 1030 Abs. 1 

S. 2 ZPO hergestellt werden.779  

 
773 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (12); Leuering, NJW 2014, 657 (657); Umbeck, SchiedsVZ 

2009, 143 (144). 

774 Mock, in: FS Meilicke 2010, 489 (491 f.). 

775 K. Schmidt, AG 1995, 551 (551 f.); Mock, in: FS Meilicke 2010, 489 (491). 

776 Bauer/Arnold/Kramer, AG 2014, 677 (682); Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (10); Papmehl, 

Die Schiedsfähigkeit gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten, 225; Vollmer, ZGR 1982, 15 (26 ff.). 

777 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (10). 

778 Cahn, in: KK-AktG, § 84 Rn. 103.  

779 Cahn, in: KK-AktG, § 84 Rn. 103. 
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bb. Formerfordernisse 

Ferner wird den Formanforderungen des § 1031 ZPO Bedeutung für die Beurtei-

lung statuarischer Schiedsklauseln beigemessen. Nach einhelliger Auffassung 

werden durch die Satzung die Formanforderungen des § 1031 Abs. 1 bis 4 ZPO 

gewahrt.780 Demgegenüber könnte § 1031 Abs. 5 ZPO in Bezug auf Rechtsstrei-

tigkeiten der Gesellschaft mit dem Vorstand zusätzliche Formanforderungen für 

die Satzung aufstellen. Nach dieser Vorschrift ist bei Schiedsabreden mit Verbrau-

chern stets die eigenhändige Unterschrift des Verbrauchers erforderlich. Als Ver-

braucher sei der Vorstand der Aktiengesellschaft in Entsprechung der Rechtspre-

chung zum GmbH-Geschäftsführer781 bei Abschluss seines Anstellungsvertrages 

anzusehen.782 Aus diesem Grund seien die Formanforderungen des § 1031 Abs. 5 

ZPO einzuhalten, was der Wirksamkeit einer entsprechenden Schiedsklausel ent-

gegenstünde.783 

Dies wird inzwischen weit überwiegend verneint, da die Formvorschrift des § 1031 

ZPO in Bezug auf statuarische Schiedsklauseln insgesamt durch den spezielleren 

§ 1066 ZPO verdrängt werde.784 Dessen Wortlaut „in gesetzlich statthafter Weise“ 

stelle insoweit ein eigenes Wirksamkeitserfordernis dar, durch das spezielle For-

merfordernisse statuarischer Schiedsklauseln aufgestellt würden.785 Dies sei mit 

 
780 Darüber hinaus kann aus § 101 Abs. 3 ArbGG hinsichtlich der Streitigkeiten der Gesellschaft mit 

den Organmitgliedern nichts anderes folgen, da sie jedenfalls nicht Arbeitnehmer sind. Vgl. Um-

beck, SchiedsVZ 2009, 143 (144). 

781 Siehe insbesondere BGH, Urteil vom 8. November 2005, Az. XI ZR 34/05, NJW 2006, 431. 

782 OLG Hamm, Beschluss vom 18 Juli 2007, Az. 8 Sch 2/07, AG 2007, 910 (911 f.); 

Bauer/Arnold/Kramer, AG 2014, 677 (678 ff.); Voit, in: Musielak/Voit ZPO, § 1031 Rn. 9. Vgl. auch 

Spindler, in: MüKo AktG, § 84 Rn. 187; Thümmel, in: FS Geimer 2002, 1331 (1337). Dagegen 

nimmt Herresthal an, dass aufgrund einer teleologischen des § 13 BGB der Vorstand im Rahmen 

von Schiedsabreden nicht als Verbraucher angesehen werden könne, Herresthal, ZIP 2014, 345 

(349). 

783 So Thümmel, in: FS Geimer 2002, 1331 (1337). Vgl. auch Göz/Peitsmeyer, DB 2009, 1915 

(1919). 

784 Borris, NZG 2010, 481 (484); Ebbing, NZG 1998, 281 (282); Althammer, in: Zöller ZPO, § 1066 

Rn. 2; Göz/Peitsmeyer, DB 2009, 1915 (1918); Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (6); Hau-

schild/Böttcher, DNotZ 2012, 577 (579, 588); Herresthal, ZIP 2014, 345 (353); Münch, in: MüKo 

ZPO, § 1066 Rn. 15; Reichert, in: FS Ulmer 2003, 511 (529); Reichert/Harbarth, NZG 2003, 379 

(380); Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 138 ff.; Thümmel, in: FS Schütze 2014, 

633 (641); Umbeck, SchiedsVZ 2009, 143 (145); Voit, in: Musielak/Voit ZPO, § 1031 Rn. 9; Wer-

ner, NZG 2023, 458 (459). Anders nur Thümmel, in: FS Geimer 2002, 1331 (1337). Vgl. zum Ver-

einsrecht BGH, Urteil vom 02. April 2000, Az. II ZR 373/98, MDR 2000, 777. Zum Streit im Perso-

nengesellschaftsrecht vgl. Habersack, SchiedsVZ 2003, 241 (242). 

785 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (6); Münch, in: MüKo ZPO, § 1066 Rn. 15. Bei dem Ver-

weis des § 1066 ZPO handele es sich lediglich um einen Rechtsfolgenverweis, Habersack/Was-

serbäch, AG 2016, 2 (6). 
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Blick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Vereinsrecht786 kon-

sequent.787 Zudem sei den Schutzanforderungen des § 1031 ZPO mit Blick auf die 

Formanforderungen der Satzung der Aktiengesellschaft ebenso wie dem Bedürf-

nis nach Rechtssicherheit ausreichend Rechnung getragen.788 Dies zeige sich un-

ter anderem in der generellen Möglichkeit, die Schriftform stets durch die notarielle 

Beurkundung zu ersetzen.789 Darüber hinaus passten die §§ 1029 ff. ZPO ohnehin 

nicht auf die Interessenlage bei statuarischen Schiedsklauseln.790 

b. Die Schranke des § 138 BGB 

Mehr noch als über Schiedsklauseln in der Satzung der Aktiengesellschaft wurde 

in den vergangenen Jahren darüber diskutiert, ob Schiedsklauseln zu Beschluss-

mängelstreitigkeiten in die Satzung einer GmbH aufgenommen werden dürfen. 

Deren Zulässigkeit wurde vom Bundesgerichtshof bejaht.791 Er entwickelte jedoch 

strikte Voraussetzungen für die Gestaltung dieser Klauseln. Teilweise wird ange-

nommen, dass diese Grundsätze auf die Aktiengesellschaft Anwendung finden 

müssten und einer nachträglich eingeführten Schiedsklausel entgegenstünden.792 

aa. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes  

Der Bundesgerichthof nimmt in Bezug auf Beschlussmängelstreitigkeiten793 an, 

dass statuarische Schiedsklauseln nach Maßgabe des § 138 BGB nur unter sehr 

engen Voraussetzungen Wirksamkeit beanspruchen könnten. Denn nur so könne 

die Gleichwertigkeit des Schiedsverfahrens zu den staatlichen Verfahren sicherge-

stellt werden, was wegen des besonderen Eingriffs in die Rechtsschutzmöglichkei-

ten im Beschlussmängelrecht aufgrund der potentiellen Rechtskrafterstreckung 

nach §§ 248 f. AktG erforderlich sei.794 Deshalb sei ein einstimmiger Beschluss 

 
786 BGH, Urteil vom 02. April 2000, Az. II ZR 373/98, MDR 2000, 777. 

787 Vgl. Althammer, in: Zöller ZPO, § 1066 Rn. 2. 

788 Althammer, in: Zöller ZPO, § 1066 Rn. 2; Herresthal, ZIP 2014, 345 (353). Vgl. auch Saenger, 

in: Saenger ZPO, § 1031 Rn. 9 ff. 

789 Herresthal, ZIP 2014, 345 (353); Saenger, in: Saenger ZPO, § 1031 Rn. 9 ff. 

790 Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 139 f. 

791 BGH, Urteil vom 06. April 2009, Az. II ZR 255/08, BGHZ 180, 221. 

792 Dazu sogleich. 

793 Für andere Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnis sollen die folgenden Grundsätze laut 

Bundesgerichtshof ausdrücklich nicht gelten, BGH, Beschluss vom 16. April 2015, Az. I ZB 3/14, 

NJW 2015, 3234. 

794 BGH, Beschluss vom 16. April 2015, Az. I ZB 3/14, NJW 2015, 3234 (3235); Urteil vom 06. April 

2009, Az. II ZR 255/08, BGHZ 180, 221 (228). Der Bundesgerichtshof kehrt dabei ausdrücklich von 

seiner ursprünglichen Ansicht aus dem Jahr 1996 ab. Damals hielt er Schiedsklauseln schon aus 
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unter Beteiligung aller Gesellschafter bei der Einführung der Schiedsklausel zu for-

dern. Die bloße Austrittsmöglichkeit genüge nicht.795 Weiterhin müsse jeder Ge-

sellschafter über den Verfahrensgang durch die Gesellschaft informiert werden, 

um beitreten zu können.796 Die Nebenintervention müsse stets möglich sein.797 

Ferner sollten alle Gesellschafter die Möglichkeit haben, bei der Richterbestim-

mung mitzuwirken.798 Und zuletzt müssten in Entsprechung zum Mechanismus 

des § 246 Abs. 3 AktG alle Streitigkeiten bezüglich des Beschlusses an einem 

Schiedsgericht konzentriert werden.799 Diese zur GmbH entwickelten Grundsätze 

wendet der Bundegerichtshof inzwischen auch auf Beschlussmängelklagen im 

Personengesellschaftsrecht an.800 Zur Anwendbarkeit auf die Aktiengesellschaft 

wurde bisher keine Stellung genommen. 

bb. Übertragbarkeit auf die Aktiengesellschaft 

Dennoch werden diese Grundsätze von der Literatur teilweise auf die Aktienge-

sellschaft übertragen. Dies dürfe jedoch nicht ohne genaue Prüfung jeder einzel-

nen Voraussetzung des Bundesgerichtshofes erfolgen, da die Grundsätze zur 

Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten mit besonderem Augenmerk 

auf das personalistische Gepräge der GmbH entwickelt worden seien.801 Indessen 

gebiete namentlich der Anlegerschutz, dass eine Schiedsklausel gleichwohl sämt-

liche vom Bundesgerichtshof aufgestellten Erfordernisse berücksichtigen müsse, 

um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten.802  

 
aktienrechtlichen Gründen im Beschlussmängelrecht für unzulässig, BGH, Urteil vom 29. März 

1996, Az. II ZR 124/95, BGHZ 132, 278. 

795 BGH, Urteil vom 06. April 2009, Az. II ZR 255/08, BGHZ 180, 221 (228). Zum Vereinsrecht 

BGH, Urteil vom 03. April 2000, Az. II ZR 373/98, NJW 2000, 1713. 

796 BGH, Urteil vom 06. April 2009, Az. II ZR 255/08, BGHZ 180, 221 (228). 

797 Vgl. dazu auch Göz/Peitsmeyer, DB 2009, 1915 (1916). 

798 BGH, Urteil vom 06. April 2009, Az. II ZR 255/08, BGHZ 180, 221 (229); Zu Mehrheitserforder-

nissen vgl. Albrecht, NZG 2010, 486 (488); Goette, GWR 2009, 103 (105). 

799 BGH, Urteil vom 06. April 2009, Az. II ZR 255/08, BGHZ 180, 221 (229). 

800 BGH, Beschluss vom 23. September 2021, Az. I ZB 13/21, NZG 2022, 264; Beschluss vom 

06. April 2017, Az. I ZB 23/16, WM 2017, 961. Vgl. Dazu auch Borris/Schenk-Busch, NZG 2022, 

259. 

801 Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 204. 

802 Mock, in: FS Meilicke 2010, 489 (494). 
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Bei der Schiedsrichterbestellung müsse deshalb für die potentiellen Parteien des 

Prozesses auch bei der Aktiengesellschaft zumindest die Möglichkeit einer Mitwir-

kung bestehen.803 Ferner sei die Wirkung der Konzentrationsmaxime im Schieds-

verfahren durch entsprechende Gestaltung der Schiedsklausel herbeizuführen.804 

Ebenso sei es erforderlich, dass die Beteiligungsmöglichkeiten Dritter denjenigen 

bei staatlichen Rechtsstreitigkeiten entsprechen.805 Die dazu erforderliche Infor-

mationsweitergabe an die potentiellen Nebenintervenienten sei durch den an-

wendbaren § 246 Abs. 4 AktG gewährleistet.806 Ergänzend folge ein Anspruch auf 

Unterrichtung über das Verfahren unmittelbar aus Art. 103 Abs. 1 GG.807 Darüber 

hinaus sei die Rechtskraftwirkung bei Beschlussmängelstreitigkeiten entsprechend 

derjenigen bei Verfahren vor den staatlichen Gerichten auszugestalten. Dies sei 

unproblematisch, wenn alle potentiell von der Rechtskrafterstreckung betroffenen 

Personen die Möglichkeit hatten, Einfluss auf die Entscheidung zu nehmen.808  

Zuletzt wird angenommen, dass ein einstimmiger Beschluss bei der Einführung 

der Schiedsklausel zu fordern sei.809 Dies ergebe sich daraus, dass das Schieds-

gericht seine Gewalt aus der Parteiunterwerfung generiere.810 Namentlich bei Sat-

zungsänderungen folge ein Zustimmungserfordernis aller Gesellschafter daraus, 

dass das Recht auf staatliche Gerichtsbarkeit zum Kernbereich der Mitgliedschaft 

gehöre, sodass Eingriffe in dieses Recht nicht dem Mehrheitsprinzip unterworfen 

seien.811 Gleichzeitig gebiete der Justizgewährleistungsanspruch eine entspre-

chende Zustimmung der Betroffenen.812 Dem wird entgegengehalten, aufgrund 

 
803 Borris, NZG 2010, 481 (484). Dazu ausführlich Lüke/Blenske, ZGR 1998, 253 (278 ff., 295 ff.). 

804 Borris, NZG 2010, 481 (484); Ebbing, NZG 1998, 281 (286). 

805 Lüke/Blenske, ZGR 1998, 253 (292); Vollmer, ZGR 1982, 15 (39). 

806 Borris, NZG 2010, 481 (484); Lüke/Blenske, ZGR 1998, 253 (290). 

807 Lüke/Blenske, ZGR 1998, 253 (291). 

808 Vollmer, ZGR 1982, 15 (40). Ähnlich Lüke/Blenske, ZGR 1998, 253 (272). 

809 Albrecht, NZG 2010, 486 (486 f.); Reichert/Harbarth, NZG 2003, 379 (380); Schlüter, Schieds-

bindung von Organmitgliedern, 165 f. Zur GmbH Hauschild/Böttcher, DNotZ 2012, 577 (598 f.). 

Zum Verein BGH, Urteil vom 06. April 2009, Az. II ZR 255/08, BGHZ 180, 221. A.A. OLG Mün-

chen, Urteil vom 09. Februar 1999, Az. 30 U 709/97, NZG 1999, 780 (781). In Einzelfällen könne 

ein Zustimmungszwang aus der mitgliedschaftlichen Treuepflicht folgen, Göz/Peitsmeyer, DB 

2009, 1915 (1918). Diskutiert wird zudem, ob die Änderung einer bislang unwirksamen Schieds-

klausel in eine wirksame ebenfalls Einstimmigkeit erfordert, Hauschild/Böttcher, DNotZ 2012, 577 

(596).  

810 Albrecht, NZG 2010, 486 (486). 

811 Albrecht, NZG 2010, 486 (487); K. Schmidt, BB 2001, 1857 (1861); Reichert/Harbarth, NZG 

2003, 379 (380 f.); Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 165 ff. 

812 Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 165. 
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der grundsätzlichen Gleichwertigkeit des schiedsgerichtlichen Verfahrens zur 

staatlichen Gerichtsbarkeit, sei der Kernbereich der Mitgliedschaft nicht betrof-

fen.813 Darüber hinaus werde der Kernbereich der Mitgliedschaft im Aktienrecht 

durch die Satzungsstrenge gegen statuarische Eingriffe geschützt. Sofern die Sat-

zungsstrenge demnach nicht berührt sei, könne auch kein Eingriff in den Kernbe-

reich der Mitgliedschaft vorliegen, weshalb eine einstimmige Entscheidung nicht 

erforderlich sei.814 

2. Erfordernis eines freiwilligen Unterwerfungsaktes  

Über das Einstimmigkeitserfordernis des Bundesgerichtshofes hinaus wird für ein-

tretende Gesellschafter oder Organe von Teilen der Literatur ein freiwilliger Unter-

werfungsakt unter die Schiedsklausel gefordert, um so dem Umstand Rechnung 

zu tragen, dass über die Dauer der Aktiengesellschaft die Gesellschaftsstruktur 

nicht stets gleichbleibend ist.815 Ein solcher Unterwerfungsakt wird überwiegend 

darin gesehen, dass mit Eintritt in die Gesellschaft zugleich der Wille geäußert 

werde, sich den Satzungsbestimmungen zu unterwerfen.816 Da die Satzung frei 

zugänglich sei und somit eine hinreichende Informationsgrundlage zur Verfügung 

stehe, müsse dies als ausreichende Einwilligung angesehen werden.817 So seien 

auch die Organe einer Aktiengesellschaft, unabhängig von einer Mitwirkung, an 

die Satzung als Verfassung der Aktiengesellschaft gebunden.818 Teilweise wird mit 

Verweis auf § 1066 ZPO ein freiwilliger Unterwerfungsakt sogar als entbehrlich an-

gesehen, da das Verbandsrecht dieses Zustimmungserfordernis überbrücke.819 

Differenzierend nimmt Schlüter an, dass eine Zustimmung der Organmitglieder im 

 
813 Borris, NZG 2010, 481 (483); Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (8).  

814 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (8); Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei 

aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 171. 

815 Albrecht, NZG 2010, 486 (486 f.); Lüneborg, in: Hölters/Weber AktG, § 93 Rn. 333 f.; Schlüter, 

Schiedsbindung von Organmitgliedern, 166 f. Zum Vereinsrecht Haas, ZGR 2001, 325 (341). Da-

gegen Ebbing, NZG 2000, 898. 

816 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (7); Herresthal, ZIP 2014, 345 (347); Leuering, NJW 2014, 

657 (657); Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängel-

klagen, 127; Umbeck, SchiedsVZ 2009, 143 (144). Es ist jedoch umstritten, ob hierfür stets Kennt-

nis erforderlich ist. Vgl. Lüneborg, in: Hölters/Weber AktG, § 93 Rn. 333, die auf „[E]rkennbar[keit]“ 

abstellen. In diesem Zusammenhang bezeichnet Schröder die Einsichtnahme als unrealistisch, die 

Kenntnis aber auch als nicht erforderlich, Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei ak-

tienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 128 f. 

817 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (7). 

818 Lutter, in: FS Quack 1991, 301 (308). 

819 Ebbing, NZG 2000, 898; Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (7); Hauschild/Böttcher, DNotZ 

2012, 577 (576). 
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Fall der nachträglichen Einführung der Schiedsklausel in die Satzung erforderlich 

sei, da in diesem Fall keine faktische Unterwerfung unter eben diese Satzungsbe-

stimmung vorläge.820 Demgegenüber wird angenommen, dass lediglich die Unter-

werfung von Streitigkeiten unter die Schiedsgerichtsbarkeit, die nicht aus dem Ge-

sellschaftsverhältnis folgen und individualrechtlichen Charakter haben, an die Zu-

stimmung der betroffenen Organmitgliedern gebunden sei.821 

3. Aktienrechtliche Schranken 

Der Grundsatz der Satzungsstrenge für sich genommen steht nach teilweise ver-

tretener Ansicht der allgemeinen Schiedsfähigkeit von gesellschaftsrechtlichen 

Streitigkeiten nicht entgegen. Denn sofern lediglich die Kontrolle der Einhaltung 

zwingenden Rechts den Schiedsgerichten zugeordnet werde, blieben sowohl die 

Organisationsstruktur als auch die Kompetenzordnung der Aktiengesellschaft un-

berührt.822 Darüber hinaus seien die Zwecke der Satzungsstrenge nicht betroffen, 

da weder die Rechtssicherheit einen Schaden nehme, noch der Anlegerschutz 

durch die Verlagerung der Rechtsstreitigkeiten auf die Schiedsgerichte betroffen 

sei.823 Lüke/Blenske vertreten dabei die Ansicht, dass das Verfahrensrecht der Zi-

vilprozessordnung die aktienrechtlichen Schranken im Wege der Spezialität ohne-

hin verdrängen würde, sodass es auf die Erwägungen zur Satzungsstrenge letzt-

lich nicht ankäme.824 Dagegen wird vorgebracht, dass die Vorschriften der Zivilpro-

zessordnung und insbesondere § 1066 ZPO auf die Vorschriften des Aktiengeset-

zes verweisen würden, womit gerade die Vorschriften des Aktiengesetzes ent-

scheidend seien.825 Namentlich in der Kommentarliteratur findet sich dabei die ver-

breitete Ansicht, dass Schiedsklauseln zulässig seien, soweit nicht der Rechts-

schutz vor staatlichen Gerichten im Aktiengesetz vorgesehen sei.826 Deshalb sei 

 
820 Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 171 ff. 

821 Rodloff, DStR 1997, 1408 (1411). 

822 Riegger/Wilske, ZGR 2010, 733 (749); Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 203; 

Vollmer, ZGR 1982, 15 (30). Vgl. zu der Frage, ob ein Schiedsgericht im Gesellschaftsrecht zu ei-

ner Entscheidung über zwingendes Recht befugt ist, BGH, Urteil vom 19. Juli 2004, Az. II ZR 

65/03, NZG 2004, 905 (907). Diese Frage wird im Anschluss an die Entscheidung des Bundesge-

richtshofes inzwischen einhellig bejaht.  

823 Lüke/Blenske, ZGR 1998, 253 (258). A.A. Reichert, in: FS Ulmer 2003, 511 (530).  

824 Lüke/Blenske, ZGR 1998, 253 (259). 

825 Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 202. 

826 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 156; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 43; Noack, 

Gesellschaftervereinbarungen bei Kapitalgesellschaften, 225; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 167; 

Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.10; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 41. Ebenso Schlü-

ter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 204; Westermann, in: Schiedsgerichtsbarkeit 1996, 31 
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eine Schiedsklausel in Bezug auf Streitigkeiten über die Einlageforderung oder 

eine Vertragsstrafe zulässig, während die Geltendmachung von Nichtigkeits- oder 

Anfechtungsgründen von Hauptversammlungsbeschlüssen nicht zulässig sei.827 

Insoweit bildeten die § 241 ff. AktG abschließende Regelungen von denen nicht 

abgewichen werden dürfe.828 Schon daran wird erkennbar, dass sehr differen-

zierte Ansichten zur Zulässigkeit von Schiedsklauseln hinsichtlich Beschlussmän-

gelstreitigkeiten, Besetzungsstreitigkeiten und Haftungsstreitigkeiten der Organe 

bestehen, die streng voneinander abzugrenzen sind.  

a. Beschlussmängelstreitigkeiten 

Aktienrechtliche Hindernisse der Zulässigkeit statuarischer Schiedsklauseln zu Be-

schlussmängelstreitigkeiten werden in den Vorschriften der §§ 243 ff. AktG gese-

hen.829 

Dabei wird § 246 Abs. 3 AktG gegen die aktienrechtliche Zulässigkeit angeführt, 

welche die zwingende Zuweisung der Streitigkeiten an die staatlichen Gerichte 

vorsehe.830 Diese Auslegung gebiete eine Gesamtschau der §§ 243 ff. AktG, de-

ren Zweck es sei, den Aktionären Rechtsschutz vor staatlichen Gerichten zu ga-

rantieren.831 Eine Schiedsklausel bedeute deshalb eine unzulässige Abweichung 

gemäß § 23 Abs. 5 S. 1 AktG zu dieser Vorschrift.832 Insoweit bestehe ein Unter-

schied zum Recht der GmbH.833 Dem wird entgegengehalten, dass entsprechend 

den Ausführungen des Bundesgerichtshofes zu Schiedsklauseln bei der GmbH834 

§ 246 Abs. 3 AktG lediglich die örtliche und sachliche Zuständigkeit regele. Eine 

Zuweisung an die staatlichen Gerichte enthalte die Vorschrift demgegenüber 

 
(46). Schlüter verweist dabei namentlich auf die §§ 147 Abs. 2 S. 1, 148 Abs. 3, 4, 5, 246 Abs. 2 

S. 5, 248 Abs. 1 S. 1 AktG, Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 204. 

827 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 167; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 1.10. 

828 Noack, Gesellschaftervereinbarungen bei Kapitalgesellschaften, 225. 

829 Schröder erwägt einen Verstoß gegen die Vorschriften zur Streitwertspaltung in § 247 Abs. 2 

AktG i.V.m. § 23 Abs. 5 AktG, kommt jedoch richtigerweise zu dem Schluss, dass sich diese Rege-

lungsanordnungen auch im Schiedsverfahren verwirklichen lassen, Schröder, Schiedsgerichtliche 

Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 148 ff. 

830 K. Schmidt, BB 2001, 1857 (1861); K. Schmidt, AG 1995, 551 (553); K. Schmidt, ZGR 1988, 

523 (537). Ähnlich Göz/Peitsmeyer, DB 2009, 1915 (1916). 

831 K. Schmidt, BB 2001, 1857 (1861). 

832 Ehmann, in: Grigoleit AktG, § 246 Rn. 28; Reichert, in: FS Ulmer 2003, 511 (531); K. Schmidt, 

AG 1995, 551 (553); K. Schmidt, ZGR 1988, 523 (537). Ähnlich Westermann, in: Schiedsgerichts-

barkeit 1996, 31 (46). 

833 K. Schmidt, AG 1995, 551 (553); K. Schmidt, ZGR 1988, 523 (537).  

834 BGH, Urteil vom 29. März 1996, Az. II ZR 124/95, BGHZ 132, 278 (281). 
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nicht.835 Denn eine solche Zuweisung würde insbesondere dem Zweck der 

§§ 1029 ff. ZPO widersprechen. Kein Gesetz kenne eine generelle Zuordnung zu 

staatlichen Gerichten.836 Daran ändere sich auch dann nichts, wenn § 23 Abs. 5 

AktG bei der Beurteilung ergänzend herangezogen werde, da eine Abweichung je-

denfalls nicht vorliege.837 

Teilweise wird jedoch angenommen, dass durch die Schiedsklausel von der An-

ordnung der Rechtskrafterstreckung in Beschlussmängelstreitigkeiten nach §§ 248 

Abs. 1 S. 1, 249 Abs. 1 S. 1 AktG durch die Verlagerung auf Schiedsgerichte ab-

gewichen werde. Der dadurch verminderte Schutz der am Verfahren nicht beteilig-

ten Dritten sei nicht hinnehmbar.838 Jede Verfahrensregel über den Klageweg 

diene dabei dem Minderheitenschutz. Dementsprechend würde jede verfahrensre-

gelnde Satzungsbestimmung eine Abweichung von diesem Schutzniveau darstel-

len.839 Dagegen wird eingewandt, dass der Bundesgerichtshof zum Beschluss-

mängelrecht der GmbH festgestellt habe, dass die §§ 248 Abs. 1 S. 1, 249 Abs. 1 

S. 1 AktG in analoger Anwendung auch für Schiedssprüche gelten.840 Dies müsse 

für die Aktiengesellschaft, für welche die Vorschriften grundsätzlich unmittelbar 

Anwendung finden, in gleichem Maße gelten.841 Der Begriff des „Urteils“ in den 

§§ 248, 249 AktG könne zudem so ausgelegt werden, dass Schiedssprüche als 

Urteile im Sinne dieser Vorschriften zu verstehen seien. Einer analogen Anwen-

dung bedürfe es dann nicht.842 Schutzdefizite der am Verfahren nicht beteiligten 

Dritten bestünden bei der staatlichen Gerichtsbarkeit in gleichem Maße wie vor 

 
835 Bork, ZHR 160 (1996), 374 (376); Borris, NZG 2010, 481 (482); Ebbing, NZG 1998, 281 (285); 

Hauschild/Böttcher, DNotZ 2012, 577 (586); Mock, in: FS Meilicke 2010, 489 (494); Rieg-

ger/Wilske, ZGR 2010, 733 (749); Zöllner, AG 2000, 145 (150). Eine Ausführliche Auslegung zu 

diesem Ergebnis findet sich bei Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtli-

chen Beschlussmängelklagen, 136 ff. 

836 Mock, in: FS Meilicke 2010, 489 (494). Vgl. auch Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeile-

gung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 136 ff. 

837 Bork, ZHR 160 (1996), 374 (377). 

838 Bork, ZHR 160 (1996), 374 (380). 

839 Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 204. 

840 BGH, Urteil vom 06. April 2009, Az. II ZR 255/08, BGHZ 180, 221 (227). 

841 Ebbing, NZG 1998, 281 (285); Hauschild/Böttcher, DNotZ 2012, 577 (586); Schröder, Schieds-

gerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 155, 221 ff. 

842 Vgl. Schäfer, in: MüKo AktG, § 248 Rn. 9. 
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Schiedsgerichten, seien aber zugunsten erhöhter Rechtssicherheit hinzuneh-

men.843 Im Übrigen könne eine Rechtskraft erstreckende Wirkung auch durch Sat-

zungsgestaltung erreicht werden.844 

b. Besetzungsstreitigkeiten 

Die zweite Gruppe von Streitgegenständen, gegen deren Schiedsfähigkeit in der 

Literatur Einwände erhoben werden, sind Streitigkeiten, die sich mit der Bestellung 

und Abberufung von Organmitgliedern befassen.  

Zwar wird im Einklang mit der überwiegend befürworteten Auslegung des § 246 

Abs. 3 AktG grundsätzlich angenommen, dass Besetzungsstreitigkeiten nicht 

zwingend der staatlichen Gerichtsbarkeit zugeordnet werden, sodass eine 

Schiedsklausel keine Abweichung von § 98 Abs. 1 AktG bedeute.845 Allerdings 

werde durch die Verlagerung der Streitigkeiten über den Bestand des Organver-

hältnisses auf die Schiedsgerichte die Zuständigkeitsregelung des § 84 Abs. 1 

S. 1 AktG unterlaufen,846 welche die Personalkompetenz des Aufsichtsrates für die 

Bestellung des Vorstandes normiert. Eine solche Verlagerung verstoße gegen die 

nach § 23 Abs. 5 AktG zwingende Kompetenzordnung der Aktiengesellschaft.847 

Es werde mit dem Schiedsgericht eine Art viertes Organ der Aktiengesellschaft 

geschaffen.848 Eine Satzungsbestimmung, die eine entsprechende Ermächtigung 

des Schiedsgerichtes enthalte, stelle folglich eine unzulässige Abweichung nach 

§ 23 Abs. 5 S. 1 AktG dar.849  

 
843 Ebbing, NZG 1998, 281 (286). 

844 Zöllner, AG 2000, 145 (151). 

845 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (11); Papmehl, Die Schiedsfähigkeit gesellschaftsrechtli-

cher Streitigkeiten, 155. 

846 Hommelhoff, ZHR 143 (1979), 288 (312). 

847 Vgl. Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44; Schröder, Schiedsgerichtliche Konflikt-

beilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 133. 

848 Hommelhoff, ZHR 143 (1979), 288 (312).  

849 Hommelhoff, ZHR 143 (1979), 288 (313). 
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Nach der Gegenansicht wird nicht die Personalkompetenz auf das Schiedsgericht 

übertragen, sondern lediglich die Entscheidung über die Gesetzmäßigkeit der Be-

stellung.850 Insoweit kontrolliere das Schiedsgericht ebenso wie ein staatliches Ge-

richt lediglich die Rechtmäßigkeit der Aufsichtsratsentscheidung.851 Dies sei insbe-

sondere daran zu erkennen, dass das Schiedsgericht anders als der Aufsichtsrat 

keine Ermessensentscheidung vornehme.852 Abweichendes gelte dann, wenn eine 

Billigkeitsentscheidung des Schiedsgerichts hinsichtlich der Besetzungsstreitigkei-

ten zugelassen würde. Denn dann werde eine Ermessensentscheidung vom 

Schiedsgericht vorgenommen, die eine unternehmerische Entscheidung darstellen 

würde. In diesem Fall läge ausnahmsweise doch ein unzulässiger Eingriff in die 

Kompetenzverteilung der Organe vor.853 

Anders als die Besetzungsstreitigkeiten bezüglich des Vorstandes werden Streitig-

keiten um die Bestellung und Abberufung des Aufsichtsrates weit überwiegend als 

unproblematisch hinsichtlich ihrer Schiedsfähigkeit angesehen.854 Lediglich Schlü-

ter ist der Ansicht, dass die gerichtliche Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern 

gemäß § 103 Abs. 3 S. 1 AktG ausschließlich durch die staatlichen Gerichte erfol-

gen dürfe. Dies ergebe sich zum einen aus dem Wortlaut der Vorschrift, die von 

„Gericht“ spreche, und zum anderen aus den aktienrechtlichen Verfahrensregelun-

gen in § 103 Abs. 3 S. 3 und 4 AktG.855 Schiedsklauseln, die diese Streitigkeiten 

betreffen, seien deshalb als unzulässige Abweichung im Sinne des § 23 Abs. 5 

S. 1 AktG zu klassifizieren.856 

c. Haftungsstreitigkeiten 

In Bezug auf Haftungsstreitigkeiten der Aktiengesellschaft mit den Organmitglie-

dern wird von der ganz herrschenden Ansicht eine Schranke der Zulässigkeit von 

Satzungsbestimmungen zu schiedsgerichtlichen Verfahren in den §§ 93 Abs. 4 

 
850 Bauer/Arnold/Kramer, AG 2014, 677 (682); Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (11); Schlüter, 

Schiedsbindung von Organmitgliedern, 203; Vollmer, ZGR 1982, 15 (31). 

851 Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 203; Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbei-

legung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 159. 

852 Bauer/Arnold/Kramer, AG 2014, 677 (682). Siehe auch Papmehl, Die Schiedsfähigkeit gesell-

schaftsrechtlicher Streitigkeiten, 155; Vollmer, ZGR 1982, 15 (31). 

853 Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 

160 f. Schröder nimmt entsprechendes auch für Billigkeitsentscheidungen im Rahmen von Be-

schlussmängelstreitigkeiten an, Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtli-

chen Beschlussmängelklagen, 147. 

854 Vgl. dazu Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (11 f.). 

855 Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 206 f. 

856 Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 207. 
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S. 3, 116 AktG gesehen.857 In diesen Vorschriften werden für Organhaftungsan-

sprüche Verzichts- und Vergleichsschranken aufgestellt. Dadurch sei die Möglich-

keit versperrt, eine Ermächtigung nach den §§ 1051 Abs. 3 S. 1, 1053 ZPO in der 

Schiedsklausel vorzusehen, wonach Schiedssprüche mit einer Entscheidung nach 

Billigkeit oder Schiedssprüche mit vereinbartem Wortlaut ergehen dürften. Die Er-

mächtigung hierzu käme einem Verzicht gleich und werde damit in § 93 Abs. 4 

S. 3 AktG ausdrücklich untersagt.858  

d. Klageerzwingungsverfahren 

In engem Zusammenhang mit Haftungsstreitigkeiten ist das Klageerzwingungsver-

fahren gemäß § 148 AktG zu sehen. Erneut werden Bedenken gegen die Zuwei-

sung dieses Verfahrens an die Schiedsgerichte durch Satzungsbestimmung geäu-

ßert. Diese liegen nicht in der Zuständigkeitsregelung des § 148 Abs. 2 S. 1 AktG. 

Denn wegen der grundsätzlichen Gleichwertigkeit der Schiedsgerichtsbarkeit859 

gebe es keinen sachlichen Grund dafür, § 148 AktG abweichend von § 246 Abs. 3 

AktG auszulegen.860 Dementsprechend sei das Klageerzwingungsverfahren 

ebenso wie das Klageverfahren nicht ausschließlich der staatlichen Gerichtsbar-

keit zugeordnet.861 Ferner sei das Erfordernis der Beteiligung von bisherigen An-

tragstellern oder Klägern aus § 148 Abs. 3 S. 3 AktG am Klageerzwingungsverfah-

ren, welche im Schiedsverfahren nicht ohne Zustimmung der Parteien erfolgen 

könne, kein Hindernis der Schiedsfähigkeit von Klageerzwingungsverfahren.862 

Den Anforderungen des § 148 Abs. 3 S. 3. AktG könne vielmehr durch eine ent-

sprechende Ausgestaltung der Satzungsbestimmung genügt werden.863 Einzig zu 

beachten sei, dass nach der Intention des § 148 Abs. 4 S. 1 AktG zwingend das 

Klagezulassungsverfahren und das Klageverfahren vor demselben Gericht durch-

zuführen seien. Schiedsklauseln die diese Wirkung ausschließen, seien folglich 

 
857 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (12); Scholz/Weiß, AG 2015, 523 (523 ff.). Siehe aber 

Wilske/Markert, in: BeckOK ZPO, § 1051 Rn. 12.3. 

858 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (12); Scholz/Weiß, AG 2015, 523 (523 ff.); Schröder, 

Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 160.  

859 Mock, in: FS Meilicke 2010, 489 (494); Umbeck, SchiedsVZ 2009, 143 (147). 

860 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (12). Insbesondere darf aus dem zwingenden Charakter 

des Aktienrechts nichts Gegenteiliges gefolgert werden, Mock, in: FS Meilicke 2010, 489 (494). 

861 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (12 f.); Mock, in: FS Meilicke 2010, 489 (506). 

862 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (13). 

863 Schlüter hingegen nimmt an, dass eine entsprechende Ausgestaltung dieses Problem nicht be-

heben kann. Vielmehr sei schon das Vorliegen dieser Verfahrensregel der Grund dafür, dass eine 

entsprechende Satzungsbestimmung eine Abweichung darstelle, Schlüter, Schiedsbindung von 

Organmitgliedern, 210 ff. 
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als Abweichung im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 1 AktG zu klassifizieren.864 Im Übri-

gen sei eine Schiedsklausel generell als zulässige Ergänzung im Sinne des § 23 

Abs. 5 S. 2 AktG anzusehen.865 

II. Streitentscheid 

Es wird bis hierher deutlich, dass die Frage der Zulässigkeit von Schiedsklauseln 

in der Satzung der Aktiengesellschaft nicht pauschal beantwortet werden kann. 

Vielmehr ist eine Unterteilung in zahlreiche potentielle Streitstände vorzunehmen, 

bei denen jeweils einzeln untersucht werden muss, inwieweit die Vorschriften des 

Aktiengesetzes oder die allgemeinen Gesetze einer Zuweisung an die Schiedsge-

richte in der Satzung entgegenstehen. Dabei soll es genügen, die bisher in der Li-

teratur diskutierten Streitgegenstände der Beschlussmängelstreitigkeiten, der 

Streitigkeiten aus dem Organverhältnis, der Haftungsstreitigkeiten und des Klage-

erzwingungsverfahrens näher zu beleuchten. Dabei ist zunächst das Erfordernis 

eines freiwilligen Unterwerfungsaktes unter die Satzung zu beleuchten. Sodann 

kann die dargestellte Herangehensweise zur Bestimmung der Zulässigkeit von Er-

gänzungen zum Aktiengesetzes in der Satzung der Aktiengesellschaft mittels der 

herausgearbeiteten Definition der abschließenden Regelung einen Streitentscheid 

liefern. 

1. Freiwilliger Unterwerfungsakt  

Die Forderung eines freiwilligen Unterwerfungsaktes der von der Schiedsklausel 

betroffenen Personen kann nicht als echtes Wirksamkeitserfordernis der Sat-

zungsbestimmung angesehen werden. Es geht hier vielmehr darum, ob auch die 

Organe an eine entsprechende Satzungsbestimmung gebunden sind, obwohl sie 

bei ihrer Konstituierung nicht aktiv beteiligt sind. Dabei ist der Ansicht der Vorzug 

einzuräumen, die von der Entbehrlichkeit eines solchen Unterwerfungsaktes aus-

geht, weil eine fehlende individuelle Unterwerfung unter eine Schiedsklausel durch 

das Verbandsrecht überbrückt wird.866 Denn es ist gerade ein Charakteristikum 

des Kapitalgesellschaftsrechts, dass alle Beteiligten der Gesellschaft der Satzung 

unterworfen werden, selbst wenn sie zu einer konkreten Satzungsbestimmung 

keine Zustimmung gegeben haben. Die Konstruktion eines freiwilligen Unterwer-

fungsaktes, der gerade nicht gesetzlich vorgesehen ist, läuft dieser Systematik 

 
864 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (13); Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 210, 

213. 

865 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (12). 

866 Siehe insbesondere Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (7). 
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entgegen. Jedenfalls im Recht der Aktiengesellschaft können dadurch keine Unbil-

ligkeiten entstehen, da § 23 Abs. 5 AktG diese ausschließt. Ferner bedarf es eines 

freiwilligen Unterwerfungsaktes unter die Satzung hinsichtlich des schiedsgerichtli-

chen Verfahrens nicht, weil dieses der staatlichen Gerichtsbarkeit grundsätzlich 

gleichwertig ist.867 Das verbandsrechtlich Gebotene bedarf daher keiner Korrektur 

aus Schutzaspekten oder Billigkeitsgesichtspunkten. Ein freiwilliger Unterwer-

fungsakt unter die Schiedsklausel darf folglich nicht gefordert werden. 

2. Aktienrechtliche Schranken 

Entscheidend für die Zulässigkeit von Schiedsklauseln in der Satzung der Aktien-

gesellschaft ist die Satzungsstrenge, obwohl sie im Meinungsstand eine nur unter-

geordnete Rolle spielt. § 23 Abs. 5 AktG ist die zentrale Norm für die Beurteilung 

der Zulässigkeit von Satzungsbestimmungen. Auch die Schranken der allgemei-

nen Gesetze fließen hier hinein. Denn wie bereits mehrfach festgestellt wurde, bil-

den nicht nur die abschließenden Regelungen des Aktiengesetzes, sondern auch 

die allgemeinen Gesetze die Grenze für statuarische Ergänzungen. Vorrangig 

stellt sich aber die Frage, ob Schiedsklauseln schon deshalb unzulässig sind, weil 

sie nicht zugelassene Abweichungen zum Aktiengesetz darstellen.  

a. Gesetz im Sinne des § 23 Abs. 5 AktG 

Im ersten Schritt müssen die von Schiedsklauseln betroffenen Vorschriften des 

Aktiengesetzes herausgearbeitet werden, um eine Zuordnung der Klauseln unter 

die Begriffe der Abweichung oder Ergänzung zu erreichen. Je nach der Art des 

Streitgegenstandes unterscheiden sich die betroffenen Vorschriften erheblich. Im 

Rahmen von Beschlussmängelstreitigkeiten sind die §§ 246, 248 Abs. 1 S. 1, 249 

Abs. 1 S. 1 AktG zu beleuchten, welche sich neben der Zuständigkeit des Landge-

richts mit der Rechtskrafterstreckung von Beschlussmängelstreitigkeiten befassen. 

Bei Streitigkeiten um den Bestand des Organverhältnisses sind die §§ 84, 101 und 

103 AktG betroffen, welche die Zuständigkeit für die Bestellung und Abberufung 

der Organe regeln. Zudem existiert mit § 98 Abs. 1 AktG eine Vorschrift über die 

gerichtliche Zuständigkeit. Bei Organhaftungsansprüchen können je nach Ausge-

staltung der Satzungsklauseln die §§ 93 Abs. 4 S. 3, 116 AktG betroffen sein.868 

Das Klageerzwingungsverfahren ist umfassend in § 148 AktG geregelt, der eben-

falls näher zu beleuchten ist. In Bezug auf diese Vorschriften ist zunächst fraglich, 

 
867 Dazu Althammer, in: Zöller ZPO, Vorb. §§ 1025-1033 Rn. 1; Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 

2 (8); Mock, in: FS Meilicke 2010, 489 (494); Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei 

aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 143; Umbeck, SchiedsVZ 2009, 143 (147). 

868 Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (12); Leuering, NJW 2014, 657 (657). 
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ob eine Schiedsklausel im Bereich einer Regelungslücke liegt oder ob eine Abwei-

chung zum Aktiengesetz vorliegt. Die oben diskutierten Vorschriften der 

§§ 1029 ff. ZPO und § 138 BGB sind für diese Einteilung zunächst unerheblich, da 

nur das Aktiengesetz als Gesetz im Sinne dieser Vorschrift gilt. 

b. Abweichungen 

Eine unzulässige Abweichung vom Aktiengesetz – insbesondere von den §§ 93 

Abs. 4 S. 3, 116 AktG – könnte eine Schiedsklausel dann sein, wenn sie Haftungs-

streitigkeiten mit den Organen der Schiedsgerichtsbarkeit zuordnet und dabei ent-

weder von der Ermächtigung des § 1051 Abs. 3 ZPO oder der Gestaltungsmög-

lichkeit des § 1053 ZPO Gebrauch macht. Darin ist zum einen die Entscheidung 

des Schiedsgerichts nach Billigkeit und zum anderen der Schiedsspruch mit ver-

einbartem Wortlaut vorgesehen. Beide Vorschriften könnten als Verzicht oder Ver-

gleich im Sinne des § 93 Abs. 4 S. 3 AktG zu werten sein und damit eine Abwei-

chung darstellen. Eine Abweichung liegt vor, wenn die gesetzliche Regelung durch 

eine Satzungsklausel ersetzt wurde. Sie ist nur zulässig, wenn sie ausdrücklich 

durch Benennung im Wortlaut der Norm des Aktiengesetzes zugelassen ist. Nach 

§ 93 Abs. 4 S. 3 AktG kann die Gesellschaft auf Ersatzansprüche erst drei Jahre 

nach ihrer Entstehung verzichten oder sich über sie vergleichen, wenn die Haupt-

versammlung zustimmt und nicht eine Minderheit, deren Anteile zusammen den 

zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, zur Niederschrift Widerspruch erhebt. 

Diese gesetzliche Anordnung wird bei einem Schiedsspruch mit vereinbartem 

Wortlaut, der im Verfahren ohne Beteiligung der Hauptversammlung erklärt würde, 

unterlaufen, da es sich bei diesem Schiedsspruch faktisch um einen Vergleich 

handelt. Eine Billigkeitsentscheidung des Gerichts bedeutet demgegenüber poten-

tiell einen Verzicht zumindest auf Teile des Anspruches nach § 93 Abs. 2 S. 1 

AktG. Denn im Grunde wird das Schiedsgericht zur Bestimmung der Leistung 

nach billigem Ermessen befugt und entscheidet damit, getragen durch die Er-

mächtigung der Parteien, faktisch über die Höhe der Leistung. Eine Bindung an 

das geschriebene Recht besteht dabei grundsätzlich nicht.869 Erkennt das 

Schiedsgericht dementsprechend nicht den vollen Schadenersatzanspruch zu, ob-

wohl dieser besteht, liegt damit eine Kürzung des Anspruches vor, der auf dem 

Willen der Parteien beruht. Dies stellt einen Verzicht dar, der nicht den Anforde-

rungen des § 93 Abs. 4 S. 3 AktG entspricht. Auch in der Billigkeitsentscheidung 

läge folglich eine Abweichung zum Aktiengesetz. Entsprechende gesetzliche Zu-

lassungen bestehen nicht. Mithin dürfen Schiedsklauseln wegen § 23 Abs. 5 S. 1 

 
869 In diesem Sinne Münch, in: MüKo ZPO, § 1051 Rn. 66; Voit, in: Musielak/Voit ZPO, § 1051 

Rn. 4 f.; Wilske/Markert, in: BeckOK ZPO, § 1051 Rn. 12.3. 
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AktG weder von der Billigkeitsentscheidung nach § 1051 Abs. 3 ZPO noch von ei-

nem Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut nach § 1053 ZPO Gebrauch ma-

chen.  

c. Ergänzungen 

Im Übrigen könnten die in der Literatur diskutierten Schiedsklauseln Ergänzungen 

zum Aktiengesetz darstellen. Eine Ergänzung liegt vor, wenn das Gesetz eine der 

Satzungsbestimmung entsprechende Regelung nicht enthält oder eine gesetzliche 

Regelung durch die Satzungsbestimmung dem Gedanken nach weitergeführt wird, 

im Grundsatz jedoch unberührt bleibt. Erforderlich ist damit, dass eine Regelungs-

lücke besteht, die entweder ausdrücklich benannt wurde oder durch ein Schwei-

gen des Gesetzes markiert wird.  

aa. Beschlussmängelstreitigkeiten 

Besonders umstritten ist die Zulässigkeit statuarischer Schiedsklauseln, welche 

die Entscheidung über die Beschlussmängelstreitigkeiten nach §§ 243 ff. AktG 

den Schiedsgerichten zuweisen und damit das Schiedsgericht dazu ermächtigen, 

Hauptversammlungsbeschlüsse aufzuheben oder für nichtig zu erklären. 

1) Regelungslücke 

Eine solche Satzungsbestimmung stellt eine Ergänzung dar, da sie in dem durch 

das Aktiengesetz nicht geregelten Bereich der Zuordnung von Streitigkeiten an die 

Schiedsgerichte liegt. Diesbezüglich ist zunächst klarzustellen, dass es sich entge-

gen der insbesondere von Schmidt870 vertretenen Ansicht nicht um eine Abwei-

chung von der Zuständigkeitsregel des § 246 Abs. 3 AktG handelt. Insoweit ist 

dem Bundesgerichtshof zuzustimmen, der dies schon in seiner Schiedsfähigkeit I-

Entscheidung871 verneinte. Denn die Zuständigkeitsregeln des Aktiengesetzes re-

geln lediglich die sachliche und örtliche Zuständigkeit, wenn die staatlichen Ge-

richte überhaupt zuständig sind, während die Schiedsklausel die Zuständigkeit 

nichtstaatlicher Gerichte regelt. Wie schon Mock richtig erkannte, kennt kein Ge-

setz eine generelle Zuordnung zu staatlichen Gerichten.872 Namentlich wegen der 

grundsätzlichen Gleichwertigkeit der Schiedsgerichtsbarkeit873 gibt es keinen 

 
870 K. Schmidt, BB 2001, 1857 (1861); K. Schmidt, AG 1995, 551 (553); K. Schmidt, ZGR 1988, 

523 (537). 

871 BGH, Urteil vom 29. März 1996, Az. II ZR 124/95, BGHZ 132, 278. 

872 Mock, in: FS Meilicke 2010, 489 (494); Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei ak-

tienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 136 ff. Vgl. auch BT-Drs 13/5274, 34 f.  

873 Althammer, in: Zöller ZPO, Vorb. §§ 1025-1033 Rn. 1; Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (8); 

Mock, in: FS Meilicke 2010, 489 (494); Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktien-

rechtlichen Beschlussmängelklagen, 143; Umbeck, SchiedsVZ 2009, 143 (147). 
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sachlichen Grund dafür, die Vorschriften des Aktiengesetzes abweichend auszule-

gen. Folglich haben Schiedsklauseln keine Berührungspunkte mit den gesetzli-

chen Zuständigkeitsregelungen, weshalb eine Ergänzung vorliegt. 

Allerdings könnte durch die Schiedsklausel von der grundsätzlichen Rechtskrafter-

streckung in Beschlussmängelstreitigkeiten nach §§ 248 Abs. 1 S. 1, 249 Abs. 1 

S. 1 AktG abgewichen werden. Dies wäre der Fall, wenn die Satzung eine Rechts-

krafterstreckung ausdrücklich ausschließen würde. Satzungsklauseln mit diesem 

Regelungsgehalt wären daher mangels ausdrücklicher Zulassung nach § 23 

Abs. 5 S. 1 AktG unwirksam. Abseits dieses offensichtlichen Falles der Satzungs-

gestaltung contra legem könnte indessen wiederum eine Ergänzung zum Aktien-

gesetz vorliegen. Allerdings hat der Bundesgerichtshof zum Beschlussmängel-

recht der GmbH festgestellt, dass die §§ 248 Abs. 1 S. 1, 249 Abs. 1 S. 1 AktG in 

analoger Anwendung auch für Schiedssprüche gelten.874 Dieser analogen Anwen-

dung bedarf es im Aktienrecht nicht. Denn die §§ 248, 249 AktG finden Anwen-

dung auf rechtskräftige Urteile. Als ein solches wirkt gemäß § 1055 ZPO auch der 

Schiedsspruch. Dies widerspricht nicht dem gesetzgeberischen Willen, der eine 

Anwendbarkeit auf Schiedssprüche ausdrücklich offenließ.875 Zudem entstehen 

durch die Anwendung der Vorschriften über die Rechtskrafterstreckung keine 

Schutzdefizite der Betroffenen gegenüber den Verfahren vor der staatlichen Ge-

richtsbarkeit. Denn auch § 246 Abs. 4 AktG ist auf schiedsgerichtliche Verfahren 

anzuwenden,876 sodass eine ausreichende Information über die Streitigkeit ge-

währleistet ist. Unter Schutzgesichtspunkten sind die §§ 248, 249 AktG demnach 

ebenfalls so auszulegen, dass sie unmittelbar auf Schiedsverfahren anzuwenden 

sind. Es bleibt damit schlicht bei der Anwendung dieser Vorschriften im Schieds-

verfahren, sodass keine Regelungslücke besteht. Eine Ergänzung liegt folglich le-

diglich hinsichtlich der Zuständigkeitsregelung des § 246 Abs. 3 AktG vor. 

2) Allgemeine Gesetze 

Der Zulässigkeit dieser Ergänzung könnten mit § 138 BGB zunächst die Schran-

ken der allgemeinen Gesetze entgegenstehen. Das wäre der Fall, wenn die vom 

Bundesgerichtshof877 entwickelten Grundsätze zur Schiedsklausel in der Satzung 

 
874 BGH, Urteil vom 06. April 2009, Az. II ZR 255/08, BGHZ 180, 221 (227). 

875 BT-Drs. 13/5274, 35. 

876 Dabei ist hinsichtlich der Gestaltung der Schiedsklausel die Regelungsanordnung des § 246 

Abs. 4 S. 2 AktG zu verwirklichen. Dies ist jedoch ohnehin durch § 138 BGB geboten, sodass eine 

entgegengesetzte Gestaltung nicht als Abweichung diskutiert werden soll. Vgl. zur Möglichkeit der 

Nebenintervention im Beschlussmängelverfahren vor den Schiedsgerichten Seiten 185 ff. 

877 BGH, Urteil vom 06. April 2009, Az. II ZR 255/08, BGHZ 180, 221. 
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der GmbH auf die Aktiengesellschaft übertragbar wären. Dabei ist im Ausgangs-

punkt davon auszugehen, dass nach dem Bundesgerichtshof Schiedsklauseln 

nach § 138 BGB nur unter engen Voraussetzungen zulässig sind, weil das 

schiedsgerichtliche Verfahren nur unter diesen Voraussetzungen mit dem staatli-

chen Verfahren gleichwertig ist.878 Gerade die Gleichwertigkeit des schiedsgericht-

lichen Verfahrens, ist aber für die Auslegung des § 246 Abs. 3 AktG entscheidend 

gewesen, sodass nur aufgrund einer Gleichwertigkeit nicht von einer generellen 

Zuweisung an die staatlichen Gerichte ausgegangen werden konnte. Dementspre-

chend muss zwingend die Gleichwertigkeit gewährleistet sein. Dies ist dem Bun-

desgerichtshof folgend mittels § 138 BGB zu erreichen. Dabei sind die Anforde-

rungen an die Schiedsklausel der GmbH jedoch nicht mit denen bei der Aktienge-

sellschaft identisch. 

Das Problem der Gleichwertigkeit des Verfahrens gründet in der Anwendbarkeit 

der Vorschriften über die Rechtskrafterstreckung. Denn zum einen sind schiedsge-

richtliche Verfahren grundsätzlich vertraulich, sodass die Gefahr besteht, dass 

auch jene an die Rechtskraftwirkung eines Schiedsspruches gebunden sind, die 

von dem Rechtstreit keine Kenntnis hatten. Zum anderen ist im schiedsgerichtli-

chen Verfahren eine Nebenintervention grundsätzlich nicht vorgesehen, weshalb 

die Gefahr besteht, dass Aktionäre von der Rechtskrafterstreckung getroffen wer-

den, die keine Möglichkeit hatten auf den Rechtsstreit Einfluss zu nehmen. Beides 

wäre unbillig und würde zu eklatanten Schutzdefiziten gegenüber dem staatlichen 

Verfahren führen. Allerdings gilt die Vertraulichkeit des schiedsgerichtlichen Ver-

fahrens im Beschlussmängelrecht nicht uneingeschränkt. Zwar sind die Verfahren 

mangels Anwendbarkeit des § 169 S. 1 GVG nicht öffentlich. Die Gesellschaft trifft 

jedoch die Informationspflicht aus § 246 Abs. 4 S. 1 AktG auch wenn eine Klage 

vor den Schiedsgerichten erhoben wird. Dementsprechend wird der Aktionär in ei-

ner Weise über die Klage informiert, die dem staatlichen Verfahren entspricht. Da-

bei ist eine umfassende Information über den Verfahrensgang, wie sie der Bun-

desgerichtshof fordert,879 nicht erforderlich, da eine Nebenintervention, die § 246 

Abs. 4 S. 1 AktG gerade ermöglichen soll,880 nach § 246 Abs. 4 S. 2 AktG ohnehin 

nur innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung der Klage möglich ist. Die 

Informationen nach § 246 Abs. 4 AktG reichen zudem für die Entscheidung über 

die Nebenintervention aus. Dem Informationsbedürfnis ist damit durch die Vor-

 
878 BGH, Urteil vom 06. April 2009, Az. II ZR 255/08, BGHZ 180, 221 (228). 

879 BGH, Urteil vom 06. April 2009, Az. II ZR 255/08, BGHZ 180, 221 (228). 

880 Vatter, in: BeckOGK AktG, § 246 Rn. 57; Ehmann, in: Grigoleit AktG, § 246 Rn. 20 f.; Koch, in: 

Koch AktG, § 246 Rn. 40. 
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schriften des Aktiengesetzes genüge getan. Die Nebenintervention muss aller-

dings durch die Schiedsklausel ermöglicht werden. Denn sie ist im schiedsgericht-

lichen Verfahren grundsätzlich nur mit Zustimmung der Beteiligten möglich.881 

Dies ist jedoch durch entsprechende Gestaltung der Satzungsbestimmung zu er-

reichen und stellt keine generelle Schranke der Schiedsfähigkeit dar. Dasselbe 

muss für die vom Bundesgerichtshof aufgestellten Voraussetzungen gelten, wo-

nach alle Gesellschafter die Möglichkeit haben müssen, bei der Richterbestim-

mung mitzuwirken und die Konzentrationswirkung des § 246 Abs. 3 AktG auch im 

schiedsgerichtlichen Verfahren verwirklicht werden muss.882 Diese Voraussetzun-

gen sind zwar für die Gleichwertigkeit der Verfahren zwingend, da ohne sie nicht 

überbrückbare Schutzdefizite der Aktionäre entstünden. Gleichzeitig stehen sie bei 

entsprechender Gestaltung der Satzungsbestimmung der Wirksamkeit einer 

Schiedsklausel jedoch nicht entgegen. 

In Bezug auf die letzte vom Bundesgerichtshof aufgestellte Voraussetzung des 

einstimmigen Beschlusses unter Beteiligung sämtlicher Gesellschafter bei der Ein-

führung der Satzungsbestimmung883 wird namentlich die Publikums-Aktiengesell-

schaft vor ein nahezu unlösbares Problem gestellt.884 Hinsichtlich dieses Erforder-

nisses ist jedoch die Strukturverschiedenheit von Aktiengesellschaft und GmbH zu 

berücksichtigen. Während bei der personalistisch organisierten GmbH der Einfluss 

der Gesellschafter charakteristisch für alle Entscheidungen ist, handelt es sich bei 

der Aktiengesellschaft um eine weitgehend anonyme Gesellschaft.885 Daraus folgt, 

dass das Mehrheitsprinzip886 bei der Aktiengesellschaft deutlich stärker ausge-

prägt ist als bei der GmbH. Folglich kann das Einstimmigkeitserfordernis bei der 

Aktiengesellschaft nicht durchgehalten werden. Um dem strukturellen Unterschied 

zwischen Aktiengesellschaft und GmbH gerecht zu werden, muss vielmehr eine 

qualifizierte Mehrheit ausreichen. Auch der Bundesgerichtshof hat in seiner das 

Personengesellschaftsrecht betreffenden Entscheidung festgestellt, dass Modifika-

tionen aufgrund abweichender Gesellschaftsformen geboten sein können.887 Die 

 
881 Da somit eine Nebenintervention ohnehin stets möglich ist, erübrigt sich die Frage, ob eine 

Schiedsklausel ohne vorgesehene Nebenintervention eine Abweichung zu § 246 Abs. 4 S. 2 AktG 

darstellt. Dies könnte gerade aus dem Grund problematisch sein, dass § 246 Abs. 4 S. 2 AktG 

grundsätzlich die Nebenintervention nicht ermöglichen, sondern beschränken soll. Vgl. Ehmann, in: 

Grigoleit AktG, § 246 Rn. 20; Koch, in: Koch AktG, § 246 Rn. 40. 

882 BGH, Urteil vom 06. April 2009, Az. II ZR 255/08, BGHZ 180, 221 (229). 

883 BGH, Urteil vom 06. April 2009, Az. II ZR 255/08, BGHZ 180, 221 (229). 

884 Borris, NZG 2010, 481 (486). 

885 Vgl. Liebscher, in: MüKo GmbHG, § 45 Rn. 18; Schüppen, in: MAH Aktienrecht, § 2 Rn. 16 ff. 

886 Vgl. dazu Drygala, KapGesR, § 1 Rn. 8; Fleischer, in: MüKo GmbHG, Einleitung Rn. 32. 

887 BGH, Beschluss vom 06. April 2017, Az. I ZB 23/16, WM 2017, 961 (962). 
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Aktiengesellschaft, die den Idealtypus der Publikumsgesellschaft darstellt, kann 

aus diesem Grund nicht an ein derartiges Einstimmigkeitserfordernis gebunden 

werden. Etwas anderes kann sich auch nicht aus der in der Literatur angeführten 

Kernbereichslehre ergeben. Denn obgleich man der Ansicht sein kann, dass der 

Rechtsschutz hinsichtlich der mitgliedschaftlichen Rechte Teil des Kernbereichs 

ist, so wird dieser Tatsache auch durch ein schiedsgerichtliches Verfahren Rech-

nung getragen. Denn auch die Schiedsgerichte sind an das anwendbare Recht 

gemäß § 1051 Abs. 1 S. 1 ZPO gebunden. Effektiver Rechtsschutz ist daher ge-

währleistet. Insgesamt ist eine Zustimmung zu Schiedsklauseln folglich nicht erfor-

derlich. 

Die allgemeinen Gesetze stellen somit Beschränkungen zulässiger Schiedsklau-

seln in der Satzung der Aktiengesellschaft dar, schließen deren generelle Zuläs-

sigkeit aber nicht aus. Stattdessen ist die Möglichkeit der Nebenintervention, die 

Verfahrenskonzentration und eine Beteiligungsmöglichkeit bei der Schiedsrichter-

bestellung durch die von der Rechtskrafterstreckung betroffenen Aktionäre vorzu-

sehen. Im Übrigen bestehen aufgrund der Anwendbarkeit des § 246 Abs. 4 S. 1 

AktG und den charakteristischen Unterschieden der Aktiengesellschaft zur GmbH 

keine Schranken der allgemeinen Gesetze. 

3) Abschließende Regelungen 

Entscheidend für die grundsätzliche Zulässigkeit der Schiedsklauseln ist daher, ob 

die Zuständigkeitsregelung des § 246 Abs. 3 AktG eine abschließende Regelung 

im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG enthält. Dies ist dann der Fall, wenn die Rege-

lung dem Schutz außenstehender Dritter dient oder eine materielle Regelung des 

Funktionskreises eines Beteiligten in der Aktiengesellschaft betroffen ist, soweit 

dieser Funktionskreis nicht durch eine Öffnungsklausel durchbrochen wird. Außen-

stehende Dritte sind nicht betroffen, da die Parteien von Beschlussmängelstreitig-

keiten alle als Beteiligte der Aktiengesellschaft anzusehen sind. Folglich kommt es 

maßgeblich auf die Frage an, ob es sich bei der Regelung der gerichtlichen Zu-

ständigkeit um die materielle Regelung eines Funktionskreises innerhalb der Akti-

engesellschaft handelt. 

Dies ist im Grundsatz zu verneinen. Zunächst ist festzustellen, dass hier der Funk-

tionskreis der Hauptversammlung und der Funktionskreis der Aktionäre betroffen 

sind. Denn der gerichtlich überprüfbare Beschluss stellt den in der Hauptversamm-

lung gebildeten Willen dar. Er ist bestimmend für die Funktion als Willensbildungs-

organ. Gleichzeitig ist die Eigentümerfunktion der Aktionäre betroffen. Denn mit-

tels des Klagerechts kann der einzelne Aktionär die wegweisenden Entscheidun-

gen innerhalb der Gesellschaft überprüfen lassen. Es steht in engem Zusammen-
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hang mit seinem Stimmrecht aus §§ 12 Abs. 1 S. 1, 134 AktG. Keine dieser Funk-

tionen ist jedoch materiell betroffen. Denn es geht bei der schiedsgerichtlichen 

Entscheidung im Unterschied zur Entscheidung durch ein staatliches Gericht nicht 

darum, dass ein Beschluss oder eine Stimmrechtsausübung bei einer der Recht-

sprechungsinstanzen anders beurteilt würde als bei der anderen. Nach § 1051 

Abs. 1 ZPO sind auch die Schiedsgerichte an das materielle Recht gebunden. Sie 

entscheiden daher ebenso wie ein staatliches Gericht unter Anwendung der 

§§ 241, 243 AktG darüber, inwieweit die Nichtigkeit der Beschlüsse festzustellen 

ist. Wird durch Satzungsbestimmung vom Regelfall der Befassung staatlicher Ge-

richte abgesehen und eine Entscheidung durch die Schiedsgerichte herbeigeführt, 

wird dadurch lediglich die Art und Weise der gerichtlichen Befassung verändert. 

Folglich ist auch nicht das Bestehen eines Beschlusses durch die Satzungsbe-

stimmung betroffen. Somit sind die Funktionskreise nicht materiell, sondern ledig-

lich formell von der Satzungsbestimmung betroffen. Aus diesem Grund stellt § 246 

Abs. 3 AktG in Bezug auf Schiedsklauseln in der Satzung keine abschließende 

Regelung dar. 

Eine Ausnahme bildet die Entscheidung nach Billigkeit im Sinne des § 1051 Abs. 3 

S. 1 ZPO. Zu dieser Billigkeitsentscheidung darf das Schiedsgericht im Rahmen 

von Beschlussmängelstreitigkeiten nicht ermächtigt werden. Denn dadurch wäre 

es nicht mehr an die §§ 241, 243 AktG gebunden und könnte nach grundsätzlich 

freiem Ermessen über die Wirksamkeit eines Beschlusses entscheiden. Mithin 

läge die Effektivität der Funktionsausübung der Hauptversammlung ebenso im Er-

messen des Gerichtes wie die Effektivität des Stimmrechts der Aktionäre. In die-

sem Fall ginge die schiedsgerichtliche Entscheidung über eine Rechtmäßigkeits-

kontrolle hinaus. Die Funktionsausübung sowohl der Hauptversammlung als auch 

der Aktionäre wäre dem Schiedsgericht zumindest potentiell übertragen. Der darin 

liegende Eingriff in die Funktionskreise des Aktiengesetzes führt dazu, dass § 246 

Abs. 3 AktG in Bezug auf eine Schiedsklausel mit Ermächtigung zur Billigkeitsent-

scheidung eine abschließende Regelung enthält. Die entsprechende Satzungsbe-

stimmung ist demnach gemäß § 23 Abs. 5 S. 2 AktG unzulässig. Im Übrigen be-

stehen hinsichtlich der Zulässigkeit von statuarischen Schiedsklauseln zu Be-

schlussmängelstreitigkeiten keine Bedenken.  

bb. Besetzungsstreitigkeiten 

Ähnlich umstritten wie Schiedsklauseln zu Beschlussmängelstreitigkeiten sind Sat-

zungsbestimmungen, die Rechtsstreitigkeiten rund um das Organverhältnis der 

Schiedsgerichtsbarkeit zuweisen. Insoweit sind zum einen Streitigkeiten zu nen-
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nen, die sich mit der Wirksamkeit der organschaftlichen Bestellung und Abberu-

fung befassen. Zum anderen sind Streitigkeiten zu begutachten, die das schuld-

rechtliche Anstellungsverhältnis der Organe betreffen.  

1) Regelungslücke 

In Bezug auf Streitigkeiten um den Bestand des Organverhältnisses wurde bereits 

festgestellt, dass die §§ 84, 98 Abs. 1, 101 und 103 AktG betroffen sind. Dass 

diese Vorschriften lediglich ergänzt werden, wurde namentlich von Hommelhoff 

bestritten.888 Dem ist aus folgenden Gründen nicht zuzustimmen: Das Schiedsge-

richt übt, anders als der Aufsichtsrat, bei der Bestellung des Vorstandes kein Er-

messen aus.889 Dementsprechend wird es ebenso wenig Organ der Aktiengesell-

schaft wie ein staatliches Gericht. Es geht erneut ausschließlich um die Verlage-

rung der Rechtmäßigkeitskontrolle. Über diese Kontrolle trifft § 84 AktG keine Aus-

sage. Die Vorschrift hat folglich einen anderen Regelungsbereich als die Sat-

zungsbestimmung. Gegenteiliges wäre in Übereinstimmung mit den Ausführungen 

Schröders890 nur dann anzunehmen, wenn das Schiedsgericht zu einer Entschei-

dung nach Billigkeit ermächtigt würde. Nur in diesem Fall würde das Schiedsge-

richt unternehmerisches Ermessen ausüben. Die Satzungsbestimmung würde 

eine Abweichung zu § 84 Abs. 1 AktG darstellen, die unzulässig ist. Abseits dieses 

Ausnahmefalles liegt keine Abweichung zum Aktiengesetz vor. Gleiches muss 

auch bei der Bestellung des Aufsichtsrates nach § 101 AktG gelten. Hinsichtlich 

der §§ 84, 101 AktG stellt eine Schiedsklausel daher mangels entsprechender 

Vorschrift im Aktiengesetz eine Ergänzung dar.  

An dieser Einordnung als Ergänzung ändert § 98 Abs. 1 AktG nichts. Dieser weist 

die Zuständigkeit für gerichtliche Auseinandersetzungen dem Landgericht zu, in 

dessen Bezirk die Aktiengesellschaft ihren Sitz hat. Ihr Regelungsgehalt entspricht 

dabei dem des § 246 Abs. 3 AktG. Geregelt wird dementsprechend lediglich die 

sachliche und örtliche Zuständigkeit. Über die Zuweisung der Streitigkeit zur staat-

lichen Gerichtsbarkeit wird erneut keine Aussage getroffen. Denn eine solche Zu-

ordnung ist der deutschen Rechtsordnung grundsätzlich fremd. Zudem fehlt es 

 
888 Hommelhoff, ZHR 143 (1979), 288 (313). 

889 So auch Bauer/Arnold/Kramer, AG 2014, 677 (682); Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (11); 

Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 203; Vollmer, ZGR 1982, 15 (31).  

890 Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktienrechtlichen Beschlussmängelklagen, 

147. 
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aufgrund der Gleichwertigkeit des Schiedsverfahrens891 an einem entsprechenden 

Bedürfnis. Auch in Bezug auf § 98 Abs. 1 AktG liegt folglich eine Ergänzung vor.  

Betreffend die Abberufung des Aufsichtsrates kann die gerichtliche Bestellung ge-

mäß § 103 Abs. 3 S. 1 AktG einem Schiedsgericht aufgetragen werden, da die 

entsprechende Satzungsbestimmung keine Abweichung zu dieser Vorschrift ist. 

Dies gebietet der Wortlaut der Vorschrift „Gericht“. Denn auch im Schiedsverfah-

ren wird durch ein Gericht entschieden. Dass in § 103 Abs. 3 S. 1 AktG aus-

schließlich staatliche Gerichte gemeint sind, ist der Vorschrift nicht zu entnehmen. 

Folglich führt die Satzungsbestimmung den Gedanken des § 103 Abs. 3 S. 1 AktG 

weiter, indem festgestellt wird, um welches Gericht es sich handeln soll. Erneut 

liegt die Satzungsbestimmung in einer Regelungslücke des Aktiengesetzes. Sie 

stellt mithin auch in Bezug auf diese Vorschrift eine Ergänzung dar.  

Der Anstellungsvertrag ist im Aktiengesetz lediglich punktuell geregelt – so bei-

spielsweise in § 84 Abs. 1 S. 5 AktG oder in den Vorschriften zur Vorstandvergü-

tung nach §§ 87 f. AktG. Im Übrigen gilt jedoch Dienstvertragsrecht.892 Über die 

gerichtliche Zuständigkeit bei Streitigkeiten betreffend den Anstellungsvertrag fin-

den sich keine Bestimmungen im Aktiengesetz. Etwaige Satzungsbestimmungen 

betreffen folglich einen nicht geregelten Bereich des Aktiengesetzes und stellen 

damit eine satzungsmäßige Ergänzung dar.  

Insgesamt existiert damit keine gesetzliche Vorschrift, von der durch Schiedsklau-

seln betreffend das Organverhältnis abgewichen würde. Solche Satzungsbestim-

mungen stellen vielmehr Ergänzungen zu den §§ 84, 98, 101, 103 AktG dar.  

2) Allgemeine Gesetze  

Die Diskussion in der Literatur um diese Ergänzungen zum Aktiengesetz drehen 

sich erneut vorrangig um die allgemeinen Gesetze. In Bezug auf die Streitigkeiten 

um den Bestand des Organverhältnisses wurde namentlich angeführt, dass es 

sich nicht um eine vermögensrechtliche Streitigkeit handele und dementsprechend 

eine Schiedsfähigkeit gemäß § 1030 Abs. 1 AktG nicht gegeben sei.893 Vermö-

 
891 Althammer, in: Zöller ZPO, Vorb. §§ 1025-1033 Rn. 1; Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (8); 

Mock, in: FS Meilicke 2010, 489 (494); Schröder, Schiedsgerichtliche Konfliktbeilegung bei aktien-

rechtlichen Beschlussmängelklagen, 143; Umbeck, SchiedsVZ 2009, 143 (147). 

892 Dauner-Lieb, in: Henssler/Strohn GesR, § 84 AktG Rn. 15; Grigoleit, in: Grigoleit AktG, § 84 

Rn. 18; Spindler, in: MüKo AktG, § 84 Rn. 65. 

893 Cahn, in: KK-AktG, § 84 Rn. 103. 
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gensrechtlich ist eine Streitigkeit dann, wenn sie sich entweder aus Vermögens-

rechten ableitet oder wenigstens auf eine vermögenswerte Leistung abzielt.894 Auf 

das zugrundeliegende Rechtsverhältnis kommt es dabei nicht an.895 Entscheidend 

ist insoweit, ob um wirtschaftliche oder personenrechtliche Belange gestritten 

wird.896 Denn bei letzteren wird sich der Staat das Rechtsprechungsmonopol er-

halten wollen.897 Unter diesen Gesichtspunkten muss auch die Streitigkeit um den 

Bestand des Organverhältnisses als vermögensrechtlich eingestuft werden. Denn 

es handelt sich bei der Tätigkeit der Organe um eine Leistung gegen Entgelt, so-

dass die Wirtschaftlichkeit der Streitigkeit im Vordergrund steht. Dass der Staat 

sich hier ein Rechtssprechungsmonopol erhalten wollte, ist aus dem Grund abwe-

gig, dass es sich bei allen Verhältnissen innerhalb der Gesellschaft um privatrecht-

lich geprägte Streitigkeiten handelt, die abseits von § 23 Abs. 5 AktG der Parteiau-

tonomie unterliegen. Folglich steht § 1030 ZPO der Schiedsfähigkeit nicht entge-

gen. Entsprechende Satzungsbestimmungen sind, gemessen an den allgemeinen 

Gesetzen, zulässig. 

Hinsichtlich der Streitigkeiten um den Anstellungsvertrag wurde angeführt, dass 

die Satzungsklausel den besonderen Formanforderungen des § 1031 Abs. 5 ZPO 

genügen müsse, um Wirksamkeit beanspruchen zu können.898 Hier ist mit der 

ganz herrschenden Meinung899 anzunehmen, dass die Formvorschrift des § 1031 

ZPO von § 1066 ZPO verdrängt wird. Denn anderenfalls liefe diese Norm leer, die 

statuarische Schiedsklauseln gerade ermöglichen soll, weil die Formanforderun-

gen des § 1031 Abs. 5 ZPO bei Satzungen regelmäßig nicht einhaltbar wären. Der 

Hauptanwendungsfall des § 1066 ZPO wäre ausgeschlossen. Folglich kann 

§ 1031 Abs. 5 AktG der Schiedsfähigkeit nicht entgegenstehen. Schranken der all-

gemeinen Gesetze bestehen daher nicht. 

 
894 Münch, in: MüKo ZPO, § 1030 Rn. 13; Sänger, in: Sänger ZPO, § 1030 Rn. 2; Voit, in: Mu-

sielak/Voit ZPO, § 1030 Rn. 2. 

895 Sänger, in: Sänger ZPO, § 1030 Rn. 2. 

896 Münch, in: MüKo ZPO, § 1030 Rn. 13; Sänger, in: Sänger ZPO, § 1030 Rn. 2. 

897 Voit, in: Musielak/Voit ZPO, § 1030 Rn. 2. 

898 So Thümmel, in: FS Geimer 2002, 1331 (1337). Vgl. auch Göz/Peitsmeyer, DB 2009, 1915 

(1919). 

899 Borris, NZG 2010, 481 (484); Ebbing, NZG 1998, 281 (282); Althammer, in: Zöller ZPO, § 1066 

Rn. 2; Göz/Peitsmeyer, DB 2009, 1915 (1918); Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (6); Hau-

schild/Böttcher, DNotZ 2012, 577 (579, 588); Herresthal, ZIP 2014, 345 (353); Münch, in: MüKo 

ZPO, § 1066 Rn. 15; Reichert, in: FS Ulmer 2003, 511 (529); Reichert/Harbarth, NZG 2003, 379 

(380); Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 138 ff.; Thümmel, in: FS Schütze 2014, 

633 (641); Umbeck, SchiedsVZ 2009, 143 (145); Voit, in: Musielak/Voit ZPO, § 1031 Rn. 9. 
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3) Abschließende Regelung 

Für die Zulässigkeit von Schiedsklauseln zu Streitigkeiten rund um das Organver-

hältnis kommt es daher erneut darauf an, ob die ergänzten Vorschriften der §§ 84, 

98, 101, 103 AktG abschließende Regelungen enthalten. Denn diese Vorschriften 

dienen offensichtlich nicht dem Schutz Dritter und Öffnungsklauseln sind nicht er-

sichtlich. Eine abschließende Regelung im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG liegt 

vor, wenn eine materielle Regelung des Funktionskreises eines Beteiligten in der 

Aktiengesellschaft betroffen ist. Dies ist hinsichtlich § 98 Abs. 1 AktG unproblema-

tisch nicht der Fall, da es entsprechend den Ausführungen zu § 246 Abs. 3 AktG 

erneut lediglich um die Überprüfung der Rechtmäßigkeit geht. Folglich handelt es 

sich jedenfalls nicht um einen materiellen Eingriff. Aber auch in Bezug auf §§ 84 

Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG wird kein Funktionskreis durch die Zuweisung von 

Streitigkeiten an die Schiedsgerichte materiell betroffen. Zwar dient die Personal-

kompetenz aus § 84 Abs. 1 AktG der Überwachungs- und Kontrollfunktion des 

Aufsichtsrates und die Wahl nach § 101 Abs. 1 AktG stellt einen Teil der Willens-

bildung innerhalb der Hauptversammlung dar. Allerdings wird das Schiedsgericht 

lediglich zur Rechtmäßigkeitskontrolle ermächtigt, wodurch nicht die Funktions-

ausübung als solche beschränkt wird. Vielmehr soll gerade kontrolliert werden, 

dass die Funktionsausübung entsprechend der gesetzlichen Regelungen erfolgte. 

Ein materieller Eingriff ist darin nicht zu sehen. 

Anders könnte dies in Bezug auf die Regelung des § 103 Abs. 3 S. 1 AktG sein, 

da hier das Gericht nicht lediglich die Maßnahme eines Organs der Aktiengesell-

schaft kontrolliert, sondern vielmehr selbst die Abberufung vornimmt. Insoweit ist 

die Zusammensetzung des Aufsichtsrates selbst betroffen, die für die Ausübung 

seiner Funktionen innerhalb der Aktiengesellschaft von entscheidender Bedeutung 

ist. Dennoch liegt in der Verlagerung der Entscheidung auf ein Schiedsgericht in 

zweierlei Hinsicht kein materieller Eingriff in den Funktionskreis des Aufsichtsra-

tes. Zum einen wird aus der Formulierung „hat (…) abzuberufen“ deutlich, dass 

dem Schiedsgericht kein Ermessen zusteht. Es prüft vielmehr, ob ein wichtiger 

Grund zur Abberufung vorliegt und muss dann entsprechend agieren. Dement-

sprechend wird es schlicht rechtsanwendend tätig und übt kein unternehmerisches 

Ermessen aus. Ihm wird folglich keine Funktionsausübung übertragen. Zum ande-

ren ist die Zusammensetzung des Aufsichtsrates in der gesetzlich vorgesehenen 

Weise betroffen. Der Gesetzgeber sah gerade vor, dass ein gerichtlicher Eingriff in 

die Zusammensetzung des Aufsichtsrates möglich ist. Die Funktionsausübung des 

Aufsichtsrates ist folglich stets mit dieser Abberufungsmöglichkeit belastet. Der 

statuarische Eingriff liegt lediglich darin, dass die Entscheidung nicht von einem 

staatlichen Gericht, sondern einem Schiedsgericht vorgenommen wird. Dadurch 
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ist keine Beschneidung der Funktion des Aufsichtsrates zu sehen, sondern ledig-

lich die Modifizierung der Modalitäten. Es handelt sich mithin um einen formellen 

Eingriff in die Funktionsausübung des Aufsichtsrates. Dementsprechend enthält 

das Aktiengesetz keine abschließenden Regelungen mit Blick auf Schiedsklau-

seln, die das Organverhältnis betreffen. Sie sind abgesehen von Ermächtigungen 

zu Billigkeitsentscheidungen im Lichte des § 23 Abs. 5 AktG zulässig. 

cc. Klageerzwingungsverfahren 

Schließlich wurden in der bisherigen Literatur Schiedsklauseln diskutiert, die nicht 

nur das eigentliche Klageverfahren von Organhaftungsstreitigkeiten den Schieds-

gerichten zuweisen, sondern auch das Klageerzwingungsverfahren nach § 148 

AktG. Auch ihre Zulässigkeit bemisst sich nach § 23 Abs. 5 AktG. 

1) Regelungslücke 

Mit § 148 Abs. 2 S. 1 AktG sieht das Aktiengesetz ein drittes Mal die ausschließli-

che Zuständigkeit des Landgerichtes in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz 

hat vor. In Bezug auf diese Vorschrift kann abermals in der Schiedsklausel keine 

Abweichung zum Aktiengesetz gesehen werden, da auch diese Vorschrift lediglich 

die sachliche und örtliche Zuständigkeit regelt. Entsprechend den Ausführungen 

zu §§ 98 Abs. 1 und 246 Abs. 3 AktG wird das Klageerzwingungsverfahren nicht 

der staatlichen Gerichtsbarkeit zugewiesen. Diesbezüglich liegt eine Regelungslü-

cke vor, sodass eine entsprechende Schiedsklausel eine Ergänzung zu § 148 

Abs. 2 S. 1 AktG darstellt.  

Ausnahmsweise läge in dem unwahrscheinlichen Fall eine Abweichung vor, dass 

die Satzungsklausel entgegen § 148 Abs. 4 S. 1 AktG vorsehen würde, dass für 

das Klageverfahren und das Klageerzwingungsverfahren unterschiedliche Ge-

richte zuständig wären. Dementsprechend muss eine Schiedsklausel, die das Kla-

geerzwingungsverfahren den Schiedsgerichten zuweist, diesem Schiedsgericht 

auch das Klageverfahren zuweisen. Denn nur dadurch kann der Zweck des § 148 

Abs. 4 S. 1 AktG erreicht werden, der in der Prozessökonomie und der Kostener-

sparnis für den Kläger liegt. Da die Verfahrensbündelung an einem Gericht aber 

regelmäßig auch im Sinne der Satzungsgeber sein wird, sollte diese durch § 23 

Abs. 5 S. 1 AktG aufgestellte Zulässigkeitsschranke faktisch kein Problem darstel-

len. 

2) Abschließende Regelung 

Allgemein ist die Schiedsklausel zum Klageerzwingungsverfahren nach den bishe-

rigen Ausführungen dann zulässig, wenn § 148 Abs. 2 S. 1 AktG keine abschlie-

ßende Regelung diesbezüglich enthält. Das ist gemäß § 23 Abs. 5 S. 2 AktG dann 

der Fall, wenn die Regelung nicht dem Schutz außenstehender Dritter dient und 
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keine materielle Regelung des Funktionskreises eines Beteiligten in der Aktienge-

sellschaft vorliegt. Denn jedenfalls ist keine Öffnungsklausel gegeben. Alle potenti-

ellen Parteien des Klageerzwingungsverfahrens sind Beteiligte der Aktiengesell-

schaft. Folglich ist keine Vorschrift zum Schutz außenstehender Dritter betroffen. 

Es ist daher maßgeblich, ob durch die Schiedsklausel in einen Funktionskreis in-

nerhalb der Aktiengesellschaft materiell eingegriffen wird. In Entsprechung zu den 

bisherigen Erwägungen zu Schiedsklauseln ist dies aber nicht der Fall. Denn un-

abhängig davon, welche Funktionskreise betroffen sind, wird lediglich die Recht-

mäßigkeitskontrolle modifiziert. Funktionsausübungen werden dadurch weder ein-

geschränkt, noch erweitert oder verlagert. § 148 Abs. 2 S. 1 AktG enthält somit 

keine abschließende Regelung in Bezug auf Schiedsklauseln. Diese sind vielmehr 

gemäß § 23 Abs. 5 S. 2 AktG zulässig.  

III. Ergebnis  

Im Ergebnis bilden Schiedsklauseln Ergänzungen zum Aktiengesetz, die nicht von 

abschließenden Regelungen konterkariert werden, da sie nicht in das Binnenge-

füge der Aktiengesellschaft eingreifen, sondern vielmehr eine Modifikation der 

Rechtmäßigkeitskontrolle und Rechtsanwendung durch die Gerichte darstellen. 

Abweichungen liegen aus dem Grund nicht vor, dass das Aktiengesetz keine 

strikte Zuweisung von Streitigkeiten an die staatlichen Gerichte kennt. Eine Aus-

nahme hierzu bildet die Ermächtigung des Schiedsgerichtes nach Billigkeit zu ent-

scheiden. Sie führt regelmäßig zu einer unzulässigen Abweichung vom Gesetz. Im 

Rahmen von Haftungsstreitigkeiten ist zudem die Vergleichsschranke des § 93 

Abs. 4 S. 3 AktG zu beachten. Im Übrigen sind Schiedsklauseln gemäß § 23 

Abs. 5 S. 2 AktG grundsätzlich zulässig. Zivilprozessuale Einschränkungen der 

Schiedsfähigkeit bestehen nicht. Einzelne Mechanismen des Aktiengesetzes wie 

die Konzentrationswirkung des § 148 Abs. 4 S. 1 AktG können gestalterisch Be-

rücksichtigung finden.900 Ferner können die Vorgaben der allgemeinen Gesetze 

bei Beschlussmängelstreitigkeiten durch entsprechende Kautelen umgesetzt wer-

 
900 Es muss berücksichtigt werden, dass auch Personen von der Schiedsklausel betroffen sind, die 

bei Einführung der Satzungsbestimmung unter Umständen nicht gleich Beachtung gefunden ha-

ben. So beispielsweise die Rechtsnachfolger von Ansprüchen aus dem Gesellschaftsverhältnis, 

Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 (14), austretende Gesellschafter oder Organe, BGH, Be-

schluss vom 01. August 2002, Az. III ZB 66/01, NZG 2002, 955; Habersack, SchiedsVZ 2003, 241 

(243), oder D&O Versicherungen und Insolvenzverwalter, Habersack/Wasserbäch, AG 2016, 2 

(15); Umbeck, SchiedsVZ 2009, 143 (147 f.). 
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den. Dabei finden jedoch die Grundsätze der Rechtsprechung zu Beschlussmän-

gelstreitigkeiten bei der GmbH nur mit Einschränkungen Anwendung.901 Nament-

lich die Zustimmung der Gesellschafter zu Schiedsklauseln ist nicht erforderlich.  

B. Gerichtsstandsklauseln 

Eine häufig im Zusammenhang mit § 23 Abs. 5 AktG benannte Satzungsbestim-

mung ist die Gerichtsstandsklausel.902 Durch sie soll der Gerichtsstand eines kon-

kret bezeichneten staatlichen Gerichtes begründet werden. Fraglich ist die Zuläs-

sigkeit solcher Satzungsbestimmungen in der Satzung der Aktiengesellschaft. Da-

bei lag der Schwerpunkt der Diskussion in der Literatur ursprünglich auf der euro-

parechtlichen Zulässigkeit. Problematisiert wurde ein möglicher Verstoß gegen 

Art. 17 Abs. 1 lit. a EuGVÜ, der forderte, dass Gerichtsstandsvereinbarungen nur 

schriftlich oder mit schriftlicher Bestätigung geschlossen werden durften. Diese 

Diskussion kann inzwischen insoweit als geklärt bezeichnet werden, als der 

EuGH903 feststellte, dass Satzungen nach autonomer Auslegung auf europäischer 

Ebene unter den Begriff der Gerichtsstandsvereinbarung des Art. 17 EuGVÜ fallen 

und durch die Satzung den Formanforderungen des Art. 17 Abs. 1 lit. a EuGVÜ 

genügt wird.904 Insbesondere ist das Schriftformerfordernis eingehalten. Die erfor-

derliche Bestimmtheit ergibt sich daraus, dass lediglich Streitigkeiten, die aus dem 

Gesellschaftsverhältnis folgen, der Gerichtsstandsvereinbarung unterstellt werden 

können. Die ebenfalls erforderliche Zustimmung zur Gerichtsstandsvereinbarung 

muss im Eintritt in die Aktiengesellschaft als einverständliche Willensbetätigung 

gesehen werden.905 Dies gilt auch für die nachträgliche Satzungsänderung gegen 

den Willen einzelner Gesellschafter, da sie sich durch Eintritt in die Gesellschaft 

dem Mehrheitswillen unterworfen haben.906 Die gleichen Überlegungen führen 

 
901 Dementsprechend ist hier eine ausführliche Formulierung der Schiedsklausel erforderlich. Ein 

dynamischer Verweis auf die ergänzenden Regeln für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten der 

Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS-ERGeS) hilft bei der Aktiengesellschaft nicht 

weiter, da andere Maßstäbe gelten.  

902 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 156; Bork, ZHR 157 (1993), 48; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, 

§ 23 AktG Rn. 44; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 46; 

Mormann, AG 2011, 10; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01. 

Rn. 1.10; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 

Rn. 57; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 39; Waclawik, DB 2005, 1151 (1156). 

903 EuGH, Urteil vom 10. März 1992, Az. C-214/89, Slg. 1992, I-1745, WM 1992, 943. Im An-

schluss daran BGH, Urteil vom 11. Oktober 1993, Az. II ZR 155/92, NJW 1994, 51 mit Hinweis auf 

das Bestimmtheitserfordernis der Gerichtsstandsklausel. 

904 Zustimmend Wilm, WiB 1994, 253. 

905 Haas, ZGR 2001, 325 (344). 

906 Schmid/Hartmann, in: GroKo ZPO, § 38 Rn. 123; a.A. Bork, ZHR 157 (1993), 48 (54 f.). 
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dazu, dass auch unter Wirksamkeit der Nachfolgeregelungen des Art. 17 EuGVÜ, 

sowohl Art. 23 Brüssel I-VO907 als auch dem aktuell gültigen Art. 25 Brüssel Ia-

VO908 weiterhin von der europarechtlichen Zulässigkeit auszugehen ist.909 Unter 

europarechtlichen Gesichtspunkten bestehen keine Bedenken gegen die Zulässig-

keit von Gerichtsstandsvereinbarungen.  

I. Klassifizierung als Ergänzung 

Es kommt für die allgemeine Zulässigkeit von Gerichtsstandsvereinbarungen in 

der Satzung der Aktiengesellschaft daher maßgeblich darauf an, ob § 23 Abs. 5 

AktG Gerichtsstandsklauseln zulässt. Dabei muss zunächst die Frage gestellt wer-

den, welche gesetzlichen Vorschriften von Gerichtsstandsklauseln betroffen sind 

und ob dabei im Verhältnis zum Gesetz eine Abweichung oder eine Ergänzung 

vorliegt. Sobald die staatlichen Gerichte zuständig sind, stellen die Zuständigkeits-

regelungen im Aktiengesetz in Bezug auf örtliche und sachliche Zuständigkeit 

stets ausschließliche Zuständigkeiten dar. Dementsprechend sind Gerichtsstands-

klauseln Abweichungen, sobald eine gesetzliche Regelung über die Zuständigkeit 

staatlicher Gerichte vorliegt.910 Dies ist sowohl für § 98 Abs. 1 AktG911 wie auch für 

§ 148 Abs. 2, 3 AktG912 und § 246 Abs. 3 AktG913 nach einhelliger Auffassung der 

Fall. Mangels ausdrücklicher Zulassung sind entgegenstehende Gerichtsstands-

klauseln nach § 23 Abs. 5 S. S. 1 AktG unzulässig.  

In jenen Fällen, in denen eine gesetzliche Bestimmung fehlt, besteht eine Rege-

lungslücke in Bezug auf die gerichtliche Zuständigkeit, da keine aktienrechtliche 

Generalklausel für die gerichtliche Zuständigkeit existiert.914 Ergänzt werden dabei 

die jeweils materiell streitentscheidenden Normen des Aktiengesetzes. Ihnen wird 

 
907 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 (Brüssel I-VO). 

908 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 (Brüssel Ia-VO). 

909 Vgl. Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38. Siehe Mormann, AG 2011, 10 (14 ff.) zur Rechtslage un-

ter Geltung von Art. 23 Brüssel I-VO, die auf den derzeit gültigen Art. 25 Brüssel Ia-VO übertragbar 

sind. 

910 Zur Möglichkeit der Umgehung dieser Regelungen durch Schiedsklauseln siehe Borris, NZG 

2010, 481 (482). 

911 Habersack, in: MüKo AktG, § 98 Rn. 1; Henssler, in: Henssler/Strohn GesR, § 98 AktG Rn. 3; 

Koch, in: Koch AktG, § 98 Rn. 2; Spindler, in: BeckOGK AktG, § 98 Rn. 6; Tomasic, in: Grigoleit 

AktG, § 98 Rn. 1. 

912 Koch, in: Koch AktG, § 148 Rn. 12; Liebscher, in: Henssler/Strohn GesR, § 148 AktG Rn. 8. 

913 Vatter, in: BeckOGK AktG, § 246 Rn. 43; Ehmann, in: Grigoleit AktG, § 246 Rn. 16; Eng-

lisch/Ruttmann, in: Hölters/Weber AktG, § 246 Rn. 46; Schäfer, in: MüKo AktG, § 246 Rn. 70 ff.; 

Koch, in: Koch AktG, § 246 Rn. 37. 

914 So auch Mülbert, ZZP 118 (2005), 313 (322). 
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eine Regelung angefügt, die den Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten über die 

Vorschrift regelt. Die ergänzten Vorschriften dieser Regelungslücke sind daher 

zahlreich. Fraglich ist, ob derartige Ergänzungen zulässig sind. 

II. Meinungsstand  

Im Bereich dieser Regelungslücke bestehen unterschiedliche Ansichten darüber, 

ob Gerichtsstandsklauseln zulässig sind. Das Entgegenstehen aktienrechtlicher 

Vorschriften spielt dabei eine ähnlich große Rolle wie die allgemeinen Gesetze. 

1. Schranke der allgemeinen Gesetze 

Als allgemeines Gesetz, das der Zulässigkeit von Gerichtsstandsklauseln entge-

genstehen könnte, kommt namentlich die Zivilprozessordnung in Betracht. So wird 

angedacht, dass sich Gerichtsstandsklauseln ebenso wie Gerichtsstandsvereinba-

rungen an § 38 ZPO messen lassen müssten.915 Dessen Abs. 1 gibt vor, dass Ge-

richtsstandsvereinbarungen schrankenlos nur durch Vollkaufleute abgeschlossen 

werden dürfen. Ansonsten können Gerichtsstandsvereinbarungen vor der Entste-

hung der Streitigkeit durch Nicht-Kaufleute lediglich abgeschlossen werden, wenn 

eine Partei der Vereinbarung keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder 

sie für den Fall geschlossen wird, dass eine Partei ihren Wohnsitz während der 

Gültigkeit der Vereinbarung ändert oder dieser unbekannt ist. Deshalb hätte die 

Anwendbarkeit des § 38 ZPO zur Folge, dass die Gerichtsstandsklauseln in der 

Satzung für Kaufleute Geltung beanspruchen würde, während andere Aktionäre 

nicht an sie gebunden wären. Insoweit wird vorgebracht, eine derartige Ungleich-

behandlung sei unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung der Aktionäre 

nach § 53a AktG unzulässig.916  

Dieses Problem könne dadurch umgangen werden, dass § 1066 ZPO917 analog 

für die Zulässigkeitsprüfung von Gerichtsstandsklauseln nach der Zivilprozessord-

nung herangezogen würde.918 Insoweit sei nach nationaler Auslegung, welche von 

der autonomen europäischen Auslegung des EuGH zu Art. 17 EuGVÜ abweichen 

dürfe, eine Satzungsbestimmung nicht als Vereinbarung im Sinne des § 38 ZPO 

zu sehen. Dies gelte schon deshalb, weil dem Recht der EU eine dem § 1066 

ZPO ähnliche Regelung fremd sei.919 Die für die analoge Anwendung erforderliche 

 
915 Bork, ZHR 157 (1993), 48 (57 f.). 

916 Bork, ZHR 157 (1993), 48 (57 f.). 

917 Früher § 1048 ZPO in der Fassung bis zum 31. Dezember 1999. 

918 So Bork, ZHR 157 (1993), 48 (58 ff.); Hausmann, in: GroKo ZPO, 3. Auflage, § 38 Rn. 89. 

919 Bork, ZHR 157 (1993), 48 (60). 
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planwidrige Regelungslücke ergebe sich somit aus der Unanwendbarkeit von § 38 

ZPO.920 Dementsprechend existierten im Gesetz lediglich Bestimmungen zu statu-

arischen Schiedsklauseln, nicht aber zu Gerichtsstandsklauseln.921 Bei Einhaltung 

der Voraussetzungen des § 1066 ZPO analog wäre jedoch die Zulässigkeit statua-

rischer Gerichtsstandsklauseln gegeben, da insbesondere alle Aktionäre gleicher-

maßen gebunden werden könnten. 

2. Aktienrechtliche Zulässigkeit  

Speziell in Bezug auf das Aktiengesetz wurden Gerichtsstandsklauseln sowohl 

von der Rechtsprechung922 als auch von der ganz herrschenden Meinung in Anbe-

tracht des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG als zulässig angesehen.923 Eine andere Ansicht 

lehnt demgegenüber die Zulässigkeit ab, da für Gerichtsstandsvereinbarungen ein 

einstimmiger Beschluss erforderlich sei.924 Trotz dieses klaren Meinungsbildes 

entbehren sämtliche Befürworter der Zulässigkeit von Gerichtsstandsklauseln ei-

ner konkreten Begründung. Letztlich wird nur auf das wegweisende Urteil des 

Bundesgerichtshofes vom 11. Oktober 1993925 verwiesen, in dem Gerichtsstands-

vereinbarungen in den Satzungen der Aktiengesellschaft für zulässig erklärt wur-

den. In diesem Urteil ging der BGH jedoch nicht auf die Satzungsstrenge ein, son-

dern lediglich darauf, dass Gerichtsstandsvereinbarungen ohnehin in Nebenabre-

den zulässig seien. Ihre Zulässigkeit in der Satzung wurde aus diesem Grund 

schlicht vorausgesetzt.926  

III. Streitentscheid 

Nachdem bereits festgestellt wurde, dass es sich bei Gerichtsstandsklauseln um 

Ergänzungen zum Aktiengesetz handelt, ist für die Zulässigkeit dieser Klauseln in 

der Satzung der Aktiengesellschaft § 23 Abs. 5 S. 2 AktG maßgeblich. Nach die-

sem ist eine Satzungsbestimmung dann zulässig, wenn sie zum einen nicht den 

 
920 Bork, ZHR 157 (1993), 48 (58). 

921 Bork, ZHR 157 (1993), 48 (59). 

922 BGH, Urteil vom 25. Februar 1982, Az. II ZR 123/81, NJW 1982, 1525; LG München, Urteil vom 

13. April 2006, Az. 5 HK O 4326/05, AG 2007, 255. 

923 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 156; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 44; Altham-

mer, in: Zöller ZPO, § 1066 Rn. 12; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 38; Mülbert, ZZP 118 (2005), 

313 (321); Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 169; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 246; 

Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 57; Waclawik, DB 2005, 1151 (1156). 

924 Wilm, WiB 1994, 253 (254). 

925 BGH, Urteil vom 11. Oktober 1993, Az. II ZR 155/92, NJW 1994, 51. 

926 BGH, Urteil vom 11. Oktober 1993, Az. II ZR 155/92, NJW 1994, 51 (52 f.). 
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allgemeinen Gesetzen entgegensteht und zum anderen keine abschließende Re-

gelung des Aktiengesetzes vorliegt.  

1. Wirksamkeitsvoraussetzungen der Zivilprozessordnung 

Hinsichtlich der Zulässigkeit nach den allgemeinen Gesetzen ist festzuhalten, dass 

die Zivilprozessordnung statuarischen Gerichtsstandsklauseln nicht entgegen-

steht, da § 38 ZPO nicht anwendbar ist. Vielmehr ist § 1066 ZPO analog anzu-

wenden. Diese Auslegung korrespondiert mit der oben vertretenen Ansicht, dass 

sich auch die Form von Schiedsklauseln nach § 1066 ZPO richtet, da sie gerade 

nicht als Vereinbarung Wirkung entfalten.927 Insoweit wäre es inkonsequent, im 

Rahmen von Gerichtsstandsklauseln eine Subsumtion unter den Begriff der „Ver-

einbarung“ vorzunehmen, während bei Schiedsklauseln, die in der Sache gleich 

ausgestaltet sind, eine Beurteilung nach § 1066 ZPO erfolgt. 

Für eine direkte Anwendung des § 1066 ZPO ist jedoch kein Raum, da er lediglich 

die Bestimmung der Zuständigkeit von Schiedsgerichten regelt. Die für die ana-

loge Anwendung erforderliche planwidrige Regelungslücke bei vergleichbarer Inte-

ressenlage ergibt sich aus der Unanwendbarkeit von § 38 ZPO. Die Zivilprozess-

ordnung kennt lediglich Voraussetzungen für Gerichtsstandsvereinbarungen im 

Sinne von vertraglichen nicht statuarischen Rechtsgebilden. Da damit nicht gleich-

zeitig eine schrankenlose Verbreitung von Gerichtsstandsklauseln beabsichtigt ist, 

muss diese Lücke als planwidrig angesehen werden. Eine vergleichbare Interes-

senlage zu § 1066 ZPO besteht aus dem Grund, dass sowohl Schiedsklauseln als 

auch Gerichtsstandsklauseln regeln, dass das gesetzlich vorgesehene Gericht 

aufgrund privatautonomer Entscheidung für unzuständig erklärt wird. Folglich lie-

gen die Voraussetzungen einer Analogie vor.928 Die zivilprozessuale Zulässigkeit 

von Gerichtsstandsklauseln in Satzungen bestimmt sich somit nach § 1066 ZPO 

analog. 

Die Vorschrift des § 1066 ZPO setzt als Wirksamkeitsvoraussetzung lediglich das 

Zustandekommen der Klausel in gesetzlich statthafter Weise voraus und verweist 

damit insbesondere auf die Vorschriften zur Feststellung der Satzung und der Sat-

zungsänderung im Aktiengesetz. Daneben sind bei der Einführung von Gerichts-

standsklauseln lediglich allgemeine Vorschriften, wie das Bestimmtheitsgebot des 

 
927 Vgl. Seiten 179 ff. 

928 So auch Bork, ZHR 157 (1993), 48 (58 ff.). 
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§ 40 ZPO zu berücksichtigen.929 Die allgemeinen Gesetze stehen einer Gerichts-

standsklausel daher nicht entgegen. 

2. Abschließende Regelung des Aktiengesetzes 

Bei Gerichtsstandsklauseln handelt es sich nach den bisherigen Feststellungen 

um Ergänzungen zum Aktiengesetzes, denen die allgemeinen Gesetze nicht ent-

gegenstehen. Ergänzt werden dabei nicht etwa die Vorschriften zu den aus-

schließlichen Gerichtsständen des Aktiengesetzes in §§ 98 Abs. 1, 148 Abs. 2, 3, 

246 Abs. 3 AktG, sondern die jeweils streitentscheidenden Normen des Aktienge-

setzes. Entscheidend ist damit, ob diese Vorschriften abschließend sind. Das ist 

der Fall, wenn es sich entweder um eine Vorschrift zum Schutz außenstehender 

Dritter handelt oder eine materielle Regelung des Funktionskreises eines Beteilig-

ten in der Aktiengesellschaft betroffen ist und dieser nicht durch eine Öffnungs-

klausel durchbrochen wird. 

Damit steht zunächst fest, dass durch die Satzung nicht über die Rechtsverfolgung 

der Parteien außerhalb der Aktiengesellschaft entschieden werden darf. Da im Ak-

tiengesetz keine Öffnungsklauseln bestehen, kommt es im Übrigen auf die funktio-

nelle Einordnung der Gerichtsstandsklauseln an. Die Möglichkeit, einen Rechts-

streit vor einem bestimmten Gericht auszutragen, stellt ein Recht dar, das jeweils 

dem streitigen Rechtsverhältnis zuzuordnen ist. Innerhalb der Aktiengesellschaft 

stellen Bestimmungen über Gerichtsstände dementsprechend einen Annex zu den 

jeweiligen Befugnisnormen oder Verpflichtungen dar, die den Funktionskreisen zu-

geordnet sind. Die Funktionskreise sind folglich betroffen, sodass es letztlich ent-

scheidend ist, ob hier ein materieller Eingriff vorliegt. 

Als materiell gilt ein Eingriff dann, wenn er die Funktionsausübung innerhalb der 

Aktiengesellschaft einschränkt, erweitert oder auf einen anderen Beteiligten ver-

schiebt. Diese Wirkung ist Gerichtsstandsklauseln nicht zuzuschreiben. Denn sie 

betreffen lediglich die rechtliche Überprüfung der funktionsbezogenen Rechtsver-

hältnisse und nicht deren Bestehen. Darüber hinaus verschlechtert sich die 

Rechtsschutzmöglichkeit in rechtlicher Hinsicht nicht durch einen vorab bestimm-

ten Gerichtsstand. Für die Durchsetzung der Ansprüche ergeben sich daher keine 

materiellen Nachteile für einzelne Parteien des Rechtsstreits. Abschließende Re-

gelungen stehen Gerichtsstandsvereinbarungen innerhalb der Aktiengesellschaft 

somit nicht entgegen. Satzungsbestimmungen, die einen Gerichtsstand festlegen, 

sind daher in Anbetracht des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG zulässig. 

 
929 Hierauf geht auch der BGH ausführlich ein, BGH, Urteil vom 11. Oktober 1993, Az. II ZR 

155/92, NJW 1994, 51 (52). 
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IV. Ergebnis 

Der funktionelle Ansatz bestätigt somit die ganz herrschende Lehre, die eine Zu-

lässigkeit von Gerichtsstandsklauseln in der Satzung der Aktiengesellschaft ab-

seits der §§ 98 Abs. 1, 148 Abs. 2, 3, 246 Abs. 3 AktG annimmt. Derartigen Ergän-

zungen stehen, soweit keine Rechte außenstehender Dritter betroffen sind, keine 

abschließenden Regelungen des Aktiengesetzes im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 2 

AktG entgegen. 

C. Vorstandshaftung 

In den vergangenen Jahren wurde sehr intensiv über eine Möglichkeit diskutiert, 

die Vorstandshaftung nach § 93 Abs. 2 AktG zu begrenzen. In diesem Zusammen-

hang reichen die Ansätze von einer Reduzierung der Regressansprüche der Ge-

sellschaft unter Treuepflichtgesichtspunkten930 über die Diskussion um das Erfor-

dernis einer Gesetzesänderung931 bis hin zu dem Vorschlag eine Haftungshöchst-

summe mittels Satzungsklausel einzuführen932. Ausgangspunkt dieser Diskussio-

nen war die ARAG/Garmenbeck-Entscheidung des BGH933, wonach der Aufsichts-

rat verpflichtet ist, die Regressansprüche gegen den Vorstand geltend zu ma-

chen.934 Die Diskussionen wurden zudem dadurch befeuert, dass die Haftungs-

summen, denen sich die Vorstandsmitglieder schon bei leichtester Fahrlässigkeit 

ausgesetzt sehen können, immer häufiger existenzgefährdende Höhen errei-

chen.935 Dies wird von der Mehrheit der mit dem Thema befassten Autoren als un-

angemessen eingestuft.936  

 
930 Grundlegend Koch, in: GS Winter 2011, 327; Koch, AG 2012, 429. 

931 Vgl. Bachmann, Gutachten 70. DJT. 

932 So erstmalig Grunewald, AG 2013, 813 (816). 

933 BGH, Urteil vom 21. April 1997, Az. II ZR 175/95, NJW 1997, 1926.  

934 BGH, Urteil vom 21. April 1997, Az. II ZR 175/95, NJW 1997, 1926 (1927). Zur Frage, ob mög-

licherweise dennoch eine Möglichkeit besteht, dem Aufsichtsrat hinsichtlich der Geltendmachung 

der Ansprüche ein Ermessen einzuräumen, vgl. Fehrenbach, AG 2015, 761 (766); Grunewald, AG 

2013, 813, (814); Koch, AG 2012, 429 (431); Paefgen, AG 2014, 554 (571); Reichert, ZHR 177 

(2013), 756 (763). Zu einer neueren Entscheidung (BGH, Urteil vom 08. Juli 2014, Az. II ZR 

174/13, NZG 2014, 1058) in Bezug auf die ARAG/Garmenbeck-Grundsätze siehe Habersack, NZG 

2015, 1297 (1299); Seibt, NZG 2016, 361 (366). 

935 Fleischer, ZIP 2014, 1305 (1305); Koch, AG 2012, 429 (429); Koch, AG 2014, 513 (520). Promi-

nentestes Beispiel war dabei der Rechtsstreit Kirch gegen Deutsche Bank. Weitere Beispiele bei 

Hoffmann, NJW 2012, 1393 (1393). 

936 Vgl. beispielsweise Fehrenbach, AG 2015, 761 (761 f.); Koch, in: GS Winter 2011, 327; Koch, 

AG 2012, 429 (432); Koch, AG 2014, 513 (514); Seibt, NZG 2016, 361. Ähnliche Argumente finden 

sich in Bezug auf kartellrechtliche Bußgeldverfahren, die hier nicht weiter vertieft werden sollen. 
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Deshalb wurde umfassend diskutiert, ob eine Haftungsmilderung de lege lata 

möglich sei.937 Vorgeschlagen wurde insoweit in Anlehnung an die Grundsätze be-

trieblich veranlasster Tätigkeit aus dem Arbeitsrecht938, die Treubindungen inner-

halb der Gesellschaft nutzbar zu machen, um die Haftung des Vorstandes zu re-

duzieren.939 Denn die Stellung des Vorstandes sei mit der des Arbeitnehmers na-

mentlich wegen der Fremdnützigkeit seiner Tätigkeit vergleichbar.940 Dabei wird 

zwar kein vollständiger Gleichlauf zum Arbeitsrecht angenommen, da ein vollstän-

diger Haftungsausschluss mit § 93 Abs. 2 S. 3 AktG unvereinbar sei.941 Dennoch 

sei eine interessengerechte Kürzung des Haftungsanspruches im Sinne einer 

Quote denkbar.942 Problematisch an diesem Ansatz ist, dass das tatsächliche Haf-

tungsrisiko im Voraus oftmals nicht abgeschätzt werden kann und die erforderliche 

Einzelfallbestimmung Rechtsunsicherheiten mit sich bringt. Deshalb wurde vorge-

schlagen, eine Bestimmung in die Satzung der Aktiengesellschaft aufzunehmen, 

die eine Reduzierung der Vorstandshaftung durch das Vorsehen einer Haftungs-

höchstsumme erreicht.943 Die Zulässigkeit einer solchen Satzungsbestimmung ist 

umstritten. 

 
937 Bachmann, Gutachten 70. DJT, E56 f.; Bachmann, ZIP 2014, 579 (582); Brommer, AG 2013, 

121 (127 ff.); Casper, ZHR 176 (2012), 617 (625 ff.); Hoffmann, NJW 2012, 1393 (1393 ff.); Koch, 

AG 2012, 429 (429 ff.); Koch, in: Koch AktG, § 93 Rn. 96 ff.; Lotze, NZKart 2014, 162 (167 f.); 

Marsch-Barner, ZHR 173 (2009), 723 (730); Peltzer, in: FS Hoffmann-Becking 2013, 861 (865 ff.); 

Reichert, ZHR 177 (2013), 756 (772 ff.); Spindler, AG 2013, 889 (894 f.); Thole, ZHR 173 (2009), 

504 (533 f.). 

938 BAG Großer Senat, Beschluss vom 27. September 1994, Az. GS 1/89 (A), NJW 1995, 210. In-

zwischen als anerkannte Grundsätze, vgl. Henssler, in: MüKo BGB, § 619a Rn. 10; Wullenkord, in: 

BeckOK ArbR, § 619a Rn. 5 ff.; Preis/Greiner, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, § 619a 

Rn. 9 ff. Eine Haftungshöchstsumme wurde im Arbeitsrecht von der Rechtsprechung bisher aller-

dings kategorisch abgelehnt, BAG, Urteil vom 23. Januar 1997, Az. 8 AZR 893/95, NZA 1998, 140; 

Urteil vom 15. November 2012, Az. 8 AZR 705/11, NZA 2013, 640. 

939 Hopt/Roth, in: GroKo AktG, § 93 Rn. 399; Koch, in: Koch AktG, § 93 Rn. 98; Koch, AG 2014, 

513 (515 ff., 521). Seibt will dieses Ergebnis zudem aus Grundrechtswertungen herleiten, Seibt, 

NZG 2015, 1097 (1101). Vgl. dazu auch Scholz, Existenzvernichtende Haftung, 244 ff. 

940 Hopt/Roth, in: GroKo AktG, § 93 Rn. 399; Koch, in: GS Winter 2011, 327 (341 ff.); Koch, AG 

2012, 429 (436 f.); Koch, AG 2014, 513 (514, 516). Vgl. auch Bachmann, Gutachten 70. DJT, 

E 57. Dagegen Fehrenbach, AG 2015, 761 (771); Hoffmann, NJW 2012, 1393 (1397); Paefgen, 

AG 2014, 554 (568); Schöne/Petersen, AG 2012, 700 (701); Spindler, AG 2013, 889 (894). 

941 Koch, AG 2012, 429 (435 f., 439); so auch Reichert, ZHR 177 (2013), 756 (778). 

942 Koch, AG 2012, 429 (436). 

943 Grunewald, AG 2013, 813, (815 ff.). 
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I. Meinungsstand 

Von der ganz überwiegenden Ansicht werden Satzungsbestimmungen abgelehnt, 

die eine Haftungsreduzierung oder eine Haftungshöchstsumme für den Vorstand 

vorsehen.944 Häufig wird dabei pauschal darauf verwiesen, dass eine solche Sat-

zungsbestimmung eine unzulässige Abweichung nach § 23 Abs. 5 S. 1 AktG 

sei.945 Andererseits wird auch angenommen, dass eine entsprechende Satzungs-

bestimmung nach § 23 Abs. 5 S. 2 AktG unzulässig sei, da § 93 Abs. 2 S. 1 AktG 

eine abschließende Regelung enthielte.946 Teilweise wird sogar angenommen, 

dass § 93 AktG unabhängig von § 23 Abs. 5 AktG zwingende Wirkung entfalte, die 

einer Satzungsbestimmung entgegenstünde.947 Dem tritt eine vereinzelt vertretene 

Meinung entgegen, wonach Haftungshöchstsummen in der Satzung zulässig 

seien, da sie die Vorschriften des Aktiengesetzes lediglich ergänzten.948 Auch die 

Vertreter letzterer Ansicht sehen jedoch unumstößliche Schranken in einzelnen 

Regelungsanordnungen des § 93 AktG, die nicht unterlaufen werden dürfen. Hin-

sichtlich der Unzulässigkeit bestimmter Satzungsgestaltungen besteht damit Einig-

keit. 

 
944 Bastuck, Enthaftung des Managements, 95; Bauer/Krets, DB 2003, 811 (813); Bayer/Scholz, 

NZG 2014, 926 (928); Brommer, Beschränkung der Vorstandsinnenhaftung, 181 ff.; Dauner-Lieb, 

in: Henssler/Strohn GesR, § 93 AktG Rn. 3; Fleischer, ZIP 2014, 1305 (1305 f.); Fleischer, in: Beck 

OGK AktG, § 93 Rn. 4; Gaul, AG 2015, 109 (115); Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (84); Gri-

goleit/Tomasic, in: Grigoleit AktG, § 93 Rn. 123; Haarmann/Weiß, BB 2014, 2115 (2116); Haber-

sack, NZG 2015, 1297 (1299); Habersack, ZHR 177 (2013), 782 (794); Heyers, WM 2016, 581 

(583 f.); Hölters/Hölters, in: Hölters/Weber AktG, § 93 Rn. 11; Koch, AG 2014, 513 (524); Koch, in: 

Koch AktG, § 93 Rn. 2; Sailer-Coceani, in: Schmidt/Lutter AktG, § 93 Rn. 3; Lutter, in: HdB Mana-

gerhaftung, § 1 Rn. 19; Mack, Regresshaftung von Vorstandsmitgliedern, 122 f.; Oltmanns, Ge-

schäftsleiterhaftung, 348; Paefgen, AG 2014, 554 (569); Roth, Unternehmerisches Ermessen, 38; 

Schmolke, Organwalterhaftung, 291; Schneider, in: FS Werner 1984, 795 (803 f.); Scholz, Exis-

tenzvernichtende Haftung, 108 ff.; Spindler, in: MüKo AktG, § 93 Rn. 27; Thümmel, Haftung von 

Managern, Rn. 350; Vetter, NZG 2014, 921 (922 f.). Ähnlich Bendfeld, Satzungsstrenge, 93. 

945 Haarmann/Weiß, BB 2014, 2115 (2116); Habersack, NZG 2015, 1297 (1299); Lüneborg, in: 

Hölters/Weber AktG, § 93 Rn. 11; Krieger/Sailer-Coceani, in: Schmidt/Lutter AktG, § 93 Rn. 3; 

Schneider, in: FS Werner 1984, 795 (803 f.); Vetter, NZG 2014, 921 (922 f.). Ohne Differenzierung 

innerhalb des § 23 Abs. 5 AktG Bastuck, Enthaftung des Managements, 95; Grigoleit/Tomasic, in: 

Grigoleit AktG, § 93 Rn. 123; Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 93 Rn. 4; Roth, Unternehmerisches 

Ermessen, 38. 

946 Gaul, AG 2015, 109 (115); Mack, Regresshaftung von Vorstandsmitgliedern, 122 f.; Paefgen, 

AG 2014, 554 (569 f.). 

947 Oltmanns, Geschäftsleiterhaftung, 348; Schmolke, Organwalterhaftung, 291. Ähnlich 

Bauer/Krets, DB 2003, 811 (813), die annehmen, sowohl § 93 AktG als auch § 23 Abs. 5 S. 1 AktG 

stünden einer Satzungsbestimmung entgegen. 

948 Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 158 f.; Grunewald, AG 2013, 813, (815 ff.); Hoffmann, 

NJW 2012, 1393 (1395). 
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1. Unumstrittene Zulässigkeitsschranken 

Von den Befürwortern der statuarischen Haftungshöchstsummen für Verwaltungs-

mitglieder werden einige Schranken des Aktiengesetzes anerkannt, die hier nicht 

in Abrede gestellt werden sollen. So ist inzwischen wohl unumstritten, dass der 

Haftungsmaßstab des § 93 AktG jedenfalls durch die Satzung nicht abänderbar 

ist. Demnach muss es bei einer Haftung für omnis culpa nach § 93 Abs. 1 S. 1 

AktG bleiben.949 Andernfalls läge eine nicht zulässige Abweichung nach § 23 

Abs. 5 S. 1 AktG vor, weil die tatbestandliche Regelungsanordnung des § 93 

Abs. 1 S. 1 AktG durch einen anderen Verschuldensmaßstab ersetzt würde. Nicht 

angezweifelt wird zudem, dass auch durch die Satzung keine Möglichkeit besteht, 

den Selbstbehalt des § 93 Abs. 2 S. 3 AktG auszuschließen.950 Diese Vorschrift 

weist dem jeweiligen Verwaltungsmitglied einen Selbstbehalt von 10 Prozent des 

Schadens bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der jährlichen festen 

Vergütung des Vorstandsmitglieds zwingend zu. Dieser darf mangels gesetzlicher 

Zulassung nicht durch etwaige Haftungsreduzierungen – auch nicht in der Satzung 

– umgangen werden.951 Erneut läge in einer entgegengesetzten Satzungsbestim-

mung eine unzulässige Abweichung nach § 23 Abs. 5 S. 1 AktG. Zuletzt darf auch 

die Regelungsanordnung des § 93 Abs. 5 AktG nicht durch die Satzungsbestim-

mung modifiziert werden, da hier der Schutz außenstehender Dritter betroffen 

ist.952 Nach § 93 Abs. 5 S. 3 AktG würde eine Satzungsbestimmung lediglich im 

Verhältnis der Gesellschaft zu den Verwaltungsmitgliedern Wirkung entfalten.953 

Eine Satzungsbestimmung kann folglich nur den Ersatzanspruch im Innenverhält-

nis der Gesellschaft betreffen. Zwar verweist § 93 Abs. 5 S. 1 AktG auf „den Er-

satzanspruch“ und macht dadurch deutlich, dass der Anspruch der Gesellschafter 

grundsätzlich das Schicksal des Anspruches im Innenverhältnis teilt, sodass in ei-

ner Haftungsreduzierung auch im Außenverhältnis keine Abweichung, sondern 

eine Ergänzung vorliegt. Da diese Ergänzung jedoch bei bestehender Außenwir-

 
949 Bastuck, Enthaftung des Managements, 95; Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 132; Flei-

scher, ZIP 2014, 1305 (1306); Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 93 Rn. 5 f.; Grunewald, AG 2013, 

813 (815); Schmidt, in: Heidel Aktienrecht, § 93 AktG Rn. 5. Vgl. auch Spindler, in: MüKo AktG, 

§ 93 Rn. 32, 34. Insbesondere Schmidt nimmt eine Haftungserleichterung oder Verschärfung nur 

für den Anstellungsvertrag an. 

950 Vgl. dazu Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 154; Scholz, Existenzvernichtende Haftung, 

317 ff. 

951 Scholz, Existenzvernichtende Haftung, 317. 

952 Vgl. dazu Habersack, ZHR 177 (2013), 782 (804). 

953 Zur Begründung siehe nur Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 175 f. 
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kung den Gläubigerschutz unterlaufen würde, stellt § 93 Abs. 5 AktG eine ab-

schließende Regelung dar, sodass Satzungsbestimmungen mit Außenwirkung 

nach § 23 Abs. 5 S. 2 AktG unzulässig sind. 

2. Zulässigkeit von Haftungshöchstsummen in der Satzung 

Sofern abseits der soeben dargestellten Grenzen für die Satzungsgestaltung die 

Zulässigkeit einer Haftungshöchstsumme in der Satzung befürwortet wird, werden 

vorrangig folgende Erwägungen zur Begründung herangezogen. 

Zunächst wird dargestellt, dass weder von der Verzichtsschranke des § 93 Abs. 4 

S. 3 AktG abgewichen werde,954 noch eine abschließende Regelung in dieser Vor-

schrift liege.955 Insoweit umfasse der Regelungsgehalt des § 93 Abs. 4 S. 3 AktG 

gerade keinen vollständigen Ausschluss jedweder Haftungsreduzierung.956 Dies 

könne allenfalls durch eine analoge Anwendung des § 93 Abs. 4 S. 3 AktG er-

reicht werden, die aber gerade nicht angezeigt sei.957 Denn dessen Zweck liege 

darin, einen Verzicht erst dann zu gestatten, wenn das Ausmaß der Haftung er-

sichtlich sei, also nach Entstehung des Anspruches. Wenn indessen noch kein An-

spruch entstanden sei, bestehe kein Informationsgefälle zwischen Verwaltung und 

Hauptversammlung, in das durch eine Verzichtsschranke einzugreifen wäre.958 

Die Haftungsreduzierung in der Satzung führe zudem nicht zu einem Verzicht, 

sondern dazu, dass der Anspruch schon vor seiner Entstehung nur in der in der 

Satzung festgelegten Höhe entstehen könne.959 Da sowohl über den Verzicht als 

auch die Satzungsänderung die Hauptversammlung entscheide, werde zudem die 

 
954 Dies gelte jedenfalls soweit eine Satzungsänderung nicht zu einer nachträglichen Reduzierung 

der Haftung führe. Denn in diesem Fall läge auch in der Satzungsregelung ein Verzicht, der nach 

§ 93 Abs. 4 S. 3 AktG ausnahmsweise unzulässig sei. Vgl. dazu Fischer, Existenzvernichtende 

Haftung, 160 f. Zur Problematik der nachträglichen Satzungsänderung als Verzicht auf bereits ent-

standene Ansprüche auch Bayer/Scholz, NZG 2014, 926 (931 f.). 

955 Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 179 f.; Grunewald, AG 2013, 813 (815 f.). 

956 Grunewald, AG 2013, 813 (815). 

957 Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 161 ff. 

958 Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 171 ff. 

959 Grunewald, AG 2013, 813 (816). Mit anderem Ergebnis erkennen dies auch Bauer/Krets, DB 

2003, 811 (813); Schneider, in: FS Werner 1984, 795 (802 f.); Scholz, Existenzvernichtende Haf-

tung, 109. Namentlich Scholz verweist dabei darauf, dass durch den Selbstbehalt in § 93 Abs. 2 

S. 3 AktG und die Verzichtsmöglichkeit des § 93 Abs. 4 S. 2 AktG deutlich werde, dass der Kom-

pensationsgedanke nicht unabdingbar sei. Dies gelte jedoch ausdrücklich nicht für Satzungsbe-

stimmungen, Scholz, Existenzvernichtende Haftung, 108 f., 281. Vgl. auch Bayer/Scholz, NZG 

2014, 926 (928). 
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Zuständigkeit der Hauptversammlung nicht berührt und die Gefahr einer Enthaf-

tung zwischen Aufsichtsrat und Vorstand bestehe nicht.960  

Namentlich Fischer vertritt zudem die Ansicht, dass eine Satzungsbestimmung mit 

einer Haftungshöchstgrenze jedenfalls keine Abweichung zu § 93 Abs. 2 S. 1 

AktG sei, da sie lediglich die Rechtsfolgenseite der Haftung betreffe und diese 

nicht im Aktiengesetz geregelt sei.961 Vielmehr werde aus der Formulierung „des 

daraus entstandenen Schadens“ in § 93 Abs. 2 S. 1 AktG, die mit dem Wortlaut 

des § 280 Abs. 1 BGB identisch sei, der Verweis auf die §§ 249 ff. BGB deutlich. 

Da dies keine Vorschriften des Aktiengesetzes seien, könne es sich dabei nicht 

um eine abschließende Regelung „dieses Gesetzes“ im Sinne des § 23 Abs. 5 

S. 2 AktG handeln und die Normen des Aktiengesetzes seien daher auf Rechtsfol-

genseite unvollständig.962 Aufgrund dieses Zusammenhanges könne auch nicht 

von einem zwingenden Erfordernis der Totalreparation ausgegangen werden,963 

zumal gerade die verhaltenssteuernde Wirkung der Schadensersatznorm auch bei 

Bestehen einer nur begrenzten Haftung beibehalten werde.964  

3. Argumente der herrschenden Lehre 

Sofern eine dezidierte Argumentation stattfindet, wird im Wesentlichen in zwei 

Richtungen argumentiert, die im Kern das Gegenteil der Argumentation der Min-

dermeinung ist. So stelle § 93 Abs. 4 S. 3 AktG nicht nur eine abschließende Re-

gelung dar. Vielmehr liege in einer haftungsreduzierenden Satzungsbestimmung 

eine Abweichung zu dieser Vorschrift, die mangels Zulassung nach § 23 Abs. 5 

S. 1 AktG unzulässig sei.965 Wenn schon ein Verzicht oder ein Vergleich über den 

Schadensersatzanspruch nur unter den Voraussetzungen des § 93 Abs. 4 S. 3 

AktG zulässig sei, müsse dies erst recht für Haftungsmilderungen gelten.966 Denn 

letztlich führe die Haftungsbeschränkung unabhängig davon, dass sie bereits vor 

 
960 Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 165; Grunewald, AG 2013, 813 (816). 

961 Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 140 ff., 158 f. 

962 Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 143 f. 

963 Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 141 f., 145 ff. So auch Grunewald, AG 2013, 813 (815). 

964 Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 152 ff. Für eine Optimierung der Verhaltenssteuerung 

auch Bayer/Scholz, NZG 2014, 926 (927 f.); Scholz, Existenzvernichtende Haftung, 297; a.A. Feh-

renbach, AG 2015, 761 (774). 

965 Oltmanns, Geschäftsleiterhaftung, 348; Scholz, Existenzvernichtende Haftung, 109. Zur Zweifel-

haftigkeit der Effektivität dieser Verzichtsschranke vgl. Haarmann/Weiß, BB 2014, 2115 (2122 f.). 

966 Bauer/Krets, DB 2003, 811 (813); Schneider, in: FS Werner 1984, 795 (800). 
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entstehen des Anspruches greife, Rechtsfolgen herbei, die lediglich bei Eintritt be-

sonderer tatbestandlicher Voraussetzungen eintreten dürften.967 Insbesondere der 

in § 93 Abs. 4 S. 3 AktG vorgesehene Minderheitenschutz werde bei einem sat-

zungsändernden Beschluss nicht ausreichend berücksichtigt.968 Ferner werde von 

§ 93 Abs. 2 S. 1 AktG abgewichen, da diese Vorschrift nach ihrem Wortlaut „Er-

satz des daraus resultierenden Schadens“ und Zweck den Ersatz des gesamten 

entstandenen Schadens gebiete.969 Denn die Vorschrift diene auch dem Gläubi-

gerschutz.970 Dagegen könne nicht angeführt werden, dass die Norm des § 93 

Abs. 2 S. 1 AktG auf Rechtsfolgenseite unvollständig sei, denn durch den Verweis 

auf § 249 ff. BGB werde das Gebot der vollständigen Kompensation gerade be-

tont.971 Namentlich aus § 254 BGB könne die Zulässigkeit einer Haftungshöchst-

summe nicht hergeleitet werden.972 Auch die Regelung eines Selbstbehaltes für 

das Vorstandsmitglied in § 93 Abs. 2 S. 3 AktG spreche dafür, dass der Gesetzge-

ber eine umfassende Haftung des Vorstandes bezweckte.973 In diesem Sinne ver-

weist Fleischer zudem darauf, dass nach dem historischen Willen des Gesetzge-

bers eine Haftungsmilderung gerade nicht vorgenommen werden dürfe.974 Zuletzt 

wird angeführt, dass die Vorstandshaftung maßgeblich dazu beitrage, dass die Ak-

tie ein standardisiertes Produkt sei, weshalb gerade hier § 23 Abs. 5 AktG greifen 

müsse.975 

II. Streitentscheid  

Die Kernvorschriften der Beurteilung von satzungsmäßigen Haftungshöchstsum-

men sind damit schon im Meinungsstand umfassend benannt. Entscheidend ist 

dabei die Frage, ob von den einzelnen Regelungen des § 93 AktG in unzulässiger 

Weise abgewichen wird oder ob etwaigen Ergänzungen abschließende Regelun-

gen entgegenstehen. Die Antwort dazu liefert die Anwendung des § 23 Abs. 5 

AktG auf die streitentscheidenden Normen. 

 
967 Scholz, Existenzvernichtende Haftung, 109 f. 

968 Scholz, Existenzvernichtende Haftung, 110. 

969 Koch, in: Koch AktG, § 93 Rn. 2; Scholz, Existenzvernichtende Haftung, 108 f.; Spindler, in: 

MüKo AktG, § 93 Rn. 27. 

970 Schmidt, in: Heidel Aktienrecht, § 93 AktG Rn. 5. 

971 Spindler, in: MüKo AktG, § 93 Rn. 27. 

972 Spindler, in: MüKo AktG, § 93 Rn. 30. 

973 Spindler, in: MüKo AktG, § 93 Rn. 33 f. 

974 Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 93 Rn. 4; Fleischer, ZIP 2014, 1305. 

975 Bayer/Scholz, NZG 2014, 926 (931). 
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1. Ergänzung statt Abweichung 

In Bezug auf die Frage, ob in einer statuarischen Haftungshöchstsumme eine Ab-

weichung oder eine Ergänzung zum Aktiengesetz liegt, ist der Mindermeinung976 

beizupflichten. Eine solche Satzungsbestimmung weicht nicht von den Regelun-

gen des § 93 AktG ab, sondern ergänzt diese. 

a. Ergänzung zu § 93 Abs. 2 S. 1 AktG 

Die Satzungsbestimmung zur Haftungsreduzierung konfligiert nicht mit dem Tatbe-

stand des § 93 Abs. 2 S. 1 AktG. Dabei würde es bei der Beurteilung des § 23 

Abs. 5 S. 1 AktG ausreichen, dass sich eine Abweichung aus einer Auslegung der 

gesetzlichen Vorschrift ergibt. Eine Abweichung liegt vor, wenn die gesetzliche 

Regelung durch eine Satzungsklausel ersetzt wurde.977 Eine Auslegung des § 93 

Abs. 2 S. 1 AktG ergibt jedoch, dass eine Satzungsbestimmung mit Haftungs-

höchstsumme nicht mit der Regelungsanordnung des Aktiengesetzes in Wider-

spruch steht. Ausdrücklich benannt wird eine Unbeschränkbarkeit der Haftung des 

Vorstandes nicht. Die Formulierung „des daraus entstehenden Schadens“, welche 

sich nahezu vollständig mit der Formulierung der Anspruchsgrundlage des § 280 

Abs. 1 BGB deckt, deutet jedoch eindeutig auf eine Parallelität zum allgemeinen 

Schadensrecht hin.978 In diesem ist eine Haftungsreduzierung jedoch stets denk-

bar. Darin zeigt sich, dass die von der Satzungsbestimmung betroffene Rechtsfol-

genseite nicht im Aktiengesetz sondern in den §§ 249 ff. BGB geregelt ist.979 Der 

Wortlaut des § 93 Abs. 2 S. 1 AktG spricht daher für die generelle Beschränkbar-

keit der Haftung. Dies wird systematisch dadurch bestärkt, dass durch den Selbst-

behalt in § 93 Abs. 2 S. 3 AktG und die Verzichtsmöglichkeit des § 93 Abs. 4 S. 3 

AktG deutlich wird, dass der Kompensationsgedanke nicht unabdingbar ist.980 Und 

auch der verhaltenssteuernde Zweck des § 93 Abs. 2 S. 1 AktG wird durch eine 

Haftungshöchstsumme nicht ausgeschlossen. Im Einzelfall kann eine Haftungs-

höchstsumme sogar risikooptimierend auf die Verwaltung einwirken.981 Folglich 

 
976 Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 158 f.; Grunewald, AG 2013, 813, (815 ff.); Hoffmann, 

NJW 2012, 1393 (1395). 

977 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 35; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 160; Seibt, in: Schmidt/Lutter 

AktG, § 23 Rn. 54; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 30.  

978 So auch Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 140 ff., 158 f. 

979 So auch Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 140 ff. 

980 Bayer/Scholz, NZG 2014, 926 (928); Scholz, Existenzvernichtende Haftung, 281.  

981 Bayer/Scholz, NZG 2014, 926 (927 f.); Scholz, Existenzvernichtende Haftung, 297. Vgl. auch 

Bachmann, Gutachten 70. DJT, E 63; Scholz, Existenzvernichtende Haftung, 296 f.; Spindler, AG 

2013, 889 (895). 
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ergibt eine Auslegung, dass durch eine Haftungsbeschränkung nicht die Rege-

lungsanordnung des § 93 Abs. 2 S. 1 AktG ersetzt wird, sondern vielmehr die 

Rechtsfolgenseite geregelt wird, zu der das Aktiengesetz gerade keine Regelun-

gen enthält.  

Es kann sich daher allenfalls um eine Ergänzung zu § 93 Abs. 2 S. 1 AktG han-

deln. Eine Ergänzung liegt vor, wenn das Gesetz eine der Satzungsbestimmung 

entsprechende Regelung nicht enthält oder eine gesetzliche Regelung durch die 

Satzungsbestimmung dem Gedanken nach weitergeführt wird, im Grundsatz je-

doch unberührt bleibt. Dies ist hier der Fall, da das Aktiengesetz keine Rechtsfol-

genregelungen enthält und damit die Haftungsnorm weitergeführt wird. Sie bleibt 

jedoch im Grundsatz unberührt, da keine der tatbestandlichen Voraussetzungen 

von der Satzungsbestimmung betroffen sind.  

b. Ergänzung zu § 93 Abs. 4 S. 3 AktG 

Durch eine Haftungsreduzierung wird ferner nicht von der Verzichtsschranke des 

§ 93 Abs. 4 S. 3 AktG abgewichen. Denn der Regelungsgehalt des § 93 Abs. 4 

S. 3 AktG umfasst gerade keinen vollständigen Ausschluss jedweder Haftungsre-

duzierung.982 Der Zweck der Norm liegt vielmehr darin, das Informationsgefälle 

hinsichtlich des schadensursächlichen Ereignisses zu reduzieren, indem eine aus-

reichend lange Frist für Nachforschungen eingeräumt wird.983 Dieses Informations-

gefälle besteht bei einer von vorneherein gedeckelten Haftung nicht. Der Unter-

schied zwischen Verzicht und Haftungsbegrenzung in der Satzung liegt nämlich im 

Zeitpunkt der Haftungsreduzierung. Während durch die Satzungsklausel der Scha-

densersatzanspruch erst gar nicht in voller Höhe entsteht, betrifft der Verzicht auf 

den Schadensersatz einen nachträglichen Wegfall. In Bezug auf eine potentielle 

Abweichung vom Gesetz bedeutet dies, dass durch die Satzung und das Gesetz 

nicht derselbe Regelungsbereich betroffen wird. Vielmehr setzt die Satzungsklau-

sel zu einem früheren Zeitpunkt an und modifiziert einen vom Gesetz nicht gere-

gelten Bereich im Rahmen der Anspruchsentstehung.  

Im Verhältnis zu § 93 Abs. 4 S. 3 AktG liegt somit aus dem Grund eine Ergänzung 

vor, dass ihr Regelungsgehalt von der Satzungsbestimmung nicht berührt wird. 

Die Satzungsbestimmung greift vor Anspruchsentstehung ein, während die ge-

setzliche Regelung das Verfahren nach Entstehen des Anspruches regelt.984 

 
982 So schon Grunewald, AG 2013, 813 (815). 

983 Vgl. Koch, in: Koch AktG, § 93 Rn. 158; Scholz, Existenzvernichtende Haftung, 288.  

984 Hierbei ist jedoch davon auszugehen, dass bei der Einführung einer Haftungsbegrenzung durch 

Satzungsänderung bereits entstandene Ansprüche ausgenommen werden, um einen Konflikt zum 

Regelungsgehalt des § 93 Abs. 4 S. 3 AktG tatsächlich auszuschließen. 
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2. Zulässigkeit einer Satzungsbestimmung 

Dementsprechend reduziert sich die Beurteilung der Zulässigkeit von haftungsre-

duzierenden Satzungsbestimmungen auf die Frage nach dem abschließenden 

Charakter der Haftungsnorm des § 93 AktG. Dies wurde bisher lediglich mit Blick 

auf § 93 Abs. 4 S. 3 AktG untersucht mit dem Ergebnis, die Vorschrift sei nicht ab-

schließend, weil der Zweck der Norm nicht von der Satzungsbestimmung berührt 

werde.985 Dieses Ergebnis kann indessen nicht überzeigen. Denn obgleich § 93 

Abs. 4 S. 3 AktG keine abschließende Regelung enthält, ist dem § 93 Abs. 2 S. 1 

AktG eine abschließende Regelung zu entnehmen. Eine Vorschrift des Aktienge-

setzes enthält dann eine abschließende Regelung im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 2 

AktG, wenn die Regelung dem Schutz außenstehender Dritter dient oder eine ma-

terielle Regelung des Funktionskreises eines Beteiligten in der Aktiengesellschaft 

vorliegt, soweit dieser Funktionskreis nicht durch eine Öffnungsklausel durchbro-

chen wird. 

a. Betroffenheit der Rechte Dritter 

Nach den bisherigen Vorgaben dürfen Ansprüche Dritter nicht betroffen sein. Na-

mentlich aus § 93 Abs. 5 S. 3 AktG ergibt sich, dass die Anspruchsgeltendma-

chung durch die Gläubiger nicht durch Satzungsbestimmungen aus dem Innenver-

hältnis der Aktiengesellschaft beschränkt werden kann. Zulässige Ergänzungen 

können daher lediglich dann vorliegen, wenn diese Maßgabe des § 93 Abs. 5 S. 3 

AktG gestalterisch Berücksichtigung findet. Im Übrigen sind Rechte Dritter nicht 

betroffen, sodass es auf die funktionelle Beurteilung der ergänzenden Satzungs-

bestimmung ankommt. 

b. Keine funktionelle Betroffenheit des § 93 Abs. 4 S. 3 AktG 

§ 93 Abs. 4 S. 3 AktG enthält nur insoweit eine abschließende Regelung, als der 

Funktionskreis der Hauptversammlung materiell betroffen ist. Denn durch die Ver-

zichtsschranke in dieser Vorschrift wird die Willensbildungsfunktion der Hauptver-

sammlung dadurch konturiert, dass in Bezug auf den Willen, auf Ansprüche gegen 

die Verwaltung zu verzichten, zur Vermeidung von Informationsdefiziten erst nach 

Ablauf von drei Jahren entschieden werden kann. Entsprechend den bisherigen 

Ausführungen geht es hierbei jedoch ausschließlich um bereits entstandene An-

sprüche. Die Vorschrift beschränkt daher die Willensbildungsfunktion hinsichtlich 

einer vorab festgelegten Begrenzung der Verwaltungshaftung nicht. Vielmehr exis-

tieren keine Vorschriften im Aktiengesetz, die bezüglich dieses Beschlussgegen-

 
985 Fischer, Existenzvernichtende Haftung, 159 ff. 
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standes regulierend und funktionskreisbestimmend eingreifen würde. Etwas ande-

res ergibt sich auch nicht daraus, dass die satzungsändernde Mehrheit nach § 179 

Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1 AktG eine Dreiviertelmehrheit ist, während über den Ver-

zicht gemäß § 133 Abs. 1 AktG mit einfacher Mehrheit entschieden werden kann. 

Denn die Willensbildung über eine statuarische Haftungshöchstsumme ist strikt 

von derjenigen über einen nachträglichen Verzicht zu trennen. Dementsprechend 

kann den unterschiedlichen Mehrheitserfordernissen keine Indizwirkung beige-

messen werden. Mangels Betroffenheit des Funktionskreises der Hauptversamm-

lung steht § 93 Abs. 4 S. 3 AktG haftungsbegrenzenden Satzungsbestimmungen 

nicht entgegen, sofern von der Satzungsbestimmung keine bereits entstandenen 

Ansprüche betroffen sind.  

c. Materieller Eingriff in § 93 Abs. 2 S. 1 AktG  

Die Haftungsregelung des § 93 Abs. 2 S. 1 AktG spielt ihrerseits eine gewichtige 

Rolle für die Funktionskreise des Aktiengesetzes. Mit Blick auf den Aufsichtsrat 

stellt sie die Anspruchsgrundlage dar, mittels derer ein etwaiges Fehlverhalten des 

Vorstandes sanktioniert werden kann. Als Teil seiner Überwachungs- und Kontroll-

funktion ist der Aufsichtsrat nach den ARAG/Garmenbeck-Grundsätzen dazu an-

gehalten, diesen Anspruch stets geltend zu machen. Dabei ist die Höhe des Scha-

densersatzanspruches für die Funktion des Aufsichtsrates aus §§ 111, 112 AktG 

allerdings kein materiell entscheidender Gesichtspunkt. Es wird vielmehr lediglich 

die Art und Weise der Ausübung der Kontrolle verändert. Folglich ist auch der 

Funktionskreis des Aufsichtsrates nicht materiell betroffen.  

Größere funktionelle Bedeutung hat die Haftungsnorm des § 93 Abs. 2 S. 1 AktG 

für den Funktionskreis des Vorstandes. Betreffend die für die Satzungsstrenge 

aufgrund der Trennung von Leitung und Eigentümern so relevante Regulierung 

der Freiheiten des Vorstandes kommt der Norm eine verhaltenssteuernde Wirkung 

zu. Sie bestimmt die Ausübung der Leitungs- und Geschäftsführungsfunktion 

durch den Vorstand dahingehend, dass grundsätzlich nur wirtschaftlich vernünftige 

unternehmerische Entscheidungen getroffen werden können. Dadurch trägt die 

potentielle Haftung der Vorstandsmitglieder zu einer Reduzierung des aufgrund 

des Anlegerschutzzweckes der Satzungsstrenge so bedeutsamen Substanzerhal-

tungsrisikos bei. Im Umkehrschluss ist die Funktionsausübung des Vorstandes 

aber nur insoweit materiell betroffen, als die verhaltenssteuernde Wirkung einge-

schränkt oder ausgeschlossen wird. Dies ist nicht der Fall, wenn der Vorstand 

zwar nicht in voller Höhe, aber dennoch in beträchtlichem Ausmaß zur Haftung 

herangezogen wird. Denn eine Haftungsreduzierung kann verhaltensoptimierend 

wirken. Namentlich durch den Selbstbehalt des § 93 Abs. 2 S. 3 AktG wird deut-
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lich, dass es für die Verhaltenssteuerung ausreicht, dass der Vorstand zur Beglei-

chung einer geringeren Summe verpflichtet wird. Da diese Grenze aber auch 

durch die Haftungsreduzierung einzuhalten ist, wird lediglich die Art und Weise der 

Verhaltenssteuerung reguliert. Dementsprechend ist nicht das „Ob“ der funktions-

bestimmenden Wirkung des § 93 Abs. 2 S. 1 AktG bezüglich des Funktionskreises 

des Vorstandes betroffen. Stattdessen liegt ein formeller Eingriff in den Funktions-

kreis des Vorstandes vor, der grundsätzlich zulässig wäre.  

Die Vorstandshaftung ist ferner für die Kapitalgeberfunktion der Aktionäre von Be-

deutung. Denn als Teil dieser Kapitalgeberfunktion sind Vorschriften anzusehen, 

die das Substanzerhaltungsrisiko minimieren. Dies gilt indessen nur dann, wenn 

nicht nur Einfluss auf das Verhalten der Beteiligten innerhalb der Aktiengesell-

schaft genommen wird, sondern tatsächlich die monetäre Ausstattung der Gesell-

schaft und der Unternehmenswert betroffen sind. Die Verhaltenssteuerung ist wie 

bereits dargelegt jeweils demjenigen Beteiligten in der Aktiengesellschaft funktio-

nell zuzuordnen, dessen Handeln reguliert werden soll. Die Kapitalausstattung 

demgegenüber ist funktionell den Aktionären zuzuordnen. Letzteres ist deshalb 

der Fall, weil die Deckelung der Vorstandshaftung, insbesondere wenn sie nur 

knapp über den Grenzen des § 93 Abs. 2 S. 3 AktG liegt, zu erheblichen Ein-

schnitten in den Regressmöglichkeiten der Aktiengesellschaft führt. Die Kompen-

sation der Verluste wird weitreichend ausgeschlossen. Dementsprechend kann 

namentlich in den Fällen, in denen die Schäden für den Vorstand existenzbedro-

hende Höhen annehmen, eine Relevanz für den Unternehmenswert bestehen. 

Durch die damit gleichzeitig potentiell verringerte Kapitalausstattung der Gesell-

schaft kann der mögliche Ertrag des eingesetzten Kapitals gemindert werden. Da-

bei kann es nicht auf die Wahrscheinlichkeit der Realisierung des Anspruches an-

kommen. Denn namentlich durch die Versicherungsmöglichkeit, können oftmals 

die Ansprüche gegen die Verwaltung auch in für den Unternehmenswert relevan-

ten Höhen reguliert werden. Daraus folgt, dass nicht nur das Substanzerhaltungs-

risiko, sondern auch das Ertragsrisiko durch haftungsbeschränkende Satzungsbe-

stimmungen betroffen ist. Dabei geht es nicht nur darum, wie die Substanz und 

der Ertrag gesichert werden, sondern vielmehr darum, ob eine umfassende Siche-

rung überhaupt besteht. Somit greifen Satzungsbestimmungen, die Haftungs-

höchstsummen festlegen materiell in den Funktionskreis der Aktionäre ein. Diese 

materielle Betroffenheit führt dazu, dass § 93 Abs. 2 S. 1 AktG hinsichtlich derarti-

ger Satzungsbestimmungen eine abschließende Regelung enthält. Die hier disku-

tierten Ergänzungen sind demnach gemäß § 23 Abs. 5 S. 2 AktG unzulässig. 
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III. Ergebnis 

Satzungsbestimmungen die Haftungshöchstsummen für Regressansprüche gegen 

Verwaltungsmitglieder vorsehen sind somit unzulässig. Dies ergibt sich bei Unter-

schreitung des Selbstbehaltes des § 93 Abs. 2 S. 3 AktG schon daraus, dass eine 

unzulässige Abweichung im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 1 AktG vorliegt. Im Übrigen 

ergibt sich eine Unzulässigkeit aus § 23 Abs. 5 S. 2 AktG, da die Satzungsbestim-

mung zwar eine Ergänzung darstellt, aber sowohl § 93 Abs. 2 S. 1 AktG als auch 

§ 93 Abs. 5 S. 3 AktG abschließende Regelungen des Aktiengesetzes enthalten. 

Dementsprechend kommt es nicht darauf an, dass § 93 Abs. 4 S. 3 AktG keine 

abschließende Regelung enthält.  

D. Mehrheiten im Aufsichtsrat  

Eine weitere in der Literatur angedachte Satzungsbestimmung zielt darauf ab, die 

Mehrheitserfordernisse für Aufsichtsratsbeschlüsse durch die Satzung zu verän-

dern. Gemäß § 108 Abs. 1 AktG entscheidet der Aufsichtsrat durch Beschluss. 

Durch das Ergebnis dieser Beschlussfassung wird der Wille des Organs abgebil-

det.986 Damit geht einher, dass Entscheidungen des Aufsichtsrates einer gewissen 

Mehrheit bedürfen. Ausdrücklich finden sich solche Mehrheitserfordernisse in den 

§§ 111 Abs. 3 und 103 Abs. 3 AktG. Danach entscheidet der Aufsichtsrat in den 

hier geregelten Fällen mit einfacher Mehrheit. Abseits dieser Regelungen existie-

ren jedoch keine Normen des Aktiengesetzes, die ein generelles Mehrheitserfor-

dernis für Beschlüsse des Aufsichtsrates aufstellen.987 Allerdings wird teilweise 

aus §§ 111 Abs. 3 S. 2 und 103 Abs. 3 S. 2 AktG988, nach vorzugswürdiger An-

sicht aber aus § 32 Abs. 1 S. 3 BGB und § 133 Abs. 1 AktG989 ein allgemeiner 

Rechtsgedanke hergeleitet, der die Beschlussfassung mit einfacher Mehrheit für 

alle Aufsichtsratsbeschlüsse vorsieht.990 Fraglich ist nun, inwieweit die Satzung 

dieses Mehrheitserfordernis modifizieren kann. Vorgeschlagen wird zum einen das 

 
986 Breuer/Fraune, in: Heidel Aktienrecht, § 108 AktG Rn. 2; Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (114). 

987 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (113); Kruchen, in: Backhaus/Tielmann Der Aufsichtsrat, § 108 

Rn. 126. 

988 Koch, in: Koch AktG, § 108 Rn. 8. 

989 Breuer/Fraune, in: Heidel Aktienrecht, § 108 AktG Rn. 2; Hoffmann-Becking, in: MüHdB GesR, 

Band 4, § 31 Rn. 66; Hopt/Roth, in: GroKo AktG, § 108 Rn. 38; Mertens/Cahn, in: KK-AktG, § 108 

Rn. 57; Walla, in: BeckOGK AktG, § 108 Rn. 24. 

990 Inzwischen somit allgemeine Ansicht. Zur Entwicklung in der Literatur vgl. Jürgenmeyer, ZGR 

2007, 112 (118 ff.); Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 603 ff. Vorzugswürdig erscheint 

es, eine Herleitung aus § 32 Abs. 1 S. 3 und 133 Abs. 1 AktG vorzunehmen, da es inkonsequent 

wäre, einen allgemeinen Rechtsgrundsatz aus Vorschriften herzuleiten, denen lediglich klarstellen-

der Charakter beizumessen ist. 
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Erfordernis einer qualifizierten Mehrheit991 aufzustellen und zum anderen Stimm-

enthaltungen ein Stimmgewicht zuzuweisen.992 Außen vor bleiben sollen an dieser 

Stelle etwaige Beschränkungen der Gestaltungsfreiheit im Innenbereich des Auf-

sichtsrates aufgrund des Mitbestimmungsrechts, da sich dessen zwingender Cha-

rakter nicht aus dem Aktiengesetz, sondern aus den verschiedenen Mitbestim-

mungsgesetzen ergibt.993  

I. Mehrheitserfordernisse durch Satzungsbestimmungen 

Mehrheitserfordernisse für Aufsichtsratsbeschlüsse können drei verschiedene Be-

zugspunkte hinsichtlich ihrer Beschlussgegenstände haben. Erstens existieren Be-

schlussgegenstände, die dem Aufsichtsrat durch Gesetz zwingend zugewiesen 

sind. Zweitens ist es denkbar, dass dem Aufsichtsrat Beschlussgegenstände ab-

seits des Gesetzes durch Satzung zugewiesen sind. Drittens gibt es gemäß § 111 

Abs. 4 S. 2 AktG Beschlussgegenstände, die zwar gesetzlich zwingend in der Sat-

zung vorgesehen werden müssen, über deren konkreten Gegenstand der Sat-

zungsgeber aber weitgehend frei disponieren kann. Je nachdem welcher dieser 

Fälle vorliegt, wird die Modifizierung der Mehrheitserfordernisse in der Literatur un-

terschiedlich bewertet.  

1. Meinungsstand 

Allgemeine Meinung ist, dass Satzungsfreiheit hinsichtlich der Mehrheitserforder-

nisse besteht, wenn der Beschlussgegenstand überhaupt erst durch die Satzung 

eingeführt wurde. Da derartige Beschlüsse völlig am Gesetz vorbeigingen, könne 

die Satzung die Beschlussmehrheiten hier beliebig ausgestalten.994 Im Übrigen 

wird die Satzungsfreiheit überwiegend verneint. 

 
991 Denkbar sind dabei anstelle der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen Verschärfun-

gen, die entweder die Mehrheit der anwesenden Stimmen oder die Einführung einer Zweidrittel- 

bzw. Dreiviertelmehrheit vorsehen. Ein Einstimmigkeitserfordernis wird indessen nicht ernsthaft 

diskutiert, vgl. nur Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (155 ff.). Ebenso außen vor bleibt an dieser Stelle 

die Frage nach der Einführung eines Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrates und seiner Stimmmög-

lichkeiten. Dazu Mohamed/Nitschmann, ZIP 2024, 2673. 

992 Breuer/Fraune, in: Heidel Aktienrecht, § 108 AktG Rn. 7; Drygala, in: Schmidt/Lutter AktG, 

§ 108 Rn. 33; Mertens/Cahn, in: KK-AktG, § 108 Rn. 60; Kruchen, in: Backhaus/Tielmann Der Auf-

sichtsrat, § 108 Rn. 127. 

993 Hoffmann-Becking, in: MüHdB GesR, Band 4, § 31 Rn. 67; Hopt/Roth, in: GroKo AktG, § 108 

Rn. 43; Mertens/Cahn, in: KK-AktG, § 108 Rn. 60. Vgl. zu dem Verhältnis zur Satzungsstrenge 

auch Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (125). Zur Zulässigkeit verschiedener Gestaltungen mit Bezug 

zum Mitbestimmungsrecht vgl. Kruchen, in: Backhaus/Tielmann Der Aufsichtsrat, § 108 Rn. 128 ff. 

994 Drygala, in: Schmidt/Lutter AktG, § 108 Rn. 32; Habersack, in: MüKo AktG, § 108 Rn. 24; Koch, 

in: Koch AktG, § 108 Rn. 8; Lutter/Krieger/Verse, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates, § 11 
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a. Unzulässigkeit bei gesetzlich vorgesehenen Beschlussgegenständen 

In Bezug auf qualifizierte Mehrheiten für gesetzlich vorgesehene Aufsichtsratsbe-

schlüsse sieht die ganz überwiegende Meinung die Einführung entsprechender 

Satzungsbestimmungen als unzulässig an.995 Als Begründung dafür wird ohne di-

rekten Bezug zu § 23 Abs. 5 AktG angegeben, dass das Erfordernis derartiger 

Mehrheiten gegen abschließende Regelungen des Aktiengesetzes – namentlich 

§ 108 AktG – verstoße.996 Denn in der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben 

müsse der Aufsichtsrat frei von Bindungen bleiben.997 Zum Teil wird dies in Bezug 

auf Aufsichtsräte von mitbestimmten Aktiengesellschaften daraus abgeleitet, dass 

es einen Grundsatz der Gleichbehandlung aller Aufsichtsratsmitglieder gebe, den 

es zu wahren gelte.998 Der abschließende Charakter wird zudem damit begründet, 

dass durch die Erhöhung der Mehrheitsschwelle die Funktionsfähigkeit des Auf-

sichtsrates beeinträchtigt werde.999 Dadurch, dass der Aufsichtsrat für seine Auf-

gabenwahrnehmung stets eine höhere Schwelle überschreiten müsse, werde die 

Aufgabenwahrnehmung des Aufsichtsrates an sich angegriffen.1000 Dies entspricht 

der allgemeinen Ablehnung satzungsmäßiger Vetorechte einzelner Aufsichtsrats-

mitglieder.1001 Denn auch durch derartige Satzungsbestimmungen wird die Arbeit 

des Aufsichtsrates als Gremium statischer und damit negativ beeinträchtigt, da 

eine Entscheidung hier nur von der Stimme eines Einzelnen abhängig ist.  

 
Rn. 735; Tomasic, in: Grigoleit AktG, § 108 Rn. 19; Vetter, in: Handbuch börsennotierte AG, § 28 

Rn. 58. 

995 Breuer/Fraune, in: Heidel Aktienrecht, § 108 AktG Rn. 9; Drygala, in: Schmidt/Lutter AktG, 

§ 108 Rn. 32; Feldmann, DB 1986, 29 (30); Fritzsche, WM 1984, 1243 (1244); Habersack, in: 

MüKo AktG, § 108 Rn. 24; Hoffmann-Becking, in: MüHdB GesR, Band 4, § 31 Rn. 69; Hopt/Roth, 

in: GroKo AktG, § 108 Rn. 43; Koch, in: Koch AktG, § 108 Rn. 8; Oetker, BB 1984, 1766 (1770); 

Tomasic, in: Grigoleit AktG, § 108 Rn. 19; Vetter, in: Handbuch börsennotierte AG, § 27 Rn. 58.  

996 Koch, in: Koch AktG, § 108 Rn. 8.  

997 Koch, in: Koch AktG, § 108 Rn. 8; Vetter, in: Handbuch börsennotierte AG, § 28 Rn. 58. 

998 BGH, Urteil vom 25. Februar 1982, Az. II ZR 123/81, NJW 1982, 1525; Feldmann, DB 1986, 29 

(30); Oetker, BB 1984, 1766 (1770). Vgl. aber inzwischen § 29 MitbestG, der die einfache Mehrheit 

gesetzlich vorschreibt. Dazu Ulmer, ZHR 141 (1977), 490 (503 ff.). 

999 Habersack, in: MüKo AktG, § 108 Rn. 24; Koch, in: Koch AktG, § 108 Rn. 8; Tomasic, in: Gri-

goleit AktG, § 108 Rn. 19. 

1000 Hopt/Roth, in: GroKo AktG, § 108 Rn. 46; Koch, in: Koch AktG, § 108 Rn. 8. 

1001 Habersack, in: MüKo AktG, § 108 Rn. 25; Hopt/Roth, in: GroKo AktG, § 108 Rn. 38; Koch, in: 

Koch AktG, § 108 Rn. 8; Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 609. 
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Dem wird entgegengehalten, dass kein allgemeiner Grundsatz der einfachen 

Mehrheit bestehe. Deshalb existiere keine Regelungsgrundlage, von der abgewi-

chen werden oder die sich als abschließend darstellen könne.1002 Dies wird daraus 

hergeleitet, dass Vorschriften wie §§ 103 Abs. 3 S. 2 und 111 Abs. 3 S. 2 AktG 

überflüssig wären, sofern ohnehin ein allgemeiner Grundsatz der einfachen Mehr-

heit bestünde.1003 Sie hätten allenfalls den Sinn, dass sie als gesetzlich geregelte 

Ausnahmefälle aufgrund ihrer Wichtigkeit mit geringerer Mehrheit gefasst werden 

müssten.1004 Alle übrigen Beschlüsse dürften indessen mit einer größeren Mehr-

heit gefasst werden. Es wird weiter argumentiert, ein gesetzgeberischer Wille für 

einen Grundsatz der einfachen Mehrheit ließe sich nicht erkennen, da bei Einfüh-

rung der §§ 103 Abs. 3 S. 2, 108 Abs. 1 und 111 Abs. 3 S. 2 AktG im Vordergrund 

gestanden habe, dass überhaupt im Beschlusswege entschieden werde.1005 Zu-

dem werde die Kapitalmarktfähigkeit der Aktie durch die Einführung anderer Mehr-

heitserfordernisse nicht beeinträchtigt.1006 Schließlich sei eine Beeinträchtigung 

der Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrates hinnehmbar, weil mit § 111 Abs. 3 AktG 

ein Kontrollmechanismus bestehe, in dem die einfache Mehrheit zwingend vorge-

sehen sei.1007 Letztlich werde so auch der Minderheitenschutz der verschiedenen 

Interessenvertreter im Aufsichtsrat gestärkt.1008 Aus diesen Gründen liege weder 

eine Abweichung noch eine abschließende Regelung vor, sodass eine Satzungs-

bestimmung nach § 23 Abs. 5 S. 2 AktG zulässig sei.1009 

b. Sonderfall des § 111 Abs. 4 S. 2 AktG 

Besonders umstritten ist die Frage, ob Beschlussgegenstände, die dem Aufsichts-

rat als Zustimmung zu einer Geschäftsführungsmaßnahme nach § 111 Abs. 4 S. 2 

AktG durch Satzung zugewiesen wurden, zu gesetzlich zugewiesenen Beschluss-

gegenständen zählen. Die Mehrheitserfordernisse bei diesen Beschlüssen wären 

dann nach der herrschenden Ansicht entsprechend der obigen Ausführungen nicht 

 
1002 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (134); in diesem Sinne auch Kuntz, Gestaltung von Kapitalge-

sellschaften, 605. 

1003 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (134); Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 605. 

1004 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (134). 

1005 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 603 f. 

1006 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (130). 

1007 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (131). 

1008 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 606 f. 

1009 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 609. 
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abänderbar.1010 Da es sich bei dem Zustimmungserfordernis um ein zentrales Mit-

tel der Vorstandsüberwachung handele, das die Geschäftsführung in außeror-

dentlich weitem Maße beeinträchtigen könne, sei jedenfalls zweifelhaft, ob es in 

das Belieben des Satzungsgebers gestellt werden dürfe, ob die Hürde der qualifi-

zierten Mehrheit für Geschäftsführungsmaßnahmen aufgestellt werde.1011 

Dagegen wird angeführt, dass diese Zustimmungserfordernisse durch Satzung ge-

gebene Zuständigkeiten des Aufsichtsrates seien. Daher werde durch eine Sat-

zungsbestimmung zur Mehrheit im Aufsichtsrat nicht das Gesetz, sondern die Sat-

zung selbst ergänzt, weshalb es keine abschließende Regelung geben könne.1012 

Zudem könne der Aufsichtsrat in seiner Geschäftsordnung aus eigener Initiative 

Zustimmungsvorbehalte einführen, wodurch die Überwachungstätigkeit des Auf-

sichtsrates faktisch kaum durch Satzungsbestimmungen zu Mehrheitserfordernis-

sen beeinträchtigt sei.1013 Dies führe wiederum dazu, dass der Festlegung einer 

besonderen Mehrheit nichts im Wege stehe.1014  

2. Streitentscheid  

Die Frage nach der Zulässigkeit von Satzungsbestimmungen, die qualifizierte 

Mehrheiten für Aufsichtsratsbeschlüsse fordern, muss durch Anwendung des § 23 

Abs. 5 AktG beantwortet werden. Dabei stellt sich zunächst die Frage, welche 

Rolle der Grundsatz der einfachen Mehrheit bei dieser Gesetzesanwendung spielt. 

Zunächst ist festzustellen, dass der Grundsatz der einfachen Mehrheit tatsächlich 

besteht. So geht insbesondere der Schluss fehl, wegen der Bestimmungen der 

§§ 103 Abs. 3 S. 2 und 111 Abs. 3 S. 2 AktG existiere kein Grundsatz der einfa-

chen Mehrheit. Sicherlich ist anzuerkennen, dass klarstellende Regelungen im 

Gesetz eher ungewöhnlich sind und daher nicht ohne Weiteres angenommen wer-

den dürfen.1015 Ausgeschlossen sind sie indessen nicht. Dass auch der Gesetzge-

ber von dem Grundsatz der einfachen Mehrheit ausgeht, lässt sich zudem aus 

§ 107 Abs. 1 AktG herleiten, der die Wahlen des Aufsichtsratsvorsitzenden regelt. 

 
1010 Breuer/Fraune, in: Heidel Aktienrecht, § 108 AktG Rn. 9; Habersack, in: MüKo AktG, § 108 

Rn. 24; Tomasic, in: Grigoleit AktG, § 108 Rn. 19. In diesem Sinne auch Jürgenmeyer, ZGR 2007, 

112 (131 ff.); Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 609. 

1011 Koch, in: Koch AktG, § 108 Rn. 8. 

1012 In diesem Sinne Spindler, in: Spindler/Stilz AktG, § 108 Rn. 26. 

1013 Habersack, in: MüKo AktG, § 108 Rn. 24. 

1014 Hoffmann-Becking, in: MüHdB GesR, Band 4, § 31 Rn. 69; Hopt/Roth, in: GroKo AktG, § 108 

Rn. 45; Vetter, in: Handbuch börsennotierte AG, § 28 Rn. 58. 

1015 Dahingehend Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 605. 



 

 
227 

Hier ist weithin anerkannt, dass abweichende Gremien durch die Satzung be-

stimmt werden können.1016 Da im Wortlaut dieser Vorschrift eine Öffnung für die 

Satzung zugelassen wurde, ging auch der Gesetzgeber von einem Grundsatz der 

einfachen Mehrheit in Bezug auf Aufsichtsratsbeschlüsse aus. Das Bestehen die-

ses Grundsatzes sagt jedoch nichts über seine Satzungsfestigkeit aus. Denn un-

abhängig davon, ob er aus den klarstellenden Vorschriften des Aktiengesetzes 

oder § 32 Abs. 1 S. 3 BGB und § 133 Abs. 1 AktG hergeleitet wird, kann nicht von 

einer gesetzlichen Verankerung gesprochen werden. Er wird nicht durch Ausle-

gung entwickelt, sondern stellt einen ungeschriebenen Grundsatz dar, der in ver-

schiedenen Vorschriften der Rechtsordnung Ausdruck gefunden hat. Ungeschrie-

bene Grundsätze dürfen jedoch bei der Beurteilung zwingenden Aktienrechts nicht 

für sich genommen dazu führen, dass Satzungsbestimmungen unzulässig 

sind.1017 Diese Schlussfolgerung kann nur aus § 23 Abs. 5 AktG folgen, wonach 

Satzungsbestimmungen nur dann unzulässig sind, wenn eine nicht zugelassene 

Abweichung oder eine Ergänzung vorliegt, die gegen allgemeine Gesetze oder ab-

schließende Regelungen des Aktiengesetzes verstößt. Die Verwendung des Be-

griffes der „abschließenden Regelung“1018 zeigt, dass auch die bisherigen Stim-

men in der Literatur sich im Ergebnis mit der Satzungsstrenge auseinandersetz-

ten.  

a. Abgrenzung zwischen Abweichung und Ergänzung 

Fraglich ist zunächst, ob Mehrheitserfordernisse in der Satzung Abweichungen 

oder Ergänzungen im Verhältnis zum Gesetz sind. Mehrheitserfordernisse im Auf-

sichtsrat sieht das Gesetz in den §§ 103 Abs. 3 S. 2, 111 Abs. 3 S. 2 und 124 

Abs. 3 S. 5 AktG vor. Es wird jeweils die einfache Mehrheit gefordert, weshalb in 

den hier geregelten Fällen Satzungsbestimmungen, die für die jeweiligen Rege-

lungsbereiche andere Mehrheiten vorsehen, denselben Regelungsgegenstand 

hätten, aber Abweichendes bestimmen. Dies führt dazu, dass es sich bei solchen 

Satzungsbestimmungen um unzulässige Abweichungen im Sinne von § 23 Abs. 5 

S. 1 AktG handelt.1019 Im Übrigen gibt es keine gesetzlichen Vorschriften über 

Mehrheitserfordernisse bei Aufsichtsratsbeschlüssen. Das Erfordernis der einfa-

chen Mehrheit ist nicht in § 108 Abs. 1 AktG im Wege der Auslegung hineinzule-

sen, der die Entscheidung des Aufsichtsrates durch Beschluss regelt. Auch dies 

 
1016 Habersack, in: MüKo AktG, § 107 Rn. 24; Hopt/Roth, in: GroKo AktG, § 108 Rn. 45; Koch, in: 

Koch AktG, § 107 Rn. 4. 

1017 Dazu oben Seiten 36 ff. 

1018 Vgl. Koch, in: Koch AktG, § 108 Rn. 8. 

1019 Dies erkennt auch Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (124 ff.). 
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würde dazu führen, dass sich eine Abweichung nach § 23 Abs. 5 S. 1 AktG be-

gründen ließe. Da dies nicht der Fall ist, liegt eine Regelungslücke vor, die durch 

die Satzungsbestimmung ergänzt werden kann. Ergänzt wird dabei § 108 Abs. 1 

AktG.  

b. Abschließende Regelung 

Ob diese Ergänzung in Anbetracht des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG zulässig ist, be-

stimmt sich folglich danach, ob § 108 Abs. 1 AktG eine abschließende Regelung 

enthält. Da es sich bei dem Innenrecht des Aufsichtsrates nicht um drittschüt-

zende Vorschriften mit Außenwirkung handelt und keine Öffnungsklausel im Ge-

setz existiert, enthält diese Vorschrift dann eine abschließende Regelung, wenn 

eine materielle Regelung des Funktionskreises eines Beteiligten in der Aktienge-

sellschaft betroffen ist. 

aa. Kapitalgeber- und Eigentümerfunktion der Aktionäre 

Soweit in der Literatur die Betroffenheit der Kapitalmarktfähigkeit der Aktie ange-

dacht wurde,1020 könnte darin ein Grund dafür gesehen werden, dass in die Kapi-

talgeberfunktion der Aktionäre eingegriffen wird. Denn eine Reduzierung der Kapi-

talmarktfähigkeit führt zu einem erhöhten Liquiditätsrisiko der Aktionäre. Dies ist 

hier jedoch nicht der Fall. Selbst wenn angenommen würde, dass die Kontrolle 

des Vorstandes abgeschwächt würde, so wird sie jedenfalls nicht vollständig aus-

gehebelt. Zudem sind derartige Mehrheitserfordernisse kaum in den Aktienkurs 

einzupreisen. Dementsprechend sind die Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit 

der Aktie nicht messbar. Aufgrund einer solchen Satzungsbestimmung wird die In-

vestitionsentscheidung eines Anlegers nicht ausschlaggebend verändert. Das Li-

quiditätsrisiko der Aktionäre verändert sich folglich nicht. Mithin ist auch die Kapi-

talgeberfunktion der Aktionäre nicht betroffen.  

bb. Überwachungs- und Kontrollfunktion des Aufsichtsrates 

Sofern qualifizierte Mehrheiten für Aufsichtsratsbeschlüsse statuiert werden, liegt 

hierin in jedem Fall eine Beeinträchtigung der Funktionsausübung des Aufsichtsra-

tes. Die Instrumentarien gegen den Vorstand, wie die Geltendmachung von Scha-

densersatzansprüchen und die damit in Verbindung stehende Vertretung gegen-

über dem Vorstand nach § 112 AktG, sowie die Zustimmungserfordernisse nach 

§ 111 Abs. 4 S. 2 AktG, sind dem Plenum vorbehalten. Diese Zustimmungserfor-

dernisse sind elementarer Bestandteil der Kontrolle des Vorstandes sind. Darin 

zeigt sich, dass es für die funktionelle Betrachtung keinen Unterschied machen 

 
1020 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (130). 
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kann, ob es sich um nach § 111 Abs. 4 S. 2 AktG durch die Satzung zugewiesene 

Beschlussgegenstände handelt, da im Rahmen von § 111 Abs. 4 S. 2 AktG die 

Funktion des Aufsichtsrates in besonderem Maße betroffen ist. 

Sowohl hinsichtlich gesetzlich zugewiesener Beschlussgegenstände als auch der 

Zustimmungsbeschlüsse nach § 111 Abs. 4 S. 2 AktG ist damit die Überwa-

chungs- und Kontrollfunktion des Aufsichtsrates betroffen. Entscheidend für die 

abschließende Wirkung des § 108 Abs. 1 AktG ist folglich, ob die Veränderung der 

Mehrheiten einen materiellen Eingriff in diese Funktion darstellt oder lediglich for-

mell die Art und Weise der Beschlussfassung betrifft. Hierbei ist entscheidend, 

dass die Funktionsausübung des Aufsichtsrates in seinem freien Ermessen liegt, 

da sie nur so effektiv wahrgenommen werden kann. Durch die Einführung eines 

qualifizierten Mehrheitserfordernisses wird der Entscheidungsprozess innerhalb 

des Aufsichtsrates gesteuert. Die Ermessensausübung wird um die Prämisse er-

weitert, dass stets erwogen werden muss, ob eine qualifizierte Mehrheit erreicht 

wird. Dies könnte einzelne Aufsichtsräte beispielsweise bei der Bestellung des 

Vorstandes dazu veranlassen, entgegen ihrer eigentlichen Überzeugung abzu-

stimmen, um eine führungslose Aktiengesellschaft oder eine gerichtliche Bestel-

lungsentscheidung zu vermeiden. Folglich liegt ein Eingriff in das freie Ermessen 

vor. Dieser Eingriff betrifft den materiellen Regelungsgehalt des § 108 Abs. 1 

AktG. Durch die Einführung qualifizierter Mehrheiten wird zudem das Machtgefüge 

zwischen Vorstand und Aufsichtsrat deutlich zugunsten des Vorstandes verändert, 

da die Wahrscheinlichkeit für den Vorstand sinkt, vom Aufsichtsrat belangt zu wer-

den. Denn die entscheidenden Beschlüsse müssen die nicht im Gesetz vorgese-

hene Hürde der qualifizierten Mehrheit nehmen. Die Überwachung und Kontrolle 

des Vorstandes werden statischer, weshalb die Wahrnehmung der Funktion des 

Aufsichtsrates als solche betroffen ist.  

Diese funktionelle Betrachtung entspricht im Kern der Argumentation, dass die 

Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrates angegriffen werde, da durch die Gefahr der 

Handlungsunfähigkeit des Aufsichtsrates das Ermessen beeinflusst werde.1021 

Denn die Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrates bestimmt sich danach, ob der Auf-

sichtsrat seine Aufgabe der Kontrolle und Überwachung im Binnengefüge der Akti-

engesellschaft ungehindert ausüben kann. Das Argument, der Aufsichtsrat könne 

weiterhin die Kontrolle des Vorstandes gewährleisten,1022 ist zudem ein Scheinar-

gument, weil nicht die Abschwächung der Kontrolle aus dem Grund für zulässig 

 
1021 Dazu Drygala, in: Schmidt/Lutter AktG, § 108 Rn. 32; Habersack, in: MüKo AktG, § 108 Rn. 24; 

Koch, in: Koch AktG, § 108 Rn. 8; Tomasic, in: Grigoleit AktG, § 108 Rn. 19. 

1022 Jürgenmeyer, ZGR 2007, 112 (131). 
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erklärt werden kann, dass weiterhin Kontrollmöglichkeiten bestehen und nicht völ-

lig aufgehoben werden.  

Folglich ist § 108 Abs. 1 AktG in Bezug auf die Überwachungs- und Kontrollfunk-

tion des Aufsichtsrates als abschließend anzusehen. Ergänzende Satzungsbe-

stimmungen betreffend qualifizierte Mehrheiten für Beschlüsse des Aufsichtsrates 

sind folglich nach § 23 Abs. 5 S. 2 AktG unzulässig. 

3. Fazit 

Abermals hat sich gezeigt, dass der Regelungsanordnung des § 23 Abs. 5 AktG 

nicht die ihm gebührende Bedeutung beigemessen wurde. Diese Norm muss stets 

der Kern einer Diskussion um die Zulässigkeit von Satzungsbestimmungen sein. 

Konsequent angewendet führt sie dazu, dass auch unabhängig vom Grundsatz 

der einfachen Mehrheit qualifizierte Mehrheitserfordernisse für Aufsichtsratsbe-

schlüsse nicht in die Satzung eingeführt werden dürfen. Da § 108 Abs. 1 AktG 

diesbezüglich eine abschließende Regelung enthält, sind entsprechende Sat-

zungsbestimmungen gemäß § 23 Abs. 5 S. 2 AktG unzulässig.  

II. Stimmwert von Enthaltungen 

Offen blieb bisher die Frage, inwieweit Stimmenthaltungen bei Aufsichtsratsbe-

schlüssen durch die Satzung ein Stimmgewicht beigemessen werden kann. Dies 

ist dergestalt denkbar, dass eine Enthaltung als „Ja-Stimme“ oder als „Nein-

Stimme“ zu bewerten ist. 

1. Meinungsstand 

Ob diese Art der Satzungsklauseln zulässig ist, wird uneinheitlich beurteilt. Wäh-

rend vereinzelt die faktische Abschaffung der Möglichkeit einer Stimmenthaltung 

zumindest als zweifelhaft angesehen wird,1023 spricht sich Drygala generell gegen 

die Zulässigkeit einer entsprechenden Satzungsbestimmung aus.1024 Grund dafür 

sei, dass bei der Einführung eines Stimmgewichts für Stimmenthaltungen eine 

Verschärfung des Grundsatzes der einfachen Mehrheit vorliege. So sei statt der 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen die Mehrheit der anwesenden Stimmen für 

einen Beschluss erforderlich. Dadurch würde insbesondere bei der Zählung einer 

Enthaltung als ablehnende Stimme die Entscheidungsfindung des Aufsichtsrates 

 
1023 Koch, in: Koch AktG, § 108 Rn. 8. 

1024 Drygala, in: Schmidt/Lutter AktG, § 108 Rn. 33. 
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erheblich eingeschränkt.1025 Zustimmende Beschlüsse würden unwahrscheinli-

cher. 

Eine entgegenstehende Ansicht hält zumindest die Bewertung als „Nein-Stimme“, 

zum Teil sogar als „Ja-Stimme“ für zulässig.1026 Begründet wird dies damit, dass 

der Stimme lediglich die Neutralität genommen werde, worauf sich die Aufsichts-

räte einstellen könnten.1027 Damit ginge einher, dass das Ergebnis der Entschei-

dung von dieser Satzungsbestimmung nicht berührt werde.  

2. Streitentscheid anhand der Funktionskreise 

Entschieden werden soll auch dieser Streit anhand der Funktionskreise in der Akti-

engesellschaft. Eine Regelung über die Beschlussfassung des Aufsichtsrates ist, 

wie auch die Einführung von Mehrheitserfordernissen, als Ergänzung des § 108 

Abs. 1 AktG gemäß § 23 Abs. 5 S. 2 AktG einzuordnen.1028 Dementsprechend ist 

der Maßstab der Zulässigkeit, obgleich die Literatur hierauf wiederum nicht explizit 

eingeht, der Grundsatz der Satzungsstrenge. Da es sich erneut nicht um eine Re-

gelung betreffend außenstehende Dritte handelt und Öffnungsklauseln nicht exis-

tieren, ist eine Einordnung in die Funktionskreise des Aktiengesetzes vorzuneh-

men. Dabei wird wiederum in die Beschlussfassung des Aufsichtsrates und des-

sen freie Ermessensausübung eingegriffen. Fraglich ist, ob es sich bei der Ab-

schaffung von Stimmenthaltungen lediglich um eine Modifizierung der Art und 

Weise der Beschlussfassung handelt oder materiell in die Beschlusskompetenzen 

des Aufsichtsrates eingegriffen wird.  

Insoweit ist zunächst festzustellen, dass durch die Satzungsbestimmung Einfluss 

auf die freie Ermessensausübung des Aufsichtsrates genommen wird. Es ist ver-

fehlt, anzunehmen, der Stimme werde lediglich die Neutralität genommen, auf das 

Entscheidungsverhalten habe dies keinen Einfluss.1029 Denn nach Einführung der 

hier besprochenen Satzungsbestimmungen beruht der Beschluss und damit zu-

gleich die Willensbildung des Aufsichtsrates auf einer anderen Prämisse. Es ent-

steht der Zwang, sich für oder gegen einen Beschlussgegenstand zu entscheiden. 

Dadurch fällt die Möglichkeit weg, anderen Aufsichtsräten, die unter Umständen 

 
1025 Drygala, in: Schmidt/Lutter AktG, § 108 Rn. 33. 

1026 Habersack, in: MüKo AktG, § 108 Rn. 25; Lutter/Krieger/Verse, Rechte und Pflichten des Auf-

sichtsrates, § 11 Rn. 735; Mertens/Cahn, in: KK-AktG, § 108 Rn. 60. 

1027 Mertens/Cahn, in: KK-AktG, § 108 Rn. 60. 

1028 Vgl. oben Seite 227. 

1029 Mertens/Cahn, in: KK-AktG, § 108 Rn. 60. 
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besser mit dem Thema vertraut oder qualifizierter für eine bestimmte Entschei-

dung sind, in ihrem Abstimmungsverhalten zu vertrauen, ohne dass das Erforder-

nis bestünde, sich in seinem Abstimmungsverhalten einem einzelnen Aufsichtsrat 

anzuschließen. Dementsprechend kommt es dazu, dass ein Aufsichtsrat teilweise 

nicht mehr nach seinem eigenen Gewissen und Kenntnissen, sondern in Entspre-

chung zu anderen Aufsichtsräten abstimmt. Dies führt im Ergebnis zu einer Er-

messensreduzierung in der Willensbildung des gesamten Aufsichtsrates. Diese 

Reduzierung führt zwar nicht zu einer generell bestehenden Ermessenslenkung 

durch die Hauptversammlung in eine bestimmte Richtung für alle Beschlüsse. 

Dennoch geht sie über einen formellen Eingriff in die Funktionsausübung – also 

eine Verfahrensregelung – hinaus. Denn erneut werden die Effektivität der Über-

wachung und Kontrolle des Vorstandes durch den Aufsichtsrat untergraben. 

Würde mit der Gegenansicht eine Auswirkung auf die Beschlussfassung verneint, 

wäre schon die Sinnhaftigkeit einer solchen Klausel abzulehnen. Da somit ein ma-

terieller statuarischer Eingriff in den Funktionskreis des Aufsichtsrates vorliegt, 

sind auch Satzungsbestimmungen über Enthaltungen im Aufsichtsrat gemäß § 23 

Abs. 5 S. 2 AktG unzulässig. 

III. Ergebnis 

Die Beschlussfassung innerhalb des Aufsichtsrates ist weitgehend frei von statua-

rischen Bindungen. Namentlich der Grundsatz der einfachen Mehrheit für Auf-

sichtsratsbeschlüsse darf nicht durchbrochen werden. Dies folgt zwar nicht aus 

dem zwingenden Charakter dieses Grundsatzes, aber aus der abschließenden 

Wirkung des § 108 Abs. 1 AktG. Diese führt dazu, dass durch Satzungsbestim-

mungen weder mit qualifizierten Mehrheiten noch durch den Ausschluss von 

Stimmenthaltungen in die Funktionsausübung des Aufsichtsrates eingegriffen wer-

den kann. Derartige Ergänzungen zu § 108 Abs. 1 AktG sind gemäß § 23 Abs. 5 

S. 2 AktG unzulässig.  

E. Vorerwerbsrechte 

Eine weitere in der Diskussion stehende Satzungsbestimmung soll es ermögli-

chen, Vorerwerbsrechte in Bezug auf die Veräußerung der Aktien einer Aktienge-

sellschaft in die Satzung aufzunehmen. Ein Bedarf für diese Art der Satzungsge-

staltung besteht vor allem für kleine Aktiengesellschaften, die sich eventuell sogar 

im Familienbesitz befinden. In diesen Fällen werden die Aktionäre regelmäßig ein 
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Interesse an einem Schutz vor Überfremdung der Gesellschaft haben.1030 Statuari-

sche Vorerwerbsrechte wären grundsätzlich das geeignete Mittel, diese Interessen 

umzusetzen. 

I. Meinungsstand  

Trotz des faktischen Bedürfnisses statuarischer Vorerwerbsrechte hält sie die weit 

überwiegende Ansicht in der Literatur für unzulässig.1031 Dabei lassen sich ver-

schiedene Begründungsansätze erkennen. Namentlich seit einer Entscheidung 

des LG München1032 finden sich jedoch vermehrt Stimmen in der Literatur, die die-

ser herrschenden Lehre entgegentreten.1033 

1. Vinkulierung von Namensaktien 

Zum Teil wird darauf abgestellt, dass ein statuarisches Vorerwerbsrecht den Re-

gelungsbereich des § 68 Abs. 2 AktG betreffe. Nach dieser Vorschrift kann die 

Übertragung von Namensaktien an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden 

werden. Die Norm lege damit fest, dass eine Vinkulierung als einzige Erschwernis 

der Veräußerung von Aktien nur unter den Voraussetzungen dieser Norm in die 

Satzung eingeführt werden dürfe.1034 Diese als Ausnahmeregelung konzipierte 

Vorschrift bedeute im Umkehrschluss, dass andere Arten der Erschwernis der 

Veräußerung, wozu auch die Saturierung von Vorerwerbsrechten zähle, nicht 

möglich seien.1035 Dabei wird zum Teil die Formulierung verwendet, dass es sich 

 
1030 Vgl. dazu ausführlich Heckschen/Weitbrecht, NZG 2019, 721. 

1031 Bayer, in: MüKo AktG, § 68 Rn. 39; Bayer/Lieder, LMK 2004, 224 (225); Bezzenberger, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 68 Rn. 16; Gätsch, in: Happ Aktienrecht, 4.03 Rn. 1.3; Hueck, in: FS Larenz 

1973, 749 (755); Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 734 f.; Lutter/Drygala, in: KK-AktG, 

§ 68 Rn. 57; Merkt, in: GroKo AktG, § 68 Rn. 300; Reichert, AG 2016, 677 (679); Zöllter-Pet-

zoldt/Jursch, NZG 2025, 824 (825). Als allgemeine Meinung bezeichnet bei Heinrich/Illner, in: Hei-

del Aktienrecht, § 68 AktG Rn. 11. Wohl gegen die Zulässigkeit von Vorerwerbsrechten auch BGH, 

Urteil vom 20. September 2004, Az. II ZR 288/02, NJW 2004, 3561 (3562); BayOLG, Beschluss 

vom 24. November 1988, Az. BReg 3 Z 111/88, NJW-RR 1989, 687 (688). Zum umgekehrten Fall 

der Zwangsabtretungsklausel vgl. Cremers, NZG 2023, 723. 

1032 LG München, Beschluss vom 27. Februar 2017, Az. 5 HK O 14748/16, AG 2017, 591. 

1033 Giedinghagen, AG 2017, R243 (R244); Koch, in: Koch AktG, § 68 Rn. 14; Liebscher, Konzern-

bildungskontrolle, 386 ff. Vgl. auch Kalss/Fleischer, AG 2013, 693. 

1034 Gätsch, in: Happ Aktienrecht, 4.03 Rn. 1.1; Merkt, in: GroKo AktG, § 68 Rn. 300; Heinrich/Ill-

ner, in: Heidel Aktienrecht, § 68 AktG Rn. 11. 

1035 Noack, Gesellschaftervereinbarungen bei Kapitalgesellschaften, 282; Stupp, NZG 2005, 205 

(206). 
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bei § 68 Abs. 2 AktG um eine abschließende Regelung handele, ohne dass konk-

ret auf § 23 Abs. 5 S. 2 AktG abgestellt würde.1036  

Nach Ansicht einiger Autoren könne der Regelungsanordnung des § 68 Abs. 2 

AktG dadurch entsprochen werden, dass die Zustimmungserteilung der Gesell-

schaft an die Gewährung eines Vorerwerbsrechts zugunsten einer in der Satzung 

bestimmten Person gebunden würde. Denn bei der Gestaltung des Zustimmungs-

erfordernisses bestünden weite Spielräume.1037 Dadurch sei entsprechend § 68 

Abs. 2 AktG die Vinkulierung nur durch eine Zustimmung gebunden und dennoch 

faktisch der Zwang eines Vorerwerbsrechts sichergestellt.1038 Dagegen wird einge-

wandt, dass die Formulierung des § 68 Abs. 2 AktG damit ausgehöhlt werde, so-

dass im Ergebnis dennoch eine nach § 23 Abs. 5 S. 1 AktG unzulässige Abwei-

chung vorläge. Denn aufgrund des Wortlautes „darf“ in § 68 Abs. 2 S. 4 AktG 

könne jedenfalls keine Zustimmungsverweigerungspflicht statuiert werden.1039 Fer-

ner spreche der Zweck des § 68 Abs. 2 AktG gegen jede Art der Beschränkung 

der Veräußerungsmöglichkeiten der Aktie, die über die einfache Zustimmung der 

Gesellschaft hinausgehe.1040 

Dem wird entgegengehalten, dass durch die Statuierung eines Vorerwerbsrechts 

gerade keine Erschwernis der Veräußerung begründet werde.1041 Nach der An-

sicht des LG München seien satzungsmäßige Vorerwerbsrechte mit schuldrechtli-

chen Verpflichtungen vergleichbar,1042 weshalb es auf § 23 Abs. 5 AktG nicht an-

komme.1043 In der Literatur wird angenommen ein derartiges Vorerwerbsrecht sei 

als zulässige Ergänzung im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG anzusehen, da es die 

 
1036 Gätsch, in: Happ Aktienrecht, 4.03 Rn. 1.3; Hueck, in: FS Larenz 1973, 749 (755); Merkt, in: 

GroKo AktG, § 68 Rn. 300. 

1037 Namentlich eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH, Urteil vom 20. September 

2004, Az. II ZR 288/02, NJW 2004, 3561 (3562) könne dahingehend interpretiert werden, Stupp, 

NZG 2005, 205 (206). 

1038 Lutter/Drygala, in: KK-AktG, § 68 Rn. 70. 

1039 Grigoleit/Rachlitz, in: Grigoleit AktG, § 68 Rn. 28; Heckschen/Weitbrecht, NZG 2019, 721 

(725); Stupp, NZG 2005, 205 (206). 

1040 In diesem Sinne Reichert, AG, 2016, 677 (679). Vgl. auch BGH, Urteil vom 20. September 

2004, Az. II ZR 288/02, NJW 2004, 3561 (3562). 

1041 LG München, Beschluss vom 27. Februar 2017, Az. 5 HK O 14748/16, AG 2017, 591 (593); 

Koch, in: Koch AktG, § 68 Rn. 14. 

1042 LG München, Beschluss vom 27. Februar 2017, Az. 5 HK O 14748/16, AG 2017, 591 (593). 

1043 Giedinghagen, AG 2017, R243 (R244). 
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Übertragung der Aktie weder unmöglich mache, noch einen bestimmten Preis auf-

oktroyiere.1044 Modifiziert werde daher lediglich das „Wie“ nicht das „Ob“ der Über-

tragung.1045 

2. Vorerwerbsrechte als Nebenleistungspflichten 

Als weiteres Argument gegen die Zulässigkeit statuarischer Vorerwerbsrechte wird 

angeführt, dass Beschränkungen der Veräußerbarkeit von Aktien Nebenleistungs-

pflichten der Aktionäre darstellen. Diese seien nur in den Grenzen der §§ 54, 55 

AktG zulässig.1046 Da ein Vorerwerbsrecht keine wiederkehrende Pflicht sei, stelle 

jede Satzungsbestimmung, die den Aktionären Pflichten auferlegt, eine Abwei-

chung von den §§ 54, 55 AktG dar. Deshalb seien derartige Klauseln nach § 23 

Abs. 5 S. 1 AktG nichtig.1047 Hueck leitet dieses Ergebnis daraus her, dass Vorer-

werbsrechte zwar nicht geregelt seien und eine Abweichung deshalb nicht vorlie-

gen könne. Stattdessen sei ein abschließender Charakter des § 55 Abs. 1 AktG 

anzunehmen, weshalb die Nichtigkeit der Satzungsbestimmung aus § 23 Abs. 5 

S. 2 AktG folge.1048 Für dieses Ergebnis spreche zudem der Zweck der Satzungs-

strenge, die Verkehrsfähigkeit der Aktie zu sichern.1049 Vorerwerbsrechte, die dazu 

führten, dass die Aktie nicht mehr frei handelbar sei, würden diesem Zweck zuwi-

derlaufen. Dies werde dadurch unterstützt, dass die Handelbarkeit der Aktie unter 

den Schutz des Art. 14 GG falle und deshalb von besonderer Bedeutung sei.1050  

Demgegenüber wird aus denselben Erwägungen, die zu § 68 Abs. 2 AktG ange-

stellt wurden, von der Mindermeinung angenommen, dass die §§ 54, 55 AktG er-

gänzt würden und keine abschließenden Regelungen enthielten.1051 Immerhin 

 
1044 Giedinghagen, AG 2017, R243 (R244). 

1045 Giedinghagen, AG 2017, R243 (R244). 

1046 Kuntz, Gestaltung bei Kapitalgesellschaften, 735; Noack, Gesellschaftervereinbarungen bei 

Kapitalgesellschaften, 282. Ähnliche Argumentation bei BGH, Urteil vom 20. September 2004, Az. 

II ZR 288/02, NJW 2004, 3561 (3562). 

1047 Kuntz, Gestaltung bei Kapitalgesellschaften, 735 f. 

1048 Hueck, in: FS Larenz 1973, 749 (755). Ähnlich Stupp, NZG 2005, 205 (206), der sich jedoch 

nicht auf eine Variante des § 23 Abs. 5 AktG festlegt. Ebenfalls mit Bezug zu § 23 Abs. 5 AktG im 

Zusammenhang mit Veräußerungsverpflichtungen BayOLG, Beschluss vom 24. November 1988, 

Az. BReg 3 Z 111/88, NJW-RR 1989, 687 (688). 

1049 Bayer/Lieder, LMK 2004, 224 (225). Vgl. dazu auch oben Seiten 106 ff. 

1050 Bayer/Lieder, LMK 2004, 224 (225). 

1051 Giedinghagen, AG 2017, R243 (R244). 
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seien weder die Gläubiger noch das Gesellschaftsvermögen durch Vorerwerbs-

rechte gefährdet.1052 

3. Grundsatz der freien Übertragbarkeit von Aktien 

Zuletzt wird der Grundsatz der freien Übertragbarkeit der Aktien gegen eine Zuläs-

sigkeit von statuarischen Vorerwerbsrechten angeführt.1053 Er stünde Vorerwerbs-

rechten entgegen, obwohl er nicht gesetzlich normiert sei, da er schon vor der Ein-

führung des Aktiengesetzes bestanden habe und als Selbstverständlichkeit hinzu-

nehmen sei.1054 Er sei unantastbar und führe dazu, dass mit Ausnahme einer aus-

drücklichen gesetzlichen Zulassung selbst wenn gemäß § 180 Abs. 2 AktG der be-

troffene Aktionär zugestimmt habe, nicht von ihm abgewichen werden dürfe.1055  

Nach der Gegenansicht ist der Grundsatz der freien Übertragbarkeit der Aktien 

nicht zwingend.1056 Der Grundsatz der freien Übertragbarkeit der Aktien sei in § 68 

Abs. 2 AktG ausdrücklich durchbrochen, weshalb es zweifelhaft sei, einen zwin-

genden ungeschriebenen Grundsatz anzunehmen.1057 Aufgrund dessen wird argu-

mentiert, namentlich in Bezug auf Ergänzungen müsse im Zweifel die Satzungsau-

tonomie gelten und umgekehrt der abschließende Charakter einer gesetzlichen 

Regelung eindeutig erkennbar sein.1058 Es könne nicht davon gesprochen werden, 

dass von „Vorschriften dieses Gesetzes“ abgewichen werde.1059 Die freie Über-

tragbarkeit der Aktien sei gerade nicht ausdrücklich im Aktiengesetz statuiert, wes-

halb eine konterkarierende Satzungsbestimmung allenfalls als zulässige Ergän-

zung angesehen werden könne.1060  

 
1052 Giedinghagen, AG 2017, R243 (R244). 

1053 BGH, Urteil vom 20. September 2004, Az. II ZR 288/02, NJW 2004, 3561 (3562); Bayer/Lieder, 

LMK 2004, 224 (224); Bezzenberger, in: Schmidt/Lutter AktG, § 68 Rn. 16.  

1054 BayOLG, Beschluss vom 24. November 1988, Az. BReg 3 Z 111/88, NJW-RR 1989, 687 (688); 

Bayer/Lieder, LMK 2004, 224 (224). 

1055 In diesem Sinne Bezzenberger, in: Schmidt/Lutter AktG, § 68 Rn. 16. 

1056 Liebscher, Konzernbildungskontrolle, 386 ff.; mit Verweis auf Becker, ZGR 1986, 383 (393). 

Vorsichtiger formulieren Kalss/Fleischer, AG 2013, 693 (702). 

1057 Kalss/Fleischer, AG 2013, 693 (702). 

1058 „in dubio pro statuto“, Becker, ZGR 1986, 383 (393). Dies gelte nach Liebscher jedenfalls bei 

der personalistischen Aktiengesellschaft, Liebscher, Konzernbildungskontrolle, 388. Geboten sei 

eine restriktive Auslegung, Kalss/Fleischer, AG 2013, 693 (702). 

1059 In diese Richtung Kalss/Fleischer, AG 2013, 693 (702). 

1060 Liebscher, Konzernbildungskontrolle, 387. 
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II. Stellungnahme 

Einen Streitentscheid liefert die Anwendung des § 23 Abs. 5 AktG auf die Sat-

zungsbestimmung. Dabei sind die §§ 54, 55, und 68 Abs. 2 AktG ebenso wie der 

Grundsatz der freien Übertragbarkeit der Aktie in die Überlegung einzubeziehen. 

Letztlich ist die Statuierung von Vorerwerbsrechten in der Satzung allenfalls dann 

zulässig, wenn es sich bei der entsprechenden Satzungsbestimmung um eine 

nach § 23 Abs. 5 S. 2 AktG zulässige Ergänzung handelt, sofern nicht die Sat-

zungsermächtigung des § 68 Abs. 2 S. 1 AktG auch zu einem Zustimmungsmodell 

berechtigt, das Vorerwerbsrechte umfasst. 

1. Klassifizierung als Ergänzung 

Unzulässig sind statuarische Vorerwerbsrechte jedenfalls dann, wenn durch sie 

vom Aktiengesetz abgewichen wird, ohne dass dies durch eine Öffnungsklausel 

ausdrücklich zugelassen würde. Eine Abweichung liegt vor, wenn die gesetzliche 

Regelung durch eine Satzungsklausel ersetzt wird. Unabhängig von seinem Be-

stehen, kann jedenfalls der Grundsatz der freien Übertragbarkeit der Aktien keine 

derartige Regelung darstellen, da er nicht auf einer ausdrücklichen Normierung im 

Aktiengesetz gründet. Gesetzliche Regelungen, von denen abgewichen wird, kön-

nen entsprechend den obigen Ausführungen nur dann vorliegen, wenn sie tat-

sächlich Niederschlag im Gesetz gefunden haben. Ungeschriebene Grundsätze 

hingegen dürfen keine Berücksichtigung finden.1061 Der Grundsatz der freien 

Übertragbarkeit der Aktien stellt einen solchen ungeschriebenen Grundsatz dar, 

weil er nicht aus § 68 Abs. 2 AktG hergeleitet werden kann, sondern diese Vor-

schrift allenfalls Ausdruck für die Tatsache seines Bestehens ist. Schon der Bun-

desgerichtshof leitete diesen Grundsatz nicht unmittelbar aus dem Gesetz ab.1062 

Mangels geschriebener gesetzlicher Regelung liegt keine Abweichung im Sinne 

des § 23 Abs. 5 S. 1 AktG vom Grundsatz der freien Übertragbarkeit der Aktien 

vor. Er steht der Zulässigkeit von Satzungsbestimmungen folglich nicht entgegen. 

Im Gegensatz dazu ist die Vinkulierung der Aktien in § 68 Abs. 2 AktG ausdrück-

lich normiert. Fraglich ist, ob die Statuierung eines allgemein geltenden Vorer-

werbsrechts dabei eine Abweichung von § 68 Abs. 2 AktG darstellt oder diese 

Vorschrift lediglich ergänzt. Eine Ergänzung liegt vor, wenn das Gesetz eine der 

Satzungsbestimmung entsprechende Regelung nicht enthält oder eine gesetzliche 

Regelung durch die Satzungsbestimmung dem Gedanken nach weitergeführt wird, 

im Grundsatz jedoch unberührt bleibt. Dies ist durch Auslegung zu ermitteln. Der 

 
1061 Vgl. dazu oben Seiten 36 ff. 

1062 BGH, Urteil vom 20. September 2004, Az. II ZR 288/02, NJW 2004, 3561 (3562). 
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Wortlaut der Vorschrift betrifft ausdrücklich nur Namensaktien und die Möglichkeit 

ihre Übertragbarkeit an Zustimmungserfordernisse zu binden. Damit Vorerwerbs-

rechte als Abweichung von dieser Vorschrift klassifiziert werden könnten, müsste 

in § 68 Abs. 2 AktG gleichzeitig das Verbot der anderweitigen Vinkulierung von 

Aktien enthalten sein.1063 Als Ausnahmeregelung zum Grundsatz der freien Über-

tragbarkeit der Aktien muss § 68 Abs. 2 AktG restriktiv ausgelegt werden. Von der 

Vorschrift werden entsprechend ihrem Wortlaut ausschließlich Zustimmungserfor-

dernisse bei der Vinkulierung von Namensaktien geregelt. Folglich trifft die Vor-

schrift keine Aussage über Inhaberaktien und keine Aussage über Vorerwerbs-

rechte. In Bezug auf diesen Regelungsgehalt besteht daher eine Regelungslücke 

des Gesetzes, welche durch die hier in Rede stehende Satzungsbestimmung aus-

gefüllt würde. Es handelt sich bei statuarischen Vorerwerbsrechten folglich um 

eine Ergänzung zu § 68 Abs. 2 AktG. 

Allerdings könnte eine Abweichung von § 55 AktG vorliegen. Darin ist geregelt, 

dass Nebenleistungspflichten lediglich als wiederkehrende Leistungen an die Ge-

sellschaft vorgesehen werden dürfen. Dabei sind Nebenleistungspflichten nur für 

vinkulierte Namensaktien zulässig.1064 Das Vorerwerbsrecht könnte insoweit eine 

Nebenleistungspflicht sein, als sich der Aktionär gegenüber der Gesellschaft und 

gegenüber dem Berechtigten des Vorerwerbsrechts verpflichtet, unter bestimmten 

Voraussetzungen eine Veräußerung an den Berechtigten vorzunehmen. Unter Ne-

benleistungspflichten im Sinne des § 55 AktG fallen allerdings nur wiederkehren-

den Leistungen. Darüber hinaus wird in § 55 AktG nicht ausdrücklich festgelegt, 

dass andere Verpflichtungen der Aktionäre nicht statthaft sind. Weil die Verpflich-

tung zur Gewährung eines Vorerwerbsrechts eine einmalige Leistung ist, stellt sie 

keine Abweichung zu § 55 AktG dar. Da Vorerwerbsrechte daher nicht von § 55 

Abs. 1 AktG geregelt werden, besteht eine Regelungslücke des Aktiengesetzes 

auch in Bezug auf § 55 AktG. Folglich handelt es sich bei Satzungsbestimmungen 

über Vorerwerbsrechte um Ergänzungen zu §§ 55 und 68 Abs. 2 AktG im Sinne 

des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG. 

2. Abschließende Regelung 

Die durch die Etablierung von Vorerwerbsrechten in die Satzung eingeführte Er-

gänzung ist zulässig, wenn weder § 55 AktG noch § 68 Abs. 2 AktG eine abschlie-

ßende Regelung enthalten. Eine Vorschrift des Aktiengesetzes enthält eine ab-

schließende Regelung im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG, wenn die Regelung 

 
1063 In diese Richtung Stupp, NZG 2005, 205 (206). 

1064 Cahn/v. Spannenberg, in: BeckOGK AktG, § 55 Rn. 17; Koch, in: Koch AktG, § 55 Rn. 2; Lie-

der, in: Bürgers/Lieder AktG, § 55 Rn. 3. 
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dem Schutz außenstehender Dritter dient oder eine materielle Regelung des 

Funktionskreises eines Beteiligten in der Aktiengesellschaft betroffen ist, soweit 

dieser Funktionskreis nicht durch eine Öffnungsklausel durchbrochen wird. 

a. Betroffenheit Dritter 

Dabei wäre zunächst daran zu denken, dass Vorerwerbsrechte Außenwirkung ent-

falten und schon aus diesem Grund die §§ 55 Abs. 1, 68 Abs. 2 AktG als abschlie-

ßend ausgelegt werden müssten. Diese Argumentation läuft zum einen leer, wenn 

die Vorerwerbsrechte zugunsten der Gesellschaft selbst oder anderen Aktionären 

eingeräumt würden. Aber auch wenn das Vorerwerbsrecht einen außenstehenden 

Dritten begünstigt, wird dem eigentlichen Käufer der Aktie keine besondere Pflicht 

auferlegt. Er sieht sich wie jeder Käufer eines beliebigen Gegenstandes lediglich 

dem Risiko ausgesetzt, dass sein Verkäufer nicht leistet. Er wird folglich nicht ent-

gegen der gesetzgeberischen Konzeption belastet. §§ 55 Abs. 1, 68 Abs. 2 AktG 

haben dementsprechend keine gläubigerschützende Funktion, die eine abschlie-

ßende Regelung begründen könnte. 

b. Öffnungsklausel des Gesetzes  

Der abschließenden Wirkung des § 68 Abs. 2 AktG könnte entgegenstehen, dass 

der Gesetzgeber mit dieser Vorschrift eine Öffnung des Gesetzes für die Gestal-

tung der Satzung vorgesehen hat. Dadurch könnte insbesondere eine Satzungs-

bestimmung für zulässig erklärt werden, welche die Zustimmungserteilung durch 

die Gesellschaft zwingend an die Einräumung eines Vorerwerbsrechts bindet. Da 

nach dieser Öffnungsklausel jedoch ausschließlich Zustimmungserfordernisse für 

Namensaktien eingeführt werden dürfen, betrifft die Öffnungsklausel keine Aktien-

gesellschaften mit Inhaberaktien. Darüber hinaus sind Vorerwerbsrechte unabhän-

gig von einer Zustimmung ganz offensichtlich nicht von dieser Öffnungsklausel 

umfasst. Eine Auslegung, wonach die Zustimmung nur erteilt werden darf, wenn 

ein Vorerwerbsrecht gewährt wurde, steht der Wortlaut des § 68 Abs. 2 S. 4 AktG 

entgegen, weil hier lediglich davon die Rede ist, zu bestimmen, wann die Zustim-

mung verweigert werden „darf“. Die Satzung kann hingegen nicht vorsehen, wann 

die Zustimmung verweigert werden muss. Folglich ist keine Gestaltungsvariante 

der Satzung denkbar durch die die Bindung der Aktienübertragung an ein Vorer-

werbsrecht von § 68 Abs. 2 AktG zugelassen werden sollte. Dementsprechend 

führt jedenfalls diese Öffnungsklausel nicht dazu, dass § 68 Abs. 2 AktG keine ab-

schließende Regelung enthält. 
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c. Kapitalgeberfunktion der Aktionäre 

Die abschließende Wirkung sowohl des § 68 Abs. 2 AktG als auch der §§ 54, 55 

AktG könnte sich jedoch aus einer Beurteilung der Funktionskreise des Aktienge-

setzes ergeben. Die Vorschriften enthielten dann abschließende Regelungen, 

wenn durch die Statuierung von Vorerwerbsrechten der Funktionskreis eines Be-

teiligten der Aktiengesellschaft materiell betroffen wäre.  

Hier könnte der Funktionskreis der Aktionäre betroffen sein, wenn die Kapitalge-

berfunktion dadurch belastet würde, dass in der Statuierung von Vorerwerbsrech-

ten eine Erschwernis der Veräußerung läge. Denn um aus der Aktiengesellschaft 

auszutreten, besteht für die Aktionäre lediglich die Möglichkeit der Veräußerung 

der Anteile. Diese muss zum Zwecke der Entscheidungsfreiheit des Aktionärs auf-

rechterhalten bleiben.1065 Andernfalls bestünde für Kapitalgeber bei der Aktienge-

sellschaft ein erhöhtes Liquiditätsrisiko. Dabei beschreibt § 68 Abs. 2 AktG den 

Funktionskreis der Aktionäre in der Weise, dass die Veräußerung der Anteile 

durch die Satzung nur bei Namensaktien und nur durch das Zustimmungserforder-

nis der Gesellschaft erschwert werden darf. Wäre aufgrund der Vorerwerbsklausel 

die Veräußerung der Anteile erschwert, läge darin deshalb ein materieller Eingriff 

in den Funktionskreis der Aktionäre. Sofern Vorerwerbsrechte demgegenüber die 

Veräußerung nicht behindern und lediglich gestaltend in den Ausstieg aus der Ge-

sellschaft eingreifen, läge ein formeller Eingriff in den Funktionskreis der Aktionäre 

vor. Eine abschließende Regelung wäre nicht gegeben. 

Das ausschlaggebende Kriterium ist damit, ob der Austritt aus der Aktiengesell-

schaft bei Bestehen eines Vorerwerbsrechts tatsächlich schwieriger ist. Dies wäre 

dann der Fall, wenn potentielle Erwerber als Dritte von dem Erwerb der Anteile 

aus dem Grund Abstand nähmen, dass ein Vorerwerbsrecht besteht. Dies ist je-

doch nicht der Fall. Denn der Erwerber setzt sich keinen zusätzlichen Risiken aus, 

wenn er Anteile erwirbt, die mit Vorerwerbsrechten belastet sind. Ähnlich wie in 

dem Fall, dass ein Vorkaufsrecht schuldrechtlich vereinbart wurde, besteht für den 

Erwerber nur die Gefahr, dass der Kaufvertrag über die Anteile nicht erfüllt wird. 

Dieses Risiko besteht indessen bei jedem Kaufvertrag. Eine geminderte Nach-

frage nach den Anteilen ergibt sich daraus nicht. Selbst dann, wenn der Anteilser-

werb dem aus der Satzung hervorgehenden Vorerwerbsberechtigten vor dem ei-

gentlich anvisierten Verkauf der Anteile angeboten werden muss, hindert dies den 

Aktionär nicht am Austritt aus der Gesellschaft. Stattdessen existiert schlicht ein 

weiterer potentieller Erwerber. Folglich liegt weder eine Erschwernis des Austritts 

aus der Gesellschaft noch der Veräußerung der Anteile vor. Im Hinblick auf die 

 
1065 So auch Bayer/Lieder, LMK 2004, 224 (225); Noack, Gesellschaftervereinbarungen bei Kapital-

gesellschaften, 282. 
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durch § 68 Abs. 2 AktG beschriebene Kapitalgeberfunktion der Aktionäre kann so-

mit keine abschließende Regelung festgestellt werden. 

d. Eigentümerfunktion der Aktionäre 

Der Funktionskreis der Aktionäre als Eigentümer der Gesellschaft könnte durch 

Vorerwerbsrechte insoweit betroffen sein, als §§ 54, 55 AktG festlegen, dass den 

Aktionären neben der Einlagepflicht lediglich die in § 55 AktG vorgesehenen Ne-

benleistungspflichten auferlegt werden können. Dies stünde der Statuierung von 

Vorerwerbsrechten entgegen, weil die Aktionäre mit der Pflicht zur Andienung der 

Anteile belastet wären. Diese Pflicht, deren Verletzung potentiell Schadensersatz-

verpflichtungen mit sich bringt, ist im Aktiengesetz nicht vorgesehen. Folglich ist 

auch der Funktionskreis der Aktionäre nach der gesetzgeberischen Konzeption 

nicht mit diesen Pflichten belastet. Aus einer Gesamtschau der §§ 55, 68 Abs. 2 

und 180 AktG ergibt sich, dass den Aktionären grundsätzlich mit Ausnahme der 

Einlagepflicht überhaupt keine Pflichten auferlegt werden sollen. Lediglich in dem 

seltenen Fall, dass die Aktiengesellschaft Namensaktien ausgibt, werden einzelne 

zusätzliche Pflichten gestattet. Aber auch diese sollen nur unter konkreten Vorzei-

chen stehen. Sie sollen nämlich wiederkehrend sein und damit einen Bezug zum 

Verbleib des Aktionärs in dem Verband haben. Dies ist für Vorerwerbsrechte nicht 

der Fall, da sie gerade dann greifen, wenn der Austritt aus dem Verband beab-

sichtigt ist. Sofern keine Namensaktien ausgegeben wurden, liegt der Fall noch of-

fensichtlicher. Aktionäre sollen keine zusätzlichen Pflichten haben. Dies wider-

spräche der kapitalmarktorientierten Ausrichtung der Aktiengesellschaft. Der Funk-

tionskreis der Aktionäre ist damit frei von einmaligen besonderen Verpflichtungen. 

Dies würde durch die Statuierung von Vorerwerbsrechten verändert. Darin liegt 

auch ein materieller Eingriff in den Funktionskreis, weil Pflichten entstehen und 

nicht modifiziert werden. Folglich ist § 55 Abs. 1 AktG als abschließende Regelung 

in Bezug auf Vorerwerbsrechte anzusehen. 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 180 Abs. 1 AktG. Dieser bindet die 

Auferlegung von Nebenverpflichtungen an die Zustimmung des betroffenen Aktio-

närs. Da der Begriff der Nebenverpflichtung im Lichte des § 55 Abs. 1 AktG gese-

hen werden muss, betrifft § 180 Abs. 1 AktG jedoch nur die in § 55 Abs. 1 AktG 

zugelassenen Nebenverpflichtungen1066 und somit lediglich wiederkehrende Leis-

tungen des Aktionärs. Diese parallele Auslegung führt dazu, dass kein Zustim-

mungserfordernis für die Einführung von Vorerwerbsrechten nach § 180 Abs. 1 

AktG besteht, weil sie gerade keine wiederkehrenden Verpflichtungen darstellen. 

 
1066 Vgl. Greitemann/Pfefferler, in: Hölters/Weber AktG, § 180 Rn. 2; Holzborn, in: BeckOGK AktG, 

§ 180 Rn. 4; Koch, in: Koch AktG, § 180 Rn. 2. 
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Die abschließende Wirkung des § 55 Abs. 1 AktG wird somit nicht dadurch aufge-

hoben, dass alle betroffenen Aktionäre der entsprechenden Satzungsbestimmung 

zustimmen. 

III. Ergebnis 

Vorerwerbsrechte können folglich nicht in der Satzung festgeschrieben werden. 

Zwar geht mit ihnen keine Erschwernis der Veräußerung einher, die § 68 Abs. 2 

AktG verbieten würde. Allerdings sind Satzungsbestimmungen, die Vorerwerbs-

rechte vorsehen, nach § 23 Abs. 5 S. 2 AktG unzulässig, weil § 55 Abs. 1 AktG 

eine abschließende Regelung vorsieht.  



 

 
243 

§ 6 Rechtsfolgen des Verstoßes gegen die Satzungsstrenge 

Bisher wurde umfassend dargelegt, wann eine Satzungsbestimmung aufgrund ih-

res Verhältnisses zum Aktiengesetz gemäß § 23 Abs. 5 AktG unzulässig ist. Offen 

geblieben ist jedoch, zu welcher Rechtsfolge der Verstoß gegen § 23 Abs. 5 AktG 

führt. Dabei sind drei verschiedene Situationen zu unterscheiden in denen sich die 

Unzulässigkeit von Satzungsbestimmungen auswirken kann. Vor der Registerein-

tragung der Gesellschaft führen Verstöße gegen die Satzungsstrenge zu einem 

Errichtungsmangel, sodass nach § 38 Abs. 1 S. 2 AktG nicht eingetragen werden 

darf.1067 Erfolgte dennoch die Eintragung, führen Mängel der Gründungssatzung 

jedenfalls zur Nichtigkeit der entsprechenden Klausel. Nach vorzugswürdiger An-

sicht folgt diese Nichtigkeitsfolge unmittelbar aus § 23 Abs. 5 AktG.1068 Denn nur 

dadurch ist dem Zweck der Satzungsstrenge ausreichend Rechnung getragen.1069 

Problematisch ist die dritte Konstellation, in der eine Satzungsbestimmung unter 

Verstoß gegen § 23 Abs. 5 AktG erst durch satzungsändernden Beschluss einge-

führt werden soll.  

A. Meinungsstand  

Hinsichtlich der Nichtigkeit satzungsändernder Hauptversammlungsbeschlüsse 

wird überwiegend die Nichtigkeitsfolge nicht aus § 23 Abs. 5 AktG, sondern aus 

§ 241 Nr. 3 AktG hergeleitet.1070 Dabei könne es nach Ansicht einiger dazu kom-

men, dass trotz eines Verstoßes gegen die Satzungsstrenge der entsprechende 

Hauptversammlungsbeschluss lediglich anfechtbar sei,1071 mit der Folge, dass 

 
1067 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 157; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 43; König, in: Bürgers/Lieder 

AktG, § 23 Rn. 47; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 54; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 259; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 62; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 42; Vet-

ter, in: Henssler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 25. 

1068 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 43; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 170; Röhricht/Schall, in: 

GroKo AktG, § 23 Rn. 260. A.A. Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 158; Bendfeld, Satzungsstrenge, 

125, 137; Sailer-Coceani, in: MüHdB GesR, Band 4, § 6 Rn. 12; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, 

§ 23 Rn. 32. Vertreter der Gegenansicht wollen auch auf die Gründungssatzung § 241 Nr. 3 AktG 

analog anwenden. Dies ist schon mangels planwidriger Regelungslücke abzulehnen. 

1069 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 170. 

1070 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 158; Bendfeld, Satzungsstrenge, 122 ff.; Huber, in: FS Coing 

1982, 167 (187); Koch, ZHR 182 (2018), 378 (388); Koch, in: Koch AktG, § 241 Rn. 15; König, in: 

Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 47; Schäfer, in: MüKo AktG, § 241 Rn. 71; Schwab, in: Schmidt/Lut-

ter AktG, § 241 Rn. 24; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 61; Solveen, in: Hölters/Weber 

AktG, § 23 Rn. 32; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 42. 

1071 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 158; Bendfeld, Satzungsstrenge, 122 ff.; König, in: Bürgers/Lie-

der AktG, § 23 Rn. 47; Schäfer, in: MüKo AktG, § 241 Rn. 71; Schwab, in: Schmidt/Lutter AktG, § 
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auch gesetzeswidrige Satzungsbestimmungen nach Ablauf der Anfechtungsfrist 

rechtswirksam beschlossen werden könnten. Im Einzelnen wird hierzu folgendes 

vertreten. 

I. Generelle Nichtigkeit 

Teilweise wird angenommen, bei Satzungsänderungen folge die Nichtigkeit von 

Hauptversammlungsbeschluss und Satzungsbestimmung unmittelbar aus § 23 

Abs. 5 AktG.1072 Dies gebiete sowohl der Wortlaut dieser Norm als auch der 

Zweck der Satzungsstrenge die zukünftigen Aktionäre zu schützen.1073 Anderer-

seits wird angenommen, dass zwar jeder Verstoß gegen § 23 Abs. 5 AktG zur 

Nichtigkeit der Satzungsbestimmung führe. Dies ergebe sich jedoch im Rahmen 

von Satzungsänderungen daraus, dass in einem Verstoß gegen § 23 Abs. 5 AktG 

zugleich ein Verstoß gegen das Wesen der Aktiengesellschaft im Sinne des § 241 

Nr. 3 AktG liege.1074 „Wesen der Aktiengesellschaft“ sei im Sinne der Verfassung 

der Aktiengesellschaft zu verstehen, wie sie durch die Rechtsordnung zwingend 

festgelegt sei.1075 Dies gebiete auch eine historische Betrachtung des § 241 AktG, 

da schon früher bei verhältnismäßig geringfügigen Verstößen gegen das Aktienge-

setz die Nichtigkeit der Satzungsbestimmungen angenommen worden sei.1076 Da-

gegen wird angeführt, dass die generelle Nichtigkeit bei Verstößen gegen § 23 

Abs. 5 AktG die Schwere des konkreten Verstoßes nicht ausreichend berücksich-

tige.1077 Darüber hinaus werde nahezu der gesamte Normenbestand des Aktien-

rechts zu einem Wesensmerkmal der Aktiengesellschaft.1078 

 
241 Rn. 24; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 62; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 

Rn. 32. 

1072 Ehmann, in: Grigoleit AktG, § 241 Rn. 16; Geßler, ZGR 1980, 427 (444); Huber, in: FS Coing 

1982, 167 (184 ff.); Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 170 f.; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 260; Schlüter, Schiedsbindung von Organmitgliedern, 217. 

1073 Geßler, ZGR 1980, 427 (444); Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 170 f.; Röhricht/Schall, in: 

GroKo AktG, § 23 Rn. 260. 

1074 Huber, in: FS Coing 1982, 167 (187); Koch, ZHR 182 (2018), 378 (388); Koch, in: Koch AktG, 

§ 241 Rn. 15; Vedder, in: Grigoleit AktG, § 23 Rn. 42.  

1075 Huber, in: FS Coing 1982, 167 (184 ff.). Zustimmend Koch, ZHR 182 (2018), 378 (386); Koch, 

in: Koch AktG, § 241 Rn. 15. 

1076 Huber, in: FS Coing 1982, 167 (185 f.); Koch, ZHR 182 (2018), 378 (388); Koch, in: Koch AktG, 

§ 23 Rn. 43; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 170. 

1077 Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 32. 

1078 Bendfeld, Satzungsstrenge, 128. 
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II. Verstoß gegen das Wesen der Aktiengesellschaft 

Zum Teil wird angenommen, dass eine Nichtigkeit von satzungsändernden Be-

schlüssen aus einer differenzierenden Betrachtung des § 241 Nr. 3 AktG folge, da 

dieser gegenüber § 23 Abs. 5 AktG in Bezug auf Satzungsänderungen die speziel-

lere Vorschrift sei.1079 Dabei wird eine Nichtigkeit nur dann angenommen, wenn 

eine Satzungsbestimmung gegen eine Einzelbestimmung des Aktiengesetzes ver-

stoße, die zum aktienrechtlichen Regelungskern gehöre.1080 Im Übrigen komme 

nur eine Anfechtung in Betracht, da das Wesen der Aktiengesellschaft nicht betrof-

fen sei.1081 Das Wesen der Aktiengesellschaft werde insoweit nur durch den „un-

verbrüchlichen Normenbestand“ des Aktiengesetzes gebildet.1082 Dies entspreche 

der gesetzgeberischen Konzeption, wonach im Sinne der Rechtssicherheit die 

Nichtigkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen die Ausnahme darstellen 

solle.1083 Die Anfechtbarkeit soll insgesamt dann gegeben sein, wenn die Aktio-

näre auf die Anforderungen an den Hauptversammlungsbeschluss wirksam ver-

zichten könnten, was in Bezug auf § 23 Abs. 5 AktG unter Umständen der Fall 

sein könne.1084 Zum Teil verschwimmen innerhalb dieser Ansicht die Grenzen der 

Tatbestandsvarianten des § 241 Nr. 3 AktG.1085 Denn ein satzungsändernder Be-

schluss sei nach manchen Vertretern dieser Meinungsgruppe nur dann nichtig, 

wenn die Satzungsregelung nach ihrem konkreten Inhalt gegen eine Einzelnorm 

verstoße, die nach ihrem Inhalt ausschließlich oder überwiegend dem öffentlichen 

 
1079 Bendfeld, Satzungsstrenge, 126; Schäfer, in: MüKo AktG, § 241 Rn. 71. § 23 Abs. 5 AktG 

könne nämlich gerade keine ungeschriebener Nichtigkeitsgrund entnommen werden, Schwab, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 241 Rn. 24. 

1080 König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 47; Schäfer, in: MüKo AktG, § 241 Rn. 71; Seibt, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 23 Rn. 62; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 32. Drescher nimmt 

an, dass bei einem Verstoß gegen § 23 Abs. 5 AktG stets ein Verstoß gegen § 241 Nr. 3 AktG vor-

liegt, Drescher, in: BeckOGK AktG, § 241 Rn. 217 ff. 

1081 Schäfer, in: MüKo AktG, § 241 Rn. 71; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 47. 

1082 Zöllner, in: KK-AktG, 1. Auflage, § 241 Rn. 15. Zu ähnlichen Formulierungen, die jedoch im 

Kern dasselbe meinen, vgl. Koch, ZHR 182 (2018), 378 (385). Unterschiede hinsichtlich der Be-

deutung der einzelnen Formulierungen macht zu Unrecht Bendfeld, Bendfeld, Satzungsstrenge, 

129. 

1083 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 158; Schäfer, in: MüKo AktG, § 241 Rn. 71. Zustimmend Eng-

lisch/Ruttmann, in: Hölters/Weber AktG, § 241 Rn. 56. Dafür, dass das Regel-Ausnahme-Verhält-

nis beibehalten werde, weil lediglich inhaltliche Fehler, die auch zukünftige Aktionäre betreffen, zur 

Nichtigkeit führen, Koch, ZHR 182 (2018), 378 (388 ff.). 

1084 Schäfer, in: MüKo AktG, § 241 Rn. 71; Schwab, in: Schmidt/Lutter AktG, § 241 Rn. 24. 

1085 So bei König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 47; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 

Rn. 32. 
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Interesse diene.1086 Dies sei in Bezug auf Normen betreffend die Struktur der Akti-

engesellschaft der Fall, weil diese Struktur aufgrund ihrer Ausrichtung als Publi-

kumsgesellschaft stets im öffentlichen Interesse stehe.1087  

Dieser Ansicht wird entgegengehalten, dass sich § 241 AktG nicht mit der Wirk-

samkeit von Satzungsbestimmungen sondern von Hauptversammlungsbeschlüs-

sen befasse, weshalb hieraus kein unmittelbarer Lösungsansatz gewonnen wer-

den könne.1088 Zudem dürfe es keinen Unterschied machen, ob Satzungsbestim-

mungen erst nachträglich oder schon in der Gründungssatzung eingeführt wur-

den.1089 Darüber hinaus dürfe eine Anfechtbarkeit bei Verstößen gegen § 23 

Abs. 5 AktG aus dem Grund nicht angenommen werden, dass die Anfechtbarkeit 

nur zulässig sei, wenn die Aktionäre wirksam auf die Fehlerkorrektur verzichten 

könnten. Dies sei jedoch bei § 23 Abs. 5 AktG nicht der Fall, da er auch die zu-

künftigen Aktionäre schütze.1090 Es sei widersprüchlich und führe zu Rechtsunsi-

cherheiten, anzunehmen, dass die Aktionäre Satzungsbestimmungen, die in der 

Gründungssatzung stets nichtig wären, durch Satzungsänderung wirksam einfüh-

ren können, wenn sie die Anfechtungsfrist verstreichen ließen.1091 Aus diesem 

Grund nehmen einzelne Stimmen an, dass § 241 Nr. 3 AktG analog auf die Grün-

dungssatzung anzuwenden sei.1092 Letzteres sei demgegenüber aus dem Grund 

unzulässig, dass § 23 Abs. 5 AktG die Vertragsebene betreffe, während § 241 

AktG nur Hauptversammlungsbeschlüsse regele.1093  

 
1086 Bendfeld, Satzungsstrenge, 122 ff.; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 23 Rn. 47; Schwab, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 241 Rn. 24; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 32. 

1087 Schwab, in: Schmidt/Lutter AktG, § 241 Rn. 24. 

1088 Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 171; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 261. Ähnlich 

Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 43. 

1089 Geßler, ZGR 1980, 427 (443 f.); Huber, in: FS Coing 1982, 167 (184); Koch, ZHR 182 (2018), 

378 (387); Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 171; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 261. 

1090 Koch, ZHR 182 (2018), 378 (387). Gegen eine Relevanz des Schutzes der künftigen Aktionäre 

spricht sich Bendfeld aus, da § 23 Abs. 5 AktG auch Vorschriften zu zwingendem Recht mache, 

die diesen Schutz nicht bezweckten, Bendfeld, Satzungsstrenge, 126. 

1091 Huber, in: FS Coing 1982, 167 (184, 187); Koch, ZHR 182 (2018), 378 (387); Koch, in: Koch 

AktG, § 241 Rn. 15. 

1092 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 158; Bendfeld, Satzungsstrenge, 125, 137; Sailer-Coceani, in: 

MüHdB GesR, Band 4, § 6 Rn. 12; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 32. Dagegen Koch, 

in: Koch AktG, § 23 Rn. 43; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 261. 

1093 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 43; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 171. 
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III. Grundsatz der Anfechtbarkeit 

Lediglich Werner nimmt an, dass entsprechend des generellen Verhältnisses zwi-

schen § 241 AktG und § 243 AktG die Anfechtbarkeit auch bei Verstößen gegen 

§ 23 Abs. 5 AktG der Regelfall sei.1094 Denn die Nichtigkeit des Beschlusses 

könne nicht daraus abgeleitet werden, dass es sich bei § 23 Abs. 5 AktG um eine 

Verbotsnorm handelt, da ähnliche Verstöße gegen das Aktiengesetz ebenfalls le-

diglich die Anfechtbarkeit zur Folge hätten.1095 Stattdessen sei zu berücksichtigen, 

dass die Anwendung der Satzungsstrenge mit Unsicherheiten behaftet sei, wes-

halb eine generelle Nichtigkeit bei Verstoß gegen diese Vorschrift zu erheblichen 

Rechtsunsicherheiten führe. Dies sei nicht hinnehmbar.1096 § 241 Nr. 3 AktG sei 

auf satzungsändernde Beschlüsse daher nur bei schweren und offenkundigen 

Verstößen anzuwenden.1097 

B. Stellungnahme 

Problematisch ist, dass § 241 AktG grundsätzlich eine abschließende Aufzählung 

für Nichtigkeitsgründe von Hauptversammlungsbeschlüssen enthält, die nur in 

Ausnahmefällen ergänzt wird.1098 Gleichzeitig ist aber erforderlich, dass ein Ver-

stoß gegen § 23 Abs. 5 AktG in der Gründungssatzung in gleicher Weise behan-

delt wird, wie bei Satzungsänderungen. Denn nur dadurch kann einer Umgehung 

der Regelungsanordnung des § 23 Abs. 5 AktG durch nachträgliche Satzungsän-

derungen begegnet werden. Davon ausgehend ergibt sich folgende Beurteilung 

der Rechtsfolgenseite der Satzungsstrenge. 

I. Keine Anfechtbarkeit von satzungsändernden Beschlüssen 

Schon im Ansatz ist der Ansicht eine Absage zu erteilen, die bei einem Verstoß 

gegen § 23 Abs. 5 AktG bei satzungsändernden Beschlüssen eine Anfechtbarkeit 

des Beschlusses annimmt. Denn dadurch könnten Satzungsbestimmungen bei 

solchen Verstößen nach Ablauf der Anfechtungsfrist wirksam in die Satzung der 

 
1094 Werner, AG 1968, 181 (182). 

1095 Werner, AG 1968, 181 (182). 

1096 Werner, AG 1968, 181 (182). 

1097 Werner, AG 1968, 181 (182). 

1098 Drescher, in: BeckOGK AktG, § 241 Rn. 51; Schäfer, in: MüKo AktG, § 241 Rn. 9. Mit Ein-

schränkungen Koch, in: Koch AktG, § 241 Rn. 1. 
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Aktiengesellschaft eingeführt werden.1099 Es leuchtet nicht ein, warum die Nichtig-

keitsfolge beim Verstoß gegen die Satzungsstrenge als einer der prägendsten 

Grundsätze des Aktienrechts nicht einheitlich erfolgen soll.1100 Dadurch würde die 

Rechtsfolge des § 23 Abs. 5 AktG noch einmal aufgegliedert, obwohl der Wortlaut 

des § 23 Abs. 5 AktG ein klares Verbot ausspricht. Zum anderen wird eine bloße 

Anfechtbarkeit von Satzungsklauseln, die gegen § 23 Abs. 5 AktG verstoßen, dem 

gesetzgeberischen Willen, das Aktienrecht weitestgehend zwingend auszugestal-

ten, nicht im Ansatz gerecht. Der schon von Koch betonte Schutz der zukünftigen 

Anleger,1101 der durch § 23 Abs. 5 AktG erreicht werden soll, wäre nicht in dem er-

forderlichen Maße gewährleistet. Weiterhin konterkariert diese Ansicht das Bedürf-

nis nach Rechtssicherheit bei der Satzungsstrenge durch die gesteigerte Unsi-

cherheit darüber, ob es sich nun um nichtige oder anfechtbare Satzungsbestim-

mungen handelt. Folglich muss ein Verstoß gegen § 23 Abs. 5 AktG jedenfalls 

stets zur Nichtigkeit der entsprechenden Satzungsbestimmung führen. 

Deshalb sollte § 241 AktG nicht analog auf die Gründungssatzung angewendet 

werden. Auch hierbei ist nicht ersichtlich, warum die Wirksamkeit von gesetzes-

widrigen Satzungsbestimmungen zugelassen werden sollte. Zudem fehlt es an der 

für die analoge Anwendung erforderlichen vergleichbaren Interessenlage. § 241 

AktG regelt die Nichtigkeit eines Hauptversammlungsbeschlusses. Hauptver-

sammlungsbeschlüsse sind aufgrund ihrer Rechtsnatur als nichtvertragliches Bün-

del von Stimmabgaben1102 ohne organisationsrechtlichen Charakter von der ver-

traglich statuierten Gründungssatzung zu unterscheiden. Deshalb ist nicht nur die 

Prämisse der Anwendung des § 241 AktG auf die Gründungssatzung falsch, son-

dern auch die dogmatische Grundlage nicht haltbar.  

II. Nichtigkeitsfolge 

Es steht demnach fest, dass die Folge eines Verstoßes gegen § 23 Abs. 5 AktG 

die Nichtigkeit der entsprechenden Satzungsbestimmung zur Folge haben muss. 

Fraglich ist, ob diese Rechtsfolge – wie bei der Gründungssatzung – aus § 23 

Abs. 5 AktG unmittelbar hergeleitet werden kann oder ob dies aus § 241 Nr. 3 

AktG folgt, weil ein Verstoß gegen die Satzungsstrenge zugleich einen Verstoß 

 
1099 Vgl. dazu Huber, in: FS Coing 1982, 167 (184). 

1100 So auch Geßler, ZGR 1980, 427 (443); Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 170 f.; Röhricht/Schall, 

in: GroKo AktG, § 23 Rn. 261. A.A. Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 158; Braunfels, in: Heidel Aktien-

recht, § 23 AktG Rn. 40. 

1101 Koch, ZHR 182 (2018), 378 (387). 

1102 Koch, in: Koch AktG, § 133 Rn. 3 m.w.N.  
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gegen das Wesen der Aktiengesellschaft bedeutet. Richtigerweise ist hier zwi-

schen der Satzung und dem Hauptversammlungsbeschluss zu differenzieren. Es 

muss beachtet werden, dass der satzungsändernde Beschluss mit der Satzung 

nicht identisch ist. 

1. Nichtigkeit der Satzungsbestimmung 

Die Nichtigkeit einer Satzungsbestimmung, die unter Verstoß gegen die Satzungs-

strenge in die Satzung eingeführt wurde, folgt unmittelbar aus § 23 Abs. 5 AktG. 

Insoweit besteht zwischen der Gründungssatzung und der geänderten Satzung 

kein Unterschied. Denn nicht § 241 AktG, sondern § 23 Abs. 5 AktG befasst sich 

mit der Zulässigkeit von Satzungsbestimmungen. Dabei soll § 23 Abs. 5 AktG die 

Privatautonomie einschränken, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.1103 Zwin-

gendes Aktienrecht soll folglich nicht zur Disposition der Aktionäre oder der Haupt-

versammlung stehen, weshalb schon aus der Satzungsstrenge selbst die Nichtig-

keit folgen muss. Zudem kann der Vorrang des Gesetzes nur dadurch gesichert 

werden, dass eine Nichtigkeit nach § 23 Abs. 5 AktG angenommen wird.1104  

2. Nichtigkeit des satzungsändernden Hauptversammlungsbeschlusses 

Im Gleichlauf mit dieser Wertung ist der satzungsändernde Beschluss stets nach 

§ 241 Nr. 3 AktG nichtig, weil mit einem Verstoß gegen § 23 Abs. 5 AktG zugleich 

ein Verstoß gegen das Wesen der Aktiengesellschaft einhergeht.  

a. Die Satzungsstrenge als Wesensmerkmal 

Dies folgt daraus, dass § 23 Abs. 5 AktG zu den für die Aktiengesellschaft wesent-

lichsten Vorschriften gehört. Sie ist der Grundsatz, welcher das Aktienrecht prägt 

wie kaum ein anderer. § 23 Abs. 5 AktG gehört deshalb zum „unverbrüchlichen 

Normenbestand“1105 des Aktiengesetzes. Es kommt insoweit nicht darauf an, wel-

che Vorschrift im konkreten Einzelfall für zwingend erklärt wird. Eine Gewichtung 

des einzelnen Verstoßes darf nicht erfolgen. Denn prägend für die Aktiengesell-

schaft ist gerade, dass die Satzungsstrenge auf jede einzelne Vorschrift des Akti-

engesetzes ausstrahlt und so eine Begrenzung der Privatautonomie zur Sicherung 

 
1103 Dazu oben Seite 105. 

1104 So schon Geßler, ZGR 1980, 427 (444). 

1105 Zöllner, in: KK-AktG, 1. Auflage, § 241 Rn. 15. 
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der Verkehrsfähigkeit, sowie zum Schutze der Aktionäre und der Gläubiger vorge-

nommen wird. Deshalb ist auch Huber1106 darin zuzustimmen, dass mit dem We-

sen der Aktiengesellschaft das zwingende Recht gemeint ist. Dabei kommt es je-

doch nicht darauf an, ob die Formulierung des § 241 Nr. 3 AktG lediglich auf den 

Regelungskern des Aktiengesetzes hindeutet oder nicht. Denn gerade zu diesem 

Regelungskern gehört auch die Satzungsstrenge. Damit wird nachvollziehbar, 

dass man vergeblich nach Entscheidungen vor der Einführung der Satzungs-

strenge sucht, welche eine durch Hauptversammlungsbeschluss eingeführte Sat-

zungsbestimmung, die gegen zwingendes Aktienrecht verstößt, als anfechtbar er-

klären.1107  

b. Schutz künftiger Aktionäre 

Darin, dass die Schutzrichtungen des § 241 Nr. 3 AktG und die des § 23 Abs. 5 

AktG in Teilen identisch sind, liegt ein weiterer Grund dafür, dass ein Wesensver-

stoß nach § 241 Nr. 3 AktG anzunehmen ist, wenn gegen zwingendes Aktienrecht 

verstoßen wird. So bezweckt die Satzungsstrenge vor allem den Schutz künftiger 

Aktionäre, indem sie verhindert, dass eintretende Gesellschafter sich überra-

schenden Satzungsbestimmungen gegenübersehen. Besondere Bedeutung ha-

ben dabei solche Satzungsbestimmungen, welche die Struktur der Gesellschaft 

betreffen. Der Zweck des § 241 Nr. 3 AktG liegt darin, jene Vorschriften, die über 

den Personenkreis der Anfechtungsbefugten hinaus wirken, der Nichtigkeitsfolge 

zu unterwerfen, um so Dritte zu schützen. Vor allem die künftigen Aktionäre sind 

es aber, die durch nicht korrigierte Gesetzesverstöße innerhalb des Verbandes 

der Aktiengesellschaft benachteiligt würden. Daher schützt § 241 Nr. 3 AktG letzt-

lich denselben Personenkreis, den auch § 23 Abs. 5 AktG schützt. Sollen somit 

beide Zweckrichtungen ihre Wirkung entfalten, müssen die Vorschriften die glei-

che Wirksamkeitsbeurteilung mit sich bringen.1108 Sofern daher ein Verstoß gegen 

§ 23 Abs. 5 AktG vorliegt, fordert auch der Zweck des § 241 Nr. 3 AktG die Nich-

tigkeit des Beschlusses.  

c. Beibehaltung des Regel-Ausnahme-Verhältnisses 

Aus dem Regel-Ausnahme-Verhältnis zwischen Anfechtbarkeit und Nichtigkeit von 

fehlerhaften Hauptversammlungsbeschlüssen kann nichts anderes folgen. Denn 

nur äußerst wenige Hauptversammlungsbeschlüsse werden an Fehlern nach § 23 

 
1106 Huber, in: FS Coing 1982, 167 (184 ff.). Zustimmend auch Koch, ZHR 182 (2018), 378 (386); 

Koch, in: Koch AktG, § 241 Rn. 15. 

1107 Dazu Huber, in: FS Coing 1982, 167 (185). 

1108 Vgl. auch Koch, ZHR 182 (2018), 378 (387). 
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Abs. 5 AktG leiden. Ferner geht namentlich § 23 Abs. 5 S. 2 AktG von dem Regel-

fall zulässiger Satzungsbestimmungen aus. Dementsprechend ist auch bei einem 

Gleichlauf von § 23 Abs. 5 AktG und § 241 Nr. 3 AktG die Nichtigkeit des Haupt-

versammlungsbeschlusses die Ausnahme.  

C. Fazit 

Es lässt sich festhalten, dass eine Satzungsbestimmung, die gegen § 23 Abs. 5 

AktG verstößt, unabhängig davon nichtig ist, ob sie auf dem Gründungsvertrag 

oder einem Hauptversammlungsbeschluss beruht. Dies folgt für die Satzungsbe-

stimmung selbst unmittelbar aus § 23 Abs. 5 AktG, da nur so dem Zweck der Sat-

zungsstrenge ausreichend Rechnung getragen wird und sich diese Vorschrift mit 

der Zulässigkeit von Satzungsbestimmungen befasst. Aber auch der entspre-

chende satzungsändernde Hauptversammlungsbeschluss ist stets gemäß § 241 

Nr. 3 AktG nichtig. Denn wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung für die Aktienge-

sellschaft und der Bedeutung für die künftigen Aktionäre der Aktiengesellschaft, ist 

die Satzungsstrenge unter den Begriff des Wesensmerkmals zu subsumieren. 

Trotz dieser umfassenden Nichtigkeitsanordnung bei Verstößen gegen die Sat-

zungsstrenge ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass sowohl § 23 Abs. 5 

AktG,1109 als auch § 241 Nr. 3 AktG1110 der Rechtssicherheit zu dienen bestimmt 

sind. Damit ist nicht in Einklang zu bringen, dass unentdeckt nichtige Satzungsbe-

stimmungen unbegrenzt als solche fortgelten. Vielmehr ist es erforderlich, dass 

nach Ablauf einer gewissen Zeit das Vertrauen in die Wirksamkeit der Satzungs-

bestimmungen geschützt wird. Aus diesem Grund ist es inzwischen einhellige Auf-

fassung, dass auf Satzungsbestimmungen die Heilungsvorschrift des § 242 Abs. 2 

AktG analog anzuwenden ist.1111 Danach kann die Nichtigkeit von Satzungsbe-

stimmungen nicht mehr geltend gemacht werden, wenn die Satzungsbestimmung 

in das Handelsregister eingetragen ist und der Mangel innerhalb von drei Jahren 

nicht behoben wird. Dies gilt sowohl für Satzungsbestimmungen der Ursprungs-

 
1109 Dazu oben Seite 105. 

1110 Englisch/Ruttmann, in: Hölters/Weber AktG, § 241 Rn. 2; Koch, in: Koch AktG, § 241 Rn. 1. 

1111 Grundlegend BGH, Urteil vom 19. Juni 2000, Az. II ZR 73/99, NJW 2000, 2819. Zustimmend 

Drescher, in: BeckOGK AktG, § 241 Rn. 2221; Geßler, ZGR 1980, 427 (453); König, in: Bür-

gers/Lieder AktG, § 23 Rn. 47; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 172; Vedder, in: Grigoleit AktG, 

§ 23 Rn. 42. Umfassend auch zur Anwendbarkeit auf die Ursprungssatzung Bayer, NZG 2025, 

1059. 
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satzung als auch für Satzungsbestimmungen, die durch nichtigen Hauptversamm-

lungsbeschluss eingeführt wurden.1112 Dem ist im Sinne der Rechtssicherheit zu-

zustimmen.1113 

 
1112 BGH, Urteil vom 19. Juni 2000, Az. II ZR 73/99, NJW 2000, 2819 (2820). 

1113 Um den erwähnten Schutzbelangen auch im Nachgang noch Geltung beimessen zu können, 

besteht nach Ablauf der Dreijahresfrist die Möglichkeit, gemäß § 242 Abs. 2 S. 3 AktG i.V.m. § 398 

FamFG die Löschung der nichtigen Satzungsklausel herbeizuführen, Arnold, in: KK-AktG, § 23 

Rn. 159; Braunfels, in: Heidel Aktienrecht, § 23 AktG Rn. 51; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 262. 
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§ 7 Im Gesetz ausgewiesene Gestaltungsspielräume 

Bisher wurden Satzungsbestimmungen diskutiert, über deren Einführungsmöglich-

keit das Gesetz weitgehend schweigt. Das ist der klassische Fall einer Ergänzung 

nach § 23 Abs. 5 S. 2 AktG. Allerdings besteht die Möglichkeit des Gesetzgebers, 

Ergänzungen oder Abweichungen durch gesetzliche Öffnungsklauseln ausdrück-

lich zuzulassen. Dies kann – wie etwa in § 58 Abs. 4 AktG – in einer sehr konkre-

ten und klar umrissenen Art und Weise erfolgen. Allerdings ist auch denkbar, dass 

der Spielraum für den Satzungsgeber durch den Wortlaut der gesetzlichen Zulas-

sung kaum abgesteckt ist. Solche offenen Formulierungen finden sich beispiels-

weise in § 131 Abs. 2 S. 2 AktG „angemessen“ oder den §§ 103 Abs. 1 S. 3, 133 

Abs. 1, 135a Abs. 3 und 179 Abs. 2 S. 3 AktG „weitere Erfordernisse“.1114 In die-

sen Fällen ist unter Umständen sowohl unklar, ob eine Abweichung oder eine Er-

gänzung zum Gesetz zugelassen wird, als auch wie weitreichend das Aktienge-

setz für Satzungsgestaltungen geöffnet werden soll. Ähnlich unbestimmt können 

die Fälle sein, in denen eine notwendige Satzungsbestimmung eingeführt werden 

soll. Als Beispiel kann die Konstellation der Benennung des Unternehmensgegen-

standes nach § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG dienen, wodurch wiederum die Geschäftsfüh-

rungsbefugnis des Vorstandes eingeschränkt werden kann. Jede dieser unbe-

stimmten Vorschriften muss dahingehend ausgelegt werden, wie weit der vom Ge-

setzgeber eingeräumte Gestaltungsspielraum des Satzungsgebers ist. Da für die 

Beurteilung der Zulässigkeit von Ergänzungen bereits generelle, durch das Aktien-

gesetz aufgestellte Grenzen der Gestaltungsfreiheit erarbeitet wurden, liegt es 

nahe, dass diese Grenzen auch für derart unbestimmte Öffnungsklauseln gelten 

könnten. Es soll also überprüft werden, ob die Reichweite der im Aktiengesetz 

ausgewiesenen Gestaltungsspielräume für den Satzungsgeber anhand der Funkti-

onskreise des Aktiengesetzes bestimmt werden kann. Dazu sollen hier drei Bei-

spiele herangezogen werden, die Sinnbild für drei verschiedene Konstellationen 

dieser Gestaltungsspielräume sind – erstens die Reichweitenbestimmung der Zu-

lassung einer Abweichung zum Aktiengesetz, zweitens die Bestimmung, ob eine 

Abweichung oder eine Ergänzung zum Aktiengesetz zugelassen werden soll, und 

drittens der Fall einer notwendigen Satzungsbestimmung. 

A. Beschränkung des Frage- und Rederechts  

In einem ersten Schritt sollen die Freiräume im Rahmen des Frage- und Rede-

rechts, welche in § 131 AktG geregelt sind, dargestellt werden. Nach dieser Vor-

schrift ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 

 
1114 Siehe eine Auflistung ähnlicher Vorschriften bei Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 163. 
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Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit dies zur sach-

gemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die 

Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft 

zu entsprechen. Neben diesem Fragerecht der Aktionäre besteht auch das Recht 

bei der Hauptversammlung zu sprechen. Das Gesetz sieht die Beschränkung die-

ser beiden Rechte in § 131 Abs. 2 S. 2 AktG vor, in dem es heißt: „Die Satzung 

(…) kann den Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht des 

Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken, und Näheres dazu bestimmen“. 

Die damit einhergehende Beschränkungsmöglichkeit des Frage- und Rederechts 

weicht von der grundsätzlich unbeschränkten Auskunftspflicht der Gesellschaft 

nach § 131 Abs. 1 S. 1 AktG ab. Dementsprechend ist in § 131 Abs. 2 S. 2 AktG 

die Zulassung einer Abweichung im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 1 AktG zu sehen.1115 

Allerdings ist die gesetzliche Formulierung durch den unbestimmten Rechtsbegriff 

der Angemessenheit und der Möglichkeit „Näheres“ zu bestimmen, wenig aussa-

gekräftig und erfordert eine Präzisierung. Fraglich ist, wie weitreichend und in wel-

cher Form die Begrenzungen erfolgen dürfen und ob hier die Funktionskreise des 

Aktiengesetzes zur Beurteilung herangezogen werden können.  

I. Relevanz der Unterscheidung zwischen Frage- und Rederecht 

Zunächst ist beachtlich, dass die rechtliche Beurteilung von Fragerecht und Rede-

recht grundsätzlich unterschiedlich erfolgt. Die beiden Rechte haben eine unter-

schiedliche Reichweite und Bedeutung, was sich darin zeigt, dass in der Zeit vor 

der durch das UMAG1116 eingeführten Regelung des § 131 Abs. 2 S. 2 AktG eine 

Beschränkung des Rederechts durch den Versammlungsleiter auch ohne Sat-

zungsbestimmung möglich war, während das Fragerecht überwiegend als unan-

tastbar angesehen wurde.1117 Dennoch sah Gesetzgeber in Bezug auf das Rede-

recht ebenfalls Handlungsbedarf und wollte die Hauptversammlung stärken.1118 

Um nicht eine Schwächung der Hauptversammlung herbeizuführen, muss es auch 

weiterhin möglich sein, dass das Rederecht durch den Versammlungsleiter unab-

hängig von einer Satzungsbestimmung beschränkt wird.1119 

 
1115 So auch Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 59. 

1116 Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts vom 22. Sep-

tember 2005. 

1117 BVerfG, Beschluss vom 20. September 1999, Az. 1 BvR 636/95, NJW 2000, 349; Kubis, in: 

MüKo AktG, § 131 Rn. 163 f.; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 68. 

1118 Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 302. Vgl. BT-Drs. 15/5092, 17. 

1119 Kubis, in: MüKo AktG, § 131 Rn. 163 f.; Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 85.8; Reichert, 

in: Beck‘sches HdB AG, § 5 Rn. 173; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 68. In Bezug auf 
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Allerdings kann aus dieser unterschiedlichen Behandlung keine Relevanz für die 

Zulässigkeit der Satzungsbestimmung zur Beschränkung dieser Rechte hergelei-

tet werden. Denn der Wortlaut des § 131 Abs. 2 S. 2 AktG sieht keine Unterschei-

dung der beiden Rechten vor. Deshalb können auch die Voraussetzungen für Sat-

zungsbestimmungen nicht unterschiedlich sein.1120 Zudem wird eine Grenzzie-

hung zwischen der von dem Aktionär gestellten Frage und Ausführungen, die dem 

Rederecht zuzuordnen sind, oftmals nicht durchführbar sein.1121 Aufgrund dieser 

unter Umständen schwierigen Abgrenzung bedeutet eine einheitliche Beurteilung 

von Frage und Rederecht zugleich erhöhte Rechtssicherheit. Mit der Erhöhung der 

Rechtssicherheit würde umgekehrt das Anfechtungsrisiko reduziert, worin gerade 

der Zweck der Einführung der Öffnungsklausel lag.1122 Aufgrund des Wortlauts 

des § 131 Abs. 2 S. 2 AktG und aus Gründen der Rechtssicherheit darf deshalb 

eine Unterscheidung der Aktionärsrechte in Bezug auf die Prüfung der Zulässig-

keit von Satzungsbestimmungen nicht erfolgen.  

Davon abzugrenzen ist die Tatsache, dass eine Beschränkung von Frage- und 

Rederecht nicht einheitlich erfolgen muss. Da das Fragerecht wegen der größeren 

Bedeutung für die Entscheidungsfindung der Aktionäre einen höheren Stellenwert 

hat,1123 kann es sinnvoll sein, das Rederecht sowohl in der Satzung als auch 

durch den Versammlungsleiter weiter einzuschränken als das Fragerecht. Als Mi-

nus zu einer Beschränkung beider Rechte muss es demnach möglich sein, das 

Fragerecht in geringerem Maße als das Rederecht zu beschränken.1124 Die damit 

verbundenen Rechtsunsicherheiten werden dann bewusst durch den Satzungsge-

ber in Kauf genommen. Die folgende Beurteilung der Grenzen kann dennoch un-

abhängig davon erfolgen, inwieweit beide Rechte durch die Satzungsbestimmung 

eingeschränkt werden. Denn insgesamt ist es zwar zulässig, aber nicht erforder-

lich, Satzungsbestimmungen nach § 131 Abs. 2 S. 2 AktG im Hinblick auf das Re-

derecht und das Fragerecht unterschiedlich auszugestalten. 

 
das Rederecht stellt § 131 Abs. 2 S. 2 AktG daher nur eine klarstellende Regelung dar, Kubis, in: 

MüKo AktG, § 131 Rn. 163; Weißhaupt, ZIP 2005, 1766. 

1120 Arnold/Carl/Götze, AG 2011, 349 (354); Herrler, in: Grigoleit AktG, § 131 Rn. 40; Kremer, in: 

FS Hoffmann-Becking 2013, 697 (706).  

1121 Arnold/Carl/Götze, AG 2011, 349 (354); Herrler, DNotZ 2010, 331 (338); Kremer, in: FS Hoff-

mann-Becking 2013, 697 (706); Reger, in: Bürgers/Lieder AktG, § 131 Rn. 31; Wachter, DB 2010, 

829 (833). 

1122 Herrler, in: Grigoleit AktG, § 131 Rn. 40; Kremer, in: FS Hoffmann-Becking 2013, 697 (706). 

1123 Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 305; Koch, in: Koch AktG, § 131 Rn. 74; Kremer, in: FS Hoff-

mann-Becking 2013, 697 (706). 

1124 Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 303; Koch, in: Koch AktG, § 131 Rn. 74; Reger, in: Bür-

gers/Lieder AktG, § 131 Rn. 31. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2012&s=349&z=AG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2012&z=AG&sx=354
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2012&s=349&z=AG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2012&z=AG&sx=354
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II. Meinungsstand 

Fraglich ist, auf welche Weise die Satzungsbestimmung die Aktionärsrechte ein-

schränken darf. Dabei gibt es zwei denkbare Gestaltungsvarianten. Die Satzung 

könnte eine Ermächtigungsgrundlage zur Beschränkung der Aktionärsrechte ähn-

lich einer Generalklausel vorsehen. Dadurch würde dem Versammlungsleiter die 

Ermessensausübung vollständig überlassen, um eine Abwägung unter Berück-

sichtigung der konkreten Umstände in der Hauptversammlung zu ermöglichen. Al-

ternativ könnte die Satzung die Interessenabwägung zwischen Hauptversamm-

lungs- und Aktionärsinteressen hinsichtlich der Angemessenheit einer Beschrän-

kung abstrakt vorwegnehmen. Dies würde im Ergebnis dazu führen, dass jede 

Entscheidung des Versammlungsleiters, die sich an die Grenzen der Satzung hält, 

eine angemessene Beschränkung wäre. Die Grenzen der Vorwegnahme dieser 

Interessenabwägung sind umstritten. 

1. Beschränkung nur durch den Versammlungsleiter 

Nach einer Ansicht ist entscheidend, dass § 131 Abs. 2 S. 2 AktG nicht zu einer 

Begrenzung der Aktionärsrechte durch die Satzung ermächtige, sondern die Sat-

zungsbestimmung als Ermächtigungsgrundlage für den Versammlungsleiter diene, 

der auf Grundlage der Satzungsermächtigung das Frage- und Rederecht der Akti-

onäre angemessen beschränken könne.1125 Zur Bestimmung der Angemessenheit 

dieser Beschränkung habe insoweit stets eine Abwägung der Interessen der 

Hauptversammlung und der Aktionärsinteressen zu erfolgen, die jedoch stets im 

Einzelfall erfolgen müsse.1126 Von gesteigerter Bedeutung bei der Abwägung sei 

der Zweck der Einführung des § 131 Abs. 2 S. 2 AktG.1127 Dieser liege darin, die 

Funktionsfähigkeit der Hauptversammlung zu verbessern, indem die Versamm-

lung durch die Beschränkungen verschlankt werde.1128 Insgesamt führe dies zu ei-

ner höheren Selbstbestimmungsmöglichkeit und einer erhöhten Attraktivität der 

 
1125 Koch, in: Koch AktG, § 131 Rn. 73; Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 303; Kubis, in: MüKo 

AktG, § 131 Rn. 165; Liebscher, in: Henssler/Strohn GesR, § 131 AktG Rn. 13. 

1126 Vgl. Herrler, in: Grigoleit AktG, § 131 Rn. 41; Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 304; Kremer, in: 

FS Hoffmann-Becking 2013, 697 (704); Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 66c f. Diese 

Abwägung sei voll gerichtlich überprüfbar, BGH, Urteil vom 08. Februar 2010, Az. II ZR 94/08, 

NZG 2010, 423 (425 f.); Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 66c. 

1127 Kremer, in: FS Hoffmann-Becking 2013, 697 (704); Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 

Rn. 66c. 

1128 Herrler, in: Grigoleit AktG, § 131 Rn. 37; Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 305; Koch, in: Koch 

AktG, § 131 Rn. 73; Kremer, in: FS Hoffmann-Becking 2013, 697 (704); Spindler, in: Schmidt/Lut-

ter AktG, § 131 Rn. 66. Vgl. auch BT-Drs. 15/5092, 17. 
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Hauptversammlung.1129 Gefährdet sei die Funktionsfähigkeit der Hauptversamm-

lung als Forum der Aktiengesellschaft namentlich durch die Strategie einzelner Ak-

tionäre, durch eine übermäßige Anzahl an Reden und Fragen die Hauptversamm-

lung fehleranfällig zu machen, um Gründe für Anfechtungsklagen zu kreieren.1130 

Dies führe zu einem deutlich verlängerten und damit unwirtschaftlichen Prozess 

der wesentlichen Entscheidungen innerhalb der Aktiengesellschaft und sollte ver-

mieden werden. Die Abwendung dieser Gefahr solle durch § 131 Abs. 2 S. 2 AktG 

erfolgen und mit den Informationsinteressen der Aktionäre in Einklang gebracht 

werden.1131 Als Leitlinien für einen solchen Ausgleich wurden vom Gesetzgeber 

folgende Indizien vorgeschlagen, die weitgehend Zustimmung erfahren haben. 

Idealiter habe eine Hauptversammlung eine Dauer von vier bis sechs Stunden.1132 

Bei intensiveren Versammlungen könne sich die Dauer zwar noch verlängern, ins-

gesamt solle es aber jedenfalls bei dem Leitbild der eintägigen Versammlung blei-

ben.1133 Diese zeitlichen Grenzen werden zum Teil als einzige Möglichkeit ange-

sehen, um als Anhaltspunkt für die Grenzen der Beschränkung des Frage- und 

Rederechts herzuhalten.1134 Dennoch dürfe keine generelle Beschränkung in die 

Satzung aufgenommen werden.1135  

 
1129 Angerer, ZGR 2011, 27 (32); Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 66. 

1130 Krause, BB 2010, 852; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 66. Vgl. auch Reichert, in: 

Beck´sches HdB AG, § 5 Rn. 179 f.; Herrler, in: Grigoleit AktG, § 131 Rn. 40. 

1131 BGH, Urteil vom 08. Februar 2010, Az. II ZR 94/08, NZG 2010, 423 (424); so auch Kersting, 

NZG 2010, 446 (447); Spindler, NZG 2005, 825 (826). Vgl. dazu auch BT-Drs. 15/5092, 17. 

1132 BT-Drs. 15/5092, 17. Zustimmend Koch, in: Koch AktG, § 131 Rn. 45; Reichert, in: Beck´sches 

HdB AG, § 5 Rn. 173; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 66. 

1133 Drinhausen, in: Hölters/Weber AktG, § 131 Rn. 25; Koch, in: Koch AktG, § 131 Rn. 75; 

Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 305; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 66c. 

1134 Vgl. Koch, in: Koch AktG, § 131 Rn. 73 ff. 

1135 Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 304. Ähnlich Liebscher, in: Henssler/Strohn GesR, § 131 

AktG Rn. 13. 
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2. Minderheitenschutz 

Gegen eine vorweggenommene Abwägung durch den Satzungsgeber wird ange-

führt, dass sie die Minderheitsinteressen gefährde, da die Minderheit unter Um-

ständen überstimmt würde und letztlich keine Handhabe gegen die Entscheidung 

des Versammlungsleiters hätte, solange die Entscheidung satzungskonform er-

folgte.1136 Indem also die Abwägung auf der Ermessensebene satzungsmäßig fi-

xiert werde, könnten die Aktionärsrechte nicht mehr gewährleistet werden. Dies 

wiederum führe bei der Abwägung im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung dazu, 

dass der bezweckte Ausgleich zwischen Aktionärsinteresse und der Beibehaltung 

der Funktionalität der Hauptversammlung nicht durchhaltbar wäre und die Sat-

zungsbestimmung unzulässig würde.1137 Die Satzung entfalte folglich jedenfalls 

immer dann keine Wirkung, wenn die Minderheit gefährdet sei.1138 Wann aller-

dings eine Minderheitsgefährdung vorliegen soll, wird nicht dargestellt.  

3. Einzelne Gesichtspunkte der Angemessenheit 

Im Übrigen gibt es viele einzelne Vorschläge in der Literatur, die zu einer Ange-

messenheit der Beschränkung führen sollen und nicht pauschal vorweggenom-

men werden können. Teilweise wird vertreten, dass es angemessen sei, wenn der 

Versammlungsleiter je nach Fortschritt der Hauptversammlung und Zugehörigkeit 

der Frage oder Rede zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt verschiedene 

Aktionäre unterschiedlich behandelt.1139 Nicht zulässig sei es hingegen, Beschrän-

kungen von bestimmten Foren oder der Person des jeweiligen Aktionärs abhängig 

zu machen. Dies laufe dem gesetzgeberischen Willen zuwider.1140 Das gelte je-

denfalls solange sich nicht aus dem Verhalten oder der Vorgeschichte des be-

troffenen Aktionärs ergebe, dass er in seinen Ausführungen beschränkt werden 

müsse.1141 Stets angemessen sei hingegen eine Beschränkung, wenn das Frage- 

und Rederecht zur Vermeidung der rechtsmissbräuchlichen Ausübung beschränkt 

 
1136 Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 313. 

1137 Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 313. 

1138 LG Frankfurt, Urteil vom 28. November 2006, Az. 3-5 O 93/06, ZIP 2007, 1861 (1863). 

1139 Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 306; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 66b. Vgl. 

aber Poelzig, in: BeckOGK AktG, § 131 Rn. 207. 

1140 Kubis, in: MüKo AktG, § 131 Rn. 166; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 66b; a.A 

Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 306, der eine zeitliche Beschränkung entsprechend dem Stimm-

gewicht für zulässig hält. 

1141 Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 66a. 
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werden.1142 Zuletzt gebiete das Verfassungsrecht, dass die Interessenabwägung 

letztlich durch den Versammlungsleiter vorgenommen werden müsse. So sei eine 

Satzungsbestimmung, welche eine Beschränkung des Frage- und Rederechts vor-

sieht, ohne ein Eingehen auf den Einzelfall zu ermöglichen, nicht mit der Eigen-

tumsgarantie des Art. 14 GG vereinbar. Dieser schütze die Mitgliedschaft des Akti-

onärs und damit auch das mitgliedschaftliche Frage- und Rederecht als wesentli-

cher Teil der Mitgliedschaft.1143  

4. Einführbarkeit von Abwägungsrichtlinien in der Satzung 

Nach der Gegenansicht kann die satzungsmäßige Ermächtigungsgrundlage für 

den Versammlungsleiter sehr konkrete Vorgaben über die Beschränkung machen 

und so die Angemessenheitsprüfung unter Umständen sogar vollständig vorweg-

nehmen.1144 Dies ergebe sich aus dem Wortlaut der Vorschrift „Näheres bestim-

men“.1145 Es seien Regelbeispiele für Fälle wünschenswert, in denen die durch 

den Versammlungsleiter vorzunehmende Interessenabwägung zulasten des Infor-

mationsbedürfnisses der Aktionäre ausfalle. Dadurch werde zum einen Rechtssi-

cherheit geschaffen und zum anderen die Hauptversammlung entlastet.1146 Ein 

Verbot konkreter Regelungen, die über bloße Verfahrensregeln hinaus gehen, 

lasse sich weder dem Gesetzeswortlaut noch der Gesetzesbegründung entneh-

men.1147 Vielmehr benenne letztere selbst eine Zeitvorgabe für Hauptversammlun-

gen,1148 weshalb es der erklärte Wille des Gesetzgebers sei, möglichst konkrete 

Regelungen in die Satzung einzuführen.1149 Zudem sei die Schwelle, die einen 

 
1142 OLG Frankfurt, Urteil vom 17. Juli 2007, Az. 5 U 229/05, BeckRS 2007, 12657; Koch, in: Koch 

AktG, § 131 Rn. 99. 

1143 OLG Frankfurt, Urteil vom 12. Februar 2008, Az. 5 U 8/07, NZG 2008, 432 (432 f.); vgl. auch 

Heidel, in: Heidel Aktienrecht, § 131 AktG Rn. 124, der § 131 Abs. 2 S. 2 AktG für verfassungswid-

rig hält. Dagegen ausdrücklich Herrler, in: Grigoleit AktG, § 131 Rn. 37; Spindler, in: Schmidt/Lutter 

AktG, § 131 Rn. 66. 

1144 Weißhaupt, ZIP 2005, 1766 (1768); ähnlich Seibert, WM 2005, 157 (160). 

1145 Herrler, in: Grigoleit AktG, § 131 Rn. 38. 

1146 Jerczynski, NJW 2010, 1566 (1567); Seibert, WM 2005, 157 (160); Wachter, DB 2010, 829 

(831). 

1147 BGH, Urteil vom 08. Februar 2010, Az. II ZR 94/08, NZG 2010, 423 (424); Spindler, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 67. Vgl. auch BT-Drs. 15/5092, 17 f. 

1148 BT-Drs. 15/5092, 17. 

1149 Angerer, ZGR 2011, 27 (32); Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 67. Letzterer jedoch 

mit der Einschränkung, dass diese gesetzgeberische Intention nicht von dem Erfordernis einer Ein-

zelfallentscheidung durch den Versammlungsleiter entbinde. 
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Eingriff in die Aktionärsrechte rechtfertige, bei Vorhandensein einer konkreten Sat-

zungsbestimmung niedriger.1150 

Dagegen wird angeführt, dass es sich nicht um starre Redezeitbeschränkungen 

handeln dürfe, da die Einzelfallgerechtigkeit jede Art der Satzungsbestimmung 

überlagere.1151 Insoweit wird einer Vorwegnahme der Angemessenheitsprüfung 

entgegengehalten, dass die Beurteilung der Angemessenheit derart viele Variab-

len umfasse, dass sie nie vollständig und pauschal durch eine Satzungsbestim-

mung vorweggenommen werden könne. Deshalb sei zu fordern, dass stets der 

Spielraum für eine Einzelfallentscheidung durch den Versammlungsleiter be-

stehe.1152 Eine fixe Satzungsbestimmung führe zudem dazu, dass sich die gericht-

liche Kontrolle nicht mehr auf die Angemessenheit der Ermessensentscheidung 

fokussieren könne und als Umgehung der gerichtlichen Kontrolle diene. Im Ergeb-

nis läge damit eine unzulässige Angemessenheitsfiktion durch die Satzung vor.1153 

Die fehlende Einzelfallgerechtigkeit würde folglich auf die gerichtliche Kontrolle 

durchschlagen. Dennoch sei es zulässig, anzunehmen, dass die entsprechende 

Satzungsbestimmung das Ermessen des Versammlungsleiters beschränke.1154 

III. Stellungnahme 

In der Literatur werden zahlreiche Gesichtspunkte genannt, die bei der Beurteilung 

der Zulässigkeit einer Satzungsbestimmung zu berücksichtigen seien. Fraglich ist, 

ob eine Betrachtung der Funktionskreise des Aktiengesetzes hier eine klare 

Grenze für die Gestaltungsfreiheit des Satzungsgebers aufzeigen kann. Grund-

sätzlich gilt auch im Rahmen von Öffnungsklauseln, dass Regelungen des Aktien-

gesetzes durch § 23 Abs. 5 AktG zu zwingendem Recht werden. Denn nach § 23 

Abs. 5 S. 1 AktG sind abweichende Satzungsbestimmungen nur im Rahmen der 

ausdrücklichen gesetzlichen Zulassungen gestattet. Die funktionelle Betrachtung 

 
1150 Herrler, in: Grigoleit AktG, § 131 Rn. 38. 

1151 Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 314. Ähnlich Liebscher, in: Henssler/Strohn GesR, § 131 

AktG Rn. 13; Poelzig, in: BeckOGK AktG, § 131 Rn. 205. Drinhausen nimmt insoweit an, dass 

starre Grenzen zudem untauglich für die Praxis seien, Drinhausen, in: Hölters/Weber AktG, § 131 

Rn. 26. 

1152 Angerer, ZGR 2011, 27 (33); Herrler, DNotZ 2010, 331 (341); Jerczynski, NJW 2010, 1566 

(1567); Koch, in: Koch AktG, § 131 Rn. 73; Kremer, in: FS Hoffmann-Becking 2013, 697 (705); Ku-

bis, in: MüKo AktG, § 131 Rn. 165; Poelzig, in: BeckOGK AktG, § 131 Rn. 205. 

1153 Arnold/Gärtner, GWR 2010, 288 (289); Herrler, in: Grigoleit AktG, § 131 Rn. 39. 

1154 Reger, in: Bürgers/Lieder AktG, § 131 Rn. 32. 
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wiederum wurde aus Erwägungen zur Satzungsstrenge insgesamt hergeleitet, so-

dass eine Parallelität der Beurteilung satzungsmäßiger Ergänzungen und der 

Reichweite von Öffnungsklauseln im Gesetz nahe liegt.  

1. Betrachtung der Funktionskreise 

Die Reichweite der Öffnungsklausel des § 131 Abs. 2 S. 2 AktG könnte hier an-

hand der Funktionskreise der Aktiengesellschaft ermittelt werden, da lediglich Be-

teiligte innerhalb der Aktiengesellschaft betroffen sind. Dazu ist zunächst festzu-

stellen, welche Funktionskreise des Aktiengesetzes betroffen sind. Dies ist zum ei-

nen für den Funktionskreis der Aktionäre der Fall. Denn vor allem das Fragerecht, 

aber auch das Rederecht sind elementare Bestandteile sowohl der Eigentümer- 

als auch der Kapitalgeberfunktion. Sie dienen dazu, dass die Herrschaftsrechte als 

Teil der Eigentümerfunktion auf der Grundlage fundierter Informationen ausgeübt 

werden können und zudem dazu, dass sich die Kapitalgeber ein Bild vom Einsatz 

ihres Kapitals machen können. Namentlich die Beschränkung des Frage- und Re-

derechts in § 131 Abs. 2 S. 2 AktG dient aber zum anderen dem Funktionskreis 

der Hauptversammlung. Denn der Zweck dieser Vorschrift liegt vorrangig in der Si-

cherung der Funktionsfähigkeit der Hauptversammlung und der Absicherung ge-

gen das Vorgehen räuberischer Aktionäre.1155 Die Funktionsfähigkeit der Haupt-

versammlung als Veranstaltung und Organ ist aber zugleich Kern der Funktions-

ausübung durch die Hauptversammlung. § 131 Abs. 2 S. 2 AktG ist daher Teil des 

Funktionskreises der Willensbildungsfunktion der Hauptversammlung.  

Diese funktionelle Einordnung könnte dann eine Antwort auf die Frage geben, wie 

konkret Satzungsbestimmungen nach § 131 Abs. 2 S. 2 AktG ausgestaltet werden 

dürfen, wenn Satzungsbestimmungen entsprechend den Ausführungen zu § 23 

Abs. 5 S. 2 AktG nur insoweit zulässig sind, als die Funktionskreise lediglich for-

mell betroffen wären. Eine formelle Betroffenheit liegt vor, wenn durch die Sat-

zungsbestimmung weder das Frage- und Rederecht der Aktionäre noch die Funk-

tionsfähigkeit der Hauptversammlung tatsächlich eingeschränkt wären. Betrachtet 

man nun jedoch den Wortlaut des § 131 Abs. 2 S. 2 AktG so ist dort ausdrücklich 

eine zeitliche Begrenzung des Frage- und Rederechts gestattet. Mit einer solchen 

zeitlichen Beschränkung geht jedoch stets eine materielle Einschränkung der Akti-

onärsrechte einher, weil unter Umständen von den Aktionären nicht alle für erfor-

derlich gehaltene Fragen gestellt werden können. So gibt schon der Gesetzeswor-

tlaut vor, dass nicht lediglich formelle Eingriffe vorgesehen sind. Dass auch über 

 
1155 Vgl. BT-Drs. 15/5092, 17; Herrler, in: Grigoleit AktG, § 131 Rn. 37; Kersting, in: KK-AktG, § 131 

Rn. 302; Koch, in: Koch AktG, § 131 Rn. 72; Kremer, in: FS Hoffmann-Becking 2013, 697 (704); 

Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 66. 
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Verfahrensregelungen hinaus gehende Beschränkungen gestattet sind, leuchtet 

dennoch ein. Denn nur Satzungsbestimmungen, die über bloße Verfahrensregeln 

hinausgehen und konkrete Beschränkungen für die Rechte der Aktionäre vorse-

hen, können die Funktionsfähigkeit der Hauptversammlung tatsächlich verbes-

sern.1156 Dementsprechend ist eine Beschränkung des Frage- und Rederechts als 

elementares Recht sowohl für die Eigentümer- als auch die Kapitalgeberfunktion 

gerade vom Gesetzgeber angeordnet. Dadurch sind jedoch nicht nur die Rechte, 

die in § 131 AktG benannt werden betroffen. Vielmehr liegt auch eine materielle 

Beeinträchtigung des Stimmrechts der Aktionäre nach § 12 Abs. 1 AktG, weil die 

Stimmrechtsausübung unter Umständen aufgrund geringer Informationsgrundlage 

erfolgen kann. Zudem ist die Willensbildungsfunktion der Hauptversammlung ma-

teriell betroffen und teilweise eingeschränkt, weil nicht jeder Aktionär uneinge-

schränkt zu einem Thema Stellung nehmen kann, bevor der Willen der Hauptver-

sammlung gebildet wird. Dies ist aber sowohl durch § 131 Abs. 2 S. 2 AktG be-

zweckt als auch sinnvoll. 

Darin zeigt sich, dass die Funktionskreise hier bewusst vom Gesetzgeber aufge-

brochen werden sollten. Wo die Grenze dieses Eingriffs liegt, kann deshalb nicht 

aufgrund der Funktionskreise des Aktiengesetzes festgestellt werden.  

2. Grenzen abstrakter Bestimmungen in der Satzung 

Folglich ist allgemein zu bestimmen, wo die Grenzen der Verbandsautonomie hin-

sichtlich der Öffnungsklausel des § 131 Abs. 2 S. 2 AktG liegen. Dabei ist vorab 

der Ansicht eine Absage zu erteilen, die eine Beschränkung des Frage- und Rede-

rechts aus verfassungsrechtlichen Gründen für unzulässig hält. Denn obgleich die-

ses Recht Relevanz für das Eigentumsgrundrecht der Aktionäre aus Art. 14 GG 

hat, stellt die Vorschrift des § 131 Abs. 2 S. 2 AktG eine Inhalts- und Schranken-

bestimmung dar, die zulässig ist.1157 Sie darf dem legitimen Zweck der Funktionali-

tät der Hauptversammlung eingeführt werden. Darüber hinaus wird durch den 

Missbrauch des Frage- und Rederecht das mitgliedschaftliche Stimmrecht und das 

Teilnahmerecht an der Hauptversammlung beeinträchtigt. Diese müssen ebenfalls 

vor einem Missbrauch des Frage- und Rederechts durch Art. 14 GG geschützt 

werden.1158 

 
1156 So auch BGH, Urteil vom 08. Februar 2010, Az. II ZR 94/08, NZG 2010, 423 (424). 

1157 Vgl. Koch, in: Koch AktG, § 131 Rn. 2. Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 67. 

1158 BGH, Urteil vom 08. Februar 2010, Az. II ZR 94/08, NZG 2010, 423 (425); BVerfG, Beschluss 

vom 20. September 1999, Az. 1 BvR 636/95, NJW 2000, 349 (351). Erreicht wird dies insbeson-

dere dadurch, dass die Kläger die fehlende Angemessenheit der Beschränkung darlegen müssen, 
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Darüber hinaus können sich aus der vorgeschlagenen Dauer der Hauptversamm-

lung und dem Leitbild der eintägigen Versammlung keine klaren Grenzen für die 

Frage- und Redezeiten ergeben. Denn es ist stets denkbar, dass sich eine Haupt-

versammlung aufgrund eines höheren Diskussions- oder Informationsbedürfnisses 

auch bei ordnungsgemäßer Durchführung länger als sechs Stunden hinzieht. Ins-

gesamt ist dem Telos der Vorschrift aber zu entnehmen, dass es sowohl um die 

Funktionsfähigkeit der Hauptversammlung, als auch um die Stärkung jener Aktio-

näre gehen soll, welche die Hauptversammlung als Forum der Willensbildung in 

der Aktiengesellschaft effektiv nutzen möchten. Maßgeblich für die Beurteilung der 

Zulässigkeit der zu diesem Zweck erlassenen Satzungsbestimmungen ist daher 

der Ausgleich der Interessen der Hauptversammlung als Organ und dem einzel-

nen Aktionär als Berechtigten des Frage- und Rederechts. 

In der dafür erforderlichen Interessenabwägung ist für die Hauptversammlung in 

erster Linie die Stimmabgabe der Aktionäre von großer Bedeutung. Um die Ent-

scheidung für eine Stimmabgabe treffen zu können, ist es wiederum für die Aktio-

näre entscheidend, dass sie sich auf der Grundlage ausreichender Informationen 

eine Meinung zu dem entsprechenden Thema der Tagesordnung bilden können. 

Dabei müssen zahlreiche Gesichtspunkte in die Ermessensentscheidung des Ver-

sammlungsleiters einfließen, die möglicherweise durch die Satzungsbestimmung 

vorweggenommen werden könnte. Dies kann die Satzung jedoch nur dann leisten, 

wenn jedem einzelnen Kriterium der erforderlichen Interessenabwägung auch abs-

trakt ausreichend Rechnung getragen werden kann. 

a. Abstrakte Satzungsbestimmungen  

Starre Satzungsbestimmungen sind nur dann denkbar, wenn es abstrakte Erwä-

gungsgründe gibt, die stets dazu führen, dass eine Beschränkung durch den Ver-

sammlungsleiter nach entsprechender Interessenabwägung entweder zulässig 

oder unzulässig ist. Dabei könnte allenfalls der Gleichbehandlungsgrundsatz nach 

§ 53a AktG als ein solcher Erwägungsgrund angeführt werden, der die Entschei-

dung des Versammlungsleiters stets in gleicher Weise beeinflussen muss. Der 

Gleichbehandlungsgrundsatz greift ein, wann immer eine Satzungsbestimmung 

Aktionäre unter gleichen Voraussetzungen ungleich behandelt. Darunter fällt nicht 

der Fall, dass einzelne Aktionäre aufgrund negativen Vorverhaltens benachteiligt 

 
Arnold/Gärtner, GWR 2010, 288 (290). Vgl. auch Herrler, DNotZ 2010, 331 (340), der darin eine zu 

hohe Eingriffsintensität sehen will. 
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werden.1159 Er verbietet jedoch eine ungleiche Behandlung von Aktionären in Be-

zug auf die Beschränkung des Frage- und Rederechts nach Stimmgewicht.1160 

Wird dieser Grundsatz verletzt, sind die Beschränkungen als unzulässig einzuord-

nen.1161 Dies gilt unabhängig davon, ob eine Ungleichbehandlung durch den Ver-

sammlungsleiter oder schon durch die Satzungsbestimmung erfolgt. Die Auf-

nahme des Gleichbehandlungsgrundsatzes in die Satzung wäre daher bloß eine 

Wiedergabe des Gesetzes. 

b. Informationsbedürfnis der Aktionäre 

Fraglich ist, ob sich andere Abwägungsgesichtspunkte finden, die abstrakt vor-

weggenommen werden können, ohne dabei die Einzelfallgerechtigkeit aufzuhe-

ben. Sie sind nur dann zulässig, wenn ein Ausgleich zwischen dem Informations-

bedürfnis der Aktionäre und der Funktionsfähigkeit der Hauptversammlung durch 

die Satzungsbestimmung gewährleistet wird.1162 Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass die Aktionäre ein Informationsdefizit erfahren, wenn durch eine übermäßige 

Anzahl an Fragen mit geringer Relevanz, der Blick auf das Wesentliche ent-

schwindet. Wann ein ausufernder Gebrauch von Frage- und Rederecht gemacht 

wird, kann weder an einer konkreten Zeitspanne zur Ausübung der Rechte, noch 

an der Anzahl der gestellten Fragen festgemacht werden. So ist es denkbar, dass 

bei verhältnismäßig unproblematischen Tagesordnungspunkten schon eine ge-

ringe Redezeit den Rahmen in Bezug auf die Gesamtdauer der Hauptversamm-

lung sprengt. Umgekehrt können aber bei umfangreich zu diskutierenden Tages-

ordnungspunkten zahlreiche Fragen für eine ausreichende Information der Aktio-

näre erforderlich sein. Wann eine umfangreiche Diskussion angebracht ist, hängt 

aber stets mit dem konkreten Diskussionsthema und dessen Zusammenhang mit 

der Lage des Unternehmens oder dessen Geschäftsjahr zusammen. Diese ist bei 

jeder Hauptversammlung völlig neu zu beurteilen. Dabei sind derart viele Variab-

len zu berücksichtigen, dass eine Satzungsbestimmung die Abwägung nie voll-

ständig vorwegnehmen kann. Deshalb ist zu fordern, dass stets ein Spielraum für 

 
1159 Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 66b; Wachter, DB 2010, 829 (835). 

1160 Herrler, in: Grigoleit AktG, § 131 Rn. 40; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 66.Vgl. 

auch Koch, in: Koch AktG, § 131 Rn. 48. Vgl. aber Poelzig, in: BeckOGK AktG, § 131 Rn. 205. 

1161 Ebenso Koch, in: Koch AktG, § 131 Rn. 76. 

1162 So auch Koch, in: Koch AktG, § 131 Rn. 73; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 131 Rn. 66. 
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den Versammlungsleiter bestehen muss, der es ermöglicht, im Einzelfall eine an-

gemessene Entscheidung zu treffen.1163 Nur so wird der Interessenausgleich ge-

währleistet. 

Dafür spricht auch, dass der Gesetzgeber die Entscheidung über die Beschrän-

kung dem Versammlungsleiter und nicht dem Satzungsgeber aufgetragen hat. Der 

Wortlaut des § 131 Abs. 2 S. 2 AktG ist diesbezüglich eindeutig.1164 Wollte der Ge-

setzgeber nämlich eine konkrete Beschränkung durch die Satzung, hätte er dies 

als Alternative zur Ermächtigung des Versammlungsleiters und nicht lediglich als 

Bestimmung von „Nähere(m)“ vorsehen können. Ferner würde eine fixe Satzungs-

bestimmung dazu führen, dass sich die gerichtliche Kontrolle nicht mehr auf die 

Angemessenheit der Ermessensentscheidung fokussieren kann und als eine Art 

Umgehung die gerichtliche Kontrolle auf die Überprüfung der Satzungsbestim-

mung verlagert wird. Die damit einhergehende Angemessenheitsfiktion1165 führt zu 

der fehlenden Einzelfallgerechtigkeit, die abzulehnen ist. Deshalb muss die Inte-

ressenabwägung stets im Einzelfall durch den Versammlungsleiter durchgeführt 

werden und nicht generell durch die Satzung. Möglich bleiben indessen Richtli-

nien, welche die erforderliche Interessenabwägung im Sinne einer Angemessen-

heitskontrolle vorzeichnen, aber nicht abschließend regeln. Das Vorliegen eines 

Tatbestandes eines solchen Regelbeispiels darf folglich nicht zwingend Angemes-

senheit der Beschränkung als Folge haben. Dementsprechend sind in der Satzung 

allenfalls nicht bindende Regelbeispiele, nicht aber abschließende Aufzählungen 

der möglichen Beschränkungen zulässig.1166  

IV. Fazit  

Insgesamt kann daher das Frage- und Rederecht einheitlich oder potentiell auch 

getrennt durch den Versammlungsleiter zwecks Erhaltung der Funktionsfähigkeit 

der Hauptversammlung beschränkt werden. Dies muss stets angemessen erfol-

gen, wobei die Satzung keine feste Grenze aber Anhaltspunkt für den Versamm-

lungsleiter sein kann. Durch die Satzung dürfen lediglich Beschränkungen zum 

Zwecke der Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorweggenommen wer-

den. Entscheidend ist, dass dem Versammlungsleiter die Letztentscheidung ob-

liegt, wann eine angemessene Beschränkung der Aktionärsrechte vorliegt. Diese 

 
1163 So auch Angerer, ZGR 2011, 27 (33); Herrler, DNotZ 2010, 331 (341); Jerczynski, NJW 2010, 

1566 (1567); Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 304; Kremer, in: FS Hoffmann-Becking 2013, 697 

(705). 

1164 Ebenso BGH, Urteil vom 08. Februar 2010, Az. II ZR 94/08, NZG 2010, 423 (424). 

1165 In diesem Sinne Arnold/Gärtner, GWR 2010, 288 (289). 

1166 So schon Kersting, in: KK-AktG, § 131 Rn. 314. 
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auf der Zulassung von § 131 Abs. 2 S. 2 AktG beruhende, zugelassene Abwei-

chung vom Aktiengesetz durchbricht die Funktionskreise innerhalb der Aktienge-

sellschaft, indem der Versammlungsleiter als Teil der Hauptversammlung eine ihm 

grundsätzlich nicht zustehende Entscheidungsgewalt über das Frage- und Rede-

recht der Aktionäre erhält. Der Gesetzgeber hat hier gerade entgegen der für die 

Aktiengesellschaft üblichen Gewaltenteilung entschieden, sodass jene Öffnungs-

klauseln, die eine Abweichung zum Gesetz zulassen potentiell auch eine Abwei-

chung von der grundsätzlichen Funktionenverteilung innerhalb der Aktiengesell-

schaft bedeuten. Aufgrund dieses Ausnahmecharakters kann die funktionelle Be-

trachtung des Aktiengesetzes in diesem Fall nicht als Argumentationsgrundlage 

für die Bestimmung der Reichweite zwingender, aktienrechtlichen Vorschrift die-

nen. 

B. Zustimmungserfordernisse 

Satzungsbestimmungen zur Beschränkung des Frage- und Rederechts durchbre-

chen im Einklang mit dem gesetzgeberischen Willen die Funktionskreise des Akti-

engesetzes. Dies leuchtet insoweit ein, als mit § 131 Abs. 2 S. 2 AktG eine Abwei-

chung zu, Gesetz zugelassen wurde. Fraglich ist, ob eine funktionelle Betrachtung 

bei der Frage weiterführen kann, ob eine Abweichung oder eine Ergänzung ge-

setzlich zugelassen wird. Um dieser Frage nachzugehen, sollen als Beispiele die 

Vorschriften der §§ 133 Abs. 1, 179 Abs. 2 S. 3 und 182 Abs. 1 S. 3 AktG näher 

beleuchtet werden. Diese beziehen sich auf die Einführung besonderer Erforder-

nisse im Rahmen der Beschlussfassung in der Hauptversammlung und haben so-

mit einen direkten Bezug zur Ausübung der wichtigsten Funktion der Hauptver-

sammlung.1167 Grundsätzlich entscheidet die Hauptversammlung nach § 133 AktG 

durch Beschluss mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Diskutiert wird, ob 

auch Zustimmungserfordernisse und Vetorechte einzelner Aktionäre oder außen-

stehender Dritter in die Satzung eingeführt werden können, weil sie unter die in 

§§ 133 Abs. 1, 179 Abs. 2 S. 3 und 182 Abs. 1 S. 3 AktG genannten „weitere(n) 

Erfordernisse(n)“ zu fassen sind.  

I. Meinungsstand  

Grundsätzlich wird danach differenziert, ob es sich um Zustimmungserfordernisse 

zugunsten von Aktionären oder außenstehenden Dritten handelt. Als Dritte werden 

 
1167 Keine Beachtung sollen hier gesetzlich normierte Zustimmungserfordernisse einzelner Aktio-

näre wie in § 180 AktG finden, da damit kein Auslegungsproblem in Bezug auf die Hauptversamm-

lungsbeschlüsse einhergeht. 
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dabei nicht nur diejenigen Personen behandelt, die außerhalb der Aktiengesell-

schaft zu verorten sind, sondern auch jedes Organ, jeder Organteil oder die öffent-

liche Hand.1168 Vetorechte zugunsten dieser Dritten werden nach zurecht inzwi-

schen wohl einhelliger Ansicht aus dem Grund für unzulässig erachtet, dass sie 

die Satzungsautonomie und die Organisationshoheit der Hauptversammlung in-

nerhalb der Aktiengesellschaft untergraben.1169 Insbesondere spricht die mit die-

sen Zustimmungserfordernissen einhergehende Verlagerung der Macht-Zentren 

weg von der Willensbildungskompetenz der Hauptversammlung aufgrund von § 23 

Abs. 5 AktG gegen diese Art der Zustimmungserfordernisse.1170  

Davon abzugrenzen ist das Problem der Zustimmungserfordernisse zugunsten 

von Aktionären. Nur wenige Autoren sehen dies als Problem der Satzungsstrenge 

an. Sofern die Satzungsstrenge in die Überlegungen einbezogen wird, sei die Ein-

führung von Zustimmungserfordernissen als weitere Erfordernisse nach zum Teil 

vertretener Ansicht unzulässig.1171 Denn es werde vom Grundsatz der Entschei-

dungsgewalt der Hauptversammlung abgewichen, weil die Entscheidungsgewalt 

auf einzelne Personen übertragen werde.1172 Teilweise wird gerade diese Abwei-

chung jedoch für zulässig erachtet, weil in der hier besprochenen Öffnungsklausel 

die Zulassung dieser Abweichung durch den Satzungsgeber im Sinne des § 23 

Abs. 5 S. 1 AktG zu sehen sei.1173 Schließlich wird angenommen, dass aufgrund 

 
1168 Austmann, in: MüHdB GesR, Band 4, § 40 Rn. 48; Herrler, in: Grigoleit AktG, § 133 Rn. 20; 

Holzborn, in: Bürgers/Lieder AktG, § 133 Rn. 16; Koch, in: Koch AktG, § 182 Rn. 10; Rieckers, in: 

BeckOGK AktG, § 133 Rn. 53; Verse, in: MüKo AktG, § 182 Rn. 29; Seibt, in: Schmidt/Lutter AktG, 

§ 179 Rn. 33, § 182 Rn. 30; Timm, DB 1980, 1201 (1204); Bergmann, in: GroKo AktG, § 179 

Rn. 70. Ekkenga benennt dabei auch nicht teilnehmende Aktionäre als Außenstehende der Haupt-

versammlung, weshalb sie wie Dritte zu behandeln seien, Ekkenga, in: KK-AktG, § 182 Rn. 9. A.A. 

für konzernverbundene Hauptversammlungen Apfelbacher/Metzner, in: Hölters/Weber AktG, § 182 

Rn. 26. 

1169 Arnold, in: MüKo AktG, § 133 Rn. 69; Austmann, in: MüHdB GesR, Band 4, § 40 Rn. 48; Holz-

born, in: Bürgers/Lieder AktG, § 133 Rn. 16; Koch, in: Koch AktG, § 182 Rn. 10; König, in: Bür-

gers/Lieder AktG, § 179 Rn. 43; Verse, in: MüKo AktG, § 182 Rn. 29; Veil, in: Schmidt/Lutter AktG, 

§ 182 Rn. 30; Servatius, in: BeckOGK AktG, § 182 Rn. 41 f.; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, 

§ 133 Rn. 36; Timm, DB 1980, 1201 (1203 f.); Tröger, in: KK-AktG, § 133 Rn. 213 f.; Bergmann, in: 

GroKo AktG, § 179 Rn. 70; Zöllner, in: KK-AktG, 2. Auflage, § 179 Rn. 170.  

1170 Arnold, in: MüKo AktG, § 133 Rn. 68; König, in: Bürgers/Lieder AktG, § 179 Rn. 43; Rieckers, 

in: BeckOGK AktG, § 133 Rn. 53; Timm, DB 1980, 1201 (1204). 

1171 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 620; Timm, DB 1980, 1201 (1204). 

1172 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 620. 

1173 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 147, 149; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 52; Pentz, in: 

MüKo AktG, § 23 Rn. 163; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 211, 219, 220. Eine Stellung-

nahme hinsichtlich der Zulässigkeit von Zustimmungserfordernissen in der Satzung wird jedoch 

nicht abgegeben. 
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der §§ 133 Abs. 1, 179 Abs. 2 S. 3 und 182 Abs. 1 S. 3 AktG lediglich das Verfah-

ren der Hauptversammlungsbeschlüsse an weitere Voraussetzungen geknüpft 

werden könne. Die Regeln zur Beschlussfassung der Hauptversammlung würden 

lediglich ergänzt. Vom Gesetzgeber werde nicht eine Abweichung, sondern die 

Zulassung einer Ergänzung ausdrücklich im Gesetz benannt.1174  

Im Übrigen haben sich zwei verschiedene Meinungsbilder innerhalb der Diskussio-

nen um die Zustimmungserfordernisse für Hauptversammlungsbeschlüsse entwi-

ckelt. Während überwiegend die Einführung von Zustimmungserfordernissen im 

Rahmen von §§ 179 Abs. 2 S. 3 und 182 Abs. 1 S. 3 AktG für zulässig erachtet 

wird, hält die herrschende Ansicht diese Zustimmungserfordernisse bei Beschlüs-

sen nach § 133 Abs. 1 AktG für unzulässig. 

1. Zustimmungserfordernisse nach §§ 179 Abs. 2 S. 3 und 182 Abs. 1 S. 3 AktG 

Ein Teil der Stimmen in der Literatur bestreitet die Zulässigkeit von Zustimmungs-

rechten von Aktionären bei Beschlüssen nach §§ 179 Abs. 2 S. 3 und 182 Abs. 1 

S. 3 AktG.1175 Begründet wird dies damit, dass weitere Erfordernisse nur in Bezug 

auf die Willensbildung der Hauptversammlung aufgestellt werden können, weshalb 

beispielsweise besondere Anforderungen an das Quorum in der Hauptversamm-

lung unproblematisch seien.1176 Darüber hinausgehende weitere Erfordernisse 

seien indessen unzulässig.1177 So sei insbesondere ein Fernbleiben der zustim-

mungsberechtigten Aktionäre unter Umständen ein für die Hauptversammlung 

nicht lösbares Problem, das ihre Funktionsfähigkeit gefährde.1178 Zudem existier-

ten bereits Vorschriften im Gesetz, die einzelnen Aktionären besondere Zustim-

mungsrechte gewähren. Diese seien insoweit abschließend.1179 Und letztlich sei 

die Abschaffung der Mehrstimmrechte nach § 12 Abs. 2 AktG a.F. ein starkes In-

diz dafür, dass einzelne Aktionäre bei der Willensbildung der Aktiengesellschaft 

 
1174 Grundmann, in: GroKo AktG, § 133 Rn. 120. 

1175 Dürr, in: Wachter AktG, § 182 Rn. 12; Ekkenga, in: KK-AktG, § 182 Rn. 9; Servatius, in: 

BeckOGK AktG, § 182 Rn. 41. 

1176 Servatius, in: BeckOGK AktG, § 182 Rn. 40 f. 

1177 Servatius, in: BeckOGK AktG, § 182 Rn. 40 f. 

1178 Ekkenga, in: KK-AktG, § 182 Rn. 9. 

1179 Servatius, in: BeckOGK AktG, § 182 Rn. 41. Ein besonderes Quorum ist nach allgemeiner Mei-

nung zulässig, Ekkenga, in: KK-AktG, § 182 Rn. 8; Koch, in: Koch AktG, § 179 Rn. 23.  
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keine Sonderpositionen erhalten sollen,1180 wobei dieses Argument nach Einfüh-

rung des § 135a AktG und des neu gefassten § 12 S. 2 AktG wohl neu zu bewer-

ten ist.1181 

Die wohl herrschende Meinung hält Zustimmungserfordernisse zugunsten von Ak-

tionären in Bezug auf die §§ 179, 182 AktG für zulässig.1182 Der Vergleich zu 

Mehrstimmrechten trage nicht, zumal bei der Existenz verschiedener Aktiengattun-

gen nicht zwingend jede Aktie auch ein Stimmrecht erhalte und so der Grundsatz 

der einfachen Stimme nicht durchgehalten werde.1183 Weiter wird pauschal festge-

stellt, gerade in der Einführbarkeit von Zustimmungserfordernissen läge der ge-

setzgeberische Zweck, weitere Erfordernisse zu ermöglichen.1184 Ferner räume 

das Gesetz durch Sonderbeschlüsse nach § 138 S. 1 AktG auch an anderer Stelle 

einzelnen Aktionären oder Aktionärsgruppen Sonderrechte ein, die unter anderem 

in § 182 Abs. 2 AktG benannt werden. Dementsprechend seien derartige Rechte 

dem Gesetz nicht fremd und im Rahmen der §§ 179 Abs. 2 S. 3, 182 Abs. 1 S. 3 

AktG anzuerkennen.1185 Die Grenze sei regelmäßig nur da zu sehen, wo ein 

Hauptversammlungsbeschluss faktisch ausgeschlossen würde, wie es beispiels-

weise bei Publikumsgesellschaften der Fall sei.1186  

2. Übertragbarkeit auf § 133 Abs. 1 AktG 

Das Meinungsbild ist hinsichtlich der Zulassung „weitere(n) Erfordernisse“ im 

Sinne des § 133 Abs. 1 AktG das genaue Gegenteil des Meinungsbildes zu 

 
1180 Servatius, in: BeckOGK AktG, § 182 Rn. 41; in diesem Sinne auch Bezzenberger/Bezzenber-

ger, in: GroKo AktG, § 138 Rn. 14. 

1181 Siehe dazu Bayer/Rauch, AG 2024, 757 (762 f.). Kritisch in Bezug auf die Standardisierungs-

funktion der Satzungsstrenge Seidel, NZG 2023, 1205 (1211). 

1182 Apfelbacher/Metzner, in: Hölters/Weber AktG, § 182 Rn. 26; Ehmann, in: Grigoleit AktG, § 246 

Rn. 16; Elser, in: Heidel Aktienrecht, § 182 AktG Rn. 37; Koch, in: Koch AktG, § 182 Rn. 10; König, 

in: Bürgers/Lieder AktG, § 179 Rn. 43; Priester, ZHR 151 (1987), 40 (49); Rieder/Holzmann, in: 

Grigoleit AktG, § 182 Rn. 14; Verse, in: MüKo AktG, § 182 Rn. 29; Veil, in: Schmidt/Lutter AktG, 

§ 182 Rn. 30; Bergmann, in: GroKo AktG, § 179 Rn. 70. Vgl. auch Bayer/Rauch, AG 2024, 757 

(761); Poelzig, in: MüKo AktG, § 179 Rn. 106 f. 

1183 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 621 f. 

1184 Namentlich werde ein größerer Anreiz geschaffen, bis hin zu einer Kontrollmehrheit in die ent-

sprechende Aktiengesellschaft zu investieren, Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 622. 

1185 Kuntz, Gestaltung von Kapitalgesellschaften, 620. 

1186 Holzborn, in: BeckOGKAktG, § 179 Rn. 140; Koch, in: Koch AktG, § 179 Rn. 23; König, in: Bür-

gers/Lieder AktG, § 179 Rn. 43; Rieckers, in: BeckOGK AktG, § 133 Rn. 48. Vgl. auch Grund-

mann, in: GroKo AktG, § 133 Rn. 120 zum Problem des Übergangs zwischen Zustimmungserfor-

dernis und erhöhter Mehrheit. 
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§§ 179 Abs. 2 S. 3, 182 Abs. 1 S. 3 AktG. Hier geht die ganz herrschende Mei-

nung davon aus, dass Zustimmungserfordernisse nicht in die Satzung aufgenom-

men werden dürfen.1187 Grund dafür sei unter anderem, dass die Aktionärsminder-

heiten nur in absoluten Ausnahmefällen mit Vetorechten ausgestattet seien.1188 

Zwar sei eine Stärkung der Minderheit durch § 133 Abs. 1 AktG möglich und sogar 

beabsichtigt.1189 Sie dürfe allerdings nicht gegen den Grundgedanken der §§ 12 

Abs. 2 (a.F.), 134 Abs. 1 S. 1 AktG – also das einfache Stimmrecht – versto-

ßen.1190 Dieser mittels Art. 14 GG begründbare Grundsatz verbiete es, dass Kom-

petenzbeschneidungen der Aktionäre hingenommen werden müssten.1191 Darüber 

hinaus dürfe bei derart unbestimmten aktienrechtlichen Regelungen wie § 133 

Abs. 1 AktG nie die Öffnungsklausel allein, sondern der Zusammenhang innerhalb 

das Aktiengesetzes den Ausschlag für eine Beurteilung geben.1192 Dazu gehöre 

namentlich auch § 180 AktG, der die Zustimmungsvorbehalte einzelner Aktionäre 

abschließend regele.1193 Deshalb sei der Regelungsgegenstand des § 133 Abs. 1 

AktG in erster Linie die Einführung von Verfahrensregeln.1194  

II. Stellungnahme 

Es verwundert sehr, dass Zustimmungserfordernisse im Rahmen von § 133 Abs. 1 

AktG nahezu ausnahmslos für unzulässig erklärt werden, während sie durch die 

Öffnungsklauseln der §§ 179 Abs. 2 S. 3, 182 Abs. 1 S. 3 AktG nach überwiegen-

der Ansicht zugelassen werden sollen. Obwohl die Formulierungen der verschie-

denen Öffnungsklauseln identisch sind, wird so bei den unter Umständen erheb-

lich wichtigeren Beschlussgegenständen der §§ 179, 182 AktG die Beschlusskom-

 
1187 Arnold, in: MüKo AktG, § 133 Rn. 69; Austmann, in: MüHdB GesR, Band 4, § 40 Rn. 48; 

Herrler, in: Grigoleit AktG, § 133 Rn. 20; Holzborn, in: Bürgers/Lieder AktG, § 133 Rn. 16; 

Rieckers, in: BeckOGK AktG, § 133 Rn. 53; Tröger, in: KK-AktG, § 133 Rn. 213.  

1188 Arnold, in: MüKo AktG, § 133 Rn. 69; Rieckers, in: BeckOGK AktG, § 133 Rn. 53; Tröger, in: 

KK-AktG, § 133 Rn. 213. 

1189 Grundmann, in: GroKo AktG, § 133 Rn. 119; Tröger, in: KK-AktG, § 133 Rn. 213. 

1190 Arnold, in: MüKo AktG, § 133 Rn. 69; Grundmann, in: GroKo AktG, § 133 Rn. 121; Spindler, in: 

Schmidt/Lutter AktG, § 133 Rn. 36; Tröger, in: KK-AktG, § 133 Rn. 213. Vgl. nun aber §§ 12 S. 2, 

135a AktG, die in von den vorangehenden Autoren bisher nicht berücksichtigt wurden. 

1191 Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 133 Rn. 36. 

1192 Grundmann, in: GroKo AktG, § 133 Rn. 121. Zu beleuchten seien laut Grundmann in diesem 

Zusammenhang auch die Grundfreiheiten, die entgegenstehen könnten. Vgl. dazu auch Kuntz, Ge-

staltung von Kapitalgesellschaften, 622 ff. 

1193 Austmann, in: MüHdB GesR, Band 4, § 40 Rn. 48. 

1194 Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 133 Rn. 36. 
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petenz der Hauptversammlung aufgeweicht, während sie im Rahmen von regulä-

ren Beschlüssen nach § 133 AktG unantastbar bleiben soll. Es stellt sich zunächst 

die Frage, ob nicht beide Problemfelder einheitlich behandelt werden müssen. 

Dies ist zu bejahen. Denn grundsätzlich können alle Argumente, die im Rahmen 

des § 133 Abs. 1 AktG gegen Zustimmungserfordernisse angeführt werden, auf 

die §§ 179 Abs. 2 S. 3, 182 Abs. 1 S. 3 AktG übertragen werden. Insbesondere, 

dass Vetorechte einzelner Personen nicht dem Charakter des Aktienrechts ent-

sprechen,1195 gilt für alle Beschlüsse gleichermaßen. Es leuchtet nicht ein, warum 

bei gleichem gesetzlichen Wortlaut die Gewichtung einzelner Argumente bei der 

Auslegung derart unterschiedlich verläuft. Hätte der Gesetzgeber eine grundle-

gend unterschiedliche Beurteilung der Vorschriften bezüglich der Zulässigkeit von 

Zustimmungserfordernissen zugunsten einzelner Aktionäre beabsichtigt, dann 

wäre er wegen der fundamentalen Bedeutung für die Hauptversammlung dazu 

veranlasst gewesen, dies auch durch eine entsprechend unterschiedliche Formu-

lierung der Vorschriften anzuzeigen. Da dies nicht der Fall ist, muss die Zulässig-

keit von Zustimmungserfordernissen einheitlich erfolgen. 

1. Zulassung einer Abweichung oder einer Ergänzung 

Letztlich handelt es sich auch bei dem hiesigen Streitstand um eine Frage der 

Reichweite des Gestaltungsfreiraumes des Satzungsgebers bei der Aktiengesell-

schaft. Derartige Fragen sind stets an der Satzungsstrenge zu messen, weil diese 

Vorschrift den Gestaltungsspielraum des Satzungsgebers absteckt. Es kommt 

also darauf an, in welcher Weise § 23 Abs. 5 AktG anzuwenden ist. Dabei wäre 

grundsätzlich zunächst zu bestimmen, ob eine Abweichung oder eine Ergänzung 

zum Gesetz vorliegt. Gerade an dieser Abgrenzung entscheidet sich der hiesige 

Streit. Denn in der satzungsmäßigen Zuweisung von Zustimmungsrechten liegt 

sowohl eine Abweichung von den Mehrheitserfordernissen der §§ 133 Abs. 1, 179 

Abs. 2 S. 1 und 182 Abs. 1 S. 1 AktG. Dies wäre unproblematisch, wenn in den 

§§ 133 Abs. 1, 179 Abs. 2 S. 3 und 182 Abs. 1 S. 3 AktG die Zulassung der ent-

sprechenden Abweichung im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 1 AktG zu sehen wäre. 

Demgegenüber ist ebenso denkbar, dass in den Vorschriften die ausdrückliche 

Zulassung einer Ergänzung zu sehen ist. Dadurch würde zwar die Beschluss-

mehrheit als nicht abschließend deklariert, eine Abweichung von Grundsatz des 

einfachen Stimmrechts ginge damit aber nicht einher.§ 135a Abs. 1 S. 2 AktG 

wäre aufgrund der Zugehörigkeit zum Funktionskreis der Aktionäre vielmehr ab-

 
1195 Arnold, in: MüKo AktG, § 133 Rn. 69; Rieckers, in: BeckOGK AktG, § 133 Rn. 53; Tröger, in: 

KK-AktG, § 133 Rn. 213. 
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schließend hinsichtlich jedweder Zustimmungsrechte und die Satzungsbestim-

mung unzulässig. Zulässig im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG wären lediglich for-

melle Verfahrensregelungen hinsichtlich der Hauptversammlungsbeschlüsse. 

Denn nur diese Satzungsbestimmungen wären als Ergänzungen anzusehen, de-

nen keine abschließenden Regelungen entgegenstehen. 

2. Blickwinkel Funktionskreise  

Fraglich ist somit, ob mit §§ 133 Abs. 1, 135a Abs. 3, 179 Abs. 2 S. 3 und 182 

Abs. 1 S. 3 AktG eine Abweichung oder lediglich eine Ergänzung zum Aktienge-

setz zugelassen werden sollte. Diese Abgrenzung kann nicht durch eine Einord-

nung in die Funktionskreise der Aktiengesellschaft vorgenommen werden. Zwar 

beeinflussen Satzungsbestimmungen, die weitere Erfordernisse für Hauptver-

sammlungsbeschlüsse aufstellen, stets die Willensbildungsfunktion der Hauptver-

sammlung, weil diese durch die Beschlüsse abgebildet wird. Ferner wird das 

Stimmrecht der Aktionäre als Teil der Eigentümerfunktion der Aktionäre beein-

trächtigt. Diese Beeinträchtigung durch Zustimmungserfordernisse wäre auch als 

materieller Eingriff zu klassifizieren. Allerdings ist es der Gesetzgeber, der die 

Funktionskreise der Aktiengesellschaft formt. Deshalb ist es auch der Gesetzge-

ber, der durch entsprechende Öffnungsklauseln Durchbrechungen dieser Funkti-

onskreise vorsehen kann. Die Reichweite dieser Durchbrechungen anhand der 

Funktionen innerhalb der Aktiengesellschaft zu bestimmen, ist aus diesem Grund 

nicht möglich. Um diese Reichweite geht es aber, wenn abgegrenzt werden soll, 

ob eine Abweichung oder lediglich eine Ergänzung zum Gesetz zugelassen wer-

den soll. Denn während die Zulassung einer Ergänzung nicht vollständig von der 

funktionellen Ordnung der Aktiengesellschaft entbindet,1196 kann die Zulassung ei-

ner Abweichung auch zu einer Abweichung von der Zuordnung der Funktionen in-

nerhalb er Aktiengesellschaft führen. Dies wurde bei der Beurteilung möglicher 

Beschränkungen des Frage- und Rederechts durch die Satzung deutlich. Welche 

Art der Durchbrechung der Funktionskreise vorliegt, kann nicht ohne Berücksichti-

gung der gesetzgeberischen Intention bei Einführung der Öffnungsklausel be-

stimmt werden. Er ist aber nicht an die funktionelle Zuordnung gebunden, sodass 

sie keinen Aufschluss über die Einordnung der jeweiligen Gesetzesbestimmung 

liefern kann. 

 

 

 
1196 Dazu oben Seiten 148 ff. 
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3. Intention des Gesetzgebers 

Maßgeblich ist nach den bisherigen Feststellungen allein die Intention des Gesetz-

gebers bei Einführung der Öffnungsklausel in das Aktiengesetz. Dabei fällt zu-

nächst auf, dass Zustimmungsrechte in den Beziehungen innerhalb der Hauptver-

sammlung bei § 133 Abs. 1 AktG wie auch bei §§ 179 Abs. 2 S. 3, 182 Abs. 1 S. 3 

AktG einen großen Einschnitt in das Gleichgewicht der Stimmmacht darstellen. 

Dieser ist, wie sich schon aus dem Grundgedanken des § 12 S. 2 AktG, sowie 

§ 135a Abs. 1 S. 2 AktG ergibt, grundsätzlich nicht im Gesetz angelegt. Obwohl 

der Wortlaut der §§ 133 Abs. 1, 179 Abs. 2 S. 3 und 182 Abs. 1 S. 3 AktG weit ge-

nug für die Einführung von Zustimmungserfordernissen gefasst wäre, spricht ge-

gen diese Umverteilung des Machtgefüges in der Aktiengesellschaft auch die Wer-

tung des § 53a AktG, der es grundsätzlich verbietet, die Aktionäre ungleich zu be-

handeln. Die Einführung des Mehrstimmrechts entbindet hiervon nicht ein einem 

Maße, dass Mehrheitsentscheide durch konkrete Zustimmungserfordernisse aus-

hebeln würde. Denn auch für Mehrheitsstimmrechte gilt nach § 135a Abs. 1 S. 2 

AktG, dass Mehrstimmrechte höchstens das Zehnfache des Stimmrechts nach 

§ 134 Abs. 1 S. 1 betragen dürfen. Diese Grundsätze sind elementar für die Akti-

engesellschaft. Eine Abweichung von diesen Grundsätzen müsste sich klarer aus 

dem Wortlaut einer Vorschrift ergeben, als es hier der Fall ist, damit von einem 

entsprechenden gesetzgeberischen Willen ausgegangen werden kann.  

Von diesem Befund entbindet weder die Feststellung, dass mit § 138 S. 1 AktG 

besondere Rechte für einzelne Aktionäre auch an anderer Stelle vorgesehen sind, 

noch ein Ausschluss der entsprechenden Satzungsbestimmungen bei Publikums-

gesellschaften. Denn anders als in § 138 S. 1 AktG werden die Sonderrechte in 

§§ 133 Abs. 1, 179 Abs. 2 S. 3 und 182 Abs. 1 S. 3 AktG nicht ausdrücklich nor-

miert und beschrieben. Zudem ist die Schwelle, ab wann eine Publikumsgesell-

schaft tatsächlich vorliegt, nicht genau bestimmt. Eine Differenzierung der Zuläs-

sigkeit von Satzungsbestimmungen anhand dieses Kriteriums ist folglich nicht 

statthaft. 

Dementsprechend sind Zustimmungserfordernisse einzelner Aktionäre nicht anzu-

erkennen. Es bleibt dabei, dass ausschließlich das Verfahren unter Beibehaltung 

der unangefochtenen Zuständigkeit der Hauptversammlung modifiziert werden 

kann. Folglich kann festgehalten werden, dass es sich bei den gesetzlichen Vor-

schriften nicht um die Zulassung von Abweichungen von den grundsätzlichen 

Mehrheiten bei Hauptversammlungsbeschlüssen durch die Einführung von Zu-

stimmungserfordernissen handelt. Stattdessen werden Gestaltungsspielräume er-

öffnet, die sich im Bereich von Verfahrensregeln befinden, die nicht gesetzlich ge-
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regelt sind. Daher sind Satzungsbestimmungen, die weitere Erfordernisse aufstel-

len, Ergänzungen nach § 23 Abs. 5 S. 2 AktG. Wegen der ausdrücklichen gesetzli-

chen Öffnung in den §§ 133 Abs. 1,135a Abs. 3, 179 Abs. 2 S. 3, 182 Abs. 1 S. 3 

AktG sind sie zulässig. 

III. Ergebnis 

Anders als bei § 131 Abs. 2 S. 2 AktG erfassen die Ermächtigungen der §§ 133 

Abs. 1, 179 Abs. 2 S. 3, 182 Abs. 1 S. 3 AktG keine Bestimmungen, welche in die 

Funktionsausübung der Aktionäre materiell eingreifen. Zustimmungserfordernisse 

zu Hauptversammlungsbeschlüssen können daher weder zugunsten außenste-

hender Dritter noch zugunsten der Aktionäre der Aktiengesellschaft in der Satzung 

vorgesehen werden. Es hat sich zudem gezeigt, dass die Einordnung der gesetzli-

chen Öffnungsklauseln nicht anhand der Funktionskreise innerhalb der Aktienge-

sellschaft beurteilt werden kann. Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, wie 

weitreichend der Gesetzgeber durch die Öffnungsklausel in die funktionelle Ord-

nung der Aktiengesellschaft eingreifen wollte.  

C. Öffnung durch Ausweitung des Unternehmensgegenstandes  

Die Problematik der gesetzgeberischen Intentionen hinter der Einführung sat-

zungsmäßiger Gestaltungsspielräume in das Aktiengesetz spitzt sich zu, wenn 

durch die Satzung unmittelbar die Grenze einer funktionsbestimmenden Kompe-

tenz eines Organs bestimmt werden soll. Dieser Fall liegt bei der Bestimmung des 

Unternehmensgegenstandes nach § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG vor, durch den die Ge-

schäftsführungsbefugnis des Vorstandes umgrenzt werden soll.1197 Die Geschäfts-

führungsbefugnis des Vorstandes soll grundsätzlich weisungsfrei sowohl in Bezug 

auf Weisungen durch den Aufsichtsrat als auch in Bezug auf die Hauptversamm-

lung ausgeübt werden können.1198 In diese Weisungsfreiheit greift der Gesetzge-

ber mittels der Festsetzungsmöglichkeit des Unternehmensgegenstandes ein. Wo 

die Grenze der damit eingeräumten Gestaltungsfreiheit der Hauptversammlung 

liegt, ist bisher nicht abschließend geklärt. Fraglich ist, ob der hier erarbeitete funk-

tionelle Ansatz zur Bestimmung kautelarjuristischer Freiheiten in der Satzung her-

angezogen werden kann, um die Grenze der Konkretisierung des Unternehmens-

gegenstandes feststellen zu können. 

 
1197 Habersack/Foerster, in: GroKo AktG, § 82 Rn. 23 f.; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 21; Limmer, 

in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 33; Solveen, in: Hölters/Weber AktG, § 23 Rn. 22; Spindler, in: MüKo 

AktG, § 82 Rn. 34. 

1198 Vgl. oben Seiten 157 ff. 
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I. Allgemeines zur Problematik des Unternehmensgegenstandes 

Gesteigerte Unsicherheiten in Bezug auf satzungsmäßige Bestimmungen, welche 

die Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes umgrenzen, ergeben sich daraus, 

dass neben dem Begriff des Unternehmensgegenstandes auch Begriffe wie der 

Unternehmenszweck und das Unternehmensziel in die Diskussion einfließen. Um 

hier eine Abgrenzung vornehmen zu können, ist daher klarzustellen, wann eine 

Satzungsbestimmung vorliegt, die den Unternehmensgegenstand ausfüllt.  

1. Der Unternehmensgegenstand 

Der Unternehmensgegenstand ist nach § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG obligatorischer Sat-

zungsinhalt. Grundsätzlich soll er das Geschäftsfeld der Aktiengesellschaft festle-

gen. Eine Legaldefinition existiert nicht. Die Begriffsbestimmung sollte sich des-

halb maßgeblich an der Funktion des Unternehmensgegenstandes orientieren. 

Abzugrenzen ist der Unternehmensgegenstand dabei vom Unternehmenszweck. 

a. Begriff 

Der Unternehmensgegenstand beschreibt das konkret ausgeübte oder beabsich-

tige Tätigkeitsfeld des Unternehmens.1199 Anders formuliert steckt der Unterneh-

mensgegenstand den Markt des Unternehmens ab.1200 Er beschreibt dadurch den 

volkswirtschaftlichen Leistungsbeitrag des Unternehmens.1201 Dabei ist für die Ak-

tiengesellschaft grundsätzlich jeder denkbare Unternehmensgegenstand zulässig, 

soweit er nicht gegen die §§ 134, 138 BGB oder spezialgesetzliche Genehmi-

gungserfordernisse, wie beispielsweise § 32 KWG oder §§ 34 ff. GewO, ver-

stößt.1202 Dementsprechend muss der Unternehmensgegenstand so konkret for-

muliert sein, dass erkennbar ist, ob er zulässig oder genehmigungspflichtig ist.1203 

 
1199 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 110 f.; vgl. auch Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 

Rn. 36; Mertens, NJW 1970, 1718 (1721); Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (781); Pühler, in: Happ 

Aktienrecht, 1.01 Rn. 7.1. 

1200 So Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 40. 

1201 Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, § 82 Rn. 16; Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Ka-

pitalgesellschaft, 12. Wiedemann beschreibt ihn dabei als „sachliches Unternehmensziel“, Wiede-

mann, ZGR 1975, 385 (416). 

1202 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 110 f.; vgl. auch Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 

Rn. 36; Mertens, NJW 1970, 1718 (1721); Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 Rn. 7.4; Priester, in: 

FS Hüffer 2010, 777 (781); zur GmbH vgl. BGH, Beschluss vom 03. November 1980, Az. II ZB 

1/79, WM 1981, 163 (164). 

1203 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 36. 
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Eine Satzungsbestimmung, die eine sehr abstrakt gehaltene Tätigkeitsbeschrei-

bung wie etwa „Handelsgewerbe jeder Art“ als Unternehmensgegenstand festlegt, 

ist aus diesem Grund unzulässig.1204  

Neben diese Zwecke tritt die Funktion, die Geschäftsführungsbefugnis des Vor-

standes zu begrenzen. Der Vorstand darf seine Geschäftsführungsbefugnis nur in-

nerhalb des satzungsmäßig bestimmten Tätigkeitsbereichs ausüben, da er gemäß 

§ 82 AktG an satzungsmäßige Beschränkungen gebunden ist.1205 Gleichzeitig ist 

der Vorstand durch den Unternehmensgegenstand verpflichtet, diesen bei der 

Ausübung seiner Geschäftsführungstätigkeit auszufüllen.1206 Je detaillierter der 

Unternehmensgegenstand ausgestaltet ist, desto stärker wird die Geschäftsfüh-

rungsbefugnis des Vorstandes beschnitten. Die Grenze dieser Beschränkungs-

möglichkeit ist bisher weder klar umrissen, noch besteht Einigkeit über den Be-

reich der Geschäftsführung, der von den Entscheidungen der Hauptversammlung 

unangetastet bleiben muss. Die Beschränkungsmöglichkeit ist zum Schutz der Ak-

tionäre vor willkürlicher Ausweitung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und 

auch vor einer Unterschreitung des Geschäftsbereiches zwar vom Gesetzgeber 

beabsichtigt.1207 Dennoch hat sich der Gesetzgeber durch §§ 76, 77 AktG für eine 

weisungsfreie und vom Aufsichtsrat sowie der Hauptversammlung unabhängige 

Leitung der Aktiengesellschaft entschieden. Durch den Unternehmensgegenstand 

darf diese Kompetenzzuweisung an den Vorstand deshalb nicht ausgehöhlt wer-

den.1208 

 
1204 Zum Erfordernis der Konkretisierung des Unternehmensgegenstandes vgl. Tieves, Der Unter-

nehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 99 ff. Dies soll hier nicht Thema sein, da diese Frage 

weniger bei der Satzungsstrenge, als vielmehr bei den Zulässigkeitserfordernissen nach §§ 134, 

138 BGB und etwaigen Genehmigungserfordernissen relevant wird. Zudem liegt ein nur unterge-

ordneter Bezug zum Kompetenzgefüge der Aktiengesellschaft vor, der nicht Gegenstand der Ab-

handlung sein soll. 

1205 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 21; Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 33; Pentz, in: MüKo 

AktG, § 23 Rn. 78, 85; Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (781), Pühler, in: Happ Aktienrecht, 1.01 

Rn. 7.2; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 110 f. Handelt der Vorstand außerhalb des Un-

ternehmensgegenstandes, macht er sich daher gemäß § 93 Abs. 2 S. 1 AktG schadensersatz-

pflichtig, die Handlung bleibt aber grundsätzlich wirksam, Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 86; Röh-

richt/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 114 f.; Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Kapitalge-

sellschaft, 270, 272 ff.; Vetter, in: Henssler/Strohn GesR, § 23 AktG Rn. 13; Wiedemann, ZGR 

1975, 385 (417). 

1206 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 33; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 110; 

Spindler, in: MüKo AktG, § 82 Rn. 34; Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Kapitalgesell-

schaft, 73. 

1207 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 31; Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (781). 

1208 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 73; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 78; Priester, in: FS Hüffer 

2010, 777 (785); Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 120. 
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b. Abgrenzung zum Unternehmenszweck 

Abzugrenzen ist der Unternehmensgegenstand vom Unternehmenszweck. Auch 

der Unternehmenszweck definiert die Zielrichtung der Leitung durch den Vorstand. 

Eine korrekte Abgrenzung zwischen Unternehmensgegenstand und Unterneh-

menszweck ist entscheidend, weil keine Satzungsbestimmung des Unterneh-

menszwecks die Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes übermäßig ein-

schränken kann. Denn aufgrund des Abstraktionsniveaus des Unternehmens-

zwecks sind die satzungsmäßigen Bestimmungen über den Zweck niemals derart 

konkret, dass die Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes und dessen Ent-

scheidungsfreiheit so stark eingegrenzt würden, dass sie unzulässig wären.1209 

Zweckbestimmungen sind daher im Hinblick auf die Geschäftsführungsbefugnis 

stets zulässig. 

aa. Reichweite des Unternehmenszwecks 

Der Unternehmenszweck ist der Grund der Existenz der Gesellschaft.1210 Er liegt 

regelmäßig in der Gewinnerzielung, insbesondere wenn die Satzung keine Aus-

sage zum Zweck enthält.1211 Da die Aktiengesellschaft jedoch zu jedem erlaubten 

Zweck geschlossen werden darf, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Satzung 

abweichende Regelungen vorsieht – beispielsweise eine gemeinnützige Ausrich-

tung der Aktiengesellschaft.1212 Die Zweckgebungskompetenz innerhalb der Akti-

engesellschaft liegt bei der Hauptversammlung. Ihr ist dabei ein weiter Entschei-

dungsspielraum zuzuschreiben.1213 Mangels Vorschriften im Aktiengesetz ist auf 

 
1209 Dies erkennen auch Westermann, in: FS Schnorr v. Carolsfeld 1973, 517 (527) und Röh-

richt/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 123. 

1210 Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 37; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 125. 

1211 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 75; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 71, Schön, ZGR 1996, 429 

(440); Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 37 ff.; v. Bonin, Die Leitung 

der Aktiengesellschaft, 86 f.; v. Rechenberg, Die Hauptversammlung als oberstes Organ der Akti-

engesellschaft, 83; Westermann, in: FS Schnorr v. Carolsfeld 1973, 517 (523 f.). Vgl. aber Mülbert, 

in: FS Röhricht 2005, 421 (438 f.), der auch die Marktwertmaximierung seit dem KonTraG als 

gleichberechtigtes Formalziel der Aktiengesellschaft ansehen will. 

1212 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 22; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 138. Ähnliches gilt 

für in erster Linie ethisch motivierte Entscheidungen in Bezug auf die Unternehmensausrichtung, 

vgl. Beispiele bei Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 139; Winkler, NJW 1970, 449 (450). 

1213 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 118; Winkler, NJW 1970, 449 (450). Dementspre-

chend ist die Hauptversammlung die Einzige, die sich über den Unternehmenszweck hinwegset-

zen kann, Winkler, NJW 1970, 449 (452). 
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die allgemeine vereinsrechtliche Regelung des § 33 Abs. 1 S. 2 BGB zurückzu-

greifen, die zur Zweckänderung ein Einstimmigkeitserfordernis statuiert.1214 Der 

Unternehmenszweck kann daher auch unter dem Deckmantel einer Änderung des 

Unternehmensgegenstandes nur mit der Zustimmung aller Aktionäre geändert 

werden.1215 Die Abgrenzung zum Unternehmensgegenstand kann im Einzelfall 

schwer durchführbar sein.1216 Sie hat anhand einer Zweck-Mittel-Relation zu erfol-

gen.1217 Dabei ist der Unternehmensgegenstand als Mittel die Beschreibung der 

Tätigkeit anzusehen, mittels derer der Unternehmenszweck erreicht werden 

soll.1218 Der Unternehmenszweck betrifft demgegenüber Bereiche, die dem Markt-

segment des Unternehmens übergeordnet sind. Insgesamt gilt daher, dass der 

Unternehmenszweck eine abstrakte Bestimmung über den Grund der Existenz 

des Unternehmens darstellt. Alle übrigen Bestimmungen sind unter den Unterneh-

mensgegenstand zu fassen.  

bb. Exkurs: Satzungsbestimmung zum Shareholder Value 

Als Beispiel für eine solche Bestimmung des Unternehmenszwecks kann eine Sat-

zungsklausel gesehen werden, die den Vorstand an das Konzept des Shareholder 

Value bindet. Nach diesem Konzept muss das Unternehmen so geführt werden, 

dass der Wert des Unternehmens und damit der Eigenkapitalanteil maximiert 

wird.1219 Dabei existieren weite Überschneidungen zwischen dieser Ausrichtung 

und dem Gebot erwerbswirtschaftlichen Handelns, weshalb der Shareholder Value 

Gedanke nicht als eine reine Wertsteigerungsstrategie aufgefasst werden darf.1220 

Dies ergibt sich daraus, dass es aufgrund des Erfordernisses einer nachhaltigen 

 
1214 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 78; Brandner, in: FS Rowedder 1994, 41 (43); Koch, in: Koch 

AktG, § 23 Rn. 22; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 70; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 136; Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 19, 21. 

1215 Vgl. Limmer, in: BeckOGK AktG, § 23 Rn. 37; Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 70, 77; Röh-

richt/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 124 ff. 

1216 Ein separates Unternehmensziel wie bei Wiedemann, ZGR 1975, 385 (416) ist abzulehnen und 

auch die Unterscheidung bei Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 26 ff., 

der den Begriff des Unternehmenszwecks als Oberbegriff ansieht und diesem ein Unternehmens-

ziel unterordnet, führt nicht weiter. Im Ergebnis tauscht er damit den im Aktienrecht verwendeten 

Begriff des Unternehmenszwecks durch denjenigen des Unternehmensziels aus, ohne dass ein 

sachlicher Unterschied bestünde. Dies wird namentlich dadurch deutlich, dass er nur für die Ände-

rung des Unternehmensziels die Einstimmigkeit fordert, Tieves, Der Unternehmensgegenstand der 

Kapitalgesellschaft, 32. 

1217 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 75; Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 22; Martens, in: FS Keller-

mann 1991, 271 (274); Pentz, in: MüKo AktG, § 23 Rn. 74. 

1218 Koch, in: Koch AktG, § 23 Rn. 22; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 132 ff. 

1219 Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 76 Rn. 29; Spindler, in: MüKo AktG, § 76 Rn. 90. 

1220 v. Bonin, Die Leitung der Aktiengesellschaft, 157 f.  
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und werthaltigen Steigerung des Unternehmenswertes unumgänglich ist, wenn 

auch nur von untergeordneter Bedeutung, die Stakeholderinteressen zu berück-

sichtigen. Der Shareholder Value Gedanke oktroyiert somit keinesfalls eine Inte-

ressensingularität auf, da die Berücksichtigung von Stakeholderinteressen eben-

falls zur Steigerung des Unternehmenswertes beiträgt.1221 Es handelt sich viel-

mehr um eine „interessenplurale Zielkonzeption“.1222 Ob eine ausschließliche Bin-

dung an dieses Shareholder Value Konzept in der Satzung festgeschrieben wer-

den kann, ist umstritten. 

Einerseits wird angenommen, dass es sich bei der Einführung des Shareholder 

Value Konzepts um die zulässige Bestimmung eines Unternehmenszwecks han-

dele, welche nicht am Maßstab des Unternehmensgegenstandes zu messen 

sei.1223 Die Aktionäre als „Herren der Gesellschaft“ seien die wirtschaftlichen Ei-

gentümer der Gesellschaft, weshalb es ihrer Entscheidungsbefugnis zugeordnet 

werden müsse, ob die Ausrichtung der Aktiengesellschaft allein auf die Gewinner-

zielungsabsicht oder auf den Unternehmenswert erfolge.1224 Da das Shareholder 

Value Konzept bei der normaltypischen Aktiengesellschaft ohnehin Berücksichti-

gung finde, müsse es erst recht durch Satzung eingeführt werden können.1225 

Dem wird entgegengehalten, dass der Shareholder Value Ansatz ohne Satzungs-

bestimmung zwar in die Entscheidungen des Vorstandes einfließen könne. Ob 

dieser Ansatz einbezogen werden müsse, unterfalle allerdings der Entscheidungs-

prärogative des Vorstandes und sei deshalb Teil der nicht entziehbaren Ge-

schäftsführungsbefugnis.1226 Das Shareholder Value Konzept sei gerade nicht mit 

der Ausrichtung auf die Gewinnmaximierung identisch und folglich nicht mit dem 

 
1221 Spindler, in: MüKo AktG, § 76 Rn. 93 f. Aufgrund dieser Berücksichtigung zahlreicher Interes-

sen bei der Orientierung am Shareholder Value wird zum Teil angenommen, der Vorstand könne 

sein Handeln auch ohne eine Satzungsbestimmung am Shareholder Value ausrichten und es be-

stehe jedenfalls kein Widerspruch zur Leitlinie der Gewinnmaximierung, sodass sich der Vorstand 

für die Einführung des Shareholder Value Konzepts als Zielbestimmung und Teil der Geschäftspo-

litik selbstständig entscheiden könne, Spindler, in: MüKo AktG, § 76 Rn. 95; Schmidt/Spindler, in: 

FG Kübler 1997, 515 (541). Ferner seien durch die Gesetzesänderungen des KonTraG (Gesetz 

zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich vom 01. Mai 1998) Zweifel daran ausge-

räumt worden, dass die Aktiengesellschaft sich am Shareholder Value Konzept ausrichten könne, 

Mülbert, in: FS Röhricht 2005, 421 (440); vgl. auch Spindler, in: MüKo AktG, § 76 Rn. 93. Dagegen 

Ulmer, AcP 202 (2002), 143, (152 ff.). 

1222 Koch, in: Koch AktG, § 76 Rn. 73; ähnlich Spindler, in: MüKo AktG, § 76 Rn. 93 ff. 

1223 v. Bonin, Die Leitung der Aktiengesellschaft, 158. 

1224 Groh, DB 2000, 2153 (2158); Fleischer, in: BeckOGK AktG, § 76 Rn. 39; Spindler, in: MüKo 

AktG, § 76 Rn. 97, § 82 Rn. 36; Ulmer, AcP 202 (2002), 143, (159). 

1225 Mülbert, in: FS Röhricht 2005, 421 (440). 

1226 Cahn, in: KK-AktG, § 76 Rn. 18 f.; Koch, in: Koch AktG, § 82 Rn. 10; Paefgen, Unternehmeri-

sche Entscheidungen und Rechtsbindung der Organe der AG, 65. 
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klassischen Ziel der Aktiengesellschaft vereinbar.1227 Priester nimmt an, dass der 

Shareholder Value Ansatz nicht in die Satzung aufgenommen werden könne, da 

es sich nicht um eine Tätigkeitsbeschreibung handele und somit keine Festlegung 

des Unternehmensgegenstandes vorliege.1228  

Zuzustimmen ist dabei den Stimmen, die im Shareholder Value Konzept eine Be-

stimmung des Unternehmenszwecks sehen. Denn es handelt sich jedenfalls nicht 

um eine Bestimmung des Unternehmensgegenstandes, da weder ein Marktseg-

ment noch ein volkswirtschaftlicher Leistungsbeitrag definiert wird. Stattdessen ist 

das Shareholder Value Konzept ein übergeordneter Zweck des Zusammenschlus-

ses. Dafür spricht zum einen die Vergleichbarkeit zur Gewinnmaximierung, die 

dem Unternehmenszweck zuzuordnen ist. Zum anderen kann schon begrifflich in 

der Maximierung des Unternehmenswertes der innere Grund für den Zusammen-

schluss der Aktionäre liegen. Auch die Unabhängigkeit der Leitung des Vorstan-

des nach § 76 Abs. 1 AktG spricht nicht gegen diese Beurteilung, da die Orientie-

rungsvorgaben des Shareholder Value Konzepts dem Vorstand stets ausreichend 

Ermessen belassen wird, sodass kein unzulässiger Eingriff in die Befugnisse des 

Vorstandes vorliegen.1229 Ebenso wie die Ausrichtung an der Gewinnmaximierung 

entbindet eine solche Satzungsbestimmung nicht davon, auch Stakeholderinteres-

sen zu berücksichtigen. Es bleibt folglich bei einer interessenpluralen Zielbindung 

des Vorstandes, dessen Schwerpunkt verlagert wird. Da Bestimmungen des Un-

ternehmenszwecks als Satzungsbestimmung stets aufgenommen werden können, 

ist es auch möglich die Bindung an den Shareholder Value Ansatz in die Satzung 

einzuführen. 

2. Meinungsstand zur Konkretisierung des Unternehmensgegenstandes 

Während eine Zuordnung zum abstrakten Unternehmenszweck dazu führt, dass 

eine Satzungsbestimmung bei Einhaltung des Einstimmigkeitserfordernisses stets 

zulässig ist, stellt sich die entgegengesetzte Frage, wie konkret ein Unterneh-

mensgegenstand formuliert werden kann, ohne dass die Geschäftsführungsbefug-

nis des Vorstandes in unzulässiger Wiese eingeschränkt würde. Zwar besteht Ei-

nigkeit darüber, dass durch den Unternehmensgegenstand die Geschäftsfüh-

rungsbefugnis des Vorstandes eingegrenzt werden kann. Unumstritten ist zudem, 

 
1227 Ulmer, AcP 202 (2002), 143, (156), der jedoch im Ergebnis eine Satzungsbestimmung gleich-

wohl für zulässig erachtet, Ulmer, AcP 202 (2002), 143, (159). 

1228 Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (787). 

1229 So auch v. Bonin, Die Leitung der Aktiengesellschaft, 158; Schmidt/Spindler, in: FG Kübler 

1997, 515 (540); Spindler, in: MüKo AktG, § 76 Rn. 95. Ähnlich Mülbert, in: FS Röhricht 2005, 421 

(440). 
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dass wegen der grundsätzlichen Weisungsfreiheit durch die detaillierte Festlegung 

eines Unternehmensgegenstandes die Geschäftsführungsbefugnis nicht auf die 

Hauptversammlung übertragen werden darf. Umstritten ist aber, wie konkret der 

Unternehmensgegenstand durch die Bestimmungen in der Satzung ausgestaltet 

werden kann, bevor die Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes in unzulässi-

ger Weise beschnitten wird.1230  

a. Unabhängigkeit des Vorstandes  

Zum Teil wird darauf abgestellt, dass eine Satzungsbestimmung, die den Vorstand 

zu stark limitiert, gegen § 23 Abs. 5 S. 2 AktG verstoße, da sie dem abschließen-

den Charakter des § 76 Abs. 1 AktG zuwider laufe.1231 Demnach stelle § 76 Abs. 1 

AktG eine Organisationsentscheidung des Gesetzgebers dar, den der Satzungs-

geber nicht überspielen dürfte.1232 Es müsse dabei bleiben, dass der Vorstand die 

Ziele und Interessen des Unternehmens eigenständig bestimmt. Grund für diese 

gesetzgeberische Entscheidung sei das Effizienzprinzip, nach welchem die Unab-

hängigkeit des Vorstandes zur optimalen Ausnutzung des verfügbaren Kapitals er-

forderlich sei.1233 Dies werde durch den objektiven Maßstab des § 93 Abs. 1 S. 2 

AktG bestätigt, der dem Vorstand den Maßstab eines ordentlichen und gewissen-

haften Geschäftsleiters auferlegt.1234 Aus diesen Gründen müssten die Einflüsse 

der Hauptversammlung auf ein Minimum reduziert werden und auch strategische 

Entscheidungen dem Vorstand vorbehalten bleiben.1235 Die mit diesen Freiheiten 

verbundenen Kontrollerfordernisse und allgemeinen Beschränkungen der Ge-

schäftsführung bei konkreten Rechtsgeschäften würden ausschließlich durch die 

§§ 111 Abs. 4 S. 2, 119 Abs. 2 AktG verwirklicht.1236 Dabei zeige vor allem § 119 

Abs. 2 AktG, dass die Hauptversammlung auf Eigeninitiative keine Geschäftsfüh-

rungsmaßnahmen wahrnehmen dürfe.1237 Nehme man zudem an, dass es sich bei 

dem Unternehmensgegenstand um den volkswirtschaftlichen Leistungsbeitrag 

 
1230 Zur Frage, wie abstrakt der Unternehmensgegenstand formuliert werden kann, vgl. Tieves, Der 

Unternehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 99 ff.; Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 

Rn. 142 ff. 

1231 Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (783); vgl. auch Fuhrmann/Röseler, AG 2022, R153 (R154); 

Geßler, in: FS Luther 1976, 69 (79). 

1232 Mertens, NJW 1970, 1718 (1719); vgl. Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (778, 781). 

1233 Richter, Begrenzung der Geschäftsführung, 115 ff.; Tieves, Der Unternehmensgegenstand der 

Kapitalgesellschaft, 82; Wiedemann, ZGR 1975, 385 (407 f.). 

1234 Wiedemann, ZGR 1975, 385 (424).  

1235 Mertens, NJW 1970, 1718 (1719); Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, § 82 Rn. 13 f. 

1236 Martens, in: FS Kellermann 1991, 271 (273). 

1237 Spindler, in: MüKo AktG, § 82 Rn. 35. 
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handele, verbiete sich eine konkrete Bestimmung, da diese keine volkswirtschaftli-

che Relevanz haben könne.1238 Anders sei dies beispielsweise in den Fällen, in 

denen die Risikogruppe des Unternehmens definiert werde.1239  

b. Das Verbandsinteresse 

Andererseits sei zu berücksichtigen, dass das Verbandsinteresse durch die Sat-

zung geprägt werde und der Vorstand diesem Verbandsinteresse unterworfen sei, 

da er seine Geschäftsführung am Unternehmensinteresse auszurichten habe.1240 

Das Unternehmensinteresse sei dabei gleichzusetzen mit dem kollektiven Inte-

resse der Aktionäre1241 und müsse vom Vorstand nicht gegenüber den Aktionären 

behauptet werden.1242 Dementsprechend sei es lediglich erforderlich, dass dem 

Vorstand ein Entscheidungsspielraum verbleibe.1243 Dabei gingen die Befugnisse 

der Hauptversammlung so weit, dass dem Vorstand sogar einzelne Produkte ver-

boten oder vorgeschrieben werden können und lediglich Entscheidungen über 

Einzelmaßnahmen keinen Eingang in die Satzung finden dürften.1244 Grundsätz-

lich liege die Eigenverantwortlichkeit des Vorstandes im Bereich der laufenden 

Geschäfte der Gesellschaft, während sogar die Mittel, diese durchzuführen, von 

der Hauptversammlung bestimmt werden könnten. Maßgeblich sei dabei, ob dem 

Vorstand weiterhin ein unternehmerisches Ermessen zustehe.1245 Die Grenze sei 

erst dann erreicht, wenn der Vorstand zum reinen „Befehlsempfänger“ werde.1246  

Begründet wird dies damit, dass die Aktiengesellschaft als Kapitalsammelbecken 

die Anlegerinteressen als maßgebliche Leitlinie verfolgen müsse. Schließlich seien 

die Anleger die wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens.1247 Dies werde 

 
1238 Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, § 82 Rn. 16. 

1239 Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, § 82 Rn. 19, Cahn, in: KK-AktG, § 82 Rn. 33. 

1240 Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (783 f.); Wiedemann, ZGR 1975, 385 (425). 

1241 Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (783 f.); Wiedemann, ZGR 1975, 385 (425). 

1242 Schön, ZGR 1996, 429 (439). 

1243 Zöllner, Die Schranken mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht, 7; vgl. v. Rechenberg, Die 

Hauptversammlung als oberstes Organ der Aktiengesellschaft, 84. Dieser Entscheidungsspielraum 

wird von Schön allerdings im Sinne der ersten Ansicht dahingehend verstanden, dass es in erster 

Linie darum gehe, die Effizienz des Unternehmens zu erhalten, Schön, ZGR 1996, 429 (439). 

1244 v. Rechenberg, Die Hauptversammlung als oberstes Organ der Aktiengesellschaft, 84; Spind-

ler, in: MüKo AktG, § 82 Rn. 35. 

1245 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 73; Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (785); Röhricht/Schall, in: 

GroKo AktG, § 23 Rn. 120. 

1246 Arnold, in: KK-AktG, § 23 Rn. 73; Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (785); Röhricht/Schall, in: 

GroKo AktG, § 23 Rn. 120. 

1247 Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (783 f.); Wiedemann, ZGR 1975, 385 (425). 
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historisch dadurch bestätigt, dass die Vorschrift des § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG im 

Vergleich zu ihrer Vorgängerregelung § 16 Abs. 3 Nr. 4 AktG a.F. erweitert wurde. 

Grund dafür sei die Stärkung der Aktionäre und ihrer Kompetenzen.1248 Aus der 

Überordnung des Verbandsinteresses gegenüber der Leitungsmacht des Vorstan-

des ergebe sich weiter, dass § 76 Abs. 1 AktG als Kompetenzzuweisung zwar ge-

genüber den übrigen Organen Geltung beanspruche, gegenüber der Satzung als 

Grundordnung der Aktiengesellschaft aber nicht uneingeschränkt gelten könne.1249 

Deshalb sei durch eine Bestimmung des Unternehmensgegenstandes die Kompe-

tenzordnung der Aktiengesellschaft nicht angetastet. Aus diesem Grund könne 

auch in Zusammenschau mit § 23 Abs. 5 S. 2 AktG kein Verstoß gegen § 76 

Abs. 1 AktG anerkannt werden.1250 Konkrete Satzungsbestimmungen zum Unter-

nehmensgegenstand seien daher zulässig. 

c. Einzelstimmen 

Zwischen diese gegensätzlichen Lager einer starken Position der Hauptversamm-

lung und einer starken Position des Vorstandes reihen sich eine Vielzahl differen-

zierender Ansichten ein. Dabei vertritt Priester1251 die Ansicht, durch den Unter-

nehmensgegenstand werde das „Was“ der Unternehmenstätigkeit festgelegt, wäh-

rend es in den Aufgabenbereich des Vorstandes falle, das „Wie“ zu bestim-

men.1252 Das „Was“ der Tätigkeitsbeschreibung müsse im Sinne der Definition des 

Unternehmensgegenstandes auf die Festlegung verschiedener Risikoklassen – 

beispielsweise Atom- statt Kohlekraftwerk – zurückgeführt werden können. Inner-

halb dieser Risikoklasse müsse dem Vorstand sodann Handlungsfreiheit zuge-

standen werden.1253 Jedenfalls ideelle Vorgaben seien vom „Was“ der Tätigkeits-

beschreibung umfasst.1254 Demgegenüber vertritt Mertens1255 die Ansicht, dass in 

Entsprechung zu § 23 Abs. 5 AktG das Grundkonzept der Aktiengesellschaft Vor-

zug vor den Entscheidungen in der Satzung erhalten müsse. Zu diesem Grund-

konzept zähle unter anderem, dass die uneingeschränkte Leitungsmacht einzig 

 
1248 Martens, in: FS Kellermann 1991, 271 (275). 

1249 Westermann, in: FS Schnorr v. Carolsfeld 1973, 517 (526 f.).  

1250 v. Rechenberg, Die Hauptversammlung als oberstes Organ der Aktiengesellschaft, 84. Vgl. 

auch Mertens, in: KK-AktG, 2. Auflage, § 82 Rn. 15. 

1251 Priester, in: FS Hüffer 2010, 777. 

1252 Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (784 f.); ähnlich Tieves, Der Unternehmensgegenstand der 

Kapitalgesellschaft, 90. 

1253 Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (786); so auch Martens, in: FS Kellermann 1991, 271 (276); 

Schön, ZGR 1996, 429 (442). 

1254 Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (786 f.). 

1255 Mertens, NJW 1970, 1718. 
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beim Vorstand liege.1256 Die Geschäftsführung könne zudem nur dann wirtschaft-

lich arbeiten, wenn sie flexibel reagieren könne und nicht durch die Satzung ge-

bunden sei.1257 Die Grenze sei bei der Festlegung der Unternehmenspolitik zu fin-

den, welche betroffen sei, wenn eine Auswirkung auf Wert und Struktur der Beteili-

gung gegeben sei.1258 Tieves1259 hingegen argumentiert, dass eine konkretere 

Entscheidung zur Tätigkeit der Gesellschaft aus dem Grund zulässig sei, weil es 

sich um eine Geschäftsführungsmaßnahme in der Zuständigkeit der Hauptver-

sammlung handele.1260 Es dürfe indessen nicht zu einer Einzelfallbestimmung zu 

Geschäftsführungsangelegenheiten kommen.1261 Eine zulässige Begrenzung liege 

vor, sofern der Regelungsgehalt der Satzungsbestimmung relevant für die Investi-

tionsentscheidung der Anleger sei.1262 In Bezug darauf sei zu beachten, dass 

durch die Einführung des § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG die Rechte der Aktionäre gestärkt 

werden sollten und deshalb ein grundsätzlich weiter Entscheidungsspielraum der 

Hauptversammlung anerkannt werden müsse.1263 Auch Martens1264 spricht sich 

für eine Einzelfallbetrachtung aus, geht dabei jedoch von einer starken Kompetenz 

des Vorstandes aus.1265 Als Richtlinie könne die Holzmüller-Entscheidung des 

BGH1266 dienen, in der es ebenfalls darum ging, dass die Hauptversammlung Ge-

schäftsführungsmaßnahmen wahrnehmen darf.1267 Durch diese Rechtsprechung 

werde eine hohe Hürde für Hauptversammlungszuständigkeiten aufgestellt, wobei 

es zugleich bei einer Entscheidungsprärogative des Vorstandes bleiben müsse. 

Zulässig sei dabei lediglich eine Negativabgrenzung durch den Unternehmensge-

genstand, die einzelne Maßnahmen verbietet, da es dadurch bei einem ausrei-

chenden Spielraum des Vorstandes bleibe.1268 

 
1256 Mertens, NJW 1970, 1718 (1719). Brandner unterstützt diesen Gedanken und fordert einen 

möglichst weiten Spielraum für den Vorstand, Brandner, in: FS Rowedder 1994, 41 (46). 

1257 Mertens, NJW 1970, 1718 (1720); so auch Brandner, in: FS Rowedder 1994, 41 (46). 

1258 Mertens, NJW 1970, 1718 (1721); Mertens, AG 1978, 309 (311). 

1259 Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 141 ff. 

1260 Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 141. Ablehnend in Bezug auf 

den Geschäftsführungscharakter Kort, in: GroKo AktG, § 76 Rn. 45. 

1261 Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 152 f. 

1262 Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 153. 

1263 Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 154. 

1264 Martens, in: FS Kellermann 1991, 271 (279 ff.). 

1265 In diesem Sinne auch Richter, Begrenzung der Geschäftsführung, 94. 

1266 BGH, Urteil vom 15. Januar 2001, Az. II ZR 124/99, BGHZ 146, 288. 

1267 Martens, in: FS Kellermann 1991, 271 (281). 

1268 Martens, in: FS Kellermann 1991, 271 (279). 
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3. Reichweite der Begrenzungsfunktion 

Letztlich dreht sich das obige Meinungsbild um die Frage, wo die Geschäftsfüh-

rungsbefugnis des Vorstandes endet und Entscheidungen derart grundlegend 

werden, dass sie von der Hauptversammlung getroffen werden dürfen. Somit ist 

jedenfalls auch die Leitungs- und Geschäftsführungsfunktion des Vorstandes 

grundlegend betroffen. Denkbar ist daher, dass die Grenze der Gestaltungsmög-

lichkeiten der Hauptversammlung anhand der Funktionskreise des Aktiengesetzes 

bestimmt werden kann. Die Fragestellung bleibt dadurch jedoch eine ähnliche, da 

zunächst bestimmt werden muss, wo der Funktionskreis des Vorstandes endet 

und der Funktionskreis der Hauptversammlung zur Willensbildung über den Unter-

nehmensgegenstand beginnt. 

Die Präzisierung dieser Grenze muss durch Heranziehen der Vorschriften der 

§§ 23 Abs. 3 Nr. 2 und 76 Abs. 1 AktG erfolgen, da sie zum einen den Handlungs-

spielraum der Hauptversammlung eröffnen, zum anderen aber die Unabhängigkeit 

des Vorstandes statuieren. Dabei zeigt der Gesetzgeber durch § 23 Abs. 3 Nr. 2 

AktG, dass er sich grundsätzlich konkrete Vorgaben zur Tätigkeit des Unterneh-

mens wünscht. Denn ausweislich des Gesetzeswortlautes können Industrie- und 

Handelsunternehmen die konkreten Erzeugnisse und Waren vorgeschrieben wer-

den.1269 Das damit ebenfalls gewollte Mindestmaß an Konkretisierung dient jedoch 

in erster Linie der Information der Öffentlichkeit. Bei zunehmender Konkretisierung 

handelt es sich indessen nicht mehr um für die Öffentlichkeit notwendige Informati-

onen, sondern um die Verfolgung des Ziels einer stärkeren Beschränkung der Ge-

schäftsführungsbefugnis. Daraus folgt, dass zwar die Information der Öffentlichkeit 

bei einem sehr konkret gefassten Unternehmensgegenstand stets in ausreichen-

der Form gegeben sein wird. Der Unternehmensgegenstand darf indessen nur so 

konkret formuliert werden, wie es die Information der Öffentlichkeit erfordert. Dar-

über hinaus überlagert der § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG nicht den gesetzgeberischen 

Willen, eine unabhängige Unternehmensleitung zu installieren. Um eine zweckmä-

ßige Grenze zwischen den zu beurteilenden Funktionskreisen ziehen zu können, 

sind vier Konzepte denkbar. 

a. Aktionärsschutz 

Zunächst könnte der Aktionärsschutz eine vorrangige Hauptversammlungskompe-

tenz gebieten, welche dazu führt, dass der Vorstand bis zur Grenze einer Stellung 

als Befehlsempfänger durch den Unternehmensgegenstand eingeschränkt werden 

 
1269 Röhricht/Schall, in: GroKo AktG, § 23 Rn. 142. 
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kann. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass durch die Konkretisierung des Un-

ternehmensgegenstandes die Gesellschafter geschützt werden sollen, da sie nur 

so die Möglichkeit haben, ungewollte Tätigkeiten zu unterbinden. Dem folgend 

dürfte erst an der Stelle eine Grenze des Gestaltungsspielraumes der Hauptver-

sammlung gesehen werden, wo die Änderung des Unternehmensgegenstandes 

auf das Verbot einer bestimmten Tätigkeit hinausläuft.1270 Dieser Ansatz kann je-

doch aus dem Grund nicht durchgreifen, dass im Ergebnis nur die Mehrheit der 

Aktionäre, die mehr als 75 Prozent der Stimmen in der Hauptversammlung hält, 

diesen Einfluss nutzen kann. Der Schutz der Minderheitsaktionäre findet keine Be-

rücksichtigung. Die widerstreitenden Interessen dieser Aktionärsgruppen können 

aber durch den Vorstand, der wegen seiner Bindung an das Unternehmensinte-

resse alle Aktionärsinteressen berücksichtigen muss, besser in Ausgleich ge-

bracht werden. Die Verantwortung für die Interessengruppen innerhalb der Haupt-

versammlung muss deshalb bei einer unabhängigen Geschäftsleitung verbleiben, 

welche aufgrund ihrer am Unternehmensinteresse ausgerichteten Sorgfaltspflich-

ten belangt und kontrolliert werden kann. Anders als der Vorstand erfährt die 

Mehrheit der Aktionäre eine Bindung an die Minderheitsinteressen nur im Rahmen 

ihrer Treuepflichten, welche eine weniger starke Bindung als die Sorgfaltspflicht 

des Vorstandes bedeuten. Insgesamt ist daher eine starke Kompetenz der Haupt-

versammlung zwar für den Mehrheitsaktionär vorteilhaft. Gefährlich ist diese 

Rechtsmacht jedoch für Minderheitsaktionäre. Daher kann aus dem Aktionärs-

schutz kein Vorzug der Hauptversammlungskompetenz hergeleitet werden. 

b. checks and balances 

In diesem Zusammenhang ist ebenso das Konzept von „checks and balances“1271 

zu berücksichtigen, welches im Aktienrecht – wenn auch unausgesprochen – Nie-

derschlag gefunden hat. Durch dieses System soll sichergestellt werden, dass je-

des Organ und jeder Beteiligte innerhalb der Aktiengesellschaft die Interessen der 

übrigen Teile der Aktiengesellschaft berücksichtigt und diesbezüglich kontrolliert 

werden kann. Dabei bedeutet die Einräumung von Kompetenzen des Aufsichtsra-

tes gegenüber dem Vorstand, dass die Berücksichtigung der Minderheitsaktionäre 

bei der Geschäftstätigkeit des Vorstandes kontrollierbar ist. Einer solchen Kon-

trolle unterliegt die Mehrheit in der Hauptversammlung bei der Satzungsänderung 

nicht. Daher können Satzungsbestimmungen dem Vorstand potentiell unkontrol-

lierbare Handlungsweisen auszwingen und dessen Geschäftsführungskompetenz 

vollständig überlagern. Anders als die Satzungsänderung führt die Kontrolle durch 

 
1270 So OLG Stuttgart, Beschluss vom 22. Juli 2006, Az. 8 W 271/06, 8 W 272/06, NZG 2006, 790 

(791); Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (786). 

1271 Vgl. Richter, Begrenzung der Geschäftsführung, 45. 
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den Aufsichtsrat hingegen nicht zu einer völligen Überlagerung einzelner Kompe-

tenzen des Vorstandes.1272  

Im Rahmen eines Systems aus „checks and balances“ ist die weisungsfreie Ge-

schäftsleitung, die nicht zu einer Überlagerung der Minderheitsinteressen führt, ein 

vorzugswürdiges Mittel. Denn „checks and balances“ funktionieren nur dann, wenn 

die Beteiligten dieses Systems jeweils einen starken Funktionsbereich haben, da-

mit sie sich als ebenbürtig gegenüberstehen. Überlagert ein Organ das andere 

völlig, wie es bei einer die Geschäftsführungsbefugnis zu stark eingrenzenden 

Satzungsbestimmung der Fall wäre, ist eine gegenseitige Kontrolle ausgeschlos-

sen. Dabei ist die Satzung das stärkste Instrument in der Aktiengesellschaft. Ab-

seits von Beschlussmängelstreitigkeiten wird die Hauptversammlung nicht kontrol-

liert. Deshalb sollten die Befugnisse der Hauptversammlung in Bezug auf die Sat-

zung mit Zurückhaltung ausgeweitet werden.1273 Die Weisungsfreiheit des Vor-

standes ist zudem erforderlich, um alle in der Aktiengesellschaft zu berücksichti-

genden Interessen ideal in Einklang bringen zu können. Gleichzeitig wird durch die 

unabhängige Leitungsmacht des Vorstandes sichergestellt, dass keine Interessen-

gruppe stets den Vorzug erhält.1274 Das Kontrollsystem innerhalb der Aktiengesell-

schaft spricht daher stark dafür, dem Vorstand einen weiten Spielraum einzuräu-

men. 

c. Effizienzprinzip 

Dafür streitet auch das Effizienzprinzip, wonach das in der Aktiengesellschaft ein-

gesetzte Kapital optimal genutzt werden soll. Der Vorstand ist dieser Effizienz des 

Unternehmens verpflichtet.1275 Er kann ihr aber nicht gerecht werden, wenn Sat-

zungsklauseln wegen ihrer starken Fixierung Flexibilität ausschließen. Die vorge-

schriebene Unabhängigkeit des Vorstandes ist demnach keinesfalls Selbstzweck. 

Zudem kann die Unternehmenspolitik nur erfolgreich sein und damit das Kapital 

nur optimale Verwendung finden, wenn adaptiv und flexibel reagiert werden kann. 

Satzungsbestimmungen, die dies unmöglich machen, müssen daher unwirksam 

sein. Somit muss der Vorstand im Sinne des Effizienzprinzips die Unternehmens-

politik bestimmen und dabei weitgehend frei sein.1276  

 
1272 Richter, Begrenzung der Geschäftsführung, 45. 

1273 So schon Richter, Begrenzung der Geschäftsführung, 46. 

1274 Richter, Begrenzung der Geschäftsführung, 115. 

1275 Richter, Begrenzung der Geschäftsführung, 117. 

1276  Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (782); Schön, ZGR 1996, 429 (443); Wiesner, in: MüHdB 

GesR, Band 4, 4. Auflage, § 19 Rn. 13.  
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d. Schlussfolgerungen 

Die bisher angestellten Erwägungen führen dazu, dass von einer starken Position 

des Vorstandes auszugehen ist. Die Konzepte, die der Aktiengesellschaft zu-

grunde liegen, sprechen gegen einen starken Einfluss der Aktionäre und damit ge-

gen die ausufernde Konkretisierung des Unternehmensgegenstandes. Soweit die 

Information der Öffentlichkeit gewährleistet ist, dürfen daher keine weiteren Be-

schränkungen des Vorstandes als Teil des Unternehmensgegenstandes in die 

Satzung aufgenommen werden. Diesem Informationserfordernis ist jedoch schon 

dann genüge getan, wenn die Risikogruppe des Unternehmens aus dem Unter-

nehmensgegenstand ersichtlich wird. Denn dann können die eintretenden Aktio-

näre erkennen, wofür ihr Kapital genutzt wird. Im Übrigen sind darauf sie verwie-

sen, auf die Strukturen der Aktiengesellschaft zu vertrauen, die auf Effizienz aus-

gerichtet sind. Insbesondere kann aus dem Aktionärsschutz aufgrund der ausrei-

chenden Kontrolle und der Sorgfaltsbindung des Vorstandes nichts anderes fol-

gen. Sofern daher die wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens das Bedürf-

nis nach einer stärkeren Einflussnahme auf den Vorstand sehen, sind sie auf an-

dere Gesellschaftsformen zu verweisen. 

Rekurrierend auf den Meinungsstand ist somit das von Priester1277 angesprochene 

„Was“ zu definieren als das durch die Risikogruppe des Unternehmens definierte 

Marktsegment des Unternehmens. Dabei stellt schon das Marktsegment selbst ei-

nen Aspekt des wirtschaftlichen Risikos des Unternehmens dar. Diese zurückhal-

tende Annahme einer Hauptversammlungskompetenz steht im Einklang mit den 

Überlegungen zur Holzmüller-Entscheidung des BGH, wie Martens1278 sie sieht. 

Abzulehnen sind jedoch Ansichten, die eine konkrete Beschränkung des Vorstan-

des für zulässig halten, da das Gesamtkonzept des Aktiengesetzes eine derartige 

Auslegung nicht zulässt. Zusammenfassend muss die Unabhängigkeit des Vor-

standes daher von der Bestimmung des Unternehmensgegenstandes unangetas-

tet bleiben. Sowohl das interne Kontrollsystem, mittels dessen ein Interessenaus-

gleich in der Aktiengesellschaft erreicht wird, als auch das Effizienzprinzip gebie-

ten dieses Verhältnis zwischen § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG und § 76 Abs. 1 AktG. Da-

mit wird gleichwohl der Einfluss der Aktionäre nicht vollständig negiert, da sie das 

Marktsegment des Unternehmens und damit der Aktiengesellschaft bestimmen 

können.  

Bei der Bestimmung dieses Verhältnisses von § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG und § 76 

Abs. 1 AktG können die Funktionskreise des Aktiengesetzes nicht herangezogen 

 
1277 Priester, in: FS Hüffer 2010, 777 (784 f.). 

1278 Martens, in: FS Kellermann 1991, 271 (281). 



 

 
289 

werden. Zwar würde eine Satzungsbestimmung mit einem konkreten Unterneh-

mensgegenstand in die Unabhängigkeit des Vorstandes eingreifen und damit des-

sen Funktionskreis in unzulässiger Weise einschränken. Allerdings geht es hier 

nicht um die Frage, ob und auf welche Weise in einen Funktionskreis eingegriffen 

wird. Vielmehr muss die Grenze des Funktionskreises selbst durch Auslegung be-

stimmt werden. Der Grund liegt darin, dass anders als im Rahmen der Anwendung 

des § 23 Abs. 5 AktG durch § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG weder eine Abweichung von, 

noch eine Ergänzung zu § 76 Abs. 1 AktG zugelassen wird. Der Leitungs- und Ge-

schäftsführungsfunktion wird lediglich ein Rahmen gegeben. Die Vorschrift statu-

iert das Erfordernis der Bezeichnung des Tätigkeitsbereiches, der für die Aktienge-

sellschaft ebenso wie die Bestimmung eines Sitzes oder einer Firma unerlässlich 

sind. Es handelt sich insoweit um eine gesetzesausfüllende und notwendige Sat-

zungsregelung, deren Reichweite sich allein anhand einer Auslegung des § 23 

Abs. 3 Nr. 2 AktG messen lassen muss. Sofern also eine notwendige Satzungsbe-

stimmung vorliegt, kann ebenso wie bei der Bestimmung der Reichweite von Öff-

nungsklauseln eine funktionelle Betrachtung nicht weiter führen. Etwas anderes 

gilt nur, wenn die Satzungsbestimmung nicht mehr dem Unternehmensgegen-

stand zuzuordnen ist. Denn dann füllt sie keine gesetzliche Norm aus und muss 

sich an § 23 Abs. 5 AktG messen lassen. 

II. Beispiel: Börsennotierung als Teil des Unternehmensgegenstandes  

Unter dem Deckmantel des Unternehmensgegenstandes werden in der Literatur 

vereinzelt Satzungsbestimmungen vorgeschlagen, die gerade aus dem Grund zu-

lässig seien, weil sie dem Unternehmensgegenstand zugeordnet werden könnten. 

Entsprechend des obigen Ergebnisses ist dies jedoch nur dann der Fall, wenn sie 

tatsächlich unter die Definition des Unternehmensgegenstandes fallen, dessen 

Reichweite die Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes unangetastet lassen 

muss. Sofern sich der Gegenstand der jeweiligen Satzungsbestimmung nicht un-

ter den Unternehmensgegenstand subsumieren lässt, könnte er entweder dem 

Unternehmenszweck zuzuordnen sein, was eine Satzungsbestimmung bei Einhal-

tung der entsprechenden Mehrheitserfordernisse stets zulässig macht, oder 

müsste sich an § 23 Abs. 5 AktG messen lassen.  

Als Beispiel einer solchen Satzungsbestimmung unter dem Deckmantel des Unter-

nehmensgegenstand soll hier die Satzungsbestimmung dienen, die ein Handeln 

der Aktien des Unternehmens an einem organisierten Markt vorschreibt. Die ge-

naue Einordnung solcher Satzungsbestimmungen wie auch deren Ausgestaltung 

wird uneinheitlich beurteilt. Anknüpfungspunkt könnten sowohl § 23 Abs. 3 Nr. 2 
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AktG als auch § 23 Abs. 5 AktG sein.1279 Die gesetzliche Neuregelung zum Delis-

ting in § 39 BörsG enthält keine Regelung zu Satzungsbestimmungen und konnte 

daher keine Klarheit schaffen. 

1. Meinungsstand 

Es existieren verschiedene Ansätze in der Literatur zur Beurteilung von Satzungs-

bestimmungen die Börsennotierung der Aktiengesellschaft betreffend. So könne 

im Unternehmensgegenstand der Aktiengesellschaft vorgeschrieben werden, dass 

sie stets börsennotiert ist.1280 Alternativ könne eine derartige Satzungsbestimmung 

unabhängig vom Unternehmensgegenstand als zulässige Ergänzung nach § 23 

Abs. 5 S. 2 AktG anzusehen sein.1281 Im Gegensatz dazu gibt es eine starke Lite-

raturansicht, die Satzungsbestimmungen unabhängig von ihrer konkreten Ausge-

staltung nach § 23 Abs. 5 S. 1 AktG als unzulässige Abweichung einstuft.1282 

a. Die Börsennotierung als Unternehmensgegenstand 

Zum Teil wird angenommen, dass die Börsennotierung als Unternehmensgegen-

stand in die Satzung aufgenommen werden könne.1283 Dies würde bedeuten, dass 

die Entscheidung über die Börsennotierung von der Hauptversammlung getroffen 

werden müsse. Grund dafür sei unter anderem, dass die Börsennotierung für die 

Anlageentscheidung von erheblicher Bedeutung sei.1284 Da dem Vorstand jeden-

falls keine Entscheidung des alltäglichen Geschäftsganges entzogen werde, han-

dele es sich um eine Geschäftsführungsmaßnahme in der Zuständigkeit der 

Hauptversammlung.1285 Die Satzungsstrenge stehe dem nicht entgegen.1286 

 
1279 Eine Aufnahme in den Katalog von Geschäften, die nach § 111 Abs. 4 S. 2 AktG der Zustim-

mung des Aufsichtsrates bedürfen, soll hier nicht diskutiert werden, da kein Bezug zum Unterneh-

mensgegenstand besteht. 

1280 Wirth/Arnold, ZIP 2000, 111 (115). 

1281 Schockenhoff, ZIP 2013, 2429 (2434); vgl. auch Brellochs, AG 2014, 633 (638). 

1282 Koch, in: Koch AktG, § 119 Rn. 45; Mohamed, ZIP 2023, 1975 (1980); Reger, in: Bürgers/Lie-

der AktG, § 119 Rn. 33; Scholz, BB 2015, 2248 (2250); von der Linden, NZG 2015, 176 (177). 

1283 Wirth/Arnold, ZIP 2000, 111 (115). So wohl auch Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 119 

Rn. 52. 

1284 Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 154. 

1285 Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 141, 154; Ablehnend Kort, in: 

GroKo AktG, § 76 Rn. 45. 

1286 Arnold, ZIP 2005, 1573 (1576); Habersack, AG 2005, 137 (141). In diesem Sinne auch Haber-

sack, in: Emmerich/Habersack Aktien- und GmbH-Konzernrecht, Vor § 311 Rn. 39; Vollmer/Grupp, 

ZGR 1995, 459 (467 f.). A.A. Groß, AG 2015, 812 (814), der sich dafür ausspricht, dass auch 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2005&s=1573&z=ZIP
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2005&z=ZIP&sx=1576
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b. Die Entscheidung zur Börsennotierung als Geschäftsführungsmaßnahme 

Von der herrschenden Lehre wird dementgegen angenommen, eine Satzungsbe-

stimmung zur Börsennotierung verbiete sich aus diesem Grund völlig, da es sich 

um eine Abweichung von § 76 Abs. 1 AktG im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 1 AktG 

handele.1287 Es liege keine Strukturmaßnahme, sondern vielmehr eine Geschäfts-

führungsmaßnahme des Vorstandes vor.1288 Dies gebiete nicht zuletzt die höchst-

richterliche Rechtsprechung zum Delisting. Diese bestätige nach der Verwerfung 

der Macrotron-Entscheidung des Bundesgerichtshofes1289 aufgrund der Feststel-

lungen des Bundesverfassungsgerichtes, dass die Börsennotierung keine Rele-

vanz für den Verkehrswert der Aktie habe und Art. 14 GG deshalb nicht berührt 

sei,1290 in der Frosta-Entscheidung1291 die alleinige Vorstandszuständigkeit über 

die Entscheidung zur Börsennotierung.1292 Bei dieser Zuständigkeit sei es auch 

nach der Gesetzesänderung des Börsengesetzes – insbesondere des § 39 Abs. 2 

bis 6 BörsG – geblieben, da das Erfordernis eines Hauptversammlungsbeschlus-

ses mangels Relevanz für den Anlegerschutz ausdrücklich abgelehnt worden 

sei.1293 Die Hauptversammlung könne sich deshalb insbesondere nicht durch Be-

schluss für zuständig erklären.1294 Dass jedenfalls kein Beschlusserfordernis auf-

gestellt werden dürfe, ergebe sich ferner aus § 119 AktG. Dieser regele abschlie-

ßend, in welchen Fällen die Hauptversammlung zuständig sei. Da eine Entschei-

dung über die Börsennotierung nicht aufgeführt ist, läge in einer diesem entgegen-

laufenden Satzungsbestimmung eine Abweichung zu § 119 AktG.1295  

 
durch den Unternehmensgegenstand die Kompetenzverteilung in der Aktiengesellschaft nicht auf-

gehoben werden dürfe. Vgl auch von der Linden, NZG 2015, 176 (177). 

1287 Groß, AG 2015, 812 (814); Scholz, BB 2015, 2248 (2250); von der Linden, NZG 2015, 176 

(177). 

1288 Brellochs, AG 2014, 633 (638); Groß, AG 2015, 812 (813); Koch, in: Koch AktG, § 119 Rn. 45; 

Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 119 Rn. 52; Wasmann/Glock, DB 2014, 105 (107). 

1289 BGH, Urteil vom 25. November 2002, Az. II ZR 133/01, BKR 2003, 253. 

1290 BVerfG, Urteil vom 11. Juli 2012, Az. 1 BvR 3142/07; 1 BvR 1569/08, NZG 2012, 826 (828 ff.). 

1291 BGH, Beschluss vom 08. Oktober 2013, Az. II ZB 26/12, BKR 2014, 29 (30 f.). 

1292 Groß, AG 2015, 812 (813 f.); Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 119 Rn. 52. 

1293 Reger, in: Bürgers/Lieder AktG, § 119 Rn. 31; Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 119 Rn. 52. 

BT-Drs. 18/6220, 86. Vgl. zur gesetzlichen Neuregelung Groß, AG 2015, 812 (814 ff.); Harnos, 

ZHR 179 (2015), 750. 

1294 von der Linden, NZG 2015, 176 (177). 

1295 Reger, in: Bürgers/Lieder AktG, § 119 Rn. 33; Scholz, BB 2015, 2248 (2249 f.). Ähnlich Spind-

ler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 119 Rn. 52. Eine Kontrollmöglichkeit der Entscheidungen des Vor-

standes könnte dementsprechend allenfalls durch die Aufnahme in den Katalog der Geschäfte, die 
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Ungeachtet all dieser Erwägungen existieren dennoch Stimmen, die Satzungs-

klauseln zur Börsennotierung als Ergänzung zum Aktiengesetz nach § 23 Abs. 5 

S. 2 AktG ansehen und sie für zulässig halten.1296 Dabei wird behauptet, dass 

keine Vorschriften des Aktiengesetzes existierten, die dem entgegenstünden.1297 

Namentlich Eckhold verweist darauf, dass aufgrund der inzwischen zahlreichen 

Sonderbestimmungen für börsennotierte Aktiengesellschaften die Entscheidung 

zur Börsennotierung, obwohl sie grundsätzlich in den Aufgabenbereich des Vor-

standes falle, eine Art Rechtsformwahl sei. Sie stehe losgelöst von § 76 Abs. 1 

AktG den Aktionären zu.1298 Zum Teil wird zudem angenommen, dass sich zwar 

ein Beschlusserfordernis der Hauptversammlung verbiete, weil dadurch die Ge-

schäftsführungsbefugnis des Vorstandes unterlaufen werde. Gegen eine generelle 

Aufnahme der Börsennotierung in die Satzung sei aber nichts einzuwenden.1299  

2. Stellungnahme 

Ob der herrschenden Meinung, in Satzungsbestimmungen zur Börsennotierung 

liege eine unzulässige Abweichung zum Aktiengesetz, zuzustimmen ist, soll nun 

überprüft werden. Dabei wäre § 23 Abs. 5 anzuwenden, wenn die Bestimmung 

über die Börsennotierung weder Teil des Unternehmensgegenstandes noch eine 

Bestimmung über den Unternehmenszweck darstellt.  

a. Unternehmensgegenstand oder -zweck 

Vergegenwärtigt man sich, dass der Unternehmensgegenstand eine Tätigkeitsbe-

schreibung für die Aktiengesellschaft ist, kann die Börsennotierung nicht hierunter 

fallen. Es handelt sich bei der Börsennotierung vielmehr um eine Eigenschaft der 

Aktiengesellschaft. Ein Marktsegment wird nicht abgesteckt. Jenes Risikoprofil, 

welches durch den Unternehmensgegenstand kundgetan werden soll, liegt nicht in 

der Beschreibung des durch die Börsennotierung betroffenen Liquiditätsrisikos. 

Stattdessen ist das Risikoprofil gemeint, das sich durch den Wirtschaftszweig des 

Unternehmens bestimmt. Da somit keine Bestimmung des Unternehmensgegen-

standes vorliegt, kann die Tatsache, an einem regulierten Markt gelistet zu sein, 

 
der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen, nach § 111 Abs. 4 S. 2 AktG eingeführt werden. So 

Brellochs, AG 2014, 633 (638 f.); Scholz, BB 2015, 2248 (2249 f.). 

1296 Kubis, in: MüKo AktG, § 119 Rn. 96; Schockenhoff, ZIP 2013, 2429 (2434); in diesem Sinne 

wohl auch Brellochs, AG 2014, 633 (638); Groß, ZHR 165 (2001), 141 (162). Vgl aber inzwischen 

Groß, AG 2015, 812 (814). 

1297 Schockenhoff, ZIP 2013, 2429 (2434). 

1298 Eckhold, in: Handbuch börsennotierte AG, § 63 Rn. 61. 

1299 Spindler, in: Schmidt/Lutter AktG, § 119 Rn. 52. 
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allenfalls Teil einer Zweckgebung sein.1300 Dafür müsste in der Börsennotierung 

ein Grund für den Zusammenschluss liegen, der auf einer Ebene mit der Entschei-

dung zum erwerbswirtschaftlichen Handeln oder der Orientierung am Shareholder 

Value liegt. Allerdings ist das Listing an einer Börse keine grundsätzliche Ausrich-

tung, auf die das Unternehmen hinarbeitet. Es handelt sich bei der Börsennotie-

rung stattdessen um die Entscheidung in Bezug auf die Eigenschaft der Mitglied-

schaft.1301 Dieser Entscheidung darf nach dem Urteil des BVerfG, in der die Bör-

sennotierung als nicht relevant für den Eigentumsschutz nach Art. 14 GG angese-

hen wird,1302 eine nur untergeordnete Rolle beigemessen werden. Da der Unter-

nehmenszweck nach § 33 BGB analog jedoch wegen seiner grundlegenden Be-

deutung lediglich mit Zustimmung aller Gesellschafter geändert werden kann, 

zeigt sich, dass nur elementare Entscheidungen unter den Unternehmenszweck 

zu fassen sind. Die Entscheidung über die Börsennotierung ist nicht von einer der-

art grundlegenden Bedeutung. Auch die Frosta-Entscheidung des Bundesgerichts-

hofes1303 deutet darauf hin, dass die Wertigkeit der Börsennotierung unterhalb de-

rer des Unternehmenszwecks liegt, da beispielsweise ein Zustimmungserfordernis 

der Hauptversammlung für ein Delisting nicht bestehen soll. Folglich handelt es 

sich weder um eine Satzungsbestimmung, die dem Unternehmensgegenstand zu-

geordnet werden kann, noch um eine Bestimmung des Unternehmenszwecks. 

Eine Ansicht, die aufgrund dieser Zuordnung eine Zulässigkeit annimmt, verdient 

daher keinen Zuspruch. 

b. Subtypus börsennotierte Aktiengesellschaft 

Abzulehnen ist auch jene Ansicht, die annimmt eine Hauptversammlungszustän-

digkeit für die Entscheidung über die Börsennotierung ergebe sich daraus, dass 

ein Subtypus der börsennotierten Aktiengesellschaft existiere.1304 Denn ein Subty-

pus der Aktiengesellschaft oder gar eine weitere Rechtsform kann nur durch den 

Gesetzgeber eingeführt werden.1305 Selbst wenn angenommen wird, der Gesetz-

geber selbst habe durch die verschiedenen Sonderregelungen für die börsenno-

tierte oder nicht-börsennotierte Aktiengesellschaft die Grundlage dieser Beurtei-

lung ausgelöst, darf eine derart weitreichende Neuregelung der Aktiengesellschaft 

 
1300 In diesem Sinne Tieves, Der Unternehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 154. 

1301 Vgl. Schockenhoff, ZIP 2013, 2429 (2434). 

1302 BVerfG, Urteil vom 11. Juli 2012, Az. 1 BvR 3142/07; 1 BvR 1569/08, NZG 2012, 826. 

1303 BGH, Beschluss vom 08. Oktober 2013, Az. II ZB 26/12, BKR 2014, 29. 

1304 So aber Eckhold, in: Handbuch börsennotierte AG, § 63 Rn. 61. 

1305 Vgl. zu dieser Thematik schon oben Seite 80. 
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nicht ohne eine ausdrückliche und bewusste gesetzgeberische Entscheidung er-

folgen. Eine solche traf der Gesetzgeber aber nicht. Durch die Neuregelung zum 

Delisting in § 39 BörsG bringt der Gesetzgeber vielmehr das Gegenteil zum Aus-

druck. Indem weder ein für Umwandlungen erforderlicher Hauptversammlungsbe-

schluss, wie § 29 Abs. 1 UmwG ihn vorsieht, noch ein dem Abfindungsangebot 

des Umwandlungsrechts entsprechendes Pflichtangebot statuiert wurde, zeigt sich 

gerade die Verschiedenheit der Vorgänge. Demnach nimmt das Delisting keine 

Sonderrolle ein, die mit einer Umwandlung vergleichbar wäre. Auf diese Grund-

lage kann eine Hauptversammlungszuständigkeit somit nicht gestützt werden.  

c. Delisting als Geschäftsführungsmaßnahme 

Die Zulässigkeit einer satzungsmäßigen Festschreibung der Börsennotierung be-

stimmt sich somit nach allgemeinen Kriterien. Fraglich ist dementsprechend, ob 

eine solche Satzungsbestimmung eine Abweichung nach § 23 Abs. 5 S. 1 AktG 

ist, wodurch sie mangels ausdrücklicher Zulassung nichtig wäre, oder eine Ergän-

zung im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG vorliegt. Jedenfalls liegt keine Ergänzung 

zu § 3 Abs. 2 AktG vor, da dieser lediglich eine Legaldefinition der Börsennotie-

rung darstellt und keinen darüber hinaus gehenden Regelungsgehalt hat.1306 An-

sonsten existieren im Aktiengesetz keine gesetzlichen Regelungen, welche die 

Börsennotierung explizit vorschreiben oder ihr Verfahren regeln.  

Abzustellen ist auf das viel diskutierte Verhältnis zu § 76 Abs. 1 AktG. Zwar wird in 

dieser Vorschrift die Börsennotierung nicht erwähnt. Eine Erwähnung im Wortlaut 

der §§ 76, 77 AktG ist aber entbehrlich, weil lediglich die Auslegung der Vorschrift 

ergeben muss, dass ein bestimmter Sachverhalt unter die Vorschrift zu fassen ist. 

Dementsprechend reicht es aus, wenn die Entscheidung zur oder gegen die Bör-

sennotierung als Geschäftsführungsmaßnahme ausgelegt wird und die Unabhän-

gigkeit dieser Entscheidung unter § 76 Abs. 1 AktG fällt. Eine Geschäftsführungs-

maßnahme ist jede tatsächliche oder rechtsgeschäftliche Tätigkeit für die Aktien-

gesellschaft.1307 Darunter ist auch die Entscheidung über die Börsennotierung zu 

fassen. Denn wie in der Literatur richtig erkannt wurde, liegt im Einklang sowohl 

mit der Rechtsprechung1308 als auch mit den Leitgedanken des Gesetzgebers bei 

der Reform des § 39 BörsG1309 die Zuständigkeit für die Entscheidung über die 

 
1306 Zuzustimmen ist insoweit Scholz, BB 2015, 2248 (2250). 

1307 Koch, in: Koch AktG, § 77 Rn. 3; Spindler, in: MüKo AktG, § 77 Rn. 6. 

1308 BVerfG, Urteil vom 11. Juli 2012, Az. 1 BvR 3142/07; 1 BvR 1569/08, NZG 2012, 826; BGH, 

Beschluss vom 08. Oktober 2013, Az. II ZB 26/12, BKR 2014, 29. 

1309 BT-Drs. 18/6220, 86. 
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Börsennotierung allein beim Vorstand. Wenn aber der Vorstand ausschließlich zu-

ständig ist, bedeutet dies gleichzeitig, dass es sich um eine Geschäftsführungs-

maßnahme handelt, weil eben diese Geschäftsführungskompetenz allein beim 

Vorstand liegt. Die Hauptversammlung darf sich diesbezüglich gemäß § 119 

Abs. 2 AktG nicht für zuständig erklären. Dabei kann es keinen Unterschied ma-

chen, ob eine einfache Mehrheit gemäß § 133 AktG oder eine satzungsändernde 

Mehrheit nach § 179 Abs. 2 S. 1 AktG erreicht werden. Ohnehin fällt die Entschei-

dung über die Börsennotierung aber unter die Definition der Geschäftsführungs-

maßnahme. Denn der Vorstand wird beim Delisting nach § 39 Abs. 2 S. 1 AktG für 

die Aktiengesellschaft rechtsgeschäftlich tätig, indem ein Antrag für den Widerruf 

der Börsennotierung stellt. Es ist im Gesetz angelegt, dass durch die weite Defini-

tion der Geschäftsführungsbefugnis der Einflussbereich der Hauptversammlung 

auf ein absolutes Minimum reduziert wird. Es war gerade beabsichtigt, dass die 

Hauptversammlung nur in grundlegenden Entscheidungen einen Einfluss auf den 

Geschäftsgang hat. Dem ist durch § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG und § 119 AktG Genüge 

getan. Dies gilt zugunsten der Flexibilität und Praktikabilität der Handlungsmög-

lichkeiten der Aktiengesellschaft.1310 Es ist daher nur konsequent, durch die weite 

Auslegung des § 76 Abs. 1 AktG mittels § 23 Abs. 5 AktG den Einflussbereich der 

Hauptversammlung stark einzugrenzen. Namentlich das Abfindungserfordernis 

spricht zudem nicht dagegen, die Entscheidung zur Börsennotierung als Ge-

schäftsführungsmaßnahme anzusehen.1311 Denn durch ein solches Angebot wird 

kompensiert, dass die Aktionäre kein Mitspracherecht haben, obwohl ihr Liquidi-

tätsrisiko zumindest tangiert wird. Diese Auslegung führt dazu, dass der Rege-

lungsumfang der §§ 76, 77 AktG die Entscheidung zur Börsennotierung als wei-

sungsfreie Entscheidung festlegt.  

In Bezug auf § 23 Abs. 5 S. 1 AktG gilt für die Satzungsbestimmung zur Börsenno-

tierung damit Folgendes: Das Gesetz regelt in § 76, 77 AktG, dass die Entschei-

dung über die Börsennotierung dem Vorstand obliegt und dieser bei seiner Ent-

scheidung weisungsfrei agieren kann. Eine Satzungsbestimmung, welche die Bör-

sennotierung festschreibt, bedeutet hingegen, dass die Hauptversammlung eine 

Entscheidung über die Frage trifft, über welche sich der Vorstand nicht hinwegset-

zen kann. Dementsprechend regeln beide Bestimmungen den Sachverhalt der 

Börsennotierung unterschiedlich und können nicht gleichzeitig Geltung beanspru-

chen. Sie würden Widersprüchliches regeln. Folglich handelt es sich bei derartigen 

Satzungsbestimmungen um eine Abweichung von § 76 Abs. 1 AktG nach § 23 

 
1310 In diesem Sinne Kastl, Der Rückzug kapitalmarktfähiger Unternehmen von der Börse, 255. 

1311 So aber Goetz, BB 2015, 2691 (2692 f.).  
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Abs. 5 S. 1 AktG.1312 Dies gilt unabhängig davon, ob die Satzungsbestimmung die 

Börsennotierung schlicht voraussetzt oder der Entscheidung über die Börsennotie-

rung ein Hauptversammlungsbeschluss vorauszugehen hat. Denn die Geschäfts-

führungsbefugnis des Vorstandes und damit dessen Alleinzuständigkeit wird in 

beiden Fällen beschnitten. Eine ausdrückliche gesetzliche Zulassung existiert 

nicht. Die Satzungsbestimmung ist folglich nichtig. 

III. Fazit 

Notwendige Satzungsbestimmungen wie die Bestimmung des Unternehmensge-

genstandes eröffnen Spielräume für den Satzungsgeber, deren Umfang sich nicht 

immer aus dem Wortlaut des Gesetzes ergibt. Am Beispiel des Unternehmensge-

genstandes wurde aber deutlich, dass der funktionelle Ansatz keinen Aufschluss 

über die Reichweite derartiger Gestaltungsspielräume liefern kann. Der Grund 

liegt darin, dass durch die Satzungsbestimmung die Funktionskreise überhaupt 

erst bestimmt werden. Denn die Leitungs- und Geschäftsführungsfunktion erhält 

durch den Unternehmensgegenstand überhaupt erst ihren Rahmen. Dadurch un-

terscheiden sich die notwendigerweise vorgesehenen Satzungsbestimmungen 

von den übrigen Öffnungsklauseln, weil namentlich durch § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG 

keine Durchbrechung der Funktionskreise innerhalb der Aktiengesellschaft zuge-

lassen wird, sondern vielmehr ein Rahmen der Geschäftsführungsbefugnis für not-

wendig erklärt.  

Ähnliches gilt für den Unternehmenszweck, der – wenn auch nicht gesetzlich be-

nannt – notwendigerweise von jeder Aktiengesellschaft bestimmt werden muss. 

Der Unternehmenszweck ist das grundlegende Ziel des Zusammenschlusses, 

welches für die Handlungen der Aktiengesellschaft richtungsweisend ist. Als ein 

solches Ziel kann neben der Gewinnerzielungsabsicht auch der Shareholder Va-

lue in die Satzung eingeführt werden. Dies entbindet den Vorstand jedoch nicht 

von seinen gesetzlichen Pflichten, weitere Interessen bei seinen Entscheidungen 

zu berücksichtigen. Dabei ist der Unternehmenszweck qua definitionem so abs-

trakt, dass eine Abweichung von §§ 76 Abs. 1, 77 AktG nicht vorliegen kann.  

Anderes gilt für den Unternehmensgegenstand. Durch ihn darf das Marktsegment 

des Unternehmens festgelegt werden. Dies ist für eine Einordnung der Aktienge-

sellschaft in ein bestimmtes Risikosegment erforderlich. Konkrete Vorgaben der 

Geschäftsführung dürfen dem Vorstand indessen nicht gemacht werden, da 

dadurch sein Ermessen in unzulässiger Weise eingeschränkt wird. Derart konkrete 

 
1312 Dieselbe Beurteilung muss auch auf die Statuierung eines Beschlusserfordernisses anwendbar 

sein. Diese Satzungsbestimmungen stellen daher sowohl eine Abweichung von § 119 AktG als 

auch von § 76 AktG dar. 
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Vorgaben fallen nicht mehr unter die Definition des Unternehmensgegenstandes. 

Es handelt sich vielmehr um Abweichungen von § 76 AktG, die mangels ausdrück-

licher Zulassung nichtig ist. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn die Börsenno-

tierung in die Satzung aufgenommen wird, da auch die Entscheidung über die Bör-

sennotierung eine Geschäftsführungsmaßnahme ist. Deshalb sind solche Sat-

zungsbestimmungen nicht auch dem Unternehmensgegenstand zuordenbar.  

D. Übertragbarkeit des funktionellen Ansatzes  

Die hier besprochenen Einzelfälle machen deutlich, dass der funktionelle Ansatz 

ausschließlich für die Bestimmung der nach § 23 Abs. 5 S. 2 AktG zugelassenen 

Ergänzungen greifen kann. Es wurden in den drei obigen Fallkonstellationen je-

weils einzelne Gestaltungsfreiräume auf ihre Reichweite hin untersucht und dabei 

festgestellt, dass es dabei zum einen gerade darauf ankommen kann, dass die 

Funktionskreise des Aktiengesetzes durchbrochen werden oder ihre Reichweite 

durch die Gesetzesanwendung erst noch zu bestimmen sind. 

I. Zulassung von Abweichungen zum Gesetz 

Im Rahmen der Beschränkung des Frage- und Rederechts durch die Satzung 

wurde ein materieller Eingriff in den Funktionskreis der Aktionäre durch den Ver-

sammlungsleiter zugelassen. Dies würde grundsätzlich eine Einschränkung des 

Funktionskreises der Aktionäre bedeuten, was nach den Grundsätzen zu § 23 

Abs. 5 S. 2 AktG unzulässig wäre. Allerdings war eben dieser Eingriff vom Gesetz-

geber gewollt. Insoweit sollte gerade eine Abweichung zum Aktiengesetz zugelas-

sen werden, das grundsätzlich ein umfassendes Frage- und Rederecht der Aktio-

näre vorsieht. Schon dieses Beispiel zeigt also, dass die Bestimmung der Reich-

weite von Öffnungsklauseln, die Abweichungen zum Gesetz zulassen, nicht durch 

die Beurteilung des Eingriffes mittels Satzungsbestimmung in die Funktionskreise 

des Aktiengesetzes beurteilt werden kann. 

II. Bestimmung der Art der Öffnungsklausel 

Im Gegensatz zur gesetzlichen Gestattung von Abweichungen im Sinne des § 23 

Abs. 5 S. 1 AktG sollten die Ermächtigungen der §§ 133 Abs. 1, 179 Abs. 2 S. 3, 

182 Abs. 1 S. 3 AktG lediglich dazu führen, dass ergänzende Verfahrensregeln in 

die Satzung eingeführt werden können. Eine Beschränkung der Willensbildungs-

funktion der Hauptversammlung durch die Satzung war hingegen nicht intendiert, 

weshalb namentlich keine Zustimmungserfordernisse einzelner Aktionäre einge-

führt werden dürfen. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass keine Abweichung 
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zum Gesetz, sondern lediglich eine Ergänzung zuglassen werden sollte. Für diese 

gilt die allgemeine Herangehensweise zur Bestimmung der Zulässigkeit von Er-

gänzungen zum Aktiengesetz nach § 23 Abs. 5 S. 2 AktG. Für die Abgrenzung, ob 

eine Ergänzung oder eine Abweichung zugelassen werden sollte, können die 

Funktionskreise des Aktiengesetzes jedoch ebenfalls nicht nutzbar gemacht wer-

den. Denn auch in diesem Fall ist die gesetzgeberische Intention im konkreten 

Einzelfall entscheidend und nicht die der Aktiengesellschaft zugrunde liegenden 

Strukturen maßgeblich.  

III. Notwendige Satzungsbestimmungen 

Der dritte Fall der Gestaltung qua Unternehmensgegenstand oder Unternehmens-

zweck stellt schon keine Öffnungsklausel dar, sondern umfasst Satzungsbestim-

mungen, die zur Festlegung der Identität der Aktiengesellschaft erforderlich sind. 

Auch diese notwendigen Satzungsbestimmungen können nicht durch die Funkti-

onskreise umrissen werden. Denn der Grund für das Bestehen der durch den Ge-

setzgeber eröffneten notwendigen Regelungsbereichen liegt darin, dass sie nicht 

abstrakt von dem Gesetzgeber vorweggenommen werden können. Somit können 

diese Bestimmungen auch nicht durch die Grundstruktur der Aktiengesellschaft 

definiert werden. Es handelt sich vielmehr um Bestimmungen, die auf das individu-

elle Unternehmen angepasst werden müssen. Das bedeutet zwar nicht, dass auch 

ihre Reichweite individuell ist. Allerdings hat eine Auslegung der jeweiligen Vor-

schrift unter der Prämisse der Notwendigkeit einer individuellen Satzungsbestim-

mung zu erfolgen.  

IV. Bewertung der Ergebnisse 

Gesetzlich eröffnete Spielräume für den Satzungsgeber im Aktiengesetz unter-

scheiden sich grundlegend von der Konstellation des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG. Der 

Grund dafür ist darin zu sehen, dass die Beurteilung von Ergänzungen zum Akti-

engesetz in der Satzung auf der Prämisse beruht, dass der Gesetzgeber die Funk-

tionskreise der Aktiengesellschaft als grundsätzlich zwingend ausgestaltet hat. 

Durch die Funktionskreise der Aktiengesellschaft wird die idealtypische Aktienge-

sellschaft beschrieben, wie sie sich aus ihrer ursprünglichen und grundlegenden 

Konzeption ergibt. Von dieser Konzeption wird durch Öffnungsklauseln gerade ab-

gewichen, weil der Gesetzgeber an einzelnen Stellen einen Regelungsbedarf ge-

sehen hat. Die Grundkonzeption, die durch die Funktionen innerhalb der Aktienge-

sellschaft beschrieben wird, soll aufgelöst werden. Dies ist bei der Zulassung von 

Abweichungen regelmäßig der Fall, da derartige Vorschriften andernfalls weitge-

hend überflüssig wären. Nur an der Stelle, an der sich das Gesetz über die aus 
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§ 23 Abs. 5 AktG folgende zwingende Struktur des Aktienrechts hinwegsetzen 

soll, sind gesetzliche Vorschriften erforderlich. Sie markieren folglich die Punkte 

des Aktiengesetzes, an denen die allgemeinen Strukturen aufgehoben werden. 

Diese Aufhebung erfolgt im Einzelfall.  

Dementsprechend muss auch die Beurteilung ihrer Reichweite im Einzelfall erfol-

gen. Es wäre wenig überzeugend, Ausnahmevorschriften des Aktiengesetzes 

durch die allgemeinen Strukturen des Aktiengesetzes wiederum Grenzen zu set-

zen. Vielmehr muss durch Auslegung, die sich vorrangig am Zweck der Ausnah-

meregelung orientiert, ermittelt werden, wie weitreichend der Gesetzgeber eine 

Ausnahme vorsehen wollte. Sofern eine Abweichung zugelassen werden sollte, 

bemisst sich die Reichweite des Gestaltungsspielraumes allein anhand der Öff-

nungsklausel. In diesem Fall muss anhand einer umfassenden Abwägung im Ein-

zelfall ermittelt werden, welche Reichweite eine Satzungsbestimmung nach der 

gesetzgeberischen Intention haben darf. Sollte hingegen lediglich eine Ergänzung 

zum Aktiengesetz durch die Öffnungsklausel zugelassen werden, ist von dieser 

Öffnungsklauseln lediglich die konkret geöffnete Vorschrift betroffen.1313 Schwieri-

ger ist die Beurteilung der notwendigen Satzungsbestimmungen. Denn hier kann 

der Gesetzgeber grundsätzlich keine allgemeingültige Regelung vorwegnehmen, 

sodass am Einzelfall entschieden werden muss, wo die Privatautonomie endet 

und die beschränkende Wirkung des § 23 Abs. 5 AktG eingreift. Dies ist dann der 

Fall, wenn der durch Auslegung und Subsumtion zu bestimmende Anwendungs-

bereich der gesetzlichen Bestimmung zur notwendigen Satzungsbestimmung en-

det. Der Ansatz der Funktionskreise innerhalb des Aktiengesetzes greift folglich 

nur dort, wo die prinzipiellen Grundstrukturen des Aktiengesetzes gewahrt sein 

sollen. Dies trifft in Bezug auf Gestaltungsmöglichkeiten in der Satzung lediglich 

bei der Bestimmung des Begriffes der abschließenden Regelung im Sinne des 

§ 23 Abs. 5 S. 2 AktG zu. Eine generelle Grenze der Satzungsautonomie wird 

nicht aufgestellt. 

 
1313 Vgl. dazu oben Seiten 148 ff. 
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§ 8 Zusammenfassung  

Die Satzungsstrenge sorgt in Wissenschaft und Praxis immer wieder für Unsicher-

heiten hinsichtlich der Reichweite von satzungsmäßigen Gestaltungsfreiräumen 

neben dem Aktiengesetz. Die folgenden wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit 

sollen dazu beitragen, dass fortan größere Rechtssicherheit im Umgang mit Sat-

zungsbestimmungen bei der Aktiengesellschaft herrscht: 

Allgemeines zur Satzungsstrenge 

1. Die Satzungsstrenge umschreibt die Anordnung des § 23 Abs. 5 AktG, wonach 

die Satzung von den Vorschriften des Aktiengesetzes nur abweichen kann, wenn 

dies ausdrücklich zugelassen ist. Ergänzende Bestimmungen der Satzung sollen 

zulässig sein, es sei denn, das Aktiengesetz enthält eine abschließende Rege-

lung. Die Satzungsstrenge beschränkt dabei lediglich die Einführung materieller 

Satzungsbestimmungen. Gesetz im Sinne dieser Vorschrift sind nur die geschrie-

benen Normen des Aktiengesetzes.  

2. Eine Abweichung vom Gesetz liegt vor, wenn die Auslegung von Gesetz und 

Satzungsklausel ergibt, dass beide Vorschriften denselben Regelungsbereich be-

treffen, eine Anwendung beider Normen jedoch zu widersprüchlichen Ergebnissen 

führen würde. Zulässig ist eine Abweichung, wenn sie ausdrücklich zugelassen ist. 

Die Reichweite der Zulassung bestimmt sich im Einzelfall.  

3. Eine Ergänzung liegt vor, wenn das Gesetz eine der Satzungsbestimmung ent-

sprechende Regelung nicht enthält oder eine gesetzliche Regelung durch die Sat-

zungsbestimmung dem Gedanken nach weitergeführt wird, im Grundsatz jedoch 

unberührt bleibt. Erforderlich ist damit, dass eine Regelungslücke besteht, die ent-

weder ausdrücklich benannt werden kann oder durch jedwedes Schweigen des 

Gesetzes markiert wird. Kein Hindernis für satzungsmäßige Ergänzungen bilden 

mangels gesetzlicher Anknüpfung ungeschriebene Grundsätze des Aktiengeset-

zes. Grenzen für ergänzende Satzungsbestimmungen werden zum einen durch 

die allgemeinen Gesetze und zum anderen durch die abschließenden Regelungen 

des Aktiengesetzes aufgestellt.  

Begriff der abschließenden Regelung 

4. Eine Vorschrift des Aktiengesetzes enthält dann eine abschließende Regelung 

im Sinne des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG, wenn die Regelung dem Schutz außenste-

hender Dritter dient oder eine materielle Regelung des Funktionskreises eines Be-

teiligten in der Aktiengesellschaft betroffen ist, soweit dieser Funktionskreis nicht 

durch eine gesetzliche Öffnungsklausel durchbrochen wird. Diese Definition bildet 

das Ergebnis der Auslegung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG. 
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5. Die Funktionen innerhalb der Aktiengesellschaft lassen sich wie folgt umreißen: 

Der Vorstand hat die Funktion der Leitung und Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat 

fungiert als Organ interner Kontrolle und Überwachung. Die Hauptversammlung 

hat die Funktion der internen Willensbildung. Die Aktionäre erfüllen zugleich die 

Eigentümer- und die Kapitalgeberfunktion innerhalb der Aktiengesellschaft. Im Üb-

rigen nimmt nur der besondere Vertreter temporär eine für § 23 Abs. 5 S. 2 AktG 

relevante Funktion innerhalb des Binnengefüges der Aktiengesellschaft ein. Wei-

tere für die Satzungsstrenge relevante Funktionen bestehen nicht. Denn zum ei-

nen sind Sonder-, Abschluss- und Gründungsprüfung Teil des Funktionskreises 

der Aktionäre oder bezwecken den Gläubigerschutz. Zum anderen dienen die Vor-

schriften über verbundene Unternehmen dem Gläubigerschutz und sind deshalb 

wie alle gläubigerschützenden Vorschriften insgesamt abschließend. Die jeweili-

gen Funktionskreise bestimmen sich sowohl durch die Befugnisse, Rechte und 

Pflichten der Beteiligten, als auch durch die ihrer Funktion zugehörigen Interessen. 

Sie können durch Öffnungsklauseln in Einzelfällen vom Gesetzgeber aufgebro-

chen werden. Denn es ist stets denkbar, dass der Gesetzgeber vom Idealbild der 

Aktiengesellschaft punktuell abweicht. 

6. Die funktionelle Verflechtung innerhalb der Aktiengesellschaft ist der einzig 

taugliche Aspekt, der das Aktiengesetz vollständig durchzieht und dabei den so-

wohl für den Anlegerschutz, als auch für die Gewährleistung der Verkehrsfähigkeit 

der Aktie erforderlichen Umfang hat. Die Funktionen innerhalb der Aktiengesell-

schaft bestimmen das Wesen der Aktiengesellschaft im Sinne der in der Geset-

zesbegründung bei Einführung der Satzungsstrenge aufgegangenen herrschen-

den Lehre. Denn die Struktur der Aktiengesellschaft, die sich maßgeblich aus der 

Trennung von Leitung und Eigentum in der Aktiengesellschaft und den korrespon-

dierenden Kontrollmechanismen ergibt, war Leitgedanke des Gesetzgebers im 

Jahre 1965. Diese Struktur bestimmt sich durch die Funktionen der Beteiligten in-

nerhalb der Aktiengesellschaft. Der funktionelle Ansatz entspricht zudem den Zwe-

cken der Satzungsstrenge. Denn zum einen ist er derart weitreichend, dass durch 

die abschließende Ausgestaltung der Funktionskreise der Aktiengesellschaft die 

für die Verkehrsfähigkeit der Aktie entscheidende Standardisierung bewirkt wird. 

Zum anderen wird dem Anlegerschutzgedanken Rechnung getragen, indem die 

materiell abschließende Wirkung der Funktionskreis bestimmenden Vorschriften 

die Anleger- ebenso wie die Gesellschafterrisiken reduziert. So werden unter an-

derem als Teil des Funktionskreises der Aktionäre die Mehr- und Minderheits-

rechte innerhalb des Aktiengesetzes abschließend. Zudem fördert die materiell 

zwingende Ausgestaltung der Befugnisse der Hauptversammlung den Gesell-

schafterschutz.  
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7. Darüber hinaus ergibt sich aus der Auslegung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG eine 

Unterscheidung zwischen materiellen und formellen Eingriffen. Materiell betroffen 

meint, dass die Rechte, Befugnisse oder Pflichten, aus denen sich die Funktions-

kreise der Beteiligten in der Aktiengesellschaft ergeben, erweitert, eingeschränkt 

oder verschoben werden. Eine formelle Betroffenheit liegt demgegenüber vor, 

wenn lediglich die Art und Weise der Funktionsausübung tangiert wird. Dies ent-

spricht dem Wortlaut des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG „Regelung“, da einzelne Vorschrif-

ten nicht insgesamt, sondern hinsichtlich bestimmter Regelungswirkungen für ab-

schließend erklärt werden. Dadurch sind die Vorschriften des Aktiengesetzes ent-

sprechend dem Wortlaut „es sei denn“ in § 23 Abs. 5 S. 2 AktG regelmäßig einer 

Ergänzung zugänglich. Dabei wird jedoch die für die Verkehrsfähigkeit der Aktie 

gebotene Standardisierung in den aus Anlegersicht entscheidenden Bereichen 

beibehalten. Denn ein Informationsbedürfnis der Anleger bestünde nur hinsichtlich 

materieller Änderungen, die jedoch gerade ausgeschlossen sind. Außerdem ist 

das Wesen der Aktiengesellschaft nur dann betroffen, wenn tatsächlich materielle 

Änderungen vorgenommen werden, womit erneut eine Übereinstimmung mit der 

Intention des historischen Gesetzgebers erreicht wird.  

8. Die Funktionskreise bestehen jedoch lediglich innerhalb der Aktiengesellschaft, 

sodass die Betroffenheit außenstehender Dritter separat und zwar nach allgemei-

nen Kriterien beurteilt werden muss. Danach dürfen die Rechte Dritter nicht durch 

die Satzung als Innenrecht berührt werden, weshalb die entsprechenden Vor-

schriften des Aktiengesetzes stets abschließend sind. Werden dabei Überschnei-

dungen zwischen dem Gläubigerschutz oder einer anderen Betroffenheit Dritter 

und den Funktionskreisen innerhalb des Aktiengesetzes festgestellt, so ist die Vor-

schrift stets umfassend abschließend, da der Gläubigerschutz Vorrang hat. Eine 

Differenzierung zwischen formeller und materieller Betroffenheit darf dabei nicht 

erfolgen. 

9. Bei der Auslegung des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG wurde allerdings auch deutlich, 

dass die bisherigen Ansätze in der Literatur letztlich nicht überzeugen konnten. So 

kann das Leitbild der Aktiengesellschaft als Publikumsgesellschaft nicht zur Be-

stimmung der abschließenden Regelungen des Aktiengesetzes herangezogen 

werden, da im Rahmen der Entstehung der Satzungsstrenge keine Unterschei-

dung zwischen Publikumsgesellschaften und kleinen Aktiengesellschaften vorge-

nommen wurde. Zwar sind jene Ansätze, welche die Zuständigkeits- und Kompe-

tenzordnung oder die innere Organisation und Zusammensetzung der Organe als 

abschließend ansehen, sowohl historisch als auch teleologisch begründbar. Je-

doch kann keiner dieser Ansätze zu einer umfassenden Definition der abschlie-

ßenden Regelung führen, da der Aktionärsschutz nicht ausreichend berücksichtigt 

wird. Ebenso wenig bestimmt sich das Vorliegen einer abschließenden Regelung 
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daran, ob eine Aktiengesellschaft börsennotiert ist. Denn dadurch würde ein we-

sentlicher Grundsatz des Aktienrechts für die Mehrzahl der Aktiengesellschaften 

unanwendbar. Ein solcher Systemsturz obliegt allein dem Gesetzgeber. Auch die 

Einordnung als Rechtsfolgenregelung taugt nicht zur Bestimmung abschließenden 

Aktienrechts, da ein derart pauschaler Ansatz nicht in § 23 Abs. 5 AktG angelegt 

ist.  

Einzelne Satzungsbestimmungen 

Die Anwendung der hier erarbeiteten Definition auf die Beurteilung der Zulässig-

keit verschiedener in Wissenschaft und Praxis umstrittener Satzungsbestimmun-

gen führt zu den folgenden Ergebnissen: 

10. Schiedsklauseln stellen regelmäßig Ergänzungen zum Aktiengesetz dar, de-

nen weder das Zivilprozessrecht noch abschließende Regelungen des Aktienge-

setzes entgegenstehen. Abweichungen zum Gesetz liegen nur dann vor, wenn die 

Schiedsklausel die Ermächtigung zur Entscheidung nach Billigkeit enthält. Dies gilt 

wegen § 93 Abs. 4 S. 3 AktG insbesondere für Haftungsstreitigkeiten der Aktien-

gesellschaft mit dem Vorstand oder Aufsichtsrat. Im Übrigen sind Schiedsklauseln 

gemäß § 23 Abs. 5 S. 2 AktG als Ergänzungen grundsätzlich zulässig, da das Ak-

tiengesetz keine strikte Zuweisung von Streitigkeiten an die staatlichen Gerichte 

enthält. Abschließende Regelungen stehen ihnen aus dem Grund nicht entgegen, 

dass Schiedsklauseln nicht in das Binnengefüge der Aktiengesellschaft eingreifen, 

sondern vielmehr die Rechtmäßigkeitskontrolle modifizieren. Einzelne Mechanis-

men des Aktiengesetzes wie die Konzentrationswirkung des § 148 Abs. 4 S. 1 

AktG können gestalterisch Berücksichtigung finden. Zudem können die Vorgaben 

der allgemeinen Gesetze bei Beschlussmängelstreitigkeiten durch entsprechende 

Kautelen umgesetzt werden. Dabei finden jedoch die Grundsätze der Rechtspre-

chung zu Beschlussmängelstreitigkeiten bei der GmbH nur mit Einschränkungen 

Anwendung. Namentlich die Zustimmung der Gesellschafter zu Schiedsklauseln 

ist nicht erforderlich. 

11. Gerichtsstandsklauseln in der Satzung der Aktiengesellschaft sind abseits der 

§§ 98 Abs. 1, 148 Abs. 2, 3, 246 Abs. 3 AktG ebenfalls als Ergänzungen zulässig. 

Derartigen Satzungsbestimmungen stehen, soweit keine Rechte außenstehender 

Dritter betroffen sind, keine abschließenden Regelungen des Aktiengesetzes im 

Sinne des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG entgegen, da den Parteien der Rechtsstreitigkei-

ten keine materiellen Nachteile durch einen anderen Gerichtsstand entstehen.  

12. Satzungsbestimmungen die Haftungshöchstsummen für Regressansprüche 

gegen Verwaltungsmitglieder vorsehen sind unzulässig. Sofern die Höchstsumme 

den Selbstbehalt im Sinne des § 93 Abs. 2 S. 3 AktG unterschreitet, stellt sie näm-
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lich eine nicht zugelassene Abweichung nach § 23 Abs. 5 S. 1 AktG dar. Im Übri-

gen ergibt sich eine Unzulässigkeit aus § 23 Abs. 5 S. 2 AktG. Zwar ergänzen 

diese Satzungsbestimmungen § 93 AktG. Allerdings enthalten sowohl § 93 Abs. 2 

S. 1 AktG als auch § 93 Abs. 5 S. 3 AktG abschließende Regelungen hinsichtlich 

dieser Art von Satzungsbestimmung, weil der Funktionskreis der Aktionäre materi-

ell betroffen ist. Nicht nur das Substanzerhaltungsrisiko, sondern auch das Er-

tragsrisiko wird durch haftungsbeschränkende Satzungsbestimmungen signifikant 

beeinträchtigt. § 93 Abs. 5 S. 3 AktG verbietet zudem Satzungsbestimmungen, 

welche die Anspruchsgeltendmachung durch die Gläubiger beschränkt. Dement-

sprechend kommt es nicht darauf an, dass § 93 Abs. 4 S. 3 AktG keine abschlie-

ßende Regelung enthält.  

13. Die Beschlussfassung innerhalb des Aufsichtsrates ist weitgehend frei von sta-

tuarischen Bindungen. Namentlich der Grundsatz der einfachen Mehrheit für Auf-

sichtsratsbeschlüsse darf mittels Satzungsbestimmung weder durch das Erforder-

nis qualifizierter Mehrheiten noch durch den Ausschluss von Stimmenthaltungen 

durchbrochen werden. Diese Satzungsbestimmungen sind gemäß § 23 Abs. 5 

S. 2 AktG aufgrund der abschließenden Wirkung des § 108 Abs. 1 AktG unzuläs-

sig. Denn Satzungsbestimmungen, welche in die Beschlussfassung des Aufsichts-

rates in dieser Weise eingreifen, erschweren die Funktionsausübung des Auf-

sichtsrates, sodass die Überwachung und Kontrolle des Vorstandes statischer 

werden. 

14. Ebenso können Vorerwerbsrechte nicht in der Satzung festgeschrieben wer-

den. Zwar geht mit ihnen keine nach § 68 Abs. 2 AktG unzulässige Erschwernis 

der Veräußerung einher. Allerdings verstoßen Satzungsbestimmungen, die Vorer-

werbsrechte vorsehen, gegen § 23 Abs. 5 S. 2 AktG, weil § 55 Abs. 1 AktG eine 

abschließende Regelung vorsieht. Denn aus dieser Vorschrift ergibt sich, dass der 

Funktionskreis der Aktionäre frei von einmaligen besonderen Verpflichtungen ist.  

Rechtsfolgen des Verstoßes gegen die Satzungsstrenge 

15. Eine Satzungsbestimmung, die gegen § 23 Abs. 5 AktG verstößt, ist nichtig. 

Dies folgt unmittelbar aus § 23 Abs. 5 AktG, da nur so dem Zweck der Satzungs-

strenge ausreichend Rechnung getragen wird. Im Falle einer Satzungsänderung 

unter Verstoß gegen § 23 Abs. 5 AktG ist zugleich der entsprechende satzungsän-

dernde Hauptversammlungsbeschluss gemäß § 241 Nr. 3 AktG nichtig. Denn we-

gen ihrer grundsätzlichen Bedeutung für die Aktiengesellschaft und der Bedeutung 

für die künftigen Aktionäre der Aktiengesellschaft, ist die Satzungsstrenge unter 

den Begriff des Wesensmerkmals der Aktiengesellschaft zu subsumieren. Auf die 

nichtigen Satzungsbestimmungen ist jedoch die Heilungsvorschrift des § 242 

Abs. 2 AktG analog anzuwenden. 



 

 
305 

Öffnungsklauseln des Aktiengesetzes 

16. Gesetzlich eröffnete Spielräume für den Satzungsgeber im Aktiengesetz unter-

scheiden sich grundlegend von der Konstellation des § 23 Abs. 5 S. 2 AktG. Der 

Grund dafür ist darin zu sehen, dass die Beurteilung von Ergänzungen zum Akti-

engesetz in der Satzung auf der Prämisse beruht, dass die Funktionskreise der 

Aktiengesellschaft die grundlegende Konzeption der Aktiengesellschaft beschrie-

ben. Von dieser Konzeption wird durch Öffnungsklauseln gerade abgewichen, weil 

der Gesetzgeber an einzelnen Stellen einen Regelungsbedarf gesehen hat. Der 

Ansatz der Funktionskreise innerhalb des Aktiengesetzes greift dementsprechend 

nur, wenn die prinzipiellen Grundstrukturen des Aktiengesetzes gewahrt bleiben, 

wie es im Rahmen von § 23 Abs. 5 S. 2 AktG der Fall ist. Eine generelle Grenze 

der Satzungsautonomie wird nicht aufgestellt. Dieses Ergebnis wurde anhand fol-

gender Einzelfälle erarbeitet: 

17. Frage- und Rederecht können bei entsprechender Satzungsermächtigung 

durch den Versammlungsleiter der Hauptversammlung beschränkt werden. Die 

Satzung kann dabei keine feste Grenze, sondern nicht bindende Regelbeispiele 

für die dabei erforderliche Angemessenheitsprüfung liefern. Die Letztentscheidung 

obliegt jedoch stets dem Versammlungsleiter. Diese auf der Zulassung von § 131 

Abs. 2 S. 2 AktG beruhende Abweichung vom Aktiengesetz durchbricht die Funkti-

onskreise innerhalb der Aktiengesellschaft, indem der Versammlungsleiter als Teil 

der Hauptversammlung eine ihm grundsätzlich nicht zustehende Entscheidungs-

gewalt über das Frage- und Rederecht der Aktionäre erhält. 

18. Zustimmungserfordernisse zu Hauptversammlungsbeschlüssen können weder 

zugunsten außenstehender Dritter noch zugunsten der Aktionäre der Aktiengesell-

schaft in der Satzung vorgesehen werden. Denn §§ 133 Abs. 1, 179 Abs. 2 S. 3, 

182 Abs. 1 S. 3 AktG gestatten lediglich Ergänzungen zum Gesetz, die nicht ge-

gen den abschließenden Charakter der für den Funktionskreis der Aktionäre ent-

scheidenden §§ 12 S. 2, 53a, 135a Abs. 1 S. 2 AktG verstoßen dürfen. Ob die ge-

setzliche Zulassung einer Abweichung oder einer Ergänzung vorliegt, konnte in-

dessen nicht mittels des funktionellen Ansatzes ermittelt werden. 

19. Am Beispiel des Unternehmensgegenstandes wurde deutlich, dass der funkti-

onelle Ansatz keinen Aufschluss über die Reichweite des Gestaltungsspielraumes 

bei notwendigen Satzungsbestimmungen liefern kann. Denn in diesem Fall wird 

durch die Satzungsbestimmung der Funktionskreis des Vorstandes überhaupt erst 

bestimmt. Da nämlich der Unternehmensgegenstand das Marktsegment des Un-

ternehmens festlegt, bildet er den Rahmen für Leitung und Geschäftsführung. Ob-

wohl die Reichweite des in § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG eröffneten Gestaltungsspiel-

raums nicht durch die Funktionskreise bestimmt werden kann, wurde dennoch 



 

 
306 

deutlich, dass dem Vorstand keine konkreten Vorgaben gemacht werden dürfen, 

da diese nicht mehr unter die Definition des Unternehmensgegenstandes fallen 

und das Ermessen des Vorstandes in unzulässiger Weise eingeschränkt würde. 

Derart konkrete Satzungsbestimmungen sind vielmehr als Abweichungen von § 76 

AktG mangels ausdrücklicher Zulassung gemäß § 23 Abs. 5 S. 1 AktG nichtig. 

Dies ist namentlich dann der Fall, wenn die Börsennotierung in die Satzung aufge-

nommen wird, da auch die Entscheidung über die Börsennotierung eine Ge-

schäftsführungsmaßnahme ist.  

 

 

***** 




